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A. Einleitung 
 

I. Problemstellung 

Das Gesetz über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 19081 (VVG a.F.) hat 

seinen 100. Geburtstag nicht mehr erlebt. Art. 1 des Gesetzes zur Reform des 

Versicherungsvertragsrechts vom 23. November 20072 hat zum 1. Januar 2008 

ein neues Gesetz über den Versicherungsvertrag in Kraft treten lassen. Zusam-

men mit dem Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts vom 

19. Dezember 20063, das bereits zum 22. Mai 2007 in Kraft getreten und mit 

dem die EG-Vermittlerrichtlinie (RL 2002/92/EG)4 in deutsches Recht umge-

setzt worden ist, hat die VVG-Reform zahlreiche Veränderungen des Privatver-

sicherungsrechts mit sich gebracht. Hierzu gehören unter anderem die Neufas-

sung und Erweiterung der Informationspflichten des Versicherers gegenüber 

dem Versicherungsnehmer, welche bislang in § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. 

geregelt waren und nunmehr in § 7 VVG i.V.m. der VVG-InfoV5 niedergelegt 

sind. Ergänzt werden diese generellen Informationspflichten durch die Normie-

rung individueller Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation in § 6 Abs. 

1 und 2 VVG. 

Gemeinsam ist diesen Pflichten, dass sie im Zuge des Abschlusses eines Versi-

cherungsvertrages zu erfüllen sind. Sie haben damit Auswirkungen auf die Fra-

ge, wie nach neuem Recht der Vertragsschluss unter Berücksichtigung der in-

haltlichen und formellen Vorgaben des gesetzlichen Pflichtenprogramms gestal-

tet werden kann. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass § 5a 

VVG a.F. bewusst nicht in das neue VVG übernommen worden ist, worin das 

Ende des Vertragsschlusses nach dem bislang in der Praxis weit verbreiteten 

„Policenmodell“ gesehen wird6. 

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass diese Pflichten in weiten Teilen 

auf die Vorgaben verschiedener europäischer Richtlinien zurückzuführen sind. 

Eröffnet ist somit der Problemkreis, inwieweit der deutsche Gesetzgeber die 

europarechtlichen Vorgaben richtlinienkonform umgesetzt hat, da im Falle einer 

richtlinienwidrigen Umsetzung Korrekturen am neuen VVG unumgänglich wä-

ren. Besondere Bedeutung gewinnt die Frage einer richtlinienkonformen Umset-

zung nicht zuletzt dadurch, dass vor allem europarechtliche Bedenken der Grund 

dafür gewesen sind, die erst 1994 in das Gesetz aufgenommene Regelung des    

                                                 
1 RGBl., S. 263. 
2 BGBl. I, S. 2631. 
3 BGBl. I, S. 3232. 
4 Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 
über Versicherungsvermittlung, ABl. EG L 9 vom 15. Januar 2003, S. 3. 
5 Verordnung über die Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-
Informationspflichtenverordnung-VVG-InfoV) vom 18. Dezember 2007, BGBl. I, S. 3004. 
6 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. und S. 60 li. Sp. 
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§ 5a VVG a.F. nicht zu übernehmen7. 

Mit der Neuregelung der Informations- und Beratungspflichten des Versicherers 

stellt sich schließlich die Frage nach den Folgen ihrer Verletzung, insbesondere 

welche Sekundäransprüche und Gestaltungsrechte dem Versicherungsnehmer 

infolge einer Pflichtverletzung zustehen können und wie die jeweiligen Rechts-

folgen miteinander konkurrieren. 

Es zeigt sich, dass mit dem neuen Pflichtenkanon eine Reihe rechtlicher Frage-

stellungen verbunden sind, welche Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung mit 

sich bringen, die erst im Laufe der nächsten Jahre von Wissenschaft und Recht-

sprechung beseitigt werden können8. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Voraus-

setzungen für den Abschluss eines Versicherungsvertrages und die Einbeziehung 

Allgemeiner Versicherungsbedingungen (AVB) zu untersuchen sowie die inhalt-

lichen und formellen Anforderungen von § 6 Abs. 1 und 2 sowie § 7 VVG 

i.V.m. der VVG-InfoV vor dem Hintergrund ihrer europarechtlichen Vorgaben 

zu analysieren und diese in denkbare Vertragsschlussmodelle zu überführen. 

Schließlich sollen die Konsequenzen von Verstößen gegen die Einbeziehungs-

voraussetzungen von AVB und die Folgen vorvertraglicher Pflichtverletzungen 

sowie deren Konkurrenzverhältnis zueinander untersucht werden. 

Um den Umfang der Arbeit zu begrenzen, bleiben im Folgenden sowohl Fragen 

der betrieblichen Altersvorsorge als auch des Fernabsatzes von Versicherungen 

sowie Verträge über private Krankenversicherungen, Großrisiken im Sinne des 

Art. 10 Abs. 2 S. 1 EGVVG und eine vorläufige Deckung im Sinne der §§ 49-52 

VVG weitgehend außer Betracht. 

 

II. Gang der Untersuchung 

Eingeleitet wird die Untersuchung mit einer Bestimmung der begrifflichen 

Merkmale des Versicherungsvertrages (unter B.). Es schließt sich der erste grö-

ßere Teil der Arbeit an, in dem der Vertragsschluss und das begleitende Pflich-

tenprogramm untersucht werden (unter C.). Neben dem Vertragsschluss im en-

geren Sinne und der Einbeziehung von AVB werden hier vor allem die Informa-

tionspflichten gemäß § 7 VVG sowie die Frage-, Beratungs- und Dokumentati-

onspflichten gemäß § 6 VVG behandelt. Es folgt in einem zweiten Teil eine Er-

örterung denkbarer Vertragsschlussmodelle (unter D.). Danach werden in einem 

dritten Teil die Rechtsfolgen näher untersucht, die sich aus einem Verstoß gegen 

die Einbeziehungsvoraussetzungen von AVB und einer Verletzung der vorver-

traglichen Pflichten des Versicherers resultieren können (unter E.). Den Ab-

schluss der Untersuchung bildet die Zusammenfassung der gefundenen Ergeb-

nisse (unter F.). 

                                                 
7 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
8 Vgl. Römer, VersR 2007, S. 618. 
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B. Der Versicherungsvertrag 

 

Was ist unter einem Versicherungsvertrag zu verstehen? Die Klärung dieser 

Frage ist in von entscheidender Bedeutung, schließlich werden über die begriff-

liche Merkmalen des Versicherungsvertrages die sog. „essentialia negotii“, also 

die wesentlichen Vertragsbestandteile9, bestimmt10, über die beim Abschluss 

eines Vertrages eine Einigung erzielt werden muss11. Darüber hinaus entscheidet 

das Vorliegen eines Versicherungsvertrages im Sinne des § 1 VVG über die 

Anwendbarkeit des VVG12 und somit auch darüber, ob im Zuge des Vertrags-

schlusses die Pflichten der §§ 6 und 7 VVG zu erfüllen sind. 

 

I. Fehlen einer Legaldefinition 

Eine Legaldefinition, aus der die Merkmale des Versicherungsvertrages abgelei-

tet werden konnten, enthielt das alte VVG nicht. Vielmehr hatte der Gesetzgeber 

im Jahre 1908 bewusst auf eine Definition des Begriffes Versicherung und damit 

des Versicherungsvertrages verzichtet, weil es nicht möglich sei, diesen Begriff 

in erschöpfender Weise durch eine gesetzliche Vorschrift festzustellen13. Zudem 

hatte er befürchtet, dass jede Begriffsbestimmung die Gefahr mit sich bringe, 

dass sie der praktischen und wissenschaftlichen Fortbildung des Rechts hindernd 

in den Weg trete14. Folglich hatte sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, in § 1 

VVG a.F. lediglich die vertragstypischen Pflichten zu bestimmen15. So war es 

letztlich Wissenschaft und Praxis überlassen worden, einzelne Merkmale her-

auszuarbeiten, anhand derer im Zweifelsfall über das Vorliegen eines Versiche-

rungsvertrages entschieden werden konnte16. 

An dieser gesetzlichen Ausgangslage hat die Reform des VVG nichts Grundle-

gendes geändert. Zwar erwähnt § 1 VVG im Unterschied zu § 1 VVG a.F. nun 

ausdrücklich den Begriff des Versicherungsvertrages, jedoch ohne diesen näher 

zu definieren17. Aus ähnlichen Gründen wie der Gesetzgeber des alten VVG hat 

der des neuen VVG auf eine Legaldefinition verzichtet, da sie auf der Grundlage 

der aktuellen Versicherungsformen bestimmt werden müsste und damit unbeab-

sichtigt zukünftige Entwicklungen von Versicherungsprodukten vom Anwen-

                                                 
9 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, Einf. v. § 145, Rn. 3. 
10 Vgl. Schwintowski, in: BK, § 1, Rn. 19. 
11 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, Einf. v. § 145, Rn. 3. 
12 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, Einl., Rn. 27; Niederleithinger, Teil A, Rn. 27; Schwin-
towski, in: BK, § 1, Rn. 19; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 20; ders., Rn. 22; Einschrän-
kend Ebers, in: PK-VVR, Einf. Rn. 17 und 20. 
13 Vgl. Motive zum VVG, S. 69 f. 
14 Vgl. Motive zum VVG, S. 70. 
15 Vgl. Motive zum VVG, S. 70. 
16 Vgl. Hofmann, § 2, Rn. 1; Schwintowski, in: BK, § 1, Rn. 19. 
17 A.A. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 4f, wonach § 1 VVG eine nicht abschließende 
Definition des Typus Versicherungsvertrag enthalte. 
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dungsbereich des VVG ausgeschlossen werden könnten18. 

Der Gesetzgeber folgt somit der bisherigen Tradition, in § 1 VVG lediglich die 

vertragstypischen Pflichten zu bestimmen19. Anders als bisher wird jedoch nicht 

mehr nach der als systematisch verfehlt kritisierten Unterteilung zwischen Scha-

densversicherung und Personenversicherung unterschieden20, sondern die Pflich-

ten werden für alle Arten von Versicherungsverträgen einheitlich benannt21. Zu-

dem hebt § 1 VVG nunmehr im Anschluss an den Abschlussbericht der Kom-

mission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts (Reformkommission) vom 

19. April 200422 den Kern jeder Versicherung hervor, nämlich die (wirtschaftli-

che) Übernahme eines Risikos23. Nach der Vorstellung der Reformkommission 

soll damit die Bestimmung des Anwendungsbereiches des VVG nicht aus-

schließlich der Auslegung überlassen werden24. Vor diesem Hintergrund ist auch 

die Einschätzung des Gesetzgebers zu sehen, wonach als entscheidendes Merk-

mal in § 1 S. 1 VVG die Absicherung eines bestimmten Risikos durch den Ver-

sicherer festgelegt werde25. 

Diese Einschätzung begegnet jedoch Bedenken. Sie rühren daher, dass bereits 

der Abschlussbericht der Reformkommission hinsichtlich der Bedeutung des 

Merkmals „Übernahme eines bestimmten Risikos“ nicht eindeutig ist. Einerseits 

heißt es, es soll mit dem Merkmal die Bestimmung des Anwendungsbereiches 

des Gesetzes nicht ausschließlich der Auslegung überlassen werden26. Im Folge-

absatz wird sodann ausgeführt, dass es auch andere Methoden und Vorgehens-

weisen als die der Versicherung gebe, um bestimmte Risiken abzusichern. So 

könne z.B. ein Währungs- oder Kapitalmarktrisiko durch ein Termin- oder Opti-

onsgeschäft mit einem Dritten abgesichert werden, das bei Fälligkeit bestimmte 

Leistungen vorsieht. Dabei handele es sich aber weder nach geltendem Recht um 

„Versicherung“ noch um einen Versicherungsvertrag bzw. um einen „Versiche-

rungsfall“ im Sinne des § 127. Die Reformkommission weist somit selbst darauf 

hin, dass die Übernahme eines bestimmten Risikos einen Versicherungsvertrag 

nicht von anderen Verträgen abgrenzen kann, die ebenfalls die Absicherung ei-

nes Risikos vorsehen. Entgegen der Einschätzung des Gesetzgebers kann daher 

die Übernahme eines bestimmten Risikos nicht das entscheidende Merkmal sein, 

um den Anwendungsbereich des VVG zu bestimmen. 

Es ist daher festzuhalten, dass eine Legaldefinition des Begriffs der Versiche-

                                                 
18 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 56, li. Sp. 
19 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 1; Deutsch, § 1, Rn. 1; Wandt, Rn. 20. 
20 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 1, Rn. 3; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 2. 
21 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 56, li. Sp. 
22 Im Internet unter www.bmj.bund.de/media/archive/647.pdf, zuletzt abgerufen am 04.03.2009. 
23 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 8. 
24 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 8. 
25 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 56, li. Sp. 
26 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 8. 
27 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 8. 
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rung und des Versicherungsvertrages auch mit der Reform des VVG nicht vor-

genommen worden ist. Ebenfalls ist festzustellen, dass es nicht genügt auf das 

Merkmal der Abdeckung eines bestimmten Risikos abzustellen, um den Anwen-

dungsbereich des VVG zu bestimmen. Die begrifflichen Merkmale des Versi-

cherungsvertrages sind daher nach wie vor unabhängig von einer Legaldefinition 

zu entwickeln. 

 

II. Allgemeiner Definitionsansatz 

Ein denkbarer Ansatz für die Bestimmung der Merkmale des Versicherungsver-

trages ist es, den Begriff der Versicherung als Gegenstand eines Versicherungs-

vertrages zu definieren und daraus die Merkmale dieses Vertragstyps abzuleiten. 

Ein solches Vorgehen trifft jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten. In der versi-

cherungswissenschaftlichen Literatur sind zahlreiche Versuche unternommen 

worden, den Begriff der Versicherung zu definieren28, ohne dass eine abschlie-

ßende Übereinstimmung erzielt worden ist29. Die größte Schwierigkeit bei der 

Bildung einer einheitlichen Definition des Versicherungsbegriffes ist darin zu 

sehen, dass die Versicherungswissenschaft keine eigene wissenschaftliche Teil-

disziplin, sondern vielmehr eine Sammelwissenschaft darstellt, in der unter an-

derem die wissenschaftlichen Disziplinen der Betriebswirtschaftslehre, der Ma-

thematik, der Rechtswissenschaft und der Volkswirtschaftslehre mit jeweils ei-

genen Arbeits- und Denkweisen zusammentreffen30. Teilweise wird daher auch 

bezweifelt, ob überhaupt ein Versicherungsbegriff gefunden werden kann, der 

die Belange aller beteiligten Disziplinen ausreichend berücksichtigt31. Dies ver-

deutlicht, dass der methodische Ansatz, die Merkmale des Versicherungsvertra-

ges aus einer allgemeinen Definition der „Versicherung“ abzuleiten, zu keinem 

Erfolg führt. Eine Bestimmung der Merkmale des Versicherungsvertrages hat 

somit unabhängig von einer allgemeinen Definition des Begriffs der Versiche-

rung zu erfolgen. 

 

III. Definition der Rechtsprechung 

Anknüpfend an § 1 VVG a.F. sind in der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts (BVerwG) und des Bundesgerichtshofes (BGH) die Merkmale des 

Versicherungsvertrages entwickelt worden, welche überwiegend in der rechts-

wissenschaftlichen Literatur übernommen worden sind32. 

                                                 
28 Vgl. die Überblicke bei Dreher, S. 33 - 46; Möller, ZVersWiss. 1962, S. 269 (270 - 278); 
Schmidt-Salzer, in: FS für E. Lorenz, 1994, S. 587 -592; Wälder, S. 24 - 79. 
29 Vgl. Farny, in: HdV, S. 867. 
30 Vgl. R. Schmidt, in: HdV, S. 1244. 
31 Vgl. Dreher, S. 31; Farny, in: HdV, S. 867; Schwintowski, in: BK, § 1, Rn. 18. 
32 Vgl. Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 17; Deutsch, § 1, Rn. 2; Dörner, in: BK Einl., Rn. 40 ff; E-
bers, in: PK-VVR, Einl., Rn. 18;Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 5f; Schwintowski, in: BK, § 1, Rn. 
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Das BVerwG hatte mit Blick auf § 1 Abs. 1 VAG den Begriff des Versiche-

rungsgeschäfts zu definieren. Hierzu führte es unter Bezugnahme auf sein Urteil 

vom 22. März 195633 aus, es betreibe derjenige Versicherungsgeschäfte, der 

Versicherungsverträge abschließe34. Ein Versicherungsvertrag im Sinne des § 1 

VVG a.F. liege vor, wenn der Versicherer ein Risiko übernimmt, indem er gegen 

Entgelt eine bestimmte Leistung für den Fall des Eintritts eines ungewissen Er-

eignisses übernimmt, wobei dieses Risiko auf eine Mehrzahl durch die gleiche 

Gefahr bedrohter Personen verteilt wird und der Risikoübernahme eine auf dem 

Gesetz der großen Zahl beruhende Kalkulation zugrunde liegt35. Diese Definiti-

on ist in späteren Entscheidungen beibehalten worden36 und in leicht abge-

wandelter Form auch zur Bestimmung des Begriffs des Versicherungsunterneh-

mens im Sinne des § 1 Abs. 1 VAG herangezogen worden37. Der BGH hat sich 

dieser Definition in seinem Urteil vom 14. Juli 1962 angeschlossen, in dem er 

den Versicherungsvertrag vom entgeltlichen Bürgschaftsvertrag und dem selbst-

ständigen Garantievertrag abgegrenzt hat38. In nachfolgenden Entscheidungen ist 

diese Definition übernommen39 und später dahin erweitert worden, dass die Ri-

sikoübernahme selbständiger Gegenstand des Vertrages sein müsse und nicht in 

einem inneren Zusammenhang zu einem anderen Vertrag stehen dürfe, der selbst 

kein Versicherungsvertrag sei40. Demnach weist ein Versicherungsvertrag fol-

gende Merkmale auf: 

 

1. Entgeltlichkeit 

Der Versicherer muss seine Leistung gegen Entgelt versprechen. Dieses Kriteri-

um ergibt sich aus § 1 Abs. 2 VVG a.F. bzw. nunmehr § 1 S. 2 VVG, wonach 

der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, an den Versicherer die Prämie bzw. 

die vereinbarte Zahlung zu leisten. 

 

2. Übernahme einer bestimmten Leistung 

Erforderlich ist, dass der Versicherer eine bestimmte Leistung rechtlich verbind-

lich übernimmt, also dem Versicherungsnehmer einen Anspruch auf die Leis-

tung einräumt. Dieses Merkmal findet seine Grundlage in § 1 Abs. 1 S. 1 und 2 

VVG a.F., wonach der Versicherer bei der Schadensversicherung verpflichtet ist, 

den verursachten Vermögensschaden zu ersetzen und unter anderem bei der Le-

                                                                                                                                   
19 ff; Hofmann, § 2, Rn. 2; Wandt, in: Hdb FA VersR, Kap. 1., Rn. 21; ders., Rn. 23; Wey-
ers/Wandt, Rn. 16. 
33 BVerwGE 3, 220. 
34 Vgl. BVerwG VerBAV 1961, 126 (127). 
35 Vgl. BVerwGE 3, 220 (221); BVerwG VerBAV 1961, 126 (127). 
36 Vgl. BVerwGE 90, 168 (170). 
37 Vgl. BVerwGE 32, 196 (197); BVerwGE 75, 155 (159f). 
38 Vgl. BGH VersR 1962, 974 (976). 
39 Vgl. BGH VersR 1964, 497 (499); BGH VersR 1968, 138. 
40 Vgl. BGH NJW-RR 1991, 1013 (1014); BGH NJW-RR 1995, 324 (325). 
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bensversicherung den vereinbarten Betrag an Kapital oder Rente zu zahlen oder 

die sonst vereinbarte Leistung zu bewirken, bzw. in § 1 S. 1 VVG, wonach er 

sich verpflichtet, ein Risiko durch eine Leistung abzusichern. 

 

3. Eintritts eines ungewissen Ereignisses 

Das Leistungsversprechen muss für den Fall eingeräumt werden, dass ein unge-

wisses Ereignis eintritt, mithin sich ein Risiko oder eine Gefahr verwirklicht41. 

Dieses Merkmal lässt sich ebenfalls § 1 Abs. 1 S. 1 und 2 VVG a.F. bzw. § 1 S. 

1 VVG entnehmen, wenn es dort heißt, dass der Versicherer nach dem Eintritt 

des Versicherungsfalles bzw. bei Eintritt des vereinbarten Versicherungsfalles 

seine Leistung zu erbringen hat. Dass der Versicherungsfall ein ungewisses Er-

eignis voraussetzt, folgt aus den Bestimmungen über die Rückwärtsversicherung 

in § 2 Abs. 2 VVG a.F. bzw. § 2 Abs. 2 VVG, wonach der Anspruch auf die 

Prämie bzw. auf die Versicherungsleistung ausgeschlossen ist, wenn Kenntnis 

darüber besteht, dass der Eintritt des Versicherungsfalles ausgeschlossen bzw. 

dieser schon eingetreten ist, also eine auch nur subjektive Ungewissheit nicht 

besteht42. 

 

4. Selbstständigkeit 

Das Leistungsversprechen, mit dem der Versicherer ein wirtschaftliches Risiko 

übernimmt, muss selbstständiger Gegenstand des Versicherungsvertrages sein. 

Auch dieses Merkmal folgt aus § 1 Abs. 1 S. 1 und 2 VVG a.F.43 bzw. § 1 S. 1 

VVG, der das Leistungsversprechen des Versicherers zum unmittelbaren Ge-

genstand des Vertrages macht. 

 

5. Verteilung des Risikos auf eine Mehrzahl von der gleichen Gefahr bedrohter 

Personen und Zugrundeliegen einer Kalkulation nach dem Gesetz der großen 

Zahl 

Die unter diesem Punkt genannten Merkmale lassen sich ihrerseits nicht wie die 

bereits aufgezählten Kriterien am Wortlaut des § 1 VVG a.F. bzw. § 1 VVG 

festmachen. Fraglich ist daher, woher die Rechtsprechung diese Merkmale 

nimmt und was mit ihnen gemeint ist. 

Angesprochen werden mit diesen Kriterien grundlegende Prinzipien der Versi-

cherungstechnik, also der Verfahrens- und Arbeitsweisen, die für die Herstellung 

des Produktes Versicherungsschutz benötigt werden oder eingesetzt werden 

können44. Das Gesetz der großen Zahl ist ein zentraler Satz der Wahrscheinlich-

                                                 
41 Vgl. Dörner, in: BK, Einl., Rn. 42. 
42 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 1, Rn. 6. 
43 Vgl. E. Lorenz, in: VersR-Hdb, § 1, Rn. 114. 
44 Vgl. Mehring, in: HdV, S. 1127. 
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keitsrechnung45. In vereinfachter Form besagt er, dass das durchschnittliche Er-

gebnis eines Zufallsexperiments sich immer mehr dessen tatsächlichen Erwar-

tungswert annähert, je öfter dieses wiederholt wird46. Betrachtet man die Mög-

lichkeit des Eintritts eines Versicherungsfalls als Zufallsexperiment, können 

anhand empirischer Beobachtungen Aussagen über dessen Wahrscheinlichkeit 

getroffen werden, die umso zuverlässiger sind, je größer die Anzahl der be-

obachteten Fälle ist47. Auf dieser Grundlage kann der Versicherer die Höhe der 

Prämien berechnen, die er erheben muss, um der Wahrscheinlichkeit nach in der 

Lage zu sein, die Ansprüche der Versicherungsnehmer erfüllen zu können48. 

Mit der Verteilung des Risikos auf eine Mehrzahl von der gleichen Gefahr be-

drohter Personen ist die Bildung eines Risikokollektivs, auch Gefahrengemein-

schaft genannt49, gemeint50. Die Bildung eines Risikokollektivs ermöglicht einen 

Risikoausgleich: Je mehr Einzelrisiken durch den Abschluss von Versicherungs-

verträgen zusammenfasst und je größer das so gebildete Kollektiv wird, desto 

eher gleichen sich die übernommenen Risiken in der Weise aus, dass sich der 

durchschnittliche Gesamtbedarf für Leistungen aufgrund eingetretener Versiche-

rungsfälle dem erwarteten Gesamtbedarf annähert51, was letztlich durch das Ge-

setz der großen Zahlen impliziert wird. Dies führt dazu, dass im Idealfall die 

Gesamtheit der Versicherungsnehmer die Mittel aufbringt, welche benötigt wer-

den, um deren Ansprüche zu erfüllen52. Damit verliert das Leistungsversprechen 

des Versicherers seinen rein spekulativen Charakter53, weswegen ihm eine ge-

wisse Sicherheit innewohnt. 

Die angesprochenen versicherungstechnischen Prinzipien der Bildung eines Ri-

sikokollektivs sowie der Kalkulation nach dem Gesetz der großen Zahl dürfen 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Versicherung nicht ausschließ-

lich nach den genannten Prinzipien funktioniert54. Die Versicherungstechnik 

bietet weitere Möglichkeiten, ein Risiko in der Weise kalkulierbar zu machen, 

dass der Versicherer beim Eintritt des Versicherungsfalles die versprochene 

Leistung erbringen kann. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang unter ande-

                                                 
45 Vgl. Fürstenwerth/Weiß, Stichwort: Gesetz der großen Zahl, S. 288. 
46 Vgl. Farny, S. 48; Höller, S. 10. 
47 Vgl. Farny, S. 48; Fürstenwerth/Weiß, Stichwort: Gesetz der großen Zahl, S. 288; Höller, S. 
10 f. 
48 Vgl. Albrecht/Lippe, in: HdV, S. 526; Deutsch, § 1, Rn. 4; Fürstenwert/Weiß, Stichwort: Ge-
setz der großen Zahl, S. 288; Höller, S. 12; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 103f; Wey-
ers/Wandt, Rn. 86 ff. 
49 Vgl. Fürstenwerth/Weiß, Stichwort: Risikoausgleich, S. 534.  
50 Vgl. E. Lorenz, in: VersR-Hdb, § 1, Rn. 117. 
51 Vgl. Farny, S. 48f; Höller, S. 13. 
52 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. A., Rn. 228; Dörner, in. BK, Einl., Rn. 46; E. Lorenz, in: 
VersR-Hdb, Rn. 117. 
53 Vgl. Deutsch, § 1, Rn. 4; Hofmann, § 2, Rn. 4. 
54 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, Rn. 7 und 16; Mehring, in: HdV, S. 1127; Hofmann, § 2, 
Rn. 5. 
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rem auf die Möglichkeit der Streuung von Risiken durch die Mit-55 und Rück-

versicherung56, die Bildung von Rückstellungen57 oder die Kalkulation von 

Prämien mittels Sicherheitszuschlägen58. Entscheidend ist daher, die hier ge-

nannten Merkmale nicht wörtlich zu verstehen, sondern derart, dass das Leis-

tungsversprechen des Versicherers auf einer versicherungstechnischen Kalkula-

tion beruht, die es ihm aller Voraussicht nach ermöglicht, im Versicherungsfall 

über die erforderlichen Mittel zu verfügen59. 

 

IV. Kritik an den aufgezeigten Merkmalen 

Die Herleitung der Merkmale eines Versicherungsvertrages mithilfe der Recht-

sprechung aus § 1 VVG a.F. bzw. § 1 VVG sowie grundlegender Prinzipien der 

Versicherungstechnik führt zu der Herausbildung eines Vertragstypus, welcher 

nicht mit anderen schuldrechtlichen Verträgen, insbesondere denen des BGB, 

deckungsgleich ist. Traditionell wird daher der Versicherungsvertrag als synal-

lagmatischer60 Vertrag „sui generis“ verstanden61. Dieses Verständnis entspricht 

auch der Vorstellung des historischen Gesetzgebers des alten VVG. Bereits bei 

den Arbeiten am BGB war von der 1. Kommission diskutiert worden, ob das 

Versicherungsvertragsrecht im BGB geregelt werden sollte. Jedoch war diese 

Idee wegen der überkommenen Vorstellung verworfen worden, es handele sich 

beim Versicherungsvertragsrecht um eine handelsrechtliche Sondermaterie, die 

einer Regelung in einer geplanten Neukodifikation des Handelsrechts oder in 

einem speziellen Gesetz vorbehalten sein sollte62. 

In den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist an der herkömmlichen Vorstel-

lung vom Versicherungsvertrages als Vertrag „sui generis“ insbesondere von 

Schünemann vermehrt Kritik geübt und versucht worden, den Versicherungsver-

trag als Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne des § 675 BGB mit dienstvertrag-

lichem Kern zu charakterisieren63. Diese Kritik ist in erster Linie vor dem Hin-

tergrund der Diskussion um die Probleme bei der Überschussbeteiligung im Be-

                                                 
55 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 16; Kollhosser, in: P/M, Vor § 58, Rn. 1; Wandt, 
in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 108 und 734; Weyers/Wandt, Rn. 91 und 593. 
56 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. A., Rn. 226; Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 16; Koch, 
in: HdV, S. 689 f; Kollhosser, in: P/M, § 186, Rn. 2 ff; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 
108; Weyers/Wandt, Rn. 35. 
57 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. A., Rn. 226; Welzel, in: HdV, S. 685. 
58 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. A., Rn. 228; Albrecht/Lippe, in: HdV, S. 526; Wandt, in: Hdb 
FA VersR, 1. Kap., Rn. 106; Weyers/Wandt, Rn. 89. 
59 Ähnlich Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 16 insbesondere mit Blick auf die Möglichkeit 
der Versicherung von Einzelrisiken. 
60 Vgl. Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 192; Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 33; Ebers, in: 
PK-VVR, Einl., Rn. 22; Deutsch, § 1, Rn. 5; Dörner, in: BK, Einl., Rn. 36; Hofmann, § 2, Rn. 
19; Prölss, in: P/M, § 1, Rn. 30. 
61 Vgl. OLG Hamburg VersR 1990, 475 (477); Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 192; Brömmelmeyer, 
in: HK-VVG, § 1, Rn. 40; Ebers, in: PK-VVR, Einl., Rn. 22; Deutsch, § 1, Rn. 5; Dörner, in. 
BK, Einl., Rn. 49; Dreher, S. 73; Hofmann, § 2, Rn. 19; E. Lorenz, in: VersR-Hdb, § 1, Rn. 149. 
62 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. A., Rn. 39; Dörner, in: BK, Einl., Rn. 3; Dreher, S. 65. 
63 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (432). 
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reich der kapitalbildenden Lebensversicherung zu sehen, vor allem mit Blick auf 

die Beteiligung der Versicherungsnehmer an sog. stillen Reserven der Versiche-

rer64. Nach dieser Auffassung sammelt der Versicherer über die Prämienzahlun-

gen diejenigen Mittel ein, die benötigt werden, um beim Eintritt des Versiche-

rungsfalles die versprochenen Leistungen zu erbringen65. Die Leistung des Ver-

sicherers sei in der Organisation der Gefahrengemeinschaft der Versicherten 

sowie in der Abwicklung der Zahlungsströme zu sehen66. Hierfür stehe ihm nur 

ein Teil der zu zahlenden Prämie zu, die sich als Entgelt für die Organisations-

leistung begreifen lasse67. Im Übrigen werde in seiner Hand aus den Prämien-

zahlungen ein Treuhandvermögen („Risikodeckungskapital“68) gebildet, aus 

dem die Zahlungen bei Eintritt des Versicherungsfalles zu erbringen seien69. Bei 

einer kapitalbildenden Lebensversicherung enthalte die Prämie darüber hinaus 

noch einen „Sparanteil“, der einem Sparvorgang, also der Kapitalanlage diene70. 

Nach dieser Ansicht müssten also die Merkmale eines Versicherungsvertrages 

diejenigen eines Geschäftsbesorgungsvertrages im Sinne des § 675 Abs. 1 BGB 

verbunden mit einer Treuhandabrede sein. 

Im Einzelnen soll auf die Diskussion über den Versicherungsvertrag als Ge-

schäftsbesorgungsvertrag und die daran vielfach geübte Kritik71 nicht weiter 

eingegangen werden. Diese Idee hat sich nicht durchgesetzt72, denn der Gesetz-

geber hat sich nicht dafür entschieden, in § 1 VVG die Pflichtenstruktur eines 

Geschäftsbesorgungsvertrages mit Treuhandabrede zu normieren. Ein in diese 

Richtung zielender Gesetzentwurf ist im Jahre 1997 von der SPD-

Bundestagsfraktion in den Bundestag eingebracht worden73, jedoch dessen Dis-

kontinuität zum Opfer gefallen74. In der Folgezeit ist er auch nicht wieder aufge-

griffen worden, insbesondere hat der Gesetzgeber des reformierten VVG sich 

nicht an der Fassung des Gesetzentwurfs aus dem Jahre 1997 orientiert. Viel-

mehr führt er im Anschluss an die Reformkommission75 aus, falls eine dritte 

                                                 
64 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430. Diese Problematik war Gegenstand der Urteile des 
BVerfG vom 26 Juli 2005 (Az.: 1 BvR 80/95, 1BvR 782/94 und 1 BvR 957/96) und führte zu 
einer Neuregelung des Rechts der Überschussbeteiligung in § 153 VVG, vgl. BT-Drucks. 
16/3945, S. 51 re. Sp.- S. 54 re. Sp. und S. 95 re. Sp. - S. 97 li. Sp. 
65 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (431). 
66 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (431). 
67 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (431). 
68 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (432). 
69 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (431). 
70 Vgl. Schünemann, JZ 1995, S. 430 (431). 
71 Vgl. dazu im Einzelnen: Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 39; E. Lorenz, in: VersR-Hdb, 
§ 1, Rn. 155; Schwintowski, in: BK, § 1, Rn. 29; Prölss, in: P/M, § 1, Rn. 23; Pataki, S. 13-27. 
72 Vgl. Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 208. 
73 Vgl. BT-Drucks. 13/8162. Kritisch hierzu: Zum Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion: 
E. Lorenz, VersR 1997, S. 945 - 947; Hesberg/Karten, NVersZ 1999, S. 1-9; Michaels, in: Koll-
hosser (Hrsg.), S. 35 (41–44); Müller, in: Kollhosser (Hrsg.), S. 1 (27–28); R. Schmidt, NVersZ 
1999, S. 401 (406-407). 
74 Vgl. Michaels, in: Kollhosser (Hrsg.), S. 35 (41). 
75 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 9. 
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denkbare Form der Versicherung76, ein Geschäftsbesorgungsvertrag vieler Ver-

sicherungsnehmer mit einer rechtlichen Vergemeinschaftung der Risiken und 

Chancen aller beteiligten Versicherungsnehmer untereinander, in Zukunft reali-

siert werden sollte, würden auch derartige Verträge in den Anwendungsbereich 

des VVG fallen77. Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber den Abschluss einer 

Vielzahl von Geschäftsbesorgungsverträgen zwar als eine Möglichkeit betrach-

tet, eine Versicherung zu organisieren, nicht aber, dass ein Versicherungsvertrag 

zwingend als Geschäftsbesorgungsvertrag zu behandeln ist78. Hierin ist eine Ent-

scheidung zugunsten der tradierten Auffassung zu sehen, die den Versiche-

rungsvertrag für einen synallagmatischen Vertrag „sui generis“ hält, der durch 

die aufgezeigten Merkmale charakterisiert wird. 

 

V. Zusammenfassung 

Die Merkmale des Versicherungsvertrages ergeben sich weder aus einer Legal-

definition noch lassen sie sich aus einer allgemeinen Definition des Begriffs der 

Versicherung ableiten. Vielmehr sind sie aus dem Wortlaut des § 1 VVG sowie 

einer Bezugnahme auf die Regeln der Versicherungstechnik zu entwickeln. Die 

so gewonnenen Kriterien ermöglichen eine Bestimmung „der essentialia negotii“ 

des Versicherungsvertrages sowie des Anwendungsbereiches des VVG. Insge-

samt lässt sich der Versicherungsvertrag als synallagmatischer Vertrag „sui ge-

neris“ charakterisieren, nicht aber als Geschäftsbesorgungsvertrag. Einer dem-

entsprechenden Einordnung ist der Gesetzgeber des neuen VVG bewusst nicht 

gefolgt. 

                                                 
76 Neben den beiden grundsätzlichen Formen der Versicherung, dem privatrechtlichen Versiche-
rungsvertrag zwischen zwei rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Parteien, sowie dem Ver-
sicherungsschutz im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einem Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 56 li. Sp. Die Mitgliedschaft in einem Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit wird durch die Begründung eines Versicherungsverhältnisses,  
d. h. regelmäßig mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages, erworben (vgl. § 20, S. 2 
VAG), vgl. Weigel, in: Prölss, § 20, Rn. 3. 
77 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 56 re. Sp. 
78 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, Einl., Rn. 26. 
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C. Der Vertragsschluss und das begleitende Pflichtenprogramm 

 

In diesem Teil der Arbeit werden der Vertragsschluss und das ihn begleitende 

Pflichtenprogramm untersucht. Behandelt werden die Fragen, welche Anforde-

rungen an den wirksamen Abschluss eines Versicherungsvertrages (unter I.) und 

an die Einbeziehung von AVB (unter II.) zu stellen sind. Darüber hinaus wird 

geklärt, welchen Umfang die vorvertraglichen Informationspflichten des Versi-

cherers gemäß § 7 VVG haben und wie diese im Zuge des Vertragsschlusses zu 

erfüllen sind (unter III.). Entsprechendes gilt für die anlassbezogenen Pflichten 

zur Frage, Beratung und Dokumentation (unter IV.). 

 

I. Der Vertragsschluss 

1. Zusammentreffen von Versicherungsnehmer und Versicherer 

Anders als ein Versicherungsnehmer ist der Versicherer notwendigerweise im-

mer eine juristische Person. § 7 Abs. 1 VAG bestimmt, dass ein Versicherungs-

unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, eines Versicherungs-

vereins auf Gegenseitigkeit, einer Körperschaft oder einer Anstalt des öffentli-

chen Rechts betrieben werden darf. Da eine juristische Person für sich gesehen 

nicht alleine handlungsfähig ist, muss sie immer durch einen gesetzlichen oder 

rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter vertreten werden, um am Rechtsverkehr 

teilnehmen zu können. Mit Blick auf das Zusammentreffen von Versicherungs-

nehmer und Versicherer ist daher von entscheidender Bedeutung, mit welcher 

Art von Vertreter es der Versicherungsnehmer zu tun hat. Maßgeblich entschei-

det über diese Frage, wie ein Versicherer seinen Vertriebsweg ausgestaltet. 

Als klassischer Vertriebsweg kann derjenige über ein Netz von Versicherungs-

agenturen angesehen werden, in denen Versicherungsvertreter ausschließlich mit 

der Vermittlung von Versicherungsverträgen eines Versicherers betraut sind 

(sog. Ausschließlichkeitsvertreter). Im Innenverhältnis zum Versicherer handelt 

es sich bei diesen Versicherungsvertretern zumeist um selbständige Handelsver-

treter gemäß §§ 84 Abs. 1, 92 Abs. 1 HGB, die auf der Grundlage eines Ge-

schäftsbesorgungsvertrages, auch Agenturvertrag genannt, tätig werden79, gele-

gentlich aber auch um Angestellte, die aufgrund eines Arbeitsvertrages für die-

sen ihre Tätigkeit entfalten80. Letztere werden auch als Angestellte des Werbe-

außendienstes bezeichnet81. 

Im Hinblick auf die Beziehung zum Kunden hat das unterschiedliche Verhältnis 

des Vertreters zum Versicherer seit dem Gesetz zur Neuregelung des Versiche-

rungsvermittlerrechts stark an Bedeutung gewonnen. Nur gewerbsmäßig tätige 

                                                 
79 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 5-6; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 1-2. 
80 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 11; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 3; Weyers/Wandt, Rn. 
303. 
81 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 59, Rn. 13; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 3. 



 13 

und somit selbständige Versicherungsvertreter unterliegen den gewerberechtli-

chen Bestimmungen des § 34d GewO i.V.m. der VersVermV82 sowie den versi-

cherungsvertragrechtlichen Bestimmungen der §§ 60-63 VVG, nicht aber Ange-

stellte des Werbeaußendienstes. Letzteres folgt aus der in § 59 Abs. 2 VVG ein-

gefügten Legaldefinition des Versicherungsvertreters und dem fehlenden Ver-

weis in § 73 VVG auf die §§ 60-63 VVG83. Mit Blick auf die Vertretungsmacht 

beim Vertragsschluss hat diese Unterscheidung allerdings keine Bedeutung, 

denn § 69 VVG, der die gesetzliche Vertretungsmacht des Versicherungsvertre-

ters regelt, findet über § 73 VVG auch auf Angestellte des Werbeaußendienstes 

Anwendung84. 

Im Folgenden soll diese klassische Form des Versicherungsvertriebs über ein 

eigenes Netz von Versicherungsagenturen, in denen Vertreter ausschließlich die 

Interessen eines Versicherers wahrnehmen, der Untersuchung zugrunde gelegt 

werden. Es geht also um die Fälle, in denen ein Versicherungsnehmer die Agen-

tur eines gewerbsmäßigen oder angestellten Versicherungsvertreters85 aufsucht 

oder ein Versicherungsvertreter den Versicherungsnehmer in dessen Wohnung 

oder Gewerbe besucht. 

 

2. Geltung der §§ 145 ff BGB 

Ebenso wie das alte VVG sieht das neue VVG keine allgemeinen Regelungen 

über den Abschluss des Versicherungsvertrages vor86, so dass insoweit die all-

gemeinen Bestimmungen des BGB anzuwenden sind. Der Vertragsschluss rich-

tet sich folglich nach den §§ 145 ff BGB, weswegen ein Antrag und eine darauf 

bezogene Annahme erforderlich sind87. 

 

a. Antrag 

aa. Empfangsbedürftige Willenserklärung 

Der Antrag im Sinne des § 145 BGB stellt eine empfangsbedürftige Willenser-

klärung dar88, zu dessen Wirksamkeit es nach den allgemeinen Regeln der 

                                                 
82 Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (Versicherungsvermittlerver-
ordnung–VersVermV) vom 15. Mai 2007, BGBl. I S. 733. 
83 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 59, Rn. 13 und § 60, Rn. 6. 
84 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 59, Rn. 13; Reiff, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., Rn. 10. 
85 Aufgrund der Legaldefinition des Versicherungsvertreters in § 59 Abs. 2 VVG ist es an sich 
nicht zutreffend, von einem angestellten Versicherungsvertreter zu sprechen. Trotzdem soll im 
Folgenden der Begriff des Versicherungsvertreters auch den Angestellten des Werbeaußendiens-
tes umfassen, da es in erster Linie um die Funktion dieser Personen als Gehilfen beim Vertrags-
schluss und der Erfüllung der vorvertraglichen Pflichten des Versicherers ankommt. Soweit es 
auf die unterschiedliche Rechtsstellung zum Versicherer hinsichtlich der Funktion des Vertreters 
ankommt, werden die Unterschiede zwischen den Versicherungsvertretern im Sinne des § 59 
Abs. 2 VVG und den Angestellten des Werbeaußendienstes hervorgehoben. 
86 Zu § 5 VVG siehe unter C. I. 2. b. bb. 
87 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp.; Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 224; Ebers, in: PK-VVR, 
§ 7, Rn. 10; Dörner, in: BK, Einl., Rn. 24. Leverenz, Rn. 4/43. 
88 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 145, Rn. 1; Flume, § 35 I 1; Kramer, in: MK, § 145, Rn. 3. 
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Rechtsgeschäftslehre neben der Abgabe auch des Zugangs beim Empfänger be-

darf89. Inhaltlich muss der Antrag hinreichend bestimmt sein, also zumindest die 

wesentlichen Vertragsbestandteile, die sog. „essentialia negotii“, festlegen90. 

Dies bedeutet, dass in den Antrag zumindest die oben herausgearbeiteten Merk-

male des Versicherungsvertrages91 aufgenommen werden müssen. Darüber hin-

aus muss der Antrag auch rechtlich verbindlich sein, also den eindeutigen und 

endgültigen Willen erkennen lassen, eine rechtliche Bindung eingehen zu wol-

len92. Fehlt der Erklärung die notwendige Bestimmtheit oder die erforderliche 

Verbindlichkeit, so handelt es sich nicht um einen Antrag im Sinne des § 145 

BGB, sondern allenfalls um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, eine 

sog. „invitatio ad offerendum“. Da Willenserklärungen wie der Antrag nicht 

notwendig ausdrücklich erklärt werden müssen, sondern ein bestimmter Rechts-

folgewillen auch durch schlüssiges Verhalten zum Ausdruck gebracht werden 

kann93, sind inhaltliche Bestimmtheit und rechtliche Verbindlichkeit gemäß     

§§ 133, 157 BGB im Wege der Auslegung nach dem Empfängerhorizont zu er-

mitteln94. 

 

bb. Formfreiheit 

Schon in den Motiven zum alten VVG wurde ausgeführt, für den Versiche-

rungsvertrag sei keine besondere Form vorgeschrieben95. Insbesondere folgte 

aus § 3 Abs. 1 VVG a.F. nichts Gegenteiliges, da die Verpflichtung zur Aushän-

digung des Versicherungsscheines einen bereits abgeschlossenen Versiche-

rungsvertrag voraussetzte96. Es galt damit der Grundsatz der Formfreiheit97. An 

dieser Rechtslage hat sich mit der Reform des VVG nichts geändert98, da § 3 

VVG im Wesentlichen mit der bisherigen Regelung übereinstimmt99. 

 

cc. Person des Antragenden 

Im Unterschied zu anderen europäischen Rechtsordnungen, etwa in Luxemburg 

und Belgien, wo der Antrag zwingend vom Versicherer ausgeht100, sah das alte 

VVG eine feste Rollenverteilung zwischen Versicherungsnehmer und Versiche-

                                                 
89 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 130, Rn. 2; Köhler, § 6, Rn. 9; Larenz/Wolf, § 26, Rn. 1. 
90 Vgl. Flume, § 35 I 1; Köhler, § 8, Rn. 8; Larenz/Wolf, § 29, Rn. 17; Medicus, Rn. 359. 
91 Vgl. oben unter B. III. 1.-5. 
92 Vgl. Köhler, Rn. 9; Kramer, in: MK, § 145, Rn. 6; Larenz/Wolf, § 29, Rn. 19. 
93 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, Einf. v. § 116, Rn. 1; Köhler, § 6, Rn. 4; Larenz/Wolf, § 24, Rn. 
15 und 17. 
94 Vgl. BGHZ 21, 102 (106f); 91, 324 (330); Ellenberger, in: Palandt, Einf. v. § 116, Rn. 3. 
95 Motive zum VVG, S. 75. 
96 Vgl. Motive zum VVG, S. 75; Hofmann, § 6, Rn. 3.  
97 Vgl. BGH VersR 1967, 795 (796); VersR 1975, 1090 (1092); Deutsch, § 6, Rn. 51; Richter, S. 
82; Weyers/Wandt, Rn. 216.  
98 Vgl. Deutsch, § 6, Rn. 52; Leverenz, Rn. 4/13; Wandt, Rn. 250. 
99 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 57 li. Sp. 
100 Vgl. Basedow/Fock, S. 15. 



 15 

rer als Antragendem und Annehmendem nicht vor. Üblicherweise war es jedoch 

der Versicherungsnehmer, der den Antrag mittels eines Antragsformulars stell-

te101. Dieser Antrag ging dem Versicherer gemäß § 164 Abs. 3 BGB in dem 

Zeitpunkt zu, in dem er dem Versicherungsvertreter ausgehändigt wurde102, da 

dieser gemäß § 43 Nr. 1 VVG a.F., welcher direkt oder analog auch auf ange-

stellte Versicherungsvertreter angewendet wurde103, Empfangsvertretungsmacht 

für den Versicherer besaß. Die Annahme dieses Antrages konnte der Versiche-

rungsvertreter regelmäßig nicht erklären, denn eine über den § 43 Nr. 1 VVG 

a.F. hinausgehende Abschlussvollmacht im Sinne des § 45 VVG a.F. hatte ein 

Versicherer seinem Vertreter nur in wenigen Fällen erteilt104. In erster Linie 

stand dahinter die Erwägung, dass es so dem Versicherer ermöglicht wird, vor 

Abschluss eines Versicherungsvertrages das angetragene Risiko zu überprüfen, 

was insbesondere in risikotechnisch sensiblen Bereichen wie der Personenversi-

cherung bedeutsam ist105. Folglich wurde die Annahme entweder ausdrücklich 

durch eine gesonderte Erklärung entsprechend bevollmächtigter Angestellter des 

Innendienstes in der Zentralverwaltung des Versicherers erklärt oder, was häufi-

ger der Fall war, konkludent durch Übersendung des Versicherungsscheins106. 

Fraglich ist, ob das neue VVG eine zwingende Rollenverteilung zwischen Versi-

cherungsnehmer und Versicherer vorsieht, wonach der Antrag grundsätzlich 

vom Versicherungsnehmer ausgehen muss. Hierauf scheinen einige Bestimmun-

gen des neuen VVG hinzudeuten107: 

Zum einen sieht § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG vor, dass die Widerrufsfrist erst mit 

dem Zugang des Versicherungsscheins beginnt, zum anderen bestimmt § 33 

Abs. 1 VVG, dass die Prämie erst zwei Wochen nach Zugang des Versiche-

rungsscheines fällig wird. Sowohl der Beginn der Widerrufsfrist mit Zugang des 

Versicherungsscheins als auch die Prämienfälligkeit ab diesem Zeitpunkt schei-

nen auf den ersten Blick nur dann sinnvoll zu sein, wenn der Versicherungsneh-

mer vorher ein Angebot gemacht hat, welches konkludent durch Übersendung 

des Versicherungsscheins angenommen wird. Gleichwohl kann aus diesen Nor-

men nicht auf eine gesetzliche Rollenverteilung geschlossen werden, da der Zu-

gang des Versicherungsscheins nicht zwingend mit einer Annahmeerklärung des 

Versicherers gleichgesetzt werden muss. So ist es durchaus denkbar, dass der 

Versicherer ein Angebot macht, welches der Versicherungsnehmer annimmt und 

                                                 
101 Vgl. BGH VersR 1975, 1090 (1092); Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 14; Schimikowski, RuS 2006, 
S. 441 (443); Weyers/Wandt, Rn. 215. 
102 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 16; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 31. 
103 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 11; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 15f; Reiff, in: VersR-Hdb, 
§ 5, Rn. 30f; ders., ZVersWiss 2002, S. 103 (107). 
104 Vgl. Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 12. 
105 Vgl. Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 12. 
106 Vgl. BGH VersR 1975, 1090 (1092); Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 22; Weyers/Wandt, Rn. 218. 
107 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 10; Schimikowski, VW 2007, S. 715 (716). 
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erst danach der Versicherungsschein gemäß § 3 Abs. 1 VVG ausgestellt und 

übermittelt wird. Dies entspricht auch im eigentlichen Sinne der Funktion des 

Versicherungsscheins, nämlich einen bereits abgeschlossenen Versicherungsver-

trag zu dokumentieren108 und den Versicherungsnehmer über den Inhalt des Ver-

trages zu informieren109. 

Etwas anderes folgt auch nicht aus § 19 Abs. 1 S. 2 VVG. Dort heißt es, dass der 

Versicherungsnehmer zur Anzeige von Gefahrumständen verpflichtet ist, wenn 

der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor 

der Vertragsannahme, Fragen im Sinne des § 19 Abs. 1 S. 1 VVG stellt. Diese 

Bestimmung kann schließlich auch so verstanden werden, dass sie nur eine Re-

gelung für den Fall trifft, in dem der Versicherungsnehmer einen Antrag stellt, 

ohne dass dies jedoch zwingend der Fall sein muss. 

Gegen eine zwingende Rollenverteilung spricht vielmehr, dass in § 7 Abs. 1 S. 1 

VVG nicht von dem „Antrag“, sondern der „Vertragserklärung“ die Rede ist, 

worunter jede auf den Abschluss eines Vertrages gerichtete Willenserklärung zu 

verstehen ist110. Auch die Gesetzesbegründung spricht in erster Linie dagegen, 

den Versicherungsnehmer zwingend als Antragenden zu sehen111. Es ist daher 

davon auszugehen, dass auch das neue VVG eine zwingende Rollenverteilung 

zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer nicht vorsieht, so dass sich in-

soweit an der bisherigen Rechtslage nichts geändert hat112. 

Mithin können sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer den 

Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages erklären. Für den Fall der An-

tragsstellung durch den Versicherer ist jedoch zu berücksichtigen, dass einem 

Versicherungsvertreter über die Empfangsvollmacht des § 69 Abs. 1 Nr. 1 VVG 

(ggf. i.V.m. § 73 VVG) hinaus auch eine Abschlussvollmacht gemäß § 71 VVG 

(ggf. i.V.m. § 73 VVG) erteilt worden sein muss, wenn dieser als Vertreter für 

den Versicherer die Angebotserklärung abgeben soll. Möchte ein Versicherer 

seinem Versicherungsvertreter keine Abschlussvollmacht erteilen, so kann der 

Versicherer durch entsprechend bevollmächtigte Angestellte des Innendienstes 

das Angebot auf Abschluss des Vertrages erklären und diese Erklärung direkt an 

                                                 
108 Vgl. Schwintowski, in: BK, § 3, Rn. 5; Weyers/Wandt, Rn. 238. 
109 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 57 li. Sp. 
110 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp., ebenso BT-Drucks. 15/2946, S. 20 re. Sp. zu § 312c 
BGB; Schimikowski, VW 2007, S. 715 (716). 
111 Vgl. zwar: BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp.: „...bevor der Versicherungsnehmer seine Ver-
tragserklärung abgibt, an die er nach § 145 BGB gebunden ist, abgibt“, jedoch: BT-Drucks. 
16/3945, S. 48 li. Sp.: „Demnach kann der Versicherungsvertrag in der Weise geschlossen wer-
den, dass der Versicherungsnehmer einen Antrag im Sinne des § 145 BGB erklärt“; BT-Drucks. 
16/3945, S. 60 : „Maßgebender Zeitpunkt (...) ist die Abgabe der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers, in der Regelsein Vertragsantrag“; BT-Drucks. 16/3945, S. 65 li. Sp.: „Dies ist 
in der Praxis meist der Antrag des Versicherungsnehmers, im bisher seltenen Fall der Antrags-
stellung durch den Versicherer die Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers“. 
112 Vgl. Deutsch, § 6, Rn. 58; Leverenz, Rn. 4/43; Marlow/Spuhl, S. 9; Neuhaus/Kloth, S. 28; 
Niederleithinger, VersR 2006, S. 437 (440); Wandt, Rn. 249. 
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den Versicherungsnehmer übersenden oder über den Versicherungsvertreter als 

Boten weiterleiten. Insoweit ist die Funktion eines Versicherungsvertreters weit-

gehend die eines Verhandlungsgehilfen, der in erster Linie zur Vorbereitung 

eines Vertragsschlusses tätig wird, indem er die zur Angebotserstellung notwen-

digen Informationen aufnimmt und an den Versicherer übermittelt. 

 

dd. Bindung an den Antrag 

Mit dem Zugang des Antrages ist der Erklärende grundsätzlich gemäß § 145 

BGB an seinen Antrag gebunden. Der Erklärungsempfänger kann allein durch 

seine Annahmeerklärung den Vertrag zustande bringen. Diese Bindung endet 

erst mit Erlöschen des Antrages gemäß § 146 BGB. 

 

(1.) Dauer der Bindung 

Überwiegend sehen Antragsformulare eine Annahmefrist im Sinne des § 148 

BGB von zwei bis sechs Wochen vor113, so dass der Versicherungsnehmer als 

Antragssteller sich für diesen Zeitraum an seinen Antrag bindet und der Versi-

cherer innerhalb dieser Frist die Annahme erklären kann. Ist eine Annahmefrist 

nicht ausdrücklich bestimmt, richtet sich die Dauer der Bindung nach § 147 

BGB. 

Bei der Vertragsbahnung in den Agenturen der Versicherungsvertreter oder an-

lässlich eines Vertreterbesuchs beim Kunden liegt bei Antragsstellung durch den 

Versicherungsnehmer ein Antrag unter Anwesenden im Sinne des § 147 Abs. 1 

BGB vor, so dass dieser regelmäßig nur sofort angenommen werden könnte. Mit 

Blick auf die gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 1 VVG im Grundsatz vorgesehene Stellung 

des Versicherungsvertreters als Empfangsvertreter überzeugt diese Sichtweise 

nur, wenn dieser ausnahmsweise gemäß §§ 73, 71 VVG auch über eine Ab-

schlussvollmacht verfügt und damit die Annahme erklären könnte. Folglich ist 

im gesetzlichen Regelfall entweder von einem Antrag unter Abwesenden114 oder 

von einer stillschweigenden Einräumung einer Annahmefrist im Sinne des § 148 

BGB auszugehen, deren Dauer sich an § 147 Abs. 2 BGB orientiert115. 

Bei einer Antragsstellung durch den Versicherer, vertreten durch einen Versi-

cherungsvertreter mit Abschlussvollmacht, liegt ebenfalls ein Angebot unter 

Anwesenden gemäß § 147 Abs. 1 BGB vor. Zwar könnte der Versicherungs-

nehmer sofort die Annahme erklären, jedoch wird er unter Umständen eine ge-

wisse Bedenkzeit benötigen. Wird eine Annahmefrist nicht ausdrücklich be-

                                                 
113 Vgl. BGH VersR 1975, 1090 (1092); Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 30. 
114 Vgl. OLG Frankfurt BB 1995, 2440 (2441). 
115 Vgl. Bork, in: Staudinger, § 147, Rn. 3; Kramer, in: MK, § 147, Rn. 2. Aus der Entscheidung 
BGH NJW 1996, 1065 kann nicht geschlossen werden, dass ein Antrag gegenüber einem Emp-
fangsvertreter als Antrag unter Anwesenden zu behandeln ist. Die Ausführungen des BGH be-
ziehen sich nur auf eine Empfangsperson als vollmachtlosem Vertreter. Auf die Figur des Emp-
fangsvertreters wird nicht eingegangen. 
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stimmt, ist für diesen Fall davon auszugehen, dass der Versicherer stillschwei-

gend eine Annahmefrist im Sinne des § 148 BGB einräumt, deren Dauer sich an 

§ 147 Abs. 2 BGB orientiert. Übersendet der Versicherer eine Angebotserklä-

rung direkt an den Versicherungsnehmer oder bedient er sich des Versiche-

rungsvertreters als Boten, liegt demgegenüber ein Antrag unter Abwesenden vor, 

weswegen ohne Bestimmung einer Annahmefrist § 147 Abs. 2 BGB anzuwen-

den ist. 

 

(2.) Ausschluss der Bindung 

Mit Ausnahme der in § 8 Abs. 3 VVG genannten Fälle steht dem Versiche-

rungsnehmer gemäß § 8 Abs. 1 VVG ein Widerrufsrecht zu. Dieses lehnt sich an 

die Regelung des § 48c VVG a.F. an116, die ihrerseits das allgemeine Widerrufs-

recht des § 355 BGB zum Vorbild hatte117. Gegenstand des Widerrufsrechts ist 

die auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung, nicht hingegen der Ver-

trag als solcher. Daher kann der Widerruf auch schon vor dem Abschluss des 

Vertrages erklärt und damit sein Zustandekommen verhindert werden118. Geht 

der Antrag vom Versicherungsnehmer aus und steht ihm ein Widerrufsrecht zu, 

ist er somit an seinen Antrag von vornherein nicht gebunden119. 

Fraglich ist allerdings, ob bei ausgeschlossener Bindung die Erklärung des Ver-

sicherungsnehmers überhaupt als Antrag gewertet werden kann oder ob nicht 

mangels Verbindlichkeit nur von einer „invitatio ad offerendum“ auszugehen ist. 

Vereinzelt ist diese Ansicht zu dem Ausschluss der Bindung bei dem Wider-

spruchsrecht des § 5a VVG a.F. vertreten worden120. Dem steht jedoch § 145 

BGB entgegen, der vorsieht, dass eine Bindung ausgeschlossen sein und den-

noch ein Antrag vorliegen kann. Daher steht der gesetzliche Ausschluss der Bin-

dung infolge des Widerrufsrechts der Einordnung als Antrag nicht entgegen. 

Soweit wegen des Widerrufsrechts eine Antragsbindung ausscheidet, kommt den 

Annahmefristen der §§ 147, 148 BGB nur die Bedeutung zu, den Zeitpunkt des 

Erlöschens des Antrages zu bestimmen121. Daher ist eine in Antragsformularen 

vorgesehen Frist nur als Annahmefrist und nicht als Bindungsfrist zu bezeich-

nen. Bei verständiger Auslegung ist eine Bezeichnung als Bindungsfrist zwar 

nicht als ein gemäß § 18 VVG unzulässiger Ausschluss des Widerrufsrechts zu 

verstehen122, jedoch können Unklarheiten mit Blick auf die Eindeutigkeit der 

                                                 
116 Vgl. BT-Drucks. 16/3935, S. 61 re. Sp. 
117 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 31. 
118 Vgl. Knops, in: B/M, § 8, Rn. 11; Masuch, in: MK, § 355, Rn. 20. 
119 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493. 
120 Vgl. Präve, VW 1995, S. 90 (94); ders., RuS 1998, S. 441 (442). 
121 Vgl. zum Ausschluss der Bindung bei § 5a a.F. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (621); ders., 
VersR 1997, S. 773 (775); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1051); VerBAV 1995, 312 (313); 
Wandt, Verbraucherinformation, S. 23. 
122 So Präve, RuS 1998, S. 441 (442) zum Widerspruchrecht nach § 5a VVG a.F. 
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Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG entstehen, 

wenn einerseits von einer Bindung an den Antrag, andererseits aber von der 

Möglichkeit des Widerrufs die Rede ist. 

 

b. Annahme 

aa. Empfangsbedürftige Willenserklärung 

Die Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung123, mit der das vor-

behaltlose Einverständnis mit dem Antrag erklärt wird124. Ebenso wie der Antrag 

kann auch die Annahme formfrei erklärt werden. Ob der Versicherer oder der 

Versicherungsnehmer die Annahme zu erklären hat, richtet sich nach der Person 

des Antragenden. Wenn, wie bislang üblich, der Versicherungsnehmer den An-

trag stellt, erklärt der Versicherer die Annahme entweder ausdrücklich durch 

eine gesonderte Annahmerklärung oder konkludent durch Übersendung des Ver-

sicherungsscheins125. Eine Annahmeerklärung des Versicherungsvertreters 

kommt aus den bereits genannten Gründen126 zumeist nicht in Frage. 

 

bb. Abweichen vom Antrag / § 5 VVG 

§ 150 Abs. 2 BGB bestimmt, dass eine Annahme unter Erweiterungen, Ein-

schränkungen oder sonstigen Änderungen als Ablehnung gilt, verbunden mit 

einem neuen Antrag. Hiervon sieht § 5 VVG127 eine abweichende Sonderrege-

lung128 für den Fall vor, dass der Versicherungsnehmer einen Antrag stellt und 

der Versicherer durch Übersendung des Versicherungsscheins konkludent die 

Annahme unter Abweichungen erklärt129. Wenn der Versicherer gemäß § 5 Abs. 

2 VVG auf die (nachteiligen)130 Abweichungen aufmerksam macht und auf die 

Folgen des Abs. 1 hinweist, gilt der Vertrag mit dem Inhalt des Versicherungs-

scheins als geschlossen, falls der Versicherungsnehmer nicht gemäß § 5 Abs. 1 

VVG innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins wider-

spricht. Mit dem Unterlassen des Widerspruchs wird eine Annahmeerklärung 

                                                 
123 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 147, Rn. 1; Flume, § 35 II 1; Larenz/Wolf, § 29, Rn. 47. 
124 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 147, Rn. 1; Köhler, § 8, Rn. 21; Larenz/Wolf, § 29, Rn. 57. 
125 Vgl. BGH VersR 1975, 1090 (1092); Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 22. 
126 Vgl. oben unter C. I. 2. a. cc. 
127 § 5 VVG entspricht im Wesentlichen § 5 VVG a.F., vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 57 re. Sp. 
128 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 5, Rn. 1; Römer, in: R/L, § 5, Rn. 1. 
129 § 5 VVG erfasst daneben auch den Fall, dass der Versicherungsvertrag bereits abgeschlossen 
worden ist und danach vom Versicherer ein vom ursprünglichen Antrag abweichender Versiche-
rungsschein übersandt wird. 
130 Nach der Rechtsprechung des BGH gilt die Obliegenheit zum Hinweis auf Abweichungen nur 
im Falle einer dem Antragssteller nachteiligen Abweichung, denn § 5 Abs. 2 VVG sei eine 
Schutzvorschrift zugunsten des Versicherungsnehmers, aus deren Verletzung der Versicherer 
keine Rechte für sich herleiten soll, vgl. BGH VersR 1976, 477 (478); BGH VersR 1989, 395 
(396). Ebenso Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 5, Rn. 8; Römer, in: R/L, § 5, Rn. 15. Abwei-
chend Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 6, der in den Fällen günstiger Abweichungen bereits § 5 Abs. 1 
VVG nicht anwenden möchte, sondern § 150 Abs. 2 BGB. Dieses neue Angebot des Versiche-
rers nehme der Versicherungsnehmer stillschweigend an unter gleichzeitiger Vereinbarung einer 
Rückwärtsversicherung. Zutreffend dagegen Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 5, Rn. 9. 
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rückwirkend auf den Zeitpunkt des Zugangs des Versicherungsscheins fin-

giert131. Erfolgt ein fristgerechter Widerspruch, kommt kein Vertrag zustande132. 

Hat der Versicherer im Falle einer nachteiligen Abweichung die Hinweise ge-

mäß § 5 Abs. 2 VVG unterlassen oder nicht ordnungsgemäß erteilt, so bestimmt 

§ 5 Abs. 3 VVG, dass der Vertrag mit dem Inhalt des ursprünglichen Antrages 

zustande kommt, obwohl an sich ein Dissens (vgl. § 154 Abs. 1 BGB) vorliegt. 

In diesem Fall wird dem Versicherer ein Vertrag aufgedrängt, den dieser so nicht 

wollte133. 

 

cc. Rechtzeitigkeit der Annahme 

Der Antrag kann nur innerhalb der Annahmefristen der §§ 147, 148 BGB ange-

nommen werden, anderenfalls erlischt er. Eine verspätet erklärte Annahme gilt 

daher gemäß § 150 Abs. 1 BGB als neuer Antrag, welcher gesondert angenom-

men werden muss134. 

 

(1.) Annahme durch Schweigen 

Fraglich ist, ob in den Fällen, in denen der Versicherungsnehmer einen Antrag 

stellt und dieser verspätet angenommen wird, das neue Angebot des Versicherers 

auch durch Schweigen angenommen werden kann. 

Allgemein gilt der Grundsatz, dass Schweigen im Rechtsverkehr keinen Erklä-

rungsgehalt hat und damit weder Zustimmung noch Ablehnung bedeutet135. Et-

was anderes gilt zum einen, wenn eine anderweitige Parteivereinbarung getrof-

fen worden ist136, und zum anderen, wenn das Gesetz dem Schweigen einen Er-

klärungsgehalt beimisst137, also eine Willenserklärung fingiert138, wie etwa § 5 

Abs. 3 S. 1 PflVG für den Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung. Darüber 

hinaus kann dem Schweigen ein Erklärungsgehalt zukommen, wenn wegen Treu 

und Glauben im Falle einer Ablehnung eine ausdrückliche Erklärung erwartet 

werden konnte139, so dass bei deren Ausbleiben eine konkludente Willenserklä-

rung abgegeben wird140. Ein entsprechender Widerspruch soll zu erwarten sein, 

                                                 
131 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 5, Rn. 18; Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 13. 
132 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 5, Rn. 17; Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 11. 
133 Vgl. Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 14; Römer, in: R/L, § 5, Rn. 14. 
134 Vgl. Deutsch, § 6, Rn. 60. 
135 Vgl. Ebert, JuS 1999, S. 754; Flume, § 5 2. b; Larenz/Wolf, § 28, Rn. 67. 
136 Vgl. Ebert, JuS 1999, S. 754 (756); Flume, § 5 2 a; Kramer, in: MK, Vor § 116, Rn. 24; La-
renz/Wolf, § 28, Rn. 70; Singer, in: Staudinger, Vorbem. zu §§ 116-144, Rn. 61. 
137 Vgl. für das Versicherungsrecht: § 5 Abs. 1 VVG. 
138 Vgl. Ebert, JuS 1999, S. 754 (755); Kramer, in: MK, Vor § 116, Rn. 30; Larenz/Wolf, § 28, 
Rn. 77; Singer, in: Staudinger, Vorbem. zu §§ 116-144, Rn. 62. 
139 Vgl. BGHZ 1, 353 (355); 11, 1 (5); 20, 149 (154); Larenz/Wolf, § 28, Rn. 72; Kramer, in: 
MK, Vor § 116, Rn. 25. 
140 Vgl. Kramer, in: MK, Vor § 116, Rn. 24, ders., Jura 1984, S. 235 (238-242) mit überzeugen-
den Argumenten gegen die abweichenden Auffassungen von Flume, § 5 4, Hanau, AcP 165, S. 
220 (241) und Bickel, NJW 1972, S. 607 (610). Der Annahme einer konkludenten Willenserklä-
rung steht auch nicht entgegen, dass der Schweigende unter Umständen kein aktuelles Erklä-
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wenn auf einen Antrag eine verspätete Annahmeerklärung zugeht und keine 

Umstände vorliegen, welche die Möglichkeit einer Änderung der Entschließung 

des Antragenden nahe legen141. Dies soll nach der in diesem Zusammenhang 

häufig zitierten Entscheidung BGH NJW 1951, 313 nicht nur für das Vertrags-

recht allgemein, sondern insbesondere auch für Versicherungsverträge gelten142. 

 

(a.) Rechtsprechung des BGH 

In der Entscheidung BGH NJW 1951, 313 führt das Gericht aus, dass es die Be-

teiligten häufig mit der Wahrung der Annahmefrist nicht so genau nähmen und 

sich darauf verlassen, dass der Antragende sich mit der verzögerten Annahmeer-

klärung zufrieden gebe. Das Schweigen des ursprünglichen Antragsstellers auf 

den in der verspäteten Annahme liegenden neuen Antrag könne jedenfalls dann 

als Einverständnis zum Vertragsschluss gewertet werden, wenn keine Umstände 

vorliegen, die die Möglichkeit einer Änderung seiner sachlichen Entschließung 

nahe legen143. 

Diese Sichtweise überzeugt nicht. Schweigt der Versicherungsnehmer nach Ab-

lauf der Annahmefrist auf eine verspätete Annnahmeerklärung, kann sein 

Schweigen auch bedeuten, dass er um die fehlende Annahmefähigkeit seines 

Angebotes weiß und er sich deswegen anderweitig um Versicherungsschutz be-

müht. Dementsprechend führt der BGH in dem gleichen Urteil auch aus, dass 

mit dem Ablauf der Annahmefrist der Antrag erlösche, weil für den Versiche-

rungsnehmer Klarheit darüber bestehen solle, anderweitig einen Antrag stellen 

zu können144. Gegen die Einschätzung, dass in dem Schweigen auf eine verspä-

tete Annahmerklärung bereits dann eine Annahme dieses Angebots gesehen 

werden kann, wenn keine Umstände auf eine Willensänderung hindeuten, wur-

den bereits unter Geltung des alten VVG weitere Bedenken vorgetragen. Gemäß 

§ 38 Abs. 2 VVG a.F. war der Versicherer von der Leistung frei, wenn im Zeit-

punkt des Versicherungsfalles die Erstprämie nicht gezahlt worden war. Es wur-

de daher vertreten, dass in bloßem Schweigen des Versicherungsnehmers ohne 

Prämienzahlung keine Annahme gesehen werden könne, da in diesem Falle der 

Versicherungsvertrag dem Versicherungsnehmer nichts nütze145. Deshalb wurde 

zumindest eine konkludente Annahme des Antrages durch Zahlung der Prämie 

                                                                                                                                   
rungsbewusstsein hat, denn nach der Rechtsprechung des BGH reicht für die Annahme einer 
wirksamen Willenserklärung aus, dass der Erklärende hätte erkennen und vermeiden können, 
dass sein Verhalten nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte als Willens-
erklärung aufgefasst werden durfte, vgl. BGHZ 91, 324 (330). 
141 Vgl. BGH NJW 1951, 313; OLG Braunschweig VersR 1967, 852 (853); Kramer, Jura 1984, 
S. 235 (248); Singer, in: Staudinger, Vorbem. zu §§ 116-144, Rn. 76;  
142 Vgl. BGH NJW 1951, 313 re. Sp. 
143 Vgl. BGH NJW 1951, 313 re. Sp. 
144 Vgl. BGH NJW 1951, 313 li. Sp. 
145 Vgl. Martin, ZVersWiss 1975, S. 549 (554); Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 27; Schlossareck, 
S.134; Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 45. 
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verlangt146. 

Der besonderen Bedeutung der Prämienzahlung trägt indes auch der BGH Rech-

nung. Das Gericht führt aus, die Tatsache, dass der Ehemann der Klägerin147 die 

erste Versicherungsprämie schon vor dem Abschluss des Versicherungsvertrages 

und vor dem festgesetzten Versicherungsbeginn gezahlt hatte, lasse erkennen, 

dass er besonderen Wert auf den sofortigen Eintritt des Versicherungsschutzes 

legte. Umstände, die darauf hindeuteten, dass er nach Stellung seines Antrages 

über sein Bedürfnis nach Versicherungsschutz anderen Sinnes geworden sei, 

seien nicht zutage getreten148. Abschließend ergänzt der BGH, mit der Zahlung 

der Erstprämie seien die Rechtsfolgen aus § 38 Abs. 2 VVG a.F. abgeschnitten 

worden149. Er stellte somit erkennbar darauf ab, dass die Prämie vom Versiche-

rungsnehmer vorab bezahlt worden und daher anzunehmen war, dass er auch 

einen verspäteten Antrag gelten lassen würde. In diesem Fall fehlten also nicht 

lediglich Umstände, die auf einen geänderten Willen des Versicherungsnehmers 

schließen ließen, sondern es sprachen vielmehr positiv Umstände dafür, dass er 

auch mit einer verspäteten Annahmeerklärung einverstanden sein würde. Nur 

deshalb, und nicht weil es häufig der Fall ist, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Beteiligten es mit der Wahrung der Annahmefrist nicht so genau nah-

men. 

 

(b.) Notwendigkeit der Prämienzahlung 

Fraglich ist, ob abgesehen von dem Fall, dass die Prämie bereits im Vorfeld ge-

zahlt worden ist, die Annahme des in einer verspäteten Annahmeerklärung lie-

genden Angebots stets konkludent durch Prämienzahlung zu erklären ist, wie 

dies in der Literatur mit Blick auf § 38 Abs. 2 VVG a. F. vertreten worden ist150. 

Mit der Reform des VVG hat der Gesetzgeber die Regelung des § 38 Abs. 2 

VVG a.F. in § 37 Abs. 2 S. 1 VVG in entschärfter Form übernommen151. Da-

nach ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Ver-

sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles die Prämie nicht gezahlt 

hat, er auf die Rechtsfolge des § 37 Abs. 2 S. 1 VVG hingewiesen worden ist 
                                                 
146 Vgl. Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 27; Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 45; Schlossareck, S. 135, 
Fn. 317. Einschränkend Martin, ZVersWiss 1975, S. 549 (555). Er meint, dass eine Annahmeer-
klärung durch Prämienzahlung nur dann in Frage komme, wenn der Versicherungsnehmer in 
dem Bewusstsein zahlt, noch nicht verpflichtet zu sein. Glaube er, bereits rechtlich verpflichtet 
zu sein, so dürften aus dessen Verhalten keine Schlüsse gezogen werden. - Diese Sichtweise 
überzeugt jedoch nicht, denn der abweichende innere Wille kommt bei einer Auslegung des 
Verhaltens nach dem Empfängerhorizont nicht zum Tragen. Ein Unterschied besteht daher nur, 
wenn für die Wirksamkeit einer  Willenserklärung ein aktuelles Erklärungsbewusstsein verlangt 
wird, was jedoch mit der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGHZ 91, 324 (330)) abzulehnen ist. 
147 Der Ehemann der Klägerin hatte den Antrag auf Abschluss einer Unfallversicherung gestellt 
und war später tödlich verunglückt. Es ist davon auszugehen, dass seine Ehefrau ihn beerbt hat. 
148 BGH NJW 1951, 313 re. Sp. 
149 BGH NJW 1951, 314 re. Sp. 
150 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.) (a.). 
151 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 71 li. Sp.; Wandt/Ganster, VersR 2007, S. 1034 (1035). 
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und das Unterlassen der Prämienzahlung auf seinem Verschulden beruht. Es gilt 

damit also nach wie vor der Grundsatz, dass ohne Prämienzahlung kein Versi-

cherungsschutz besteht. Dementsprechend stellt sich wie im alten Recht das 

Problem, dass ohne Zahlung der Prämie der Abschluss des Versicherungsvertra-

ges für den Versicherungsnehmer unter den Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 

VVG ohne Nutzen ist. Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, für die An-

nahme des in einer verspäteten Annahmeerklärung liegenden Angebots grund-

sätzlich eine konkludente Erklärung durch Prämienzahlung zu verlangen. 

Ausnahmen ergeben sich jedoch, wenn § 37 Abs. 2 VVG nicht auf einen Versi-

cherungsvertrag anwendbar ist, wie es § 2 Abs. 4 VVG für einen Vertrag über 

eine vorläufige Deckung vorsieht, oder wenn § 37 Abs. 2 VVG für den in Aus-

sicht genommenen Vertrag abbedungen worden. In diesen Fällen erlangt der 

Versicherungsnehmer auch ohne Prämienzahlung Versicherungsschutz, weswe-

gen der Versicherungsvertrag für ihn ohne weiteres nutzlos ist152. Folglich kann 

in einem Schweigen auch ohne Rücksicht auf das Kriterium der Prämienzahlung 

eine Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers gesehen werden. Entschei-

dend ist dann, ob im Vorfeld des Vertragsschlusses andere Umstände positiv 

dafür sprechen, dass der Versicherungsnehmer eine verspätete Annahmeerklä-

rung gegen sich gelten lassen wird. 

 

(c.) Widerspruchsloses Dulden einer Lastschrift 

Schließlich stellt sich die Frage, ob bei einer verspäteten Annahmeerklärung 

auch das in dem widerspruchlosen Dulden einer Lastschrift liegende Schweigen 

für eine konkludente Annahmeerklärung genügt. 

Zieht der Versicherer nach einer verspäteten Annahmeerklärung die Prämie vom 

Konto des Versicherungsnehmers ein, ist die Prämienzahlung nicht unmittelbar 

auf ein Tun des Versicherungsnehmers zurückzuführen. Widerspricht er der 

Lastschrift nicht, könnte seinem Schweigen nach Ablauf einer Frist, innerhalb 

derer mit einem Widerspruch zu rechnen wäre, die Bedeutung einer konkluden-

ten Annahmeerklärung zukommen. Voraussetzung hierfür ist, dass wegen Treu 

und Glauben eine Verpflichtung zum Widerspruch besteht. 

Erteilt der Versicherungsnehmer keine Einzugsermächtigung oder bezieht sich 

eine erteilte Einzugsermächtigung nicht auf den angetragenen Vertrag, wird all-

gemein eine Pflicht zum Widerspruch und damit eine konkludente Annahme 

durch widerspruchloses Dulden einer Lastschrift abgelehnt153. Anders könnte 

jedoch die Situation zu beurteilen sein, wenn der Versicherungsnehmer in einem 

Antragsformular eine Einzugsermächtigung erteilt, und damit in tatsächlicher 

Hinsicht die Voraussetzungen dafür schafft, dass der Versicherer die Prämie von 

                                                 
152 Vgl. Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 27. 
153 Vgl. SG Koblenz VersR 1998, 1097 (1098); Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 30. 
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seinem Konto einziehen kann. 

Die tatsächliche Möglichkeit einer Lastschrift ohne Rücksicht auf Bestehen einer 

Forderung folgt aus der Eigenart des Lastschriftverfahrens. Es findet seine recht-

liche Grundlage in dem Abkommen über den Lastschriftverkehr (LSA)154. Ge-

mäß Abschnitt IV Nr. 1 LSA regelt das LSA aber nur die Rechte und Pflichten 

der am Lastschriftverfahren beteiligten Kreditinstitute. Damit der Versicherer 

das Lastschriftverfahren im Wege des Einzugsermächtigungsverfahrens (vgl. 

Abschnitt I Nr. 1 a LSA)155, dem insbesondere zur Abwicklung massenhafter 

Zahlungsvorgänge praktisch die größere Bedeutung zukommt156, nutzen kann, 

muss er mit seiner Bank eine Inkassovereinbarung treffen157. In dieser Vereinba-

rung verpflichtet sich der Versicherer, nur fällige Forderungen im Lastschriftver-

fahren einzuziehen und der Bank auf Verlangen eine Einzugsermächtigung vor-

zulegen158. Folglich darf der Versicherer bei seiner Bank nur dann eine Last-

schrift einreichen, wenn ihm eine fällige Forderung gegen den Versicherungs-

nehmer zusteht, anderenfalls handelt er gegenüber seiner Bank rechtswidrig. Im 

Verhältnis zum Versicherungsnehmer ergibt sich die Rechtswidrigkeit einer sol-

chen Lastschrift daraus, dass von der Einzugsermächtigung nur zur Erfüllung 

eines tatsächlich bestehenden Prämienanspruches Gebrauch gemacht werden 

darf. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Lastschrift erfolgen kann, schließ-

lich wird von der Bank aufgrund der Inkassovereinbarung allenfalls das Vorlie-

gen einer bereits im Antragsformular erteilten Einzugsermächtigung überprüft, 

nicht hingegen das Bestehen oder die Fälligkeit der Forderung als solcher. Allein 

das Vorliegen einer Einzugsermächtigung ermöglicht es daher dem Versicherer, 

eine Lastschrift zu veranlassen. 

Übersendet der Versicherer trotz des Ablaufs der Annahmefrist einen Versiche-

rungsschein, mit dem er den ursprünglichen Antrag annehmen möchte, muss der 

Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass der Versicherer den Ablauf der An-

nahmefrist übersehen hat und folglich irrtümlich von einem wirksamen Ver-

tragsschluss ausgeht. Dementsprechend muss er damit rechnen, dass der Versi-

cherer von der erteilten Einzugsermächtigung Gebrauch machen wird. Auch 

wenn die Lastschrift in dieser Situation rechtswidrig ist, wäre es vom Versiche-

rungsnehmer treuwidrig, nicht darauf hinzuweisen, dass er wegen des Ablaufs 

der Annahmefrist von einem Vertragsschluss Abstand nehmen möchte und daher 

                                                 
154 Vgl. Werner, in: L/G, W, § 2, Rn. 10. Abgedruckt in: Bankrechts-Hdb. Bd. I, Anh. 1 zu §§ 56-
59. 
155 Vgl. zum Einzugsermächtigungsverfahren im Unterschied zum Abbuchungsauftragsverfahren 
(vgl. Abschnitt I Nr. 1 b LSA): Schwintowski/Schäfer, § 8, Rn. 37 ff und 46 ff; Werner, in: 
L/G/W, § 2, Rn. 5. 
156 Vgl. Schwintowski/Schäfer, § 8, Rn. 37; Werner, in: L/G/W, § 2, Rn. 9. 
157 Vgl. Schwintowski/Schäfer, § 8, Rn. 21; van Geldern, in: Bankrechts-Hdb Bd. I, § 58, Rn. 2; 
Werner, in: L/G/W, § 2, Rn.7. 
158 Vgl. van Geldern, in: Bankrechts-Hdb Bd. I, § 58, Rn. 9f; Werner, in: L/G/W, § 2, Rn. 19. 
Musterexemplare des Bankenverlages abgedruckt in: Bankrechts-Hdb Bd. I, Anh. 2 zu §§ 56-59. 
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der erfolgten Lastschrift nicht zu widersprechen. Schließlich ist in diesem Zu-

sammenhang zu berücksichtigen, dass die Erteilung einer Einzugsermächtigung 

in erster Linie dazu dient, den Zahlungsverkehr zwischen den Parteien zu verein-

fachen. Es besteht daher eine gewisse Ähnlichkeit mit den Fällen, in denen der 

Versicherungsnehmer bereits vor Vertragsschluss die Prämie zahlt und damit 

sein besonderes Interesse am Vertragsschluss zum Ausdruck bringt. Folglich ist 

in einem widerspruchslosen Dulden einer Lastschrift nach Erhalt einer verspäte-

ten Annahmeerklärung eine konkludente Annahme zu sehen159. 

 

(2.) Zwischenergebnis 

In den Fällen des Schweigens auf eine verspätete Annahmeerklärung ist zu diffe-

renzieren: Wurde vor der verspäteten Annahmeerklärung die Erstprämie nicht 

gezahlt oder findet auf den Versicherungsvertrag § 37 Abs. 2 VVG keine An-

wendung, genügt nicht bereits das Fehlen von Umständen, aus denen auf einen 

geänderten Willen geschlossen werden kann. Vielmehr müssen positiv Umstän-

de dafür sprechen, dass der Versicherungsnehmer eine verspätete Annahmeer-

klärung gegen sich gelten lassen will, um in dem Schweigen eine konkludente 

Annahme zu sehen. Findet auf den Versicherungsvertrag § 37 Abs. 2 VVG An-

wendung, so bedarf es einer konkludenten Annahmeerklärung durch Zahlung 

der Prämie. Duldet der Versicherungsnehmer widerspruchslos eine Lastschrift, 

ist hierin auch unabhängig von der Regelung des § 37 Abs. 2 VVG eine konklu-

dente Annahme zu erblicken. 

 

c. Weitere Voraussetzungen 

Fraglich ist, ob neben Antrag und Annahme noch weitere Voraussetzungen für 

den Abschluss eines Versicherungsvertrages erfüllt sein müssen. Was sich hinter 

dieser Fragestellung verbirgt, wird bei einer Betrachtung der alten Rechtslage 

deutlich: 

Der Versicherer musste gemäß § 10a VAG i.V.m. Anlage D Abschnitt I VAG 

a.F. vor Vertragsschluss natürlichen Personen bestimmte Verbraucherinformati-

onen erteilen. Erfüllte er diese Informationspflichten, bevor der Versicherungs-

nehmer seine auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung (regelmäßig 

der Antrag) abgab, kam der Vertrag mit dem Zugang der Annahmeerklärung 

zustande (Vertragsschluss nach dem sog. „Antragsmodell“)160. Auch das Wider-

rufsrecht des § 8 Abs. 4 VVG a.F. änderte an dem Vertragsschluss mit Zugang 

                                                 
159 Vgl. Deutsch, § 6, Rn. 60. Im Ergebnis ähnlich: BGH VersR 1991, 910 (911). Nicht zu folgen 
ist dem BGH jedoch in dem Punkt, dass ein widerspruchsloses Dulden einer Lastschrift auch 
dann als Annahmeerklärung zu werten ist, ohne dass dem Versicherungsnehmer vorher ein Ver-
sicherungsschein zugegangen ist, da in diesen Fällen der Versicherungsnehmer nicht damit rech-
nen muss, dass der Versicherer von einem Vertragsschluss ausgeht und er möglicherweise eine 
Lastschrift tätigen wird. 
160 Statt vieler: K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 3 und 5. 
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der Annnahmeerklärung nichts161.  

Erteilte der Versicherer demgegenüber die Verbraucherinformation nicht vor 

Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers, stand diesem gemäß   

§ 5a Abs. 1 VVG a.F. ein Widerspruchrecht zu, dessen Frist erst ab Erhalt der 

Verbraucherinformation (regelmäßig zusammen mit der Übersendung des Versi-

cherungsscheins, der Police) zu laufen begann (Vertragsschluss nach dem sog. 

„Policenmodell“)162, vgl. § 5a Abs. 2 S. 1 VVG a.F. Die Auswirkungen dieses 

Widerspruchsrechts waren sehr umstritten: Nach überwiegend vertretener Auf-

fassung sollte der Vertrag bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist schwebend un-

wirksam sein und erst mit Ablauf der Widerspruchsfrist rückwirkend163 auf den 

Zeitpunkt des Zugangs der Annahmeerklärung zustande kommen164. 

Das Widerspruchsrecht des § 5a VVG a.F. ist in das neue VVG nicht übernom-

men worden. Vielmehr sieht § 8 Abs. 1 VVG ein einheitliches Widerrufsrecht 

vor, welches die Regelung des § 355 BGB zum Vorbild hat165. Aus dem Wort-

laut des § 355 Abs. 1 S. 1 BGB folgt jedoch, dass die zu widerrufende Willens-

erklärung sogleich wirksam ist, da der Erklärende erst nach dem Widerruf nicht 

mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. Auch wenn der Widerruf bereits 

nach Abgabe der Willenserklärung und somit vor dem Zustandekommen des 

Vertrages erklärt werden kann166, stellt das Widerrufsrecht des § 355 BGB nach 

überwiegender Ansicht ein Gestaltungsrecht dar, dessen Ausübung nach Ver-

tragsschluss dazu führt, dass der bis dahin wirksame Vertrag „ex nunc“ in ein 

Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt wird167. Es wird daher auch als ein 

dem Rücktrittsrecht entsprechendes oder zumindest diesem angenähertes Gestal-
                                                 
161 Das Widerrufsrecht führte nicht zu einer schwebenden Unwirksamkeit des Vertrages, vgl. 
Prölss, in: P/M, § 8, Rn. 40; Reiff, VersR 1997, 267 (272). Die gegenteilige Auffassung, wonach 
der Vertrag bis zum Ablauf der Widerrufsfrist schwebend unwirksam sein sollte (vgl. Gruber, in: 
BK, § 8, Rn. 65; Schimikowski, RuS 1994, S. 441 (443); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1048)), 
lässt sich nach der Schuldrechtsreform 2002 nicht mehr aufrecht erhalten. Zur Begründung der 
schwebenden Unwirksamkeit wurde nämlich auf den Wortlaut der Widerrufsrechte in §§ 1 
HWiG a.F. und 7 VerbrKG a.F. abgestellt, wonach die auf den Vertragsschluss gerichtete Wil-
lenserklärung erst wirksam wurde, wenn sie nicht fristgerecht widerrufen wurde. Ab dem 
01.01.2002 findet für Haustürgeschäfte und Verbraucherdarlehen gemäß §§ 312 Abs. 1 und 495 
BGB das Widerrufsrecht des § 355 BGB Anwendung, der eine sofortige Wirksamkeit der Wil-
lenserklärung vorsieht. Dazu gleich im Text. 
162 Statt vieler: K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 6f. 
163 A.A. Präve, ZfV 1994, S. 374 (382): Wirksamkeit „ex nunc“. 
164 Vgl. OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (156f); OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (632f); 
OLG Hamm VersR 2001, 709; VerBAV 1995, 312 (313); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (621f); 
Kieninger, in: MK, § 307, Rn. 146; K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 7; Prölss, in: P/M, § 
5a, Rn. 10; Reiff, VersR 1997, S. 267 (271); Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 24-26; Schimikowski, RuS 
1996, S. 1 (4); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1052); Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 78; 
Wandt, Verbraucherinformation, S. 19-22. Nach der Gegenansicht soll bereits mit dem Zugang 
der Annahmeerklärung ein „Rumpfvertrag“ zustande kommen, in den bei Unterbleiben des Wi-
derspruch die AVB und vertragsrelevanten Verbraucherinformationen einbezogen werden, vgl. 
Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155f); Hofmann, S. 28f. 
165 Vgl. oben unter C. I. 2. a. dd. (2.). 
166 Vgl. oben unter C. I. 2. a. dd. (2.). 
167 Vgl. BGH BB 2004, 1246; OLG Koblenz NJW 2006, 919 (921); Grüneberg, in: Palandt, § 
355, Rn. 5. 
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tungsrecht verstanden168. Gleiches ist somit auch für das Widerrufsrecht nach    

§ 8 Abs. 1 VVG anzunehmen169. Stellt daher der Versicherungsnehmer den An-

trag, wird der Versicherungsvertrag sofort mit Zugang der Annahmeerklärung 

wirksam, ohne das es auf einen Ablauf der Widerrufsfrist ankommt. Außer An-

trag und Annahme bedarf es demnach keiner weiteren Wirksamkeitsvorausset-

zungen zum Abschluss eines Versicherungsvertrages. 

 

3. Zusammenfassung 

Das Zustandekommen des Versicherungsvertrages richtet sich nach den §§ 145 

ff BGB, ohne dass eine Formvorschrift für den Abschluss des Vertrages gilt. 

Eine zwingende Rollenverteilung zwischen Versicherungsnehmer und Versiche-

rer als Antragender und Annehmender sieht das neue VVG dabei nicht vor. 

Der auf Seiten des Versicherers auftretende Versicherungsvertreter ist jedoch 

regelmäßig nur dessen Empfangsvertreter und daher ohne gesondert zu erteilen-

de Abschlussvollmacht zu einer aktiven Stellvertretung nicht befugt. Insoweit 

müssen für den Versicherer entsprechend bevollmächtigte Angestellte des In-

nendienstes handeln. 

Neben einer Einigung über die „essentialia negotii“ des Versicherungsvertrages 

sieht das neue VVG keine weiteren Wirksamkeitsvoraussetzungen für den Ab-

schluss eines Versicherungsvertrages vor. 

                                                 
168 Vgl. Bülow/Artz, Rn. 78; Grüneberg, in: Palandt, § 355, Rn. 3. 
169 Vgl. Leverenz, Rn. 4/29. 
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II. Einbeziehung der AVB in den Versicherungsvertrag 

Nachdem die Anforderungen an den Abschluss eines Versicherungsvertrages 

untersucht worden sind, ist zu klären, wie AVB in den Vertrag einbezogen wer-

den. 

 

1. Bedeutung der AVB 

AVB sind alle für eine Vielzahl von Versicherungsverträgen vom Versicherer 

vorformulierte Vertragsbedingungen170. Damit erfüllen sie die Anforderungen 

des § 305 Abs. 1 BGB an Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), weswegen 

die AVB auch als AGB der Versicherer bezeichnet werden171. Ob AVB vorlie-

gen, hängt nicht von ihrer Bezeichnung, sondern von ihrem materiellen Rege-

lungsgehalt ab, weswegen auch vorgedruckte Teile eines Antragsformulars172, 

„Tarifbestimmungen“173, „Sonder- und Zusatzbedingungen“, soweit sie nicht 

individuell ausgehandelt werden, AVB sein können174. 

Wie sonstige AGB auch bringen AVB Rationalisierungsvorteile mit sich, da sie 

es dem Versicherer gerade in dem Massengeschäft der Versicherung ersparen, 

für jeden Einzelfall die Vertragsbedingungen auszuhandeln175. Daneben weisen 

AVB gegenüber AGB, wie sie sonst im Geschäftsverkehr verwendet werden, 

einige Besonderheiten auf. Während AGB üblicherweise nur Nebenabreden zur 

eigentlichen Leistungserbringung vorsehen176, haben AVB vielfach eine konsti-

tutive Wirkung für das Rechtsprodukt Versicherung177: Das auf den Versiche-

rungsfall bedingte Leistungsversprechen des Versicherers ist für den Versiche-

rungsnehmer, solange der Versicherungsfall ausbleibt, nicht gegenständlich 

greifbar, weswegen der erlangte Versicherungsschutz abstrakter Natur ist178. 

Dieses abstrakte Gut bedarf einer inhaltlichen Ausgestaltung, insbesondere im 

Hinblick auf die Fragen, unter welchen Voraussetzungen der Versicherer zu ei-

ner Leistung verpflichtet sein soll, worin seine Leistung besteht und für welchen 

Zeitraum das Leistungsversprechen gilt. Diese Aufgabe der Produktbeschrei-

                                                 
170 Vgl. Römer, in: R/L, Vor § 1, Rn. 1; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 176. 
171 Vgl. Dörner, AVB, S. 1; Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 13; Präve, in: Prölss, § 10, Rn. 2, 
ders., in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 1. 
172 Vgl. BGHZ 84, 268 (272) ; BGH VersR 1996, 485f; VersR 1996, 741f; OLG Hamm VersR 
1986, 82 (83); KG VersR 1993, 557 (558); Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 179; Wey-
ers/Wandt, Rn. 150; Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 14. 
173 BGH VersR 1995, 328 (329); Römer, in: R/L, Vor § 1, Rn. 1; Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 
14, Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 180; Weyers/Wandt, Rn. 151. 
174 Vgl. Dörner, AVB, S. 3; Römer, in: R/L, Vor § 1, Rn. 1; Wandt, in: Hdb FA VersR, Rn. 181; 
Weyers/Wandt, Rn. 152. 
175 Vgl. Dreher, S. 162; Farny, ZVersWiss 1975, S. 169 (180); Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 
1. 
176 Vgl. Dreher, S. 173f. 
177 Vgl. Dreher, S. 147f; Dörner, AVB, S. 4; Präve, in: Prölss, § 10, Rn. 2; ders., in: VersR-
Hdb, § 10, Rn. 2; Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 16. 
178 Vgl. Dreher, S. 147; Osing, S. 3f. 
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bung erfüllen die AVB179. 

Mit der in der Produktbeschreibung liegenden Bestimmung, was in objektiver 

Hinsicht versichert ist (primäre Risikobeschreibungen) und was nicht (sekundäre 

Risikobeschränkungen) sowie durch die Begründung von Verhaltenspflichten 

(Obliegenheiten) wird zugleich der Notwendigkeit Rechnung getragen, das vom 

Versicherer übernommene Risiko in einem wirtschaftlich tragbaren Rahmen zu 

halten180. Ferner tragen die AVB mit ihrer einheitlichen Bestimmung des versi-

cherten Risikos dazu bei, versicherungstechnische Risikokollektive zu bilden181. 

Schließlich kommt ihnen auch eine Informationsfunktion zu, da sie es dem Ver-

sicherungsnehmer ermöglichen, sich über seine vertraglichen Rechte und Pflich-

ten zu informieren182. Unterstrichen wird diese Informationsfunktion im neuen 

VVG dadurch, dass die AVB gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 VVG Teil der vorvertragli-

chen Informationen sind183. 

 

2. Einbeziehung nach altem Recht 

Bis zum Inkrafttreten des Dritten Durchführungsgesetzes EWG zum VAG184 

vom 21.07.1994, mit dem die Dritte Richtlinie Schadensversicherung (RL 

92/49/EWG)185 und die Dritte Richtlinie Lebensversicherung (RL 

92/96/EWG)186 in deutsches Recht umgesetzt wurden, richtete sich die Einbe-

ziehung von AVB weitgehend nach § 23 Abs. 3 AGBG, wonach ein Versiche-

rungsvertrag auch dann den von der Aufsichtsbehörde187 genehmigten Versiche-

rungsbedingungen unterlag, wenn die Einbeziehungsvoraussetzungen des § 2 

Nr. 1 und 2 AGBG nicht eingehalten worden waren188. Erforderlich war dem-

nach eine bloße Vereinbarung der AVB189. Zur Kenntnis gelangten sie dem Ver-

                                                 
179 Vgl. Dreher, S. 148; Dörner, AVB, S. 4; Farny, ZVersWiss 1975, S. 169 (172f ); Osing, S. 
6f. 
180 Vgl. Dreher, S. 166-169. 
181 Vgl. Dörner, AVB, S. 5; Dreher, S. 162f; Farny, ZVersWiss 1975, S. 169 (178f); Osing, S. 7; 
Präve, in Prölss, § 10, Rn. 2, ders., in VersR-Hdb, § 10, Rn. 1; Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 
16. 
182 Vgl. Dreher, S. 162; Osing, S. 8; Präve, in: Prölss, § 10, Rn. 2; ders., in: VersR-Hdb, § 10, 
Rn. 2, ders,. VW 1995, 90. Kritisch zur Informationsfunktion: S. Hoffmann, S. 49f und 70. 
183 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 2. 
184 Drittes Gesetz zur Durchführung versicherungsrechtlicher Richtlinien des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 21. Juli 1994, BGBl. I, S. 1630. 
185 Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie 
zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG, ABl. EG L 228 vom 11. August 
1992, S. 1. 
186 Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (Lebensversicherung) sowie zur Änderung 
der Richtlinien 79/267(EWG und 90/619/EWG, ABl. EG L 360 vom 9. Dezember 1992, S. 1. 
187 Bis zum 1.5.2002 das Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen (BAV). 
188 Auf die Einbeziehungsvoraussetzungen des § 2 Nr. 1 und Nr. 2 AGBG kam es demgegenüber 
an, soweit AVB nicht der Genehmigungspflicht durch das BAV unterlagen, wie etwa gemäß § 5 
Abs. 6 VAG a.F. die AVB der Transportversicherung, vgl. Schirmer, ZVersWiss 1986, S. 509 
(540). Speziell zu den „AVB Wassersportfahrzeuge 1976“ vgl. BGH NJW 1982, 824 (825). 
189 Vgl. Schirmer, ZVersWiss 1986, S. 509 (537); Wandt, Rn. 188. 
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sicherungsnehmer üblicherweise erst durch Übersendung zusammen mit dem 

Versicherungsschein190. 

Mit der durch die Umsetzung der RL 92/49/EWG und 92/96/EWG erfolgten 

Deregulierung wurde die Vorabgenehmigung von AVB abgeschafft191 und 

zugleich wurde den Versicherern die Verpflichtung auferlegt, vor Vertrags-

schluss den Versicherungsnehmern, soweit sie natürliche Personen waren, die in 

§ 10a Abs. 1 S. 1 i.V.m. Anlage D Abschnitt I VAG a.F. vorgesehenen Verbrau-

cherinformationen zu erteilen, zu denen auch die AVB gehörten. Eine Einbezie-

hung der AVB hätte dementsprechend nur mehr nach den allgemeinen Vor-

schriften der §§ 2 und 24 Abs. 1 AGBG bzw. §§ 305 Abs. 2 und 310 Abs. 1 

BGB erfolgen können192. Auf Drängen der Versicherungswirtschaft, die eine 

Erteilung der Verbraucherinformationen vor Vertragsschluss für unmöglich 

hielt, ist jedoch nach einem Vorschlag des Finanzausschusses am Ende des Ge-

setzgebungsverfahrens die im Regierungsentwurf193 noch nicht vorgesehene 

Vorschrift des § 5a VVG a.F. in das Dritte Durchführungsgesetz EWG zum 

VAG aufgenommen worden194. Diese Bestimmung, die in erster Linie die Ertei-

lung der Verbraucherinformationen erleichtern sollte, wurde innerhalb ihres um-

strittenen Anwendungsbereiches195 auch als Sonderregelung zur Einbeziehung 

von AVB verstanden196. Stand dem Versicherungsnehmer gemäß § 5a Abs. 1 S. 

1 VVG a.F. ein Widerspruchsrecht zu, so sollten die AVB bei Ablauf der Wider-

spruchsfrist rückwirkend in den Vertrag einbezogen werden, selbst wenn diese 

                                                 
190 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (617); Reiff, VersR 1997, S. 267 (268); Schirmer, VersR 
1996, S. 1045; ders., ZVersWiss 1986, S. 509 (538). 
191 Sowohl Art. 29 der RL 92/49/EWG als auch Art. 29 der RL 92/96/EWG sehen vor, dass eine 
Vorabgenehmigung von AVB nicht mehr vorgeschrieben werden darf. Mit dem Geschäftsplan 
einzureichen sind jedoch die AVB der privaten Krankenversicherung und der gesetzlichen 
Pflichtversicherung, § 5 Abs. 5 Nr. 1 VAG; hierin wird jedoch kein Genehmigungserfordernis 
gesehen, welches zur Anwendbarkeit des § 23 Abs. 3 AGBG führte, vgl. BT-Drucks. 14/6040, S. 
151; Horn, in: W/H/L, § 23, Rn. 451. Die Verpflichtung zur Vorlage ist mit Blick auf Art. 30 
Abs. 2 RL 92/49/EWG für Pflichtversicherungen und Art. 54 Abs. 1 RL 92/49/EWG für die 
substitutive Krankenversicherung unbedenklich, wonach den nationalen Gesetzgebern ein Wahl-
recht über die Einführung einer entsprechenden Vorlagepflicht eingeräumt worden ist, vgl. Prä-
ve, in: Prölss, § 5, Rn. 108. 
192 Vgl. Horn, in: W/H/L, § 23, Rn. 453;  Kieninger, in: MK, § 307, Rn. 146. 
193 BT-Drucks. 12/6959. 
194 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 102 li. Sp.; E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (617); Präve, ZfV 
1994, S. 374; Renger, VersR 1994, S. 753 (754); Wandt, Verbraucherinformation, S. 7. 
195 Umstritten war mit Blick auf die Einbeziehung von AVB, ob § 5a VVG nur dann anzuwen-
den ist, wenn der Versicherungsnehmer eine natürliche Person ist, die einen Anspruch auf Ertei-
lung der Verbraucherinformationen hat (Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 160; Römer, in: R/L, § 
5a, Rn. 7) oder ob § 5a VVG auch gegenüber juristischen Personen Anwendung findet, die keine 
Unternehmer im Sinne des § 13 BGB sind (E. Lorenz, VersR 1997, S. 773 (775f); Schirmer, 
VersR 1996, S. 1045 (1049f)) bzw. ob die Norm sowohl für natürliche als auch juristische Per-
sonen gilt (vgl. Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 14 und 15; Werber, in: FS Baumann 1999, S. 359 
(368)). 
196 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); OLG Hamm VersR 2001, 709; Dör-
ner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (154); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (619); ders., VersR 
1997, S. 773 (775); Präve, ZfV 1994, S. 374 (379); Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 22; Reiff, 
VersR 1997, S. 267 (269); Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 32; Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (3); Schir-
mer, VersR 1996, S. 1045 (1049). 
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vor Antragsstellung nicht übergeben worden waren197. Darüber hinaus sollten 

AVB sogar dann in den Vertrag einbezogen werden können, wenn diese zu kei-

ner Zeit übergeben worden waren, jedoch unter den Voraussetzungen des § 5a 

Abs. 2 S. 4 VVG a.F. das Widerspruchsrecht erlosch198. Ging der Antrag nicht 

vom Versicherungsnehmer, sondern vom Versicherer aus, so war § 5a VVG a.F. 

seinem Wortlaut nach zwar nicht anwendbar, jedoch sollte die Norm in diesem 

Fall analoge Anwendung finden199. 

Außerhalb des Anwendungsbereiches des § 5a VVG a.F. richtete sich demge-

genüber die Einbeziehung der AVB nach den allgemeinen Bestimmungen der  

§§ 2 und 24 Abs. 1 AGBG bzw. §§ 305 Abs. 2 und 310 Abs. 1 BGB200. 

 

3. Einbeziehung nach neuem Recht 

Im neuen VVG finden sich mit Ausnahme von § 49 VVG für Versicherungsver-

träge über eine vorläufige Deckung keine ausdrücklichen Bestimmungen über 

die Einbeziehung von AVB, weswegen grundsätzlich von einer Geltung der all-

gemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen der §§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB 

auszugehen ist. 

 

a. Einbeziehung nach § 305 Abs. 2 BGB 

§ 305 Abs. 2 BGB findet auf die Einbeziehung von AVB Anwendung, wenn der 

Vertragspartner des Verwenders kein Unternehmer im Sinne des § 13 BGB, kei-

ne juristische Person des öffentlichen Rechts und auch kein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist201, da für diese Fälle § 310 Abs. 1 BGB gilt. § 

305 Abs. 2 BGB verlangt, dass der Verwender bei Vertragsschluss ausdrücklich 

auf die AVB hinweist und der anderen Vertragspartei die Möglichkeit einräumt, 

in zumutbarer Weise von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen und diese sich so-

dann mit deren Geltung einverstanden erklärt. 

                                                 
197 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (156); E. 
Lorenz, VersR 1995, S. 616 (620); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 10; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 32; 
Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (4); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1049); Wandt, Verbraucher-
information, S. 14 und 21f. 
198 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (623); ders., 
VersR 1997, S. 773 (777 und 780); Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 22a und § 5a, Rn. 57; Schi-
mikowski, RuS 1996, S. 1 (4); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1053); Präve, ZfV 1994, S. 374 
(380). A.A. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (158); Wandt, Verbraucherinformation, S. 27- 
29: Soweit mit Antrag und Annahme eine Einigung über die „essentialia negotii“ erzielt worden 
ist, kommt ein Vertrag ohne AVB zustande. 
199 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (624f); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 22; Schirmer, VersR 
1996, S. 1045 (1052); Wandt, Verbraucherinformation, S. 31. 
200 Vgl. Dörner, AVB, S. 5; Horn, in: W/H/L, § 23, Rn. 453; Kieninger, in: MK, § 307, Rn. 146, 
Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 115; Prölss, in: P/M, Vorbem. I, Rn. 22. 
201 Unzutreffend wäre es für die Anwendung des § 305 Abs. 2 BGB darauf abzustellen, ob der 
Vertragspartner Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist. Übt eine juristische Person wie der 
Idealverein (§ 21 BGB) kein Gewerbe und auch keine selbständige Tätigkeit aus, so ist sie keine 
Unternehmerin im Sinne des § 14 BGB, aber auch kein Verbraucherin gemäß § 13 BGB, weil sie 
keine natürliche Person ist. 
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aa. Verwender 

Die in § 305 Abs. 2 BGB genannten Anforderungen müssen vom Verwender 

eingehalten werden, also demjenigen, der die AVB im Sinne des § 305 Abs. 1 

BGB „stellt“. Dabei muss nicht zwingend die Vertragspartei die AVB stellen, 

von der der Antrag auf Abschluss des Vertrages ausgeht. Gestellt werden sie 

vielmehr vom dem, der für sich mit ihrer beabsichtigten Geltung eine einseitige 

rechtsgeschäftliche Gestaltungsmacht in Anspruch nimmt202. Verwender ist da-

her auch, wer den anderen Teil durch entsprechend gestaltete Antragsformulare 

veranlasst, bestimmte AVB in dessen Antrag aufzunehmen203. Folglich ist der 

Versicherer nicht nur dann Verwender, wenn er ein Angebot auf Abschluss eines 

Versicherungsvertrages unterbreitet, sondern auch dann, wenn der Versiche-

rungsnehmer den Antrag unter Bezugnahme auf die AVB des Versicherers stellt. 

 

bb. Hinweis auf die AVB 

Gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB muss der Verwender den Vertragspartner aus-

drücklich auf die AVB hinweisen. Ein solcher Hinweis verlangt, dass der Ver-

wender den anderen Teil vor Vertragsschluss unmissverständlich und klar er-

kennbar auf die AVB aufmerksam macht204. Der Hinweis kann sowohl schrift-

lich als auch mündlich erfolgen205. Wird der Vertrag schriftlich unter Verwen-

dung von vorgedruckten Formularen geschlossen, muss ein schriftlicher Hinweis 

auffällig platziert sein, damit dieser von einem Durchschnittskunden bei flüchti-

ger Betrachtung und durchschnittlicher Aufmerksamkeit nicht übersehen werden 

kann206. Bei einem mündlichen Vertragsschlusses müsste ein ausdrücklicher 

Hinweis durch eine entsprechende mündliche Erklärung erfolgen207. 

 

cc. Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme 

Der Versicherer muss dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit verschaffen, 

in zumutbarer Weise vom Inhalt der AVB Kenntnis zu nehmen. Unerheblich ist, 

ob der Versicherungsnehmer von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch 

macht208. Angesichts des Umfanges der AVB liegt es auf der Hand, dass eine 

mündliche Information über deren Inhalt praktisch von vornherein ausscheidet. 

                                                 
202 Vgl. BGHZ 130, 50 (57f); Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 10;Ulmer, in: U/B/H, § 305, 
Rn. 27. 
203 Vgl. BGH NJW 1988, 2106 (2108); Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 103; Ulmer, in: 
U/B/H, § 305, Rn. 27; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 6. 
204 Vgl. BGH NJW-RR 1987, 112 (113); ZIP 1986, 1126 (1128); Basedow, in: MK, § 305, Rn. 
54; Stoffels, Rn. 268; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 124. 
205 Vgl. BGH NJW 1983, 816 (817); Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 29. 
206 Vgl. BGH NJW-RR 1987, 112 (113f); Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 58; Ebers, in: PK-
VVR, § 7, Rn. 25; Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 116; Wolf, in W/H/L, § 2, Rn. 8. 
207 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 66; Stoffels, Rn. 268; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 
133; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 14. 
208 Vgl. BGHZ 109, 192 (196); Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 65; Ulmer, in: U/B/H, § 305, 
Rn. 146; Wolf, in: W/H/L, § 305, Rn. 23. 
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Fraglich ist daher allein, ob für die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme vor-

aussetzt, dass dem Versicherungsnehmer ein Exemplar der AVB übergeben 

wird. 

Nur bei Vertragsschlüssen unter Anwesenden im Geschäftslokal des Verwenders 

wird es für ausreichend gehalten, dem Vertragspartner die AGB zur Kenntnis-

nahme vorzulegen oder ihm die Vorlage anzubieten209. In allen anderen Fällen 

ist demgegenüber ein Exemplar der AGB auszuhändigen210. Demnach könnte es 

bei Vertragsverhandlungen in den Agenturräumen eines Versicherungsvertreters 

genügen, dass dieser dem Versicherungsnehmer die Einsichtnahme in ein Ex-

emplar der AVB ermöglicht, ohne dass dieser es behalten kann211. 

Diese Sichtweise begegnet allerdings wegen des Umfanges von AVB Bedenken. 

Die Möglichkeit der Kenntnisnahme soll es dem Vertragspartner erlauben, sich 

über die mit den AGB einhergehenden Rechte und Pflichten zu informieren212. 

Längere Klauselwerke wie AVB, die lediglich in den Geschäftsräumen des Ver-

sicherungsvertreters ausliegen, könnte der Kunde daher nur dort einsehen, nicht 

aber zu Hause oder anderswo in Ruhe durchgehen. Von einer zumutbaren 

Kenntnisnahmemöglichkeit kann unter solchen Voraussetzungen keine Rede 

sein. Dementsprechend geht die Rechtsprechung bei längeren Klauselwerken 

wie der VOB/B grundsätzlich davon aus, dass die Kenntnisnahmemöglichkeit 

nur dann zumutbar ist, wenn ein Exemplar zur Verfügung gestellt wird213. Diese 

Rechtsprechung kann auf AVB übertragen werden214, so dass diese dem Versi-

cherungsnehmer stets zu übergeben sind215. 

Hinsichtlich der Form des zu übergebenen Exemplars der AVB ist zu überlegen, 

ob stets ein gedrucktes Exemplar in Papierform erforderlich ist. Bei den nach § 7 

VVG zu erteilenden Informationen, zu denen auch die AVB gehören, reicht die 

Textform im Sinne des § 126b BGB aus. Dies bedeutet, dass die Informationen 

auch in elektronisch lesbarer Form, etwa auf CD-ROM oder einem USB-Stick, 

                                                 
209 Vgl. BT-Drucks. 7/3919, S. 18 re. Sp.; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 34; Stoffels, Rn. 
277; Basedow, in: MK, § 305, Rn. 62. 
210 Vgl. BT-Drucks. 7/3919, S. 18 re. Sp.; Basedow, in: MK, § 305, Rn. 62; Grüneberg, in: Pa-
landt, § 305, Rn. 35; Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 145; Stoffels, Rn. 278; Wolf, in: 
W/H/L, § 2, Rn. 25. 
211 Die Tatsache, dass in diesem Falle der Versicherer gegen seine Verpflichtung aus §§ 7 Abs. 1 
und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV verstieße, soll an dieser Stelle zunächst außer 
Betracht bleiben, denn der Frage nach der Bedeutung dieser Informationspflicht für die Einbe-
ziehung von AVB wird unter C. II. 3. d. nachgegangen. 
212 Vgl. Basedow, in: MK, § 305, Rn. 62; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 1. 
213 Vgl. OLG Hamburg VersR 1989, 202 (203); OLG München NJW-RR 1992, 349 (350). 
214 Vgl. Schirmer, VersR 1996, S. 1045, Fn.3; Horn, in: W/H/L, § 23, Rn. 453; vgl. auch BGH 
VersR 1986, 672 (673). Hier deutet der BGH an, dass für eine Einbeziehung nicht genehmigter 
AVB über § 2 AGBG eine Übergabe erforderlich ist. 
215 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 26; E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (617); S. Hoffmann, S. 
179; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 10; ders., in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 121; ders. VW 1995, 90 
(92); ders., VW 1994, S. 561 (558); Rehberg, S. 98; Reiff, VersR 1997, S. 267 (269); Renger, 
VersR 1994, S. 753 (757); Schwintowski, in: BK; § 5a, Rn. 74; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. 
Kap., Rn. 188. 
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übergeben werden könnten216. Erforderlich ist allerdings, dass der Versiche-

rungsnehmer mit der Informationserteilung in gespeicherter Form einverstanden 

ist, da er über die notwendigen technischen Voraussetzungen verfügen muss, um 

die Daten für sich lesbar zu machen217. 

Aber selbst unter dieser Bedingung stößt eine Übergabe der AVB in gespeicher-

ter Form an ihre Grenzen. Möchte der Versicherungsnehmer noch im gleichen 

Termin, in dem ihm die AVB übergeben wurden, seine Vertragserklärung abge-

ben, ist eine tatsächliche Kenntnisnahmemöglichkeit der AVB nicht gegeben, da 

er vor Ort den Datenträger nicht auslesen kann. Für diese Fälle und jene, in de-

nen der Versicherungsnehmer kein Einverständnis mit der Übergabe der AVB in 

gespeicherter Form erklärt, ist daher die Aushändigung eines gedruckten Ex-

emplars unumgänglich. 

In zeitlicher Hinsicht muss die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses gegeben sein. Nach überwiegender Ansicht ist 

hiermit der Zeitraum vor Abgabe der Willenserklärung des Vertragspartners 

gemeint218, nur vereinzelt wird eine Kenntnisnahmemöglichkeit auch nach Ver-

tragsschluss für ausreichend gehalten219. Mit Blick auf den Zweck der Vor-

schrift, dem Vertragspartner die Gelegenheit zu bieten, sich über den Inhalt der 

AVB zu informieren, ist die letztgenannte Auffassung allerdings abzulehnen220. 

Der Zeitraum „vor Abgabe der Willenserklärung“ weist jedoch eine gewisse 

Unschärfe auf. Vorstellbar ist es, die AVB zu übergeben, unmittelbar bevor der 

Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung abgibt. In diesem Fall bestünde 

jedoch die Gefahr, dass er mit ihnen überrumpelt wird und diese daher nicht 

weiter beachtet, so dass von einer zumutbaren Kenntnisnahmemöglichkeit nicht 

gesprochen werden kann. Zu denken ist an den Fall, dass der Versicherungsver-

treter kurz vor der Unterschrift des Versicherungsnehmers diesem noch schnell 

ein Exemplar der AVB aushändigt, so dass formal von einer Übergabe vor Ab-

gabe der Willenserklärung gesprochen werden könnte. 

Soweit ersichtlich, äußert sich nur Wolf 221 zu dieser Problematik. Er ist der An-

sicht, dass eine zumutbare Kenntnisnahme auch die erforderliche Informations-

zeit voraussetze. Je umfangreicher die AGB seien, desto länger müsse die In-

formationszeit sein. In dieser allgemeinen Form kann dem jedoch nicht zuge-

stimmt werden. § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB fordert nur die Möglichkeit zur Kennt-

nisnahme, jedoch nicht die Kenntnisnahme als solche. Es entspricht auch nicht 

der Vorstellung des Gesetzgebers, dass AGB in jedem Fall so frühzeitig zur Ver-

                                                 
216 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 126b, Rn. 3. 
217 Vgl. Einsele, in: MK, § 126b, Rn. 10. 
218 Vgl. Basedow, in: MK, § 305, Rn. 73; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 78; Stoffels, Rn. 
286;Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 156; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 35. 
219 Vgl. Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 149. 
220 Vgl. Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (442); Schimikowski/Höra, S. 119. 
221 Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 29. 
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fügung zu stellen sind, dass diese auch durchgearbeitet werden können. Aus-

weislich der Gesetzesbegründung zum AGBG soll § 2 AGBG bzw. nun § 305 

Abs. 2 BGB zwar sicherstellen, dass die Einbeziehung der AGB auf dem Boden 

des rechtsgeschäftlichen Vertragswillens verankert wird, ohne jedoch Anforde-

rungen zu stellen, die entgegen der legitimen Rationalisierungsfunktion von 

AGB den Rechtsverkehr insbesondere bei Massengeschäften des täglichen Le-

bens unnötig behindern222. AGB müssen daher so übergeben werden, dass der 

Kunde deren Aushändigung bewusst zur Kenntnis nehmen und sich daher über-

legen kann, ob er sie im Einzelnen durchsehen möchte oder nicht. Entsprechen-

des gilt somit auch für die Übergabe der AVB. 

 

dd. Einverständnis 

Das in § 305 Abs. 2 BGB vorgesehene Einverständnis mit der Geltung der AVB 

erklärt der Versicherungsnehmer, wenn die Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 

BGB im Übrigen erfüllt sind, mit der Abgabe seiner Willenserklärung223. 

 

b. Einbeziehung nach § 310 Abs. 1 BGB 

Die Anforderungen an die Einbeziehung der AVB gegenüber einem Versiche-

rungsnehmer, der nicht in den Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB fällt, 

sind erheblich vereinfacht. In diesem Falle müssen die Parteien sich lediglich 

ausdrücklich oder konkludent über deren Einbeziehung einigen224. 

 

c. Einschränkung der allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen 

Anders als bei § 310 Abs. 1 BGB ist die Einbeziehung der AVB unter den Vor-

aussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB stark formalisiert und damit zugleich feh-

leranfällig. In Anbetracht des konstitutiven Charakters der AVB für den Versi-

cherungsvertrag stellt sich daher die Frage, ob nicht eine Einschränkung der all-

gemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB in Frage 

kommt, um deren Einbeziehung zu vereinfachen. 

 

aa. Teleologische Reduktion des § 305 Abs. 2 BGB 

Eine vereinfachte Einbeziehung von AVB käme in Betracht, wenn im Anwen-

dungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB ebenso wie bei § 310 Abs. 1 BGB eine ein-

fache Vereinbarung der AVB genügte, also der Wortlaut von § 305 Abs. 2 BGB 

im Wege einer teleologischen Reduktion entsprechend eingeschränkt würde. 

Voraussetzung für eine teleologische Reduktion ist eine Regelungslücke im Ge-

                                                 
222 BT-Drucks. 7/3919, S. 13, re. Sp. 
223 Vgl. Stoffels, Rn. 291; Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 160. 
224 Vgl. BGHZ 117, 190 (194); OLG Dresden NJW-RR 1999, 846 (847); Beckmann, in: B/M, 
Einf. C., Rn. 97; Schimikowski, RuS 2007, S. 309 (310); Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 169. 
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setz, also eine planwidrige Unvollständigkeit225, die im Fehlen einer gebotenen 

Ausnahmeregelung zu sehen ist (sog. „verdeckte Lücke“)226. Inwieweit diese 

Lücke planwidrig ist, muss anhand des dem Gesetz zugrunde liegenden Rege-

lungsplanes bestimmt werden, der im Wege historischer und teleologischer Aus-

legung zu ermitteln ist227. 

Bereits vor der Entstehung des AGBG wurde in den siebziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts diskutiert, ob AVB von der Geltung des AGBG auszunehmen sei-

en. Vor allem wurde damit argumentiert, dass AVB der staatlichen Aufsicht 

durch das BAV unterliegen und daher durch den aufsichtsrechtlichen Schutz 

hinreichend die Interessen der Versicherungsnehmer gewahrt seien, weswegen 

es des AGBG als Schutzgesetz nicht bedürfe228. Mit der Abschaffung der prä-

ventiven Bedingungskontrolle überzeugt dieses Argument nicht mehr, auch 

wenn es der Aufsichtsbehörde229 möglich ist, die Verwendung unwirksamer 

Klauseln im Wege anlassbezogener Missstandsaufsicht (vgl. § 81 VAG) auch 

dann zu beanstanden, wenn diese von den Zivilgerichten noch nicht für unwirk-

sam erklärt worden sind230. 

Bedeutsamer ist jedoch, dass der Gesetzgeber trotz der vorgebrachten Einwände 

der Forderung nach einer Bereichsausnahme für AVB nicht nachgekommen 

ist231. In der Begründung zu § 11 Abs. 3 des Regierungsentwurfes zum AGBG, 

der dem späteren § 23 Abs. 3 AGBG entspricht, heißt es, Abs. 3 enthalte eine 

Sonderregelung für den Fall, dass in den dort bezeichneten Geschäftsbereichen 

(u. a. Versicherungsvertrag) die Einbeziehungsvoraussetzungen nach § 2 aus-

nahmsweise einmal nicht eingehalten werden. In diesen Fällen würde ein Rück-

griff auf die insoweit fehlenden gesetzlichen Vorschriften oder die Natur des 

Vertrages nach § 5 Abs. 2 zu keiner sachgerechten Lösung führen, weil dort das 

maßgebliche Prinzip des kollektiven Geschäftssystems eine gleichmäßige und 

erschöpfende Regelung aller Verträge verlange und die gleichmäßige Anwen-

dung der behördlich genehmigten AGB gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies gebe 

allerdings keinen Anlass, solche AGB unter Durchbrechung der Einbeziehungs-

regelung aus der Anwendbarkeit des § 2 herauszunehmen, vielmehr sollten die 

dort vorgeschriebenen Einbeziehungsvoraussetzungen auch bei ihnen beachtet 

werden. Den Besonderheiten des kollektiv ausgerichteten Geschäftssystems und 

der gesetzlich vorgeschriebenen gleichmäßigen Anwendung der behördlich ge-

nehmigten AVB werde jedoch durch § 11 Abs. 3 Rechnung getragen232. Die 

                                                 
225 Vgl. Larenz/Canaris, S. 194. 
226 Vgl. Larenz/Canaris, S. 198 und 210. 
227 Vgl. Larenz/Canaris, S. 194. 
228 Vgl. Angerer, ZVersWiss 1975, S. 197 (209); Sieg, BB 1975, 845 (846). 
229 Seit dem 1.5.2002 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BAFin). 
230 Vgl. BVerwGE 107, 101 (106f); Weyers/Wandt, Rn. 158. 
231 Vgl. Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 4; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 76. 
232 BT-Drucks. 7/3919, S. 45 li. Sp. 
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Gesetzesbegründung zeigt somit deutlich, dass der Gesetzgeber einerseits die 

besondere Bedeutung der AVB für den Versicherungsvertrag erkannt hat, aber 

dennoch von der grundsätzlichen Geltung der Einbeziehungsvoraussetzungen 

des AGBG ausging. Andererseits wurde § 11 Abs. 3 des Regierungsentwurfes 

bzw. § 23 Abs. 3 AGBG vom Gesetzgeber als Ausnahmevorschrift verstanden, 

um den Folgen der Nichteinbeziehung von AVB zu entgehen, da die Regelung 

des § 5 Abs. 2 des Regierungsentwurfes (später § 6 Abs. 2 AGBG bzw. § 306 

Abs. 2 BGB) nicht für sachgerecht gehalten wurde. Dieses hinter der Sonderre-

gelung des § 23 Abs. 3 AGBG stehende Problem der Nichteinbeziehung von 

AVB und die Frage, wie eine derartige Lücke in der vertraglichen Vereinbarung 

mangels dispositiver gesetzlicher Regelungen zu schließen ist233, stellt sich nach 

wie vor unverändert und könnte daher für die Notwendigkeit einer teleologi-

schen Reduktion sprechen. 

Das Problem der Nichteinbeziehung von AVB bestand in gleicher Weise 1994 

bei der Umsetzung der Dritten Richtliniengeneration und der damit verbundenen 

Abschaffung der Genehmigungspflicht, wodurch die Sonderregelung des § 23 

Abs. 3 AGBG leer lief. Der Regierungsentwurf zum Dritten Durchführungsge-

setz EWG zum VAG machte jedoch keine unmittelbaren Ausführungen zur Ein-

beziehung von AVB. Im Zusammenhang mit der Abschaffung der Genehmi-

gungspflicht heißt es lediglich, für Verbraucherrisiken könne die Geltung des 

AGBG weiter vorgeschrieben werden234. Demgegenüber führte der Finanzaus-

schuss des Bundestages, der die später übernommene Regelung des § 5a VVG 

a.F. vorschlug, in der Gesetzesbegründung aus, für die Verwendung nicht ge-

nehmigter AVB könne auf eine Anwendung des § 5a VVG a.F. für die Einbe-

ziehung von AVB nicht verzichtet werden235. Folglich ging der Gesetzgeber bei 

der Umsetzung der Dritten Richtliniengeneration zwar auch von einer grundsätz-

lichen Anwendbarkeit des AGBG für die Einbeziehung von AVB aus, er schuf 

jedoch mit § 5a VVG a.F. wiederum eine Ausnahmeregelung von den allgemei-

nen Einbeziehungsvoraussetzungen. 

Im Zuge der Schuldrechtsreform führte der Gesetzgeber zur Regelung des          

§ 305a BGB, der den Ausnahmetatbestand des § 23 Abs. 3 AGBG nicht über-

nahm, aus, dass eine Einbeziehung von AVB über § 23 Abs. 3 AGBG nicht 

mehr in Betracht komme236. Die Einbeziehung richte sich nach § 2 AGBG bzw. 

305 Abs. 2 BGB, wobei eine Privilegierung der AVB im Rahmen des § 5a VVG 

a.F. erhalten bleibe237. Auch an dieser Stelle betont der Gesetzgeber die grund-

                                                 
233 Ausführlich zu den Folgen der Nichteinbeziehung von AVB unten unter E. I. 1. 
234 Vgl. BT-Drucks. 12/6959, S. 45 li. Sp. 
235 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 114. 
236 Das Vorlageerfordernis für AVB der privaten Krankenversicherung und für gesetzliche 
Pflichtversicherungen führt nicht zur Anwendbarkeit des § 23 Abs. 3 AGBG, vgl. BT-Drucks. 
14/6040, S. 151. 
237 Vgl. BT-Drucks. 14/6040, S. 151 re. Sp. 
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sätzliche Geltung der Einbeziehungsvorschriften für AVB, wiederum jedoch 

unter Hervorhebung des Privilegierungstatbestandes des § 5a VVG a.F. 

Trotz der vom Gesetzgeber regelmäßig betonten Geltung der allgemeinen Ein-

beziehungsvoraussetzungen für AVB wird deutlich, dass sich deren Einbezie-

hung zu keiner Zeit ausschließlich nach den allgemeinen Vorschriften richtete. 

Zugleich verdeutlicht der Blick auf das bisherige Verhältnis von AVB zu den 

allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen aber auch, dass dem Gesetzgeber 

bei der Verabschiedung des neuen VVG die Problematik der Einbeziehung von 

AVB in seiner Tragweite bekannt gewesen ist. Entscheidend ist somit, dass den-

noch insoweit keine generelle Sonderregelung geschaffen worden ist: 

Eine spezielle Regelung findet sich zunächst in § 49 VVG, der im fünften Ab-

schnitt über die vorläufige Deckung steht, wobei fraglich ist, ob neben § 49 Abs. 

2 VVG auch Abs. 1 der Norm eine Sonderregelung zur Einbeziehung von AVB 

trifft. 

Gemäß § 49 Abs. 1 VVG kann bei einem Vertrag über eine vorläufige Deckung 

nämlich vereinbart werden, dass die Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG 

i.V.m. der VVG-InfoV spätestens mit dem Versicherungsschein zu übermitteln 

sind. Abweichend von den allgemeinen Vorschriften findet also eine Informati-

on gerade auch über die AVB (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 a VVG-InfoV) nicht zwingend 

vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers statt. Diese Rege-

lung wird daher teilweise als Ausnahmevorschrift zur Einbeziehung von AVB 

interpretiert, welche sich an die Vorschrift des § 5a Abs. 3 VVG a.F. anlehne238. 

Ob diese Einschätzung in Anbetracht der Regelung des § 49 Abs. 2 VVG zutref-

fend ist, muss jedoch bezweifelt werden. Vereinbart nämlich der Versicherungs-

nehmer mit dem Versicherer, vor Abgabe seiner Willenserklärung die Informa-

tionen einschließlich der AVB nicht zu erhalten, liegt ein Fall des § 49 Abs. 2 S. 

1 VVG vor, so dass bereits auf diesem Wege die üblicherweise verwendeten 

AVB einbezogen werden. Folglich ist davon auszugehen, dass lediglich § 49 

Abs. 2 VVG eine Spezialregelung im neuen VVG zur Einbeziehung von AVB 

darstellt239. Dies zeigt sich auch an der Gesetzesbegründung zu § 49 Abs. 2 

VVG, wonach im Interesse einer möglichst einfachen Handhabung des vorläufi-

gen Schutzes hingenommen werden müsse, dass die AVB nicht ausgehändigt 

oder auf andere Weise übermittelt werden. Außerdem dürfe der Schutz nicht 

entfallen, wenn eine an sich mögliche Einbeziehung der AVB in fehlerhafter 

Weise unterblieben sei. Da der Versicherungsschutz meist nur auf der Grundlage 

der AVB inhaltlich bestimmbar sei, lege Abs. 2 Satz 1 abweichend von § 305 

Abs. 2 BGB fest, dass die AVB des Versicherers auch bei Fehlen eines aus-

                                                 
238 Vgl. Maier, RuS 2006, S. 485 (488). 
239 Vgl. Schimikowski, RuS 2007, S. 309; Schimikowski/Höra, S. 117. 
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drücklichen Hinweises Vertragsbestandteil werden240. Die Gesetzesbegründung 

verdeutlicht, dass der Gesetzgeber § 49 Abs. 2 VVG als Ausnahmevorschrift 

ansieht, mit der von § 305 Abs. 2 BGB abgewichen werden kann. Mit dieser 

Konzeption als Ausnahmevorschrift kommt zugleich zum Ausdruck, dass außer-

halb des Regelungsbereichs der vorläufigen Deckung von einer grundsätzlichen 

Geltung der allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen auszugehen ist. 

Dementsprechend ist auch nicht anzunehmen, dass § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG 

eine weitere Sonderregelung darstellt. Zwar finden sich Stimmen in der Litera-

tur, die § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG als Spezialregelung zur Einbeziehung von 

AVB verstehen. Ihrer Meinung nach setzt die Norm voraus, dass auch ohne 

Aushändigung der AVB ein Versicherungsvertrag wirksam zustande kommt, in 

den die nachträglich überlassenen AVB nach Ablauf der Widerrufsfrist einbezo-

gen werden241. Jedoch bereits vom Gesetzeswortlaut her bietet § 8 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 VVG für ein derartiges Normverständnis keine Anhaltspunkte, denn gere-

gelt werden nur die Voraussetzungen, unter denen die Widerrufsfrist zu laufen 

beginnt. Anders als § 5a VVG a.F., der in Abs. 2 S. 1 für den Beginn der Wider-

spruchsfrist ebenfalls an den Zugang der AVB anknüpfte, enthält § 8 VVG keine 

ausdrückliche Bestimmung darüber, dass der Versicherungsvertrag mit Ablauf 

der Widerrufsfrist als auf der Grundlage der Versicherungsbedingungen abge-

schlossen gilt242. Zudem wäre es auch systematisch fragwürdig, eine Sonderre-

gelung für die Einbeziehung von AVB in einer Bestimmung über den Beginn 

der Widerrufsfrist zu normieren, schließlich steht dem Versicherungsnehmer 

gemäß § 8 Abs. 3 VVG nicht bei allen Versicherungsverträgen ein Widerrufs-

recht zu. Überdies finden sich in der Gesetzesbegründung keine Anhaltspunkte 

dafür, § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG als Spezialregelung zur Einbeziehung von 

AVB zu behandeln. Ein derartiges Normverständnis liefe darauf hinaus, eine 

Einbeziehung von AVB in einer Weise zu ermöglichen, wie dies nach alter 

Rechtslage gemäß § 5a VVG a.F. möglich war. Diese Norm ist jedoch bewusst 

nicht vom Gesetzgeber ins neue VVG übernommen worden243. 

Es entspricht daher dem erklärten Willen des Gesetzgebers, dass AVB nach den 

allgemeinen Vorschriften für AGB in den Versicherungsvertrag einbezogen 

werden. Mangels einer planwidrigen Regelungslücke kommt daher eine teleolo-

gische Reduktion des § 305 Abs. 2 BGB nicht in Frage. 

 

bb. Analogie zu § 49 Abs. 2 VVG 

Neben einer teleologischen Reduktion des § 305 Abs. 2 BGB ist an einen Ana-

logieschluss zu § 49 Abs. 2 VVG zu denken, um in vereinfachter Weise AVB in 

                                                 
240 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 74 li. Sp. 
241 Vgl. Leverenz, Rn. 3/87 Tabelle 5; Marlow/Spuhl, S. 14. 
242 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 90; Wandt, Rn. 292. 
243 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp.; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 8. 
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den Vertrag einzubeziehen. Ein entsprechender Analogieschluss wird vereinzelt 

in der Literatur befürwortet244. Dem ist jedoch nicht zu folgen245. Der Gesetzge-

ber des neuen VVG hat sich eindeutig dafür entschieden, dass auch für AVB die 

allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen der §§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB 

gelten. Ebenso wie für eine teleologische Reduktion fehlt es damit an einer 

planwidrigen Regelungslücke als Voraussetzung für einen Analogieschluss246. 

 

d. Bedeutung von §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV 

§§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV sehen vor, dass dem 

Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung die 

AVB übergeben werden müssen. Zum alten Recht wurde im Zusammenhang mit 

der Einbeziehung von AVB darauf hingewiesen, dass auch natürlichen Personen 

mit Unternehmereigenschaft die AVB wegen § 10a Abs. 1 i.V.m. Anlage D Ab-

schnitt I Nr. 1 b VAG a.F. auszuhändigen seien247, wobei jedoch unklar ist, in-

wieweit hierin ein materiellrechtliches Einbeziehungserfordernis gesehen wur-

de248. Fraglich ist daher, ob die §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a 

VVG-InfoV eine zusätzliche Einbeziehungsvoraussetzung für AVB begründen. 

Bedeutung hat diese Frage zum einen im Anwendungsbereich von § 310 Abs. 1 

BGB, weil dann nicht nur eine einfache Vereinbarung der AVB für deren Einbe-

ziehung genügte249. Zum anderen ist diese Frage für die Einbeziehung von AVB 

nach § 305 Abs. 2 BGB zumindest dann bedeutsam, wenn das zeitliche Erfor-

dernis der rechtzeitigen Mitteilung in § 7 Abs. 1 VVG so zu verstehen sein soll-

te, dass eine Mindestfrist von drei Tagen zwischen Mitteilung und Abgabe der 

Willenserklärung liegen muss250. 

Das Problem, über AGB zu informieren, und das Verhältnis dieser Informati-

onspflicht zu den Einbeziehungsvoraussetzungen stellt sich nicht allein im Ver-

                                                 
244 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (503); Marlow/Spuhl, S. 14. 
245 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, Einl. Rn. 62 und § 1, Rn. 43; Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 
23; K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 20; Schimikowski, RuS 2007, S. 309 (311); 
Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 188, Fn. 262 und 298; ders., Rn. 292. 
246 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, Einleitung, Rn. 48; Larenz/Canaris, S. 202. 
247 Vgl. Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 144; ders. VW 1995, 90 (92). Etwas anders gelagert ist 
die zum früheren Recht diskutierte Problematik, ob das in § 5a VVG a.F. vorgesehene Überga-
beerfordernis für AVB auch juristischen Personen gegenüber einzuhalten gewesen ist, vgl. 
Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 14 und 15; Werber, in: FS Baumann 1999, S. 359 (368). Diese verein-
zelt vertretene Ansicht zielte in erster Linie darauf ab, den Anwendungsbereich des § 5a VVG 
a.F. in persönlicher Hinsicht über den Adressatenkreis der Verbraucherinformationen nach § 10a 
VAG hinaus zu erstrecken, um auch juristischen Personen ein Widerspruchsrecht nach § 5a 
VVG a.F. einzuräumen bzw. gegenüber diesen die AVB über § 5a VVG a.F. einzubeziehen. 
248 Unklar auch Ihle, S. 122, Fn. 47, wonach „die aus § 10a Abs. 2 S. 1 i.V.m. Abschnitt I Nr. 1 b 
VAG a.F. resultierende Pflicht zur Übermittlung der AVB und die nach §§ 305 Abs. 2 BGB 
i.V.m. 310 Abs. 1 S. 1 BGB gestellten Einbeziehungsanforderungen sich lediglich in ihrem per-
sönlichen Anforderungsbereich unterscheiden.“ 
249 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 102. 
250 Vgl. Micklitz, in: HK-VertriebsR, § 312c, Rn. 32 zur Formulierung „rechtzeitig“ in § 312c 
BGB. Zur Auslegung des Merkmals „rechtzeitig“ in § 7 Abs. 1 VVG näher unter C. III. 4. e. 
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sicherungsrecht, sondern wird auch im Hinblick auf §§ 312c Abs. 1 BGB i.V.m. 

1 Abs. 1 BGB-InfoV, § 312c Abs. 2 Nr. 1 BGB und § 6 Abs. 3 BGB-InfoV dis-

kutiert. Vorgestellt sei daher zunächst der generelle Meinungsstand (unter aa.-

cc.), um daran anknüpfend die Situation mit Blick auf §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG 

i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV zu klären (unter dd.). 

 

aa. §§ 312c Abs. 1 BGB i.V.m. 1 Abs. 1 BGB-InfoV als Einbeziehungsvoraus-

setzung für AGB 

§ 312c Abs. 1 BGB sieht vor, dass bei Fernabsatzverträgen im Sinne des § 312b 

BGB ein Unternehmer einem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 

Vertragserklärung die Informationen zur Verfügung zu stellen hat, die in § 1 

Abs. 1 BGB-InfoV genannt sind. Die dort unter den Ziff. 5-9 und 12 vorgesehe-

nen Informationspflichten betreffen Punkte, die im Wesentlichen in AGB gere-

gelt sind251. Ob die in § 312c BGB vorgesehen Informationspflichten mit Blick 

auf die jeweiligen AGB eine Einbeziehungsvoraussetzung darstellen, ist daher 

fraglich. 

Teils wird davon ausgegangen, dass die Einbeziehungsvoraussetzungen des       

§ 305 Abs. 2 BGB und die Informationspflicht des § 312c Abs. 1 BGB im Wege 

teleologischer Auslegung anzugleichen seien, wobei sich im Interesse des 

Verbraucherschutzes der strengere Maßstab durchsetzen müsse. Eine Divergenz 

beider Maßstäbe hätte zur Konsequenz, dass einzelne Punkte, über die der Un-

ternehmer gemäß § 312c Abs. 1 BGB informiere, nicht Vertragsbestandteil ge-

worden wären oder dass der Verbraucher über gewisse tatsächlich geltende Ver-

tragsbedingungen nicht gemäß § 312c Abs. 1 BGB in Kenntnis gesetzt würde252. 

Für dieses Verständnis des § 312c Abs. 1 BGB könnte sprechen, dass § 305 Abs. 

2 BGB sicherstellen soll, dass der Kunde die AGB zur Kenntnis nehmen kann, 

um sich über seine Rechte und Pflichten zu informieren. Das Erreichen dieses 

Zwecks würde durch die Informationspflicht des § 312c Abs. 1 BGB weiter ge-

fördert253, da diese ausweislich der Gesetzesbegründung eine informierte Ent-

scheidung des Verbrauchers gewährleisten soll254. 

Demgegenüber wird überwiegend, meist jedoch ohne weitere Begründung, ver-

treten, dass die Informationspflicht nach §§ 312c Abs. 1 BGB i.V.m. 1 Abs. 1 

BGB-InfoV die allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen unberührt lasse255. 

                                                 
251 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 1 BGB-InfoV, Rn. 18; Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 70. 
252 Vgl. Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 71. 
253 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, 829 (836), wonach die Informationspflichten über § 305 Abs. 2 
BGB hinaus Transparenz gewährleisten sollen. 
254 Vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 38 li. Sp. zu § 2 Abs. 2 FernAbsG.  
255 Vgl. Basedow, in: MK, § 305, Rn. 62; Fuchs, ZIP 2000, S. 1273 (1278) zu § 2 Abs. 2 Fern-
AbsG; Grigoleit, NJW 2002, S. 1151 (1156); Grüneberg, in: Palandt, § 312c, Rn. 12 und § 305, 
Rn. 33; Riehm, Jura 2000, S. 505 (510) zu § 2 Abs. 2 FernAbsG; Ring, in: AnwKomm, § 312c, 
Rn. 19; Saenger, in: Erman, § 312c, Rn. 30; Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 53. 
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Soweit Begründungen für diese Ansicht vorgetragen werden, wird zum einen 

darauf verwiesen, dass ein ausreichender Schutz mit Blick auf die Einbeziehung 

von AGB bereits über § 305 Abs. 2 BGB gegeben sei256. Zum anderen wird die 

Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 2 FernAbsG, der Vorgängernorm von § 312c 

Abs. 1 BGB, als Argument gegen die Funktion als Einbeziehungsvoraussetzung 

geltend gemacht257. Dort heißt es, dass weder die Vorschriften über die Einbe-

ziehung und Wirksamkeit von AGB nach dem AGBG noch sonstige Formvor-

schriften des bürgerlichen Rechts berührt würden, die für den Vertragsschluss 

mittels Fernkommunikationsmitteln auch weiterhin zunächst unverändert neben 

den Regelungen des FernabsG Anwendung finden und eingehalten werden müs-

sten258. 

Eine von den vorstehenden Ansichten abweichende Meinung vertritt J. Hoff-

mann. Er geht davon aus, dass die Verletzung von Informationspflichten, die auf 

europäische Richtlinien zurückzuführen sind (§ 312c Abs. 1 BGB beruht auf 

Art. 4 und 5 der RL 97/7/EG259), nach der Rechtsprechung des EuGH wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sanktioniert werden müsse260. Soweit Sankti-

onen durch die Anwendung von § 2 Abs. 2 Nr. 1 UKlaG und §§ 8-10 UWG we-

gen Verstoßes gegen die Informationspflichten in Frage kommen, sei jedoch 

festzuhalten, dass diese Sanktionsmöglichkeiten dem von der Rechtsverletzung 

direkt Betroffenen keine eigene Durchsetzungsmöglichkeit gewähren261. Sankti-

onen müssten auch Rechtsfolgen zugunsten des konkret Informationsberechtig-

ten vorsehen. Solche könnten sich aus dem allgemeinen Zivilrecht ergeben, je-

doch dürften diese nicht im Widerspruch zu den gemeinschaftsrechtlich veran-

lassten Widerrufsrechten stehen262. Allem voran sei daher die Bindung an den 

Vertrag zu gewährleisten263. Eine dementsprechende Sanktion sei mit Blick auf 

Informationen über AGB wie folgt zu erreichen: Zwar seien die Einbeziehungs-

voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB für AGB von der Erfüllung der Informa-

tionspflichten unabhängig. Diese beabsichtigen jedoch, über § 305 Abs. 2 BGB 

hinaus für den Berechtigten Transparenz zu schaffen. Werde dieser Pflicht nicht 

nachgekommen, so sei § 305c Abs. 1 BGB anzuwenden. Der Kunde müsse näm-

lich nicht mit Klauseln rechnen, über die er pflichtwidrig nicht informiert wor-

den sei, und zwar auch dann, wenn diese inhaltlich unbedenklich oder üblich 

seien. Auf diese Weise würde der Vertrag inhaltlich umgestaltet und Leistung 

                                                 
256 In diese Richtung Riehm, Jura 2000, S. 505 (510). 
257 Vgl. Ring, in: AnwKomm, § 312c, Rn. 19. 
258 Vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 38 re. Sp. 
259 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, ABl. EG L 144 vom 4. 6. 1997, S. 
19-27. 
260 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (833). 
261Vgl.  J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (834). 
262 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (835). 
263 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (835). 
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und Gegenleistung würden zu Lasten des Verpflichteten modifiziert, denn er 

schulde Erfüllung auf der Grundlage ihm nachteiliger Konditionen264. Nach die-

ser Ansicht würden somit im Falle einer unterlassenen Information die AGB, auf 

die sich die Informationspflichten des § 312c Abs. 1 BGB beziehen, nicht in den 

Vertrag einbezogen. 

 

bb. § 312c Abs. 2 Nr. 1 BGB als Einbeziehungsvoraussetzung für AGB 

§ 312c Abs. 2 Nr. 1 BGB bestimmt, dass bei Fernabsatzverträgen über Finanz-

dienstleistungen der Unternehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von 

dessen Vertragserklärung die AGB in Textform mitzuteilen hat. Ob in dieser 

Verpflichtung eine Einbeziehungsvoraussetzung zu sehen ist, wird ebenso wie 

bei § 312c Abs. 1 BGB beurteilt265. 

 

cc. § 6 Abs. 3 BGB-InfoV als Einbeziehungsvoraussetzung für AGB 

§ 6 Abs. 3 BGB-InfoV bestimmt, dass ein Reiseveranstalter einem Reisenden 

vor Vertragsschluss die AGB vollständig übermitteln muss. Da ein Reisender 

der Vertragspartner des Reiseveranstalters ist266 und auch eine Geschäftsreise in 

den Anwendungsbereich der §§ 651a ff BGB fallen kann267, wären demnach 

auch einem Unternehmer die AGB zu übermitteln, obwohl § 310 Abs. 1 BGB 

dies nicht vorsieht. Ob es sich bei dieser besonderen Informationspflicht um eine 

Einbeziehungsvoraussetzung handelt, wird unterschiedlich beurteilt. 

Teilweise wird § 6 Abs. 3 BGB-InfoV als besondere Einbeziehungsvorausset-

zung verstanden268, denn eine Pflicht zur Übermittlung der AGB folge aus Art. 4 

Abs. 2 der Pauschalreisen-RL269 und müsse daher vom nationalen Gesetzgeber 

effektiv umgesetzt werden270. Zudem heißt es in der Begründung zu § 3 Abs. 3 

der Verordnung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern, einer 

Vorgängernorm von § 6 Abs. 3 BGB-InfoV, dass die Einbeziehung der Allge-

meinen Reisebedingungen in den Reisevertrag sich nach § 2 AGBG richte. 

Durch die besonderen Erfordernisse des § 3 Abs. 3 dieser Verordnung, werde 

die „Möglichkeit der Kenntnisnahme“ im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGBG 

verstärkt271. Aus der Verordnungsbegründung könnte daher der Schluss gezogen 

                                                 
264 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (835/836). 
265 Vgl. zum einen: Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 103; Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 
136; zum anderen: Basedow, in: MK, § 305, Rn. 62; Grüneberg, in: Palandt, § 312c, Rn. 12 und 
§ 305, Rn. 33; Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 53; ferner: J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 
829 (835/836). 
266 Vgl. Tonner, in: MK, § 651a, Rn. 9. 
267 Vgl. Tonner, in: MK, § 651a, Rn. 11. 
268 Vgl. LG Düsseldorf NJW 2003, 3062; Geib, in: Ba/Ro § 6 BGB-InfoV, Rn. 5; Tonner, in: 
MK, § 6 BGB-InfoV, Rn. 19. 
269 Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen, ABl. EG L vom 
23.06.1990, S. 59-64. 
270 Vgl. Tonner, in: MK, § 6 BGB-InfoV, Rn. 19. 
271 Vgl. BT-Drucks. 12/5354. S. 18 re. Sp. 
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werden, dass auch der Verordnungsgeber die Verpflichtung zur Übergabe der 

AGB vor Vertragsschluss als spezielle Einbeziehungsvoraussetzung versteht272. 

Die Gegenansicht geht davon aus, dass eine Einbeziehung der AGB sich aus-

schließlich nach den allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen für AGB rich-

te273. § 6 Abs. 3 BGB-InfoV könne als Verordnung, die im Range unter einem 

förmlichen Gesetz stehe, nicht die Einbeziehungsvoraussetzungen des BGB mo-

difizieren274. Darüber hinaus könne § 6 Abs. 3 BGB-InfoV die Einbeziehung 

von AGB nicht regeln, weil die Ermächtigungsgrundlage für die Verordnung in 

Art. 238 EGBGB keine Regelungsbefugnis für die Einbeziehung von AGB vor-

sehe275. 

 

dd. §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV als Einbezie-

hungsvoraussetzung für AVB 

Anhand der vorstehenden Ausführungen zeigt sich, dass in der Erfüllung von 

Informationspflichten überwiegend keine Einbeziehungsvoraussetzung für AGB 

gesehen wird. Ob dies auch für §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a 

VVG-InfoV gilt, ist im Folgenden zu klären. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Wortlaut der Norm, der in § 7 Abs. 1 

VVG von einem Mitteilen der AVB rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklä-

rung des Versicherungsnehmers bzw. in § 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV von ei-

nem Zurverfügungstellen der AVB spricht. Überdies steht § 7 VVG unter der 

amtlichen Überschrift „Information des Versicherungsnehmers“ bzw. § 1 VVG-

InfoV unter der Überschrift „Informationspflichten bei allen Versicherungs-

zweigen“. Aus dem Wortlaut und den jeweiligen Überschriften ergeben sich 

somit keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Normen Einbeziehungsvorausset-

zungen für AVB vorsehen. 

Gesetzessystematisch könnte gegen eine Geltung als Einbeziehungsvorausset-

zung angeführt werden, dass die Folgen einer Informationspflichtverletzung 

ausdrücklich in § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG geregelt sind, wonach die Widerrufs-

frist des § 8 Abs. 1 VVG nicht zu laufen beginnt276. Insoweit ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass gemäß § 8 Abs. 3 VVG nicht bei jedem Versicherungsver-

trag ein Widerrufsrecht besteht. Zudem könnte mit Blick auf europarechtliche 

Vorgaben eine weitergehende Sanktionierung erforderlich sein, etwa soweit die 

                                                 
272 Vgl. Eckert, in: Staudinger, Anh. zu § 651a: § 6 BGB-InfoV, Rn. 17 und Führich, Rn. 679 
gehen demgegenüber davon aus, dass aus der Begründung der Verordnung folge, dass aus-
schließlich die allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen gelten sollen. 
273 Vgl. AG Hamburg NJW-RR 2002, S. 1061 (1062); Führich, Rn. 679; Eckert, in: Staudinger, 
Anh. zu § 651a: § 6 BGB-InfoV, Rn. 17; Sprau, in: Palandt, § 6 BGB-InfoV, Rn. 3. 
274 Vgl. AG Hamburg NJW-RR 2002, 1061 (1062); Eckert, in: Staudinger, Anh. zu § 651a: § 6 
BGB-InfoV, Rn. 17; Führich, Rn. 679. 
275 Vgl. Sprau, in: Palandt, § 6 BGB-InfoV, Rn. 3. 
276 Vgl. näher unten unter E. II. 2. 
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Richtlinienvorgaben zu den Informationspflichten Punkte betreffen, die übli-

cherweise in den AVB geregelt sind. In Betracht käme daher, wie von J. Hoff-

mann vertreten277, eine Anwendung von § 305c BGB mit der Folge einer Nicht-

einbeziehung der AVB, über die nicht informiert worden ist, so dass die Erfül-

lung der Informationspflicht der §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a 

VVG-InfoV als Einbeziehungsvoraussetzung zu behandeln ist. 

Unabhängig von der Frage, inwieweit die Pflicht zur Information über die AVB 

im Einzelnen europarechtlich vorgeschrieben ist und daher eine effektive, ver-

hältnismäßige und abschreckende Sanktionierung der Verletzung dieser Infor-

mationspflicht durch eine Anwendung von § 305c BGB geboten sein könnte, 

überzeugt der Vorschlag von J. Hoffmann nicht. Er geht ersichtlich davon aus, 

dass die Nichteinbeziehung von AGB für den Informationsberechtigten von Vor-

teil ist, da hierdurch die Leistungspflichten zu Lasten des Verpflichteten modifi-

ziert werden278. Warum dies der Fall sein soll, erläutert J. Hoffmann jedoch nicht 

näher. Angesichts der Regelung des § 306 Abs. 1 und 2 BGB, wonach der Ver-

trag ohne Einbeziehung von AGB wirksam sein kann und Lücken durch disposi-

tives Gesetzesrecht oder ergänzende Vertragsauslegung zu schließen sind279, 

dürfte diese Annahme auch unzutreffend sein. Zudem bestehen Zweifel, warum 

nach J. Hoffmanns Ansicht auch unbedenkliche und übliche AGB nicht in den 

Vertrag einbezogen werden sollen280. Es erschließt sich nämlich nicht, worin 

hier der Nutzen für den Informationsberechtigten liegen soll. Wegen der konsti-

tutiven Bedeutung der AVB für den Versicherungsvertrag ginge mit ihrer Nicht-

einbeziehung schließlich eine erhebliche Rechtsunsicherheit bzgl. der Leis-

tungspflichten des Versicherers einher, soweit ein Vertrag ohne AVB überhaupt 

wirksam zustande kommt281. Den Interessen des Versicherungsnehmers wäre 

hiermit nicht gedient282. Überdies ist zu berücksichtigen, dass eine Verletzung 

der vorvertraglichen Informationspflicht der §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 

Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV auch unabhängig vom Bestehen eines Widerrufs-

rechts nach § 8 Abs. 1 VVG durch die Gewährung von Schadensersatzansprü-

chen gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB zugunsten des Versicherungsneh-

mers sanktioniert werden kann283. 

Unter gesetzessystematischen Gesichtspunkten ist weiterhin zu überlegen, in-

wieweit der zu § 6 Abs. 3 BGB-InfoV vorgetragene Einwand, eine Verordnung 

könne aus Gründen der Normenhierarchie nicht die Einbeziehungsvoraussetzun-

                                                 
277 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (836), hierzu im Einzelnen oben unter C. II. 3. d. aa. 
278 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (836). 
279 Vgl. BGHZ 90, 69 (75); 117, 92 (98); 137, 153 (157); Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 6f. 
280 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (836). 
281 Vgl. näher unten unter E. I. 1. 
282 Ebenfalls ablehnend: Schimikowski, RuS 2007, S. 133 (137). 
283 Vgl. näher unten unter E. II. 5. 
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gen für AGB modifizieren284, gegen eine Geltung der §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG 

i.V.m. 1 Nr. 6a VVG-InfoV als Einbeziehungsvoraussetzung spricht. Die Pflicht 

zur Mitteilung der AVB ist zwar in § 1 Nr. 6a VVG-InfoV vorgesehen, jedoch 

auch in § 7 Abs. 1 VVG und somit unmittelbar in einem formellem Gesetz, das 

in der Normenhierarchie auf der gleichen Stufe mit dem BGB steht. Aus diesem 

Grunde kann dieser Einwand im Versicherungsvertragsrecht nicht überzeugen. 

Für eine Geltung der Informationspflichten als Einbeziehungsvoraussetzung 

könnte jedoch deren Zweck sprechen, dem Versicherungsnehmer vor Vertrags-

schluss über den Inhalt des Vertrages zu informieren. Dieser Gedanke steht auch 

hinter der Einbeziehungsvoraussetzung des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB und würde 

durch Einhaltung der Informationspflichten noch stärker zur Geltung gebracht. 

Dennoch muss mit Blick auf diese telelogische Erwägung ebenso wie bei § 312c 

Abs. 1 BGB285 gefragt werden, ob für die Einbeziehung von AVB nicht ein aus-

reichender Schutz bereits durch die allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen 

gewährt wird. 

Entscheidend gegen eine Geltung der §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Nr. 6a 

VVG-InfoV als Einbeziehungsvoraussetzung für AVB sprechen letztlich folgen-

de Überlegungen: Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu § 49 Abs. 2 

VVG zeigen deutlich, dass der Gesetzgeber von einer grundsätzlichen Geltung 

der allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen ausgeht286. Zudem kannte der 

Gesetzgeber die Problematik der Einbeziehung von AVB in den Versicherungs-

vertrag, hat aber dennoch von einer generellen Sonderregelung Abstand ge-

nommen. Folglich sollen die allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen auch 

auf AVB angewendet werden, weswegen nicht zugleich davon ausgegangen 

werden kann, dass deren Vorgaben über die Vorschriften zu den Informations-

pflichten des Versicherers verschärft werden sollen. Die §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG 

i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV sehen mithin keine Einbeziehungsvorausset-

zungen für AVB vor287. 

 

e. Einbeziehung über § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

§ 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG eröffnet dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit, 

auf eine Information rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung durch eine 

gesonderte schriftliche Erklärung zu verzichten. In diesem Fall müssen die In-

formationen einschließlich der AVB unverzüglich nach Vertragsschluss zur Ver-

fügung gestellt werden. 

                                                 
284 Vgl. oben unter C. II. 3. d. cc. 
285 Vgl. oben unter C. II. 3. d. aa. 
286 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 74 li. Sp. 
287 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 56, 78 und 102; Brömmelmeyer, in: HK-VVG, Einl., 
Rn. 62; Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 22; Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 25; ders., RuS 
2007, S. 309 (310). 
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In der Literatur wird § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG teilweise als Sonderregelung zu 

§ 305 Abs. 2 BGB verstanden288. Leverenz begründet diese Ansicht damit, dass 

anderenfalls die Normierung einer Verzichtslösung sinnlos sei289. Ausführlicher 

nimmt Gaul zu der Problematik Stellung. Er stellt darauf ab, dass ein Verzicht 

auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme der AVB gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 

BGB im Gesetz nicht vorgesehen sei. Vielmehr sei § 305 Abs. 2 BGB als 

verbraucherschützende Vorschrift zwingender Natur, auch wenn dies, soweit aus 

der Kommentarliteratur ersichtlich, an keiner Stelle diskutiert werde. Vor allem 

dürfte sie auch nicht durch einen vorformulierten Verzicht aufzuheben sein, da 

dies gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB verstieße. Gleichwohl müsse im Falle eines 

Verzichts eine wirksame Einbeziehung der AVB angenommen werden, so dass 

die Verzichtsregelung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG insoweit eine dem § 305 

BGB vorgehende Spezialnorm sei290. 

Soweit Gaul davon ausgeht, dass § 305 Abs. 2 BGB zwingender Natur ist, wird 

diese Auffassung in Literatur und Rechtsprechung geteilt291. Er berücksichtigt 

jedoch nicht, dass ein Verzicht auf die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme 

gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB beim telefonischen Vertragsschluss für zulässig 

gehalten wird, wenn dieser individuell vereinbart wird292. Ein Verzicht auf die 

Einhaltung der Einbeziehungsvoraussetzung des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB ist 

daher durchaus möglich. Die Frage lautet dann aber nicht, ob § 7 Abs. 1 S. 3 HS 

2 VVG eine Sonderregelung zu § 305 Abs. 2 BGB darstellt, sondern, ob diese 

Norm eine besondere Verzichtsmöglichkeit mit Blick auf die Einhaltung der 

Anforderungen des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB normiert. 

§ 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG knüpft an die in § 7 Abs. 1 S. 3 HS 1 VVG getroffene 

Regelung an, die für den telefonischen Vertragsschluss auf Verlangen des Versi-

cherungsnehmers die unverzügliche Informationserteilung nach Vertragsschluss 

vorsieht. Wenn hierin eine Normierung der Grundsätze zu sehen ist, die bislang 

für die Einbeziehung von AGB bei Vertragsschlüssen am Telefon aufgestellt 

worden sind, so sind diese Grundsätze auf die Verzichtsregelung des § 7 Abs. 1 

S. 3 VVG zu übertragen. Ausdrücklich bestätigt wird diese Erwägung durch die 

Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 1 VVG293 zwar nicht. Jedoch kann mit Hilfe 

                                                 
288 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Funck, VersR 2008, S. 163 (165); Leverenz, Rn. 3/78; 
Marlow/Spuhl, S. 14. 
289 Vgl. Leverenz, Rn. 3/78. 
290 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); ihm folgend: Funck, VersR 2008, S. 163 (165). 
291 Vgl. OLG Frankfurt, NJW 1979, 985 (986); Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 138; Ulmer, 
in: U/B/H, Einl. , Rn. 53; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 1. 
292 Vgl. OLG München bei Bunte, AGBE II, § 9 Nr. 23; LG Braunschweig NJW-RR 1986, 639; 
Basedow, in: MK, § 305, Rn. 63; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 68; Grüneberg, in: Palandt, § 
305, Rn. 37; Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 138; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 280; Ulmer, in: 
U/B/H, Einl., Rn. 53 sowie § 305, Rn. 146 und 149; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 47. Weitergehend 
Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 43: Verzicht auf die Einhaltung von § 305 Abs. 2 Nr. 2 
BGB stets durch Individualvereinbarung möglich. 
293 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp.-S. 60 re. Sp. 
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folgender Überlegungen der Gesetzesbegründung eine Aussage über die Bedeu-

tung des § 7 Abs. 1 S. 3 VVG entnommen werden: 

Die Informationspflichten lassen die Einbeziehungsvoraussetzungen der §§ 305 

Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB unberührt. Gleichwohl wäre es bedenklich, der in § 7 

Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG vorgesehenen Regelungen keine Bedeutung für die Ein-

beziehung von AVB beizumessen294. Im Falle eines Verzichtes auf die Informa-

tionen nach § 7 Abs. 1 VVG müssten dem Versicherungsnehmer unter dem Ge-

sichtspunkt der Erfüllung der Informationspflichten die AVB nicht übergeben 

werden. Würden die AVB infolgedessen wegen einer Verletzung der Vorgaben 

des § 305 Abs. 2 BGB nicht einbezogen, wäre die Folge ein Versicherungsver-

trag ohne AVB, so dass zweifelhaft wäre, ob und mit welchem Inhalt dieser Ver-

trag zustande kommt295. Darüber hinaus ist erneut zu betonen, dass dem Gesetz-

geber die Bedeutung der AVB bekannt gewesen ist, was insbesondere in der 

Begründung zu § 49 Abs. 2 VVG zum Ausdruck kommt, wonach der Versiche-

rungsschutz meist nur auf der Grundlage der AVB zu bestimmen sei296. Vor die-

sem Hintergrund gewinnen die Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu § 7 

Abs. 1 VVG an Bedeutung, wonach die Verzichtsmöglichkeit dem Versiche-

rungsnehmer ermöglichen soll, auch unabhängig von einer vorläufigen Deckung 

möglichst umgehend Versicherungsschutz zu erhalten297. Mittelbar kann daher 

der Gesetzesbegründung entnommen werden, dass eine Einbeziehung der AVB 

nicht an einem Verzicht scheitern soll. 

§ 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG ist danach als spezielle Regelung eines Verzichts auf 

die Möglichkeit der Kenntnisnahme gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB zu verste-

hen298, stellt im Übrigen aber keine Sonderregelung zur Einbeziehung von AVB 

dar299. Fraglich ist aber, ob über § 7 Abs. 1 S. 3 VVG auch ein formularmäßiger 

Verzicht in Frage kommt. Dies hängt davon ab, welche Anforderungen das Ge-

setz an eine Verzichtserklärung stellt. Im Einzelnen soll dieser Frage weiter un-

ten nachgegangen werden300. Sollte jedoch ein formularmäßiger Verzicht in 

AGB zulässig sein, würde dies konsequenterweise auch für den darin liegenden 

Verzicht auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme gelten. 

 

f. Zusammenfassung 

Anders als das alte Recht mit § 5a VVG a.F. sieht das neue VVG keine generelle 

                                                 
294 So aber Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 298; ders., Rn. 292. 
295 Ausführlich zu den Folgen der Nichteinbeziehung von AVB unten unter E. I. 1. 
296 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 74 li. Sp. 
297 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
298 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C, Rn. 90f; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 37. Ähnlich 
Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 76. 
299Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C, Rn. 90f. Ähnlich Brömmelmeyer, in: HK-VVG, Einl., Rn. 62 
und § 1, Rn. 43: Keine Spezialregelung zu § 305 Abs. 2 BGB. 
300 Vgl. unten unter C. III. 5. b. cc. 
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Sonderregelung zur Einbeziehung von AVB vor. Diese richtet sich allein nach 

den allgemeinen Vorschriften der §§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB: 

Eine Einschränkung der allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen der §§ 305 

Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB im Wege einer teleologischen Reduktion kommt ebenso 

wenig in Frage wie eine Einbeziehung der AVB analog § 49 Abs. 2 VVG. 

Soweit die §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV eine Ü-

bergabe der AVB an den Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe seiner 

Willenserklärung vorsehen, begründet diese Verpflichtung keine besondere Ein-

beziehungsvoraussetzung für AVB. 

Schließlich normiert auch § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG keinen besonderen Einbe-

ziehungstatbestand, sondern ermöglicht allein, auf die Möglichkeit der Kennt-

nisnahme gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB zu verzichten. 
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III. Pflicht zur Information (§ 7 VVG) 

§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. der VVG-InfoV begründet für den Versicherer die 

Verpflichtung, dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen 

Vertragserklärung die Vertragsbestimmungen sowie die in der VVG-InfoV be-

stimmten Informationen mitzuteilen. Dementsprechend müssen Versicherungs-

vertreter als Erfüllungsgehilfen des Versicherers diese Informationspflichten 

beim Vertragsschluss erfüllen. Ihr Umfang sowie die Anforderungen an ihre 

ordnungsgemäße Erfüllung berühren somit das zum Vertragsschluss führende 

Verfahren und werden daher im Folgenden näher untersucht. 

Ausgangspunkt sind die Fragen, weswegen Informationspflichten notwendig 

(unter 1.) und inwieweit diese durch europäische Richtlinien vorgegeben sind 

(unter 2.). Anschließend soll nach einem kurzen Überblick über die bisherige 

Regelung zu den Informationspflichten (unter 3.) die neue Rechtslage im Hin-

blick auf deren inhaltliche Vorgaben und Anforderungen an eine ordnungsge-

mäße Erfüllung untersucht werden. Einen Schwerpunkt bildet hier die Frage 

einer richtlinienkonformen Umsetzung (unter 4.). Schließlich wird untersucht, 

wie ein Verzicht auf eine Vorabinformation gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

zu gestalten und ob diese Regelung europarechtskonform ist (unter 5.). 

 

1. Gründe für die Pflicht zur Information 

a. Ungleichgewichtslage zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer 

Das Aufeinandertreffen von Versicherungsnehmer und Versicherer auf dem 

Versicherungsmarkt weist typischerweise im Bereich der „Massen-„ oder „Je-

dermann-Versicherung“301 eine erhebliche Ungleichgewichtslage der Verhand-

lungspartner auf. Dieses Ungleichgewicht hat verschiedene Ursachen, die aus 

den Schwierigkeiten des Versicherungsnehmers resultieren, seinen Bedarf an 

Versicherungsschutz zu ermitteln und diesen am Markt zu decken. 

Zunächst stellt sich das Problem, die eigene Risikolage zutreffend einzuschät-

zen, um auf dieser Grundlage seinen Bedarf an Versicherungsschutz zu bestim-

men302. Die Durchführung einer solchen Risikoanalyse bereitet erhebliche 

Schwierigkeiten, denn diese setzt eine mehr oder wenige realistische Einschät-

zung der Eintrittwahrscheinlichkeit von Risiken sowie des Umfangs der nachtei-

ligen Folgen voraus, die es durch den Erwerb von Versicherungsschutz zu kom-

pensieren gilt. Hierbei muss der Versicherungsnehmer insbesondere auch seinen 

Blick in die Zukunft richten und sich fragen, inwieweit ein gegenwärtiger Bedarf 

auch künftig bestehen wird303. Flankiert wird dieses Problem schließlich durch 

die fehlende Neigung des Versicherungsnehmers, sich mit den Folgen eines Ver-

                                                 
301 Wie in der Einleitung dargelegt, sind Versicherungsverträge über Großrisiken im Sinne des 
Art. 10 Abs. 1 S. 2 EGVVG von der Untersuchung ausgenommen. 
302 Vgl. Ihle, S. 31f; Osing, S. 9. 
303 Vgl. Ihle, S. 33; Rehberg, S. 33. 
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sicherungsfalles auseinanderzusetzen304. 

Neben der zutreffenden Bedarfsermittlung ergibt sich ein weiteres Problem, des-

sen Ursache in der Eigenart des Produktes Versicherung liegt. Der Versicherer 

verspricht in dem Versicherungsvertrag eine bestimmte Leistung für den Eintritt 

eines ungewissen Ereignisses auf der Grundlage einer versicherungstechnischen 

Kalkulation. Welchen Inhalt diese Leistung hat und unter welchen Vorausset-

zungen diese erbracht wird, bestimmen die AVB. Die Ausgestaltung des 

Rechtsproduktes Versicherung durch die AVB mit ihrer gesetzesähnlichen Spra-

che unter Verwendung juristischer Fachausdrücke und einer Vielzahl von Ver-

weisungen führt dazu, dass die zumeist juristisch nicht vorgebildeten Versiche-

rungsnehmer die Versicherungsbedingungen nur mit Mühe verstehen können305. 

Erschwert wird die Verständnismöglichkeit zusätzlich dadurch, dass oftmals 

auch die notwendigen Kenntnisse über Grundlagen des Versicherungswesens 

fehlen306. Hinzu kommt, solange ein Versicherungsfall nicht eintritt, dass der 

Versicherungsschutz nicht gegenständlich greifbar ist. Es fehlen daher regelmä-

ßig einschlägige Erfahrungswerte, aus denen Rückschlüsse auf die Qualität einer 

Versicherung gezogen werden können307. Eine Versicherung ist daher ein kom-

plexes und abstraktes Rechtsprodukt, welches erhebliche Verständnisprobleme 

und Schwierigkeiten bei der Beurteilung seiner Beschaffenheit und Qualität auf-

wirft 308. 

Neben diesen Schwierigkeiten gilt es für den Versicherungsnehmer, eine weitere 

Aufgabe zu bewältigen. Er steht vor dem Problem, dass er aus der Vielzahl der 

einzelnen am Markt angebotenen Versicherungsprodukte ein für ihn geeignetes 

Produkt ermitteln muss. Hierfür muss er einen Überblick über alle angebotenen 

Produkte gewinnen und diese miteinander vergleichen, um schließlich das für 

ihn passende Produkt auszuwählen. Dass er diese Aufgabe alleine bewältigen 

kann, muss allerdings bezweifelt werden309. 

Unmittelbar mit den aufgezeigten Problemen der schweren Verständlichkeit des 

einzelnen Versicherungsproduktes und der fehlenden Markttransparenz ergibt 

sich schließlich noch eine weitere Schwierigkeit. Kann der Versicherungsneh-

mer die Qualität eines angebotenen Versicherungsschutzes kaum beurteilen und 

fehlt ihm überdies der erforderliche Marktüberblick, so ist es ihm erst recht nicht 

möglich, die Angemessenheit des Preis-Leistungsverhältnisses einzuschätzen310. 

                                                 
304 Vgl. Ihle, S. 33; Kieninger, AcP 199, S. 189 (208); Krauss, in: VersWissStud (2. Bd.), S. 127 
(128). 
305 Vgl. S. Hoffmann, S. 50; Ihle, S. 37; Marlow/Spuhl, S. 15; Osing, S. 9; Schimikowski, RuS 
2006, S. 441 (444). 
306 Vgl. Ihle, S. 38; Römer, S. 6. 
307 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (354); Ihle, S. 29f. 
308 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (354); S. Hoffmann, S. 50f; Ihle, S. 25-30; Kieninger, 
AcP 199 S. 190 (208); Osing, S. 3-9; Rehberg, S. 32-36. 
309 Vgl. S. Hoffmann, S. 50f; Ihle, S. 40; Osing, S. 9; Rehberg, S. 36. 
310 Vgl. S. Hoffmann, S. 57f; Ihle, S. 41; Marlow/Spuhl, S. 15; Osing, S. 9; Rehberg, S. 48. 
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Er läuft somit Gefahr, einen unangemessen hohen Preis für ein bedarfsgerechtes 

bzw. einen angemessenen Preis für ein nicht bedarfsgerechtes Versicherungs-

produkt zu zahlen311. 

Während der Versicherungsnehmer bei seiner Suche nach Versicherungsschutz 

die aufgezeigten Probleme zu bewältigen hat, stellt sich die Lage für den Versi-

cherer grundlegend anders dar. Als Anbieter von Versicherungen kennt er seine 

Produkte312 und weiß folglich deren Beschaffenheit und Qualität zu beurteilen. 

Aufgrund seiner Sachkunde vermag er auch die auf dem Markt angebotenen 

Versicherungsprodukte zu beurteilen und miteinander zu vergleichen. Zudem 

kann er einschätzen, inwieweit sein Angebot preiswert oder überteuert ist. 

 

b. Erforderlichkeit von Ausgleichsmaßnahmen 

Die aufgezeigte Ungleichgewichtslage wirkt sich in zwei Richtungen aus und 

bedingt somit die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen. Zum einen beein-

trächtigt das Ungleichgewicht die privatautonome Rechtsgestaltung des Versi-

cherungsnehmers und zum anderen kann sich das Ungleichgewicht auch auf den 

Wettbewerb am Versicherungsmarkt auswirken. 

 

aa. Störung der Vertragsparität 

Das BGB und somit das gesamte deutsche Privatrecht fußt auf dem Gedanken 

der Privatautonomie313 und damit der Vorstellung, dass jeder Einzelne kraft sei-

ner Selbstbestimmung in der Lage ist, seine Rechts- und Lebensverhältnisse ei-

genverantwortlich zu gestalten314. Aber nicht nur das deutsche Zivilrecht ist vom 

Gedanken der Privatautonomie beherrscht, auch auf europäischer Ebene ist die 

Privatautonomie ein tragendes Prinzip des Europäischen Privatrechts315. 

Wichtigstes Mittel für die privatautonome Rechtsgestaltung ist der Vertrag. Die 

Vertragsfreiheit, also die freie Bestimmung über das „Ob“ und „Wie“ eines Ver-

tragsschlusses, ist damit ein wesentlicher Aspekt der Privatautonomie316. Ideal-

erweise führt ein privatautonom ausgehandelter Vertrag zu einem ausgewogenen 

Interessenausgleich der Vertragsschließenden und bietet damit eine gewisse 

Richtigkeitsgewähr hinsichtlich des erzielten Ergebnisses317. Um dieses Ideal zu 

erreichen, müssen jedoch zwei grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein: Zum 

einen müssen die Vertragsschließenden in der Lage sein, eine selbstbestimmte 

Entscheidung zu treffen und zum anderen müssen sie ihre Interessen im Zuge 

                                                 
311 Vgl. S. Hoffmann, S. 57f. 
312 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 239 (256); Kieninger, AcP 199, S. 190 (208). 
313 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, Überbl v § 104, Rn. 1; Larenz/Wolf, § 1, Rn. 2. 
314 Vgl. Flume, § 1, 1.; Kemper, S. 33; Larenz/Wolf, § 1, Rn. 2; Medicus, Rn. 174. 
315 Vgl. Riesenhuber, Rn. 131 m.w.N. 
316 Vgl. Flume, § 1, 8a; Larenz/Wolf, § 34, Rn. 22, 24 und 45. 
317 Vgl. Kemper, S. 34; Larenz/Wolf, § 42, Rn. 1. 
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der Vertragsverhandlungen durchsetzen können318. Es muss also Vertragsparität 

bestehen319. 

Zu Störungen der Vertragsparität und somit der privatautonomen Rechtsgestal-

tung kommt es, wenn ein informationelles oder wirtschaftliches Ungleichge-

wicht zwischen den Vertragsschließenden besteht320. Dabei kann von einem in-

formationellen Ungleichgewicht gesprochen werden, wenn eine Partei nicht die 

notwendigen vertragsrelevanten Informationen besitzt, etwa weil ihr die Über-

sicht über die am Markt angebotenen Produkte und deren Preise fehlt, sie mit 

den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Grundtatbeständen nicht vertraut ist 

oder ihr die in AGB verwendete Fachsprache nicht geläufig ist321. Von einer 

wirtschaftlichen Unterlegenheit ist demgegenüber auszugehen, wenn zwar einer 

der Verhandlungspartner am Vertragsschluss interessiert, der andere aber hierauf 

nicht angewiesen ist, da er über genügend andere Geschäftskontakte verfügt322. 

Anhand der genannten Kriterien wird deutlich, dass die Schwierigkeiten des 

Versicherungsnehmers, seinen Bedarf an Versicherungsschutz einzuschätzen, 

einzelne Versicherungen ihrer Qualität nach zu beurteilen, einen Überblick über 

die am Markt angebotenen Versicherungsprodukte zu gewinnen sowie das Preis-

Leistungsverhältnis einzuschätzen, typischer Ausdruck einer informationellen 

Unterlegenheit sind. Demgegenüber kann nicht von einer wirtschaftlichen Unter-

legenheit gesprochen werden, denn infolge der versicherungstechnischen Not-

wendigkeit, Risikokollektive zu bilden, kann ein Versicherer sich grundsätzlich 

nicht auf den Standpunkt stellen, auf einen Vertragsschluss nicht angewiesen zu 

sein. Die mit der informationellen Unterlegenheit des Versicherungsnehmers 

einhergehende Störung der Vertragsparität zwischen den Parteien bedingt somit, 

dass Ausgleichsmaßnahmen zu treffen sind. 

 

bb. Beeinträchtigung des Wettbewerbs am Versicherungsmarkt 

Neben einer Störung der Vertragsparität, hat die informationelle Unterlegenheit 

des Versicherungsnehmers auch ökonomische Auswirkungen auf den Wettbe-

werb am Versicherungsmarkt323. 

Ein halbwegs funktionierender Wettbewerb setzt voraus, dass auf Seiten der 

Versicherungsnehmer ein marktgerechtes und rationales Nachfrageverhalten 

besteht324. Idealerweise müssten hierfür die Kunden nach Angeboten suchen, die 

                                                 
318 Vgl. Flume, § 1, 7; Kemper, S. 34; Kramer, in: MK, Vor § 145, Rn. 3; Larenz/Wolf, § 42, Rn. 
1-3. 
319 Vgl. Bülow/Artz, Rn. 5. 
320 Vgl. Kemper, S. 35f; Larenz/Wolf, § 42, Rn. 6. 
321 Vgl. Kemper, S. 37-49; Larenz/Wolf, § 42, Rn. 8 und 9. 
322 Vgl. Kemper, S. 59-62; Larenz/Wolf, § 42, Rn. 7. 
323 Dieses Problems ist sich der Gesetzgeber bewusst, vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 47 re. Sp. 
324 Vgl. S. Hoffmann, S. 69; Römer, S. 6. 
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ein möglichst optimales Preis-Leistungsverhältnis bieten325. Ein solches Nach-

frageverhalten würde die Anbieter zwingen, ihre Produkte zu optimieren, um im 

Konkurrenzkampf zu bestehen, womit im Ergebnis eine Steigerung der Qualität 

der am Markt angebotenen Versicherungen einherginge326. Infolge der informa-

tionellen Unterlegenheit sind Versicherungsnehmer von sich aus indes nicht zu 

einem marktgerechten Verhalten imstande. 

Die Folgen eines solchen Marktverhaltens werden in der informationsökonomi-

schen Theorie mit dem Risiko eines Marktversagens infolge „adverser Selekti-

on“327 beschrieben. Dieses beruht auf der Annahme, dass wenn ein Kunde die 

Qualität eines einzelnen angebotenen Gutes nicht beurteilen kann und er ledig-

lich die durchschnittliche Qualität der auf dem Markt angebotenen Güter kennt, 

er seine Zahlungsbereitschaft nach einem Gut durchschnittlicher Qualität aus-

richtet. Dies führt auf Dauer dazu, dass qualitativ hochwertige Güter vom Markt 

verdrängt werden. Insgesamt sinkt damit die Qualität der angebotenen Produkte, 

wodurch wiederum die Zahlungsbereitschaft der Kunden zurückgeht und im 

schlimmsten Fall der Markt zusammenbricht328. Übertragen auf den Versiche-

rungsmarkt bedeutet dies, dass der Versicherungsnehmer zwar die Preise für 

eine angebotene Versicherung kennt, jedoch nicht ein qualitativ gutes von einem 

qualitativ schlechten Versicherungsprodukt unterscheiden kann. Infolgedessen 

richtet er seine Zahlungsbereitschaft an einer durchschnittlichen Qualitätsvor-

stellung aus, weswegen die Anbieter qualitativ hochwertiger, aber auch teurerer 

Versicherungsprodukte Gefahr laufen, vom Markt verdrängt zu werden329. 

Die Auswirkungen der informationellen Unterlegenheit des Versicherungsneh-

mers auf das gesamte Marktgeschehen verdeutlichen die Notwendigkeit von 

Ausgleichmaßnahmen auch im gesamtwirtschaftlichen Interesse. 

 

c. Mögliche Ausgleichsmaßnahmen 

Um die gestörte Vertragsparität auszugleichen, stehen dem Gesetzgeber ver-

schiedene Möglichkeiten zur Auswahl, wie sie insbesondere im Rahmen des 

Verbraucherschutzrechtes diskutiert werden, welches von einer strukturellen 

Ungleichgewichtslage der Vertragsparteien ausgeht. 

Die dort erörterten Lösungsansätze lassen sich auf den Versicherungsbereich 

übertragen, auch wenn ein Versicherungsnehmer nicht mit einem Verbraucher 

im Sinne des § 13 BGB identisch sein muss. Die Unterlegenheit des Versiche-

rungsnehmers und seine damit einhergehende Schutzbedürftigkeit trifft ihn in 

seiner Rolle als Vertragspartner des Versicherers. Von dieser Vorstellung geht 

                                                 
325 Vgl. S. Hoffmann, S. 69. 
326 Vgl. S. Hoffmann, S. 67f; Ihle, S. 69. 
327 Vgl. Ihle, S. 71; Rehberg, S. 79; Vahrenkamp, S. 39-42; Zwicker, S. 33f jew. m.w.N. 
328 Vgl. Vahrenkamp, S. 39f. 
329 Vgl. Ihle, S. 71f. 
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zum einen der deutsche Gesetzgeber aus330 und zum anderen entspricht eine 

weitgehende Schutzbedürftigkeit der Versicherungsnehmer auf europäischer 

Ebene unter anderem331 auch der Rechtsprechung des EuGH332, der in seinem 

Urteil vom 04.12.1986 (Fall „Kommission./.Deutschland“)333 von einem Schutz 

des Verbrauchers als Versicherungsnehmer und Versicherten spricht, ohne den 

Verbraucher mit einer zu privaten Zwecken handelnden natürlichen Person 

gleichzusetzen334. 

Im Verbraucherschutzrecht werden traditionell zwei verbraucherpolitische 

Schutzkonzepte unterschieden. Das sog. „Sozialmodell“ basiert auf der Vorstel-

lung, dass die gestörte Vertragsparität in erster Linie durch halbzwingende und 

zwingende Schutzvorschriften, kontrollierte AGB und weitgehende Inhaltskon-

trollen des Vertrages zu beheben ist335. Demgegenüber beruht das sog. „Informa-

tionsmodell“ auf der Annahme, dass der Verbraucher in der Lage ist, wirtschaft-

lich rational zu handeln, wenn er nur angemessen informiert und aufgeklärt 

wird336. Mit den jeweiligen Schutzkonzepten sind auch entsprechende Verbrau-

cherleitbilder verbunden, welches beim „Sozialmodell“ von einem von vornher-

ein unterlegenen Verbraucher ausgeht, der unfähig ist, anhand gegebener Infor-

mationen sich rational zu verhalten und der daher staatlichen Schutzes bedarf337. 

Demgegenüber legt das „Informationsmodell“ ein Leitbild zugrunde, in dem von 

einem verständigen und informierbaren Verbraucher ausgegangen wird, der sich 

mit Hilfe von Informationen selbst schützen kann338. 

Die erwähnten verbraucherpolitischen Konzepte können nicht nur dem Aus-

gleich der gestörten Vertragsparität dienen, sondern auch zur Funktionsfähigkeit 

des Marktes beitragen. Ein Ausgleich der drohenden Beeinträchtigung des Wett-

                                                 
330 Vgl. BT-Drucks 16/3945, S. 59 re. Sp.: „Die Informationspflichten nach Satz 1, ..., gelten 
grundsätzlich für alle Versicherungsnehmer; ausgenommen sind lediglich Verträge über Großri-
siken nach Maßgabe des Absatzes 5. Eine Beschränkung auf Verbraucher im Sinn des § 13 
BGB, ..., erscheint nicht sachgerecht. Zu dem dort ausgeklammerten Personenkreis, ..., gehören 
auch kleine Unternehmer und Freiberufler; ihr Schutzbedürfnis ist in aller Regel aber nicht ge-
ringer als das eines Verbrauchers. Der Entwurf verzichtet auch auf eine Differenzierung zwi-
schen natürlichen und juristischen Personen, da die Rechtsform kein geeignetes Kriterium für die 
Schutzbedürftigkeit darstellt; ...“ 
331 Zu den Richtlinienvorgaben und ihrem persönlichen Anwendungsbereich näher unter C. III. 
2. e. 
332 Vgl. Zwicker, S. 7. 
333 EuGH, Urt. v. 04.12.1986 - Rs. 205/84, Slg. 1986, 3755, Rn. 30 -Kommission./.Deutschland. 
334 Zwar räumt der EuGH ein, dass eine Schutzbedürftigkeit auch auf dem Versicherungssektor 
nicht in allen Bereichen gleichermaßen gegeben ist, insbesondere in Fällen, in denen aufgrund 
der Eigenart des versicherten Risikos und des Versicherungsnehmers ein Bedürfnis nach Schutz 
ausscheidet (vgl. EuGH, Urt. v. 04.12.1986 - Rs. 205/84, Slg. 1986, 3755, Rn. 49 –Kommissi-
on./.Deutschland), jedoch lässt er insoweit Sympathien für eine Unterscheidung zwischen kom-
merziellen Großrisiken und solchen des „Massen“- oder „Jedermanngeschäfts“ erkennen (vgl. 
EuGH, Urt. v. 04.12.1986 - Rs. 205/84, Slg. 1986, 3755, Rn. 50 -Kommission./.Deutschland; 
Zwicker, S. 7). 
335 Vgl. Kind, S. 46-49; Weick, in: Staudinger, § 13, Rn. 5. 
336 Vgl. Kind, S. 42-45; Weick, in: Staudinger, § 13, Rn. 5. 
337 Vgl. Kind, S. 46; Weick, in: Staudinger, § 13, Rn. 6.  
338 Vgl. Kind, S. 43; Weick, in: Staudinger, § 13, Rn. 6. 
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bewerbs am Versicherungsmarkt kann nämlich neben der Begründung von In-

formationspflichten339, wie es das „Informationsmodell“ vorsieht, unter anderem 

auch durch die Normierung von staatlichen Qualitätsstandards erreicht werden, 

die sich auf das Produkt oder den Anbieter beziehen340, was letztlich dem Kon-

zept des „Sozialmodells“ entspricht. 

 

d. Getroffene Ausgleichsmaßnahmen 

Die beschriebene Ungleichgewichtslage zwischen den Parteien hatte bereits den 

Gesetzgeber des alten VVG veranlasst, Regelungen zum Schutze des Versiche-

rungsnehmers vorzusehen. Insbesondere wurde die Inhaltsfreiheit als Teil der 

Vertragsfreiheit durch eine Fülle von zwingenden und halbzwingenden Normen 

im VVG beschränkt341. Darüber hinaus hatte traditionell die Versicherungsauf-

sicht bis zur Deregulierung des Versicherungsmarktes im Jahre 1994 infolge der 

Umsetzung der Dritten Richtliniengeneration eine maßgebliche Rolle beim 

Schutz der Versicherungsnehmer342. Insbesondere die aufsichtsbehördliche Prä-

ventivkontrolle von AVB im Rahmen der materiellen Staatsaufsicht führte dazu, 

dass die angebotenen Versicherungsprodukte in den einzelnen Sparten verein-

heitlicht und standardisiert wurden und damit eine gesteigerte Markttransparenz 

einherging, die zum Funktionieren des Wettbewerbs beitrug343. Der Schutz der 

Versicherungsnehmer entsprach somit dem des „Sozialmodells“. 

Mit der Umsetzung der Dritten Richtliniengeneration und dem dadurch beding-

ten Wegfall der präventiven Bedingungskontrolle fand eine grundlegende Ver-

änderung statt, denn durch das Zurückdrängen der staatlichen Aufsicht und die 

Normierung von vorvertraglichen Informationspflichten in § 10a i.V.m. Anlage 

D VAG a.F. wurde ein weit reichender Schutz auf der Grundlage des „Informa-

tionsmodells“ eingeführt. 

Aufgrund der im Anschluss näher zu untersuchenden europarechtlichen Vorga-

ben folgt konsequenterweise auch der Reformgesetzgeber des neuen VVG mit 

der Normierung allgemeiner Informationspflichten im vorvertraglichen Bereich 

dem Schutzkonzept des „Informationsmodells“. Die isolierte Betrachtung der 

vorvertraglichen Informationspflichten darf jedoch nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass der Gesetzgeber, ebenso wie im alten VVG, weitere Schutzinstru-

mentarien vorgesehen hat, die sich ihrerseits an das „Sozialmodell“ anlehnen344, 

                                                 
339 Vgl. Rehberg, S. 79; Vahrenkamp, S. 20f; Zwicker, S. 38. 
340 Vgl. Rehberg, S. 79; Vahrenkamp, S. 102; Zwicker, S. 38. 
341 Vgl. Dörner, in: BK, Einl., Rn. 64f; Weyers/Wandt, Rn. 196. 
342 Vgl. Hohlfeld, S. 3; ders., VersR 1993, S. 144; Ihle, S. 52; Osing, S. 10; Schwintowski, in: 
VersWissStud (2. Bd.), S. 11; ders., VuR 1996, S. 223. 
343 Vgl. S. Hoffmann, S. 50-52; Hohlfeld, VersR 1993, S. 145; Ihle, S. 54-58; Jannott, S. 4f; 
Kieninger, AcP 199, S. 190 (210); Osing, S. 13-15; Rehberg, S. 37f; Reich/Micklitz, S. 127; 
Römer, S. 5; Wandt, Verbraucherinformation, S. 3. 
344 Vgl. Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 254. 



 57 

wie etwa die Normierung von zwingenden und halbzwingenden Vorschriften345 

sowie die Regelung eines einheitlichen Widerrufsrechts nach § 8 VVG346, mit 

dem der Grundsatz der Vertragsverbindlichkeit („pacta sunt servanda“) einge-

schränkt wird347. 

 

e. Zwischenergebnis 

Die Begründung von Informationspflichten folgt dem verbraucherpolitischen 

Schutzkonzept des sog. „Informationsmodells“ und dient dem Ausgleich der 

gestörten Vertragsparität und somit zugleich einem funktionierenden Wettbe-

werb am Versicherungsmarkt. 

 

2. Richtlinienvorgaben 

Es ist bereits angedeutet worden, dass die Entscheidung des deutschen Gesetz-

gebers, vorvertragliche Informationspflichten einzuführen, auf entsprechende 

europarechtliche Vorgaben zurückzuführen ist. In der Gesetzesbegründung heißt 

es daher, in § 7 VVG seien alle Informationspflichten zusammengefasst, die sich 

aus EU-rechtlichen Vorgaben für alle Versicherungszweige ergeben. Dies seien 

zum einen die Angaben, die bisher in § 10a i.V.m. der Anlage zum VAG a.F. 

geregelt waren. Zum anderen handele es sich um die umfangreichen Informati-

onspflichten, die den Versicherern nach Art. 3 und 5 der „Fernabsatzrichtlinie 

II“ obliegen348. 

Die Angaben, die bislang in § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. geregelt waren, 

sind zurückzuführen auf die sog. Dritte Richtliniengeneration, nämlich die RL 

92/49/EWG und 92/96/EWG, wobei die letztgenannte Richtlinie in der RL 

2002/83/EG349 zusammen mit den Lebensversicherungsrichtlinien der ersten und 

zweiten Generation neu gefasst worden ist350, ohne dass sich für die Informati-

onspflichten abweichende Vorgaben ergeben haben. Mit der „Fernabsatzrichtli-

nie II“ ist die RL 2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen351 

                                                 
345 Vgl. u. a. §§ 5 Abs. 4; 11 Abs. 3; 11 Abs. 4; 14 Abs. 3; 18; 32; 42; 51 Abs. 2; 52 Abs. 5 
VVG. 
346 Vgl. dazu BT-Drucks. 16/3945, S. 61 re. Sp.: „ Mit der Regelung des Widerrufsrechts des 
Versicherungsnehmers wird zunächst den Vorgaben der Fernabsatzrichtlinie II entsprochen. Eine 
Beschränkung dieses Rechts auf den Anwendungsbereich dieser Richtlinie ist aber weder im 
Hinblick auf den geschützten Personenkreis noch auf die Art des Zustandekommens des Versi-
cherungsvertrages sachlich gerechtfertigt. Wie zu § 7 Abs. 1 VVG-E bezüglich der Informati-
onspflicht des Versicherers ausgeführt, ist ein Schutzbedürfnis nicht nur für Verbraucher im Sinn 
des § 13 BGB, sondern gleichermaßen für alle natürlichen und juristischen Personen, ausge-
nommen Versicherungsverträge über Großrisiken, anzuerkennen“. 
347 Vgl. Bülow/Artz, Rn. 23. 
348 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp. 
349 Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 
über Lebensversicherungen, ABl. EG L 345 vom 19.12.2002, S. 1. 
350 Vgl. Erwägungsgrund 1 der RL 2002/83/EG. 
351 Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 
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gemeint, welche die Fernabsatzrichtlinie352 ergänzt, aus deren Anwendungsbe-

reich Finanzdienstleistungen ausgeklammert sind353. Die genannten Richtlinien 

sehen verschiedene Pflichten zur vorvertraglichen Informationserteilung vor und 

folgen damit dem Schutzkonzept des „Informationsmodells“. Da diesem im 

Rahmen des Verbraucherschutzes auf Europäischer Ebene eine dominierende 

Rolle zukommt354, resultiert daraus ein entsprechender Einfluss auch auf die 

Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten. 

Zu untersuchen ist daher, welche Vorgaben die genannten Richtlinien für die 

vorvertragliche Informationserteilung machen. Zunächst sind die Bedeutung von 

Richtlinien als Instrument europäischer Rechtssetzung, die Anforderungen an 

deren Umsetzung sowie die Folgen einer fehlerhaften Umsetzung zu erläutern. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Besonderheiten der sog. „überschie-

ßenden Umsetzung“ von Richtlinien einzugehen, denn wie im Einzelnen noch 

ausführen sein wird355, hat der deutsche Gesetzgeber sich dazu entschieden, die 

einzelnen Richtlinienvorgaben zu den Informationspflichten über ihren Anwen-

dungsbereich hinaus zu erstrecken. Im Anschluss daran werden die Richtlinien-

vorgaben im Einzelnen näher analysiert. 

 

a. Richtlinien als Instrument europäischer Rechtssetzung 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG356) regelt die 

Richtlinie in Art. 249 Abs. 3 EG. Sie ist Teil des sekundären Gemeinschafts-

rechts, also des durch die Organe der Gemeinschaft erlassenen Rechts357. Die 

Richtlinie zeichnet sich durch eine „gestufte Verbindlichkeit“ aus, da sie zwar 

hinsichtlich des Zieles verbindlich ist, jedoch den Mitgliedsstaaten ihre Umset-

zung überlässt358. Sie findet daher im Unterschied zur unmittelbar geltenden 
                                                                                                                                   
90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG, Amtsblatt L 271 vom 
9.10.2002, S. 16. 
352 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, Amtsblatt L vom 4.6.1997, S. 19. 
353 Vgl. Erwägungsgrund 10 der RL 2002/65/EG. 
354 Die besondere Bedeutung des „Informationsmodells“ auf europäischer Ebene zeigt sich pri-
märrechtlich insbesondere an Art. 153 EG, der von einem Recht der Verbraucher auf Informati-
on spricht, vgl. dazu Lurger, in: Streinz (Hrsg.), Art. 153, Rn. 20; Reich/Micklitz, S. 23-27; Wi-
chard, in: Calliess/Ruffert, Art. 153, Rn. 9. Auch im Sekundärrecht zeigt sich anhand zahlreicher 
Richtlinien, die Informationspflichten begründen, dass der europäische Gesetzgeber auf das 
Schutzinstrument der Information abstellt, vgl. Kind, S. 59f; Reich/Micklitz, S. 24. Die Vorliebe 
für das „Informationsmodell“ tritt schließlich bei Entscheidungen des EuGH zu den Grundfrei-
heiten hervor, in denen das Gericht weitergehende Eingriffe zum Schutze von Verbrauchern für 
ungerechtfertigt hält, wenn dieser bereits durch Information erreicht werden kann, vgl. grundle-
gend EuGH Urt. v. 20.2.1979 –Rs. 120/78, Slg. 1979, 649-Cassis de Dijon; Lurger, in: Streinz 
(Hrsg.), Art. 153, Rn. 13f; Reich/Micklitz, S. 86; Riesenhuber, Rn. 136; Wichard, in: Cal-
liess/Ruffert, Art. 153, Rn. 7. 
355 Vgl. unten unter C. III. 4. b und C. III. 4. c. 
356 Dem Vorschlag des EuGH folgend, wird hier der EG-Vertrag in seiner Fassung seit dem 
Amsterdamer Vertrag von 1997 als EG bezeichnet, die frühere Fassung demgegenüber als EGV, 
vgl. hierzu Riesenhuber, Europäisches Vertragsrecht, Rn. 13. 
357 Vgl. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 20; Streinz, Rn. 4. 
358 Vgl. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 68; Streinz, Rn. 433. 
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Verordnung (vgl. Art. 249 Abs. 1 EG) vornehmlich dort Anwendung, wo es um 

Angleichungen der nationalen Rechte, nicht aber um Vereinheitlichung geht359. 

Dies darf indes nicht darüber hinweg täuschen, dass Richtlinien nach mittlerwei-

le einhelliger Auffassung auch inhaltlich ins Detail gehende Regelungen vorse-

hen können und damit zur Rechtsangleichung beitragen. Der Entscheidungs-

spielraum des nationalen Gesetzgebers beschränkt sich in diesen Fällen weitge-

hend nur noch auf die Form der Umsetzung360. 

In der Umsetzungsbedürftigkeit der Richtlinie liegt eine gewisse Schwäche als 

Regelungsinstrument. Zwar genießt das gesamte primäre und sekundäre Ge-

meinschaftsrecht in seinem Geltungsbereich Anwendungsvorrang vor dem nati-

onalen Recht der Mitgliedsstaaten361, was zur Folge hat, dass in einem Kollisi-

onsfall das nationale Recht nicht nichtig, sondern nur unanwendbar ist362. Dies 

gilt nicht nur im Verhältnis vom Mitgliedsstaat zur Gemeinschaft, sondern auch 

innerhalb eines Mitgliedsstaates. Damit das Gemeinschaftsrecht anstelle des 

nationalen Rechts angewendet werden kann, kommt es aber entscheidend darauf 

an, dass jenes in dem Mitgliedsstaat auch eine unmittelbare Wirkung entfaltet363, 

also der Bürger sich auch unmittelbar hierauf berufen kann364. Dies ist bei Richt-

linien infolge ihrer Umsetzungsbedürftigkeit grundsätzlich365 nicht der Fall366. 

Es kommt daher aus der Sicht des europäischen Gesetzgebers besonders auf eine 

ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie an, damit deren Regelungsziele auch 

innerhalb des Mitgliedsstaates erreicht werden. 

 

b. Anforderungen an die Umsetzung von Richtlinien 

Aus der im Wortlaut des Art. 249 Abs. 3 EG angelegten „gestuften Verbindlich-

keit“ einer Richtlinie, die dem Mitgliedsstaat Form und Mittel der Umsetzung 

zur Erreichung der Zielvorgaben überlässt, könnte geschlossen werden, dass 

dem Mitgliedsstaat ein breites Ermessen hinsichtlich der Umsetzung zusteht. In 

der Rechtsprechung des EuGH sind jedoch weitgehende formale Anforderungen 

an die Umsetzung von Richtlinien entwickelt worden, die das in Art. 249 Abs. 3 

                                                 
359 Vgl. Oppermann, § 6, Rn. 85; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 45; Schroeder, in: 
Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 69; Streinz, Rn. 434. 
360 Vgl. Oppermann, § 6, Rn. 88; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 47; Schroeder, in: 
Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 69; Streinz, Rn. 436. 
361 Vgl. EuGH Urt. v. 15.07.1964, -Rs. 6/64, Slg. 1964, 1251 -Costa/ENEL; EuGH, Urt. v. 
9.3.1978, -Rs. 106/77, Slg. 1978, 629, Rn. 17- Simmenthal; Jarass/Beljin, NVwZ 2004, S. 1 (2); 
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 26; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 44; 
Streinz, Rn. 201. 
362 Vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.1978, - Rs. 106/77, Slg. 1978, 629, Rn. 17- Simmenthal; Haltern, 
Europarecht, Rn. 940; Jarass/Beljin, NVwZ 2004, S. 1 (4); Oppermann, § 7, Rn. 12; Ruffert, in: 
Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 24, Streinz, Rn. 222. 
363 Vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.1978, -Rs. 106/77, Slg. 1978, 629, Rn. 17- Simmenthal; Jarass/Beljin, 
NVwZ 2004, S. 1 (3); Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 40. 
364 Vgl. Haltern, Rn. 600 ff; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 32.  
365 Zu der Ausnahme der unmittelbaren Wirkung einer Richtlinie unter C. III. 2. c. dd. 
366 Vgl. Haltern, Rn. 666; Streinz, Rn. 444. 
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EG eingeräumte Ermessen einschränken367. Die Anforderungen, die an die Er-

füllung der Umsetzungsverpflichtung gestellt werden, lassen sich nach ihren 

innerstaatlichen Adressaten unterscheiden, nämlich der Legislative, der Judikati-

ve und der Exekutive. 

 

aa. Anforderungen an die Legislative 

Die aus Art. 249 Abs. 3 EG resultierende Pflicht zur Umsetzung einer Richtlinie 

ist schon früh vom EuGH allgemein dahingehend konkretisiert worden, dass die 

Mitgliedsstaaten verpflichtet seien, innerhalb der ihnen nach Art. 249 Abs. 3 EG 

belassenen Entscheidungsfreiheit die Formen und Mittel zu wählen, die sich zur 

Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit („effet utile“) der Richtlinien unter 

Berücksichtigung des mit ihnen verfolgten Zweckes am besten eignen368. Im 

Einzelnen folgt hieraus die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten die Richtlinien-

vorgaben in verbindliche Außenrechtssätze umzusetzen, die den Erfordernissen 

der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit Rechnung tragen369. Es besteht somit für 

einen ordnungsgemäßen Umsetzungsakt ein Rechtsnormvorbehalt, was zur Fol-

ge hat, dass eine Verwaltungs- oder Rechtsprechungspraxis zur Umsetzung 

durch die Legislative nicht ausreicht, auch wenn diese den Grundsatz der richtli-

nienkonformen Auslegung370 beachtet371. Schließlich wird in der Rechtspre-

chung des EuGH regelmäßig betont, dass der Gesetzgeber bei der Umsetzung 

von Richtlinien Sanktionen vorzusehen hat, die denen bei vergleichbaren Ver-

stößen gegen nationales Recht entsprechen und die überdies wirksam, verhält-

nismäßig und abschreckend sind372. 

 

bb. Anforderungen an die Judikative 

Neben der Legislative hat auch die Judikative im Rahmen ihrer Zuständigkeit an 

einer ordnungsgemäßen Umsetzung mitzuwirken373. In der Rechtsprechung des 

                                                 
367 Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 48; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, 
Rn. 90. 
368 Vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.1976 -Rs. 48/75, Slg. 1976, 497, Rn. 69/73- Royer. 
369 Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 54; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, 
Rn. 94; Streinz, Rn. 440.  
370 Dazu sogleich unter C. III. 2. b. bb. 
371 Vgl. EuGH, Urt. v. 10.5.2001, -Rs. C-144/99, Slg. 2001, I-3541, Rn. 20f-
Kommission./.Niederlande; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 36; Roth, in: 
FS 50 Jahre BGH, S. 847 (871); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 121; Schroeder, in: 
Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 95; Streinz, Rn. 440. Einschränkungen dürften jedoch bei der Ver-
wendung unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln zu machen sein, vgl. Schroeder, in: 
Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 95; Streinz, Rn. 440. 
372 Vgl. EuGH, Urt. v. 8.6.1994 -Rs. C-382/92, Slg. 1994, I-2435, Rn. 55-Kommission/Verei-
nigtes Königreich Großbritannien; EuGH, Urt. v. 12.9.1996 -Verb. Rs. C-58/95, C-75/95 pp., 
Slg. 1996, I-4345, Rn. 14-Galotti; EuGH Urt. v. 8.7.1999 -Rs. C-186/98, Slg. 1999, I- 4883, Rn. 
9f-Nunes; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 52; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, 
Rn. 100. 
373 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (56); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 115; 
Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 125. 
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EuGH ist hierzu aus Art. 249 Abs. 3 und 10 EG das Gebot richtlinienkonformer 

Auslegung entwickelt worden374. Hierzu heißt es im dritten Leitsatz des Urteils 

vom 10.4.1984 (Fall „von Colson und Kamann“)375, es sei Sache des nationalen 

Gerichts, das zur Durchführung der Richtlinie erlassene Gesetz unter voller Aus-

schöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihm das nationale Recht einräumt, in 

Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts auszulegen 

und anzuwenden376. In seinem Urteil vom 13.11.1990 (Fall „Marleasing“)377 

führt der EuGH weiter aus, dass ein nationales Gericht, soweit es bei der An-

wendung nationalen Rechts - gleich, ob es sich um vor oder nach der Richtlinie 

erlassene Vorschriften handelt - dieses Recht auszulegen hat, seine Auslegung 

soweit wie möglich am Wortlaut und Zweck der Richtlinie ausrichten müsse, um 

das mit der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen378. 

Während der Leitsatz des Urteils vom 10.04.1984 den Anschein hat, der EuGH 

beschränke des Gebot der richtlinienkonformen Auslegung auf das eigens zur 

Durchführung einer Richtlinie erlassene Recht379, wird auf Grund des Urteils 

vom 13.11.1990 deutlich, dass das gesamte nationale Recht vom Gebot der 

richtlinienkonformen Auslegung erfasst wird. Wie jedoch an den Formulierun-

gen „unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihm das natio-

nale Recht einräumt“ 380 und „soweit wie möglich“ 381 erkennbar ist, kommt eine 

richtlinienkonforme Auslegung nur in Frage, soweit das nationale Recht auch 

auslegungsfähig ist382. 

Fraglich ist, ob im Zuge der richtlinienkonformen Auslegung auch eine richterli-

che Rechtsfortbildung in Form von Analogie und teleologischer Reduktion mög-

lich ist. Zwar handelt es sich bei der Rechtsfortbildung nach deutscher Metho-

denlehre nicht mehr um einen Fall der Auslegung, da deren Grenze durch den 

möglichen Wortsinn gebildet wird383, jedoch ist zu sehen, dass sowohl die Me-

                                                 
374 Vgl. EuGH, Urt. v. 10.4.1984, -Rs. 14/83, Slg. 1984, 1891, Rn. 26-von Colson und Kamann; 
EuGH, Urt. v. 13.11.1990 -Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135, Rn. 8-Marleasing; EuGH, Urt. v. 
5.10.2004 -Verb. Rs. C-397-403/01, Slg. 2004, I-8835, Rn. 110 ff-Pfeiffer; Canaris, in: FS Byd-
linski, S. 47 (55); Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 115; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), 
Art. 249, Rn. 125; Zuleeg, in: Schulze (Hrsg.), S. 163 (167); zu weiteren Begründungsansätzen 
vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (49-55). 
375 EuGH, Urt. v. 10.4.1984, -Rs. 14/83, Slg. 1984, 1891-von Colson und Kamann. 
376 Vgl. EuGH, Urt. v. 10.4.1984, -Rs. 14/83, Slg. 1984, 1891, Rn. 29-von Colson und Kamann. 
377 EuGH, Urt. v. 13.11.1990, -Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135-Marleasing. 
378 Vgl. EuGH, Urt. v. 13.11.1990, -Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135, Rn. 8-Marleasing. 
379 Dass dies tatsächlich nicht der Fall ist, zeigt sich in Rn. 26 des Urteils, wo es heißt: „Daraus 
folgt, dass das nationale Gericht bei der Anwendung des nationalen Rechts, insbesondere auch 
der Vorschriften eines speziell zur Durchführung der Richtlinie 76/207 erlassenen Gesetzes, 
dieses nationale Recht im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen hat...“ 
(Hervorhebung nicht im Original). 
380 Vgl. EuGH, Urt. v. 10.4.1984, -Rs. 14/83, Slg. 1984, 1891, Rn. 29-von Colson und Kamann. 
381 Vgl. EuGH, Urt. v. 13.11.1990, -Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135, Rn. 8-Marleasing. 
382 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (58 und 60); Reich/Micklitz, S. 43; Schnorbus, AcP 201, 
S. 861 (875); Schulze, in: Schulze (Hrsg.), S. 9 (14); Streinz, Rn. 456; Zuleeg, in: Schulze (Hrsg.), 
S. 163 (172). 
383 Vgl. Canaris, in: FS Bylinski, S. 47 (81); Larenz/Canaris, S. 143; Schmalz, Rn. 235f. 
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thodenlehre in anderen europäischen Rechtsordnungen384 auch der EuGH385 

nicht streng zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung unterscheiden. Vor die-

sem Hintergrund können die vom EuGH verwendeten Formulierungen „unter 

voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihm das nationale Recht 

einräumt“ und „soweit wie möglich“ dahingehend verstanden werden, dass die 

Rechtsanwendung durch die Legislative sich Rahmen des methodisch Zulässi-

gen halten muss, weswegen auch eine Rechtsfortbildung im Rahmen der richtli-

nienkonformen Auslegung in Betracht kommt386. Für die teleologische Redukti-

on hat dies der EuGH in seinem Urteil vom 5. Oktober 2004 (Fall „Pfeiffer“)387 

bestätigt388. Ermögliche es das nationale Recht durch die Anwendung seiner 

Auslegungsmethoden, eine innerstaatliche Bestimmung unter bestimmten Um-

ständen so auszulegen, dass eine Kollision mit einer anderen Norm innerstaatli-

chen Rechts vermieden wird, oder die Reichweite dieser Bestimmung zu diesem 

Zweck einzuschränken und sie nur insoweit anzuwenden, als sie mit dieser Norm 

vereinbar ist, so sei das nationale Gericht verpflichtet, die gleichen Methoden 

anzuwenden, um das von der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen389. Im Ergeb-

nis ist somit festzuhalten, dass das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung 

auch die Möglichkeit der Rechtsfortbildung, insbesondere in Gestalt der teleolo-

gischen Reduktion, mit umfasst. 

 

cc. Anforderungen an die Exekutive 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Umsetzung von Richtlinien ist nach de-

ren Tätigkeitsbereich zu unterscheiden. Nimmt die Exekutive wie beim Erlass 

von Rechtsverordnungen gemäß Art. 80 Abs. 1 GG in delegierter Form Aufga-

ben der Legislative wahr, ist sie ebenso wie die Legislative gehalten, die Richtli-

nienvorgaben mit der Rechtsverordnung in verbindliche Außenrechtssätze um-

zusetzen, die dem Gebot der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit genügen. Geht 

es demgegenüber um Fragen der Rechtsanwendung, trifft die Exekutive ebenso 

wie die Judikative die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung des nationa-

len Rechts. 

 

c. Folgen einer nicht ordnungsgemäßen Richtlinienumsetzung 

Fraglich ist, welche Konsequenzen ein Verstoß gegen die Pflicht zur ordnungs-

                                                 
384 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (81); Herresthal, EuZW 2007, S. 396. 
385 Vgl. Riesenhuber, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 11, Rn. 3. 
386 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (82); Herresthal, EuZW 2007, S. 396 (397); C. Herr-
mann, S. 145; Hochleitner/Wolf/Großerichter, WM 2002, S. 529 (533); Jarass/Beljin, JZ 2003, 
S. 768 (775); Roth, in: Riesenhuber (Hrsg.) § 14, Rn. 46 und 52; ders., in: BK, europ. VersR, 
Rn,. 84; Schnorbus, AcP 201, S. 860 (894 und 900). 
387 EuGH, Urt. v. 5.10.2004, -Verb. Rs. C-397-403/01, Slg. 2004, I-8835-Pfeiffer. 
388 Vgl. Herresthal, EuZW 2007, S. 396 (397); Streinz, Rn. 456; Streinz/Herrmann, RdA 2007, 
S. 165 (168). 
389 Vgl. EuGH, Urt. v. 5.10.2004, -Verb. Rs. C-397-403/01, Slg. 2004, I-8835, Rn. 116-Pfeiffer. 
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gemäßen Umsetzung von Richtlinien nach sich zieht und wie sich diese auf die 

praktische Rechtsanwendung auswirken. 

 

aa. Richtlinienkonforme Auslegung 

Setzt ein Mitgliedsstaat eine Richtlinie nicht oder nicht ordnungsgemäß um, hat 

in erster Linie die Pflicht der Judikative zur richtlinienkonformen Auslegung 

außerordentliche praktische Bedeutung. Da das bestehende oder in Umsetzung 

einer Richtlinie erlassene nationale Recht trotz eines Richtlinienverstoßes nicht 

nichtig ist, aber wegen der grundsätzlich fehlenden unmittelbaren Anwendbar-

keit der Richtlinienvorgaben auch nicht auf Grund des Anwendungsvorranges 

des sekundären Gemeinschaftsrechts verdrängt wird390, sind die bestehenden 

nationalen Regelungen bis zu einer Änderung durch den Gesetzgeber weiterhin 

anzuwenden391. Soweit das nationale Recht auslegungsfähig ist, müssen die Ge-

richte dieses jedoch richtlinienkonform auslegen, um den Richtlinienvorgaben 

zur praktischen Wirksamkeit zu verhelfen. Im Ergebnis führt die Pflicht zur 

richtlinienkonformen Auslegung dazu, dass auch der private Rechtsanwender 

dieses Gebot zu beachten hat, da spätestens bei einem Rechtsstreit das mit der 

Sache befasste Gericht das nationale Recht richtlinienkonform auslegen wird. 

 

bb. Pflicht zur ordnungsgemäßen Umsetzung der Richtlinie 

Ungeachtet der Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung bleibt der Mitglieds-

staat verpflichtet, gemäß Art. 249 Abs. 3 EG die Richtlinie ordnungsgemäß um-

zusetzen392. Daher sind die Legislative und, soweit es um den Erlass von 

Rechtsverordnungen geht, auch die Exekutive dazu verpflichtet, eine den Richt-

linienvorgaben entsprechende Regelung zu treffen. Mit Blick auf die praktische 

Rechtsanwendung hat diese Folge zunächst keine unmittelbare Bedeutung, da 

das nationale Recht bis zum Erlass einer Neuregelung weiter anzuwenden ist. 

Mittelbar ist der Richtlinienverstoß jedoch insoweit von Bedeutung, als dass die 

betroffenen Rechtsanwender mit einer künftigen Änderung der Rechtslage zu 

rechnen haben. 

 

cc. Vertragsverletzungsverfahren 

Verstößt ein Mitgliedstaat mit einer nicht ordnungsgemäßen Richtlinienumset-

zung gegen Art. 249 Abs. 3 EG, droht die Einleitung eines Vertragsverletzungs-

verfahrens durch die Kommission (Art. 226 EG) oder durch einen Mitgliedsstaat 

                                                 
390 Vgl. oben unter C. III. 2. a. 
391 Vgl. speziell zum Versicherungsvertragsrecht: Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 356; 
ders., Rn. 330. 
392 Vgl. oben unter C. III. 2. b. aa. 
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(Art. 227 EG)393. Infolge eines begründeten Vertragsverletzungsverfahrens er-

geht ein Feststellungsurteil, indem der EuGH den Rechtsverstoß feststellt. 

Zugleich ist der Mitgliedsstaat verpflichtet, die Maßnahmen zu treffen, die sich 

aus dem Urteil ergeben (Art. 228 Abs. 1 EG). 

Für die praktische Rechtsanwendung hat die Einleitung eines Vertragsverlet-

zungsverfahrens nur die Bedeutung, dass politischer Druck auf den Mitglieds-

staat ausgeübt und er somit zum Erlass richtlinienkonformer Regelungen an-

gehalten wird. 

 

dd. Unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Eine weitere Sanktionsmöglichkeit für die Fälle einer nicht ordnungsgemäßen 

Umsetzung ist schon früh in der Rechtsprechung des EuGH mit der unmittelba-

ren Anwendbarkeit einer Richtlinie entwickelt worden394, die auch das Bundes-

verfassungsgericht (BVerfG) in seiner Rechtsprechung gebilligt hat395. 

Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit einer Richtlinienbestim-

mung im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung396 nach Ablauf der 

Umsetzungsfrist397 ist, dass diese inhaltlich hinreichend bestimmt ist398. Dies 

bedeutet, dass die Richtlinie bestimmt formulierte und eindeutige Verpflichtun-

gen des Mitgliedsstaates aufstellt, die im Streitfall von einem Gericht auf einen 

Sachverhalt angewendet werden können399. Ferner muss die Regelung inhaltlich 

unbedingt sein400, was erfordert, dass sie vorbehaltlos anwendbar ist, also der 

Eintritt ihrer Rechtsfolgen nicht von einer Entscheidung eines Gemeinschaftsor-

gans oder des Mitgliedsstaates abhängt401. 

Begründet wird die unmittelbare Anwendbarkeit unter anderem402 mit dem Ge-

danken der praktischen Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts („effet utile“)403 

sowie dem Verbot des widersprüchlichen Verhaltens („venire contra factum 

                                                 
393 Der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch einen Mitgliedsstaat kommt prak-
tisch keine Bedeutung zu, vgl. Cremer, in: Calliess/Ruffert, Art. 227, Rn. 1; Streinz, Rn. 578. 
394 Vgl. EuGH, Urt. v. 4.12.1974 -Rs. 41/74, Slg. 1974, 1337-van Duyn; EuGH Urt. v. 1.2.1977 -
Rs. 51/76, Slg. 1977, 113- Nederlandse Ondernemingen; EuGH, Urt. v. 5.4.1979 -Rs. 148/78, 
Slg. 1979, 1629-Ratti; EuGH, Urt. v. 19.1.1982 –Rs. 8/81, Slg. 1982, 53-Becker. 
395 Vgl. BVerfGE 75, 223 (235ff). 
396 Vgl. hierzu: Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 78; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 
249, Rn. 106. 
397 Vgl. hierzu: Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 77; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 
249, Rn. 106. 
398 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.1.1982 –Rs. 8/81, Slg. 1982, 53, Rn. 25-Becker. 
399 Vgl. C. Herrmann, S. 48; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 80; Schroeder, in: Streinz 
(Hrsg.), Art. 249, Rn. 108. 
400 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.1.1982 –Rs. 8/81, Slg. 1982, 53, Rn. 25-Becker. 
401 Vgl. C. Herrmann, S. 49; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 80; Schroeder, in: Streinz 
(Hrsg.), Art. 249, Rn. 109. 
402 Zu weiteren Begründungsansätzen: C. Herrmann, S. 41f. 
403 Vgl. EuGH, Urt. v. 4.12.1974 -Rs. 41/74, Slg. 1974, 1337, Rn. 12-van Duyn; C. Herrmann, S. 
42; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 74; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 
103; Streinz, Rn. 444. 
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proprium“ bzw. „estoppel“-Prinzip)404, wonach der Mitgliedsstaat sich nicht auf 

eine nicht ordnungsgemäße Umsetzung von Richtlinien berufen können soll. 

Hieraus folgt, dass eine unmittelbare Anwendung grundsätzlich nur im Vertikal-

verhältnis des Bürgers zum Staat in Frage kommt („vertikale Wirkung“)405, je-

doch nicht zulasten des Bürgers („umgekehrt vertikale Wirkung“)406. Eine „hori-

zontale Wirkung“ zwischen Bürgern untereinander kommt demgegenüber nach 

ständiger Rechtsprechung des EuGH nicht in Betracht, da dem Bürger im Wege 

der der unmittelbaren Wirkung einer Richtlinie keine Verpflichtungen auferlegt 

werden dürfen407. 

Die Sanktionsfolge der unmittelbaren Anwendbarkeit einer Richtlinie hat daher 

für die praktische Rechtsanwendung keine Bedeutung, soweit eine Richtlinie auf 

die Harmonisierung zivilrechtlicher Bestimmungen abzielt. 

 

ee. Gemeinschaftsrechtlicher Staatshaftungsanspruch 

Schließlich kommt als weitere Folge ein in der Rechtsprechung des EuGH408 

entwickelter gemeinschaftsrechtlicher Staatshaftungsanspruch in Frage409, wo-

nach der Mitgliedsstaat zum Ersatz der Schäden verpflichtet ist, die dem Einzel-

nen infolge der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung entstehen410. Diesen An-

spruch leitet der EuGH aus dem Wesen der mit dem EG-Vertrag geschaffenen 

Rechtsordnung411 her, für die die volle Wirksamkeit der gemeinschaftsrechtli-

chen Bestimmungen unerlässlich412 sei. Zudem finde er Art. 10 EG413 eine Stüt-

ze414. 

Voraussetzung für eine Haftung im Falle einer unzureichenden Richtlinienum-
                                                 
404 Vgl. EuGH, Urt. v. 5.4.1979 –Rs. 148/78, Slg. 1979, 1629, Rn. 22f –Ratti; C. Herrmann, S. 
43; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 74; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 
103; Streinz, Rn. 444. 
405 Vgl. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 114; Streinz, Rn. 446. 
406 Vgl. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 115; Streinz, Rn. 446. 
407 Vgl. EuGH, Urt. v. 26.2.1986 –Rs. 152/84, Slg. 1986, 723, Rn. 48-Marshall; EuGH, Urt. v. 
14.7.1994 -Rs. C-91/92, Slg. 1994, I-3325, Rn. 24-Faccini Dori; EuGH, Urt. v. 7.3.1996 -Rs. C-
192/94, Slg. 1996, I-1281, Rn. 17-El Corte Igles SA; EuGH, Urt. v. 4.12.1997 -Rs. C-97/96, Slg. 
1997, I-6843, Rn. 24; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 116; Ruffert, in: Cal-
liess/Ruffert, Art. 249, Rn. 83. 
408 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.11.1991 -Verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357-Francovich; 
EuGH, Urt. v. 23.3.1996 -Rs. C-392/93, Slg. 1996, I-1631-British Telecommunications; EuGH, 
Urt. v. 23.5.1996 -Rs. C-5/94, Slg. 1996, I-1553-Hedley Lomas; EuGH, Urt. v. 8.10.1996 –Verb. 
Rs. C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, Slg. 1996, I-4848-Dillenkofer. 
409 Vgl. Gellermann, in: Streinz (Hrsg.), Art. 288, Rn. 47; Oppermann, § 6, Rn. 94; Ruffert, in: 
Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 72; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 79; Streinz, Rn. 
461. 
410 Vgl. Gellermann, in: Streinz (Hrsg.), Art. 288, Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 288, 
Rn. 67; Streinz, Rn. 462. 
411 EuGH, Urt. v. 19.11.1991 -Verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Rn. 35-
Francovich. 
412 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.11.1991 -Verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Rn. 33-34-
Francovich. 
413 Entspricht Art. 10 EG. 
414 EuGH, Urt. v. 19.11.1991 -Verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Rn. 36-
Francovich. 
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setzung ist, dass die Richtlinie die Verleihung von Rechten an Einzelne vor-

sieht415. Ferner muss die unzureichende Umsetzung einen hinreichend qualifi-

zierten Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht darstellen416 und es muss ein un-

mittelbarer Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß und dem entstandenen 

Schaden bestehen417. 

In Hinblick auf die praktische Anwendung des nationalen Rechts hat diese Sank-

tionsfolge keine unmittelbare Bedeutung. 

 

d. „Überschießende Umsetzung“ von Richtlinien 

aa. Begriff der „überschießenden Umsetzung“ 

Richtlinien haben einen sachlichen und einen persönlichen Anwendungsbereich, 

weswegen die Pflicht zur Umsetzung der Richtlinienvorgaben gemäß Art. 249 

Abs. 3 EG nur innerhalb dieses Anwendungsbereiches besteht. 

Im Anwendungsbereich einer Richtlinie kann der Gesetzgeber weitergehende 

nationale Regelungen erlassen, soweit jene nur auf eine „Mindestharmonisie-

rung“418 abzielt und damit keine abschließende Regelung trifft 419. Anders verhält 

es sich demgegenüber, wenn eine Richtlinie eine „Vollharmonisierung“420 vor-

sieht und damit dem Erlass weitergehender nationaler Regelungen entgegen-

steht. Entgegen vereinzelter Ausführungen in der Literatur421 stellen die Fälle, in 

denen der nationale Gesetzgeber im Anwendungsbereich einer Richtlinie über 

deren Vorgaben hinaus Regelungen erlässt, keine „überschießende Umsetzung“ 

von Richtlinien dar, sondern es handelt sich um eine „inhaltliche Übererfüllung“ 

von Richtlinien422. Zu Richtlinienverstößen und den daran anknüpfenden 

Rechtsfolgen423 führt die „inhaltliche Übererfüllung“ von Richtlinien nur, soweit 

die Richtlinienvorgaben abschließend im Sinne einer „Vollharmonisierung“ 

sind. 

                                                 
415 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.11.1991 -Verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Rn. 40-
Francovich; EuGH, Urt. v. 23.3.1996 -Rs. C-392/93, Slg. 1996, I-1631, Rn. 39-British Tele-
communications; EuGH, Urt. v. 23.5.1996 -Rs. C-5/94, Slg. 1996, I-1553, Rn. 25-Hedley Lo-
mas; EuGH, Urt. v. 8.10.1996 -Verb. Rs. C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, 
Slg. 1996, I-4848, Rn. 21-Dillenkofer. 
416 Vgl. EuGH, Urt. v. 23.3.1996 –Rs. C-392/93, Slg. 1996, I-1631, Rn. 39-British Telecommu-
nications; EuGH, Urt. v. 23.5.1996 –Rs. C-5/94, Slg. 1996, I-1553, Rn. 14-Hedley Lomas; 
EuGH, Urt. v. 8.10.1996 –Verb. Rs. C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, Slg. 
1996, I-4848, Rn. 21-Dillenkofer. 
417 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.11.1991 -Verb. Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Rn. 40-
Francovich; EuGH, Urt. v. 23.3.1996 -Rs. C-392/93, Slg. 1996, I-1631, Rn. 39-British Tele-
communications; EuGH, Urt. v. 23.5.1996 -Rs. C-5/94, Slg. 1996, I-1553, Rn. 25-Hedley Lo-
mas; EuGH, Urt. v. 8.10.1996 -Verb. Rs. C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, 
Slg. 1996, I-4848, Rn. 21-Dillenkofer. 
418 Vgl. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 69. 
419 Vgl. Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 20. 
420 Vgl. Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, Rn. 69. 
421 Vgl. Brandner, S. 11f. 
422 Vgl. Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 14. 
423 Vgl. oben unter C. III. 2. c. 
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Im Unterschied zu den Fällen einer „inhaltlichen Übererfüllung“ von Richtlinien 

ist von einer „überschießenden Umsetzung“ die Rede, wenn der nationale Ge-

setzgeber Richtlinienvorgaben über deren sachlichen und persönlichen Anwen-

dungsbereich hinaus umsetzt und damit auch von der Richtlinie nicht erfasste 

Sachverhalte ihrem Regelungsregime unterwirft424. Gemeinschaftsrechtlich be-

gegnet eine überschießende Umsetzung von Richtlinien grundsätzlich keinen 

Bedenken, denn soweit ein von der nationalen Regelung erfasster Sachverhalt 

nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt, steht diese der nationalen 

Regelung nicht entgegen425. Dies bedeutet zugleich, dass eine nationale Rege-

lung, soweit sie Sachverhalte betrifft, die nicht von der Richtlinie erfasst werden, 

insoweit auch nicht richtlinienwidrig sein kann. 

 

bb. „Quasirichtlinienkonforme Auslegung“ 

Setzt der nationale Gesetzgeber Richtlinienvorgaben überschießend um, besteht 

im Anwendungsbereich der Richtlinie die Pflicht zur richtlinienkonformen Aus-

legung426, der insbesondere bei einer fehlerhaften Umsetzung von Richtlinien-

vorgaben eine besondere Bedeutung zukommt. Fraglich ist aber, ob nationales 

Recht auch über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus richtlinienkon-

form auszulegen ist. 

Eine solche Pflicht folgt nach überwiegender Ansicht nicht aus europäischem 

Recht427. Zu begründen ist dies mit dem jedem Handeln der Gemeinschaft 

zugrunde liegenden Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, wonach Ge-

meinschaftsrecht außerhalb seines Anwendungsbereichs keine Wirkung entfal-

ten kann428. Zudem ist das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung aus Art. 

249 Abs. 3 und Art. 10 EG entwickelt worden429 und kann daher außerhalb des 

Anwendungsbereichs einer Richtlinie nicht zum Tragen kommen, da hier gerade 

keine Harmonisierung des nationalen Rechts angestrebt wird430. Auch nimmt der 

EuGH entgegen missverständlichen Ausführungen in seinem Urteil vom 

17.7.1997 (Fall „Leur-Bloem)431 keine europarechtliche Pflicht zur richtlinien-

                                                 
424 Vgl. Bärenz, DB 2003, S. 375; Brandner, S. 11; Ebers, in: PK-VVR, Einführung, Rn. 15; 
Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 1; Heinrichs, in: Palandt, Einl., Rn. 44; 
Mayer/Schürnbrand, JZ 2003, S. 545. Abweichend Schulze, in: Schulze (Hrsg.), S. 9 (17): „er-
weiterte“ oder „extensive Angleichung“. 
425 Vgl. Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 21. 
426 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (74); Ebers, in: PK-VVR, Einl., Rn. 13; Haber-
sack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 4; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, S. 545 (545f). 
427 Vgl. Bärenz, DB 2003, S. 375; Brandner, S. 101; Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (74); Ha-
bersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 35; Hommelhoff, in: FS 50 Jahre BGH, S. 889 
(892); Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, S. 545 (548); Schulze, in: Schulze (Hrsg.), S. 9 (18). 
428 Vgl. Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 25; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 
S. 545 (548); Hommelhoff, in: FS 50 Jahre BGH, S. 883 (913 und 915f). 
429 Vgl. oben unter C. III. 2. b. bb. 
430 Vgl. Brandner, S. 101. 
431 Vgl. EuGH, Urt. v. 17.7.1997 -Rs. C-28/95, Slg. 1997, I-4161, Rn. 32f-Leur-Bloem. Hierzu 
Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 26-29. 
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konformen Auslegung außerhalb des Anwendungsbereichs einer Richtlinie an. 

Vielmehr führt der EuGH in seinem Urteil vom 16.7.1998 (Fall „Imperial Che-

mical Industries“)432 aus, betreffe der Rechtsstreit vor dem nationalen Gericht 

einen Sachverhalt, der nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschafts-

rechts fällt, so sei dieses Gericht nach dem Gemeinschaftsrecht nicht verpflich-

tet, seine Rechtsvorschriften gemeinschaftsrechtskonform auszulegen433. 

Eine richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts, mit dem eine Richt-

linie überschießend umgesetzt wird, die richtigerweise als „quasirichtlinienkon-

forme Auslegung“ bezeichnet werden sollte434, findet ihre Grundlage allein im 

Recht des Mitgliedsstaates435. Entscheidet sich der Gesetzgeber dazu, eine Richt-

linie über deren Anwendungsbereich hinaus umzusetzen, spricht sein Wille da-

für, den von der Richtlinie nicht erfassten Sachverhalt ebenso zu regeln wie den, 

der in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt436. Eine gespaltene Auslegung 

einer Norm je nachdem, ob sie einen Sachverhalt innerhalb oder außerhalb des 

Anwendungsbereichs einer Richtlinie betrifft, führte zudem zu erheblichen 

Rechtsanwendungsproblemen437. Fraglich ist aber, ob eine Pflicht zur „quasi-

richtlinienkonformen Auslegung“ besteht, um eine gespaltene Auslegung des 

nationalen Rechts zu vermeiden. 

Teile der Literatur nehmen eine entsprechende Pflicht zur „quasirichtlinienkon-

formen Auslegung“ an438, weisen aber einschränkend darauf hin, dass eine ge-

spaltene Auslegung in Frage kommt, soweit hierfür wichtige sachliche Gründe 

sprechen439. Soweit zur Begründung einer Pflicht zur „quasirichtlinienkonfor-

men Auslegung“ auf das rechtsstaatliche Prinzip der Klarheit und Bestimmtheit 

von Normen verwiesen wird440, überzeugt dieses Argument nicht. Der Be-

stimmtheitsgrundsatz des Art. 20 Abs. 3 GG, der sich mit dem Gebot der Nor-

menklarheit überschneidet441, verlangt nicht eine größtmögliche Bestimmtheit 

von Normen, sondern lässt eine im Wege der Auslegung zu ermittelnde Be-

stimmbarkeit genügen442. Aus dem Rechtsstaatsprinzip lässt sich somit ein Ver-

                                                 
432 EuGH, Urt. v. 16.7.1998 -Rs. C-264/96, Slg. 1998, I-4695-Imperial Chemical Industries. 
433 Vgl. EuGH, Urt. v. 16.7.1998 –Rs. C-264/96, Slg. 1998, I-4695, Rn. 34-Imperial Chemical 
Industries. 
434 Vgl. Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 37; Hommelhoff, in: FS 50 Jahre 
BGH, S. 889 (915). 
435 Vgl. BGHZ 150, 248 (260f); Bärenz, DB 2003, S. 375 (376); Brandner, S. 105; Ebers, in: 
PK-VVR, Einl., Rn. 15; Heinrichs, in: Palandt, Einl., Rn. 44; Schulze, in: Schulze (Hrsg.), S. 9 
(18); A. Staudinger, NJW 2002, S. 653 (655). 
436 Vgl. BGHZ 150, 248 (261); Bärenz, DB 2003, S. 375; Brandner, S. 105; Schulze, in: Schulze 
(Hrsg.), S. 9 (18); A. Staudinger, NJW 2002, S. 653 (655). 
437 Vgl. BGHZ 150, 248 (261f); Bärenz, DB 2003, S. 375; Schulze, in: Schulze (Hrsg.), S. 9 (18). 
438 Vgl. Bärenz, DB 2003, S. 375; Ebers, in: PK-VVR, Einl., Rn. 15; Schulze, in: Schulze 
(Hrsg.), S. 9 (18); A. Staudinger, NJW 2002, S. 653 (655). 
439 Vgl. Bärenz, DB 2003, S. 375 (376); Schulze, in: Schulze (Hrsg.), S. 9 (18). 
440 Vgl. Bärenz, DB 2003, S. 375 (376). 
441 Vgl. Jarass, in: J/P, Art. 20, Rn. 63; Sachs, in: Sachs, Art. 20, Rn. 126. 
442 Vgl. Degenhart, Rn. 356; Jarass, in: J/P, Art. 20, Rn. 61; Sachs, in: Sachs, Art. 20, Rn. 126f. 
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bot einer gespaltenen Auslegung und damit eine Pflicht zur „quasirichtlinienkon-

formen Auslegung“ nicht herleiten443. 

Überzeugender ist es, die Normen, mit denen Richtlinien überschießend umge-

setzt werden, nach allgemeinen Grundsätzen auszulegen. Dabei ist der Wille des 

Gesetzgebers, sowohl von der Richtlinie erfasste als auch nicht erfasste Sach-

verhalte in gleicher Weise zu regeln, als eines von mehreren Kriterien bei der 

Auslegung zu berücksichtigen444. Soweit andere Umstände gegen eine „quasi-

richtlinienkonforme Auslegung“ sprechen, kann daher auch eine gespaltene Aus-

legung in Betracht kommen445. Angesichts der grundsätzlichen Regelungsab-

sicht des Gesetzgebers, eine einheitliche Regelung zu schaffen sowie die in der 

einheitlichen Regelung liegende Gesetzessystematik446 sprechen indes für eine 

widerlegliche Vermutung, dass das im Zuge einer überschießenden Richtlinien-

umsetzung erlassene Recht „quasirichtlinienkonform“ auszulegen ist447. 

 

e. Die Richtlinienvorgaben im Einzelnen 

Nachdem die Bedeutung von Richtlinien, die Anforderungen an deren Umset-

zung, die Folgen einer unzureichenden Umsetzung sowie die Besonderheiten bei 

einer „überschießenden Umsetzung“ von Richtlinien dargestellt worden sind, 

werden im Folgenden die Vorgaben hinsichtlich der Informationserteilung un-

tersucht, die sich aus den RL 92/49/EWG, RL 2002/83/EG und RL 2002/65/EG 

ergeben. 

 

aa. RL 92/49/EWG 

Das Regelungsziel der RL 92/49/EWG besteht darin, die Vollendung des Bin-

nenmarktes im Versicherungswesen mit Ausnahme der Lebensversicherung her-

beizuführen448. Sie steht damit am Ende eines langen Harmonisierungsprozes-

ses449, der sich in erster Linie auf das Versicherungsaufsichtsrecht450, jedoch mit 

der Abschaffung der präventiven Kontrolle von AVB451 auch auf das Versiche-

                                                 
443 Vgl. im Ergebnis Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 36; May-
er/Schürnbrand, JZ 2004, S. 545 (550). 
444 Vgl. Brandner, S. 105; Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (74); Hommelhoff, in: FS 50 Jahre 
BGH, S. 889 (916). 
445 Vgl. Brandner, S. 105; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 40; Heinrichs, 
in: Palandt, Einl., Rn. 44. 
446 Vgl. Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 39; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 
S. 545 (551). 
447 Vgl. Brandner, S. 106; Habersack/Mayer, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 15, Rn. 39; May-
er/Schürnbrand, JZ 2004, S. 545 (551). 
448 Vgl. Erwägungsgründe 1-3 der RL 92/49/EWG. 
449 Vgl. zur Entwicklung des Binnenmarktes im Versicherungswesen die Überblicke bei: Hüb-
ner/Matusche-Beckmann, EuZW 1995, S. 263-273; Mönnich, in: VersR-Hdb, § 2, Rn. 2-49; 
Roth, in: BK, europ. VersR, Rn. 85-126; ders., NJW 1993, S. 3028-3033. Ausführlich: Müller, 
Rn. 1 passim. 
450 Vgl. zu den einzelnen Regelungen: Hübner/Matusche-Beckmann, EuZW 1995, S. 263 (264-
269); Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 2, Rn. 18-40; Roth, NJW 1993, S. 3028 (3029-3031). 
451 Art. 6 Abs. 3, Art. 29 und 39 Abs. 2 RL 92/49/EWG. 
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rungsvertragsrecht ausgewirkt hat. Für den Versicherungsnehmer soll die Her-

stellung des Binnenmarktes zum Ziel haben, dass er Zugang zu einer möglichst 

weiten Palette von in der Gemeinschaft angebotenen Versicherungsprodukten 

hat, um aus ihnen das seinen Bedürfnissen am besten entsprechende Angebot 

auswählen zu können452. Dass dieses Ziel vom Versicherungsnehmer nicht ohne 

weiteres alleine erreicht werden kann, sondern er unterstützender Hilfe bedarf, 

ist bereits erläutert worden. Gleichwohl sind in Art. 31 Abs. 1 sowie Art. 43 

Abs. 2 und 3 der Richtlinie Informationspflichten nur in geringem Umfang gere-

gelt. 

 

(1.) Informationspflichten nach Art. 31 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 2 und 3 

Art. 31 Abs. 1 sieht vor, dass dem Versicherungsnehmer folgende Informationen 

mitzuteilen sind: Zum einen ist, wenn keine Rechtswahlfreiheit besteht, das auf 

den Vertrag anwendbare Recht zu nennen, anderenfalls das vom Versicherer 

vorgeschlagene Recht. Zum anderen sind die Bestimmungen zur Bearbeitung 

der den Vertrag betreffenden Beschwerden dem Versicherungsnehmer, ggf. ein-

schließlich eines Hinweises auf die Beschwerdestelle, zu übermitteln, wobei die 

Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, unberührt bleiben soll. 

Art. 43 Abs. 2 UA 1 bestimmt, dass der Mitgliedsstaat des Sitzes und ggf. die 

Zweigniederlassung mit dem bzw. mit der der Vertrag geschlossen wird, mitzu-

teilen ist. Ferner muss gemäß Art. 43 Abs. 3 die Anschrift des Sitzes oder ggf. 

der Zweigniederlassung genannt werden. 

 

(2.) Sachlicher Anwendungsbereich 

Der sachliche Anwendungsbereich der Informationspflichten nach Art. 31 Abs. 

1 deckt sich mit demjenigen der RL 92/49/EWG, weswegen diese Informationen 

nur in der Schadensversicherung, nicht aber in der Lebensversicherung zu ertei-

len sind. Ausnahmen gelten jedoch für die in Art. 43 Abs. 2 UA 1 genannten 

Informationen, die nur mitzuteilen sind, wenn der Vertrag im Rahmen der 

Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit angeboten wird. Überdies sind die 

Informationen nach Art. 43 Abs. 2 UA 3 dann nicht mitzuteilen, wenn es sich 

um einen Versicherungsvertrag über ein Großrisiko im Sinne des Art. 10 Abs. 1 

S. 2 EGVVG handelt. 

 

(3.) Persönlicher Anwendungsbereich 

Art. 31 Abs. 2 schränkt den persönlichen Anwendungsbereich der Informations-

pflichten des Abs. 1 auf den Fall ein, dass der Versicherungsnehmer eine natür-

liche Person ist, so dass juristischen Personen diese Informationen nicht zu ertei-

len sind. Demgegenüber sieht Art. 43 eine Beschränkung des persönlichen An-
                                                 
452 Vgl. Erwägungsgrund 19 der RL 92/49/EWG. 
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wendungsbereiches nicht vor453, weswegen die dortigen Informationen allen 

Versicherungsnehmern zur Verfügung zu stellen sind. 

 

(4.) Zeitpunkt der Informationserteilung 

Die in Art. 31 Abs. 1 genannten Informationen müssen in zeitlicher Hinsicht vor 

Abschluss eines Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die 

Informationen des Art. 43 Abs. 2 UA 1 sind mitzuteilen, bevor eine Verpflich-

tung eingegangen wird. Fraglich ist, welchen Zeitpunkt die Formulierungen „vor 

Abschluss eines Versicherungsvertrages“ bzw. „bevor eine Verpflichtung einge-

gangen wird“ meinen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass trotz der unterschiedlichen Formulierungen hier-

mit kein sachlicher Unterschied verbunden ist, denn das Eingehen einer Ver-

pflichtung ist im technischen Sinne mit dem Abschluss eines Versicherungsver-

trages identisch. Entscheidend ist somit allein, wann vor Abschluss eines Ver-

trages die Informationen zu erteilen sind. 

Bei wörtlicher Auslegung kommt es lediglich darauf an, dass die Informationen 

vor dem Vertragsschluss zugehen, also bevor der Vertrag mit Zugang der An-

nahmeerklärung wirksam wird454. Dies könnte bedeuten, dass sogar nachdem der 

Versicherungsnehmer einen Antrag gestellt hat, diesem die Informationen des 

Art. 31 Abs. 1 und 43 Abs. 2 UA 1 zur Verfügung gestellt werden könnten. Im 

Ergebnis überzeugt eine solche Auslegung jedoch nicht. Auch wenn die vorge-

sehenen Informationen ihrem materiellen Gehalt nach keine wesentlichen Anga-

ben über das angebotene Versicherungsprodukt enthalten und sie damit nur in 

geringem Umfang zum Ausgleich der zwischen den Parteien gestörten Vertrags-

parität beitragen, ist dennoch davon auszugehen, dass die Informationen vor der 

Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmer zu erteilen sind. Be-

gründen lässt sich dies mit der Überlegung, dass zumindest die Information über 

das auf den Vertrag anwendbare Recht bereits dann von Bedeutung sein kann, 

bevor der Versicherungsnehmer seine Willenserklärung abgibt und sich damit 

dem Regelungsregime einer bestimmten Rechtsordnung unterwirft. 

Festzuhalten ist damit, dass die Informationen vor Abgabe der Willenserklärung 

des Versicherungsnehmers zu erteilen sind. Ob und inwieweit zwischen der In-

formationserteilung und der Abgabe der Willenserklärung noch ein bestimmter 

Zeitraum liegen muss, wird im Einzelnen im Zusammenhang mit den formalen 

                                                 
453 A.A. Osing, S. 36, der anscheinend Art. 31 Abs. 2 der Richtlinie auch auf die Informationen 
des Art. 43 der Richtlinie bezieht. Wie hier Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 92. 
454 In der Diskussion um die Richtlinienwidrigkeit des § 5a VVG a.F. ist die Ansicht vertreten 
worden, dass es nach den RL 92/49/EWG und 92/96/EWG bzw. nunmehr 2002/83/EG lediglich 
darauf ankomme, dass die Informationen erteilt werden, bevor der Vertrag wirksam wird, was im 
Ergebnis auf eine wörtliche Auslegung der Richtlinienvorgabe hinausläuft, vgl. E. Lorenz, VersR 
1995, S. 616 (625f); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 8; Reiff, VersR 1997, S. 267 (271); Schirmer, 
VersR 1996, S. 1045 (1056); Wandt, Verbraucherinformation, S. 32f. 
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Anforderungen der RL 2002/83/EG erörtert. 

 

(5.) Form der Informationserteilung 

Formale Anforderungen an die Informationserteilung sieht die Richtlinie im 

Hinblick auf die Informationen nach Art. 31 Abs. 1 nicht vor, sondern überlässt 

gemäß Art. 31 Abs. 3 den Mitgliedsstaaten, in denen das zu versichernde Risiko 

belegen ist, den Erlass der Durchführungsvorschriften. Demgegenüber müssen 

die Informationen nach Art. 43 Abs. 2 UA 1 gemäß Art. 43 Abs. 2 UA 2 in den 

Dokumenten enthalten sein, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung ge-

stellt werden, während die Informationen des Art. 43 Abs. 3 aus dem Vertrag 

oder anderen Deckung gewährenden Dokumenten sowie aus dem Versiche-

rungsangebot ersichtlich sein müssen. 

 

bb. RL 2002/83/EG 

Ebenso wie die RL 92/49/EWG dient auch die RL 2002/83/EG der Vollendung 

des Binnenmarktes im Versicherungswesen, allerdings im Bereich der Lebens-

versicherung455. Ziel ist es auch hier, dem Versicherungsnehmer Zugang zu ei-

ner möglichst weiten Palette von in der Gemeinschaft angebotenen Versiche-

rungsprodukten zu ermöglichen, damit das seinen Bedürfnissen am besten ent-

sprechende Angebot auswählen kann456. Hierzu sieht die Richtlinie, anders als 

die RL 92/49/EWG, in Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A lit. a.1-a.16 eine 

Vielzahl von Informationen vor. 

 

(1.) Informationspflichten nach Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A 

Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A bestimmt, dass folgende Informationen mit-

zuteilen sind: 

Informationen über das Versicherungsunternehmen 

a. 1) Firma und Rechtsform der Gesellschaft;  

a. 2) Name des Mitgliedsstaats, in dem sich der Sitz und gegebenenfalls 

die Agentur 

oder Zweigniederlassung befindet, die die Police ausstellt; 

a. 3) Anschrift des Sitzes und gegebenenfalls der Agentur oder der 

Zweigniederlassung, die die Police ausstellt; 

Informationen über die Versicherungspolicen 

a. 4) Beschreibung jeder Garantie und jeder Option; 

a. 5) Laufzeit der Police; 

a. 6) Einzelheiten der Vertragsbeendigung; 

a. 7) Prämienzahlungsweise und Prämienzahlungsdauer; 

                                                 
455 Vgl. Erwägungsgründe 3 und 5 der RL 2002/83/EG. 
456 Vgl. Erwägungsgrund 46 der RL 2002/83/EG. 
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a. 8) Methoden der Gewinnberechnung und Gewinnbeteiligung; 

a. 9) Angaben der Rückkaufwerte und beitragfreien Leistungen und das 

Ausmaß, in dem diese Leistungen garantiert sind; 

a. 10) Informationen über die Prämien für jede Leistung, und zwar so-

wohl Haupt- als auch Nebenleistungen, wenn sich derartige Informatio-

nen als sinnvoll erweisen; 

a. 11) für fondsgebundene Policen: Angabe der Fonds (in Rechnungsein-

heiten), an die Leistungen gekoppelt sind; 

a. 12) Angabe der Art der den fondsgebundenen Policen zugrunde lie-

genden Vermögenswerte; 

a. 13) Modalitäten der Ausübung des Widerrufs und des Rücktrittsrechts; 

a. 14) allgemeine Angaben zu der auf die Policenart anwendbaren Steuer-

regelung; 

a. 15) Bestimmungen zu Bearbeitung von den Vertrag betreffenden Be-

schwerden der Versicherungsnehmer, der Versicherten oder der Begüns-

tigten des Vertrags, gegebenenfalls einschließlich des Hinweises auf eine 

Beschwerdestelle; die gilt unbeschadet der Möglichkeit den Rechtsweg 

zu beschreiten; 

a. 16) das für den Vertrag maßgebende Recht für den Fall, dass die Par-

teien keine Wahlfreiheit haben oder, wenn die Parteien das Recht frei 

wählen können, das von dem Versicherungsunternehmen vorgeschlagene 

Recht. 

 

(2.) Sachlicher Anwendungsbereich 

Der sachliche Anwendungsbereich der Informationspflichten beschränkt sich auf 

Lebensversicherungen. 

 

(3.) Persönlicher Anwendungsbereich 

Fraglich ist, wie weit der persönliche Anwendungsbereich der Richtlinie reicht. 

Art. 36 ist mit „Angaben für den Versicherungsnehmer“ überschrieben, in Art. 

36 Abs. 1 heißt es, dass dem „Versicherungsnehmer“ die in Anhang III A aufge-

führten Angaben mitzuteilen sind und schließlich ist Anhang III mit „Informati-

onen für Versicherungsnehmer“ betitelt. Folglich könnte jeder Versicherungs-

nehmer Adressat der Informationspflichten sein. 

Zweifel könnten jedoch wegen des Erwägungsgrunds 52 der RL 2002/83/EG 

bestehen. Dort heißt es, im Rahmen des Versicherungsbinnenmarktes werde dem 

Verbraucher eine größere und weiter gefächerte Auswahl von Verträgen zur 

Verfügung stehen. Um diese Vielfalt und den verstärkten Wettbewerb voll zu 

nutzen, müsse er im Besitz der notwendigen Informationen sein, um den seinen 

Bedürfnissen am ehesten entsprechenden Vertrag auszuwählen. 
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Hieraus wird in der Literatur teilweise der Schluss gezogen, dass die vorvertrag-

lichen Informationen nur Verbrauchern (worunter nach dieser Ansicht natürliche 

Personen verstanden werden, die einen Vertrag nicht zu beruflichen oder ge-

werblichen Zwecken abschließen) und damit nur natürlichen Personen zu ertei-

len seien457. Auch wird teilweise darauf abgestellt, Art. 36 Abs. 1 gehe vom 

Normalfall der Lebensversicherung aus, wonach der Versicherungsnehmer eine 

natürliche Person sei. Deswegen seien nur diesen die Informationen des Art. 36 

Abs. 1 i.V.m. Anhang III A der Richtlinie zu erteilen458. Schließlich sei es auch 

nicht gerechtfertigt, in der Lebensversicherung den Kreis der Informationsadres-

saten weiter zu fassen als in der Schadensversicherung459. 

Einer Beschränkung des Adressatenkreises auf natürliche Personen unter Hin-

weis auf den in Erwägungsgrund 52 genannten Verbraucher ist jedoch entgegen-

zuhalten, dass es auf europäischer Ebene keine einheitliche Definition des 

Verbrauchers gibt460. Zwar definieren zahlreiche Richtlinien den Verbraucher als 

eine natürliche Person, die beim Abschluss eines Vertrages nicht zu beruflichen 

oder gewerblichen Zwecken handelt461, jedoch bestimmt demgegenüber etwa 

Art. 2 der RL 90/314/EWG462, dass Verbraucher derjenige ist, der eine Pauschal-

reise bucht oder Vertragspartner des Reiseveranstalters ist. Da die RL 

2002/83/EG keine eigene Definition des Verbrauchers enthält und überdies in 

der Rechtsprechung des EuGH im Versicherungsbereich der Verbraucherschutz 

mit dem Schutz der Versicherungsnehmer und Versicherten umschrieben 

wird463, spricht dies dafür, den Verbraucherbegriff aus Erwägungsgrund 52 der 

RL 2002/83/EG nicht mit dem einer natürlichen Person gleichzusetzen, die einen 

Vertrag nicht zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken abschließt. 

Eine Einschränkung des persönlichen Anwendungsbereichs lässt sich auch nicht 

mit der These rechtfertigen, Art. 36 Abs. 1 gehe vom Normalfall der Lebensver-

                                                 
457 So aufgrund des gleich lautenden Erwägungsgrunds 23 der RL 92/96/EWG zu den identi-
schen Informationspflichten der in der RL 2002/83/EG aufgegangenen RL 92/96/EWG: Osing, 
S. 37f, der zur Auslegung des Verbraucherbegriffs auf  Art. 2 der RL 85/577/EWG (RL 
85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, Amtsblatt L 372 vom 31.12.1985, S. 
31) und Art. 2b der RL 93/13/EWG (Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, Amtsblatt L 95 vom 21.4.1993, S. 29) ab-
stellt, wonach Verbraucher natürliche Personen sind, die beim Abschluss eines Vertrages nicht 
zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken handeln. Im Ergebnis ebenso: Müller, Rn. 862. 
458 So zu dem identischen Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Anhang II Buchstabe A der RL 92/92/EWG: BT-
Drucks. 12/6959, S. 55, re. Sp.; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 92; ders., VW 1993, S. 181 (182, 
Fn. 13); ders., VW 1995, S. 90 (91). 
459 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 92; ders., VW 1995, S. 90 (91). 
460 Vgl. Lurger, in: Streinz (Hrsg.), Art. 153, Rn. 11; Weick, in: Staudinger, Vorbem. zu § 13, 
Rn. 17; Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 153, Rn. 4; Zwicker, S. 4. 
461 Vgl. Lurger, in: Streinz (Hrsg.), Art. 153, Rn. 11 m.w.N.; Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 
153, Rn. 4. 
462 Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen, Amtsblatt L 158 
vom 23.6.1990, S. 59. 
463 Vgl. EuGH, Urt. v. 04.12.1986 -Rs. 205/84, Slg. 1986, 3755, Rn. 30 –Kommission/Deutsch-
land. 
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sicherung aus, wonach der Versicherungsnehmer eine natürliche Person sei. 

Konkret belegen lässt sich diese These nicht464, weswegen sie letztlich nur eine 

Behauptung bleibt. Zudem verfängt auch nicht das Argument, es sei nicht ge-

rechtfertigt, in der Lebensversicherung den Kreis der Informationsadressaten 

weiter zu fassen als in der Sachversicherung, denn gerade aufgrund der langen 

Durchschnittsdauer eines Lebensversicherungsvertrages von ca. 26 Jahren465 

besteht in diesem Bereich ein besonderes Informationsbedürfnis für die Versi-

cherungsnehmer. 

Vielmehr spricht für eine Informationspflicht gegenüber allen Versicherungs-

nehmern neben dem Wortlaut der Richtlinie, in dem der Begriff des Verbrau-

chers nicht auftaucht466, dass sie im Unterschied zur RL 92/49/EWG keine Be-

schränkung des persönlichen Anwendungsbereiches vorsieht, obwohl sie sonst 

weitgehend deren Aufbau folgt467. Schließlich legt auch Erwägungsgrund 5 der 

RL 2002/83/EG ein wortlautgetreues Verständnis des persönlichen Anwen-

dungsbereiches nahe, der nämlich als Ziel im Rahmen des Binnenmarktes einen 

angemessenen Schutz von Versicherungsnehmern und nicht nur von Verbrau-

chern formuliert. Der persönliche Anwendungsbereich der Informationspflichten 

erstreckt sich somit auf sämtliche Versicherungsnehmer468. 

 

(4.) Zeitpunkt der Informationserteilung 

Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A sieht vor, dass die Informationen „vor Ab-

schluss des Versicherungsvertrages“ mitzuteilen sind. Fraglich ist, wie dieses 

Merkmal auszulegen ist. 

Ebenso wie bei der RL 92/49/EWG könnte bei wörtlicher Auslegung eine In-

formationserteilung auch noch nach Abgabe einer Willenserklärung des Versi-

cherungsnehmers, aber vor dem Vertragsschluss im technischen Sinne, in Frage 

kommen. Gleichwohl sind die Informationen, ebenso wie bei der RL 

92/49/EWG, vor der Abgabe der Willenserklärung zu erteilen. Hierfür spricht, 

dass die vorgeschriebenen Informationen sich weitgehend auf das angebotene 

Versicherungsprodukt beziehen und damit geeignet sind, die zwischen Versiche-

rungsnehmer und Versicherer gestörte Vertragsparität auszugleichen. Um dieses 

Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass die Informationen erteilt werden, bevor 

der Versicherungsnehmer sich mit der Abgabe einer Willenserklärung für ein 

bestimmtes Versicherungsprodukt entscheidet. Für eine Informationserteilung 

vor Abgabe der Willenserklärung spricht zudem der bereits erwähnte Erwä-

                                                 
464 Vgl. Ihle, S. 118, Fn. 33. 
465 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 51 re. Sp. 
466 Vgl. Ihle, S. 118. 
467 Vgl. Bach, in: FS Lorenz 1994, S. 45 (47). 
468 Vgl. Bach, in: FS Lorenz 1994, S. 45 (47); Ihle, S. 118; Reich/Micklitz, S. 813f; Riesenhuber, 
Rn. 201; Schwintowski, VuR 1996, S. 223 (231); ders., VersWissStud. (2. Bd.), S. 11 (19); Zwi-
cker, S. 174. 
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gungsgrund 52 der RL 2002/83/EG, wonach die Informationen erforderlich sind, 

um aus der Vielfalt der angebotenen Versicherungsprodukte ein bedarfsgerech-

tes Angebot auszuwählen. Eine Auswahlentscheidung zwischen mehreren Ver-

sicherungsprodukten setzt aber voraus, dass der Versicherungsnehmer sich bei 

mehreren Versicherern die notwendigen Informationen beschaffen kann, ohne 

bei diesen schon eine auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung abge-

ben zu müssen469. Fraglich ist jedoch, ob die Informationserteilung der Abgabe 

der Willenserklärung unmittelbar vorangehen kann oder ob insoweit ein Min-

destzeitraum eingehalten werden muss. 

Um mit der Informationserteilung die gestörte Vertragsparität auszugleichen, 

wäre es nahe liegend, dass der Versicherungsnehmer die Informationen so früh-

zeitig erhält, dass er sie vollständig lesen und verstehen kann, um danach eine 

informierte Entscheidung zutreffen. Mit der Einhaltung einer solchen Mindest-

frist könnte das Schutzinstrument Information tatsächlich seine Wirkung entfal-

ten. Es bestehen aber Zweifel, ob dem „Informationsmodell“ die Vorstellung 

zugrunde liegt, dass der zu schützende Teil die Informationen auch tatsächlich 

zur Kenntnis nimmt bzw. nehmen muss. Klarheit über die Anforderungen an den 

Umgang mit Informationen im Rahmen des „Informationsmodells“, wie es auf 

europäischer Ebene zum Schutze des Verbrauchers propagiert wird, lassen sich 

dem europäischen Verbraucherleitbild470 entnehmen, welches der EuGH insbe-

sondere in seiner Rechtsprechung zu den Grundfreiheiten entwickelt hat471. Die-

se Grundsätze können dann auf die parallele Problematik beim Schutz des Ver-

sicherungsnehmers durch Informationen übertragen werden. 

Der Rechtsprechung des EuGH lässt sich im Wesentlichen das Leitbild eines 

verständigen, informierbaren und mündigen Verbrauchers entnehmen472. Der 

„verständige Verbraucher“473 ist danach ein Verbraucher, der aus den ihm gege-

benen Informationen rationale Schlüsse ziehen kann474. Das Merkmal der Infor-

mierbarkeit wird zwar vom EuGH nicht ausdrücklich angesprochen, lässt sich 

jedoch dem Umstand entnehmen, dass der EuGH insbesondere im Rahmen der 

                                                 
469 Vgl. S. Hoffmann, S. 194f; Rehberg, S. 110 und 112-114; Osing, S. 92f. 
470 Mit dem Begriff des Verbraucherleitbildes ist hier ein normatives Modell der der Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten eines Durchschnittsverbrauchers gemeint, vgl. zu den Bedeutungen des 
Begriffs Verbraucherleitbild: Zwicker, S. 11-13. 
471 Vgl. Zwicker, S. 40. Zwicker untersucht in seiner Arbeit das europäische Verbraucherleitbild 
bei Finanzdienstleistungen anhand der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten, zum 
sekundären Gemeinschaftsrecht und anhand verschiedener Richtlinien. Er kommt dabei zu dem 
Ergebnis, dass im Rahmen der Finanzdienstleistungen das Verbraucherleitbild im wesentlichen 
mit dem der Rechtsprechung zu den Grundfreiheiten übereinstimmt, von diesem jedoch insoweit 
abweicht, als tendenziell weitergehende Schutzmaßnahmen als bloße Informationen zulässig 
sind, vgl. S. 96f, 139f und 218. Soweit es daher hier auf das Verbraucherleitbild im Rahmen des 
Verbraucherschutzes durch Information nach dem „Informationsmodell“, wird das Verbraucher-
leitbild der Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten zugrunde gelegt. 
472 Vgl. Zwicker, S. 52 m.w.N. 
473 Vgl. EuGH, Urt. v. 6.7.1995 -Rs. C-470/93, Slg. 1995, I-1923, Rn. 24-Mars. 
474 Vgl. Zwicker, S. 53. 
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Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Eingriffen in die Warenverkehrsfreiheit Infor-

mationspflichten zum Schutze von Verbrauchern als das verhältnismäßigere 

Mittel versteht475. Dies setzt voraus, dass der EuGH davon ausgeht, dass der 

Verbraucher Informationen aufnehmen und bei seiner Entscheidung berücksich-

tigen kann, er also informierbar ist476. Aus diesem Umstand wird zugleich eine 

Informationsobliegenheit des Verbrauchers abgeleitet477. Ebenso wie der EuGH 

nicht von einem informierbaren Verbraucher spricht, verwendet er auch nicht 

den Begriff des mündigen oder eigenverantwortlichen Verbrauchers, jedoch 

wird aus der Tatsache, dass der EuGH Informationen zum Schutze des Verbrau-

chers für ausreichend erachtet, der Schluss gezogen, dieser könne eigenverant-

wortlich aufgrund der Informationen sich für ein Produkt entscheiden, also selbst 

für seinen Schutz sorgen478. Eigenverantwortlichkeit bedeutet in diesem Zu-

sammenhang schließlich auch, dass der Verbraucher sich entscheiden kann, ob 

er eine ihm angebotene Informationsmöglichkeit wahrnimmt oder nicht479. Folg-

lich kommt es nicht darauf an, dass ein Verbraucher die ihm zur Verfügung ge-

stellten Informationen tatsächlich zur Kenntnis nimmt, weswegen er lediglich 

eine Möglichkeit zur Kenntnisnahme haben muss480. 

Übertragen auf den Versicherungsnehmer bedeutet dies, dass für eine ordnungs-

gemäße Informationserteilung keine Mindestfrist vor der Abgabe seiner Wil-

lenserklärung einzuhalten ist. Vielmehr muss sich der Versicherungsnehmer im 

Sinne der erwähnten Informationsobliegenheit nur entscheiden können, ob er die 

erteilten Informationen näher zur Kenntnis nehmen möchte oder nicht. Dement-

sprechend ist das Merkmal „vor Abschluss des Versicherungsvertrages“ auszu-

legen. 

 

(5.) Form der Informationserteilung 

Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A bestimmt, dass die Informationen eindeutig 

und detailliert sowie schriftlich in einer Amtssprache des Mitgliedsstaates481 

abzufassen sind. Fraglich ist, welche Anforderungen an die Schriftlichkeit der 

Informationserteilung zu stellen sind. 

                                                 
475 Vgl. EuGH, Urt. v. 20.2.1979 –Rs. 120/78, Slg. 1979, 649, Rn. 13-Cassis de Dijon. 
476 Vgl. Zwicker, S. 42 und 54 m.w.N. 
477 Vgl. Zwicker, S. 55 m.w.N. 
478 Vgl. Zwicker, S. 56 m.w.N. 
479 Vgl. Zwicker, S. 57. Ähnlich EuGH, Urt. v. 26.10.1995 –Rs. C-51/94, Slg. 1995, I-3599, Rn. 
34-Kommission./.Deutschland, wonach Käufer von Lebensmitteln, die ihre Kaufentscheidung 
nach deren Zusammensetzung richten, zunächst das Zutatenverzeichnis lesen. Darauf dass die 
Käufer also tatsächlich die Informationen im Zutatenverzeichnis zur Kenntnis nehmen, kommt 
es also nicht an. 
480 Vgl. Riesenhuber, Rn. 136. 
481 Die Informationen können jedoch in einer anderen Sprache abgefasst werden, sofern der Ver-
sicherungsnehmer dies wünscht und es nach dem Recht des Mitgliedsstaates zulässig ist oder 
sofern der Versicherungsnehmer das maßgebende Recht frei wählen kann, vgl. Anhang III A 
Abs. 2 der RL 2002/83/EG. 
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Das Formerfordernis der schriftlichen Informationserteilung ist aufgrund seiner 

gemeinschaftsrechtlichen Natur eigenständig auszulegen482. Folglich kommt es 

nicht auf die Anforderungen des § 126 Abs. 1 BGB an, zumal die Richtlinie eine 

Unterzeichnung der Informationen auch nicht vorsieht483. Vielmehr genügt es, 

dem Versicherungsnehmer die Informationen in lesbarer Form zur Verfügung zu 

stellen, damit er sie zur Kenntnis nehmen kann484. Diese Auslegung entspricht 

auch dem Verständnis der EU-Kommission. In einem Schreiben vom 13.3.2002 

an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. führt sie 

aus, dass im Lichte von Art. 9 Abs. 1 der RL 2000/31/EG485, der den Mitglieds-

staaten aufgibt, den Abschluss von Verträgen auf elektronischem Wege zu er-

möglichen, „schriftlich“ im Sinne von „in lesbarer Form“ zu verstehen sei und 

damit auch das Zurverfügungstellen von schriftlich zu gebenden Informationen 

über elektronische Wege umfasst sei. Dies gelte auch im Rahmen des Art. 31 

Abs. 1 und Anhang II der RL 92/96/EWG (jetzt: Art. 36 Abs. 1 und Anhang III 

RL 2002/83/EG)486. 

 

cc. RL 2002/65/EG 

Gegenstand der Richtlinie ist gemäß Art. 1 Abs. 1 die Angleichung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über den Fernabsatz von Fi-

nanzdienstleistungen an Verbraucher. Sie dient somit der Verwirklichung des 

Binnenmarktes für den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen487, damit die 

Verbraucher aus einem möglichst breiten Angebot das ihren Bedürfnissen am 

besten entsprechende wählen können488. Da sich Finanzdienstleistungen, zu de-

nen gemäß Art. 2 lit. b jede Versicherung gehört, aufgrund ihrer immateriellen 

Beschaffenheit besonders für Transaktionen im Fernabsatz eignen, soll mit der 

Richtlinie durch die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für den Fernabsatz 

von Finanzdienstleistungen das Vertrauen der Verbraucher in die Nutzung der 

neuen Fernabsatztechniken wie beispielsweise des elektronischen Geschäftsver-

kehrs gestärkt werden489. Insgesamt soll mit der Richtlinie ein hohes Verbrau-

cherschutzniveau gewährleistet werden490. Aus diesem Grunde soll der Einsatz 

                                                 
482 Vgl. Grundmann/Riesenhuber, JuS 2001, S. 529 (529f); Roth, in: BK, europ. VersR, Rn. 78. 
483 Vgl. Knöfel, ZGS 2004, S. 182 (184). 
484 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 52f; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 267. 
485 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elekt-
ronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäfts-
verkehr“), ABl. EG L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 
486 Vgl. die auszugsweise Wiedergabe des Schreibens bei Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 53. Im 
Ergebnis ebenso: Ebers, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 123 (130f); Schneider, VersR 2004, S. 
696 (701). 
487 Vgl. Erwägungsgründe 1 und 2 der RL 2002/65/EG. 
488 Vgl. Erwägungsgrund 3 der RL 2002/65/EG. 
489 Vgl. Erwägungsgrund 5 der RL 2002/65/EG. 
490 Vgl. Erwägungsgrund 13 der RL 2002/65/EG. 
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eines Fernkommunikationsmittels auch nicht zu einer ungerechtfertigten Ein-

schränkung der dem Verbraucher vermittelten Informationen führen. In Erwä-

gungsgrund 21 heißt es daher weiter, dass aus Transparenzgründen in dieser 

Richtlinie Anforderungen festgelegt werden, die eine angemessene Verbraucher-

information vor und nach Abschluss eines Vertrages gewährleisten. Vor Ab-

schluss eines Vertrages soll dem Verbraucher die erforderliche Vorabinformati-

on zugehen, damit er die ihm angebotene Finanzdienstleistung entsprechend 

beurteilen und folglich seine Entscheidung in Kenntnis aller Umstände treffen 

kann. 

 

(1.) Informationspflichten der Art. 3 und 5 der RL 2002/65/EG 

Art. 3 Abs. 1491 sieht die Erteilung folgender Informationen vor: 

Nr. 1 betreffend den Anbieter 

a) Die Identität und Hauptgeschäftstätigkeit des Anbieters, die Anschrift 

seiner Niederlassung und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbe-

ziehung zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter maßgeblich ist; 

b) die Identität des Vertreters des Anbieters in dem Mitgliedsstaat, in 

dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, und die Anschrift, die für die 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und dem Vertreter maß-

geblich ist, wenn es einen Vertreter gibt; 

c) wenn der Verbraucher mit einer anderen gewerblich tätigen Person als 

dem Anbieter geschäftlich zu tun hat, die Identität dieser Person, die Ei-

genschaft, in der sie gegenüber dem Verbraucher tätig wird, und die An-

schrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und 

dem und dieser Person maßgeblich ist; 

d) wenn der Anbieter in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öf-

fentliches Register eingetragen ist, das Handelsregister, in das er einge-

tragen ist, und seine Handelsregisternummer oder eine gleichwertige in 

diesem Register verwendete Kennung; 

e) soweit für die Tätigkeit des Anbieters eine Zulassung erforderlich ist, 

die Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde; 

Nr. 2 betreffend die Finanzdienstleistung 

a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleis-

tung; 

b) den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Anbieter für die Finanz-

dienstleistung schuldet einschließlich aller damit verbundenen Provisio-

nen, Gebühren und Abgaben sowie aller über den Anbieter abgeführten 

                                                 
491 Neben Art. 3 Abs. 1 sieht auch Art. 3 Abs. 3 der RL 2002/65/EG die Erteilung von Informati-
onen vor, die im Falle einer fernmündlichen Kommunikation zu erteilen sind. Da diese Vorgaben 
vom deutschen Gesetzgeber nur für den Fall einer fernmündlichen Vertragsanbahnung umgesetzt 
worden sind, bleiben sie im Folgenden hier außer Betracht. 
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Steuern, oder wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die 

Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung 

des Preises ermöglicht; 

c) gegebenenfalls einen Hinweis darauf, dass sich die Finanzdienstleis-

tung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merk-

male oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaf-

tet sind, oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 

auf die der Anbieter keinen Einfluss hat, und einen Hinweis darauf, dass 

in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige 

Erträge sind; 

d) einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern und/oder Kosten, die 

nicht über den Anbieter abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt 

werden; 

e) Angaben zu einer etwaigen Beschränkung des Zeitraums, während 

dessen die zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind; 

f) Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

g) alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Be-

nutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zu-

sätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden; 

Nr. 3 betreffend den Fernabsatzvertrag 

a) Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts gemäß Artikel 6 

sowie für den Fall, dass ein solches Recht besteht, die Widerrufsfrist und 

Modalitäten für dessen Ausübung, einschließlich des Betrags, den der 

Verbraucher gegebenenfalls gemäß Artikel 7 Abs. 1 zu entrichten hat, 

sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts; 

b) die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrages, wenn dieser die Erbrin-

gung einer dauernden oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienst-

leistung zum Inhalt hat; 

c) Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder 

einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich 

aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden; 

d) praktische Hinweise zur Ausübung des Widerrufsrechts darunter An-

gabe der Anschrift, an die die Mitteilung über den Widerruf zu senden 

ist; 

e) den oder die Mitgliedsstaaten, dessen bzw. deren Recht der Anbieter 

der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 

Fernabsatzvertrages zugrunde legt; 

f) Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht und/oder 

über das zuständige Gericht; 

g) Angaben darüber, in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die 
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Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten Vorabinfor-

mationen mitgeteilt werden, sowie darüber, in welcher Sprache oder in 

welchen Sprachen sich der Anbieter verpflichtet, mit Zustimmung des 

Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages 

zu führen; 

Nr. 4 betreffend den Rechtsbehelf 

a) Angaben darüber, ob der Verbraucher, der Vertragspartei ist, Zugang 

zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

hat, und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; 

b) Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent-

schädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensi-

cherungssysteme und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädi-

gung von Anlegern fallen. 

Art. 5 Abs. 1 schreibt demgegenüber als Informationspflicht nur vor, dass dem 

Verbraucher alle Vertragsbedingungen übermittelt werden müssen. 

 

(2.) Sachlicher Anwendungsbereich 

Der sachliche Anwendungsbereich der Informationspflichten bezieht sich gemäß 

Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art 5 Abs. 1 auf den Vertriebsweg des Fernab-

satzes, also den Fall, dass ein Versicherungsvertrag als Fernabsatzvertrag492 ge-

schlossen wird. Soweit Versicherungsverträge in den Agenturen der Versiche-

rungsvertreter oder beim Versicherungsnehmer anlässlich eines Vertreterbesuchs 

angebahnt oder abgeschlossen werden, fallen diese aus dem Anwendungsbereich 

der Richtlinie heraus, weswegen hier eine europarechtliche Pflicht zur Erteilung 

der vorstehenden Informationen nicht besteht. 

 

(3.) Persönlicher Anwendungsbereich 

Der persönliche Anwendungsbereich der Informationspflichten erstreckt sich 

gemäß Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 auf Verbraucher, worunter 

gemäß Art. 2 lit. d jede natürliche Person zu verstehen ist, die bei Fernabsatzver-

trägen zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätig-

keit zuzurechnen sind. Versicherungsnehmern, die keine Verbraucher sind, müs-

sen demnach die Informationen nicht erteilt werden. 

 

                                                 
492 Gemäß Art. 2 lit a der RL 2002/65/EG ist ein Fernabsatzvertrag ein zwischen einem Anbieter 
und einem Verbraucher geschlossener, Finanzdienstleistungen betreffender Vertrag, der im 
Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw. Dienstleistungssystems des An-
bieters geschlossen wird, wobei dieser für den Vertrag bis zum und einschließlich des Abschlus-
ses ausschließlich ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwendet. 
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(4.) Zeitpunkt der Informationserteilung 

Die in Art. 3 vorgeschriebenen Informationen sind gemäß Abs. 1 zur Verfügung 

zu stellen, „rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Fernabsatzvertrag 

oder durch ein Angebot gebunden ist“. Diese Anforderungen werden in Art. 5 

Abs. 1 hinsichtlich der Informationen des Art. 3 Abs. 1 wiederholt und für die in 

Art. 5 Abs. 1 vorgesehene Mitteilung der Vertragsbedingungen ebenfalls vorge-

schrieben493. Fraglich ist, wie dieses Merkmal auszulegen ist. 

Bei wörtlicher Auslegung kommt es darauf an, dass die Informationen rechtzei-

tig vor einer Bindung des Versicherungsnehmers erteilt werden. Zweifelhaft ist, 

wann eine solche Bindung eintritt. Die Richtlinie selbst enthält keine Bestim-

mungen über den Vertragsschluss, weswegen die Bindung des Versicherungs-

nehmers nach der deutschen Rechtsgeschäftslehre zu beurteilen ist. 

Mit Blick auf eine Bindung durch ein Angebot gilt Folgendes: Mit einem Ange-

bot kann der Versicherer den Versicherungsnehmer nicht einseitig binden, wes-

wegen es insoweit nur auf einen Antrag des Versicherungsnehmers ankommen 

kann. Soweit diesem kein Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 VVG zusteht, ist er 

mit dem Zugang seines Angebots im Rahmen der §§ 145 ff BGB gebunden, 

weswegen vorher die Informationen erteilt werden müssen. Besteht demgegen-

über ein Widerrufsrecht, ist eine Bindung an sein Angebot ausgeschlossen494, 

weswegen es bei wörtlichem Verständnis des Richtlinientextes auch denkbar 

wäre, die Informationen noch nach Zugang des Angebots zu erteilen. 

In jedem Fall tritt eine Bindung durch den Versicherungsvertrag mit seinem Zu-

standekommen ein. Dies würde in zeitlicher Hinsicht bedeuten, dass die Infor-

mationen, unabhängig davon, von wem der Antrag ausgeht, spätestens unmittel-

bar vor dem Zugang der Annahmeerklärung zu erteilen sind. 

Soweit daher mit Blick auf die Bindung durch ein Angebot oder durch einen 

Vertrag eine Information des Versicherungsnehmers noch nach der Abgabe sei-

ner Vertragserklärung in Frage kommt, erscheint es zweifelhaft, ob dies von der 

Richtlinie beabsichtigt ist. Ein solches Richtlinienverständnis würde nämlich 

nicht dem Zweck der vorvertraglichen Informationspflichten gerecht. Erwä-

gungsgrund 21 der Richtlinie sieht den Zweck der Vorabinformation darin, dass 

der Verbraucher die angebotene Finanzdienstleistung beurteilen und in Kenntnis 

aller Umstände seine Entscheidung treffen kann. Er soll also eine informierte 

Entscheidung treffen, damit er, wie auch in Erwägungsgrund 3 vorgesehen, sich 

                                                 
493 Eine Ausnahme in zeitlicher Hinsicht sieht Art. 5 Abs. 2 der RL 2002/65/EG vor, wonach in 
den Fällen, in denen der Vertag auf Ersuchen des Verbrauchers mittels eines Fernkommunikati-
onsmittels geschlossen wird, das die Vorlage der Vertragsbedingungen sowie der entsprechenden 
Informationen nach Abs. 1 nicht gestattet, der Anbieter der Informationserteilung unverzüglich 
nach Abschluss des Fernabsatzvertrages nachkommt. Diese Ausnahme hat in erster Linie für 
den, hier nicht weiter erörterten, Vertrieb von Versicherungen im Fernabsatz von Bedeutung und 
bleibt daher im Folgenden außer Betracht. 
494 Vgl. oben unter C. I. 2. a. dd. (2.). 
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für eine Leistung entscheiden kann, die seinen Bedürfnissen am meisten ent-

spricht. Eine solche Entscheidung trifft der Verbraucher aber vor Abgabe seiner 

Willenserklärung, weswegen er vorher die Informationen erhalten muss495. Frag-

lich ist insoweit, welche Bedeutung dem Merkmal „rechtzeitig bevor“ zukommt. 

Bei wörtlichem Verständnis lässt sich dem Merkmal „rechtzeitig bevor“ ledig-

lich entnehmen, dass die Informationen „zum richtigen Zeitpunkt, so dass es 

noch früh genug ist“ bzw. „pünktlich, ehe es zu spät ist“ zur Verfügung zu stel-

len sind496. Zweifelhaft ist aber, wann eine Information zum richtigen Zeitpunkt 

bzw. pünktlich erfolgt. 

Die Richtlinie selbst macht keine weiteren Ausführungen zu der Bedeutung des 

Merkmals „rechtzeitig bevor“. Anhaltspunkte hierfür könnten sich jedoch aus 

einer systematischen Richtlinienauslegung im Vergleich mit der RL 

2006/73/EG497 ergeben. Diese Richtlinie verpflichtet Wertpapierfirmen unter 

anderem in Art. 29 dazu, verschiedenen Informationspflichten nachzukommen, 

welche „rechtzeitig“ vor der Bindung an einen Vertrag bzw. vor der Erbringung 

einer Dienstleistung zu erfüllen sind. In Erwägungsgrund 48 der Richtlinie heißt 

es zu der Bedeutung des Merkmals „rechtzeitig“: 

 

„Um festzustellen, was die rechtzeitige Erteilung einer Information vor einem in 

dieser Richtlinie genannten Zeitpunkt ausmacht, sollte eine Wertpapierfirma 

unter Berücksichtigung der Dringlichkeit und der Zeit, die der Kunde für die 

Aufnahme der betreffenden Information und die Reaktion darauf benötigt, dem 

Umstand Rechnung tragen, dass der Kunde vor seiner Anlageentscheidung ge-

nügend Zeit benötigt, um die Informationen zu lesen und zu verstehen. Wahr-

scheinlich wird ein Kunde für die Überprüfung einer Information über ein Pro-

dukt oder eine Dienstleistung mit standardisierten Merkmalen oder über ein Pro-

dukt oder eine Dienstleistung, das bzw. die er schon einmal erworben hat, weni-

ger Zeit benötigen, als für ein komplexes oder weniger vertrautes Produkt oder 

eine entsprechende Dienstleistung.“ 

 

Erwägungsgrund 48 der Richtlinie stellt für die Bestimmung des Merkmals 

„rechtzeitig“ darauf ab, wie lange der Kunde zum Lesen und Verstehen der In-

formationen braucht, wobei insoweit zum einen auf die Einfachheit oder Kom-

plexität des angebotenen Produktes bzw. der angebotenen Dienstleistung und 

zum anderen auf die Erfahrungen des Kunden Bezug genommen wird. Übertra-

                                                 
495 Vgl. Knöfel, ZGS 2004, S. 182 (183f); Schneider, S. 245 und 266; ders., VersR 2004, S. 696. 
496 Vgl. Leverenz, Rn. 3/52 zu § 7 Abs. 1 VVG. 
497 Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtli-
nie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen 
Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, 
ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 26. 
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gen auf den Versicherungssektor käme es demnach darauf an, ob ein Versiche-

rungsprodukt einfacher und standardisierter oder komplexer Natur ist und ob der 

Versicherungsnehmer den Umgang mit Versicherungsprodukten gewohnt ist 

oder nicht. 

Für eine solche Auslegung spricht, dass sie den Umständen Rechnung trägt, die 

bei einer tatsächlichen Kenntnisnahme der Informationen relevant sind. Es liegt 

auch nahe, darauf abzustellen, dass einfache Produkte schneller als komplexe 

Produkte zu verstehen sind und dies einem erfahrenen Versicherungsnehmer 

leichter fällt als einem Laien. Im Falle einer rechtzeitigen Überlassung, die zu 

einer tatsächlichen Kenntnisnahme führt, könnten die Informationen auch ihren 

Zweck erreichen, eine informierte Auswahlentscheidung zu ermöglichen. Den-

noch sind Bedenken gegen eine solche produktbezogene Auslegung unter Be-

rücksichtigung individueller Fertigkeiten vorzubringen. 

Zunächst stellt sich die Frage, wann ein Versicherungsprodukt einfach oder 

komplex ist. Die grundlegenden Probleme im Umgang mit Versicherungspro-

dukten, unter anderem die gesetzesähnliche Sprache der AVB und die fehlenden 

Kenntnisse des Versicherungsnehmers über das Versicherungswesen, bestehen 

sowohl bei standardisierten und damit vermeintlich einfachen Produkten ebenso 

wie bei weniger standardisierten Produkten. An das Kriterium der Einfachheit 

infolge von Standardisierung anzuknüpfen, liefe daraus hinaus, die Einfachheit 

aus dem Blickwinkel des Anbieters zu beurteilen, für den standardisierte Pro-

dukte leichter zu handhaben sind als solche, die individuell zugeschnitten sind. 

Auf diese Perspektive kann es jedoch nicht ankommen, da der Adressat der In-

formationen der Versicherungsnehmer ist. Er ist es überdies, der die Informatio-

nen verarbeiten muss. Wie lange er hierfür braucht, lässt sich objektiv nicht ein-

schätzen, denn es ist in erster Linie seine persönliche Entscheidung, wie einge-

hend er sich mit den erteilten Informationen auseinandersetzt und wann er meint, 

eine informierte Entscheidung treffen zu können. Damit ist auch der entschei-

dende Punkt angesprochen: Der Schutz des Versicherungsnehmers durch Ertei-

lung von Informationen nach dem Konzept des „Informationsmodells“ hängt in 

seiner Effektivität davon ab, ob und in welchem Umfang er diese zur Kenntnis 

nimmt. In den Ausführungen in Erwägungsgrund 48 der Richtlinie 2006/73/EG 

wird zwar von einer tatsächlichen Kenntnisnahme wie selbstverständlich ausge-

gangen. Dabei wird jedoch außer Betracht gelassen, dass eine tatsächliche 

Kenntnisnahme und damit ein Informationserfolg bei dem Schutzkonzept des 

„Informationsmodells“ nicht selbstverständlich ist und auch nicht sicher erreicht 

werden kann, da eine zwangsweise Information nicht möglich ist. Die Erteilung 

von Informationen bietet lediglich eine Hilfe zum Selbstschutz und erfordert 

eine Mitwirkung vom Empfänger. Dies entspricht letztlich dem tradierten euro-

päischen Verbraucherleitbild, wonach der Verbraucher darüber entscheiden 
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kann, ob und inwieweit er erteilte Informationen zur Kenntnis nimmt498. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich gerade im von der RL 2002/65/EG gere-

gelten Fernabsatz von Finanzdienstleistungen der Versicherer gar nicht zuverläs-

sig kontrollieren kann, wann der Versicherungsnehmer die Informationen erhält 

und ob er vor der Abgabe seiner Willenserklärung genug Zeit hatte, diese voll-

ständig zu lesen. Zu denken ist etwa an den Vertrieb von Versicherungen über 

das Internet, wo auf einer Seite die vorvertraglichen Informationen zur Verfü-

gung stehen und der Versicherungsnehmer mit einem Klick auf die nächste Seite 

unmittelbar zur Abgabe seiner Vertragserklärung übergehen kann. Sinnvoller-

weise kann es nur darauf ankommen, dass sich der Versicherungsnehmer ent-

scheiden kann, ob und wie viel Zeit er sich nimmt, um die Informationen zur 

Kenntnis zu nehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Information rechtzeitig, wenn sie dem Versiche-

rungsnehmer vor Abgabe seiner Willenserklärung so zur Verfügung gestellt 

wird, dass er sich frei von äußerem Druck zur Kenntnisnahme entscheiden kann. 

Erforderlich hierfür ist, dass ihr Zweck verdeutlicht und dem Kunden ermöglicht 

wird, sich diese in Ruhe anzuschauen und gegebenenfalls zu einem späteren 

Zeitpunkt seine Willenserklärung abzugeben499. 

 

(5.) Form der Informationserteilung 

Hinsichtlich der Form der zu erteilenden Informationen sieht Art. 5 Abs. 1 Pa-

pierform vor bzw., dass die Informationen auf einem anderen dauerhaften Da-

tenträger500 übermittelt werden, der dem Verbraucher zur Verfügung steht und 

zu dem er Zugang hat. 

 

dd. Grenzen für die Umsetzung der Richtlinienvorgaben 

Fraglich ist, inwieweit den vorgenannten Richtlinien Grenzen für ihre Umset-

zung immanent sind, die insbesondere im Sinne einer „Vollharmonisierung“ 

einer „inhaltlichen Übererfüllung“501 der Richtlinienvorgaben entgegenstehen. 

 

(1.) RL 92/49/EWG 

Die RL 92/49/EWG sieht ausdrücklich keine Bestimmung vor, die einer weiter-

gehenden Regelung von Informationspflichten im Bereich der Schadensversi-

cherung oder einer Umsetzung der normierten Informationspflichten über den 

persönlichen Anwendungsbereich der natürlichen Personen hinaus entgegen-

                                                 
498 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (4.). 
499 Vgl. Schneider, S. 266f. 
500 Art. 2 lit. f der RL 2002/65/EG bestimmt, dass ein dauerhafter Datenträger jedes Medium ist, 
das es dem Verbraucher gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu speichern, 
dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der Information angemessene Dauer einsehen 
kann, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht. 
501 Vgl. oben unter C. III. 2. d. aa. 
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steht. Andererseits wird eine weitergehende Regelung auch nicht ausdrücklich 

erlaubt502. Da die Richtlinie nur wenige Informationspflichten vorsieht und da-

mit das Problem der gestörten Vertragsparität zwischen Versicherungsnehmer 

und Versicherer nur in geringem Umfang ausgleicht, zugleich aber gemäß Er-

wägungsgrund 3 der Richtlinie ein angemessener Schutz der Versicherungsneh-

mer gewährleistet werden soll, ist davon auszugehen, dass die Richtlinie weiter-

gehenden mitgliedsstaatlichen Regelungen nicht entgegensteht503. 

 

(2.) RL 2002/83/EG 

Fraglich ist, inwieweit die RL 2002/83/EG weitergehenden Informationspflich-

ten entgegensteht. Einerseits heißt es in Erwägungsgrund 52 zu den Informati-

onspflichten, insoweit seien Mindestvorschriften zu koordinieren. Ebenso spricht 

Art. 36 Abs. 1 davon, dem Versicherungsnehmer seien mindestens die in An-

hang III A aufgeführten Angaben mitzuteilen. Zudem heißt es in der Erklärung 

für das EG-Ratsprotokoll Nr. 2 zu Art. 31 der Richtlinie 92/96/EWG, der mit 

Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG identisch ist, die Versicherungsnehmer seien 

umfassend über die Art der Verpflichtung, die sie einzugehen beabsichtigen, zu 

informieren 504. Andererseits bestimmt Art. 36 Abs. 3, der Mitgliedsstaat der 

Verpflichtung könne von den Versicherungsunternehmen nur dann die Vorlage 

von Angaben zusätzlich zu den in Anhang III genannten Auskünften verlangen, 

wenn diese für das tatsächliche Verständnis der wesentlichen Bestandteile der 

Versicherungspolice notwendig sind. Hinsichtlich der Zulässigkeit weitergehen-

der Informationspflichten offenbart sich zwischen Art. 36 Abs. 1 und Erwä-

gungsgrund 52 einerseits und Art. 36 Abs. 3 andererseits ein Spannungsverhält-

nis, das im Wege der Auslegung aufzulösen ist. 

 

(a.) Art. 36 Abs. 3 als Schrankenregelung 

Mit Blick auf Art. 36 Abs. 3 wird in der Literatur weitgehend davon ausgegan-

gen, die Richtlinie sei grundsätzlich abschließender Natur und weitergehende 

Angaben bedürften einer Rechtfertigung, ohne dass jedoch näher auf die in Art. 

36 Abs. 3 genannten Kriterien eingegangen wird505. Soweit es demgegenüber in 

                                                 
502 Zutreffend weist S. Hoffmann, S. 159f darauf hin, dass entgegen Bach, in: FS Lorenz 1994, S. 
45 (55) die Zulässigkeit weitergehender Regelungen nicht aus Erwägungsgrund 8 der RL 
92/96/EWG, der mit Erwägungsgrund 28 der RL 2002/83/EG identisch ist, folgt, wonach die 
Herkunftsmitgliedsstaaten eines Versicherers strengere Regelungen für Versicherungsunterneh-
men erlassen können. Die Regelung der Verbraucherinformationen ist gemäß Art. 31 Abs. 3 der 
Richtlinie nämlich Angelegenheit der Tätigkeitsstaaten, in denen ein Versicherungsunternehmen 
am Markt auftritt. 
503 Vgl. im Ergebnis ebenso: S. Hoffmann, S. 160; Ihle, S. 111; Müller, Rn. 861; Osing, S. 101; 
Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 3; ders., VW 1994, S. 556, ders. VW 1993, S. 181; Reich/Micklitz, 
S. 817. 
504 Zitiert nach Präve, VW 1993, S. 181. 
505 Vgl. teils zu dem mit Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG identischen Art. 31 Abs. 3 der RL 
92/96/EWG: H. Herrmann, DZWiR 2004, S. 45 (49); Müller, Rn. 860; Osing, S. 100f; Präve, in: 
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der Literatur teilweise auch heißt, die Richtlinie sei nicht abschließender Natur, 

weitergehende Informationspflichten seien jedoch nur unter den Voraussetzun-

gen des Art. 36 Abs. 3 zulässig506, ist in der Sache nichts anderes gemeint. Ent-

scheidend ist allein, dass Art. 36 Abs. 3 der Begründung weitergehender Infor-

mationspflichten Grenzen setzt, insoweit also als Schrankenregelung fungiert. Es 

stellt sich daher die Frage, wie die dort genannten Kriterien auszulegen sind. 

 

(b.) Rechtsprechung des EuGH 

Anhaltspunkte für die Auslegung des Art. 36 Abs. 3 ergeben sich aus der Recht-

sprechung des EuGH. In seinem Urteil vom 5. März 2002 (Fall „Axa Roy-

ale“)507 hat der EuGH zu der Bedeutung des Art. 31 Abs. 3 der RL 92/96/EWG, 

der wortgleichen Vorgängerregelung zu Art. 36 Abs. 3 RL 2002/83/EG, Stellung 

genommen. Dem Verfahren lag ein Vorabentscheidungsersuchen des „Cour 

d´appel des Bruxelles“ zugrunde, mit dem das Gericht wissen wollte, ob eine 

belgische Regelung, wonach Versicherungsnehmer vor Vertragsschluss darüber 

aufzuklären waren, dass die Kündigung, die Herabsetzung oder der Rückkauf 

eines laufenden Lebensversicherungsvertrages im Hinblick auf den Abschluss 

eines anderen Lebensversicherungsvertrages für den Versicherungsnehmer im 

allgemeinen nachteilig ist, mit der Richtlinie 92/96/EWG zu vereinbaren sei. 

Der EuGH führt in seinem Urteil aus, dass die belgische Regelung, welche über 

die in der Richtlinie vorgesehenen Informationspflichten hinausgeht, an Art. 31 

Abs. 3 der RL zu messen sei. Sie müsse daher unter Berücksichtigung des Wort-

lauts von Art. 31 Abs. 3, des Anhangs II 508 und des Erwägungsgrundes 23 der 

Richtlinie509 klar, genau und für das tatsächliche Verständnis der wesentlichen 

Bestandteile der Versicherungspolice durch den Versicherungsnehmer notwen-

dig sein510. Der Gemeinschaftsgesetzgeber habe mit Art. 31 den Erlass weiterge-

hender Regelungen durch die Mitgliedsstaaten beschränken wollen, um zu ver-

hindern, dass die Auswahl der im Rahmen eines einheitlichen Versicherungs-

marktes angebotenen Versicherungsprodukte ungerechtfertigt eingeschränkt 

werde511. 

Vor diesem Hintergrund gelangt der EuGH zu dem Ergebnis, dass die streitge-

genständliche belgische Regelung nicht mit der RL 92/96/EWG zu vereinbaren 

sei. Zur Begründung stellt das Gericht zum einen auf die unzureichende Be-

                                                                                                                                   
Prölss, § 10a, Rn. 4. ders., VersR 2008, S. 151; ders., NVersZ 2000, S. 201 (203); ders., VW 
1994, S. 556; ders., VW 1993, S. 181; Reich/Micklitz, S. 818. 
506 Vgl. S. Hoffmann, S. 161; Roth, in: BK, europ. VersR, Rn. 117, jeweils zu Art. 31 Abs. 3 der 
RL 92/96/EWG. 
507 EuGH, Urt. v. 5.3.2002 -Rs. C-386/00, Slg. 2002, I-2209-Axa Royale. 
508 Identisch mit Anhang III der RL 2002/83/EG. 
509 Identisch mit dem bereits erwähnten Erwägungsgrund 52 der RL 2002/83/EG. 
510 Vgl. EuGH, Urt. v. 5.3.2002 –Rs. C-386/00, Slg. 2002, I-2209, Rn. 22-24-Axa Royale. 
511 Vgl. EuGH, Urt. v. 5.3.2002 –Rs. C-386/00, Slg. 2002, I-2209, Rn. 23-Axa Royale. 
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stimmtheit der belgischen Regelung ab und zum anderen darauf, dass sie im Er-

gebnis dem Zweck der Richtlinie zuwiderlaufe. Im Einzelnen heißt es, dass der 

streitige Hinweis nicht zwischen den drei in ihm angesprochenen Möglichkeiten 

für die Beendigung eines Versicherungsvertrages, nämlich der Kündigung, der 

Herabsetzung oder des Rückkaufs unterscheide und nicht präzisiere, welche 

Nachteile sich für den Versicherungsnehmer konkret ergeben können. Er nenne 

auch keine Kriterien oder Hilfsmittel, anhand derer der Versicherungsnehmer 

prüfen könne, ob die Wahrnehmung der Möglichkeiten, die sich ihm bieten, 

nachteilige Folgen habe oder nicht. Ein derart allgemein und vage gehaltener 

Hinweis sei daher kaum geeignet, den Versicherungsnehmer über die zutreffen-

de Auswahl aufzuklären, und könne ihn, da er allein auf die Nachteile infolge 

einer Kündigung, einer Herabsetzung oder eines Rückkaufs hinweist, eher von 

der Beendigung eines laufenden Vertrages abhalten, obwohl sich der Abschluss 

eines neuen Vertrages in Wirklichkeit als vorteilhaft herausstellen könnte. Damit 

drohe der streitige Hinweis außerdem dem mit Artikel 31 der Richtlinie verfolg-

ten Ziel zuwiderzulaufen, das ihren Begründungserwägungen zufolge darin be-

steht, dem Versicherungsnehmer die Informationen zu verschaffen, die er benö-

tigt, um den seinen Bedürfnissen am ehesten entsprechenden Vertrag auswählen 

und dadurch die ihm zur Verfügung stehende größere Auswahl von Verträgen 

im Rahmen eines einheitlichen Versicherungsmarktes voll nutzen zu können512. 

Ebenso wie die Literatur begreift somit auch der EuGH Art. 31 Abs. 3 der RL 

92/96/EWG bzw. Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG als Schrankenregelung. 

Diese legt der EuGH im Hinblick auf den Zweck der Informationspflichten, eine 

Auswahlfreiheit der Versicherungsnehmer zu gewährleisten, weitgehend teleo-

logisch aus513. Entscheidend kommt es für den EuGH darauf an, dass weiterge-

hende Informationspflichten hinreichend konkret und bestimmt sind514 und dem 

Zweck dienen, eine Auswahlentscheidung zwischen den am Markt angebotenen 

Versicherungsprodukten zu ermöglichen515. Die in Art. 36 Abs. 3 genannten 

„wesentlichen Bestandteile der Versicherungspolice“, auf die sich die Informati-

onen beziehen müssen, betreffen folglich solche Aspekte, die für die Auswahl-

entscheidung von Bedeutung sind. Zum „tatsächlichen Verständnis“ dieser für 

die Auswahlentscheidung relevanten Gesichtspunkte tragen demnach nur solche 

Informationen bei, die, wie in Anhang III A formuliert, „eindeutig und detail-

                                                 
512 Vgl. EuGH, Urt. v. 5.3.2002 –Rs. C-386/00, Slg. 2002, I-2209, Rn. 26-28-Axa Royale. 
513 Insoweit bietet die Entscheidung des EuGH ein typisches Beispiel für die besondere Bedeu-
tung teleologischer Gesichtspunkte bei der Auslegung von Richtlinien. Vgl. insoweit Grund-
mann/Riesenhuber, JuS 2001, S. 529 (531); Roth, in: BK, europ. VersR, Rn. 78; Schulze, in: 
Schulze (Hrsg.), S. 9 (13). 
514 Vgl. auch Ebers, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 123 (133), der in Bezug auf das Urteil des 
EuGH in erster Linie auf die notwendige Bestimmtheit weitergehender Informationen abstellt. 
515 Vgl. auch H. Herrmann, DZWiR 2004, S. 45 (49), der davon ausgeht, das Informationskon-
zept der Richtlinie habe eine höchstrichterliche Auslegung im Sinne von Markttransparenz ge-
funden. 
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liert“, also hinreichend bestimmt gefasst sind. „Notwendig“ sind weitergehende 

Informationen schließlich nur dann, wenn diese dem Zweck der Informationser-

teilung nicht zuwiderlaufen. Mit einem derartigen Verständnis des Art. 36 Abs. 

3 lässt sich das in der Richtlinie angelegte Spannungsverhältnis in angemessener 

Weise auflösen. 

 

(c.) Begrenzung der Schrankenregelung auf den Anwendungsbereich der Richt-

linie 

Nachdem die Schrankenregelung des Art. 36 Abs. 3 dem Grunde nach bestimmt 

worden ist, stellt sich die Frage, wie weit diese reicht. Mit Blick auf den persön-

lichen und sachlichen Regelungsbereich der RL 2002/83/EG ist davon auszuge-

hen, dass die Vorgaben des Art. 36 Abs. 3 hierüber nicht hinausreichen, da die 

Richtlinie nur innerhalb ihres Anwendungsbereiches verbindlich sein kann. 

 

(d.) Verhältnis zur RL 2002/65/EG 

Soweit die Schrankenregelung des Art. 36 Abs. 3 sich auf den persönlichen und 

sachlichen Regelungsbereich der RL 2002/83/EG bezieht, stellt sich des Weite-

ren die Frage, wie sich die weitergehenden Informationspflichten der RL 

2002/65/EG hierzu verhalten. Innerhalb ihres persönlichen und sachlichen An-

wendungsbereiches des Fernabsatzes von Finanzdienstleistungen an Verbrau-

cher stellt die RL 2002/65/EG die speziellere Regelung dar, weswegen die hier 

vorgesehenen Informationspflichten nicht an Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG 

zu messen sind. Vielmehr sind im Fernabsatz von Lebensversicherungen an 

Verbraucher die Informationen der Richtlinie 2002/83/EG als auch der Richtli-

nie 2002/65/EG zu erteilen. 

Im Bereich des Fernabsatzes von  Lebensversicherungen an Nichtverbraucher 

und außerhalb des Fernabsatzes müsste demgegenüber eine Regelung weiterge-

hender Informationspflichten, die denen der Richtlinie 2002/65/EG entsprechen, 

an Art. 36 Abs. 3 gemessen werden. Insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass 

die RL 2002/65/EG mit ihren Informationspflichten, ebenso wie die RL 

2002/83/EG, den Zweck verfolgt, eine Auswahlentscheidung zu ermöglichen516, 

ohne dass zu erkennen wäre, dass die in der RL 2002/65/EG genannten Informa-

tionen alleine spezifischen Besonderheiten des Fernabsatzes an Verbraucher 

Rechnung tragen. Folglich ist im Wege einer teleologisch-systematischen Aus-

legung beider Richtlinien davon auszugehen, dass Art. 36 Abs. 3 der RL 

2002/83/EG einer Normierung von den in der RL 2002/65/EG vorgesehenen 

Informationspflichten außerhalb ihres Anwendungsbereiches, aber innerhalb des 

Anwendungsbereiches der RL 2002/83/EG, nicht entgegensteht. Es entbehrte 

nämlich einer sachlichen Rechtfertigung, weswegen im Bereich der Lebensver-
                                                 
516 Vgl. Erwägungsgrund 21 der RL 2002/65/EG. 
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sicherung weitergehende Informationen der RL 2002/65/EG im Fernabsatz zu 

erteilen wären, um eine Auswahlentscheidung zu ermöglichen, dies jedoch beim 

Vertrieb außerhalb des Fernabsatzes nicht der Fall sein dürfte. 

 

(3.) RL 2002/65/EG 

Schließlich ist zu untersuchen, inwieweit die RL 2002/65/EG der Normierung 

weitergehender Informationspflichten entgegensteht. 

Für einen grundsätzlich abschließenden Charakter der Richtlinie spricht deren 

Erwägungsgrund 13, wonach einerseits ein hohes Verbraucherschutzniveau ge-

währleistet sein soll, andererseits aber die Mitgliedsstaaten in den harmonisier-

ten Bereichen keine anderen Bestimmungen treffen dürfen, soweit die Richtlinie 

nichts anderes vorsieht. Die Richtlinienvorgaben werden daher als grundsätzlich 

abschließend im Sinne einer „Vollharmonisierung“ verstanden517. 

Etwas anderes sieht die Richtlinie jedoch in Art. 4 Abs. 2 vor, wonach die Mit-

gliedsstaaten strengere Bestimmungen über die Anforderungen an eine vorherige 

Auskunftserteilung aufrechterhalten oder erlassen können, wenn diese Bestim-

mungen mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen. Damit steht die Richt-

linie einer weitergehenden Regelung von Informationspflichten nicht entgegen, 

soweit diese im Übrigen mit dem Gemeinschaftsrecht zu vereinbaren sind518. 

Von einer derartigen Vereinbarkeit ist gemäß Art. 4 Abs. 1 immer dann auszu-

gehen, wenn andere gemeinschaftsrechtliche Vorschriften vorvertragliche In-

formationspflichten vorsehen, die über Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie hinausge-

hen519. Die Mitgliedsstaaten können daher die Informationspflichten der RL 

92/49/EWG und 2002/83/EG in Anwendungsbereich der RL 2002/65/EG zuläs-

sigerweise vorschreiben. 

Fraglich ist aber, ob die Vorgaben der RL 2002/65/EG über den persönlichen 

Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus erstreckt werden dürfen. In Erwä-

gungsgrund 29 heißt es, dass diese Richtlinie die Mitgliedsstaaten nicht daran 

hindere, ihren Schutz auf gemeinnützige Organisationen oder Personen auszu-

weiten, die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, um Unternehmer zu 

werden. 

Erwägungsgrund 29 kann zum einen so verstanden werden, dass er eine Erweite-

rung des persönlichen Anwendungsbereiches über den des Verbrauchers hinaus 

nur insoweit zulässt, als gemeinnützige Organisationen und Personen, die Unter-

                                                 
517 Vgl. Knöfel, ZGS 2004, S. 182; Rott, BB 2005, S. 53; Schneider, S. 180f und 198; ders., 
VersR 2004, S. 696 (697); Ultsch, S. 139. 
518 Schneider, S. 180 f weist darauf hin, dass das Konzept der Vollharmonisierung im Zuge des 
Richtlinienerlasses sehr umstritten war und die Regelung des Art. 4 Abs. 2, mit der in einem 
wesentlichen Punkt vom Konzept der Vollharmonisierung abgewichen wird, auf einen Kompro-
miss zurückzuführen sei. 
519 Vgl. hierzu auch die Erwägungsgrunde 14 und 22 der RL 200/65/EG; Schneider, S. 199. 
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nehmer werden wollen, in den Schutzbereich einbezogen werden520. Zum ande-

ren könnte der Erwägungsgrund aber auch so ausgelegt werden, dass er lediglich 

deklaratorisch bestimmt, dass der persönliche Anwendungsbereich über den des 

Verbrauchers hinaus erstreckt werden darf und daher insbesondere auch ge-

meinnützige Organisationen und Personen, die Unternehmer werden wollen, in 

den Schutzbereich aufgenommen werden dürfen521. 

Dafür, dass Erwägungsgrund 29 und somit die Richtlinie 2002/65/EG einer Er-

weiterung ihres persönlichen Anwendungsbereiches nicht entgegensteht, lässt 

sich bereits der Titel der Richtlinie anführen, die den Fernabsatz von Finanz-

dienstleistungen an Verbraucher regelt, sowie Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie, der 

ihren Anwendungsbereich in gleicher Weise bestimmt. Hieraus lässt sich der 

Schluss ziehen, dass Regelungen über den Bereich von Fernabsatzgeschäften mit 

Verbrauchern hinaus, nicht getroffen werden sollten, weswegen der Richtlinie 

auch nicht der Zweck beigemessen werden kann, andere Personen von ihrem 

Schutz auszunehmen. Regelungen in Bezug auf diese Personenkreise liegen 

vielmehr außerhalb ihres Anwendungsbereichs522. Zudem spricht auch der Rege-

lungszweck der Richtlinie dagegen, ihren Schutz ausschließlich auf Verbraucher 

und die in Erwägungsgrund 29 genannten Personen zu begrenzen, denn den Er-

wägungsgründen 5 und 12 lässt sich das Ziel entnehmen, zum Schutze der 

Verbraucher einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für den Fernabsatz von 

Finanzdienstleistungen zu schaffen. Dem steht gerade nicht entgegen, wenn die-

ser Rechtsrahmen auch auf weitere Personen Anwendung findet523. Folglich ist 

Erwägungsgrund 29 nicht so zu verstehen, dass er einer Erstreckung des persön-

lichen Anwendungsbereiches der Richtlinie entgegensteht524. 

 

3. Bisherige Umsetzung 

Die RL 92/49/EWG, 92/96/EWG bzw. später 2002/83/EG und 2002/65/EG sind 

nicht zum ersten Mal im Zuge der VVG-Reform in deutsches Recht umgesetzt 

worden. Ein Überblick über die bisherige Umsetzung der Richtlinien soll daher 

dazu beitragen, die mit der VVG-Reform eingetretenen Änderungen zu verdeut-

lichen. 

 

a. Umsetzung der RL 92/49/EWG und 92/96/EWG bzw. 2002/83/EG 

Die RL 92/49/EWG und 92/96/EWG bzw. später 2002/83/EG wurden durch das 

Dritte Durchführungsgesetz/EWG zum VAG vom 21.7.1994525 in § 10a i.V.m. 

                                                 
520 Vgl. J. Hoffmann, WM 2006, S. 560 (562); Ultsch, S. 150. 
521 Vgl. Ultsch, S. 140, 148-150. 
522 Vgl. Schneider, S. 219; ders., VersR 2004, S. 696 (699). 
523 Vgl. Ultsch, S. 149f. 
524 Vgl. Ultsch, S. 151, der über die genannten Argumente hinaus auch auf die Entstehungsge-
schichte der Richtlinie abstellt. 
525 BGBl. I, S. 1630. 
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Anlage D VAG a.F. sowie in § 5a VVG a.F. umgesetzt. 

Gemäß § 10a Abs. 1 und 2 VAG a.F. waren Versicherungsnehmern, soweit sie 

natürliche Personen sind, die in Anlage D Abschnitt I VAG a.F. niedergelegten 

Informationen vor Abschluss eines Versicherungsvertrages schriftlich mitzutei-

len. Inhaltlich unterschied Abschnitt I Anlage D VAG a.F. zwischen Informatio-

nen, die in allen Versicherungssparten, zusätzlich bei Lebensversicherungen und 

Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr sowie zusätzlich bei substitutiven 

Krankheitskostenversicherungen zu erteilen waren. Die Informationen mussten 

eindeutig formuliert, übersichtlich gegliedert und verständlich in deutscher Spra-

che oder der Muttersprache des Versicherungsnehmers abgefasst sein. 

Auf Drängen der Versicherungswirtschaft, die eine vollständige Vorabinforma-

tion teilweise für unmöglich hielt, wurde im Gesetzgebungsverfahren auf Emp-

fehlung des Finanzausschusses § 5a VVG a.F. in das VVG eingefügt526 und da-

mit eine ergänzende Regelung zur Erfüllung der Informationspflichten geschaf-

fen. § 5a VVG a.F. gewährte dem Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht, 

wenn die Informationen des § 10a VAG a.F. nicht bei Antragsstellung überge-

ben wurden, so dass er nach überwiegender Ansicht das wirksame Zustande-

kommen des Versicherungsvertrages verhindern konnte527. Diese Umsetzung der 

Richtlinienvorgaben in § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. und § 5a VVG a.F. bot 

zu einigen Diskussionen Anlass, auf die im Überblick eingegangen werden soll: 

 

aa. Rechtsnatur der Informationspflichten 

Bereits im Gesetzgebungsverfahren war umstritten, ob die Informationspflichten 

wegen ihres gewerberechtlichen Charakters im Aufsichtsrecht des VAG528 oder, 

ob diese auf Grund ihrer vertraglichen Relevanz im VVG zu normieren seien529. 

Nach der Umsetzung im VAG setzte sich der Streit unter anderem bei der Frage 

fort, inwieweit die Verletzung der Informationspflichten Schadensersatzansprü-

che aus „culpa in contrahendo“ begründen könne. So wurde teilweise vertreten, 

dass die Informationspflichten öffentlichrechtlicher Natur seien530, andere stell-

ten sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die Pflichten trotz der Rege-

lung im VAG (auch) zivilrechtlicher Natur seien531. Die Bedeutung dieser Frage 

                                                 
526 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 102 li. Sp.; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 1; Renger, VersR 1994, S. 
753 (754); Schwintowski, in: VersWissStud (2. Bd.), S. 11 (19f); Wandt, Verbraucherinformati-
on, S. 7-9. 
527 Nach überwiegender Ansicht war der Versicherungsvertrag bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist schwebend unwirksam, vgl. oben unter C. I. 2. c. 
528 Vgl. die Gegenäußerung der Bundesregierung, in: BT-Drucks. 12/6959, S. 134 li. Sp. 
529 Vgl. die Stellungnahme des Bundesrates, in: BT-Drucks. 12/6959, S. 116 re. Sp. 
530 So Bach, in: FS Lorenz 1994, S. 45 (67); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (617); Präve, VW 
1994, S. 556 (557); Renger, VersR 1994, S. 753 (756 und 758); Römer, S. 24; Schimikowski, 
RuS 1996, S. 1 (2); Werber, ZVersWiss 1994, S. 321 (340). 
531 So Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (157); S. Hoffmann, S. 169; Kieninger, AcP 199, S. 
190 (215f); dies., VersR 1998, S. 5 (7); Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 85; Rehberg, S. 106; Rei-
chert-Facilides, VW 1994, S. 561 (562); Schwintowski, in: BK, §5a, Rn. 9, ders., in: Vers-
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wurde jedoch zum einen durch die Regelung des § 5a VVG a.F., der auf § 10a 

VAG a.F. Bezug nahm, relativiert. Das in § 5a VVG a.F. vorgesehene Wider-

spruchsrecht machte nämlich nach einer Formulierung von E. Lorenz532 die In-

formationspflichten für das Versicherungsvertragsrecht „scharf“533. Zum ande-

ren wurde weitgehend auch im Falle einer Qualifizierung der Informations-

pflichten als öffentlichrechtlich davon ausgegangen, dass parallele zivilrechtli-

che Informationspflichten aus § 242 BGB entwickelt werden könnten534. 

 

bb. Anwendungsbereich der Informationspflichten 

Die Informationspflichten des § 10a VAG a.F. waren nur gegenüber natürlichen 

Personen zu erteilen, weswegen die Bezeichnung der Informationen als 

„Verbraucherinformation“ in Anlage D Abschnitt I VAG a.F. insoweit missver-

ständlich war. Obwohl die Vorgaben der RL 92/96/EWG bzw. 2002/83/EG eine 

Beschränkung des Adressatenkreises im Bereich der Lebensversicherung nach 

der hier vertretenen Ansicht535 nicht vorsehen, ging der deutsche Gesetzgeber536 

davon aus, die RL 92/96/EWG betreffe den Normalfall, dass eine natürliche Per-

son einen Lebensversicherungsvertrag abschließe, weshalb eine Begrenzung des 

Adressatenkreises zulässig sei. Die Beschränkung des Adressatenkreises wurde 

in der Literatur teils für richtlinienkonform537, teils aber auch für richtlinienwid-

rig gehalten538. Darüber hinaus wurde diskutiert, inwieweit Personengesellschaf-

ten unter den Begriff der natürlichen Person fallen und daher zu informieren 

waren539. Unabhängig hiervon wurde die Beschränkung des Adressatenkreises 

auf natürliche Personen überwiegend für rechtspolitisch verfehlt gehalten, da die 

Abgrenzung zwischen natürlichen und juristischen Personen nicht sachgerecht 

sei540. 

 

                                                                                                                                   
WissStud (2. Bd.), S. 11 (15-17); Winkler von Mohrenfels, in: VersWissStud (2. Bd.), S. 39 
(45f). 
532 VersR 1995, S. 616 (617). 
533 Vgl. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (154); S. Hoffmann, S. 197; Präve, in: Prölss, § 
10a, Rn. 85; Römer, S. 24f; Schwintowski, in: VersWissStud (2. Bd.), S. 11 (17); Schimikowski, 
RuS 1996, S. 1 (3). 
534 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 1995, S. 616 (617); Römer, S. 25; Schimikowski, RuS 1996, S. 
1 (2f); Werber, ZVersWiss 1994, S. 321 (341f). 
535 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (3.). 
536 Vgl. BT-Drucks. 12/6959, S. 55 re. Sp. 
537 Vgl. Osing, S. 37f; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 92; ders., VW 1993, S. 181 (182, Fn. 13); 
ders. VW 1995, S. 90 (91). 
538 Vgl. Bach, in: FS Lorenz 1994, S. 45 (47); Ihle, S. 117f; Schwintowski, in: VersWissStud (2. 
Bd.), S. 11 (19); ders., VuR 1996, S. 223 (231). 
539 Vgl. Osing, S. 96; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 91, ders., VW 1995, 90 (90f); Prölss, in: P/M, 
§ 5a, Rn. 13; Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (2); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1046 und 
1049); Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 12. 
540 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 12; Ihle, S. 118; Prölss, in: 
P/M, § 5a, Rn. 13; Schwintowski, in: VersWissStud (2. Bd.), S. 11 (19); Werber, in: FS Bau-
mann, S. 359 (365f). 
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cc. Zeitpunkt der Informationserteilung 

In zeitlicher Hinsicht schrieb § 10a VAG a.F. vor, dass der Versicherungsneh-

mer „vor Abschluss des Vertrages“ durch eine „Verbraucherinformation“ zu 

unterrichten ist, während es nach § 5a VVG a.F. darauf ankam, dass die Infor-

mationen „bei Antragsstellung“ erteilt werden. Die Formulierungen wurden ü-

bereinstimmend so verstanden, dass eine Übermittlung der Informationen vor 

Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers zu erfolgen hatte, so-

weit der Vertrag nicht nach dem „Policenmodell“ des § 5a VVG a.F. geschlos-

sen wurde541. 

Wurde demgegenüber beim Vertragsschluss nach § 5a VVG a.F. verfahren, 

konnten die Informationen auch noch nach der Abgabe der Willenserklärung des 

Versicherungsnehmers erteilt werden. Inwieweit die Regelung des § 5a VVG 

a.F. richtlinienkonform war, wurde bis zuletzt kontrovers diskutiert542. Auf Ein-

zelheiten dieser Diskussion wird im Rahmen der Erörterung denkbarer Vertrags-

schlussmodelle näher eingegangen543. 

 

dd. Form der Informationserteilung 

(1.) Schriftform 

Ferner stellte sich die Frage, inwieweit die Regelung des § 10a Abs. 2 VAG a.F., 

wonach die Informationen schriftlich zu erteilen waren, die Schriftform im Sinne 

des § 126 BGB meinte544. Die Diskussion wurde für den Fernabsatz mit der Um-

setzung der RL 2002/65/EG durch das Gesetz zur Änderung der Vorschriften 

über Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleitungen vom 2. Dezember 2004545 

entschärft, da insoweit für die Informationserteilung Textform im Sinne des       

§ 126b BGB zugelassen wurde546. 

 

(2.). Notwendigkeit einer eigenständigen Informationsschrift 

Aus der Formulierung des § 10a Abs. 1 VAG a.F., wonach der Versicherungs-

nehmer, wenn er eine natürliche Person ist, in einer „Verbraucherinformation“ 

über die für das Versicherungsverhältnis maßgeblichen Tatsachen und Rechte zu 
                                                 
541 Vgl. VerBAV 1995, 283; Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (154); E. Lorenz, VersR 
1995, S. 616 (617f); S. Hoffmann, S. 194f; K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 3; Präve, in: 
Prölss, § 10a, Rn. 50; ders., VW 1995, S. 90 (92); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 24; Schimikowski, 
RuS 1996, S. 1 (2); Schirmer, VersR 1996, S. 1045; Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 23; Werber, 
ZVersWiss 1994, S. 321 (337f). 
542 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); OLG Düsseldorf VersR 2001, 837 (839); Dör-
ner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (154); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (625f); ders., VersR 
1997, S. 773 (780f); Osing, S. 91; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 8; Reiff, VersR 1997, S. 267 (271); 
Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 5; ders., in: VersWissStud (2. Bd.), S. 11 (21), ders., VuR 1996, 
S. 223 (238). 
543 Vgl. unten unter D. II. 1. d. 
544 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 52-55 m.w.N; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 19a m.w.N.; 
Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 13. 
545 BGBl. I, S. 3102. 
546 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 54. 
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informieren ist, wurde teilweise der Schluss gezogen, dass eine gesonderte In-

formationsschrift zu übergeben sei, in der die vorgeschriebenen Informationen 

ohne Verweis auf andere Quellen enthalten sind547. Überwiegend wurde indes 

eine eigenständige Informationsschrift nicht für notwendig gehalten, insbesonde-

re weil nach Anlage D Abschnitt I Nr. 1 c bestimmte Informationen nur dann zu 

erteilen waren, wenn keine AVB verwendet wurden548. Demnach konnten die 

Informationen auch in Antragsvordrucken oder in den AVB enthalten sein. Sie 

mussten aber als solche erkennbar sein549 und durften nicht so angeordnet wer-

den, dass der Versicherungsnehmer Gefahr lief, sie zu übersehen oder misszu-

verstehen550. 

 

ee. Inhaltliche Umsetzung der Richtlinienvorgaben 

Hinsichtlich der Umsetzung der inhaltlichen Vorgaben der RL 92/49/EWG und 

92/96/EWG bzw. 2002/83/EG bestand weitgehend551 Einigkeit, dass die Richtli-

nien in Anlage D VAG a.F. ordnungsgemäß umgesetzt worden waren552. Insbe-

sondere, dass die in der RL 92/96/EWG bzw. 2002/83/EG vorgesehenen nicht 

spartenspezifischen Informationspflichten auch auf den Bereich der Schadens-

versicherung erstreckt wurden, begegnete keinen Bedenken und wurde vielmehr 

ausdrücklich begrüßt553. 

 

b. Umsetzung der RL 2002/65/EG 

Während die RL 2002/65/EG durch das Gesetz zur Änderung der Vorschriften 

über Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen vom 2. Dezember 2004554 

für das allgemeine Zivilrecht in den §§ 312 b ff BGB und in der BGB-InfoV 

umgesetzt worden ist, erfolgte für das Versicherungsvertragsrecht eine parallele 

Umsetzung in den §§ 48a ff VVG a.F.555. Die Umsetzung der Richtlinienvorga-

ben für das Versicherungsrecht sollte nach den ursprünglichen Vorstellungen des 

Gesetzgebers im Zuge der VVG-Reform erfolgen, jedoch wurde aufgrund von 

                                                 
547 Vgl. Biagosch/Scherer, VW 1995, 429. 
548 Vgl. AG Hamburg VersR 2002, 874 (875); VerBAV 1995, 283 (284); Bach, in: FS Lorenz 
1994, S. 45 (62f); S. Hoffmann, S. 191-193; Osing, S. 99f; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 56; ders., 
VW 1995, S. 90. 
549 Vgl. OLG Oldenburg VersR 2002, 1133 (1134); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 19a; Schwintowski, 
in: BK, § 5a, Rn. 80. 
550 Vgl. VerBAV 1995, S. 283 (284); Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 56; Schwintowski, VuR 1996, 
S. 223 (231). 
551 Vgl. aber S. Hoffmann, S. 187; Osing, S. 104 und Präve, VW 1995, S. 90 (94), die Anlage D 
Abschnitt I Nr. 1 e für richtlinienwidrig halten, da bei Zusatzversicherungen keine getrennte 
Prämienausweisung verlangt wird. 
552 Vgl. Biagosch/Scherer, VW 1995, S. 429 (430-435); S. Hoffmann, S. 170-190; Osing, S. 100-
107; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 9-33; Präve, VW 1995, S. 90 (92-97); Prölss, in: P/M, § 5a, 
Rn. 26-52a. 
553 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 3; ders., VW 1994, S. 556. 
554 BGBl. I, S. 3102. 
555 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 1. 
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Verzögerungen eine vorgezogene Umsetzung im alten VVG mit den §§ 48a ff 

VVG a.F. unumgänglich556. Die gesonderte Regelung im VVG hatte dabei zum 

Ziel, dass das VVG aus sich heraus verständlich und somit, auch im Interesse 

des Verbraucherschutzes, benutzerfreundlicher sein sollte557. 

Gemäß § 48b Abs. 1 und 2 i.V.m. der Anlage zum VVG a.F. mussten dem Ver-

sicherungsnehmer grundsätzlich558 rechtzeitig vor dessen Bindung die in der 

Anlage zum VVG a.F. genannten Informationen sowie die AVB klar und ver-

ständlich in Textform zur Verfügung gestellt bzw. mitgeteilt werden. Bestimmte 

in der Anlage zum VVG a.F. enthaltene Angaben mussten überdies gemäß § 48b 

Abs. 4 VVG a.F. in einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form mitge-

teilt werden, soweit die Mitteilung nach § 48b Abs. 2 VVG a.F. durch Übermitt-

lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der AVB erfolgte. 

 

aa. Anwendungsbereich der Informationspflichten 

Der Anwendungsbereich der §§ 48a ff VVG a.F. war gemäß § 48a Abs. 1 VVG 

a.F. auf Fernabsatzverträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB559 be-

schränkt. Diese Einschränkung wurde in mehrfacher Hinsicht kritisiert: Zunächst 

wurde geltend gemacht, dass eine Begrenzung des persönlichen Anwendungsbe-

reiches auf Verbraucher außer Acht lasse, dass auch andere Versicherungsneh-

mer schutzwürdig seien560. Ferner wurde es für problematisch gehalten, dass der 

Vertrieb der Versicherer im Wege des Fernabsatzes mit unterschiedlichen 

Pflichten belastet wurde, denn wenn der Versicherungsnehmer kein Verbraucher 

war, waren diesem gegenüber die Vorgaben des § 10a i.V.m. Anlage D VAG 

a.F. zu erfüllen561. Schließlich wurde den Bestimmungen der RL 2002/65/EG ein 

Vorbildcharakter beigemessen, weswegen eine Harmonisierung der vorvertragli-

chen Informationspflichten unabhängig vom Vertriebsweg für wünschenswert 

gehalten wurde562. 

 

bb. Zeitpunkt der Informationserteilung 

Die vom Gesetzgeber gewählte Formulierung, wonach dem Versicherungsneh-

mer „rechtzeitig vor dessen Bindung“ die Informationen zur Verfügung zu stel-

len waren, hat er in Anlehnung an die Vorgaben der Richtlinie gewählt563, wobei 

                                                 
556 Vgl. Rott, BB 2005, S. 53 (61); Schneider, VersR 2004, S. 696. 
557 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 29 li. Sp.; Rott, BB 2005, S. 53 (54). 
558 Eine Ausnahme für Vertragsschlüsse am Telefon und über sonstige Fernkommunikationsmit-
tel, die eine Mitteilung in Textform vor Vertragsschluss nicht zulassen, sah § 48b Abs. 2 S. 2 
VVG a.F. vor. 
559 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 29 re. Sp. 
560 Vgl. Schneider, VersR 2004, S. 696 (698); a.A. Schimikowski, ZfV 2005, S. 279 (280). 
561 Vgl. Schimikowski, ZfV 2005, S. 279 (280 und 281); Schneider, VersR 2004, S. 696 (698f). 
562 Vgl. Ebers, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 123 (139); Schimikowski, ZfV 2005, S. 279 (281); 
Schneider, VersR 2004, S. 696 (696 und 701). 
563 Vgl. BT-Drucks. 15/2949, S. 29 re. Sp. 
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er allein mit Blick auf das Kriterium „rechtzeitig“ ausführte, dass dieses Merk-

mal je nach Komplexität des angebotenen Vertrages unterschiedlich und auf den 

Einzelfall bezogen auszufüllen sei564. In der Literatur wurde die vom Gesetzge-

ber gewählte Formulierung dahin ausgelegt, dass eine Information erfolgen müs-

se, bevor der Versicherungsnehmer eine verbindliche Willenserklärung abge-

be565. 

 

cc. Form der Informationserteilung 

Indem der Gesetzgeber für die Informationserteilung in § 48b Abs. 2 VVG a.F. 

grundsätzlich die Textform vorschrieb, wurde für den Bereich des Fernabsatzes 

von Versicherungsverträgen an Verbraucher die im Hinblick auf die Informatio-

nen aus § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. um das Merkmal der schriftlichen In-

formationserteilung geführte Diskussion566 zugunsten der Textform entschie-

den567. 

 

dd. Inhaltliche Umsetzung der Richtlinienvorgaben 

An der inhaltlichen Umsetzung der Richtlinienvorgaben in § 48b i.V.m. der An-

lage zum VVG a.F. wurde, soweit ersichtlich, keine Kritik geäußert. 

 

4. Umsetzung im neuen VVG 

Die Vorgaben der RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG hat der deut-

sche Gesetzgeber in § 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. der VVG-InfoV umgesetzt. 

Der äußeren Form nach sind damit die Richtlinien in verbindliche Außenrechts-

sätze des VVG und der VVG-InfoV transformiert worden, weswegen insoweit 

den Anforderungen des EuGH an eine ordnungsgemäße Umsetzung Genüge 

getan ist. 

Mit der Regelung der Informationspflichten sowohl im VVG als auch in einer 

eigenen Rechtsverordnung ist der Gesetzgeber dem Beispiel des BGB und der 

BGB-InfoV gefolgt. Er hat damit zum einen seiner Ankündigung bei der erstma-

ligen Umsetzung der RL 92/49/EWG und 92/96/EWG, wonach im Zuge einer 

Gesamtreform des VVG die Regelung der vorvertraglichen Pflichten überdacht 

werden müsse568, Taten folgen lassen und die Informationspflichten aus dem 

Aufsichtsrecht des VAG herausgenommen. Sie sind mit ihrer Verankerung im 

                                                 
564 Vgl. BT-Drucks. 15/2949, S. 30 li. Sp. 
565 Vgl. Schneider, VersR 2004, S. 696; Schimikowski, ZfV 2005, S. 279 (280), der jedoch auch 
einen Vertragsschluss nach § 5a VVG a.F. zulassen möchte. Ähnlich Rott, BB 2005, S. 53 (61f), 
wonach die Gesetzesformulierung das Policenmodell des § 5a VVG a.F. berücksichtige. Dem ist 
jedoch entgegenzuhalten, dass § 5a VVG a.F. gemäß § 48c Abs. 6 VVG a.F. keine Anwendung 
fand, wenn dem Versicherungsnehmer ein Widerrufsrecht nach § 48c Abs. 1 VVG a.F. zustand. 
566 Vgl. oben unter C. III. 3. a. dd. (1.). 
567 Vgl. Schneider, VersR 2004, S. 696 (701). 
568 Vgl. BT-Drucks. 12/6959, S. 134 li. Sp. 
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VVG nun unzweifelhaft zivilrechtlicher Natur569. Zum anderen hat er den im 

Zuge der erstmaligen Umsetzung der RL 2002/65/EG geäußerten Gedanken auf-

gegriffen, für die Informationspflichten eine eigene Verordnung zu schaffen570, 

so wie es auch die Reformkommission in ihrem Abschlussbericht angeregt 

hat571. 

Im Folgenden soll nach einem Überblick über die Neuregelung (unter a.) der 

sachliche (unter b.) und persönliche Anwendungsbereich der Informationspflich-

ten (unter c.) untersucht werden, ehe auf deren inhaltlichen Vorgaben näher ein-

gegangen wird (unter d.). Im Anschluss daran werden die Anforderungen an die 

Erfüllung der vorvertraglichen Pflichten in zeitlicher (unter e.) und formaler 

Hinsicht (unter f.) näher betrachtet. 

  

a. Überblick über die Neuregelung 

§ 7 Abs. 1 VVG bestimmt, dass der Versicherer dem Versicherungsnehmer die 

Vertragsbestimmungen einschließlich der AVB sowie die in der nach Abs. 2 

erlassenen Verordnung vorgesehenen Informationen rechtzeitig vor Abgabe von 

dessen Vertragserklärung in Textform mitteilt. 

Welche Informationen in der VVG-InfoV geregelt werden können, hat der Ge-

setzgeber in der Verordnungsermächtigung des § 7 Abs. 2 VVG bestimmt. § 7 

Abs. 2 S. 2 VVG nimmt ausdrücklich auf die RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 

2002/65/EG Bezug, so dass eine Umsetzung der dort vorgesehenen Informati-

onspflichten in der VVG-InfoV unzweifelhaft von der Verordnungsermächti-

gung gedeckt ist. Weitergehende Pflichten können demgegenüber nur dann in 

der VVG-InfoV niedergelegt werden, wenn diese von der Verordnungsermäch-

tigung des § 7 Abs. 2 S. 1 VVG umfasst sind. Insoweit setzen die Anforderun-

gen des Art. 80 Abs. 1 GG dem Verordnungsgeber Grenzen für die Ausgestal-

tung der VVG-InfoV. 

Hinsichtlich der vorvertraglichen Informationen unterscheidet die VVG-InfoV 

danach, ob diese in allen Versicherungszweigen (§ 1 VVG-InfoV), zusätzlich in 

der Lebensversicherung, der Berufunfähigkeitsversicherung und der Unfallversi-

cherung mit Prämienrückgewähr (§ 2 VVG-InfoV) und zusätzlich in der Kran-

kenversicherung (§ 3 VVG-InfoV) zu erteilen sind. Darüber hinaus sieht § 4 

VVG-InfoV gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB572 die Erteilung 

eines Produktinformationsblattes vor. § 5 VVG-InfoV bestimmt, wie und welche 

Informationspflichten bei Telefongesprächen zu erfüllen sind. 

 

                                                 
569 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 47 re. Sp.; Leverenz, Rn. 3/23; Marlow/Spuhl, S. 15; Präve, 
VersR 2008, S. 151. 
570 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 30 li. Sp. 
571 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 12. 
572 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 14, abgedruckt bei Wehling/Präve, unter VIII. 
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b. Sachlicher Anwendungsbereich 

Der sachliche Anwendungsbereich der Informationspflichten bezieht sich auf 

den Abschluss von Versicherungsverträgen mit Ausnahme solcher Verträge, 

welche die Deckung eines Großrisikos im Sinne des Art. 10 Abs. 1 S. 2 EGVVG 

zum Gegenstand haben, § 7 Abs. 5 S. 1 VVG. Indem der Gesetzgeber den sach-

lichen Anwendungsbereich auf sämtliche Versicherungsverträge erstreckt hat, 

stellt sich die Frage, ob eine solche Regelung mit den Vorgaben der Richtlinien 

zu vereinbaren ist. 

Anders als in den RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG vorgesehen, hat 

der deutsche Gesetzgeber573 deren Vorgaben nicht getrennt nach den jeweiligen 

Anwendungsbereichen der Richtlinien umgesetzt. Vielmehr hat er in § 1 VVG-

InfoV Informationspflichten für sämtliche Versicherungszweige normiert und in 

den §§ 2 und 3 VVG-InfoV zusätzliche Informationen für verschiedene Versi-

cherungssparten niedergelegt. Wie im Einzelnen noch zu zeigen sein wird, be-

gründen daher die §§ 1-3 VVG-InfoV ein vereinheitlichtes Pflichtenprogramm, 

welches sich aus den verschiedenen Richtlinienvorgaben zusammensetzt. Der 

Gesetzgeber hat sich bewusst für eine derartige „überschießende Umsetzung“574 

der einzelnen Richtlinien entschieden. Insbesondere die umfangreichen Vorga-

ben der RL 2002/65/EG, welche unmittelbar nur für den Fernabsatz gelten, soll-

ten seiner Ansicht nach nicht hierauf beschränkt bleiben, da der überwiegende 

Teil dieser Informationen für den Versicherungsnehmer unabhängig vom Ver-

triebsweg von Bedeutung sei575. Damit ist der Gesetzgeber zum einen den Vor-

schlägen der Reformkommission576 gefolgt und zum anderen gleich lautenden 

Forderungen aus der Literatur577 nachgekommen. Darüber hinaus ist er davon 

ausgegangen, dass es den Versicherern schwer fiele, bei der Informationsertei-

lung zuverlässig danach zu unterscheiden, wie ein Vertrag zustande kommt578. 

Auch insoweit greift der Gesetzgeber einen Gedanken der Reformkommission579 

auf und vermeidet die Probleme, die sich bei der Umsetzung der RL 2002/65/EG 

in den §§ 48a ff VVG a.F. mit unterschiedlichen Informationspflichten für ver-

schiedene Vertriebswege ergaben580. 

Die Frage, ob das vom deutschen Gesetzgeber verfolgte Regelungskonzept für 

den sachlichen Anwendungsbereich der Informationspflichten richtlinienkon-
                                                 
573 Im Hinblick auf die VVG-InfoV müsste richtigerweise auch vom Verordnungsgeber die Rede 
sein. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird insoweit jedoch im Folgenden allein 
vom Gesetzgeber gesprochen, schließlich beruht die VVG-InfoV auf der vom Gesetzgeber erlas-
senen Verordnungsermächtigung des § 7 Abs. 2 VVG. 
574 Vgl. oben unter C. III. 2. d. aa. 
575 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. und S. 59 re. Sp. 
576 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 11. 
577 Vgl. Ebers, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 123 (139); Schimikowski, ZfV 2005, S. 279 (281); 
Schneider, VersR 2004, S. 696 (696 und 701). 
578 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp. 
579 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 11. 
580 Vgl. Schimikowski, ZfV 2005, S. 279 (280 und 281); Schneider, VersR 2004, S. 696 (698f). 
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form ist, muss anhand der Grenzen beurteilt werden, welche die Richtlinien ei-

ner weitergehenden Umsetzung setzen. 

Die RL 92/49/EWG sieht ihrerseits nur Mindestvorgaben vor und steht daher 

einer weitergehenden Regelung von Informationspflichten in der Sachversiche-

rung nicht entgegen581. Ebenso steht die RL 2002/83/EG einer weitergehenden 

Regelung von Informationspflichten trotz der Schrankenregelung des Art. 36 

Abs. 3 nicht entgegen, da diese bei einer teleologisch-systematischen Auslegung 

der RL 2002/83/EG und 2002/65/EG eine Erstreckung der Vorgaben der RL 

2002/65/EG auf den sachlichen Anwendungsbereich der RL 2002/83/EG zu-

lässt582. Schließlich bestehen auch keine Bedenken, die Vorgaben der RL 

92/49/EWG und 2002/83/EG auf den sachlichen Anwendungsbereich der RL 

2002/65/EG auszudehnen, denn Art. 4 Abs. 1 dieser Richtlinie lässt Informati-

onspflichten aus anderen Richtlinien unberührt583. 

Im Ergebnis ist das vom deutschen Gesetzgeber verfolgte Regelungskonzept 

einer überschießenden Richtlinienumsetzung über den sachlichen Anwendungs-

bereich der einzelnen Richtlinien hinaus europarechtskonform. 

 

c. Persönlicher Anwendungsbereich 

Die Informationspflichten sind gemäß § 7 Abs. 1 VVG gegenüber sämtlichen 

Versicherungsnehmern zu erfüllen. Damit wird die im alten Recht vorgesehene 

Unterteilung der Informationsadressaten, ob es sich um natürliche oder juristi-

sche Personen handelt, aufgegeben und die Frage, wer unter den Begriff der na-

türlichen Person fällt, wird für den Bereich der hier behandelten „Jedermann-

Versicherung“ bedeutungslos. Der Gesetzgeber geht, im Anschluss an die Re-

formkommission584, davon aus, dass die Anknüpfung an die Rechtsform kein 

geeignetes Kriterium für die Schutzbedürftigkeit darstelle585. Zugleich folgt er 

damit entsprechender Kritik aus der Literatur an der bisherigen Rechtslage586. 

Indem der Gesetzgeber den persönlichen Anwendungsbereich der Informations-

pflichten auf sämtliche Versicherungsnehmer erstreckt, setzt er die Vorgaben der 

RL 2002/65/EG überschießend um, da diese eine Informationserteilung nur ge-

genüber Verbrauchern vorsieht. Grund für die überschießende Umsetzung ist, 

dass nach Ansicht des Gesetzgebers eine Beschränkung der Informationspflich-

ten auf Verbraucher nicht sachgerecht sei, da ansonsten insbesondere kleine Un-

ternehmer und Freiberufler nicht zu informieren seien, obwohl diese ebenso wie 

Verbraucher schutzbedürftig seien. Damit folgt der Gesetzgeber einem gleich 

                                                 
581 Vgl. oben unter C. III. 2. e. dd. (1.). 
582 Vgl. oben unter C. III. 2. e. dd. (2.) (d.). 
583 Vgl. oben unter C. III. 2. e. dd. (3.). 
584 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 12. 
585 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
586 Vgl. Ihle, S. 118; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 13; Schwintowski, in: VersWissStud (2. Bd.), S. 
11 (19); Werber, in: FS Baumann, S. 359 (365f). 
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lautenden Vorschlag der Reformkommission587 und gibt entsprechender Kritik 

aus der Literatur zur Umsetzung der RL 2002/65/EG in den §§ 48a ff VVG 

a.F.588 nach. Fraglich ist jedoch, ob diese Regelung richtlinienkonform ist. 

Die RL 92/49/EWG strebt nur eine „Mindestharmonisierung“ an, weswegen sie 

einer Erstreckung der Informationspflichten auf andere als natürliche Personen 

nicht entgegensteht. Ebenso hindert die RL 2002/83/EG nicht eine weitergehen-

de Regelung, da die dortigen Informationen nach der hier vorgenommen Ausle-

gung589 ohnehin gegenüber sämtlichen Versicherungsnehmern zu erfüllen sind. 

Schließlich lässt auch die RL 2002/65/EG eine Informationserteilung gegenüber 

sämtlichen Versicherungsnehmern zu, denn die Richtlinie ist hinsichtlich ihres 

persönlichen Anwendungsbereiches nach der hier vertretenen Ansicht590 nicht 

abschließender Natur. Die Ausdehnung des Adressatenkreises ist somit richtli-

nienkonform. 

 

d. Inhaltliche Anforderungen an die Informationserteilung 

Im Folgenden werden die inhaltlichen Vorgaben von § 7 Abs. 1 und 2 VVG so-

wie §§ 1, 2 und 4 VVG-InfoV näher untersucht. 

Ein Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt dabei auf der Frage einer ord-

nungsgemäßen Umsetzung der RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG, 

da Verstöße nicht nur eine Änderung des VVG und der VVG-InfoV, sondern bis 

dahin auch eine richtlinienkonforme Auslegung bedingen können. Diese hätte 

ein Versicherer gegebenenfalls bei der Frage, wie er die vorgeschriebenen In-

formationspflichten vollständig und richtig zu erfüllen hat, zu berücksichtigen. 

Soweit einzelne Richtlinienvorgaben überschießend umgesetzt worden sind, läge 

zwar kein unmittelbarer Richtlinienverstoß vor591, allerdings käme unter Um-

ständen eine „quasirichtlinienkonforme“ Auslegung in Betracht592, die ein Ver-

sicherer bei der Informationserteilung ebenfalls zu berücksichtigen hätte. Dar-

über hinaus wäre mit einer Änderung der Vorgaben zu den Informationspflich-

ten auch außerhalb des jeweiligen Anwendungsbereiches der Richtlinien zu 

rechnen, wenn der Gesetzgeber das von ihm verfolgte Konzept einer vereinheit-

lichten Information konsequent beibehalten möchte. 

Darüber hinaus ist im Hinblick auf einzelne Informationspflichten die Frage zu 

klären, ob § 7 Abs. 2 VVG als Ermächtigungsgrundlage für den Erlass der 

VVG-InfoV den Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 GG entspricht und, ob die VVG-

InfoV speziell im Hinblick auf den Kostenausweis in der Lebensversicherung 

                                                 
587 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 11f. 
588 Vgl. Schneider, VersR 2004, S. 696 (698). 
589 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (3.). 
590 Vgl. oben unter C. III. 2. e. cc. (3.). 
591 Vgl. oben unter C. III. 2. d. aa. 
592 Vgl. oben unter C. III. 2. d. bb. 
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mit den Grundrechten des Versicherers zu vereinbaren ist. Soweit § 7 Abs. 2 

VVG oder die VVG-InfoV nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

genügt, wären die Ermächtigungsgrundlage593 sowie die hierauf aufbauenden 

Teile der VVG-InfoV594 bzw. die Verordnung selbst595 unwirksam und könnten 

daher mangels Verbindlichkeit für den Versicherer keine Pflicht zur Information 

begründen. Infolgedessen wäre auch ein Verstoß gegen die hiervon betroffenen 

Informationspflichten für den Versicherer ohne Bedeutung. 

Im Folgenden konzentriert sich die Untersuchung somit auf diejenigen Pflichten, 

bei den Bedenken im Hinblick auf die Europarechtskonformität und die Verfas-

sungsmäßigkeit bestehen. Darüber hinaus wird auf ausgewählte Informations-

pflichten eingegangen, die inhaltliche Besonderheiten aufweisen. 

 

aa. §§ 7 Abs. 1 VVG und 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV 

Gemäß §§ 7 Abs. 1 VVG und 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV sind dem Versiche-

rungsnehmer die AVB einschließlich der Tarifbestimmungen mitzuteilen. Um-

gesetzt wird mit dieser Verpflichtung die Vorgabe des Art. 5 Abs. 1 der RL 

2002/65/EG. Somit lässt sich diese Pflicht, die bereits im alten Recht in Nr. 1b 

Abschnitt I der Anlage D VAG a.F. schon vor der erstmaligen Umsetzung der 

RL 2002/65/EG normiert war, jetzt auf europarechtliche Vorgaben der RL 

2002/65/EG zurückführen596. Somit steht Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG 

wegen der der hier vertretenen teleologisch-systematischen Auslegung der RL 

2002/83/EG und 2002/65/EG597 der Begründung dieser über den Pflichtenkata-

log des Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A der RL 2002/83/EG hinausgehenden 

Informationspflicht nicht entgegen. 

 

bb. § 1 Abs. 1 VVG-InfoV 

§ 1 Abs. 1 VVG-InfoV regelt die Informationspflichten, die in allen Versiche-

rungszweigen zu erfüllen sind. Diese untergliedern sich inhaltlich in Informatio-

nen zum Versicherer (Nr. 1 bis 5), Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 

6 bis 11), Informationen zum Vertrag (Nr. 12 bis 18) sowie Informationen zum 

Rechtsweg (Nr. 19 und 20)598. Nachfolgend werden die Vorgaben von § 1 Abs. 

1 Nr. 1, 2, 3, 5, 6b, 7, 8, 12 und 13 VVG-InfoV näher betrachtet. 

 

                                                 
593 Vgl. Degenhart, Rn. 331 und 336f; Jarass, in: J/P, Art. 80, Rn. 20. 
594 Vgl. Sannwald, in: S//H/H, Art. 80, Rn. 53. 
595 Vgl. Degenhart, Rn. 336f; Jarass, in. J/P, Art. 80, Rn. 20. 
596 A.A. Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl, § 2, Rn. 80, die im Hinblick auf die Richtlinie 
2002/65/EG allein auf den in § 1 Abs. 1 Nr. 6 b VVG-InfoV umgesetzten Art. 3 Nr. 2 a der 
Richtlinie abstellt, dabei aber Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie außer Betracht lässt. Entgegen der 
Ansicht von Mönnich folgt eine Pflicht zur Übermittlung der AVB auch nicht aus Art. 36 i.V.m. 
Anhang III A der RL 2002/83/EG. Die AVB werden dort nicht erwähnt. 
597 Vgl. oben unter C. III. 2. e. dd. (2.) (d.). 
598 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 3f. 
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(1.) § 1 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV sind dem Versicherungsnehmer die Identi-

tät des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abge-

schlossen werden soll, mitzuteilen. Ebenfalls anzugeben sind das Handelsregis-

ter, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, sowie die zugehörige Register-

nummer. Umgesetzt werden hierdurch teils die Vorgaben von Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 

a und Nr. 1d der RL 2002/65/EG sowie von Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Nr. 

a1 der RL 2002/83/EG, letztere jedoch nur insoweit, als Firma und Rechtsform 

der Gesellschaft mitzuteilen sind. Die weiteren Vorgaben, nämlich den Namen 

des Mitgliedsstaates, in dem sich der Hauptsitz und ggf. die Agentur oder Nie-

derlassung befindet, die die Police ausstellt bzw. die entsprechende aus Art. 43 

Abs. 2 der RL 92/49/EWG folgende Verpflichtung, den Mitgliedsstaat des Sitzes 

bzw. der Zweigniederlassung mit dem bzw. mit der der Vertrag abgeschlossen 

wird, mitzuteilen, sind weder in § 1 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV noch an anderer 

Stelle ausdrücklich umgesetzt worden. Die VVG-InfoV bleibt somit hinter den 

Anforderungen der Richtlinienvorgaben zurück, weswegen insoweit eine Anpas-

sung erforderlich ist. Fraglich ist jedoch, ob sich die VVG-InfoV bis zu ihrer 

Änderung richtlinienkonform bzw. wegen des gesetzgeberischen Willens, ein 

vereinheitlichtes Informationsprogramm zu schaffen, „quasirichtlinienkonform“ 

auslegen lässt. 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 VVG-InfoV ist die ladungsfähige Anschrift des Versi-

cherers mitzuteilen und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 

von Bedeutung ist. Diese Angaben lassen sich („quasi-“) richtlinienkonform so 

auslegen, dass die Anschriften um den Namen des Mitgliedsstaates zu ergänzen 

sind. 

 

(2.) § 1 Abs. 1 Nr. 2 VVG-InfoV 

Mitzuteilen sind die Identität eines Vertreters des Versicherers in dem Mit-

gliedsstaat der EU, in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, so-

weit es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich 

tätigen Person als dem Anbieter und deren Eigenschaft, in der sie tätig wird, 

soweit der Versicherungsnehmer geschäftlich mit ihr zu tun hat. Folge dieser 

Informationspflicht ist, dass neben einem obligatorischen Vertreter, wie demje-

nigen für die Schadensregulierung bei Ausübung der Versicherungstätigkeit im 

Dienstleistungsverkehr nach § 8 Abs. 2 PflVG599, auch die Identität von selb-

ständigen Versicherungsvertretern, die in den Vertriebsprozess integriert sind, 

zu nennen ist600. Umgesetzt werden hier teils die Vorgaben von Art. 43 Abs. 3 

der RL 92/49/EWG sowie von Art. 3 Abs. 1 Nr. 1b und Nr. 1c der RL 

                                                 
599 Vgl. Schneider, S. 248. 
600 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 9; Schneider, S. 248. 
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2002/65/EG. 

 

(3.) § 1 Abs. 1 Nr. 3 VVG-InfoV 

Dem Versicherungsnehmer müssen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 VVG-InfoV die la-

dungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer, seinem Vertreter sowie einer 

anderen gewerblich tätigen Person im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 VVG-InfoV 

maßgeblich ist, genannt werden. Umgesetzt wird mit dieser Bestimmung teil-

weise Art. 43 Abs. 3 der RL 92/49/EWG, ferner Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang 

III A Nr. a3 der RL 2002/83/EG sowie teils Art. 3 Abs. 1 Nr. 1a, Nr. 1b und Nr. 

1c der RL 2002/65/EG. 

Darüber hinaus muss, wenn es sich bei dem Versicherer, seinem Vertreter oder 

einer anderen gewerblich tätigen Person um eine juristische Person, Personen-

vereinigung oder -gruppe handelt, auch der Namen eines Vertretungsberechtig-

ten genannt werden. Teilweise werden mit dieser Verpflichtung die Anforderun-

gen des § 80 Abs. 1 AktG wiederholt, die gemäß §§ 34, 156 Abs. 2 VAG auch 

auf VVaG und öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen anzuwenden 

sind601. In den Richtlinien ist die Angabe eines Vertretungsberechtigten zwar 

nicht ausdrücklich vorgesehen. Die dort geregelten Pflichten, Identität und An-

schrift mitzuteilen, lassen sich jedoch so auslegen, dass diese auch die Angabe 

eines Vertretungsberechtigten umfassen, da eine juristische Person als solche 

nicht handlungsfähig ist, jedoch die Angabe der Identität und Anschrift dazu 

dient, sich mit der juristischen Personen auseinandersetzen zu können602. Insge-

samt ist diese Regelung daher richtlinienkonform. 

 

(4.) § 1 Abs. 1 Nr. 5 VVG-InfoV 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 5 VVG-InfoV müssen Angaben über das Bestehen eines 

Garantiefonds oder bestimmter anderer Entschädigungsregelungen gemacht 

werden, wobei Name und Anschrift des Garantiefonds zu nennen sind. Umge-

setzt wird damit Art. 3 Abs. 1 Nr. 4b der RL 2002/65/EG, der jedoch die Angabe 

von Namen und Anschrift des Garantiefonds nicht ausdrücklich vorsieht. Den-

noch ist die Richtlinie so auszulegen, dass entsprechende Angaben zu machen 

sind, denn um die durch das Bestehen eines Garantiefonds gewährte Sicherheit 

einschätzen zu können, kommt es maßgeblich darauf an, Informationen über 

diesen Fonds zu erhalten. 

 

(5.) § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV 

Der Versicherer hat die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, ins-

                                                 
601 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 9. 
602 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 12. 
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besondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit mitzuteilen. Umgesetzt 

wird mit dieser Regelung Art. 3 Abs. 1 Nr. 2b der RL 2002/65/EG. Problema-

tisch ist die Frage, welche Merkmale einer Versicherungsleistung wesentlich 

sind. Beantwortet werden kann sie allein anhand einer wertenden Entscheidung 

im Hinblick auf das konkret angebotene Versicherungsprodukt603. Entscheidend 

dürfte es darauf ankommen, diejenigen Merkmale herauszustellen, die für eine 

Auswahlentscheidung des Versicherungsnehmers von Bedeutung sind, schließ-

lich soll diese durch die Informationserteilung gewährleistet werden604. 

 

(6.) § 1 Abs. 1 Nr. 7 VVG-InfoV 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 VVG-InfoV ist der Gesamtpreis der Versicherung ein-

schließlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile zu nennen, wobei die 

Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 

selbständige Versicherungsverträge umfasst. Wenn ein genauer Preis nicht an-

gegeben werden kann, so sind Grundlagen über die Berechnung mitzuteilen, die 

dem Versicherungsnehmer eine Überprüfung des Preises ermöglichen. 

Mit dem Gesamtpreis der Versicherung meint die VVG-InfoV die für einen be-

stimmten, ausdrücklich zu nennenden Zeitraum zu entrichtende Bruttoprämie605. 

Demgegenüber führt diese Vorschrift, ebenso wie die frühere Regelung in Anla-

ge D Abschnitt I Nr. 1e VAG a.F.606, nicht dazu, die zu entrichtende Prämie in 

einen Risiko-, Kapital-, und Sparanteil aufzuteilen607. Eine solche Aufteilung ist 

auch nicht den hier umgesetzten europarechtlichen Vorgaben der Art. 36 Abs. 1 

i.V.m. Anhang III A Nr. a10 der RL 2002/83/EG608 und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 b der 

RL 2002/65/EG zu entnehmen. 

Fraglich ist aber, ob die hier getroffene Regelung richtlinienkonform ist. Nach 

dem Wortlaut von § 1 Abs. 1 Nr. 7 VVG-InfoV sind Prämien für Zusatzversi-

cherungen, wie Berufsunfähigkeits- oder Unfallzusatzversicherungen zu Le-

bensversicherungsverträgen, die mit diesen eine Einheit bilden609, nicht geson-

dert auszuweisen, da sie nicht in selbständigen Verträgen geregelt sind. Demge-

genüber bestimmt Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A Nr. a10 der RL 

2002/83/EG, dass die Prämien für jede Leistung, und zwar sowohl Haupt- als 

auch Nebenleistungen, mitzuteilen sind, wenn sich derartige Informationen als 

sinnvoll erweisen. Das Unterscheidungskriterium des selbständigen Vertrages 

                                                 
603 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 4f; Leverenz, Rn. 3/32. 
604 Vgl. LG Magdeburg, NJW-RR 2003, S. 409 (410) zu § 2 Abs. 2 FernAbsG; Leverenz, Rn. 
3/32. 
605 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 5. 
606 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 14. 
607 Vgl. Leverenz, Rn. 3/33. 
608 Vgl. Müller, Rn. 852, der mit Blick auf die Vorgaben der Dritten Richtliniengeneration darauf 
hinweist, dass eine solche Regelung auf europäischer Ebene zu keiner Zeit erörtert worden ist. 
609 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 14; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 32. 
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findet sich hier nicht. Auch kann nicht argumentiert werden, dass nur bei selb-

ständigen Verträgen eine getrennte Prämienausweisung sinnvoll im Sinne der 

Richtlinienvorgabe ist, denn für den Versicherungsnehmer macht es bei seiner 

Entscheidung für ein Versicherungsprodukt keinen Unterschied, ob eine ihm 

zusätzlich gebotene Leistung Teil eines einheitlichen Vertrages, den er auch oh-

ne diese Zusatzleistung erhalten könnte, oder Gegenstand eines selbständigen 

Vertrages ist. Demnach ist § 1 Abs. 1 Nr. 7 VVG-InfoV, ebenso wie die Anlage 

D, Abschnitt I Nr. 1e VAG a.F.610, mit Blick auf Lebensversicherungen richtli-

nienwidrig, so dass die VVG-InfoV in diesem Punkt geändert werden muss. 

Fraglich ist aber, ob bis zu dieser Änderung nicht eine richtlinienkonforme bzw. 

„quasirichtlinienkonforme“ Auslegung in Betracht kommt. 

Denkbar ist es, Zusatzversicherungen als einen selbständigen Vertrag zu begrei-

fen, da für den Abschluss einer Zusatzversicherung eine vertragliche Abrede 

getroffen werden muss, die theoretisch von der Vereinbarung der Hauptversiche-

rung getrennt werden kann und insoweit verselbständigungsfähig ist. Folglich ist 

der Begriff des selbständigen Vertrages als gesonderte Abrede zu verstehen, die 

zu der Vereinbarung eines Hauptvertrages hinzutritt, um diesen um die Zusatz-

versicherung zu erweitern. Bei („quasi-“) richtlinienkonformer Auslegung sind 

auch Zusatzversicherungen als selbständige Verträge im Sinne des § 1 Abs. 1 

Nr. 7 VVG-InfoV zu begreifen611. 

 

(7.) § 1 Abs. 1 Nr. 8 VVG-InfoV 

§ 1 Abs. 1 Nr. 8 VVG-InfoV sieht vor, dass gegebenenfalls zusätzlich anfallende 

Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche wei-

tere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt 

oder von ihm in Rechnung gestellt werden, anzugeben sind. Die Regelung um-

fasst unter anderem die Kosten für die Erteilung eines Ersatzversicherungsschei-

nes (§ 3 Abs. 5 VVG) oder etwa die Kosten für die Bestimmung einer Zahlungs-

frist bei Verzug des Versicherungsnehmers (§ 38 Abs. 1 S. 1 VVG)612. 

Darüber hinaus sind die Kosten für die Benutzung von Fernkommunikationsmit-

teln anzugeben, wenn solche vom Versicherer zusätzlich in Rechnung gestellt 

werden. Umgesetzt werden die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Nr. 2d und Nr. 2g 

der RL 2002/65/EG. 

 

 

                                                 
610 Vgl. S. Hoffmann, S. 187; Osing, S. 104; Präve, VW 1995, S. 90 (94). 
611 Im Ergebnis ebenso Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 28; zur alten 
Rechtslage: VerBAV 1995, S. 283 (284); Biagosch/Scherer, VW 1995, S. 429 (431); Präve, in: 
Prölss, § 10a, Rn. 14; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 32. 
612 Vgl. Leverenz, Rn. 3/34. A.A. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 32 mit 
Blick auf § 2 Abs. 1 Nr. 2 VVG-InfoV. 
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(8.) § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV 

Der Versicherer hat gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV den Versicherungs-

nehmer über das Zustandekommen des Vertrages, den Beginn der Versicherung 

und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer einer Antragsbindungsfrist zu 

informieren. Dementsprechend ist zu erläutern, in welchen Erklärungen Angebot 

und Annahme liegen und wann somit der Vertrag geschlossen wird („formeller 

Versicherungsbeginn“ 613). Daneben hat der Versicherer darüber aufzuklären, der 

„formelle Versicherungsbeginn“ und „materielle Versicherungsbeginn“, also der 

Zeitpunkt, ab dem der Versicherer haftet und somit der Versicherungsschutz 

beginnt614, auseinander fallen können615. 

Eine Unterrichtung des Versicherungsnehmers über die Dauer der Bindung an 

seinen Antrag kommt nur in Frage, wenn er kein Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 

VVG hat und er daher an seinen Antrag gemäß §§ 145 ff BGB gebunden ist616. 

Soweit demgegenüber wegen eines Widerrufsrechts keine Antragsbindung be-

steht, ist davon auszugehen, dass er als Minus zur Antragsbindung über die Dau-

er einer nun mehr allein in Frage kommenden Annahmefrist617 zu informieren 

ist, um ihm vor Augen zu führen, bis zu welchem Zeitpunkt er mit der Annahme 

seines Antrages zu rechnen hat. 

Die hier getroffene Regelung lässt sich nicht auf Vorgaben in den Richtlinien 

zurückführen. Bereits bei der Umsetzung der RL 2002/65/EG in das alte VVG 

hatte der Bundesrat daher zu der entsprechenden Regelung in Nr. 1d der Anlage 

zum VVG a.F. vorgeschlagen, diese Regelung zu streichen618. Die Bundesregie-

rung hatte zugesagt, den angesprochenen Punkt zu überprüfen619, im Ergebnis 

aber keine Änderungen vorgenommen. Der Verordnungsgeber begründet die 

Übernahme der Regelung in die VVG-InfoV damit, dass hinsichtlich des Zu-

standekommens des Vertrages Besonderheiten bestehen können, die dem durch-

schnittlichen Versicherungsnehmer nicht zwangsläufig bekannt sein müssen. 

Insbesondere sei auf den Vertragsbeginn hinzuweisen und darauf, ab welchem 

Zeitpunkt Versicherungsschutz besteht620. Dem Verordnungsgeber kommt es 

also darauf an, zu verdeutlichen, dass mit dem Abschluss des Vertrages nicht 

unmittelbar der Versicherungsschutz beginnen muss. Dennoch stellt sich die 

Frage, inwieweit § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV richtlinienkonform ist, da bei 

Lebensversicherungsverträgen Informationspflichten, die über die RL 

                                                 
613 Vgl. Prölss, in: P/M, § 2, Rn. 1. 
614 Vgl. Prölss, in: P/M, § 2, Rn.1. 
615 Vgl. im Ergebnis: H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 13. A.A. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 
1 VVG-InfoV, Rn. 57. 
616 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 58. 
617 Vgl. oben unter C. I. 2. a. dd. (2.). 
618 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 36 re. Sp. 
619 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 40 re. Sp. 
620 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 5. 
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2002/83/EG hinausgehen, an Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie zu messen sind. 

Nach der hier entwickelten Auslegung des Art. 36 Abs. 3621 kommt es darauf an, 

ob die Informationspflicht dazu beiträgt, eine Auswahlentscheidung des Versi-

cherungsnehmers zu ermöglichen. Je nachdem wie ein Versicherer sein Ver-

tragsschlussverfahren gestaltet, ob also der Antrag von ihm oder vom Versiche-

rungsnehmer ausgeht oder, ob eine der Parteien zunächst nur eine „invitatio ad 

offerendum“ abgibt, können die Zeitpunkte des Zustandekommens des Vertrages 

variieren. Zudem ist es hilfreich einem Versicherungsnehmer vor Augen zu hal-

ten, dass der Vertragsschluss nicht gleichbedeutend mit dem Erwerb von Versi-

cherungsschutz sein muss, sondern dieser unter Umständen erst später eintritt. 

Kommt es daher für einen Interessenten darauf an, möglichst zügig Versiche-

rungsschutz zu erlangen, sind die aufgezeigten Punkte von erheblicher Bedeu-

tung und können damit maßgeblich zur Entscheidung über die Auswahl eines 

Versicherungsproduktes beitragen. Mit Blick auf eine Auswahlentscheidung ist 

es auch sinnvoll, den Versicherungsnehmer über eine etwa bestehende Bindung 

an seinen Antrag aufzuklären, da ihm dies verdeutlicht, ab welchem Zeitpunkt er 

sich verbindlich für ein Versicherungsprodukt entscheidet. Insgesamt trägt die 

Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV somit dazu bei, eine informierte 

Auswahlentscheidung zu ermöglichen, weswegen die Norm mit Blick auf Art. 

36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG richtlinienkonform ist. 

 

(9.) § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV hat der Versicherer den Versicherungs-

nehmer über das Bestehen oder Nichtsbestehen eines Widerrufsrechts sowie 

dessen Bedingungen und Einzelheiten seiner Ausübung, insbesondere Namen 

und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, 

und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich des Betrages, den der Versi-

cherungsnehmer im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen hat, zu infor-

mieren. Umgesetzt werden mit dieser Regelung unmittelbar die Vorgaben der 

Art. 5 Abs. 1 und 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. a RL 2002/65/EG. 

 

(a.) Umsetzung von Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A lit. a13 RL 2002/83/EG 

Fraglich ist, inwieweit mit § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV auch die Vorgaben des 

Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Buchstabe A lit. a13 der RL 2002/83/EG ord-

nungsgemäß in deutsches Recht transformiert werden, wonach der Versiche-

rungsnehmer über die Modalitäten der Ausübung des Widerrufs und des Rück-

trittsrechts zu informieren ist. 

Zweifel an der Richtlinienkonformität rühren daher, dass der Gesetzgeber in § 8 

Abs. 1 VVG für alle Versicherungsverträge, mit Ausnahme der in § 8 Abs. 3 
                                                 
621 Vgl. oben unter C. III. 2. e. dd. (2.) (b.). 
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VVG genannten Fälle, ein einheitliches Widerrufsrecht normiert hat. Dieses Wi-

derrufsrecht ist in Anlehnung an Art. 6 Abs. 1 der RL 2002/65/EG bewusst über 

den Fernabsatz hinaus auf sämtliche Formen des Vertragsschlusses erstreckt 

worden622 und soll die nach altem Recht bestehenden Lösungsrechte vom Ver-

trag623 in einer Regelung zusammenfassen624. Anders als die RL 2002/65/EG 

sieht die RL 2002/83/EG für Lebensversicherungsverträge in Art. 35 Abs. 1 UA 

1 jedoch kein Widerrufsrecht, sondern ein Rücktrittsrecht vor, weswegen § 8 

Abs. 1 VVG für Lebensversicherungsverträge, die nicht im Fernabsatz geschlos-

sen werden, und somit auch die Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV 

richtlinienwidrig sein könnten. Entscheidend ist daher, ob die Normierung eines 

einheitlichen Widerrufsrechts in § 8 Abs. 1 VVG auch den Anforderungen des in 

der RL 2002/83/EG vorgesehenen Rücktrittsrechts gerecht wird. 

Bedenken könnten zunächst im Hinblick auf die Bezeichnung als „Widerrufs-

recht“ bestehen, denn Art. 35 der RL 2002/83/EG ist mit „Rücktrittszeitraum“ 

überschrieben und auch in Art. 35 Abs. 1 UA 1 ist die Rede davon, dass der Ver-

sicherungsnehmer über eine Frist verfügt, um vom Vertrag „zurückzutreten.“ 

Diese begrifflichen Unterschiede dürfen indes nicht überbewertet werden, denn 

gemäß Anhang III A lit. a13 der RL 2002/83/EG ist über die Modalitäten des 

Widerrufs und des Rücktrittsrechts zu informieren, obwohl die Richtlinie kein 

Widerrufsrecht vorsieht. In erster Linie kommt es daher darauf an, ob das Wi-

derrufsrecht die Funktion des Rücktrittsrechts übernimmt und dieses auch im 

Übrigen den Anforderungen der RL 2002/83/EG entspricht. 

Funktional betrachtet dient das Rücktrittsrecht des Art. 35 Abs. 1 UA 1 der RL 

2002/83/EG dazu, dem Versicherungsnehmer eine Lösung vom Vertrag zu er-

möglichen und ihn gemäß Art. 35 Abs. 1 UA 2 der RL 2002/83/EG für die Zu-

kunft von allen aus dem Vertrag folgenden Verpflichtungen zu befreien. Im Üb-

rigen ist es dem nationalen Gesetzgeber gemäß Art. 35 Abs. 1 UA 3 der RL 

2002/83/EG freigestellt, die weiteren Wirkungen des Rücktritts nach nationalem 

Recht zu bestimmen. 

Diesen Anforderungen genügt das vom Gesetzgeber in § 8 Abs. 1 VVG normier-

te Widerrufsrecht. Im Falle eines Widerrufs wird der Versicherungsvertrag in ein 

Rückabwicklungsschuldverhältnis ungewandelt, so dass der Versicherungsneh-

mer für die Zukunft keine Verpflichtungen mehr aus dem Vertrag zu erfüllen 

hat. Infolge des Widerrufs kann der Versicherungsnehmer entweder gemäß § 9 

S. 1 VVG zumindest anteilig Rückzahlung der auf den Zeitpunkt nach Zugang 

                                                 
622 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp. und 61 re. Sp.; Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 3; Wandt, 
in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 317; Wandt/Ganster, VersR 2007, S. 1034; dies., VersR 2008, S. 
425. 
623 Vgl. §§ 5a, 8 Abs. 4 und Abs. 5, 48c Abs. 1 VVG a.F. 
624 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 3; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 317; 
Wandt/Ganster, VersR 2007, S. 1034. 
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der Widerrufserklärung entfallenden Prämienzahlungen oder analog §§ 357 Abs. 

1, 346 Abs. 1 BGB vollständige Erstattung sämtlicher bereits erbrachter Prä-

mienzahlungen verlangen625, womit der deutsche Gesetzgeber gemäß Art. 35 

Abs. 1 UA 3 der RL 2002/83/EG die weiteren Wirkungen des Rücktritts ausges-

taltet hat. Schließlich ist die Frist für das Widerrufsrecht in § 152 Abs. 1 VVG in 

zeitlicher Hinsicht den Vorgaben des Art. 35 Abs. 1 UA 1 der RL 2002/83/EG 

angepasst worden, weswegen insgesamt davon auszugehen ist, dass die Rege-

lung eines einheitlichen Widerrufsrechts und seiner Rechtsfolgen den Anforde-

rungen der RL 2002/83/EG entsprechen. Folglich setzt auch § 1 Abs. 1 Nr. 13 

VVG-InfoV die Vorgaben des Art. 36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A lit. a13 der 

RL 2002/83/EG richtlinienkonform im deutsches Recht um. 

 

(b.) Verhältnis zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG 

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG beginnt die Widerrufsfrist nicht zu laufen, bevor 

dem Versicherungsnehmer eine deutlich gestaltete Belehrung über das Wider-

rufsrecht und die Rechtsfolgen des Widerrufs zugegangen ist. Mit dieser Be-

stimmung wird die Notwendigkeit einer Widerrufsbelehrung für den Beginn der 

Widerrufsfrist normiert. Ein Vergleich zwischen der Information nach § 1 Abs. 1 

Nr. 13 VVG-InfoV und der Widerrufsbelehrung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG zeigt, 

dass sich beide inhaltlich weitgehend überschneiden. Es liegt daher nahe, die 

Information nach § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV mit der Widerrufsbelehrung 

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG gleichzusetzen. 

Für diese Sichtweise spricht, dass Art. 5 Abs. 1 der RL 2002/65/EG für die In-

formation des Verbrauchers über das Widerrufsrecht gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 

lit. a als maßgeblichen Zeitpunkt „rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen 

Fernabsatzvertrag oder durch ein Angebot gebunden ist“ und Art. 36 Abs. 1 der 

RL 2002/83/EG für die Information des Versicherungsnehmers über das Rück-

trittsrecht den Zeitpunkt „vor Abschluss des Versicherungsvertrages“ festlegt, 

womit nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis der Richtlinienvorgaben 

eine Information vor Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers 

gemeint ist626. Da § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG keine Vorgaben dazu macht, wann im 

Regelfall über das Widerrufsrecht zu belehren ist, deutet eine richtlinienorien-

tierte Auslegung darauf hin, diesen Zeitpunkt über die Informationspflicht des   

§ 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV zu konkretisieren, die gemäß § 7 Abs. 1 VVG 

rechtzeitig vor der Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers zu 

erfüllen ist627. Folglich ist davon auszugehen, dass die Informationspflicht des   

                                                 
625 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 35 und 37; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 318f. Näher zu den 
Rechtsfolgen des Widerrufs unter E. II. 2. e. 
626 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (4.) und C. III. 2. e. cc. (4.). 
627 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 32; Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 14; Wandt, Rn. 
325. 



 111 

§ 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV mit der Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 

VVG gleichzusetzen ist628. 

 

cc. § 2 Abs. 1 VVG-InfoV 

§ 2 Abs. 1 VVG-InfoV regelt die Informationspflichten, die bei Lebensversiche-

rungsverträgen zusätzlich zu den Informationen des § 1 Abs. 1 VVG-InfoV zu 

erteilen sind. 

 

(1.) § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV muss der Versicherer dem Versicherungs-

nehmer Angaben über die Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten ma-

chen, wobei einkalkulierte Abschlusskosten als einheitlicher Gesamtbetrag und 

die übrigen einkalkulierten Kosten als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der 

Laufzeit auszuweisen sind. Folglich geht es nicht darum, allein die Provisionen 

für Versicherungsvertreter aufzudecken629. § 2 Abs. 2 VVG-InfoV präzisiert 

diese Verpflichtung dahin, dass die Angaben in Euro zu erfolgen haben. 

 

(a.) Gründe für die Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV 

Eine europarechtliche Pflicht zur Mitteilung der in die Prämie einkalkulierten 

Kosten besteht nicht. Der Gesetzgeber hat sich jedoch im Bereich der Lebens-

versicherung, insbesondere mit Blick auf die kapitalbildende Lebensversiche-

rung, veranlasst gesehen, den Schutz der Versicherungsnehmer zu verbessern. In 

der Gesetzesbegründung heißt es hierzu, dass gerade an der kapitalbildenden 

Lebensversicherung erhebliche Kritik geübt werde. Die Abschlusskosten seien 

häufig sehr hoch. Sie würden dem Versicherungsnehmer zum großen Teil zu 

Beginn des Vertrages angelastet, so dass eine vorzeitige Lösung von dem Ver-

trag für ihn mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sei; er könne deshalb sein 

jederzeitiges gesetzliches Kündigungsrecht nur unter Inkaufnahme finanzieller 

Nachteile ausüben630. An anderer Stelle wird weiter ausgeführt, dass die übliche 

Praxis der Versicherer, die ersten Prämien zur Deckung der Abschlusskosten zu 

verwenden („Zillmerung“), dazu führe, dass bei einer Kündigung in den ersten 

Jahren kein Rückkaufswert gezahlt wird. Der Entwurf schlage nach dem Vorbild 

des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in § 169 Abs. 3 VVG vor, 

dass bei der Berechnung des Rückkaufswertes die Abschlusskosten auf einen 

Zeitraum von fünf Jahren verteilt werden müssen; außerdem solle durch die 

Verordnung nach § 7 Abs. 2 VVG geregelt werden, dass bei der Lebensversiche-

rung über die Höhe der Abschluss- und Vertriebskosten informiert werden müs-

                                                 
628 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 32; Leverenz, Rn. 4/24. 
629 Vgl. Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (3); H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 30. Kritisch daher 
Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 104f. 
630 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 51 li. Sp. 
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se, soweit eine Verrechnung mit den Prämien erfolgt, weil sich die Verrechnung 

auf die Rückkaufswerte auswirke631. Die Pflicht zur Mitteilung der Abschluss- 

und Vertriebskosten hat vor diesem Hintergrund den Zweck, bereits im Vorfeld 

des Vertragsschlusses das Bewusstsein für die Problematik der Höhe der Rück-

kaufswerte bei vorzeitiger Vertragsauflösung zu schärfen. Die Verpflichtung 

zum Ausweis der Abschluss- und Vertriebskosten sowie der sonstigen Kosten ist 

jedoch nicht allein durch die Problematik der Rückkaufswerte bedingt. Maßgeb-

lich hierzu beigetragen hat auch das Urteil des BVerfG vom 26. Juli 2005 in dem 

Verfahren 1 BvR 80/95. 

Das BVerfG hatte über eine Verfassungsbeschwerde zu entscheiden, in welcher 

der Beschwerdeführer geltend machte, dass der an ihn ausgeschüttete Gewinnan-

teil einer Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung zu gering sei. Diese 

müsse sich auch auf die stillen Reserven des Lebensversicherers beziehen, wes-

wegen ihm in diesem Umfang ein Zahlungsanspruch gegen den Versicherer zu-

stehe. Weil der Beschwerdeführer im Rahmen eines gegen den Versicherer an-

gestrengten Zivilprozesses in allen Instanzen gescheitert war, da ihm auf der 

Grundlage der bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen ein Zah-

lungsanspruch nicht zustand, wandte er sich gegen die ergangenen Zivilurteile. 

Das BVerfG hielt die Verfassungsbeschwerde teilweise für begründet. Die ge-

setzlichen Regelungen zur kapitalbildenden Lebensversicherung mit Über-

schussbeteiligung genügten seiner Ansicht nach nicht den grundrechtlichen 

Schutzanforderungen, die sich aus der in Art. 2 Abs. 1 GG gewährleisteten Pri-

vatautonomie und der Garantie des Eigentums durch Art. 14 Abs. 1 GG ergeben. 

Es fehlten hinreichende rechtliche Vorkehrungen dafür, dass bei der Berechnung 

des bei Vertragsende zu zahlenden Schlussüberschusses die Vermögenswerte 

angemessen berücksichtigt werden, die bei den Versicherungsunternehmen mit 

den gezahlten Versicherungsprämien gebildet worden sind. Insbesondere gelte 

dies insoweit, als der Versicherungsnehmer keine Möglichkeit habe, zu klären, 

inwieweit der Schlussüberschuss durch die Nichtberücksichtigung stiller Reser-

ven zu gering festgesetzt worden sei632. Das BVerfG gab dem Gesetzgeber daher 

auf, das bestehende Schutzdefizit im Rahmen des ihm zukommenden Gestal-

tungsspielraums zu beseitigen. Das Gericht zeigte hierzu verschiedene Lö-

sungsmöglichkeiten auf. Unter anderem stellte es darauf ab, dass der Wettbe-

werb durch ergänzende Informationen, etwa über Abschluss- und Verwaltungs-

kosten sowie über Möglichkeiten der Querverrechnung und über sonstige Kondi-

tionen der weiteren Abwicklung des Versicherungsvertrages, verbessert werden 

könne633. Nach Ansicht des BVerfG können also ergänzende Informationen über 

                                                 
631 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 53 li. Sp. 
632 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.07.2005 (Az.: 1 BvR 80/95), Rn. 58. 
633 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.97.2005 (Az.: 1 BvR 80/95), Rn. 97. 
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Abschluss- und Verwaltungskosten zur Verbesserung des Wettbewerbs zwi-

schen Versicherungsunternehmen beitragen und somit helfen, den grundrecht-

lich gebotenen Schutz der Versicherungsnehmer in der kapitalbildenden Le-

bensversicherung zu verbessern. Diesen Vorschlag des BVerfG hat der Gesetz-

geber aufgegriffen und in § 7 Abs. 2 VVG die Möglichkeit geschaffen, im Ver-

ordnungswege entsprechende vorvertragliche Informationspflichten zu begrün-

den634. 

 

(b.) Mitzuteilende Kosten 

Dem Wortlaut von § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV nach sind die in die Prämie ein-

kalkulierten Kosten anzugeben, wobei die Abschlusskosten als einheitlicher Ge-

samtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten als Anteil der Jahresprämie 

anzugeben sind. Somit liegt der Schluss nahe, dass im Ergebnis alle in die Prä-

mie einkalkulierten Kosten mitzuteilen sind635. In diese Richtung weist auch die 

Begründung der VVG-InfoV636, welche jedoch die Beiträge, die für den Versi-

cherungsschutz zu zahlen sind, und damit auch die in die Prämie einkalkulierten 

Risikokosten637, von den Kosten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV aus-

nimmt638. Es stellt sich die Frage, welche Kosten im Übrigen zu den in die Prä-

mie einkalkulierten Kosten gehören und inwieweit diese tatsächlich anzugeben 

sind. 

 

(aa.) Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten 

Mit Blick auf die Verordnungsermächtigung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG sowie 

unter Berücksichtigung des Urteils des BVerfG lassen sich Abschluss-, Ver-

triebs- und Verwaltungskosten unterscheiden. 

Der Begriff der Abschlusskosten lässt sich allgemein dahin definieren, dass 

hierunter die Kosten fallen, die beim Versicherer anlässlich des Abschlusses 

eines neuen Versicherungsvertrages entstehen639. Gemäß § 43 Abs. 2 Rech-

VersV640 gehören zu den Abschlussaufwendungen bzw. Abschlusskosten zum 

einen die dem Abschluss unmittelbar zurechenbaren Kosten wie Abschlusspro-

visionen für Versicherungsvertreter, Courtagen für Versicherungsmakler, Auf-

wendungen für die Anlegung der Versicherungsakte, für die Aufnahme des Ver-

trages in den Versicherungsbestand und für ärztliche Untersuchungen, sowie 

                                                 
634 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 54 re. Sp., S. 60 re. Sp. und S. 61 li. Sp. 
635 Vgl. Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (3); Leverenz, Rn. 3/39b; Präve, VersR 2008, S. 151 
(155). 
636 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 8. 
637 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 2 VVG-InfoV, Rn. 14; ders., RuS 2009, S. 1 (3). 
638 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 9. 
639 Vgl. Fürstenwerth/Weiß, Stichwort: Abschlusskosten, S. 6. 
640 Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (Versicherungsunter-
nehmen-Rechnungslegungsverordnung-RechVersV) vom 8. November 1994, BGBl. I, S. 3378, 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 23. November 2007, BGBl. I, S. 2631. 
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zum anderen mittelbar zurechenbare Kosten wie allgemeine Werbeaufwendun-

gen, Aufwendungen für die Antragsbearbeitung und Policierung641. 

Was unter dem Begriff der Vertriebskosten zu verstehen ist, erläutert der Ge-

setzgeber im Regierungsentwurf nicht weiter, jedoch wird der Begriff in den    

§§ 255 Abs. 2 S. 6 und 275 Abs. 3 Nr. 4 HGB verwendet. Vertriebskosten wer-

den dort als Aufwendungen verstanden, die direkt oder indirekt z. B. Verkaufs-

abteilungen, Werbeabteilungen, Marketingabteilungen sowie dem Vertreternetz 

zugerechnet werden können642. Insbesondere mit Blick auf die Kosten für das 

Vertreternetz einerseits und die Kosten für Abschlussprovisionen andererseits 

zeigen sich Überschneidungen der Vertriebskosten mit den Abschlusskosten. 

Teilweise werden diese beiden Kostenarten in der Literatur zum neuen VVG 

auch miteinander gleichgesetzt643. 

Unter dem Begriff der Verwaltungskosten werden in der Praxis die Verwal-

tungsaufwendungen für den Versicherungsbetrieb eines Versicherers verstan-

den644. § 43 Abs. 3 RechVersV präzisiert diesen Begriff näher, indem er den 

Verwaltungskosten unter anderem die Aufwendungen für die den Beitragsein-

zug, die Bestandsverwaltung, die Schadensverhütung, die Gesundheitsfürsorge 

zugunsten der Versicherungsnehmer und die Bearbeitung der Beitragsrückerstat-

tung sowie passiven Rückversicherung und Retrozession zuweist645. 

Soweit nach dem Wortlaut von § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV alle in die Prämie 

einkalkulierten Kosten anzugeben sind, umfasst diese Verpflichtung zumindest 

die Angabe der Abschluss-, Vertriebs-, und Verwaltungskosten, die bei der Prä-

mienkalkulation berücksichtigt werden. 

 

(bb.) Bestimmtheitsgebot des Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG 

Fraglich ist aber, ob die VVG-InfoV in diesem Punkt unter Berücksichtigung der 

verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 GG dem Wortlaut entspre-

chend ausgelegt werden kann. Damit eine Rechtsverordnung wirksam von der 

Exekutive erlassen werden kann, muss der Gesetzgeber gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 

2 GG Inhalt, Zweck und Ausmaß der Verordnungsermächtigung im Gesetz 

bestimmen, so dass im Grundsatz die gesetzgebende Gewalt in den Händen des 

Parlaments verbleibt und somit dem Demokratieprinzip sowie dem Grundsatz 

der Gewaltenteilung Rechnung getragen wird646. Folglich muss die Verord-

                                                 
641 Vgl. näher Stuirbrink/Schuster, in: Versicherungsbilanz-Kommentar, § 43 RechVersV, Rn. 
28-34. 
642 Vgl. näher Baetge/Kirsch/Thiele, S. 659. 
643 Vgl. Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (3). 
644 Vgl. Fürstenwerth/Weiß, Stichwort: Verwaltungskosten, S. 723. 
645 Vgl. näher Stuirbrink/Schuster, in: Versicherungsbilanz-Kommentar, § 43 RechVersV, Rn. 
35-41. 
646 Vgl. BVerfGE 78, 249 (272); Degenhart, Rn. 323; Lücke/Mann, in: Sachs, GG, Art. 80, Rn. 
23; Pieroth, in: J/P, Art. 80, Rn. 1. 
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nungsermächtigung konkret gefasst, also hinreichend bestimmt sein647. Inwie-

weit der Grad der Bestimmtheit hinreichend ist, hängt von der Bedeutung der 

Regelungen und deren Eingriffsintensität ab, zu deren Erlass der Verordnungs-

geber ermächtigt wird648. Ob eine Ermächtigungsnorm vor dem Hintergrund der 

genannten Anforderungen hinreichend bestimmt gefasst ist, kann jedoch nicht 

allein anhand des Gesetzeswortlauts beurteilt werden. Vielmehr ist die hinrei-

chende Bestimmtheit der Verordnungsermächtigung im Wege der Auslegung zu 

ermitteln649. 

Aus der Tatsache, dass § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG nicht ausdrücklich den Begriff der 

Verwaltungskosten erwähnt, wird teilweise der Schluss gezogen, dass der Ver-

ordnungsgeber nicht ermächtigt sei, den Ausweis von Verwaltungskosten vorzu-

schreiben650. Auch könne nicht aus der Wendung „insbesondere“ in § 7 Abs. 2 

Nr. 2 VVG abgeleitet werden, die Ermächtigungsnorm nenne nur beispielhaft 

einige Informationen, denn es fehle insoweit an der nötigen inhaltlichen Vorgabe 

gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG651. 

Dieser Einwand zielt ausschließlich auf den Wortlaut von § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG 

ab, lässt jedoch außer Betracht, dass die hinreichende Bestimmtheit der Verord-

nungsermächtigung im Wege der Auslegung zu ermitteln ist652. Indem § 7 Abs. 

2 Nr. 2 VVG in Bezug auf die in die Prämie einkalkulierten Kosten nur von Ab-

schluss- und Vertriebskosten sowie von sonstigen Kosten spricht, könnte zwar 

der Schluss nahe liegen, dass die nicht ausdrücklich erwähnten Verwaltungskos-

ten von der Ermächtigungsgrundlage nicht umfasst sind. Unberücksichtigt bliebe 

bei diesem Normverständnis jedoch die Wendung „insbesondere“, woraus in 

Bezug auf in die Prämie einkalkulierten Kosten nicht von einer abschließenden 

Vorgabe auszugehen ist. Im Wege der Auslegung ist an dieser Stelle weiter zu 

berücksichtigen, dass der Gesetzgeber den Regelungsvorschlag des BVerfG um-

setzen wollte, wonach nicht nur über Abschluss-, sondern auch über Verwal-

tungskosten zu informieren ist. Von daher lässt sich die Wendung „insbesonde-

re“ dahin konkretisieren, dass auch Verwaltungskosten zu den in die Prämie 

einkalkulierten Kosten gehören. 

Vor diesem Hintergrund überzeugt auch der Einwand nicht, dass der Referen-

tenentwurf des VVG ausdrücklich in § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG den Begriff der 

                                                 
647 Vgl. BVerfGE 55, 207 (226); 58, 257 (277f); 62, 203 (209f); Lücke/Mann, in: Sachs, Art. 80, 
Rn. 26. 
648 Vgl. BVerfGE 58, 257 (277f); 62, 203 (210); 68, 69 (72); 100, 323 (326); Degenhart, Rn. 
329; Lücke/Mann, in: Sachs, Art. 80, Rn. 27; Pieroth, in: J/P, Art. 80, Rn. 12f. 
649 Vgl. BVerfGE 58, 257 (277); 62, 203 (210); 80, 1 (20f); 85, 97 (104f); Degenhart, Rn. 327; 
Lücke/Mann, in: Sachs, Art. 80, Rn. 28; Pieroth, in: J/P, Art. 80, Rn. 11. 
650 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 31; Mauntel, in: PK-VVR § 2 VVG-InfoV, Rn. 3; Präve, 
VersR 2008, S. 151 (155). Zweifelnd Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 2 VVG-InfoV, Rn. 13; 
ders., RuS 2009, S. 1 (3); Leverenz, Rn. 3/39b. 
651 Vgl. Präve, VersR 2008, S. 151 (155). 
652 Vgl. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 112. 
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Verwaltungskosten vorsah, dieser aber nicht in die endgültige Fassung des VVG 

übernommen worden ist653. In § 7 Abs. 2 Nr. 2 des Referentenentwurfs heißt es 

nämlich, dass das Bundesministerium der Justiz ermächtigt werde, festzulegen, 

welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei Verträgen mit 

Überschussbeteiligung zu erteilen sind, insbesondere über die zu erwartenden 

Leistungen, ihre Ermittlung und Berechnung, über eine Modellrechnung sowie 

über die Abschluss- und Vertriebskosten, soweit eine Verrechnung mit Prämien 

erfolgt, und über sonstige Verwaltungskosten. In Bezug auf die in die Prämie 

einkalkulierten Kosten ist ebenso wie in § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG nur von Ab-

schluss- und Vertriebskosen die Rede, Verwaltungskosten werden indes nur als 

„sonstige Verwaltungskosten“ erwähnt. Von daher kann gerade nicht aus der 

von § 7 Abs. 2 Nr. 2 des Referentenentwurfs abweichenden Fassung des § 7 

Abs. 2 Nr. 2 VVG der Schluss gezogen werden, die Norm nehme Verwaltungs-

kosten von den einkalkulierten Kosten aus. 

Zweifel an der Bestimmtheit der Verordnungsermächtigung könnten jedoch be-

stehen, wenn mit Blick auf die Eingriffsintensität eine explizite Nennung der 

Verwaltungskosten hätte erfolgen müssen. Zu bedenken ist jedoch, dass der Ver-

sicherer die Grundlagen seiner Prämienkalkulation kennt und er daher auch in 

der Lage ist, die in die Kalkulation einfließenden Faktoren zu benennen, weswe-

gen die Pflicht zur Ausweisung einkalkulierter Verwaltungskosten neben der 

Verpflichtung zur Mitteilung der Abschluss- und Vertriebskosten keine besonde-

re Belastung darstellt. § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG ist folglich hinreichend bestimmt 

im Sinne von Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG654. 

 

(cc.) Historische Auslegung der VVG-InfoV 

In dem ursprünglichen Entwurf der VVG-InfoV vom 18. Juni 2007 hieß es noch 

in § 2 Abs. 1 Nr. 1, dass Angaben zur Höhe der Kosten für die Vermittlung und 

für den Abschluss des Vertrages, soweit diese nicht gesondert in Rechnung ge-

stellt werden, zu machen sind und in Nr. 2, dass Angaben zu den sonstigen in die 

Prämie eingerechneten Kosten gemacht werden müssen. In der Begründung zum 

Entwurf der VVG-InfoV heißt es auf S. 7 in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 

dass die Verpflichtung zur Offenlegung der Abschluss-, Vertriebs- und sonstigen 

Verwaltungskosten ihre gesetzliche Grundlage in § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG finde. 

Auch an anderen Stellen der Begründung des Verordnungsentwurfes werden die 

Verwaltungskosten ausdrücklich erwähnt655. Weil in der Begründung zur VVG-

InfoV vom 18. Dezember 2007 nicht mehr von Verwaltungskosten die Rede ist, 

                                                 
653 Vgl. Leverenz, Rn. 3/39b; Mauntel, in: PK-VVR, § 2 VVG-InfoV, Rn. 3; Präve, VersR 2008, 
S. 151 (155). 
654 Vgl. im Ergebnis Neuhaus/Kloth, S. 46; Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 
113. 
655 Vgl. Leverenz, Rn. 3/39b. 
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wird hieraus teilweise der Schluss gezogen, die VVG-InfoV nenne die Verwal-

tungskosten bewusst nicht, weswegen aus § 2 Abs.1 Nr. 1 VVG-InfoV nicht die 

Pflicht zur Angabe der Verwaltungskosten folge656. Dieser Schluss überzeugt 

indes nicht, denn der Verordnungsgeber stellt in der Begründung der VVG-

InfoV klar, dass nach seiner Ansicht alle einkalkulierten Kosten anzugeben 

sind657, was auch die Verwaltungskosten mit umfasst. Von einem bewussten 

Schweigen der VVG-InfoV kann daher keine Rede sein. 

 

(dd.) Systematische Auslegung der VVG-InfoV 

Schließlich wird gegen eine Pflicht zur Angabe der Verwaltungskosten vorge-

bracht, dass § 4 Abs. 4 VVG-InfoV auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV verweise, 

jedoch insoweit nur von Abschluss- und Vertriebskosten spreche658. Ob aus die-

sem Verweis der Schluss zu ziehen ist, dass der Versicherer gemäß § 2 Abs. 1 

Nr. 1 VVG-InfoV keine Verwaltungskosten auszuweisen hat, muss allerdings 

bezweifelt werden. Unabhängig von der Frage, ob im Produktinformationsblatt 

gemäß § 4 Abs. 4 VVG-InfoV tatsächlich nur die Abschluss- und Vertriebskos-

ten zu nennen sind659, spricht zum einen die Regelungssystematik des § 2 Abs. 1 

Nr. 1 VVG-InfoV dagegen, dass allein die Abschluss- und Vertriebskosten aus-

zuweisen sind. In der Norm ist als Oberbegriff die Rede von „in die Prämie ein-

kalkulierten Kosten“, der dahin präzisiert wird, dass hiermit „die einkalkulierten 

Abschlusskosten“ und „die übrigen einkalkulierten Kosten“ gemeint sind, wor-

unter auch die Verwaltungskosten fallen660. Zum anderen läuft der vorgebrachte 

Einwand darauf hinaus, in dem Klammerzusatz des § 4 Abs. 4 VVG-InfoV eine 

Legaldefinition des Regelungsgehalts von § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV zu se-

hen, was jedoch auf Grund der systematischen Stellung innerhalb der VVG-

InfoV nicht überzeugt. 

 

(ee.) Zwischenergebnis 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Versicherer gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 

VVG-InfoV die in die Prämie einkalkulierten Abschluss-, Vertriebs- und Ver-

waltungskosten angeben muss. 

 

(c.) Gestaltung der Kostenmitteilung 

Bei der Gestaltung der Kostenmitteilung unterscheidet § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-

InfoV nach den Abschlusskosten sowie den übrigen in die Prämie einkalkulier-

                                                 
656 Vgl. Leverenz, Rn. 3/39b. 
657 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 8. 
658 Vgl. Heilmann, S. 16; H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 31; Leverenz, Rn. 3/39b; Präve, VersR 
2008, S. 151 (155). 
659 Näher zu § 4 Abs. 4 VVG unten unter C. III. 4. d. ff. (4.). 
660 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 2 VVG-InfoV, Rn. 14; ders., RuS 2009, S. 1 (3). 
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ten Kosten. Erstere sind als einheitlicher Gesamtbetrag, letztere als Anteil der 

Jahresprämie unter Angabe der Laufzeit auszuweisen. Die Unterscheidung be-

ruht auf dem Gedanken, dass es sich bei den Abschlusskosten in der Regel um 

größere Beträge handelt, die nicht über die gesamte Laufzeit des Vertrages in die 

Prämie einkalkuliert werden661. Die Angaben über die Höhe der Kosten sind 

gemäß § 2 Abs. 2 VVG-InfoV in Euro-Beträgen zu machen, womit prozentuale 

Angaben oder Angaben über Berechnungsgrundlagen nicht zulässig sind, denn 

der Versicherungsnehmer soll die Kosten ohne weitere Berechnung erkennen 

können662. 

 

(d.) Rechtspolitische Bewertung 

Die Pflicht zum Ausweis von Kosten in der Lebensversicherung ist rechtspoli-

tisch sehr umstritten und bislang kontrovers diskutiert worden. Dementspre-

chend unterschiedlich fallen die hierzu verlautbarten Stellungnahmen aus663. 

Eine umfassende rechtspolitische Stellungnahme kann und soll an dieser Stelle 

nicht abgegeben werden. Vielmehr soll der Blick auf die Frage gerichtet werden, 

inwieweit die Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV mit höherrangigem 

Recht vereinbar ist. 

 

(e.) Vereinbarkeit mit Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG 

Der Ausweis der in die Prämie einkalkulierten Kosten wird in der RL 

2002/83/EG nicht vorgeschrieben, weswegen zweifelhaft ist, ob diese Verpflich-

tung mit der Schrankenregelung des Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG zu ver-

einbaren ist664. In der Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 2 VVG heißt es in die-

sem Zusammenhang lediglich, dass der Verordnungsgeber, soweit die Richtli-

nien die Informationspflichten nicht abschließend regeln, weitere Informationen 

vorschreiben könne, wenn sie für die Entscheidung des Versicherungsnehmers, 

ob er einen bestimmten Versicherungsvertrag schließen soll, von Bedeutung 

sind665. Auf die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG geht 

die Gesetzesbegründung demgegenüber nicht ein. 

Von Teilen der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass zumindest der Ausweis 

der Verwaltungskosten nicht mit Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG zu vereinba-

ren sei. Es bestehe keine Notwendigkeit zu ihrem Ausweis, da es dem Anbieter 

überlassen sein soll, seine internen Kosten so abzusenken, dass ein Verbleiben 

                                                 
661 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 9. 
662 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 8. 
663 Vgl. näher Leverenz, Rn. 3/40; Neuhaus/Kloth, S. 46; Römer, RuS 2008, S. 405 (409). 
664 Vgl. Mauntel, in: PK-VVR, § 2 VVG-InfoV, Rn. 4; Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., Rn. 
52; Präve, VersR 2008, S. 151 (155). Für einen Richtlinienverstoß H. Herrmann, in: B/M, § 7, 
Rn. 31. 
665 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. 
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am Markt gesichert sei666. 

Überzeugend ist diese Sichtweise nicht. Entscheidend kommt es nach der hier 

vorgenommenen Auslegung des Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG darauf an, 

ob weitergehende Informationspflichten dazu beitragen, eine Auswahlentschei-

dung des Versicherungsnehmers zu ermöglichen667. Kennt dieser die in die Prä-

mie einkalkulierten Kosten, kann er Rückschlüsse darauf ziehen, zu welchem 

Teil seine Prämienzahlungen ausschließlich der Kostendeckung dienen und er 

daher im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages nur einen Teil hier-

von zurückerhält. Dies ist gerade einer der Gründe für den Gesetzgeber gewesen, 

den Kostenausweis in der Lebensversicherung zu regeln. Zwar ist in diesem Zu-

sammenhang zu berücksichtigen, dass auch die Angabe der Rückkaufswerte 

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 VVG-InfoV diesem Ziel dienen. Jedoch hängt die Höhe 

der angegebenen Rückkaufswerte auch von der Summe des mit den Prämienzah-

lungen angesparten Kapitals ab, während der Kostenausweis in konkreten Euro-

Beträgen insoweit einen unmittelbaren und direkten Vergleich der tatsächlich 

anfallenden Kosten erlaubt. Zudem lässt die Angabe der Höhe der einkalkulier-

ten Kosten Rückschlüsse darauf zu, wie kosteneffizient ein Versicherer arbeitet. 

Insgesamt trägt daher die Angabe der in die Prämie einkalkulierten Kosten dazu 

bei, dem Versicherungsnehmer eine Auswahlentscheidung zu ermöglichen. Die-

se Einschätzung entspricht auch der Auffassung des BVerfG in seinem Urteil 

vom 26. Juli 2005, wonach eine Information über die Abschluss- und Verwal-

tungskosten ein Mittel zur Förderung des Wettbewerbs darstellt, der ein rationa-

les Auswahlverhalten der Versicherungsnehmer voraussetzt668. In die gleiche 

Richtung zielen auch die Ausführungen des BVerfG in seinem Beschluss vom 

15. Februar 2006669. Blieben den Versicherungsnehmern Art und Höhe der zu 

verrechnenden Abschlusskosten und der Verrechnungsmodus unbekannt, sei 

ihnen nach Ansicht des BVerfG eine eigenbestimmte Entscheidung darüber un-

möglich, ob sie einen Versicherungsvertrag zu den konkreten Konditionen ab-

schließen wollen670. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass der Ausweis 

der in die Prämie einkalkulierten Kosten dazu beiträgt, eine Auswahlentschei-

dung zu ermöglichen, weswegen die Regelung mit Art. 36 Abs. 3 der RL 

2002/83/EG im Einklang steht. 

 

(f.) Vereinbarkeit mit Grundrechten 

Im Zuge der Diskussion um den Ausweis der Kosten in der Lebensversicherung 

werden neben der Richtlinienkonformität auch Bedenken mit Blick auf die Ver-

                                                 
666 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 31. 
667 Vgl. oben unter C. III. 2. e. dd. (2.) (b.). 
668 Vgl. oben unter C. III. 1. b. bb. 
669 BVerfG, Beschl. v. 15.2.2006 (Az.: 1 BvR 1317/96). 
670 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.2.2006 (Az.: 1 BvR 1317/96), Rn. 61. 
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einbarkeit dieser Regelungen mit Art. 12 GG und Art. 3 GG geltend gemacht671. 

Zwar kann schon bezweifelt werden, dass eine Grundrechtsverletzung in Be-

tracht kommt, weil die Regelung des Kostenausweises auf einen Vorschlag des 

BVerfG zurückzuführen ist. Gleichwohl könnte die konkrete Ausgestaltung der 

getroffenen Regelungen Grundrechte der Versicherer verletzen. 

 

(aa.) Art. 12 Abs. 1 GG 

Art. 12 Abs. 1 GG begründet nach der Rechtsprechung des BVerfG ein einheit-

liches Grundrecht der Berufsfreiheit672 und umfasst allgemein die Freiheit, eine 

Erwerbszwecken dienende Tätigkeit zu ergreifen und wahrzunehmen673. Über 

Art. 19 Abs. 3 GG findet dieses Grundrecht auch auf inländische juristische Per-

sonen des Privatrechts Anwendung, da diese, ebenso wie natürliche Personen, in 

der Lage sind, eine Erwerbszwecken dienende Tätigkeit, insbesondere ein Ge-

werbe, zu betreiben674. Dementsprechend können Versicherer, die in der Rechts-

form der AG oder des VVaG organisiert sind, sich auf den Schutz der Ausübung 

ihrer gewerblichen Tätigkeit durch Art. 12 Abs. 1 GG berufen. 

Indem der Gesetzgeber Versicherern vorschreibt, im Zuge vorvertraglicher In-

formationspflichten Angaben über die in die Prämie einkalkulierten Kosten zu 

machen, trifft er eine Bestimmung über die Art und Weise der Berufs- bzw. Ge-

werbeausübung und greift somit in den Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG 

ein. Entscheidend kommt es daher darauf an, ob dieser Eingriff in den Schutzbe-

reich gerechtfertigt ist. 

Ein Eingriff ist gerechtfertigt, wenn er gemäß Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG durch oder 

aufgrund eines Gesetzes erfolgt und dieser dem Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit entspricht, welcher im Bereich des Art. 12 Abs. 1 GG durch die in der 

Rechtsprechung des BVerfG entwickelte „Dreistufentheorie“ modifiziert 

wird675. Abhängig von der in Berufsausübungsregelungen und subjektive sowie 

objektive Berufszugangsregelungen zu unterteilende Arten des Eingriffs676 sind 

verschiedene Anforderungen an die hiermit verfolgten Zwecke zu stellen. Für 

die Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffs durch eine Berufsausübungsrege-

lung reicht es dabei aus, dass vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls ver-

folgt werden677. 
                                                 
671 Vgl. VW 2007, S. 1920f; Brüss, VW 2007, S. 1239; Leverenz, Rn. 3/40 m.w.N.; Neu-
haus/Kloth, S. 46. 
672 Vgl. BVerfGE 7, 377 (400f); 33, 303 (329f); 92, 140 (151); Tettinger/Mann, in: Sachs, Art. 
12, Rn. 8. 
673 Vgl. Tettinger/Mann, in: Sachs, Art. 12, Rn. 22. 
674 Vgl. BVerfGE 97, 228 (253); 102, 197 (212f); 105, 252 (265); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 
10a; Tettinger/Mann, in: Sachs, Art. 12, Rn. 22. 
675 Vgl. BVerfGE 25, 1 (11f); 51, 193 (208); 87, 287 (321f); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 24 und 
31; Tettinger/Mann, in: Sachs, Art. 12, Rn. 100, 109 und 114. 
676 Vgl. Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 25-27; Tettinger/Mann, in: Sachs, Art. 12, Rn. 100-106. 
677 Vgl. BVerfGE 70, 1 (28); 78, 155 (162); 93, 362 (369); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 36; Tet-
tinger/Mann, in: Sachs, Art. 12, Rn. 101. 
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Die als Berufsausübungsregelung zu qualifizierende Vorschrift des § 2 Abs. 1 

Nr. 1 VVG-InfoV stellt einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG durch Rechtsver-

ordnung und somit aufgrund eines Gesetzes678 dar. Als vernünftige Belange des 

Allgemeinwohls, welche mit der Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 GG verfolgt 

werden, kann auf die bereits genannten Gründe verwiesen werden, die den Ge-

setzgeber zur Regelung des Kostenausweises veranlasst haben, also zum einen 

die Stärkung des Bewusstseins für die Problematik verminderter Rückkaufswer-

te und zum anderen die Förderung des Wettbewerbs zwischen den Versiche-

rungsunternehmen. Daran, dass die getroffene Maßnahme die verfolgten Zwecke 

fördert und somit geeignet ist679, bestehen keine Zweifel, schließlich ist mit 

Blick auf die Geeignetheit einer Maßnahme dem Gesetzgeber ein breiter Beur-

teilungsspielraum gegeben680. Auch ist nicht ersichtlich, welche milderen Mittel 

zum Einsatz kommen sollten, um das verfolgte Ziel zu erreichen, so dass die 

Begründung der Informationspflichten nicht erforderlich wäre681. Schließlich 

steht der mit der getroffenen Regelung einhergehende Grundrechtseingriff nicht 

außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck und ist somit angemessen682, weswe-

gen § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV eine verhältnismäßige Beschränkung von Art. 

12 Abs. 1 GG vorsieht und damit dieses Grundrecht nicht verletzt. 

 

(bb.) Art. 3 Abs. 1 GG 

Neben Art. 12 Abs. 1 GG werden überdies Zweifel an der Vereinbarkeit der Re-

gelung über den Kostenausweis mit Art. 3 Abs. 1 GG geltend gemacht, da eine 

Verpflichtung zum Ausweis der angefallenen Kosten bei anderen Finanzdienst-

leistungen wie Fondssparverträgen mit Banken nicht in gleicher Weise vorge-

schrieben sei683. 

Ein Eingriff in Art. 3 Abs. 1 GG, auf den sich inländische juristische Personen 

des Privatrechts wie Versicherungsunternehmen in der Rechtsform der AG und 

des VVaG gemäß Art. 19 Abs. 3 GG berufen können684, setzt voraus, dass der 

Gesetzgeber wesentlich Gleiches ungleich oder wesentlich Ungleiches gleich 

behandelt685. Es stellt sich an dieser Stelle bereits die Frage, welche Finanz-

dienstleistungen durch den Gesetzgeber anders als Lebensversicherungen be-

handelt werden, so dass eine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem vor-

läge. Soweit auf Fondssparverträge mit Banken verwiesen wird, erscheint es 

                                                 
678 Vgl. Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 20f; Tettinger/Mann, in: Sachs, Art. 12, Rn. 85. 
679 Vgl. BVerfGE 30, 292 (316); 80, 1 (24f); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 33. 
680 Vgl. BVerfGE 77, 308 (332); 88, 203 (262); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 32b. 
681 Vgl. BVerfGE 30, 292 (312); 75, 246 (269); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 34. 
682 Vgl. BVerfGE 30, 292 (316f); 46, 120 (148); Jarass, in: J/P, Art. 12, Rn. 35. 
683 Vgl. VW 2007, S. 1920f; Brüss, VW 2007, S. 1239; Leverenz, Rn. 3/40; Neuhaus/Kloth, S. 
46. 
684 Vgl. Jarass, in: J/P, Art. 3, Rn. 7; Osterloh, in: Sachs, Art. 3, Rn. 72. 
685 Vgl. BVerfGE 84, 133 (158); 90, 226 (239); 98, 365 (385); 103, 310 (318). 
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zweifelhaft, inwieweit es sich um wesentlich gleiche Regelungssachverhalte 

handelt, denn die in der kapitalbildenden Lebensversicherung bestehenden Prob-

lematik der Rückkaufswerte und das bei der kapitalbildenden Lebensversiche-

rung mit Überschussbeteiligung auftretende Problem der angemessenen Beteili-

gung an stillen Reserven, zu dessen Lösung unter anderem ein durch den Kos-

tenausweis geförderter Wettbewerb zwischen den Versicherungsunternehmen 

beitragen soll, stellen sich bei Fondssparverträgen nicht in gleicher Weise. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine Ungleichbehandlung nicht mit 

einer Verletzung des Grundrechts identisch ist. Eingriffe in den Schutzbereich 

des Art. 3 Abs. 1 GG können nach der in diesem Punkt uneinheitlichen Recht-

sprechung des BVerfG gerechtfertigt sein, wenn ein sachlicher Grund für die 

Ungleichbehandlung besteht686, wobei in Abhängigkeit von einer Reihe ver-

schiedener Faktoren in der neueren Rechtsprechung ergänzend Kriterien des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit herangezogen werden687. Im Bereich der 

hier betroffenen wirtschaftslenkenden und wirtschaftsordnenden Maßnahmen 

stellt das BVerfG jedoch tendenziell auf eine großzügigere Prüfung der Recht-

fertigung von Ungleichbehandlungen ab688, weswegen in erster Linie auf das 

Vorliegen eines sachlichen Grundes abzustellen sein dürfte. Als sachlicher 

Grund kommen die bereits erwähnten spezifischen Probleme der Lebensversi-

cherung, denen der Gesetzgeber mit der Neuregelung begegnen wollte, in Frage. 

Soweit daher die Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV zu einem Eingriff 

in den Schutzbereich des Art. 3 Abs. 1 GG führen sollte, wäre dieser verfas-

sungsrechtlich gerechtfertigt689. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG 

nicht zwingend zur Nichtigkeit der angegriffenen Norm führt, da das BVerfG es 

regelmäßig dem Gesetzgeber überlässt, wie er eine etwaige Ungleichbehandlung 

beseitigen will, und es daher die angegriffenen Normen nur für mit dem Grund-

gesetz unvereinbar erklärt und ihn zu einer Neuregelung auffordert690. Folglich 

würde ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht zwingend dazu führen, dass die 

Versicherer im Falle einer Neuregelung von der Pflicht zum Kostenausweis ent-

bunden würden. 

 

(2.) § 2 Abs. 1 Nr. 2 VVG-InfoV 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 VVG-InfoV sind mögliche sonstige Kosten, insbesonde-

re solche, die einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen können, gemäß 

Abs. 2 in Eurobeträgen. Aus dem Wort „möglichen“ in Verbindung mit dem in 

                                                 
686 Vgl. BVerfGE 61, 138 (147); 68, 237 (250); Osterloh, in: Sachs, Art. 3, Rn. 8. 
687 Vgl. Jarass, in: J/P, Art. 3, Rn. 17-25 m.w.N. 
688 Vgl. BVerfGE, 18, 315 (331), 50, 290 (338); Jarass, in: J/P, Art. 3, Rn. 24 und 62. 
689 Vgl. im Ergebnis Münster, VersVerm 2008, S. 274 (275). 
690 Vgl. Jarass, in: J/P, Art. 3, Rn. 40f; Osterloh, in: Sachs, Art. 3, Rn. 130-132. 
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der Verordnungsbegründung genannten Beispiel der Kosten für eine Ersatzur-

kunde691 lässt sich der Schluss ziehen, dass es sich bei den auszuweisenden Kos-

ten nur um solche handelt, die nicht zwangsläufig, sondern erst durch ein beson-

deres Verhalten des Versicherungsnehmers entstehen692. Inhaltlich überschneidet 

sich die Regelung mit der des § 1 Abs. 1 Nr. 8 VVG-InfoV693. 

 

(3.) § 2 Abs. 1 Nr. 4 VVG-InfoV 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 VVG-InfoV muss der Versicherer über die in Betracht 

kommenden Rückkaufswerte gemäß § 2 Abs. 2 VVG-InfoV in Eurobeträgen 

informieren, womit das Bewusstsein des Versicherungsnehmers für diese Prob-

lematik geschärft werden soll. Umgesetzt werden hiermit die Vorgaben von Art. 

36 Abs. 1 i.V.m. Anhang III A Nr. a9 der RL 2002/83/EG. 

 

dd. § 2 Abs. 3 VVG-InfoV i.V.m. 154 Abs. 1 VVG 

§ 2 Abs. 3 VVG-InfoV normiert die Zinssätze, mit denen die vom Versicherer 

gemäß § 154 Abs. 1 VVG zu übermittelnde Modellrechnung darzustellen ist. 

§ 154 Abs. 1 VVG bestimmt für kapitalbildende Lebensversicherungen mit Ü-

berschussbeteiligung, dass der Versicherer eine Modellrechnung zu übermitteln 

hat, in der die mögliche Ablaufleistung anhand von drei verschiedenen Zinssät-

zen dargestellt wird. Dies gilt jedoch nicht generell, sondern nur für den Fall, 

dass im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder dem Abschluss von einer 

Lebensversicherung bezifferte Angaben zur Überschussbeteiligung hinaus ge-

macht werden, was allerdings dem Regelfall entsprechen dürfte694. Derartige 

Beispielrechnungen sind bislang ohne gesetzliche Regelung gewesen, jedoch hat 

sich der Gesetzgeber veranlasst gesehen, eine gesetzlich normierte Modellrech-

nung vorzuschreiben, um Gefahren des Missbrauchs derartiger Rechenbeispiele 

vorzubeugen695. Damit Versicherungsnehmer nicht irrtümlich annehmen, sie 

könnten sich auf die Höhe der in der Modellrechnung genannten Leistungen 

verlassen, bestimmt § 154 Abs. 2 VVG, dass diese klar und verständlich darauf 

hinzuweisen sind, dass es sich bei der Modellrechnung nur um ein Rechenmo-

dell handelt, dem fiktive Annahmen zugrunde liegen und aus der keine vertragli-

chen Ansprüche gegen den Versicherer resultieren696. Mit der Normierung einer 

Modellrechnung ist der Gesetzgeber einem entsprechenden Vorschlag der Re-

formkommission gefolgt697. 

Fraglich ist aber, ob die Modellrechnung mit festgelegten Zinssätzen als Infor-

                                                 
691 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 8f. 
692 Vgl. Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (3). 
693 Vgl. Mauntel, in: PK-VVR, § 2 VVG-InfoV, Rn. 7; Präve, VersR 2008, S. 151 (155). 
694 Vgl. Präve, VersR 2008, S. 151 (155). 
695 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 52 re. Sp. und S. 97 li. Sp. 
696 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 97 re. Sp. 
697 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 121-123. 
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mationspflicht des Versicherers mit Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie 2002/83/EG zu 

vereinbaren ist. Mit Rücksicht darauf, dass die Modellrechnung dem Missbrauch 

von Beispielrechnungen entgegenwirken soll und somit hilft, Irreführungen der 

Versicherungsnehmer zu vermeiden698, trägt sie dazu bei, eine informierte Aus-

wahlentscheidung zu ermöglichen. Damit entspricht die Modellrechnung den 

Anforderungen des Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG und ist somit richtlinien-

konform699. 

 

ee. § 2 Abs. 4 und Abs. 5 VVG-InfoV 

§ 2 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 VVG-InfoV bestimmen, in welchem Umfang die In-

formationspflichten des § 2 Abs. 1 und 2 VVG-InfoV bei der Berufsunfähig-

keitsversicherung und der Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr entspre-

chend anzuwenden sind. Fraglich ist jedoch, ob § 2 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 

VVG-InfoV auf einer wirksamen Ermächtigungsgrundlage beruhen. 

 

(1.) Bestimmtheitsgebot des Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG 

Wie bereits im Zusammenhang mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV dargelegt, muss 

der Gesetzgeber gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG Inhalt, Zweck und Ausmaß der 

Verordnungsermächtigung im Gesetz bestimmen, damit eine wirksame Ermäch-

tigung zum Erlass einer Rechtsverordnung besteht700. Bedenken gegen die Wirk-

samkeit der Ermächtigungsgrundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG rühren daher, 

dass dort allein von der Lebensversicherung, nicht aber von der Berufsunfähig-

keitsversicherung und der Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr die Rede 

ist. Zudem folgt auch aus der Regelungssystematik des neuen VVG, wonach in 

Kapitel 5 die Lebensversicherung, in Kapitel 6 die Berufsunfähigkeitsversiche-

rung und in Kapitel 7 die Unfallversicherung geregelt ist, dass begrifflich zwi-

schen diesen Versicherungsarten zu unterscheiden ist. Fraglich ist jedoch, ob § 7 

Abs. 2 Nr. 2 VVG dennoch so ausgelegt werden kann, dass mit dem Begriff der 

Lebensversicherung auch die Regelungsbereiche der Berufsunfähigkeitsversi-

cherung und der Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr gemeint sind und 

somit von einer hinreichenden Bestimmtheit der Verordnungsermächtigung aus-

zugehen ist. 

Ansatzpunkt hierfür könnte entsprechend der Verordnungsbegründung701 die 

Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 2 VVG sein, wonach der Verordnungsgeber 

vorsehen kann, dass die zunächst nur für Lebensversicherungen vorgeschriebe-

nen besonderen Informationen auch bei Verträgen zu erteilen sind, die einzelne 

Elemente der Lebensversicherung umfassen. Dies sei der Fall bei der Unfall- 

                                                 
698 Zweifelnd Römer, RuS 2008, S. 405 (410). 
699 Vgl. im Ergebnis auch BT-Drucks 16/3945, S. 60 re. Sp. 
700 Vgl. oben unter C. III. 4. d. cc. (1.) (b.) (bb.). 
701 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 10. 
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und der Berufsunfähigkeitsversicherung mit Beitragsrückgewähr702. Dem Willen 

des Gesetzgebers entspricht es somit, dass in der Unfall- und der Berufsunfähig-

keitsversicherung mit Beitragsrückgewähr ebenfalls die besonderen Informati-

onspflichten der Lebensversicherung durch die VVG-InfoV vorgeschrieben 

werden können, da diese Elemente der Lebensversicherung enthalten. Folglich 

kann der Begriff der Lebensversicherung in § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG im Wege his-

torischer Auslegung so verstanden werden, dass dieser auch die Unfall- und Be-

rufsunfähigkeitsversicherung mit Beitragsrückgewähr umfasst703, nicht aber die 

Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Prämienrückgewähr. Folglich fehlt es für 

diese an einer wirksamen Verordnungsermächtigung704, weswegen § 2 Abs. 4 S. 

1 VVG-InfoV insoweit verfassungswidrig und daher teilweise unwirksam ist705. 

 

(2.) Zwischenergebnis 

Bis zu einer Neufassung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 VVG besteht bei Berufsunfähig-

keitsversicherungen ohne Prämienrückgewähr keine Pflicht, die Informations-

pflichten des § 2 Abs. 4 S. 1 VVG-InfoV zu erfüllen. 

 

ff. § 4 VVG-InfoV 

Soweit der Versicherungsnehmer ein Verbraucher706 ist, hat der Versicherer die-

sem gemäß § 4 VVG-InfoV, ein Produktinformationsblatt zur Verfügung zu 

stellen, das solche Informationen enthält, die für den Abschluss und die Erfül-

lung des Vertrages von besonderer Bedeutung sind. 

 

(1.) Gründe für die Einführung des Produktinformationsblattes 

Mit der Einführung eines Produktinformationsblattes kommt der Verordnungs-

geber Forderungen aus dem Schrifttum nach, dem Versicherungsnehmer die 

wichtigsten Informationen gesondert in hervorgehobener Form mitzuteilen707. 

Ausgangspunkt dieser Forderungen ist die Regelung des § 7 Abs. 1 VVG und 

der ersatzlose Wegfall des § 5a VVG a.F. gewesen, womit sich die Notwendig-

keit abzeichnete, die Informationspflichten gegenüber dem Versicherungsneh-

mer vor Abgabe seiner Willenserklärung zu erfüllen. Bezweifelt wurde, ob eine 

derartige Vorabinformation den Interessen des Versicherungsnehmers tatsäch-

lich nutzen würde. In diesem Zusammenhang formulierte Römer spitz, das ei-

gentliche Problem bestehe darin, dass der Verbraucher die AVB und die 

                                                 
702 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. 
703 A.A. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 2 VVG-InfoV, Rn. 56 und 69. 
704 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 2 VVG-InfoV, Rn. 59. 
705 Vgl. Vgl. Degenhart, Rn. 336f; Jarass, in: J/P, Art. 80, Rn. 20;  
706 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 14. 
707 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 13; Brömmelmeyer, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 115 
(120); Römer, VersR 2006, S. 741 (741); ders., VersR 2007, S. 618-620; Schimikowski, RuS 
2006, S. 441 (444); ders., RuS 2007, S. 133; A. Staudinger, S. 16. 
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Verbraucherinformationen in der Regel ohnehin nicht lese, sei es vor oder nach 

Vertragsschluss708. Die Bedenken gingen dahin, dass eine Information des Ver-

sicherungsnehmers anhand von AVB sowie der weiteren Informationen des       

§ 10a VAG a.F. nicht zu bewerkstelligen sei, da diese aufgrund ihrer sprachli-

chen Fassung und ihres beträchtlichen Umfangs häufig ohnehin nicht zur Kennt-

nis genommen würden709. Eine Hilfestellung bei diesem Problem biete daher ein 

„Vorblatt zu den AVB“, in dem nach dem Satz „weniger ist mehr“ die wichtigs-

ten Informationen in klarer Sprache knapp und anschaulich zusammengefasst 

werden und somit ein Anreiz geschaffen wird, diese tatsächlich zur Kenntnis zu 

nehmen710. Teilweise war mit diesem Vorschlag auch die Forderung verbunden, 

die Regelung des § 5a VVG a.F. beizubehalten und gleichsam als Kompromiss 

lediglich das Vorblatt zu den AVB dem Versicherungsnehmer vor Abgabe sei-

ner Willenserklärung zu übergeben711. Diesem Vorschlag ist der Gesetzgeber 

indes nicht gefolgt. Vielmehr ist das Produktinformationsblatt zusätzlich zu den 

übrigen Informationen zu erteilen, womit dem Versicherungsnehmer ermöglicht 

werden soll, sich einen ersten Überblick zu verschaffen und anhand von Verwei-

sen nähere Einzelheiten in den übrigen Informationsmaterialien zu finden712. 

 

(2.) Begrenzter Adressatenkreis 

Das Produktinformationsblatt ist nur Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB713 

zur Verfügung zu stellen, womit von dem ursprünglichen Regelungsvorschlag 

des § 4 des Entwurfs der VVG-InfoV vom 18. Juni 2007 abgewichen wird, der 

als Adressaten noch alle Versicherungsnehmer bestimmte. Konsequent ist die 

Beschränkung des Adressatenkreises vor dem Hintergrund der Gesetzesbegrün-

dung zu § 7 VVG nicht, die nicht nur Verbraucher für schutzbedürftig hält714. 

Das Problem, eine Vielzahl vorvertraglicher Informationen zu bewältigen, stellt 

sich nicht nur für Verbraucher, weswegen die Wegweiserfunktion des Produkt-

informationsblattes auch anderen Versicherungsnehmern von Nutzen gewesen 

wäre. 

 

(3.) § 4 Abs. 1 und Abs. 2 VVG-InfoV 

Gemäß § 4 Abs. 1 VVG-InfoV hat das Produktinformationsblatt diejenigen In-

                                                 
708 Vgl. Römer, VersR 2006, S. 740 (741). 
709 Vgl. Brömmelmeyer, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 117 (118); Römer, VersR 2006, S. 740 
(741), ders., VersR 2007, S. 618f; Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (444). Allgemein zu dem 
Problem begrenzter Aufnahmemöglichkeiten bei vorvertraglichen Informationen: Rehberg, S. 
55-66 m.w.N. 
710 Vgl. Römer, VersR 2006, S. 740 (741); ders., VersR 2007, S. 618 (619). 
711 Vgl. Baumann/Beenken, S. 51; Leverenz, Rn. 3/43; Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (444 und 
445). 
712 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 13. 
713 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 14. 
714 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 



 127 

formationen zu enthalten, die für den Abschluss oder die Erfüllung des Vertra-

ges von besonderer Bedeutung sind. Welche Informationen dies sind, wird in 

Abs. 2 legaldefiniert. 

 

(a.) § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 VVG-InfoV 

Zu informieren ist über die Art des angebotenen Vertrages und zugleich ist eine 

Beschreibung des durch den Vertrag versicherten Risikos zu geben, womit teil-

weise die Informationen des § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV zusammengefasst 

werden. 

 

(b.) § 4 Abs. 2 Nr. 3 VVG-InfoV 

Der Versicherer muss Angaben zur Höhe der Prämie, zur Fälligkeit und zum 

prämienbelasteten Zeitraum machen sowie auf die Folgen einer unterbliebenen 

oder verspäteten Zahlung hinweisen, womit § 1 Abs. 1 Nr. 7 und 9 VVG-InfoV 

aufgegriffen werden. 

 

(c.) § 4 Abs. 2 Nr. 4 VVG-InfoV 

Der Hinweis auf im Vertrag enthaltene Leistungsausschlüsse knüpft ebenso wie 

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 VVG-InfoV an § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV an. 

 

(d.) § 4 Abs. 2 Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 VVG-InfoV 

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5-7 VVG-InfoV sind Hinweise auf die bei Vertrags-

schluss, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalls zu 

beachtenden Obliegenheiten sowie die Folgen ihrer Nichtbeachtung aufzuneh-

men. Die Pflicht zur Mitteilung der vor und nach Vertragsschluss zu beachten-

den Obliegenheiten knüpft an die Pflicht zur Mitteilung der AVB gemäß § 7 

Abs. 1 VVG und § 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV an, denn § 10 Nr. 4 VAG be-

stimmt, dass die AVB entsprechende vollständige Angaben, enthalten müssen715. 

Über die Pflicht zur Mitteilung der Obliegenheiten hinaus begründet § 4 Abs. 2 

Nr. 5-7 VVG-InfoV die Pflicht, auf die Folgen einer Obliegenheitsverletzung 

hinzuweisen. Eine entsprechende Informationspflicht sieht das VVG nicht vor. 

Zwar heißt es in § 19 Abs. 5 S. 1 VVG, dass dem Versicherer die Rechte nach   

§ 19 Abs. 2 bis Abs. 4 VVG, welche die Folgen der Verletzung der vorvertragli-

chen Anzeigepflicht des § 19 Abs. 1 VVG regeln, nur zustehen, wenn er durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-

zung hingewiesen hat. Auch wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass 

der Versicherer verpflichtet wird, den Versicherungsnehmer über die Folgen 

einer Verletzung seiner Anzeigepflicht zu belehren716. Aufgrund der angeordne-

                                                 
715 Vgl. Präve, in: Prölss, § 10, Rn. 9. 
716 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 66 re. Sp. und S. 67 li. Sp. 
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ten Rechtsfolge, dass der Versicherer sich nicht auf die Rechte nach § 19 Abs. 2 

bis Abs. 4 VVG berufen kann, verschlechtert eine unterlassene Belehrung indes 

allein seine Rechtsposition. Handlungsgebote, deren Verletzung ausschließlich 

zu rechtlichen Nachteilen des Belasteten führen, stellen keine Pflichten, sondern 

nur Obliegenheiten dar717. Vor diesem Hintergrund führt erst die Regelung des  

§ 4 Abs. 1 Nr. 5 VVG-InfoV zu einer echten Pflicht des Versicherers, über die 

bei Vertragsschluss zu beachtenden Obliegenheiten und die Folgen ihrer Verlet-

zung zu belehren. 

Ebenso ist die Regelung des § 28 Abs. 4 VVG, wonach der Versicherer sich 

gemäß § 28 Abs. 2 VVG nur dann auf Leistungsfreiheit berufen kann, wenn er 

bei einer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllenden Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit auf diese Rechtsfolgen durch gesonderte Mitteilung in 

Textform hingewiesen hat, lediglich als Obliegenheit zu verstehen. Zwar spricht 

die Gesetzesbegründung im Zusammenhang mit § 28 Abs. 4 VVG von einer 

Belehrungspflicht718, jedoch sieht die Norm ebenso wie § 19 Abs. 5 S. 1 VVG 

allein rechtliche Nachteile des Versicherers vor. Fraglich ist jedoch, ob eine der-

artige mit Art. 36 Abs. 3 der RL 2002/83/EG zu vereinbaren ist. 

Der Hinweis auf die Folgen einer Obliegenheitsverletzung verdeutlicht dem 

Versicherungsnehmer, welche Bedeutung die ihm auferlegten Obliegenheiten 

haben. Je nachdem, wie in einem angebotenen Versicherungsvertrag Obliegen-

heiten des Versicherungsnehmers ausgestaltet sind, kann dieser leichter deren 

Bedeutung einschätzen, womit ihm eine Hilfestellung für seine Auswahlent-

scheidung gewährt wird. Damit genügen die in § 4 Abs. 1 Nr. 5-7 VVG-InfoV 

geregelten weitergehenden Informationspflichten den Anforderungen des Art. 36 

Abs. 3 der RL 2002/83/EG. 

 

(e.) § 4 Abs. 2 Nr. 8 und 9 VVG-InfoV 

Die Angaben von Beginn und Ende des Versicherungsschutzes sowie die Hin-

weise auf die Möglichkeiten zur Beendigung des Vertrages knüpfen an die all-

gemeinen Informationspflichten des § 1 Abs. 1 Nr. 12, Nr. 14 und Nr. 15 VVG-

InfoV an. 

 

(4.) § 4 Abs. 3 und Abs. 4 VVG-InfoV 

§ 4 Abs. 3 VVG-InfoV ergänzt § 4 Abs. 2 Nr. 2 VVG-InfoV für die Lebensver-

sicherung mit Überschussbeteiligung um einen Hinweis auf die vom Versicherer 

gemäß § 154 Abs. 1 VVG zu übermittelnde Modellrechnung. 

§ 4 Abs. 4 VVG-InfoV ergänzt unter anderem für die Lebens- und Berufsunfä-

higkeitsversicherung die Mitteilungspflicht des § 4 Abs. 2 Nr. 3 VVG-InfoV 

                                                 
717 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, Einl. v. § 241, Rn. 13. 
718 Vgl. BT-Drucks, 16/3945, S. 69 re. Sp. 
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dahin, dass Abschluss- und Vertriebskosten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV) so-

wie die sonstigen Kosten (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 VVG-InfoV) jeweils in Euro geson-

dert auszuweisen sind. Fraglich ist jedoch, ob neben den ausdrücklich genannten 

Abschluss- und Vertriebskosten im Produktinformationsblatt auch die in die 

Prämie einkalkulierten Verwaltungskosten auszuweisen sind, schließlich ver-

weist der Klammerzusatz in § 4 Abs. 4 VVG-InfoV auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-

InfoV, demzufolge auch die Verwaltungskosten mitzuteilen sind719. 

Teilweise wird in der Literatur davon ausgegangen, wegen des Wortlauts von    

§ 4 Abs. 4 VVG-InfoV seien allein die Abschluss- und Vertriebskosten auszu-

weisen, nicht aber die Verwaltungskosten720. Teilweise wird insoweit aber kri-

tisch angemerkt, dass dieser Unterscheidung nicht einleuchte721. 

Demgegenüber ist der Begründung zu § 4 Abs. 4 VVG-InfoV zu entnehmen, 

dass im Produktinformationsblatt die Kosten des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV 

gesondert ausgewiesen werden sollen722, mithin auch die Verwaltungskosten. 

Anhand des Produktinformationsblattes solle der Versicherungsnehmer auf ei-

nen Blich erkennen können, welche Kosten mit dem Abschluss des Vertrages 

verbunden seien723. 

Soweit in der Literatur darauf abgestellt wird, dass wegen des klaren Wortlauts 

für ein „Hineininterpretieren“ der „übrigen einkalkulierten Kosten“, also der 

Verwaltungskosten, in § 4 Abs. 4 VVG-InfoV jede Grundlage fehle724, ist dem 

nicht zuzustimmen. Obwohl § 4 Abs. 4 VVG-InfoV explizit die Abschluss- und 

Verwaltungskosten erwähnt, nimmt der dahinter stehende Klammerzusatz auf    

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV Bezug. Diese Norm beschränkt sich jedoch nicht 

auf einen Ausweis der Abschluss- und Vertriebskosten, weswegen der Wortlaut 

von § 4 Abs. 4 VVG-InfoV wegen dieses Verweises gerade nicht klar und ein-

deutig ist. Vor diesem Hintergrund kann § 4 Abs. 4 VVG-InfoV auch so ver-

standen werden, dass die Abschluss- und Vertriebskosten nur stellvertretend für 

die von § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV erfassten Kosten stehen. Hierfür spricht 

zunächst, dass § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV selbst die Vertriebskosten nicht aus-

drücklich nennt. Darüber hinaus beugt dieses Verständnis des Wortlauts von § 4 

Abs. 4 VVG-InfoV Wertungswidersprüchen zum Kostenausweis in § 2 Abs. 1 

Nr. 1 VVG-InfoV vor. Schließlich kann auf diese Weise auch dem Regelungs-

willen des Verordnungsgebers Rechnung getragen werden. Diesem Argument 

kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die Verordnungsbegründung im 

Hinblick auf den Regelungsgehalt des § 4 Abs. 4 VVG-InfoV widersprüchlich 

                                                 
719 Vgl. oben unter C. III. 4. d. cc. (1.) (b.) (ee.). 
720 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 4, Rn. 33; ders., RuS 2009, S. 1 (2f); Heilmann, S. 16; 
H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 31; Leverenz, Rn. 3/39b; Präve, VersR 2008, S. 151 (155). 
721 Vgl. Leverenz, Rn. 3/39b. 
722 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 16. 
723 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 16. 
724 Vgl. Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (2). 
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sei, da einerseits die Kosten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoV geson-

dert auszuweisen seien, andererseits aber der Versicherungsnehmer auf einen 

Blick erkennen können solle, welche Kosten mit dem Abschluss eines Vertrages 

verbunden seien725. Denn die Kosten, die mit dem Abschluss eines Vertrages 

verbunden sind, können nicht mit den Abschlusskosten gleichgesetzt werden726, 

schließlich hat der Versicherungsnehmer infolge des Vertragsschlusses sämtli-

che mit dem Vertrag verbundene Kosten zu tragen. 

Im Ergebnis sind daher im Produktinformationsblatt nicht nur die Abschluss- 

und Vertriebskosten, sondern auch Verwaltungskosten auszuweisen. 

 

(5.) § 4 Abs. 5 VVG-InfoV 

In § 4 Abs. 5 VVG-InfoV trifft der Verordnungsgeber nähere Bestimmungen 

über die Gestaltung des Produktinformationsblattes. Demnach ist es als solches 

zu bezeichnen und den anderen Informationen voranzustellen, wodurch es sich 

von diesen abheben und die besondere Bedeutung darin enthaltenen Informatio-

nen verdeutlichen soll727. Ferner sollen die Informationen in übersichtlicher und 

verständlicher Form knapp dargestellt werden, wobei das Produktinformations-

blatt keinen abschließenden Charakter haben muss, worauf der Versicherungs-

nehmer auch gemäß § 4 Abs. 5 S. 2 HS 2 VVG-InfoV hinzuweisen ist. 

Diese Pflicht zur knappen und anschaulichen Darstellung folgt einerseits aus der 

Notwendigkeit, dem Versicherungsnehmer mit dem Produktinformationsblatt 

eine Übersicht über die wesentlichen Merkmale des Vertrages zu verschaffen, 

steht aber andererseits in einem Spannungsverhältnis zu der Vielzahl der zu er-

teilenden Informationen sowie einzelnen Erläuterungen des Verordnungsgebers 

in der Verordnungsbegründung. So heißt es nämlich zu § 4 Abs. 2 Nr. 2 VVG-

InfoV, dass das in Abs. 5 normierte Gebot der Verständlichkeit eine anschauli-

che Darstellung gebietet, weswegen gegebenenfalls einzelne, typische Beispiele 

genannt werden sollen, in denen Art und Umfang des Versicherungsschutzes 

verdeutlicht werden, wobei jedoch keine erschöpfende Darstellung verlangt 

werde728. Ferner wird zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 VVG-InfoV ausgeführt, dass neben 

generellen Ausführungen beispielhaft einzelne praktisch bedeutsame Leistungs-

ausschlüsse dargestellt werden sollten729 und zu § 4 Abs. 2 Nr. 5 VVG-InfoV 

heißt es, dass beispielhaft die wesentlichen bei Vertragsschluss zu beachtenden 

Obliegenheiten aufgezählt werden sollten, wobei auch diese Aufzählung nicht 

erschöpfend sein müsse730. Insoweit geht der Verordnungsgeber zwar davon aus, 

                                                 
725 Vgl. Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (2). 
726 So Baroch Castellvi, RuS 2009, S. 1 (2). 
727 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 16. 
728 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 14. 
729 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 15. 
730 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 15. 
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dass § 4 Abs. 5 S. 4 VVG-InfoV, wonach bei Informationen, die den Inhalt der 

vertraglichen Abrede betreffen, die jeweils maßgebliche Bestimmung des Ver-

trages oder der AVB zu nennen ist, eine Verweisungsmöglichkeit eröffnet, die 

einer zu ausführlichen Darstellung entgegenwirkt731. Insgesamt muss dennoch 

bezweifelt werden, inwieweit das Produktinformationsblatt, entsprechend seiner 

Bezeichnung, als einzelnes Blatt ausgestaltet werden kann. 

Die Lösung dieses Problems hat der Verordnungsgeber indes bewusst dem Ver-

sichere überlassen, da er wegen der Vielzahl der angebotenen Versicherungsver-

träge, auf die das Produktinformationsblatt zugeschnitten sein müsse, konkrete 

Vorgaben nicht für möglich hielt und daher auch von der Vorgabe eines Musters 

Abstand genommen hat732. Angesichts dieser unzureichenden Vorgaben des 

Verordnungsgebers ist mit Blick auf die praktische Umsetzung der Vorgaben 

des § 4 Abs. 5 VVG-InfoV davon auszugehen, dass im Zweifel auch ein Pro-

duktinformationsblatt mit wenigen Seiten Umfang (etwa 2-3 Seiten) den Anfor-

derungen der VVG-InfoV genügt. Entscheidend ist schließlich, dass eine derart 

kurz gehaltene Informationsbroschüre dem Versicherungsnehmer eher einen 

Anreiz bietet, sich mit den vorvertraglichen Informationen auseinander zu set-

zen, als die alleinige Aushändigung der AVB, womit der wesentliche Zweck des 

Produktinformationsblattes erreicht wird. 

Schließlich sind die Informationen des Produktinformationsblattes gemäß § 4 

Abs. 5 S. 3 VVG-InfoV in der Reihenfolge des § 4 Abs. 2 VVG-InfoV wieder-

zugeben, wodurch Produktinformationsblätter verschiedener Versicherer leichter 

miteinander verglichen werden können, auch wenn der Verordnungsgeber auf 

die Vorgabe eines Musters verzichtet hat733. 

 

e. Zeitpunkt der Informationserteilung 

Einigkeit besteht darüber, dass eine Informationserteilung nach Abgabe der Wil-

lenserklärung nicht in Betracht kommt. Zweifelhaft und Gegenstand einer regen 

Diskussion ist jedoch die Frage, wann vor Abgabe der Willenserklärung zu in-

formieren ist. Im Wesentlichen dreht sich die Diskussion dabei um die Frage, 

welche Bedeutung dem Merkmal „rechtzeitig“ in § 7 Abs. 1 VVG zukommt. 

Das Merkmal „rechtzeitig“ findet sich in den Richtlinienvorgaben in Art. 3 Abs. 

1 und Art. 5 Abs. 1 der RL 2002/65/EG. Nach der hier vorgenommenen Ausle-

gung dieses Merkmals der RL 2002/65/EG734 kommt es im Wesentlichen darauf 

an, dass die Informationen dem Versicherungsnehmer so zeitig übergeben wer-

                                                 
731 Vgl. Begründung der VVG-InfoV S. 14 und S. 15. 
732 Vgl. Begründung der VVG-InfoV, S. 13. 
733 Entgegen dem ursprünglichen Entwurf der VVG-InfoV vom 18. Juni 2007 hat der Verord-
nungsgeber sich darauf beschränkt, nur die Reihenfolge der Informationspflichten des Produktin-
formationsblattes vorzuschreiben und nicht auch die Reihenfolge der Informationspflichten der 
§§ 1 bis 3 VVG-InfoV, vgl. Leverenz, Rn. 3/30; Präve, VersR 2008, S. 151 (152). 
734 Vgl. oben unter C. III. 2. e. cc. (4.). 
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den, dass dieser sich frei von äußerem Druck dafür entscheiden kann, sie zur 

Kenntnis zu nehmen oder dies zu unterlassen. Dennoch kann dieses Auslegungs-

ergebnis nicht ohne weiteres auf § 7 Abs. 1 VVG übertragen werden, denn zum 

einen gilt die Richtlinie nur unmittelbar für den Fernabsatz gegenüber Verbrau-

chern und zum anderen könnte der deutsche Gesetzgeber dem Merkmal „recht-

zeitig“ in § 7 Abs. 1 VVG einen abweichenden Sinngehalt beigemessen haben. 

Folglich ist ausgehend vom gegenwärtigen Meinungsstand in der Literatur zu 

diesem Problemkreis dieses Merkmals gesondert auszulegen. 

 

aa. Meinungsstand in der Literatur 

Über die Bedeutung und Auslegung des Merkmals „rechtzeitig“ gehen die An-

sichten in der Literatur auseinander: 

Ein Teil des Schrifttums geht davon aus, es lasse sich nicht generell sagen, wann 

eine Informationserteilung rechtzeitig ist, weswegen es maßgeblich auf die Um-

stände des Einzelfalles ankomme, insbesondere auf Art und Umfang der Infor-

mationen, die Schwierigkeit und Komplexität des angebotenen Versicherungs-

produktes, die wirtschaftliche Bedeutung des Vertrages, die Dauer der vertragli-

chen Bindung sowie einschlägige Erfahrungen des Versicherungsnehmers735. 

Mit Blick auf das Kriterium der Schwierigkeit und Komplexität soll es bei einfa-

chen oder standardisierten Produkten wie Reise-, Sterbegeld-, Privathaftpflicht-, 

Kfz-, Hausrat und Gebäudeversicherungen ausreichen, dem Versicherungsneh-

mer das Produkt zu erläutern und ihm eine kurze Zeit zum Durchsehen der In-

formationen einzuräumen, während bei komplexeren Versicherungen wie Le-

bens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und gewerblichen Versicherungen eine 

längere Bedenkzeit, gegebenenfalls von mehreren Tagen, erforderlich sein 

soll736. 

Obwohl es nach dieser Ansicht grundsätzlich auf eine differenzierte Betrachtung 

anhand der aufgezeigten Kriterien ankommen soll, halten einige Vertreter dieser 

Meinung eine Informationserteilung auch unmittelbar vor Abgabe der Willens-

erklärung des Versicherungsnehmers für möglich. Voraussetzung hierfür sei, 

dass er die erteilten Informationen nicht zur Kenntnis nehmen und direkt seine 

                                                 
735 Vgl. Baumann/Beenken, S. 41f; Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 36; Franz, VersR 2008, S. 298 
(303); ders., DStR 2008, S. 303 (305); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., Rn. 13; Leverenz, 
Rn. 3/50, 3/59-3/63; ders., VW 2008, S. 392 (393f); Marlow/Spuhl, S. 18f; Meixner/Steinbeck, § 
1, Rn. 66f; Neuhaus/Kloth, S. 48; Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 6; ders., RuS 2006, S. 
441 (442); ders., RuS 2007, S. 133 (135); Schimikowski/Höra, S. 110f; T. Schneider, in: VersR-
Hdb, 2. Aufl. § 1a, Rn. 13; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 61; Wurdack, Versicherungsmagazin 
2008, S. 32f. Einschränkend Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 290; ders., Rn. 284, wonach 
es auf besondere Umstände des Einzelfalles, die in der Person des Versicherungsnehmers liegen, 
nicht ankommen soll. 
736 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (303); ders., DStR 2008, S. 303 (305); Leverenz, Rn. 3/60; 
Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 67; Neuhaus/Kloth; S. 48; Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 6 
und 8; ders., RuS 2006, S. 441 (442); ders., RuS 2007, S. 133 (135f); Schimikowski/Höra, S. 
111; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 290; ders., Rn. 284. 
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auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung abgeben wolle. Eine 

zwangsweise Information komme schließlich nicht in Betracht737. 

Andere Teile des Schrifttums sind der Meinung, im Ansatz sei die Rechtzeitig-

keit der Informationserteilung nach der Komplexität des Produktes zu beurteilen, 

zumindest, soweit der Versicherungsnehmer auf eine Beratung durch den Versi-

cherer bzw. Versicherungsvertreter verzichte, da es nun auf seine eigene Infor-

mationsverarbeitung ankomme738. Demgegenüber komme es im Regelfall auf 

ein durch den Berater gesteuertes Studium der AVB an, weswegen selbst bei 

komplexen Produkten ein zweiter Vertreterbesuch nicht zwingend erforderlich 

sei739. 

In ähnlicher Weise stellt eine andere Ansicht darauf ab, ob der Versicherungs-

nehmer aufgrund der Beratung durch den Versicherer in der Lage sei, eine in-

formierte Entscheidung zu treffen. Davon gehe auch § 4 Abs. 5 der VVG-InfoV 

aus. Im Produktinformationsblatt seien die wesentlichen Informationen über den 

Vertragsinhalt hervorzuheben und so darzustellen, dass der Versicherungsneh-

mer den Vertrag verstehe. Dabei werde ausdrücklich verlangt, dass bei den In-

formationen, die den Vertragsinhalt betreffen, jeweils auf die maßgebliche Be-

stimmung in den AVB hinzuweisen ist. Aus diesem Konzept lasse sich der Beg-

riff „rechtzeitig“ funktional entwickeln. Der Versicherer biete zunächst eine 

AVB-basierte Beratung an. Wenn er den Kunden auf diese Weise über den we-

sentlichen Vertragsinhalt informiert habe, treffe dieser eine informierte Ent-

scheidung740. 

Schließlich halten weitere Teile der Literatur eine Konkretisierung des Merk-

mals „rechtzeitig“ anhand der Umstände des Einzelfalles nicht für maßgeblich. 

Sie betonen, der Versicherungsnehmer habe es in der Hand, ob und inwieweit er 

die erteilten Informationen lese. Aus diesem Grunde sei es ausreichend, wenn er 

die Möglichkeit zur Kenntnisnahme habe741 und gegebenenfalls die Vertrags-

verhandlungen zu einem anderen Zeitpunkt fortführen könne742. 

 

bb. Wortlaut des § 7 Abs. 1 VVG 

Der Begriff „rechtzeitig“ lässt sich mit den Wendungen „zum richtigen Zeit-

punkt, so dass es noch früh genug ist“ oder im Sinne von „pünktlich, ehe es zu 

                                                 
737 Vgl. Baumann/Beenken, S. 76; Franz, DStR 2008, S. 303 (305); Leverenz, Rn. 3/56; ders., 
VW 2008, S. 392 (393); Neuhaus/Kloth, S. 48.. Im Ergebnis auch T. Schneider, in: VersR-Hdb, 
2. Aufl., § 1a, Rn. 13. 
738 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 61. 
739 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 60. 
740 Vgl. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 22f und 124. 
741 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 49; Gaul, VersR 2007, S. 21 (22); Funck, VersR 
2008, S. 163 (163f); Grote/Schneider BB 2007, S. 2689 (2691); Mauntel, in: PK-VVR, § 1 
VVG-InfoV, Rn. 6 und 12; Niederleithinger, Teil A, Rn. 64 und 68; Römer, VersR 2006, S. 740 
(741); Stadler, VW 2006, S. 1339 (1340); Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (718). 
742 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 49; Grote/Schneider BB 2007, S. 2689 (2691). 
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spät ist“ umschreiben743. Synonyme Ausdrücke sind unter anderem „fristge-

mäß“, „früh genug“, „ohne Verspätung“ oder „termingemäß“744. Der Wortlaut 

schließt somit eine starre Mindestfrist aus, bietet im Übrigen aber keine An-

haltspunkte dafür, bis zu welchem Zeitpunkt genau die Informationen zu erteilen 

sind. Um diese Frage zu beantworten, müssen daher Kriterien herangezogen 

werden, die außerhalb des Wortlauts der Norm liegen. 

 

cc. Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 1 VVG 

In der Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 1 VVG heißt es, der maßgebliche Zeit-

punkt, zu dem die Informationen nach Satz 1 spätestens erteilt werden müssen, 

sei die Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers. Diese Rege-

lung übernehme den Wortlaut des § 312c Abs. 1 BGB, mit dem Artikel 3 Abs. 1 

und Artikel 5 Abs. 1 der RL 2002/65/EG umgesetzt werden. Er sei der Formulie-

rung in § 48b Abs. 1 VVG a.F. („rechtzeitig vor dessen Bindung“) vorzuziehen, 

da durch diese der für die Information des Versicherungsnehmers maßgebliche 

Zeitpunkt nicht eindeutig bestimmt werde. Nunmehr sei klargestellt, dass die 

vorgeschriebenen Informationen nicht erst bei Vertragsschluss erteilt werden 

dürften, wie dies bisher nach § 5a VVG a.F. zulässig war745. Der Gesetzesbe-

gründung ist somit zu entnehmen, dass es dem Gesetzgeber in erster Linie darauf 

ankommt, klarzustellen, dass die bisher nach § 5a VVG a.F. mögliche Informa-

tion des Versicherungsnehmers nach Abgabe seiner Willenserklärung nicht mehr 

zulässig sein soll. Ferner hält er eine Mindestfrist zwischen Informationsertei-

lung und Abgabe der Willenserklärung nicht für erforderlich, was er auch an 

anderer Stelle in der Gesetzesbegründung ausdrücklich betont746. Darüber hinaus 

geht er aber auch nicht davon aus, dass der Informationszeitpunkt in Abhängig-

keit von den Umständen des Vertragsschlusses wie etwa der Schwierigkeit und 

Komplexität des angebotenen Vertrages, zu bestimmen ist747. Dies ergibt sich 

daraus, dass der Gesetzgeber eine Information auch noch bei Abgabe der Wil-

lenserklärung für gesetzeskonform hält. 

 

dd. Vergleich mit § 312c BGB 

Bei der Formulierung des § 7 Abs. 1 VVG hat sich der Gesetzgeber bewusst an 

die Formulierung des § 312c Abs. 1 BGB angelehnt748, die im Hinblick auf den 

Zeitpunkt der Informationserteilung mit der Formulierung des § 312c Abs. 2 Nr. 

1 BGB übereinstimmt, welcher der Umsetzung der RL 2002/65/EG im BGB 

                                                 
743 Vgl. Leverenz, Rn. 3/52. 
744 Vgl. Leverenz, Rn. 3/52. 
745 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
746 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
747 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163. 
748 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
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dient. Zu untersuchen ist daher, wie in § 312c BGB das Merkmal „rechtzeitig“ 

auszulegen ist. 

Noch zur alten Fassung des § 312c Abs. 1 BGB, wonach der Verbraucher recht-

zeitig vor Abschluss eines Fernabsatzvertrages zu informieren war, ist vereinzelt 

vertreten worden, die Wendung sei so zu verstehen, dass der Verbraucher grund-

sätzlich drei Tage Zeit haben müsse, um seinen Meinungsbildungsprozess abzu-

schließen749. Dieser Auslegungsansatz hat jedoch im Fernabsatzrecht weder zu  

§ 312c Abs. 1 BGB a.F. noch zu § 312c BGB n.F. Gefolgschaft gefunden750, 

weil sich weder aus dem BGB noch aus den Richtlinienvorgaben Anhaltspunkte 

für eine Frist von drei Tagen ergeben751. 

Wie im Übrigen das Merkmal „rechtzeitig“ auszulegen ist, wird in der fernab-

satzrechtlichen Literatur weitgehend durch eine direkte oder indirekte Bezug-

nahme auf die Ausführungen in der Begründung des Gesetzesentwurfes zu § 2 

Abs. 2 FernAbsG a.F., der mit § 312c Abs. 1 BGB a.F. übereinstimmt, konkreti-

siert752. Dort heißt es, dass die Fernabsatzrichtlinie, und damit auch § 2 Abs. 2 

FernAbsG, „rechtzeitig“ nicht definiere, weil sich keine konkretisierende, für 

alle Einzelfallumstände passende Bestimmung finden lasse und es daher der 

Rechtsprechung überlassen werden müsse, zu bestimmen, bis zu welchem Zeit-

punkt eine Information noch als „rechtzeitig“ zu beurteilen sein. Sichergestellt 

werden solle jedenfalls, dass der Verbraucher die übermittelten Informationen 

zur Kenntnis nehme und eine informierte Entscheidung treffen könne. Der Un-

ternehmer solle den Verbraucher nicht dadurch unter Druck setzen können, dass 

er beispielsweise die Gültigkeitsdauer seines Angebots so kurz bemisst und dem 

Verbraucher die notwendigen Informationen erst so spät übermittelt, dass die-

sem keine angemessene Zeit für eine Entscheidungsfindung bleibt. Die Über-

mittlung der Informationen dürfe zwar nicht mit dem Vertragsschluss zusam-

menfallen, sie könne jedoch, je nach den Umständen des Einzelfalles, auch erst 

unmittelbar vor Vertragsschluss erfolgen, wenn dies im Hinblick auf den Um-

fang der Informationen und die Bedeutung des Geschäfts für den Verbraucher 

angemessen sei753. 

Aus diesen im Fernabsatzrecht für maßgeblich gehaltenen Erwägungen hat als 

erster Schimikowski754 für das Versicherungsrecht den Schluss gezogen, bei ein-

fachen Standardprodukten mit kurzen und verständlichen AVB komme eine 

Aushändigung der Informationen unmittelbar vor Unterzeichnung des Antrages 

                                                 
749 Vgl. Micklitz, in: HK-VertriebsR, § 312c, Rn. 32. 
750 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 312c, Rn. 5; Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 19; 
Thüsing, in: Staudinger, § 312c, Rn. 20; Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 78. 
751 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 312c, Rn. 5; Thüsing, in: Staudinger, § 312c, Rn. 20. 
752 Vgl. Saenger, in: Erman, § 312c, Rn. 32; Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 19; Thü-
sing, in: Staudinger, § 312c, Rn. 20; Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 78. 
753 Vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 38 li. Sp. 
754 Vgl. RuS 2007, S. 133 (135). 
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in Frage, wobei dem Versicherungsnehmer lediglich eine kurze Zeit zum Durch-

sehen eingeräumt werden müsse. Art und Bedeutung des Geschäfts verlangten 

bei standardisierten Sach- und Haftpflichtversicherungen, die existenzielle Risi-

ken abdecken, dass der Versicherungsnehmer über den Inhalt des Versiche-

rungsvertrages informiert werde und er vor seiner Antragsstellung einige Minu-

ten Zeit erhalte, die AVB durchzusehen, damit er als „mündiger Verbraucher“ 

eine informierte Entscheidung treffen könne. Bei Personenversicherungen wie 

Lebens- und Krankenversicherungen sei wegen der Bedeutung und Komplexität 

demgegenüber eine Bedenkzeit von mehreren Tagen erforderlich. 

Diese von Schimikowski vorgenommene, produktorientierte Auslegung des 

Merkmals „rechtzeitig“ in § 7 Abs. 1 VVG lässt sich auch auf die Ausführungen 

des Gesetzgeber bei der erstmaligen Umsetzung der RL 2002/65/EG in der Ge-

setzesbegründung § 48b VVG a.F. stützen, wo es heißt, was „rechtzeitig“ sei, 

lasse die Regelung offen. Damit werde Raum für eine Einzelfallbeurteilung ge-

schaffen. Je nach Komplexität des Vertrages werde das Merkmal „rechtzeitig“ 

unterschiedlich auszufüllen sein. Insbesondere in den Fällen, in denen der Versi-

cherungsnehmer kein Widerrufsrecht habe, erscheine es denkbar, relativ kurze 

Fristen zuzulassen, da die betroffenen kurzfristigen Verträge überwiegend nur 

eine geringe wirtschaftliche Bedeutung hätten755. Demnach hat der Gesetzgeber 

bei der erstmaligen Umsetzung der RL 2002/65/EG ebenfalls eine produktorien-

tierte Auslegung des Merkmals „rechtzeitig“ für maßgeblich gehalten, insbeson-

dere hat er auf die Komplexität des Vertrages, dessen Laufzeit und wirtschaftli-

che Bedeutung abgestellt756. Ein Vergleich von § 7 Abs. 1 VVG mit § 312c 

BGB unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung zum FernAbsG spricht 

somit für eine produktorientierte Auslegung, die sich unter anderem an den 

Merkmalen der Schwierigkeit und Komplexität des angebotenen Versicherungs-

vertrages orientiert. 

 

ee. Systematische Erwägungen 

Das Merkmal „rechtzeitig“ wird an verschiedenen Stellen im neuen VVG ver-

wendet757, ohne dass sich hieraus oder aus den zugehörigen Gesetzesmaterialien 

nähere Erkenntnisse für seine Auslegung ergeben758. Gleichwohl stellt sich unter 

dem Gesichtspunkt der Gesetzessystematik die Frage, welche Bedeutung inso-

weit die Regelung des Verzichts auf Vorabinformation in § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 

VVG sowie die in § 6 Abs. 1 VVG geregelte Pflicht des Versicherers zur Bera-

tung des Versicherungsnehmers haben. 

                                                 
755 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 30 li. Sp. 
756 Vgl. Leverenz, Rn. 3/54. 
757 Vgl. §§ 7 Abs. 1 S. 1; 8 Abs. 1 S. 2; 30 Abs. 2; 37 Abs. 1; 38 Abs. 1 S. 1; 47 Abs. 2 S. 1; 104 
Abs. 3; 119 Abs. 1; 142 Abs. 1 S. 1 und 143 Abs. 1 VVG. 
758 Vgl. Leverenz, Rn. 3/54. 
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(1.) § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

Bei einer systematischen Auslegung des Merkmals „rechtzeitig“ stellt sich die 

Frage, welche Bedeutung hierbei die vom Gesetzgeber geschaffene Verzichtsre-

gelung in § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG hat. Gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

kann der Versicherungsnehmer zwar nicht auf die Informationserteilung als sol-

che, wohl aber durch eine gesonderte schriftliche Erklärung ausdrücklich auf 

eine Vorabinformation verzichten. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu 

unter anderem, dass die Vertragsparteien eine von § 7 Abs. 1 S. 1 VVG abwei-

chende Vereinbarung hinsichtlich des Zeitpunktes der Information treffen kön-

nen und zwar insbesondere dann, wenn der Versicherungsnehmer sofortigen 

Versicherungsschutz benötige oder er den Vertrag auf der Grundlage ihm bereits 

vorliegender Informationen schließen möchte. Der „mündige Verbraucher“ sei 

in der Lage zu entscheiden, ob er die ihm regelmäßig vor seiner Vertragserklä-

rung zu überlassenden Informationen zunächst durchsehen möchte, um danach 

zu entscheiden, welchen Vertrag er schließt, oder ob er sofortigen Versiche-

rungsschutz haben möchte und die Details des Vertrages erst nach seiner Ver-

tragserklärung erhalten und zur Kenntnis nehmen will. Dabei werde nicht ver-

kannt, dass viele Verbraucher die ihnen überlassenen Informationen aus unter-

schiedlichen Gründen nicht vollständig zur Kenntnis nehmen. Die Entscheidung 

müsse ihnen überlassen bleiben. Eine gesetzliche Regelung, nach der ein 

Verbraucher einen Vertrag erst schließen dürfe, nachdem eine bestimmte Frist 

zwischen Informationserteilung und Vertragserklärung verstrichen ist, komme 

nicht in Betracht759. An anderer Stelle heißt es weiter, dass es dem Versiche-

rungsnehmer möglich bleiben müsse, zunächst auf eine umfassende Information 

zu verzichten. Er solle sich schon vor der Überlassung sämtlicher Informations-

unterlagen für einen Vertragsschluss entscheiden können, z. B. wenn es ihm 

darum gehe, möglichst umgehend Versicherungsschutz zu erhalten und der von 

ihm angestrebte Vertrag und dessen Konsequenzen überschaubar seien. Bei ei-

nem Vertrag über eine Lebens- oder Krankenversicherung werde sich der Versi-

cherungsnehmer dagegen sorgfältig zu überlegen haben, ob er trotz der erhebli-

chen Bedeutung dieser Versicherungen und der regelmäßig langen Bindung auf 

eine Vorabinformation verzichtet. Auch insoweit könne einem Verbraucher ein 

Verzicht nicht verwehrt werden, denn gegen seinen Willen müsse sich niemand 

informieren lassen760. 

Die maßgeblichen Gründe, die den Gesetzgeber zu der Verzichtsregelung veran-

lasst haben, sind somit zum einen die Vorstellung, dass ein Versicherungsneh-

mer ein Interesse daran haben kann, zügig Versicherungsschutz zu erlangen, und 

zum anderen der Gedanke, dass sich niemand gegen seinen Willen informieren 

                                                 
759 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
760 BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
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lassen muss. Dies deutet auf eine Vorstellung hin, wonach die Erteilung der Vo-

rabinformation einem schnellen Vertragsschluss entgegensteht. Dies wäre in 

erster Linie der Fall, wenn der Versicherungsnehmer die ihm erteilten Informati-

onen auch tatsächlich lesen müsste, wofür in der Tat ein gewisser Zeitraum zu 

veranschlagen wäre. Angesichts des hiermit verbundenen Aufwandes wäre es 

auch konsequent, davon zu sprechen, dass sich niemand gegen seinen Willen 

informieren lassen muss. Für die Vorstellung, dass mit der Informationserteilung 

auch immer eine Kenntnisnahme verbunden sein muss, könnte des Weiteren die 

Passage sprechen, wonach der Verbraucher sich entscheiden müsse, ob er die 

Informationen zunächst vor seiner Vertragserklärung durchsehen möchte oder 

die Informationen nach seiner Vertragserklärung erhalten und zur Kenntnis 

nehmen wolle, er also lediglich den Zeitpunkt verschieben könne. 

Eine Pflicht, die erteilten Informationen durchzusehen, hat der Gesetzgeber in-

des nicht begründen wollen. Er führt selbst aus, dass viele Verbraucher die ihnen 

überlassenen Informationen nicht vollständig lesen, diese Entscheidung jedoch 

ihnen überlassen bleiben müsse. Diese Vorstellung vom Umgang mit erteilten 

Informationen entspricht zum einen dem europäischen Verbraucherleitbild, wo-

nach der mündige Verbraucher entscheiden kann, ob er Informationen zur 

Kenntnis nimmt oder nicht761. Ausdrücklich spricht sich der Gesetzgeber auch 

dagegen aus, dass eine Mindestfrist zwischen Informationserteilung und Abgabe 

der Vertragserklärung liegen muss. Dies entspricht den bereits zitierten Ausfüh-

rungen an anderer Stelle der Gesetzesbegründung, wonach die Informationen 

spätestens bei Abgabe der Willenserklärung zu erteilen sind762, was mit der An-

nahme einer Mindestfrist nicht zu vereinbaren ist. 

Es stellt sich aber die Frage, welchen Sinn die Verzichtsregelung haben soll, um 

einen schnellen Vertragsschluss zu ermöglichen, wenn doch eine Pflicht zur 

Kenntnisnahme der Informationen nicht besteht und eine Mindestfrist insoweit 

nicht einzuhalten ist. Die Vertriebskräfte des Versicherers könnten dem Versi-

cherungsnehmer die Informationen aushändigen und dieser könnte sie ungelesen 

beiseite legen. Somit wäre einerseits gewährleistet, dass eine zwangsweise In-

formation nicht stattfindet und andererseits dürfte auch das Ziel eines schnellen 

Vertragsschlusses sogar noch einfacher erreicht werden als über die Vereinba-

rung eines Verzichts, an den § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG strenge formale Anfor-

derungen stellt. 

Sinnlos ist die Regelung eines Verzichts auf Vorabinformation indessen nicht. 

Einem schnellen Vertragsschluss stünde nämlich nicht nur die tatsächliche 

Kenntnisnahme der Informationen entgegen. Bereits auf vorgelagerter Ebene 

können Verzögerungen eintreten. So ist es nämlich denkbar, dass dem Versiche-

                                                 
761 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (4.). 
762 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
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rungsnehmer, der sich für ein bestimmtes Versicherungsprodukt interessiert, die 

zugehörigen Informationen nicht erteilt werden können, etwa weil der Versiche-

rungsvertreter die erforderlichen Unterlagen nicht dabei hat. 

Aus der in § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG vorgesehenen Verzichtsmöglichkeit kann 

daher nicht der Schluss gezogen werden, dass die Informationen so zeitig zur 

Verfügung gestellt werden müssen, damit diese auch tatsächlich gelesen werden 

können. Damit spricht die Verzichtsregelung auch nicht dagegen, allein die 

Möglichkeit der Kenntnisnahme ausreichen zu lassen. 

 

(2.) § 6 Abs. 1 VVG 

Fraglich ist, inwieweit sich die Pflicht des Versicherers, den Versicherungsneh-

mer gemäß § 6 Abs. 1 VVG zu beraten, auf die Auslegung des Begriffes „recht-

zeitig“ auswirkt. 

Soweit Teile der Literatur von einem durch den Berater gesteuerten Studium der 

AVB ausgehen763 oder aus den Bestimmungen über das Produktinformations-

blatt eine AVB-basierte Beratung des Versicherungsnehmers herleiten möch-

ten764, stellen die Vertreter dieser Ansichten auf ein Zusammenspiel zwischen 

der Informationspflicht nach § 7 Abs. 1 VVG einerseits und der Beratungspflicht 

nach § 6 Abs. 1 VVG andererseits ab. Dabei werden jedoch die Anforderungen 

an die Beratungspflicht des Versicherers verkannt. § 6 Abs. 1 S. 1 VVG begrün-

det eine Pflicht zu einer anlassbezogenen Beratung des Versicherungsnehmers. 

Eine unbedingte Pflicht, mit dem Versicherungsnehmer die AVB durchzugehen 

und somit stets ein durch den Berater gesteuertes Studium der AVB zu ermögli-

chen, lässt sich hieraus nicht ableiten. Aus dem gleichen Grunde kann auch kei-

ne Pflicht des Versicherers angenommen werden, eine AVB-basierte Beratung 

anhand des Produktinformationsblattes durchzuführen. Dies gilt umso mehr, als 

das Produktinformationsblatt gemäß § 4 Abs. 1 VVG-InfoV nur Verbrauchern 

zur Verfügung zu stellen ist, eine rechtzeitige Informationserteilung gemäß § 7 

Abs. 1 VVG jedoch auch gegenüber Versicherungsnehmern zu erfolgen hat, die 

keine Verbraucher sind. Aus dem systematischen Zusammenhang mit § 6 Abs. 1 

VVG ergeben sich somit keine Anhaltspunkte für die Auslegung des Begriffes 

„rechtzeitig“. 

 

ff. Teleologische Erwägungen 

Schließlich stellt sich die Frage, welchen Einfluss der Sinn und Zweck der In-

formationserteilung mit Blick auf die Auslegung des Merkmals „rechtzeitig“ hat. 

Der Zweck der vorvertraglichen Informationspflichten besteht unter anderem 

darin, dem Versicherungsnehmer eine rationale Auswahlentscheidung zu ermög-

                                                 
763 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 60f. 
764 Vgl. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 22f. und 124. 
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lichen. Damit die vorvertraglichen Informationen diesen Zweck erfüllen können, 

wäre es an sich erforderlich, dass ein Versicherungsnehmer diese tatsächlich 

liest und sie in seinen Entscheidungsprozess einbezieht. Eine tatsächliche 

Kenntnisnahme wird aber weder vom deutschen Gesetzgeber vorausgesetzt noch 

entspricht sie dem Verbraucherleitbild, welches auf nationaler und europäischer 

Ebene hinter dem Schutzkonzept des „Informationsmodells“ steht765. Beide set-

zen voraus, dass der Verbraucher sich mit Hilfe der erteilten Informationen sel-

ber schützen kann und führen unweigerlich dazu, dass er zu entscheiden hat, ob 

und inwieweit er von dieser Hilfestellung Gebrauch macht. Diese Funktionswei-

se des „Informationsmodells“ muss maßgeblich bei einer am Zweck der Infor-

mationserteilung orientierten Auslegung berücksichtigt werden. Sie spricht im 

Ergebnis dafür, dem Versicherungsnehmer lediglich die Möglichkeit der Kennt-

nisnahme einzuräumen766. 

 

gg. Richtlinienvorgaben 

§ 7 Abs. 1 S .1 VVG dient der Umsetzung der Vorgaben der RL 92/49/EWG, 

2002/83/EG und 2002/65/EG über den Zeitpunkt der Informationserteilung. Die-

se sind trotz unterschiedlichem Wortlaut jeweils so auszulegen, dass die Infor-

mationen vor Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers erteilt 

werden müssen. Erforderlich ist jedoch, dass für ihn die Möglichkeit besteht, 

sich nach der Informationserteilung zu entscheiden, ob und inwieweit er diese 

näher zur Kenntnis nehmen möchte. Eine produktorientierte Auslegung anhand 

der Umstände des Einzelfalles ist vor diesem Hintergrund europarechtlich nicht 

geboten. 

 

hh. Stellungnahme 

Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung sprechen in erster Linie dafür, 

dem Versicherungsnehmer lediglich eine Möglichkeit zur Kenntnisnahme der 

Informationen zu verschaffen, da sich hier weder Anhaltspunkte für eine pro-

duktorientierte Auslegung finden lassen noch der Gesetzgeber mit Blick auf die 

vorvertraglichen Informationen erwartet, dass diese tatsächlich zur Kenntnis 

genommen werden. Dem lässt sich zwar entgegenhalten, dass ausgehend von 

einem Vergleich mit dem Fernabsatzrecht durchaus Anhaltspunkte dafür beste-

hen, eine rechtzeitige Informationserteilung von den Umständen des Einzelfal-

les, insbesondere dem Umfang der Informationen, der Bedeutung des Versiche-

rungsvertrages sowie dessen Schwierigkeit und Komplexität abhängig zu ma-

chen. Gleichwohl begegnet dieser Ansatz grundsätzlichen Bedenken. 

Es überzeugt nicht, zwischen einfachen und standardisierten Produkten auf der 

                                                 
765 Vgl. oben C. III. 1. c. und C. III. 2. e. bb. (4.). 
766 Vgl. Grote/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2691); Römer, VersR 2006, S. 740 (741). 
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einen und komplexen und schwierigen Produkten auf der anderen Seite zu unter-

scheiden. Aus der Perspektive eines Versicherers mag eine solche Sichtweise 

noch einleuchten, aus der Sicht eines nicht einschlägig vorgebildeten Versiche-

rungsnehmers hingegen nicht767. Zu Recht wird daher von Vertretern der An-

sicht, welche die Bestimmung der Rechtzeitigkeit von den Umständen des Ein-

zelfalles abhängig machen wollen, kritisch gefragt, wie lange ein Versiche-

rungsnehmer wohl zum Studium der AVB eines einfachen Produktes wie einer 

Privathaftpflichtversicherung brauche768. Überdies ist zu berücksichtigen, dass 

bei komplexeren Produkten, deren Abschluss wegen der langen Bindungsdauer 

und den nachteiligen Folgen einer vorzeitigen Auflösung zwar gut überlegt wer-

den sollte769, jedoch auch eine längere Überlegungszeit zwischen Informations-

erteilung und Abgabe der Willenserklärung eine Kenntnisnahme der Informatio-

nen nicht sicherstellt770. In diesem Zusammenhang sehen teilweise auch die Be-

fürworter einer produktorientierten Auslegung das Kernproblem, dass ein Infor-

mationserfolg nicht sicher zu erreichen ist, da letztlich der Versicherungsnehmer 

über die Kenntnisnahme der Informationen entscheidet771. Schließlich ist auch 

unter praktischen Gesichtspunkten zu beachten, dass ein Versicherer bei der In-

formationserteilung, orientiert an den Kriterien der Schwierigkeit und Komplexi-

tät einer Versicherung, nicht zuverlässig beurteilen kann, wann der Versiche-

rungsnehmer genügend Zeit gehabt hat, die Informationen zur Kenntnis zu neh-

men, denn während sich der eine eher schneller informiert fühlen mag, dauert 

dies bei dem anderen länger772. 

Überzeugender ist es daher, sich die Funktionsweise des „Informationsmodells“ 

vor Augen zu halten, wonach der Adressat die Informationen zwar im Idealfall 

zur Kenntnis nimmt, dies aber nicht zwingend muss. Es bleibt ihm überlassen, 

ob er die angebotene Hilfestellung annimmt und wie lange er gegebenenfalls 

hierfür braucht. Voraussetzung muss allerdings sein, dass der Versicherungs-

nehmer seine Entscheidung frei von äußerem Druck treffen kann und ihm die 

Möglichkeit gewährt wird, die Vertragsverhandlungen zu einem anderen Zeit-

punkt fortzuführen773. Um dies zu gewährleisten, ist auch zu verlangen, dass der 

Versicherer bei der Informationserteilung dem Versicherungsnehmer den Zweck 

der vorvertraglichen Informationen erläutert. Entscheidet sich der Versiche-

rungsnehmer dazu, die Informationsunterlagen im Einzelnen durchzugehen, so 

                                                 
767 Vgl. dazu bereits oben unter C. III. 2.e. cc. (4.). 
768 Vgl. Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 67; Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (442). 
769 Vgl. Schimikowski, RuS 2007, S. 133 (135); Schimikowski/Höra, S. 111. 
770 Vgl. Leverenz, Rn. 3/56; ders., VW 2008, S. 392 (393). 
771 Vgl. Baumann/Beenken, S. 76; Franz, DStR 2008, S. 303 (305); Leverenz, Rn. 3/56. 
772 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (164); Gaul, VersR 2007, S. 21 (22); Mauntel, in: PK-VVR, 
§ 1 VVG-InfoV, Rn. 13. 
773 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 49 und 51; Grote/Schneider, BB 2007, S. 2689 
(2691); Römer, VersR 2006, S. 740 (741). 
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wird es dann von den Umständen des Einzelfalles, also der Komplexität des 

Versicherungsvertrages, seiner Bedeutung für den Versicherungsnehmer, dessen 

Vorbildung etc. abhängen, wann ein neuer Termin zur Fortführung der Ver-

tragsverhandlungen vereinbart werden kann. Für die Frage, ob die Informationen 

rechtzeitig erteilt worden sind, haben diese Umstände indes keine Bedeutung. 

Im Ergebnis ist daher § 7 Abs. 1 VVG hinsichtlich des Zeitpunktes der Informa-

tionserteilung ebenso auszulegen wie die Vorgaben der RL 92/49/EWG, 

2002/83/EG und 2002/65/EG. Somit bestehen auch an der Richtlinienkonformi-

tät der deutschen Regelung keine Zweifel. 

 

f. Form der Informationserteilung 

Die Informationen sind dem Versicherungsnehmer gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 VVG 

in Textform mitzuteilen, wobei die Transparenzanforderungen des § 7 Abs. 1 S. 

2 VVG gewahrt werden müssen. Gemäß § 126b BGB erfordert die Textform, 

dass die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wie-

dergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklären-

den genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namens-

unterschrift oder anders erkennbar gemacht wird. Dementsprechend müssen die 

vorvertraglichen Informationen nicht zwingend auf Papier gedruckt übergeben 

werden, in Frage kommt auch eine Mitteilung in gespeicherter Form auf CD-

ROM oder USB-Stick774. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich der Emp-

fänger mit ihr einverstanden erklärt, schließlich muss er auch über die techni-

schen Mittel verfügen, um die übergegebenen Informationen tatsächlich für sich 

lesbar zu machen775. 

 

aa. Notwendigkeit gedruckter Vorabinformationen 

Problematisch an einer Informationserteilung auf einem elektronischen Spei-

chermedium wie einer CD-ROM oder einem USB-Stick ist, dass der Versiche-

rungsnehmer dieses vor Ort regelmäßig  nicht auslesen kann und es daher an 

einer Möglichkeit der Kenntnisnahme fehlt. Zweifelhaft ist daher, ob der Versi-

cherungsnehmer ordnungsgemäß informiert wird, wenn er seine Willenserklä-

rung unmittelbar im Anschluss an die Informationserteilung abgeben will. An-

ders als bei der Übergabe eines gedruckten Exemplars kann er nicht einen kur-

zen Blick in die Informationen werfen und sich überlegen, ob er diese näher zur 

Kenntnis nehmen will. Er hält lediglich das Speichermedium in der Hand, ohne 

                                                 
774 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (301); Ellenberger, in: Palandt, § 126b, Rn. 3; Leverenz, Rn. 
3/66; Marlow/Spuhl, S. 18; Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 14; ders., RuS 2006, S. 441 
(443); ders., RuS 2007, S. 133 (134); Stadler, VW 2006, S. 1339 (1340); Stockmeier, VersR 
2008, S. 717 (718). 
775 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 58; Ellenberger, in: Palandt, § 126b, Rn. 3; Franz, 
VersR 2008, S. 298 (301); Leverenz, Rn. 3/67; Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 129; Stockmeier, 
VersR 2008, S. 717 (718). 
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auf dessen Inhalt zugreifen zu können. Zwar könnte eingewendet werden, dass 

eine Möglichkeit der Kenntnisnahme gegeben sei, wenn der Versicherungsneh-

mer die Vertragsverhandlungen unterbricht und an einem anderen Termin fort-

führt, da er dies auch tun müsste, wenn er sich eingehend mit den vorvertragli-

chen Informationen in gedruckter Form auseinandersetzen wollte. Der wesentli-

che Unterschied besteht aber darin, dass bei einem gedruckten Exemplar der 

Kunde unmittelbar den Umfang der vorvertraglichen Informationen einschätzen 

und sich allein schon vor diesem Hintergrund entschließen kann, ob und inwie-

weit er sich mit den Informationen auseinandersetzen möchte. Da diese Mög-

lichkeit bei einer CD-ROM oder einem USB-Stick nicht besteht und auch ein 

Mitlesen der Informationen auf einem Bildschirm des Versicherungsvertreters 

den Anforderungen der Textform nicht genügt776, kommt der Einsatz elektroni-

scher Speichermedien nicht in Betracht, wenn der Versicherungsnehmer noch im 

Rahmen des gleichen Gesprächstermins seine Vertragserklärung abgeben möch-

te. Insoweit ist eine Informationserteilung in gedruckter Form unumgänglich. 

Aber auch aus einem anderen Grund ist es notwendig, gedruckte Vertragsinfor-

mationen vorzuhalten, denn Kunden, die nicht über die notwendigen technischen 

Voraussetzungen verfügen, um die Informationen lesen zu können, werden sich 

mit einer Übermittlung auf CD-ROM oder USB-Stick voraussichtlich nicht ein-

verstanden erklären777. 

 

bb. Notwendigkeit einer eigenen Informationsbroschüre? 

Abgesehen von dem mit der Textform verbundenen Problem der Kenntnisnah-

memöglichkeit stellt sich die Frage, ob der Versicherer die Informationen in 

einer eigenen Informationsbroschüre zur Verfügung stellen muss oder ob er die-

se auch in die AVB aufnehmen kann. 

§ 7 Abs. 1 S. 2 VVG gibt lediglich vor, dass die Informationen in einer dem ein-

gesetzten Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu 

übermitteln sind. Diesen Maßstab hat auch der Verordnungsgeber der VVG-

InfoV zu beachten, dem gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 VVG vom Gesetzgeber die 

Aufgabe zugewiesen ist, die Art und Weise der Informationserteilung festzule-

                                                 
776 Vgl. Leverenz, Rn. 3/66. 
777 Vor diesem Hintergrund führen auch die Ausführungen des Bundesjustizministeriums in 
einem Schreiben vom 31. März 2008 (vgl. VersVerm 2008, S. 130f) nicht weiter, in dem es auf 
Beschwerden von Versicherungsvermittlern über die mit der Erfüllung der Informationspflichten 
verbundene Papierflut reagiert. Soweit das Bundesjustizministerium ausführt, dass eine Erteilung 
der Informationen in Papierform gesetzlich nicht vorgeschrieben sei und auf die Möglichkeit 
verweist, Informationen elektronisch zu erteilen, da etwa 75% der deutschen Haushalte über 
einen Computer verfügen und deutlich über 50% an das Internet angeschlossen seien, lässt es 
außer Betracht, dass auf diesem Wege nicht alle Versicherungsnehmer als Informationsadressa-
ten versorgt werden können. Unabhängig von dem Problem, dass die Informationserteilung und 
Abgabe der Vertragserklärung nicht in einem Termin erfolgen können, wenn die Informationen 
auf CD-ROM o.ä. übermittelt werden, können auf diesem Wege keine einheitlichen Vertriebs-
konzepte von den Versicherern entwickelt werden. 
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gen. 

Das Erfordernis einer eigenen Informationsbroschüre ist in der VVG-InfoV nicht 

ausdrücklich geregelt worden. Hierfür spricht allerdings, dass § 1 Abs. 1 Nr. 6b 

VVG-InfoV vorschreibt, dass neben den gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV 

zu übermittelnden AVB über die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleis-

tung zu informieren ist. Folglich ist diese Information in jedem Fall unabhängig 

von den AVB zu erteilen778. Zudem sieht § 4 Abs. 5 S. 1 VVG-InfoV vor, dass 

das Produktinformationsblatt den anderen zu erteilenden Informationen voranzu-

stellen ist und somit die übrigen Informationen diesem nachzufolgen haben. Ü-

berdies wäre eine eigenständige Informationsbroschüre insoweit von Vorteil, 

weil die AVB als für den Laien nur schwer verständliche Informationsträger mit 

dazu beitragen, dass zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer ein infor-

mationelles Ungleichgewicht besteht779, dieses aber gerade durch die Informati-

onen ausgeglichen werden soll780. 

Demgegenüber bestimmt § 1 Abs. 2 VVG-InfoV, wenn bestimmte der in § 1 

Abs. 1 VVG-InfoV genannten Informationen durch die Vertragsbestimmungen 

einschließlich der AVB übermittelt werden, dass diese dann einer hervorgeho-

benen und deutlich gestalteten Form bedürfen, weswegen eine Informationsertei-

lung in AVB prinzipiell zulässig ist781. Gegen eine Pflicht zur Erstellung einer 

eigenen Informationsbroschüre spricht auch, dass die VVG-InfoV, anders als ihr 

ursprünglicher Entwurf vom 18. Juni 2007, nicht mehr die Reihenfolge der In-

formationserteilung der in §§ 1 bis 3 VVG-InfoV normierten Informationspflich-

ten vorschreibt782. 

Eine einfache Faustformel, wonach die Informationen stets in einer eigenen, von 

den AVB oder anderen Druckstücken getrennten Broschüre zu erteilen sind oder 

aber vollumfänglich in die AVB aufgenommen werden können, lässt sich dem-

nach nicht finden. Mit Blick auf § 1 Abs. 2 VVG-InfoV ist jedoch unter Berück-

sichtigung des Gebots einer klaren und verständlichen Informationsübermittlung 

gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 VVG davon auszugehen, dass insbesondere die vertrags-

bezogenen Informationen in die AVB integriert werden können. Auf diese Wei-

se wird dem in § 1 Abs. 2 VVG-InfoV zum Ausdruck kommenden Gedanken 

Rechnung getragen, wonach die AVB dem Versicherer als Informationsmedium 

dienen können. Achtet der Versicherer konsequent auf eine klare und verständli-

che Formulierung der AVB, kann auch dem Problem gegengesteuert werden, 

                                                 
778 A.A. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 23 und 91mit Blick auf § 1 Abs. 2 
VVG-InfoV. Fraglich ist dann aber die selbständige Funktion von § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV 
neben § 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV. 
779 Vgl. oben unter C. III. 1. a. 
780 Vgl. oben unter C. III. 1. d. 
781 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 91. 
782 Vgl. Leverenz, Rn. 3/30; Mauntel, in: PK-VVR, § 1 VVG-InfoV, Rn. 7-9; Präve, VersR 
2008, S. 151 (152). 



 145 

dass diese für den Laien mitunter nur schwer verständlich sind. Um die AVB 

inhaltlich nicht zu überfrachten, sollten allerdings die übrigen vorvertraglichen 

Informationen ebenso wie die des § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV getrennt von 

den AVB dargestellt werden. 

Ein besonderes Problem hinsichtlich der Form der Informationserteilung ergibt 

sich mit Blick auf § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV, dessen Informationsgehalt 

inhaltlich mit der Widerrufsbelehrung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG gleichzuset-

zen ist783. Einerseits schreibt § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG eine deutlich gestaltete Wi-

derrufsbelehrung vor und auch § 7 Abs. 1 S. 2 VVG verlangt eine klare sowie 

verständliche Form der Informationserteilung. Demgegenüber hält es der Ver-

ordnungsgeber für möglich, die Information des § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV 

über die AVB zu übermitteln, soweit eine hervorgehobene und deutlich gestalte-

te Form gewahrt wird. Selbst wenn die Belehrung über das Widerrufsrecht 

drucktechnisch durch Fettdruck, Umrandungen oder Ähnliches784 hervorgehoben 

wird, muss jedoch bezweifelt werden, ob der Standort in den AVB überhaupt 

geeignet ist, um von einer deutlich gestalteten Belehrung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 

VVG bzw. von einer klaren und verständlichen Übermittlung im Sinne des § 7 

Abs. 1 S. 2 VVG auszugehen. Es steht zu befürchten, dass die Platzierung der 

Widerrufsbelehrung in den AVB, welche regelmäßig mehrere Seiten umfassen, 

dazu führt, dass sie vom Versicherungsnehmer trotz einer drucktechnischen 

Hervorhebung überblättert wird. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Ge-

setzgeber in § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 VVG zwischen dem Zugang des Versi-

cherungsscheins, der Vertragsbestimmungen einschließlich der AVB sowie der 

weiteren Informationen einerseits und einer deutlich gestalteten Widerrufsbeleh-

rung andererseits unterscheidet. Dies spricht für eine im VVG angelegte Tren-

nung zwischen Widerrufsbelehrung und AVB785, weswegen der Verordnungs-

geber mit der in § 1 Abs. 2 VVG-InfoV getroffenen Regelung gegen höherran-

giges Recht verstößt, so dass diese Bestimmung in Bezug auf die Informations-

pflicht des § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV unwirksam ist786. Es ist daher davon 

auszugehen, dass die Belehrung über das Widerrufsrecht getrennt von den AVB 

in die vorvertraglichen Informationen aufgenommen werden muss. 

Eine differenzierte Lösung des Problems der Informationserteilung ist in der 

Weise denkbar, dass eine Informationsbroschüre aufgelegt wird, an deren An-

fang gemäß § 4 Abs. 5 S. 1 VVG-InfoV das Produktinformationsblatt steht, dem 

diejenigen Informationen nachfolgen, welche nicht in die AVB integriert werden 

dürfen, wie diejenigen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6b und 13 VVG-InfoV, und an die 

                                                 
783 Vgl. oben unter C. III. 4. d. bb. (9.). 
784 Vgl. BGH VersR 2004, S. 497 (498) zu den Anforderungen an eine Belehrung über das Wi-
derspruchsrecht des § 5a VVG a.F. 
785 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 94. 
786 Vgl. Degenhart, Rn. 336f; Jarass, in: J/P, Art. 80, Rn. 20. 
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sich dann die AVB anschließen. 

 

cc. Richtlinienkonformität 

Schließlich stellt sich die Frage, ob die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Text-

form mit den Richtlinienvorgaben zu vereinbaren ist. In Art. 36 Abs. 1 i.V.m. 

Anhang III A der RL 2002/83/EG ist von einer schriftlichen Informationsertei-

lung die Rede. Mit der schriftlichen Form meint die Richtlinie indes nur, dass 

die Informationen in lesbarer Form zur Verfügung gestellt werden müssen787. 

Diesem Erfordernis entspricht grundsätzlich eine Informationserteilung in Text-

form788, weswegen die deutsche Regelung insoweit richtlinienkonform ist. 

 

5. Verzicht auf vorvertragliche Information 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG kann der Versicherungsnehmer ausdrücklich 

durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Information vor Abgabe 

seiner Willenserklärung verzichten. Folge eines solchen Verzichts ist, dass der 

Versicherer die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nachholen muss. 

Die Gründe für die Regelung einer Verzichtsmöglichkeit sind bereits oben dar-

gestellt worden789. Kurz zusammengefasst geht es dem Gesetzgeber darum, zum 

einen dem Interesse von Versicherungsnehmern an einem schnellen Vertrags-

schluss Rechnung zu tragen und zum anderen eine zwangsweise Information zu 

verhindern. 

Rechtspolitisch ist die Regelung eines Verzichts auf Vorabinformation ebenso 

wie die Regelung über den Beratungsverzicht in § 6 Abs. 3 VVG in erster Linie 

unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes auf Kritik gestoßen. Insbe-

sondere ist die Befürchtung geäußert worden, dass über die Regelung eines Ver-

zichts das vom Gesetzgeber verfolgte Anliegen, dem Versicherungsnehmer die 

Informationen grundsätzlich vor Abgabe seiner Vertragserklärung zur Verfü-

gung zu stellen, konterkariert wird, da es entsprechend geschulten Vertriebskräf-

ten keine Mühen bereite, die formalen Hürden des Verzichts im Rahmen eines 

Verkaufsgesprächs zu nehmen790. Auf eine eingehende rechtspolitische Stel-

lungnahme soll an dieser Stelle verzichtet werden. Vielmehr soll den Fragen 

nachgegangen werden, welcher Rechtsnatur der Verzicht ist, welche formalen 

Anforderungen an einen wirksamen Verzicht zu stellen sind und ob die in § 7 

Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG vorgesehene Regelung mit europarechtlichen Vorgaben 

vereinbar ist. 

                                                 
787 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (5.). 
788 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 33. 
789 Vgl. oben unter C. III. 4. e. ee. (1.). 
790 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1712); Römer, VersR 2006, S. 740 (743); ders., 
VuR 2007, S. 94 (95); Schwintowski, ZRP 2006, S. 139 (141); zum Beratungsverzicht; A. Stau-
dinger, S. 12. 
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a. Rechtsnatur des Verzichts 

Eine unbefangene Lektüre des Wortlauts von § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG legt den 

Schluss nahe, dass es sich bei dem Verzicht um ein einseitiges Rechtsgeschäft 

handelt791, da lediglich von einer gesonderten schriftlichen Erklärung die Rede 

ist, mit der verzichtet werden kann, nicht aber von einer Vereinbarung zwischen 

Versicherungsnehmer und Versicherer. Ein einseitiger Verzicht ist dem deut-

schen Recht auch nicht unbekannt, insbesondere im Sachenrecht (§§ 875, 959, 

1064, 1255 BGB) oder im Zivilprozessrecht (§§ 295, 306, 346, 515 ZPO) sind 

einseitige Verzichtserklärungen verbreitet792. Im Schuldrecht kommt ein einsei-

tiger Verzicht demgegenüber nur bei Gestaltungsrechten und Einreden in Frage, 

weswegen im Übrigen ein zweiseitiger Verzichtsvertrag geschlossen werden 

muss793. 

Von der Notwendigkeit eines Verzichtsvertrages geht auch der Gesetzgeber aus. 

In der Einleitung der Gesetzesbegründung zum neuen VVG führt er aus, dass die 

Parteien abweichende Vereinbarungen hinsichtlich des Zeitpunktes der Informa-

tion treffen können794 und in der Begründung zu § 6 Abs. 3 VVG, der die die 

Möglichkeit zum Beratungsverzicht regelt, wird auf die Begründung zu § 42c 

VVG a.F.795 Bezug genommen796, wonach die Verzichtserklärung zum Gegens-

tand einer gesonderten Vereinbarung in einem eigenen Dokument gemacht wer-

den muss797. Dementsprechend kommt ein einseitiger Verzicht nicht in Betracht, 

vielmehr muss gemäß §§ 145 ff BGB eine entsprechende Einigung über den 

Abschluss eines Verzichtsvertrages erzielt werden. 

Das Angebot zum Abschluss eines solchen Vereinbarung kann entweder vom 

Versicherungsnehmer ausgehen, der eine gesonderte schriftliche Verzichtserklä-

rung im Rahmen der Vertragverhandlungen übergibt, oder vom Versicherer, 

wenn dessen Vertreter ein Verzichtsformular aushändigt oder einen Verzicht 

vorschlägt. Die Annahme wird im Falle eines Angebots des Versicherungsneh-

mers durch den Versicherer gemäß § 151 BGB erklärt; bei einem Angebot des 

Versicherers erfolgt die Annahme demgegenüber durch die Abgabe einer form-

gerechten Verzichtserklärung durch den Versicherungsnehmer. Problematisch ist 

jedoch, inwieweit die im Vertrieb eingesetzten Versicherungsvertreter ohne an-

derweitige Ermächtigung gemäß §§ 73, 69 VVG die erforderliche Vertretungs-

macht zum Abschluss eines Verzichtsvertrages haben. 

§ 69 Abs. 1 Nr. 1 VVG sieht vor, dass Versicherungsvertreter bzw. über § 73 

                                                 
791 So Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1447). 
792 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 397, Rn. 4; Schlüter, in: MK, § 397, Rn. 19. 
793 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 397, Rn. 4; Rieble, in: Staudinger, § 397, Rn. 62; Schlüter, in: 
MK, § 397, Rn. 1; Wagner, in: Erman, § 397, Rn. 1. 
794 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
795 Nun § 61 VVG. 
796 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 re. Sp. 
797 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 23 re. Sp. 
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VVG Angestellte des Werbeaußendienstes, als bevollmächtigt gelten, Anträge, 

die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrages gerichtet sind, und deren 

Widerruf sowie die vor Vertragsschluss abzugebenden Anzeigen und sonstigen 

Erklärungen entgegenzunehmen. Zu den sonstigen Erklärungen lassen sich auch 

Verzichtserklärungen des Versicherungsnehmers zählen, jedoch dürfen diese, 

ebenso wie ein Vertragsantrag, nur entgegen-, nicht aber angenommen werden. 

Auch fehlt die Vertretungsmacht dafür, ein Angebot auf Abschluss eines Ver-

zichtsvertrages zu erklären. Entscheidend kommt es daher darauf an, ob sich ein 

Versicherer dazu entscheidet, mit Verzichtserklärungen zu arbeiten: Stellt er 

seinen Versicherungsvertretern Verzichtsformulare zur Verfügung oder erteilt er 

die Anweisung, auf Wunsch des Versicherungsnehmers auch mit Verzichtserklä-

rungen zu arbeiten, so ist hierin die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht    

(§ 167 Abs. 1 BGB) zum Abschluss eines Verzichtsvertrages zu sehen. 

 

b. Formale Anforderungen 

§ 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG bestimmt, dass die Verzichtserklärung des Versiche-

rungsnehmers ausdrücklich in einer gesonderten schriftlichen Erklärung abgege-

ben werden muss und stellt somit für die auf den Abschluss des Verzichtsvertra-

ges gerichtete Willenserklärung eine Formvorschrift im Sinne des § 125 BGB 

dar, während, mangels anderer Vorgaben, die Willenserklärung des Versicherers 

formfrei erklärt werden kann. Insoweit bestehen Ähnlichkeiten zu der Formvor-

schrift des § 518 Abs. 1 BGB, die auch nicht für den gesamten Schenkungsver-

trag, sondern nur für die Willenserklärung des Schenkers gilt798. Fraglich ist je-

doch, was unter einer ausdrücklichen, gesonderten und schriftlichen Erklärung 

zu verstehen ist. 

 

aa. Notwendigkeit einer eigenen Urkunde 

Indem § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG eine schriftliche Erklärung verlangt, wird auf 

die Schriftform des § 126 Abs. 1 BGB Bezug genommen, weswegen eine vom 

Versicherungsnehmer unterschriebene Urkunde erforderlich ist799. Zweifelhaft 

ist aber, wann eine schriftliche Erklärung gesondert ist. 

Bei wörtlichem Verständnis setzt eine gesonderte Erklärung voraus, dass sie von 

den übrigen Erklärungen abgesondert, also hiervon getrennt ist. Inhaltlich sind 

daher nur solche Erklärungen zulässig, die sich allein auf den Verzicht bezie-

hen800. Fraglich ist jedoch, ob der Verzicht auch räumlich von anderen Erklärun-

gen getrennt sein muss, so dass eine eigene Urkunde erforderlich ist, oder ob es 

ausreicht, ihn in andere Formulare mittels eines separaten Textfeldes zu integrie-

                                                 
798 Vgl. Weidenkaff, in: Palandt; § 518, Rn. 2. 
799 Vgl. Leverenz, Rn. 3/74; Marlow/Spuhl, S. 20. 
800 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 31. 
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ren801. 

Der Begriff einer ausdrücklichen gesonderten Erklärung findet sich in § 309 

Abs. 1 Nr. 11a BGB wieder, wonach eine eigene Haftung eines Abschlussvertre-

ters nur dann in AGB geregelt werden kann, wenn dies in einer ausdrücklichen 

und gesonderten Erklärung geschieht. Eine eigene Urkunde wird in diesem Zu-

sammenhang weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur für erforderlich 

gehalten. Eine gesonderte Erklärung erfordert hier nur, dass die Haftungserklä-

rung und die sich darauf beziehende Unterschrift deutlich vom Wortlaut des 

Hauptvertrages abgesetzt sind, womit der vom Gesetzgeber verfolgte Warn-

zweck erreicht wird802. Demzufolge müsste die gesonderte schriftliche Erklärung 

nicht auf einem eigenen Blatt stehen, sondern sie könnte in andere Formulare 

mit aufgenommen werden, soweit sie dort nur deutlich abgesetzt vom übrigen 

Text steht. 

Demgegenüber wird in der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 3 VVG, der eben-

falls eine gesonderte schriftliche Erklärung für den Beratungsverzicht verlangt, 

auf die Begründung zu § 42c VVG a.F. Bezug genommen803, derzufolge der 

Verzicht zum Gegenstand einer gesonderten Vereinbarung in einem eigenen 

Dokument gemacht und vom Kunden unterschrieben werden muss804. Da davon 

auszugehen ist, dass dem Gesetzgeber die Auslegung zu § 309 Nr. 11a BGB 

bekannt gewesen ist, er aber in der Gesetzesbegründung zu dem von der Prob-

lematik her gleich gelagerten Beratungsverzicht nicht lediglich eine abgesetzte 

Erklärung genügen lässt, ist das Erfordernis einer gesonderten Erklärung nach 

dem Willen des Gesetzgebers mit dem einer eigenen Urkunde gleichzusetzen805. 

 

bb. Verbindung mit anderen Dokumenten 

Wenn eine eigene Urkunde für die Verzichtserklärung erforderlich ist, stellt sich 

die Frage, ob diese mit anderen Unterlagen fest verbunden sein darf. Teils wird 

eine solche Verbindung für möglich gehalten, da eine Vielzahl unverbundener 

Blätter nicht dem Ziel des Verbraucherschutzes diene806. Demgegenüber ist je-

doch zu sehen, dass eine besondere Warnfunktion für den Versicherungsnehmer 

in erster Linie dann besteht, wenn die Verzichtserklärung nicht mit anderen Un-

terlagen verbunden ist und damit die Erklärung eine exponierte Stellung ein-
                                                 
801 So Rixecker, in VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 18 zu § 6 Abs. 3 VVG. 
802 Vgl. BGHZ 148, 302 (304); BGH NJW 2002, S. 3464; Grüneberg, in: Palandt, § 309, Rn. 95; 
Hensen, in: U/B/H, § 309 Nr. 11, Rn. 9; Kieninger, in: MK, § 309 Nr. 11, Rn. 7; Stoffels, Rn. 
712. 
803 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 re. Sp. 
804 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 re. Sp. 
805 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1447); Franz, VersR 2008, S. 298 (301); Funck, 
VersR 2008, S. 163 (166); Gaul, VersR 2007, S. 21 (23); Grote/Schneider, BB 2007, S. 2689 
(2691); Langheid, NJW 2006, S. 3316 (3318); Leverenz, Rn. 3/75; Marlow/Spuhl, S. 20; Münkel, 
in: HK-VVG, § 6, Rn. 31f; Neuhaus/Kloth, S. 50; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (723); Wandt, 
Rn. 285. 
806 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (166); Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 32. 
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nimmt. Zudem ist eine mit anderen Schriftstücken verbundene Urkunde kein 

eigenes Dokument mehr, da sie hierdurch ihre Eigenständigkeit verliert. Eine 

Verbindung mit anderen Unterlagen kommt daher nicht in Frage. 

 

cc. Zulässigkeit vorformulierter Verzichtserklärungen 

Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit der Versicherer eine vorformulierte 

Verzichtserklärung zur Verfügung stellen kann. Wird eine Verzichtserklärung 

und damit die auf den Abschluss eines Verzichtsvertrages gerichtete Willenser-

klärung des Versicherungsnehmer vorformuliert, erfüllt diese unzweifelhaft die 

Anforderungen an eine AGB gemäß § 305 Abs. 1 BGB807. Zweifelhaft ist je-

doch, ob ein Versicherer eine derartige Erklärung in zulässiger Weise verwenden 

kann. 

Die in der Literatur geäußerten Ansichten gehen in diesem Punkte auseinander. 

Teilweise wird eine Verzichtserklärung in AGB-Form mit der Einschränkung für 

zulässig gehalten, dass der Verzicht nicht als Regelfall praktiziert werden dürfe, 

da dies zu einem aufsichtsrechtlichen Missstand im Sinne des § 81 Abs. 1 VAG 

führe808 oder eine unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 BGB809 darstel-

le. Andere gehen demgegenüber davon aus, dass ein Verzicht in AGB-Form 

gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam sei, weil § 7 Abs. 1 S. 1 VVG die 

Informationserteilung vor Abgabe der Vertragserklärung zum Regelfall mache, 

während § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG eine Ausnahmeregelung darstelle810. Inso-

weit bleibt jedoch teilweise unklar, ob eine vorformulierte Verzichtserklärung 

zulässig sein soll, wenn der Verzicht nicht als Regelfall praktiziert wird811. 

Der in der Literatur vertretene Ansatz, die Unzulässigkeit vorformulierter Ver-

zichtserklärungen auf das Ergebnis einer Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB zu 

stützen, begegnet Bedenken. Die Erklärung, die der Versicherer vorformuliert, 

dürfte sinngemäß wie folgt lauten: „Ich verzichte auf eine Erteilung der vorver-

traglichen Informationen des § 7 Abs. 1 S. 1 VVG vor Abgabe meiner Vertrags-

erklärung“. Mehr setzt § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG für eine Verzichtserklärung 

nicht voraus. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit eine derar-

tige vorformulierte Erklärung von der gesetzlichen Regelung abweicht und da-

mit eine Inhaltskontrolle überhaupt eröffnet ist. 

                                                 
807 Zweifelnd Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1447f), der die Verzichtserklärung für eine 
einseitige rechtsgeschäftliche Erklärung des Versicherungsnehmers hält. 
808 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1450f); Gaul, VersR 2007, S. 21 (23); Gro-
te/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2691); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 17; 
Leverenz, Rn. 3/77; Mauntel, in: PK-VVR, § 1 VVG-InfoV, Rn. 16; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 
69; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 291 und 295. 
809 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (301f); H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 93; K. Johannsen, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 17. 
810 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 43; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 71; Neuhaus/Kloth, S. 49f 
und 52; Schimikowski, RuS 2007, S. 133 (136); Schimikowski/Höra, S. 112. 
811 So Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 18f. 
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Gemäß § 307 Abs. 3 BGB unterliegen der Inhaltskontrolle nur Bestimmungen in 

AGB, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende 

Regelungen getroffen werden. Deklaratorische Bestimmungen, die mit gesetzli-

chen Regelungen übereinstimmen, unterliegen daher nicht einer Inhaltskontrol-

le812. Inwieweit eine Regelung in AGB von gesetzlichen Vorgaben abweicht, ist 

anhand eines Vergleichs der jeweils vorgesehenen Rechtslagen zu ermitteln813. 

Die gesetzliche Regelung sieht für den Normalfall eine Vorabinformation des 

Versicherungsnehmers vor. Mit der Verzichtsregelung wird den Parteien vom 

Gesetzgeber allein eine Gestaltungsmöglichkeit eröffnet, bei der im Einzelfall 

noch über das „Ob“ ihres Gebrauchs entschieden werden muss. Mit der Vorfor-

mulierung einer Verzichtserklärung wird daher nicht lediglich die gesetzliche 

Regelung wiedergegeben, vielmehr wird eine gesetzliche Gestaltungsmöglich-

keit konkret ausformuliert. Anhand eines Vergleichs zweier Rechtslagen kann 

somit nicht festgestellt werden, dass die Vorformulierung eines Verzichts nur 

eine deklaratorische Regelung enthält, die einer Inhaltskontrolle entzogen ist. 

Gleichwohl könnte eine vorformulierte Verzichtserklärung dennoch einer In-

haltskontrolle gemäß § 307 BGB insoweit entzogen sein, als eine Auslegung von 

§ 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG ergibt, dass von der dort vorgesehenen Gestaltungs-

möglichkeit auch in Form von AGB Gebrauch gemacht werden kann. Bei dieser 

Bestimmung muss es sich also um eine sog. „Erlaubnis- oder Rechtfertigungs-

norm“ handeln814. Bei solchen Vorschriften hat der Gesetzgeber die Entschei-

dung getroffen, dass eine Gestaltung der Rechtslage auch in Form von AGB 

erfolgen kann, weswegen eine entsprechende Klausel insoweit keine Abwei-

chung von der gesetzlichen Rechtslage vorsieht815. Zu klären ist daher, ob eine 

Auslegung von § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG den Schluss darauf zulässt, der Ge-

setzgeber habe eine Verzichtserklärung auch in Form von AGB zulassen wollen. 

Der Wortlaut von § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG lässt die Frage offen, ob eine Ver-

zichtserklärung in Form von AGB zulässig ist. Demgegenüber scheint die Ge-

setzesbegründung zu § 7 Abs. 1 VVG eindeutig gegen die Zulässigkeit von vor-

formulierten Erklärungen zu sprechen. Dort heißt es, um der Richtlinie 

2002/65/EG, die wie auch die Vermittlerrichtlinie die Zulässigkeit eines Ver-

zichts offen lasse, nach Sinn und Zweck zu entsprechen und zu vermeiden, dass 

ein Verzicht formularmäßig vereinbart werde, bedürfe er zu seiner Wirksamkeit 

einer ausdrücklichen Erklärung in einem gesonderten vom Versicherungsnehmer 

                                                 
812 Vgl. Fuchs, in: U/B/H, § 307, Rn. 17; Coester, in: Staudinger, § 307, Rn. 289; Grüneberg, in: 
Palandt, § 307, Rn. 63; Kieninger, in: MK, Rn. 6; Stoffels, Rn. 431. 
813 Vgl. Fuchs, in: U/B/H, § 307, Rn. 25; Coester, in: Staudinger, § 307, Rn. 292; Stoffels, Rn. 
432. 
814 Vgl. Fuchs, in: U/B/H, § 307, Rn. 33; Coester, in: Staudinger, § 307, Rn. 302; Grüneberg, in: 
Palandt, § 307, Rn. 67; Kieninger, in: MK, § 307, Rn. 11; Stoffels, Rn. 436; Wolf, in: W/H/L, § 8, 
Rn. 27. 
815 Vgl. Coester, in: Staudinger, § 307, Rn. 302. 
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unterschriebenen Schriftstück816. Indem der Gesetzgeber einen formularmäßigen 

Verzicht ausschließt, dürfte damit auf den ersten Blick die Verwendung vorfor-

mulierter Erklärungen gemeint sein. Es bestehen aber erhebliche Zweifel, ob der 

Gesetzgeber tatsächlich einen Verzicht in einem vorbereiteten Formular meint 

oder nicht vielmehr nur einen standardmäßig erklärten Verzicht, bei dem der 

Versicherer regelmäßig im Vorfeld eines Vertragsschlusses eine Verzichtserklä-

rung vom Versicherungsnehmer einholt817. Diese Zweifel resultieren aus folgen-

den Überlegungen, die ihrerseits für eine Zulässigkeit eines Verzichts in AGB-

Form sprechen: 

Der Gesetzgeber hat in § 7 Abs. 1 S. 1 VVG den Zeitpunkt der Informationser-

teilung neu geregelt, damit der Versicherungsnehmer die Kundeninformationen 

nicht mehr erst bei Vertragsschluss erhält, wie dies gemäß § 5a VVG a.F. mög-

lich und weitgehend üblich war. Der Regelfall soll daher eine Informationsertei-

lung vor Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers sein818. Damit 

ist erster Linie nicht ein formularmäßiger, sondern nur ein standardmäßiger 

Verzicht unvereinbar, da dieser im Ergebnis auf die Beibehaltung der früheren 

Rechtspraxis hinausliefe819. Zwar lässt sich argumentieren, dass ein standardmä-

ßiger Verzicht insbesondere dann weitgehend ausgeschlossen wäre, wenn der 

Versicherer vorgedruckte Verzichtsformulare nicht verwenden dürfte. Dem steht 

jedoch entgegen, dass der Verzicht nach der Vorstellung des Gesetzgebers 

durchaus einen praktischen Anwendungsbereich hat, um einen zügigen Ver-

tragsschluss zu ermöglichen820. Dieses Ziel lässt sich nur erreichen, wenn die 

Verzichtserklärung nicht so aufwändig zu gestalten ist, dass ihr Einsatz letztlich 

zu keinem Zeitgewinn führt. Müsste sie individuell erklärt werden, hätte dies zur 

Folge, dass der Versicherungsnehmer sich eine entsprechende Erklärung überle-

gen und diese mangels praktischer Alternativen handschriftlich niederlegen 

müsste. Überdies ist zu berücksichtigen, dass AGB nicht nur dann vom Verwen-

der gestellt werden, wenn er diese schriftlich vorhält, sondern auch dann, wenn 

er sich diese im Kopf merkt und dann dem Vertragsschluss zugrunde legt821. 

Deshalb könnten Versicherungsvertreter dem Versicherungsnehmer bei der 

Formulierung seiner Verzichtserklärung auch nicht in der Weise behilflich sein, 

dass sie sich eine Formulierung merken und diese für den Kunden aufschreiben 

oder ihm zur Niederschrift diktieren822. Nur einen individuell vereinbarten Ver-

zicht zuzulassen, liefe damit dem erklärten Ziel eines schnellen Vertragsschlus-

                                                 
816 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. 
817 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1449). 
818 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
819 Vgl. Leverenz, Rn. 3/77. 
820 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
821 Vgl. BGH NJW 1988, S. 410; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 8. 
822 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (23); Schimikowski, in: HK-VVG, Rn. 18; ders., RuS 2007, S. 
133 (136). 
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ses entgegen. 

Unabhängig davon ist ein Ausschluss vorformulierter Verzichtserklärungen auch 

nicht notwendig, um einen standardmäßigen Verzicht auf Vorabinformation zu 

unterbinden. Zwar zeichnen sich AGB gerade dadurch aus, dass der Verwender 

beabsichtigt, sie in einer Vielzahl von Fällen einzusetzen. Ein vorformulierter 

Verzicht soll auch gerade dann zum Zuge kommen, wenn ein Versicherungs-

nehmer verzichten möchte. Dies bedeutet aber nicht, dass Verzichtserklärungen 

gerade aufgrund der AGB-Form standardmäßig eingeholt werden. Dies ist viel-

mehr eine geschäftspolitische Entscheidung des Versicherers. 

Das Ziel, die standardmäßige Verwendung von Verzichtserklärungen zu verhin-

dern, betrifft in erster Linie einen ordnungspolitischen Belang, der das Ge-

schäftsgebaren des Versicherers zum Gegenstand hat. Dieses wird von der BaFin 

als Aufsichtsbehörde überwacht, die im Wege der Missstandsaufsicht nach § 81 

Abs. 2 S. 1 VAG alle Anordnungen treffen kann, die erforderlich und geeignet 

sind, um Missstände zu vermeiden oder zu beseitigen. Ein Missstand ist dabei 

gemäß § 81 Abs. 2 S. 2 VAG jedes Verhalten eines Versicherers, was den Auf-

sichtszielen des § 81 Abs. 1 VAG widerspricht. Zu diesen Zielen gehört es ge-

mäß § 81 Abs. 1 S. 4 VAG unter anderem die ordnungsgemäße Durchführung 

des Geschäftsbetriebes einschließlich der Einhaltung der das Versicherungsver-

hältnis betreffenden Vorschriften, zu denen die des VVG gehören823, zu kontrol-

lieren. Verwendet ein Versicherer Verzichtserklärungen standardmäßig und 

handelt er damit dem Grundgedanken des § 7 Abs. 1 S. 1 VVG zuwider, stellt 

dies einen Missstand dar, der die BaFin zum Einschreiten berechtigt824. Das vom 

Gesetzgeber verfolgte ordnungspolitische Ziel wird daher durch die staatliche 

Aufsicht der BaFin sichergestellt825. weswegen ein Verbot vorformulierter Ver-

zichtserklärungen nicht erforderlich ist. 

Die Verwendung eines vorformulierten Verzichts begegnet auch im Übrigen 

unter AGB-rechtlichen Gesichtspunkten des Schutzes des Versicherungsneh-

mers keinen Bedenken. § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG stellt erhebliche formale An-

forderungen an die Gestaltung einer Verzichtserklärung, insbesondere muss die-

se in einer eigenen Urkunde enthalten sein und eigens unterschrieben werden. 

Somit ist es ausgeschlossen, dass diese Erklärung dem Kunden irgendwo an un-

tergeordneter Stelle in den AVB untergeschoben werden kann826. Vielmehr führt 

                                                 
823 Vgl. Bähr, in: F/K/B, § 81, Rn. 17a; Kollhosser, in: Prölss, § 81, Rn. 37 i.V.m. Rn. 21. 
824 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1451); Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Gro-
te/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2691); Leverenz, Rn. 3/79; Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, 
Rn. 18; ders., RuS 2007, S. 133 (136); ders., RuS 2006, S. 441 (443). Einschränkend Wandt, Rn. 
285: Solange Versicherungsnehmer mit lauteren Mitteln zum Verzicht bewegt werden, begründe 
die systematische Unterzeichnung von Verzichtserklärungen keinen Missstand. 
825 Ähnlich: Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1450f). Skeptisch demgegenüber: A. Staudin-
ger, S. 12. 
826 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1449f); Wandt, Rn. 285. 
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die Trennung von den übrigen AVB dazu, dass ein Verzicht nicht zwingend er-

klärt werden muss, sobald der Versicherungsnehmer sich mit den AVB einver-

standen erklärt827. Insoweit wirkt sich die mit der Verwendung von AGB ver-

bundene einseitige Inanspruchnahme der Vertragsgestaltungsmacht in diesem 

Punkt nicht zu Lasten des Versicherungsnehmers aus. Darüber hinaus ist zu se-

hen, dass mit der Vorformulierung dem Versicherer ohnehin inhaltlich keine 

große Gestaltungsmacht zukommt, da sich diese allein auf die Erklärung des 

Verzichts beschränkt. Sie stellt somit vorrangig eine Serviceleistung dar, die 

auch im Interesse des Kunden liegt. 

Für die Zulässigkeit eines Verzichts in einer vorformulierten Erklärung spricht 

schließlich ein systematischer Vergleich mit der Verzichtsregelung in § 6 Abs. 3 

VVG, die ebenfalls eine gesonderte schriftliche Erklärung verlangt. Dort heißt 

es, dass der Versicherungsnehmer in der Erklärung ausdrücklich darauf hinge-

wiesen werden müsse, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit 

auswirken könne, einen Schadensersatzanspruch nach § 6 Abs. 5 VVG geltend 

zu machen. Eine derartige Belehrung in der Verzichtserklärung ist jedoch nur 

dann denkbar, wenn diese vorformuliert wird und vom Versicherungsnehmer 

nur noch unterschrieben werden muss828. In der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 

3 VVG heißt es daher auch folgerichtig, die Verzichtserklärung müsse zum Ge-

genstand einer gesonderten Vereinbarung in einem eigenen Dokument gemacht 

und vom Kunden unterschrieben werden829. Ist daher bei einem Verzicht nach   

§ 6 Abs. 3 VVG die Verwendung einer vorformulierten Verzichtserklärung vom 

Gesetzgeber vorgesehen, kann für § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG nichts anderes gel-

ten. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber sich in der Gesetzesbegrün-

dung nicht gegen vorformulierte Verzichtserklärungen wendet, sondern allein 

einen standardmäßigen Verzicht verhindern möchte. Dieses Ziel ist nicht über 

das AGB-Recht, sondern die Instrumente des Aufsichtsrechts zu erreichen. Zu-

dem lässt sich die daneben verfolgte Ziel des Gesetzgebers, mit dem Verzicht 

einen schnellen Vertragsschluss zu ermöglichen, praktisch nur mit vorformulier-

ten Erklärungen erreichen, an die strenge formale Anforderungen zu stellen sind. 

Sie führen daher zu keiner Beeinträchtigung der Versicherungsnehmerinteres-

sen, sondern stellen in erster Linie eine Serviceleistung des Versicherers dar. § 7 

Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG ist insbesondere auch im systematischen Kontext mit § 6 

Abs. 3 VVG dahin auszulegen, dass vorformulierte Verzichtserklärungen zuläs-

sig sind. Somit erlaubt § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG die Verwendung entsprechen-

                                                 
827 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 ( 1450); Wandt, Rn. 285. 
828 Vgl. Blankenburg, VersR 2008, S. 1446 (1449); Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 32; Wandt, 
in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 280. 
829 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 re. Sp. i.V.m. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 re. Sp. 
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der AGB830. Eine Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB findet insoweit nicht statt 

und kann damit auch nicht zu einer Unwirksamkeit entsprechender AGB führen. 

Insgesamt ist daher die Verwendung vorformulierter Verzichtserklärungen zu-

lässig. 

 

c. Richtlinienkonformität von § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

Die RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG sehen keine expliziten Rege-

lungen über einen Verzicht auf die Erteilung vorvertraglicher Informationen vor. 

Es stellt sich daher die Frage, ob § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG vor diesem Hinter-

grund richtlinienkonform ist. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung sieht der Gesetzgeber sich durch europa-

rechtliche Vorgaben nicht an der Normierung einer Verzichtsregelung gehindert, 

da die RL 2002/65/EG ebenso wie die RL 2002/92/EG die Zulässigkeit eines 

Verzichts offen ließen. In einem Klammerzusatz heißt es ergänzend, Art. 12 

Abs. 1 der RL 2002/65/EG, wonach der Verbraucher auf die Rechte, welche ihm 

durch diese Richtlinie eingeräumt werden, nicht verzichten kann, beziehe sich 

nicht auf einen Verzicht auf Information831. Die Zulässigkeit eines Verzichts 

begründet der Gesetzgeber überdies mit dem Leitbild des „mündigen Verbrau-

chers“, der entscheiden könne, ob er die ihm überlassenen Informationen zur 

Kenntnis nehme und der sich nicht gegen seinen Willen informieren lassen müs-

se832. 

Bemerkenswerterweise stellt der Gesetzgeber lediglich darauf ab, dass die RL 

2002/65/EG und 2002/92/EG die Zulässigkeit eines Verzichts offen lassen. Für 

den Bereich der vorvertraglichen Informationspflichten des Versicherers kommt 

es nämlich zum einen auf die RL 2002/92/EG, welche vorvertragliche Pflichten 

für Versicherungsvermittlers regelt, nicht an und zum anderen bleibt die Frage 

ungeklärt, inwieweit die ebenfalls maßgeblichen RL 92/49/EWG und 

2002/83/EG einen Verzicht erlauben. 

Überdies zeigen sich Ungereimtheiten zu der erstmaligen Umsetzung der RL 

2002/65/EG im VVG a.F. Gemäß 48d VVG a.F. durfte von den §§ 48a bis 48e 

VVG a.F. nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden. In 

der Gesetzesbegründung heißt es hierzu, mit § 48d VVG a.F. werde Art. 12 Abs. 

1 der RL 2002/65/EG umgesetzt833. Wenn jedoch Art. 12 Abs. 1 der RL 

2002/65/EG einen Verzicht auf Information gar nicht umfassen soll, stellt sich 

die Frage, weswegen der Gesetzgeber in § 48d VVG a.F. ohne nähere Begrün-

dung auch die Informationspflichten des § 48b VVG a.F. einseitig zwingend 

                                                 
830 Für die Qualifizierung als „Erlaubnisnorm“ auch Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 32 zu § 6 
Abs. 3 VVG. 
831 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. und re. Sp. 
832 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. und S. 60 li. Sp. 
833 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 10 li. Sp. 
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ausgestaltet hat. Entsprechendes gilt für die gemäß § 312f BGB einseitig zwin-

gende Ausgestaltung der Informationspflichten in § 312c BGB, der die Vorga-

ben der RL 2002/65/EG außerhalb des Versicherungsrechts umsetzt. Es gilt da-

her, die Überlegungen des Gesetzgebers zu hinterfragen. 

 

aa. RL 2002/65/EG 

Art. 12 Abs. 1 der RL 2002/65/EG bestimmt, dass der Verbraucher auf die 

Rechte, die ihm durch diese Richtlinie eingeräumt werden, nicht verzichten 

kann. Zu den durch die Richtlinie eingeräumten Rechten gehören bei unbefan-

gener Lesart auch diejenigen, die aus den vorvertraglichen Informationspflichten 

des Unternehmers gemäß Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 resultieren. Weswegen 

der Gesetzgeber meint, Art. 12 Abs. 1 stehe einem Verzicht auf Vorabinformati-

on nicht entgegen, erschließt sich daher aufgrund des Wortlauts nicht. Zudem 

bestimmt Art. 12 Abs. 2, dass die Mitgliedsstaaten die erforderlichen Maßnah-

men treffen, um sicherzustellen, dass der Verbraucher den durch die Richtlinie 

gewährten Schutz nicht dadurch verliert, dass das Recht eines Drittstaates als auf 

den Vertrag anwendbares Recht gewählt wird. Der mit der Richtlinie gewährte 

Schutz soll demnach umfassend gewährleistet sein. Hiermit ist es nicht zu ver-

einbaren, ihn durch eine Verzichtsmöglichkeit zu relativieren und in Art. 12 

Abs. 1 kein entsprechendes Verzichtsverbot zu sehen. Auch in der Literatur fin-

den sich keine Stimmen, die wie die Gesetzesbegründung dafür plädieren, dass 

Art. 12 Abs. 1 einem Informationsverzicht nicht entgegensteht. Vielmehr wird 

aus der Regelung die Unabdingbarkeit der durch die Richtlinie gewährten Rech-

te geschlossen834. Es ist daher davon auszugehen, dass Art. 12 Abs. 1 der RL 

2002/65/EG entgegen der Gesetzesbegründung einen Verzicht auf die vorver-

tragliche Informationserteilung ausschließt und somit § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

im Anwendungsbereich der RL 2002/65/EG europarechtswidrig ist835. 

 

bb. RL 92/49/EWG und 2002/83/EG 

Eine dem Art. 12 Abs. 1 der RL 2002/65/EG vergleichbare Regelung sehen die 

RL 92/49/EWG und 2002/83/EG nicht vor. Fraglich ist daher, ob die Informati-

onspflichten dieser Richtlinien auch ohne ausdrückliche Anordnung zwingender 

Natur sind und damit einer Umsetzung in dispositives nationales Recht entge-

genstehen. 

 

(1.) Richtlinienvorgaben und Harmonisierung nationaler Rechtsordnungen 

Es ist bereits ausgeführt worden, dass Richtlinien als Instrumente europäischer 

                                                 
834 Vgl. Reich/Micklitz, S. 845. 
835 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (498f); Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 42; Dör-
ner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1712); Schimikowski, RuS 2007, S. 2007, S. 133 (137); 
Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 36; A. Staudinger, S. 15. 
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Gesetzgebung dort zum Zuge kommen, wo es um eine Angleichung nationaler 

Rechtsvorschriften geht. Um das Ziel der Harmonisierung zu erreichen, sind 

daher die Mitgliedsstaaten gehalten, die Vorgaben der Richtlinie so umzusetzen, 

dass deren praktische Wirksamkeit („effet utile“) gewährleistet wird. Daraus 

folgt auch die Verpflichtung, die Richtlinie in verbindliche Außenrechtssätze 

umzusetzen, die den Geboten der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit genü-

gen836. Die Harmonisierung nationaler Rechtsordnungen dient dem übergeordne-

ten Ziel der Verwirklichung des Binnenmarktes, was die RL 92/49/EWG und 

2002/83/EG in ihren Erwägungsgründen 1 bzw. 3 auch zum Ausdruck bringen. 

Hiermit ist es nicht zu vereinbaren, wenn die Mitgliedsstaaten die Richtlinien-

vorgaben in nationale Regelungen umsetzen, die dispositiv sind. Entgegen der 

angestrebten Harmonisierung wäre eine Rechtszersplitterung die Folge, da zu 

fragen wäre, in welchem Mitgliedsstaat die Richtlinienvorgaben durch Verzicht 

abbedungen werden können. Zudem würden die Richtlinien in ihrer praktischen 

Wirksamkeit beeinträchtigt, da in einzelnen Staaten die Möglichkeit bestünde, 

sich den Vorgaben zu entziehen. Schließlich wäre auch der Rechtssicherheit 

durch eine Verzichtsregelung nicht gedient, da im Einzelfall stets zu prüfen wä-

re, ob und inwieweit ein Verzicht erklärt worden ist. Aufgrund der hierdurch 

eintretenden ungleichen Wettbewerbsbedingungen liefe eine Umsetzung von 

Richtlinienvorgaben durch dispositives Recht dem Ziel der Schaffung eines ge-

meinsamen Binnenmarktes entgegen. Der Harmonisierungsgedanke der Richtli-

nien spricht somit für einen zwingenden Charakter ihrer Vorgaben und verbietet 

eine Umsetzung in dispositives nationales Recht837. 

 

(2.) Richtlinienvorgaben und Schutz des Versicherungsnehmers 

Nicht nur im deutschen Recht, sondern auch auf europäischer Ebene zählen die 

Privatautonomie und die Vertragsfreiheit zu den wesentlichen Gedanken des 

Privatrechts838. Dementsprechend dienen die vorvertraglichen Informationen der 

RL 92/49/EWG und 2002/83/EG dazu, die zwischen Versicherungsnehmer und 

Versicherer gestörte Vertragsparität auszugleichen und damit privatautonome 

Entscheidung des Versicherungsnehmers zu ermöglichen. Folglich ist es bereits 

mit der Schutzfunktion der Informationspflichten nicht zu vereinbaren, diese zur 

Disposition des Geschützten zu stellen. Überdies tragen nach der Konzeption des 

„Informationsmodells“ erst die vorvertraglichen Informationen dazu bei, die 

Voraussetzungen für eine selbst bestimmte Teilnahme am Rechtsverkehr zu 

schaffen839. Fraglich ist jedoch, ob die Annahme, eine Vorabinformation sei 

                                                 
836 Vgl. oben unter C. III. 2. b. aa. 
837 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 42; A. Staudinger, S. 14. 
838 Vgl. Riesenhuber, Rn. 131-133 und 897f. 
839 Vgl. Drexl, in: FS Sonnenberger, S. 771 (780f und 783); Grundmann, JZ 2000, S. 1133 
(1133, 1135 und 1137f); A. Staudinger, S. 14. 
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zwingender Natur und könne daher nicht abbedungen werden, mit dem Leitbild 

eines „verständigen, informierbaren und mündigen Verbrauchers“ zu vereinba-

ren ist, welches hinter dem Schutzkonzept des „Informationsmodells“ steht. 

Es ist bereits ausgeführt worden, dass der „mündige Verbraucher“, wie ihn der 

EuGH sieht, auch ein eigenverantwortlich handelnder Verbraucher ist, der dar-

über entscheiden kann, ob er Informationen zur Kenntnis nehmen möchte oder 

nicht840. Es scheint daher nur konsequent zu sein, dass der deutsche Gesetzgeber 

sich in der Gesetzesbegründung maßgeblich auf den Gedanken des „mündigen 

Verbrauchers“ stützt, um die Zulässigkeit einer Verzichtsregelung zu begrün-

den841. Diese Überlegung kann im Ergebnis dennoch nicht überzeugen. 

Das Leitbild eines „mündigen Verbrauchers“, der eigenverantwortlich entschei-

den kann, ob er Informationen zur Kenntnis nimmt oder nicht, setzt eine Infor-

mationserteilung voraus. Es knüpft daran an, dass dem Verbraucher Informatio-

nen an die Hand gegeben werden und überlässt ihm nur den Umgang mit bereits 

erteilten Informationen. Darüber, ob er Informationen erhält oder nicht, hat der 

Verbraucher nicht zu bestimmen. Diese Entscheidung hat bereits der Richtli-

niengeber getroffen, der die Informationserteilung zum Schutze des Verbrau-

chers bzw. Versicherungsnehmers für notwendig hält. Entgegen der Gesetzesbe-

gründung842 ist hiermit auch nicht die Gefahr einer zwangsweisen Information 

verbunden, denn der Informationsadressat hat es gerade in der Hand, ob und 

inwieweit er sie liest. Gleichwohl drängt sich dann die Frage auf, weswegen er 

sie überhaupt bekommen muss und nicht von vornherein auf ihre Erteilung ver-

zichten kann. 

Macht der Versicherungsnehmer von der Möglichkeit eines Verzichts Gebrauch, 

erhält er die Informationen gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG erst unmittelbar 

nach Vertragsschluss. Vor Abgabe seiner Willenserklärung hat er demgegenüber 

keine Möglichkeit, sich mit ihnen näher zu beschäftigen. Anders ist die Situati-

on, wenn er sich diese aushändigen lässt und sich dann dafür entscheidet, sie 

nicht weiter zur Kenntnis nehmen. Der wesentliche Unterschied ist also der, dass 

ein Versicherungsnehmer, der vorab einen Verzicht erklärt, keine Vorstellung 

über den Umfang der Informationen hat, wohl aber derjenige, der diese vor Ab-

gabe seiner Vertragserklärung erhält. Der Verzichtende hat also nicht die Mög-

lichkeit, seine Entscheidung gegen eine Vorabinformation zu revidieren, indem 

er einen kurzen Blick in das ausgehändigte Informationsmaterial wirft und mög-

licherweise zu der Erkenntnis gelangt, dass dieses nicht ganz unbedeutend ist. 

Eine tatsächliche Aushändigung der Informationen vor Abgabe der Vertragser-

klärung ist daher nicht von vornherein entbehrlich. 

                                                 
840 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (4.). 
841 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. S. 48 re. Sp. und S. 60 li. Sp. 
842 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
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(3.) Zusammenfassung 

Es ist daher festzuhalten, dass die Pflicht zu Informationserteilung in den RL 

92/49/EWG und 2002/83/EG auch ohne ausdrückliche Anordnung der Unab-

dingbarkeit zwingender Natur ist. Folglich verstößt § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

auch im Anwendungsbereich der RL 92/49/EWG und 2002/83/EG gegen euro-

päisches Recht843. 

 

cc. Konsequenzen der Richtlinienwidrigkeit 

Fraglich ist, welche Konsequenzen der Verstoß von § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

gegen die RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG hat. 

 

(1.) Pflicht zur Änderung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

Zunächst ist festzustellen, dass der deutsche Gesetzgeber seiner Umsetzungs-

pflicht aus Art. 249 Abs. 3 EG nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, wes-

wegen er die Regelung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG den europarechtlichen 

Vorgaben anpassen muss. Dies bedeutet, dass ein Verzicht auf Vorabinformation 

im Anwendungsbereich der jeweiligen Richtlinien im Gesetz nicht vorgesehen 

werden darf. Folglich ist eine einheitliche Verzichtsregelung nicht mehr auf-

rechtzuerhalten. Es müsste bei der Ausgestaltung einer Verzichtsregelung da-

nach differenziert werden, was für ein Versicherungsvertrag mit welchem Versi-

cherungsnehmer geschlossen werden soll und auf welchem Vertriebsweg dies 

geschieht. Hinsichtlich der Informationserteilung hat der Gesetzgeber eine derar-

tige Differenzierung gerade vermeiden wollen und dementsprechend die Infor-

mationspflichten der einzelnen Richtlinien, soweit sie sich nicht spezifisch auf 

ein bestimmtes Versicherungsprodukt beziehen, generell für jeden Versiche-

rungsvertrag vorgeschrieben844. Konsequenterweise bezieht sich daher auch der 

Verzicht auf die gesamte Vorabinformation845. Darüber hinaus würde die Diffe-

renzierung hinsichtlich des Umfangs der Verzichtserklärung dem erklärten Ziel 

des Gesetzgebers zuwiderlaufen, auf Wunsch der Versicherungsnehmer diesem 

einen schnellen Vertragsschluss zu ermöglichen846, da je nach Vertriebskonstel-

lation zumindest einige der europarechtlich vorgeschriebenen Informationen 

zwingend zu erteilen wären. Im Ergebnis dürfte daher praktisch nur eine Strei-

chung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG einen richtlinienkonformen Zustand her-

stellen847. 

                                                 
843 Vgl. im Ergebnis Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 38. 
844 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp.  
845 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
846 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. und 60 li. Sp. 
847 Damit dürfte sich auch die Frage erledigen, ob die Regelung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt, da die Pflicht zur Vorabinformation im Versicherungsrecht 
disponibel ausgestaltet ist und damit eine von anderen Finanzdienstleistungen abweichende Re-
gelung vorsieht, bei denen gemäß § 312f BGB die Informationspflichten halbzwingend ausges-
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(2.) Richtlinienkonforme Auslegung 

Da der Richtlinienverstoß nicht zur Unwirksamkeit der nationalen Regelung 

führt, ist § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG bis zu einer Änderung in der Praxis weiter 

anzuwenden848. Daher stellt sich die Frage, inwieweit in der Zwischenzeit eine 

richtlinienkonforme Auslegung der Norm in Gestalt einer richtlinienkonformen 

teleologischen Reduktion möglich ist. 

Ziel der richtlinienkonformen teleologischen Reduktion ist eine Beschränkung 

des Anwendungsbereichs einer Norm, um diese entgegen ihres zu weit gefassten 

Wortlauts mit den Richtlinienvorgaben in Einklang zu bringen849. Voraussetzung 

hierfür ist das Vorliegen einer Regelungslücke850, also einer planwidrige Unvoll-

ständigkeit des Gesetzes851. Im Falle einer teleologischen Reduktion wird dies-

bezüglich auch von einer „verdeckten Lücke“ gesprochen, die im Fehlen einer 

aus teleologischen Gründen gebotenen Einschränkung besteht852. Die Planwid-

rigkeit der Gesetzeslücke bestimmt sich danach, ob die getroffene Regelung von 

dem gesetzlichen Regelungsplan abweicht, der im Wege historischer und teleo-

logischer Auslegung zu ermitteln ist853. Wird der gesetzliche Regelungsplan 

nicht allein anhand des einzelnen Gesetzes, sondern auf der Grundlage der Ge-

samtrechtsordnung ermittelt854, hat dies den Vorteil, dass nach der Umsetzung 

einer Richtlinie diese als Maßstab zur Bestimmung der Planwidrigkeit herange-

zogen werden kann, da der Gesetzgeber sie mit ihrer Umsetzung in seinen Wil-

len aufgenommen hat und sie daher Teil der Gesamtrechtsordnung ist855. Die 

Annahme einer planwidrigen Regelungslücke verbietet sich in diesen Fällen 

allerdings dann, wenn der Gesetzgeber die Richtlinie in bestimmter Hinsicht 

bewusst nicht umgesetzt hat und somit deren Regelungsauftrag gerade nicht ge-

folgt ist856. 

Vor diesem Hintergrund weist § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG eine verdeckte Rege-

lungslücke auf, da der Norm Einschränkungen in Bezug auf die Abdingbarkeit 

der Informationspflichten im Anwendungsbereich der jeweils einschlägigen 

                                                                                                                                   
taltet sind, vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1712); A. Staudinger, S. 15. Ein Verstoß 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG hätte nämlich nicht zwingend die Nichtigkeit der Norm zur Folge, son-
dern regelmäßig erklärt das BVerfG gleichheitswidrige Normen für mit dem Grundgesetz unver-
einbar und überlässt es dem Gesetzgeber, wie er die Ungleichbehandlung beseitigen will, vgl. 
Jarass, in: J/P, Art. 3, Rn. 40f; Osterloh, in: Sachs, Art. 3, Rn. 130-132. 
848 Vgl. oben unter C. III. 2. c. aa. 
849 Vgl. Schnorbus, AcP 201, S. 860 (894). 
850 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (82); Larenz/Canaris, S. 191 ff; Roth, in: Riesenhuber 
(Hrsg.), § 14, Rn. 49. 
851 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (82); Larenz/Canaris, S. 194; Roth, in: Riesenhuber 
(Hrsg.), § 14, Rn. 49. 
852 Vgl. Larenz/Canaris, S. 198 und 210. 
853 Vgl. Larenz/Canaris, S. 194; Roth, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 14, Rn. 49. 
854 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinksi, S. 47 (84); Larenz/Canaris, S. 246; Roth, in: Riesenhuber 
(Hrsg.), § 14, Rn. 50. 
855 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (85), Roth, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 14, Rn. 51. 
856 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (85). 
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Richtlinienvorgaben fehlen. Diese Regelungslücke lässt sich auch als planwidrig 

begreifen, wenn darauf abgestellt wird, dass der deutsche Gesetzgeber die RL 

92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG mit der Umsetzung in das nationale 

Recht integriert und damit zum Bestandteil der Gesamtrechtsordnung gemacht 

hat. In diesem Zusammenhang kann auch nicht die Rede davon sein, der Gesetz-

geber habe bewusst die Richtlinien nicht ordnungsgemäß in deutsches Recht 

transformiert857, denn ausweislich der Gesetzesbegründung geht er bezüglich der 

RL 2002/65/EG (irrtümlich) davon aus, dass diese eine Verzichtsregelung zulas-

se858 und stellt im Übrigen auf das in der Rechtsprechung des EuGH entwickelte 

Leitbild des mündigen Verbrauchers ab, um die Möglichkeit eines Verzichts zu 

legitimieren859. Demnach könnte eine richtlinienkonforme teleologische Reduk-

tion von § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG in Betracht kommen. Zu berücksichtigen ist 

allerdings, dass eine teleologische Reduktion nicht möglich ist, wenn die Grenze 

zum „Contra-Legem-Judizieren“ überschritten wird, also das Ergebnis im Wi-

derspruch zum eindeutigen Wortlaut oder Zweck der gesetzlichen Regelung 

steht860. 

Eine teleologische Reduktion liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass ein Verzicht 

auf Vorabinformation nur in Bezug auf solche Informationen zulässig wäre, die 

aufgrund der Richtlinienvorgaben im konkreten Fall nicht zwingend zu erteilen 

wären. Es müsste demzufolge die gleiche Differenzierung vorgenommen wer-

den, wie sie bereits im Hinblick auf eine richtlinienkonforme Ausgestaltung der 

Verzichtsregelung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG skizziert worden ist861. Ein 

Verzicht auf eine umfassende Vorabinformationen, wie er vom Gesetzgeber 

beabsichtigt ist862, käme somit nicht mehr in Betracht. Der damit verfolgte 

Zweck, einem Versicherungsnehmer einen schnellen Vertragsschluss zu ermög-

lichen, könnte ebenfalls nicht erreicht werden, da in den meisten Fällen zumin-

dest Teile der vorvertraglichen Informationen übermittelt werden müssten. Eine 

teleologische Reduktion liefe dem Wortlaut und Gesetzeszweck des § 7 Abs. 1 

S. 3 HS 2 VVG zuwider und ginge über die Grenzen einer zulässigen Rechts-

fortbildung hinaus. Eine richtlinienkonforme teleologische Reduktion des § 7 

Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG ist daher nicht möglich863. 

 

 

                                                 
857 Vgl. A. Staudinger, S. 15, Fn. 58. 
858 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. 
859 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. und S. 60 li. Sp. 
860 Vgl. Canaris, in: FS Bydlinski, S. 47 (92, 96 und 100); Roth, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 14, 
Rn. 53; Schnorbus, AcP 201, S. 860 (897f). 
861 Vgl. oben unter C. III. 5. c. cc. (1.). 
862 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
863 A. A., jedoch ohne im Einzelnen auf die Voraussetzungen einer richtlinienkonformen teleolo-
gischen Reduktion einzugehen: Schimikowski, RuS 2007, S. 133 (137); A. Staudinger, S. 14, Fn. 
58. 
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6. Kritik 

Die Informationen nach § 7 VVG i.V.m. der VVG-InfoV sollen dazu beitragen, 

das informationelle Ungleichgewicht zwischen Versicherungsnehmer und Versi-

cherer auszugleichen und damit zu einem funktionierenden Wettbewerb am Ver-

sicherungsmarkt beitragen. Nach der Untersuchung der vorvertraglichen Infor-

mationspflichten des Versicherers erscheint es jedoch zweifelhaft, ob dieses Ziel 

erreicht werden kann. 

Indem der Gesetzgeber bzw. der Verordnungsgeber der VVG-InfoV sich dazu 

entschlossen hat, die Informationspflichten der einzelnen Richtlinien überschie-

ßend über ihren Anwendungsbereich hinaus umzusetzen, führt die konsequente 

Verfolgung des „Informationsmodells“ zu einer Situation, in der der Versiche-

rungsnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung eine Vielzahl von Informati-

onen zu erhalten hat. Diese betreffen, bedingt durch die Richtlinienvorgaben, 

mitunter nebensächliche Aspekte, wie beispielsweise das auf den Vertrag an-

wendbare Recht864, den Namen des Mitgliedstaates, in dem der Versicherer sei-

nen Sitz hat865 oder die Sprache, in der sich der Versicherer verpflichtet, mit dem 

Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit zu kommunizieren866. 

Bereits zu den Informationspflichten des § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. bzw. 

zu den zugrunde liegenden Richtlinienvorgaben wurde kritisch angemerkt, dass 

deren Umfang zu einer „Desinformation durch Überinformation“ führe867 bzw. 

die Vielzahl an Informationen wegen der begrenzten menschlichen Aufnahme-

fähigkeit gar nicht zur Kenntnis genommen werden können und somit ihr Ziel 

verfehlen868. Auch zum neuen Recht wird daher der Umfang der zu erteilenden 

Informationen zumeist kritisch gesehen869. In der Tat dürften die meisten Infor-

mationen den Versicherungsnehmer als Adressaten nicht erreichen, da ihr Studi-

um einiges an Zeit und Mühe kostet. 

Ein Vorwurf kann dem deutschen Gesetzgeber in diesem Zusammenhang nicht 

gemacht werden, denn sein rechtspolitischer Gestaltungsspielraum ist im We-

sentlichen durch die zwingenden europarechtlichen Vorgaben eingeengt, wes-

wegen eine grundsätzliche Kritik am Schutzkonzept des „Informationsmodells“ 

auf europäischer Ebene ansetzen muss, wo die Weichen in Richtung vorvertrag-

liche Information und nicht in Richtung Produktregulierung gestellt worden 

sind. Dennoch ließe sich einwenden, dass die Richtlinienvorgaben beschränkt 

                                                 
864 Vgl. Art. 31 Abs. 1 RL 92/49/EWG; Art. 36 Abs. 3 i.V.m. Anhang III A Nr. a16 RL 
2002/83/EG; Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 f RL 2002/65/EG. 
865 Vgl. Art. 43 Abs. 2 UA 1 RL 92/49/EWG; Art. 36 Abs. 3 i.V.m. Anhang III A Nr. a2 RL 
2002/83/EG. 
866 Vgl. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3g RL 2002/65/EG. 
867 Vgl. Miettinen, S. 38; Müller, Rn. 868; Werber, ZVersWiss 1994, S. 321 (335). Ähnlich: 
Bach, in: FS Lorenz 1994, S. 47 (53); Brömmelmeyer, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 115 (116). 
868 Vgl. Rehberg, S. 124, 153f. Allgemein zu dem Problem der begrenzter Aufnahmemöglichkei-
ten bei vorvertraglichen Informationen: S. 55-66. 
869 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, Einl., Rn. 7; A. Staudinger, S. 15f. 
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auf den jeweiligen Anwendungsbereich der Richtlinien hätten umgesetzt werden 

können. Konsequenz wären aber Wertungswidersprüche gewesen, denn es über-

zeugt nicht, weswegen bestimmte Informationen etwa allein im Fernabsatz zum 

Schutze des Versicherungsnehmers zu erteilen wären, ohne dass diese spezifi-

schen Besonderheiten des Fernabsatzes Rechnung tragen. Evident wird dies am 

Beispiel der Schadenversicherung, da die RL 92/49/EWG für diesen Bereich 

kaum vorvertragliche Informationen vorschreibt. Das gleiche gilt im Hinblick 

auf die Informationsadressaten, denn warum die Informationen der RL 

2002/83/EG allen Versicherungsnehmern erteilt werden müssen, während die 

Informationen der RL 2002/65/EG auf Verbraucher beschränkt sein sollen, 

leuchtet in Anbetracht der Tatsache, dass sich das informationelle Ungleichge-

wicht zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer nicht auf die Gruppe der 

Verbraucher beschränkt, nicht ein. Das vom deutschen Gesetzgeber verfolgte 

Umsetzungskonzept denkt letztlich nur das in den Richtlinienvorgaben veranker-

te „Informationsmodell“ konsequent zu Ende. Aus diesem Grunde ist auch nicht 

zu beanstanden, dass der Gesetzgeber entsprechend der Funktionsweise des „In-

formationsmodells“ den für die Informationserteilung maßgeblichen Zeitpunkt 

im Unterschied zum alten VVG nun eindeutig vor Abgabe der Vertragserklärung 

des Versicherungsnehmers angesiedelt hat. Insoweit sind letztlich die mit dem 

„Informationsmodell“ verbundenen Wertungen bei der Auslegung und Anwen-

dung des VVG insbesondere im Hinblick auf die Frage, welche Vertragschluss-

modelle fortan praktiziert werden können870, zu akzeptieren. 

Zu kritisieren ist aber, dass der Gesetzgeber das Problem der „Desinformation 

durch Überinformation“ hätte abmildern können, indem er die Übergabe des 

Produktinformationsblatt, welches einen Einstieg in die vorvertraglichen Infor-

mationen erleichtern soll, nicht auf die Gruppe der Verbraucher beschränkt, son-

dern gegenüber allen Versicherungsnehmern vorgeschrieben hätte. 

Ungeachtet der Frage, ob der Versicherungsnehmer die Informationen auf Grund 

ihres Umfanges zur Kenntnis nehmen wird, besteht im Hinblick auf das Ziel, die 

zwischen den Parteien gestörte Vertragsparität auszugleichen, ein weiteres Prob-

lem darin, dass die Pflichten nach § 7 VVG nicht auf der Ebene der Bedarfser-

mittlung ansetzen, jedoch gerade hier eine wesentliche Schwierigkeit des Versi-

cherungsnehmers im Umgang mit dem Produkt Versicherung besteht. Der durch 

§ 7 VVG vermittelte Schutz greift daher erst dann ein, wenn der Versicherungs-

nehmer bereits ein konkretes Versicherungsprodukt ins Auge gefasst hat. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Informationen nach § 7 VVG einen 

generellen Charakter haben und daher nicht auf die individuelle Situation des 

Versicherungsnehmers abgestimmt sind. Entsprechende Kritik ist bereits zum 

alten Recht an den Informationspflichten des § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. 
                                                 
870 Vgl. unten unter D. 
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geübt worden. Da es an einer individuellen Dimension der Beratung fehle, seien 

die Informationspflichten ungeeignet, die strukturelle Unterlegenheit des Versi-

cherungsnehmers gegenüber dem Versicherer zu beseitigen871. 

Die beiden letztgenannten Schwächen der Informationserteilung nach § 7 VVG 

hat auch der deutsche Gesetzgeber erkannt und daher begleitend in § 6 VVG 

individuelle Pflichten zur Frage, Beratung und Begründung eines erteilten Rates 

sowie zur Dokumentation eingeführt872, die ebenfalls im Zuge des Abschlusses 

des Versicherungsvertrages zu berücksichtigen sind. Diese Pflichten werden im 

folgenden Abschnitt näher untersucht873. 

 

7. Zusammenfassung 

Die Pflicht zur Erteilung vorvertraglicher Informationen findet ihre Rechtferti-

gung in der zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer gestörten Vertrags-

parität. Um diese auszugleichen, folgt das VVG dem Schutzkonzept des sog. 

„Informationsmodells“, welches weitgehend durch die Vorgaben der RL 

92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG vorgegeben ist. 

Das vom Gesetzgeber verfolgte Konzept einer überschießenden Umsetzung der 

Richtlinien, um unabhängig von Vertriebsart, vom angebotenem Versicherungs-

vertrag und von der Person des Versicherungsnehmers ein einheitliches Pflich-

tenprogramm für den Versicherer zu normieren, soweit es nicht um spartenspezi-

fische Informationen geht, ist mit den europarechtlichen Vorgaben zu vereinba-

ren. Lediglich einzelne Vorgaben der VVG-InfoV in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 

VVG-InfoV genügen zurzeit den Anforderungen der Richtlinien nicht und be-

dürfen daher einer Korrektur durch den Verordnungsgeber. Bis zu dieser Ände-

rung können die Vorschriften jedoch richtlinienkonform bzw. „quasirichtlinien-

konform“ ausgelegt werden. 

Soweit der Gesetzgeber über die Richtlinienvorgaben hinaus weitere Informati-

onspflichten in § 7 VVG i.V.m. VVG-InfoV geregelt hat, sind diese richtlinien-

konform ausgestaltet worden. 

Weitergehende, speziell mit Blick auf die Pflicht zum Kostenausweis in der Le-

bensversicherung erhobene, verfassungsrechtliche Bedenken wegen eines Ver-

stoßes der Verordnungsermächtigung gegen Art. 80 Abs. 1 GG bzw. wegen ei-

ner Verletzung von Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG, sind unbegründet. An-

ders verhält es sich demgegenüber mit den Informationspflichten des § 2 Abs. 4 

S. 1 VVG-InfoV für Berufsunfähigkeitsversicherungen ohne Beitragsrückge-

währ, denen es an einer wirksamen Verordnungsermächtigung gemäß Art. 80 

Abs. 1 GG fehlt, weswegen § 2 Abs. 4 S. 1 VVG-InfoV insoweit verfassungs-

                                                 
871 Vgl. Kieninger, AcP 199, S. 190 (216f); im Ansatz auch: Miettinen, S. 37. 
872 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
873 Vgl. unten unter C. IV. 
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widrig und somit nichtig ist. 

Die Pflicht, den Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragser-

klärung zu informieren bedeutet, die Informationen so zu übergeben, dass ihr 

Zweck erläutert wird und der Kunde frei von äußerem Druck entscheiden kann, 

ob und inwieweit er diese tatsächlich zur Kenntnis nehmen möchte. Eine pro-

duktorientierte Auslegung des Merkmals „rechtzeitig“ sowie die Einhaltung ei-

ner Mindestfrist zwischen Informationserteilung und Abgabe der Willenserklä-

rung ist demgegenüber nicht geboten. 

Soweit § 7 Abs. 1 VVG die Möglichkeit eröffnet, die Informationen in Textform 

zu übermitteln, entbindet dies nicht davon, zumindest auch gedrucktes Informa-

tionsmaterial vorzuhalten, da anderenfalls die Abgabe einer Vertragserklärung 

unmittelbar nach der Informationserteilung im gleichen Termin nicht in Frage 

kommt. Abgesehen davon wird nicht jeder Versicherungsnehmer mit einer Ü-

bergabe von Informationen in gespeicherter Form einverstanden sein. 

Für die Informationserteilung selbst bedarf es nicht zwingend einer eigenständi-

gen Informationsbroschüre, in die sämtliche Informationen aufzunehmen sind, 

da die AVB weitgehend als Informationsträger fungieren können. Notwendig ist 

es jedoch, das Produktinformationsblatt als Druckstück aufzulegen und zumin-

dest die Informationen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6b und Nr. 13 VVG-InfoV getrennt 

von den AVB zu übergeben. 

§ 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG sieht einen Verzicht auf Vorabinformation vor, wel-

cher auch mittels vorformulierter Verzichtserklärungen erklärt werden kann. Da 

diese Regelung jedoch richtlinienwidrig ist, muss der Gesetzgebers § 7 Abs. 1 S. 

3 HS 2 VVG ändern. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Verzichtsregelung je-

doch in der Praxis angewendet werden, da insbesondere eine richtlinienkonfor-

me teleologische Reduktion der Norm nicht möglich ist. 
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IV. Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation (§ 6 VVG) 

Unter der Überschrift „Beratung des Versicherungsnehmers“ sehen § 6 Abs. 1 

und 2 VVG mehrere Pflichten des Versicherers vor, die im Vorfeld des Ver-

tragsschlusses zu erfüllen sind: Zunächst die Pflicht, den Versicherungsnehmer 

anlassbezogen nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen, weiterhin, 

ihn anlassbezogen zu beraten sowie die Gründe für jeden erteilten Rat an-

zugeben und schließlich, dies zu dokumentieren. 

Darüber hinaus wird von Teilen der Literatur aus § 6 Abs. 2 S. 1 VVG eine wei-

tere Pflicht zur Übermittlung des erteilten Rates und der Gründe hierfür ange-

nommen874. Da die Pflicht zur Dokumentation nach § 6 Abs. 1 S. 2 VVG für den 

Versicherungsnehmer indes nur von Bedeutung ist, wenn ihm die erstellte Do-

kumentation auch übermittelt wird, ist davon auszugehen, dass die in § 6 Abs. 2 

S. 1 VVG angesprochene Übermittlung nur ein Teil der Dokumentationspflicht 

ist. Deutlicher zeigt dies die Parallelregelung in § 61 Abs. 1 VVG zu den Bera-

tungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers, wo es in § 61 

Abs. 1 S. 2 VVG heißt, er habe „dies“ nach § 62 VVG zu dokumentieren. In § 

62 Abs. 1 ist sodann die Rede davon, dass die Informationen nach § 61 Abs. 1 

VVG vor Vertragsschluss in Textform zu übermitteln sind. Dass die Pflicht zur 

Übermittlung sich als Teil der Dokumentationspflicht verstehen lässt, zeigt auch 

die Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 2 VVG, wonach der erteilte Rat und die 

hierfür maßgeblichen Gründe als Dokumentation zu übermitteln sind875. Im Fol-

genden ist daher im Hinblick auf § 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG von einer 

einheitlichen Pflicht zur Dokumentation auszugehen. 

Die Erfüllung der Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation lässt sich 

als Beratung im weiteren Sinne verstehen. Sie bildet neben der Neuregelung der 

Informationspflichten gemäß § 7 VVG einen der zentralen Punkte der Reform 

des VVG876, insbesondere weil bislang keine gesetzlichen Vorgaben für eine 

Beratung des Versicherungsnehmers vor Abschluss des Versicherungsvertrages 

bestanden877. Es ist daher zu klären, welche inhaltlichen Anforderungen diese 

Pflichten an den Versicherer stellen und wie diese in formaler und zeitlicher 

Hinsicht im Zuge des Vertragsschlusses zu erfüllen sind. 

Ausgangspunkt bildet hierfür eine Bestimmung der Begriffe Frage-, Beratungs- 

und Dokumentationspflicht (unter 1.), an die sich eine Untersuchung zum Bera-

tungsbedarf des Versicherungsnehmers (unter 2.) sowie zu den europarechtli-

chen Vorgaben der einzelnen Pflichten anschließt (unter 3.). Es folgt eine Be-

trachtung der bisherigen Rechtslage zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten 

des Versicherers und den im alten Recht vorherrschenden Beratungsstandards 

                                                 
874 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 29; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 44; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 32. 
875 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 re. Sp. 
876 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 47 re. Sp. 
877 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. 
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(unter 4.), bevor im Einzelnen auf die Pflichten zur Frage, Beratung und Doku-

mentation (unter 5.) eingegangen wird. Zum Abschluss wird die Regelung des 

Beratungsverzichts in § 6 Abs. 3 VVG näher untersucht (unter 6.). 

 

1. Begriffsbestimmung 

Ebenso wie § 7 Abs. 1 VVG nicht den Begriff der Informationspflicht verwen-

det, findet sich auch in § 6 Abs. 1 VVG weder der Begriff der Fragepflicht noch 

der der Beratungs- oder Dokumentationspflicht. Das Gesetz spricht in § 6 Abs. 1 

S. 1 VVG vielmehr davon, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer nach 

seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen, ihn zu beraten sowie die Grün-

de für jeden erteilten Rat anzugeben hat. In § 6 Abs. 1 S. 2 VVG heißt es weiter, 

dass der Versicherer dies zu dokumentieren hat. Verkürzt geben die gewählten 

Begriffe somit den Inhalt der dahinter stehenden Pflichten wieder, ohne dass 

damit genauere Aussagen über deren Reichweite und Umfang verbunden sind. 

Während die Begriffe Fragepflicht und Dokumentationspflicht weitgehend 

selbsterklärend sind, bestehen jedoch Schwierigkeiten, das Schlagwort der Bera-

tungspflicht mit Leben zu füllen. 

Der Begriff der Beratungspflicht ist Teil der uneinheitlichen Terminologie, mit 

der vorvertragliche Pflichten umschrieben werden, die auf die Verschaffung von 

Wissen gerichtet sind878. So ist in diesem Zusammenhang häufig die Rede von 

Informations-, Aufklärungs-, Hinweis-, Belehrungs-, Offenbarungs-, Warn-, 

Mitteilungs- und Beratungspflichten, wobei meist auf eine nähere Unterschei-

dung verzichtet wird879. Gleichwohl lassen sich Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Pflichten ausmachen, auch wenn praktisch die Übergänge fließend880 und 

die verschiedenen Begrifflichkeiten teilweise nur durch sprachliche Kreativität 

bedingt sind881. Im Wesentlichen kann zwischen Informations-, Aufklärungs- 

und Beratungspflichten differenziert werden882. 

Zu den Informationspflichten gehören die Pflichten, die darauf gerichtet sind, 

Wissen in standardisierter Weise, objektiv und ohne Rücksicht auf den Einzelfall 

                                                 
878 Vgl. Hadding, in: FS Schimansky, S. 67 (72). 
879 Vgl. Breidenbach, S. 4.; Kieninger, AcP 199, S. 190 (192); Olzen, in: Staudinger, § 241, Rn. 
429; Roth, in: MK, § 241, Rn. 116. 
880 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Hadding, in: FS Schimansky, S. 67 (72); Roth, 
in: MK, § 241, Rn. 114; Römer, S. 7; ders., VersR 1998, S. 1313 (1314). 
881 Vgl. Breidenbach, S. 4. 
882 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Kieninger, AcP 199, S. 190 (193); Miettinen, 
S. 199-201; dies., VersR 2005, S. 1629 (1630f). A.A. Olzen, in: Staudinger, § 241, Rn. 429; 
Roth, in: MK, § 241, Rn. 114, die lediglich zwischen Aufklärungs- und Beratungspflichten un-
terscheiden und diese unter dem Oberbegriff Informationspflichten zusammenfassen. Diese 
Einteilung bezieht sich jedoch auf  § 241 Abs. 2 BGB und lässt folglich außer Betracht, dass 
gesetzliche Regelungen, wie die des § 7 Abs. 1 VVG, auch losgelöst vom Einzelfall die Ver-
schaffung von Kenntnissen vorschreiben. Wiederum a.A: Hadding, in: FS Schimansky, S. 67 
(73-76), der zwischen Unterrichtung und Aufklärung ohne Anfrage sowie Auskunft, Rat, Bera-
tung und Empfehlung auf Anfrage unterscheidet. 
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weiterzugeben883. In diese Kategorie fallen die Pflichten des § 7 VVG, da diese 

ohne Rücksicht auf die Umstände des Einzelfalles jedem Versicherungsnehmer 

gegenüber zu erfüllen sind. 

Unter Aufklärungspflichten lassen sich demgegenüber solche Pflichten verste-

hen, die auf die Mitteilung von Tatsachen in Bezug auf den konkreten Einzelfall 

gerichtet und die für ein rechtserhebliches Verhalten des anderen Teils von Be-

deutung sind884. Abhängig von den Umständen des Einzelfalles hat der Aufklä-

rungspflichtige dem anderen Teil Kenntnisse zu vermitteln, um eine bei diesem 

bestehende Wissenslücke zu schließen. Eine unmittelbare wertende Stellung-

nahme ist mit der Aufklärung nicht verbunden. Vielmehr soll der Adressat durch 

die Kenntnisverschaffung in die Lage versetzt werden, eine eigene Entscheidung 

über das Für und Wider eines Vertragsschlusses zu treffen885. Die gleiche Funk-

tion wie Aufklärungspflichten erfüllen auch die sog. Hinweis-, Belehrungs-, 

Offenbarungs-, Mitteilungs- und Warnpflichten, so dass es sich bei diesen Beg-

riffen nur um eine abweichende sprachliche Umschreibung handelt886. Im Unter-

schied zu Informationspflichten sind die Aufklärungspflichten somit einzelfall-

bezogen und berücksichtigen daher die individuellen Bedürfnisse ihres Adressa-

ten887. 

Gegenüber der Aufklärung lässt sich die Beratung als eine Steigerung verstehen, 

die umfassendere Anforderungen an den Berater stellt. Ebenso wie die Pflicht 

zur Aufklärung ist auch die Beratungspflicht einzelfallbezogen und nimmt auf 

die individuellen Verhältnisse des zu Beratenden Bezug888. Während sich die 

Aufklärung in der Vermittlung von Wissen erschöpft, werden darüber hinaus bei 

der Beratung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und persönlichen Verhält-

nisse des zu Beratenden für diesen in Betracht kommende Handlungsmöglich-

keiten und Entscheidungsalternativen erörtert889. Schließlich umfasst die Bera-

tung auch eine unmittelbare persönliche Stellungnahme in Form einer Empfeh-

lung, die als Entscheidungshilfe dazu beitragen soll, dass der zu Beratende einen 

seinen Zwecken entsprechenden Vertrag abschließen kann890. 

 

2. Beratungsbedarf des Versicherungsnehmers 

Bei den Ausführungen zu § 7 Abs. 1 VVG ist das grundlegende Problem eines 
                                                 
883 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 8; Kieninger, 
AcP 199, S. 190 (193); Miettinen, S. 200; dies., VersR 2005, S. 1629 (1630). 
884 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Huber, in: Lorenz (Hrsg.), S. 5; Ihle, S. 14; 
Miettinen, S. 200; dies., VersR 2005, S. 1629 (1630f). 
885 Vgl. Ihle, S. 14f; Miettinen, S. 200; dies., VersR 2005, S. 1629 (1631); Roth, in: MK, § 241, 
Rn. 114. 
886 Vgl. Ihle, S. 14f; Olzen, in: Staudinger, § 241, Rn. 429; Roth, in: MK, § 241, Rn. 114.  
887 Vgl. Kieninger, AcP 199, S. 190 (193); Miettinen, S. 200; dies., VersR 2005, S. 1629 (1630). 
888 Vgl. Kieninger, AcP 199, S. 190 (193); Miettinen, S. 201; dies., VersR 2005, S. 1629 (1630). 
889 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Hadding, in: FS Schimansky, S. 67 (74f). 
890 Vgl. Huber, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 5 ( 31); Ihle, S. 15; Miettinen, S. 201; dies., VersR 2005, 
S. 1629 (1630); Roth, in: MK, § 241, Rn. 114. 
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strukturellen Ungleichgewichts zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer 

dargestellt worden891. Zum Ausgleich dieses Ungleichgewichts setzt der Gesetz-

geber aufgrund der einschlägigen Richtlinienvorgaben auf einen Schutz des Ver-

sicherungsnehmers durch Information. Wie bereits ausgeführt892, weisen diese 

vorvertraglichen Informationspflichten im Hinblick auf den Schutz des Versi-

cherungsnehmers einige Schwächen auf: 

Ein wesentlicher Schwachpunkt der Informationen ist, dass sie an ein konkretes 

Versicherungsprodukt anknüpfen und damit den Versicherungsnehmer erst er-

reichen, wenn er bereits eine bestimmte Versicherung ins Auge gefasst hat. An 

der vorgelagerten Problematik, seinen Versicherungsbedarf zutreffend zu ermit-

teln, können diese jedoch nichts ändern. Hier kann eine Beratung ansetzen, die 

auf die jeweiligen Belange des Versicherungsnehmers Rücksicht nimmt, was 

voraussetzt, dass zunächst dessen persönlicher Bedarf geklärt wird. 

Ein weiterer Schwachpunkt der Informationen nach § 7 VVG besteht in ihrem 

generellen Charakter und dem Fehlen einer individuellen Informationserteilung. 

Um die Entscheidung für einen bedarfsgerechten Versicherungsschutz zu er-

möglichen, kommt es jedoch gerade darauf an, den persönlichen Belangen des 

Versicherungsnehmers Rechnung zu tragen. Auch an dieser Stelle kann die 

Pflicht des Versicherers zur Beratung ansetzen. 

Die Untersuchung der Informationspflichten hat überdies gezeigt, dass der Um-

fang der zu erteilenden Informationen enorm und daher nicht jeder Versiche-

rungsnehmer bereit ist, diese zur Kenntnis nehmen wird. Insoweit trägt die Bera-

tungspflicht des Versicherers dazu bei, diese konzeptionelle Schwäche der In-

formationspflichten auszugleichen. 

Ein angemessener Schutz des Versicherungsnehmers kann somit nur durch eine 

ergänzende individuelle Information und Beratung erreicht werden. Diese Not-

wendigkeit hat auch der Gesetzgeber gesehen. In der Gesetzesbegründung heißt 

es daher, dass der Entwurf ausdrücklich Pflichten zur Aufklärung und Beratung 

in § 6 VVG sowie zur Information in § 7 VVG vorsehe, um den Verbraucher-

schutz893 zu verbessern. Dem Verbraucher solle Gelegenheit gegeben werden, 

sich vor Abgabe seiner Vertragserklärung mit den Einzelheiten des Vertrages 

vertraut zu machen894. 

 

3. Europarechtliche Vorgaben 

Unmittelbare europarechtliche Vorgaben für eine Frage-, Beratungs- und Do-

kumentationspflicht des Versicherers gibt es nicht, insbesondere sehen die RL 

                                                 
891 Vgl. oben unter C. III. 1. a. 
892 Vgl. oben unter C. III. 6. 
893 Besser wäre es gewesen, vom Schutz der Versicherungsnehmer zu sprechen, da nicht nur 
Verbraucher zu beraten sind. 
894 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
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92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG keine entsprechenden Pflichten vor. 

Dennoch steht § 6 VVG mittelbar unter dem Einfluss der EG-Vermittlerricht-

linie (RL 2002/92/EG). 

Die Richtlinie legt Vorschriften für die Aufnahme und Ausübung der Versiche-

rungs- und Rückversicherungsvermittlung fest, worunter das Anbieten, Vor-

schlagen oder Durchführen anderer Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen 

oder das Abschließen von Versicherungsverträgen oder das Mitwirken bei deren 

Verwaltung und Erfüllung verstanden wird, vgl. Art. 2 Nr. 3 UA 1 der RL 

2002/92/EG. Dabei gelten diese Tätigkeiten nicht als Versicherungsvermittlung, 

wenn sie von einem Versicherungsunternehmen oder einem seiner Angestellten 

ausgeübt werden, vgl. Art. 2 Nr. 3 UA 2 der RL 2002/92/EG, weswegen die 

Richtlinie unmittelbar auf Versicherer keine Anwendung findet. 

Der angesprochene mittelbare Einfluss der Richtlinie rührt daher, dass § 6 VVG 

an die Formulierung des § 42c VVG a.F. anknüpft895, mit dem im Zuge der 

Richtlinienumsetzung im Jahre 2007 erstmals ausdrücklich Frage-, Beratungs- 

und Dokumentationspflichten für Versicherungsvermittler in das alte VVG ein-

gefügt worden sind. Bezüglich dieser Pflichten heißt es in der Gesetzesbegrün-

dung, dass sie im Wesentlichen durch die Richtlinie ohne Spielraum für den na-

tionalen Gesetzgeber vorgegeben seien. Um sachlich nicht vertretbare Unter-

schiede zu vermeiden, würden daher auch die entsprechenden Pflichten des Ver-

sicherers an der Richtlinie orientiert896. Für das Versicherungsvertragsrecht ma-

che es nämlich keinen Sinn, dem für Rechnung eines Versicherers handelnden 

selbstständigen Vermittler Pflichten im Interesse des Versicherungsnehmers 

aufzuerlegen, die der Versicherer nicht haben solle897. Mit dem so begründeten 

Gleichlauf der Pflichten von Versicherungsvermittlern und damit auch von 

selbstständigen898 Versicherungsvertretern einerseits und Versicherern anderer-

seits greift der Gesetzgeber einen Vorschlag der Reformkommission auf, welche 

die Rechte des Versicherungsnehmers stärken möchte, da dieser eine Beratung 

nicht nur dann erhalten soll, wenn der Versicherer in seinen Vertrieb selbststän-

dige Versicherungsvertreter einbindet899. 

Fraglich ist, ob der Gesetzgeber seinem Anspruch, die Pflichten des Versicherers 

an der RL 2002/92/EG zu orientieren und damit diese überschießend umzuset-

zen, gerecht geworden ist. Beantwortet werden kann diese Frage freilich erst 

nach der Untersuchung der neu geregelten Pflichten des § 6 Abs. 1 und 2 VVG. 

An dieser Stelle geht es daher zunächst nur darum, die Anforderungen der RL 

                                                 
895 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
896 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. 
897 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
898 Auf Angestellte des Werbeaußendienstes findet § 61 VVG keine Anwendung, vgl. oben unter 
C. I. 1. 
899 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 14. 
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2002/92/EG näher zu untersuchen, wobei zwischen ihren inhaltlichen und den 

formalen Vorgaben zu unterscheiden ist. 

 

a. Inhaltliche Vorgaben der RL 2002/92/EG 

Die RL 2002/92/EG verfolgt mehrere Ziele. Zunächst soll gewährleistet werden, 

dass Versicherungsvermittler von ihren Rechten der Niederlassungs- und Dienst-

leistungsfreiheit Gebrauch machen können. Daher sollen die mitgliedsstaatlichen 

Vorschriften über die beruflichen Anforderungen an Versicherungsvermittler 

und deren Eintragung koordiniert werden, um so zur Vollendung des Binnen-

marktes für Finanzdienstleistungen beizutragen900. Entsprechende Vorgaben 

über die Eintragung von Versicherungsvermittlern in ein Register und über die 

von diesen zu erfüllenden beruflichen Anforderungen sehen die Art. 3 und 4 der 

RL 2002/92/EG vor. Diese Maßnahmen sollen jedoch nicht allein zur Vollen-

dung des Binnenmarktes, sondern auch zu einer Verbesserung des Verbraucher-

schutzes beitragen901. Diesem Ziel dienen auch die in der Richtlinie vorgesehe-

nen „Informationspflichten“ der Versicherungsvermittler, wobei die Mitglieds-

staaten über die Richtlinienvorgaben hinaus strengere Bestimmungen beibehal-

ten oder erlassen können, soweit diese mit Gemeinschaftsrecht vereinbar sind902. 

So sei es für Verbraucher entscheidend zu wissen, ob sie es mit einem Vermittler 

zu tun haben, der über die Produkte eines breiten Spektrums oder nur über dieje-

nigen einer bestimmten Anzahl von Versicherungsunternehmen berät903. Ferner 

soll ein Vermittler, wenn er erklärt, über Produkte eines breiten Spektrums von 

Versicherungsunternehmen zu beraten, eine unparteiische und breit gefächerte 

Untersuchung von auf dem Markt angebotenen Produkten durchführen. Schließ-

lich sollen alle Vermittler die Gründe für ihren Vorschlag erläutern904. Vorgaben 

zu den „Informationspflichten“ sehen die Art. 12 und 13 der Richtlinie vor, wo-

bei Art. 13 bestimmt, wie diese Pflichten zu erfüllen sind. Art. 12, der im dritten 

Kapitel unter der Überschrift „Informationspflichten der Vermittler“ steht, sieht 

in Abs. 1 detaillierte Informationen über den Vermittlerstatus vor. Überdies 

heißt es in Abs. 2 und 3: 

 

„(2) Teilt der Versicherungsvermittler dem Kunden mit, dass er auf der Grund-

lage einer objektiven Untersuchung berät, so ist er verpflichtet, seinen Rat auf 

eine Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen 

Versicherungsverträgen zu stützen, so dass er gemäß fachlichen Kriterien eine 

Empfehlung dahin abgeben kann, welcher Versicherungsvertrag geeignet wäre, 

                                                 
900 Vgl. Erwägungsgründe 6, 7 und 8 der RL 2002/92/EG. 
901 Vgl. Erwägungsgrund 8 der RL 2002/92/EG. 
902 Vgl. Erwägungsgrund 19 der RL 2002/92/EG. 
903 Vgl. Erwägungsgrund 18 der RL 2002/92/EG. 
904 Vgl. Erwägungsgrund 20 der RL 2002/92/EG. 
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die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. 

(3) Vor Abschluss eines Versicherungsvertrages hat der Versicherungsvermittler 

insbesondere anhand der vom Kunden gemachten Angaben, zumindest dessen 

Wünsche und Bedürfnisse sowie die Gründe für jeden diesem zu einem be-

stimmten Versicherungsprodukt erteilten Rat genau anzugeben. Diese Angaben 

sind der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages anzupassen.“ 

 

Art. 12 enthält somit die maßgeblichen inhaltlichen Vorgaben für die vorvertrag-

lichen Pflichten der Versicherungsvermittler. Es stellt sich daher die Frage, in-

wieweit durch diese Regelungen Frage-, Beratungs- und Dokumentationspflich-

ten vorgeschrieben werden. 

 

aa. Auslegungsbedürftigkeit der RL 2002/92/EG 

Die Frage nach der Reichweite der Vorgaben des Art. 12 der RL 2002/92/EG ist 

leichter zu stellen als zu beantworten. Insbesondere hinsichtlich der Vorgaben 

des Art. 12 Abs. 3 zeigen sich Unsicherheiten. 

In der Gesetzesbegründung zu § 42c VVG a.F.905 heißt es, der Wortlaut lehne 

sich an den der Richtlinie an. In einzelnen Punkten erschienen jedoch Abwei-

chungen erforderlich, um die Regelung den Bedürfnissen in der Praxis anzupas-

sen. Nach dem Wortlaut des Artikels 12 Abs. 3 der Richtlinie habe der Vermitt-

ler die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden anzugeben. Dies bedeute zunächst 

nur, dass der Vermittler diese, soweit sie ihm vom Kunden oder auf andere Wei-

se bekannt werden, dokumentieren muss. Mache der Kunde jedoch von sich aus 

keine oder nur unzureichende Angaben, so werde das Ziel der Vorschrift, im 

Interesse des Kunden eine sachgerechte Beratung durch einen Versicherungs-

vermittler zu erreichen, verfehlt. Es entspreche daher den Interessen sowohl der 

Vermittler als auch der Kunden, eine Befragungspflicht festzulegen. Hierunter 

sei keine eingehende Ermittlungs- und Nachforschungstätigkeit zu verstehen, 

sondern es solle lediglich eine angabenorientierte Beratung sichergestellt wer-

den906. 

Einerseits stellt die Gesetzesbegründung darauf ab, dass der Wortlaut des Art. 12 

Abs. 3 der RL 2002/92/EG nur eine Pflicht zur Dokumentation vorsehe. Ande-

rerseits heißt es auch, dass das Ziel der Vorschrift sei, eine sachgerechte Bera-

tung zu erreichen, was wiederum eine Befragungspflicht durch den Vermittler 

interessengerecht erscheinen lasse. Unklar an diesen Ausführungen bleibt, ob der 

Gesetzgeber sich zu der in § 42c VVG a.F. vorgesehenen Frage- und Beratungs-

pflicht durch die Richtlinienvorgaben zwingend veranlasst sah, was er an ande-

                                                 
905 Nun § 61 VVG. 
906 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
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rer Stelle in der Gesetzesbegründung zum neuen VVG betont907 oder ob er in-

soweit die Vorgaben des Art. 12 Abs. 3 um eine Pflicht zur Befragung und Bera-

tung von sich aus ergänzt hat. So verweist der Gesetzgeber zwar auf den Zweck 

der Regelung, eine sachgerechte Beratung sicherzustellen, was für eine entspre-

chende Pflicht aufgrund der Richtlinienvorgaben spricht. Andererseits ist aber 

auch die Rede davon, dass die Regelung des Art. 12 Abs. 3 den Erfordernissen 

der Praxis anzupassen sei, was wiederum auf eine nationalstaatlich motivierte 

Ergänzung der Richtlinienvorgaben hindeutet. Eine zweifelsfreie Aussage zur 

Reichweite des Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG lässt sich somit der Gesetzes-

begründung zu § 42c VVG a.F. nicht entnehmen. 

Eindeutiger sind die Ausführungen der Reformkommission über den Umfang 

der Richtlinienvorgaben. In ihrem Abschlussbericht führt sie aus, dass nach Art. 

12 Abs. 3 nicht nur der Versicherungsmakler, sondern auch der Versicherungs-

vertreter verpflichtet sei, dem Versicherungsnehmer einen Rat zu erteilen, die 

dafür maßgeblichen Gründe zu nennen und vorher dessen Wünsche und Bedürf-

nisse zu erfragen908. Weiter heißt es im Hinblick auf die von der Reformkom-

mission vorgeschlagene Regelung des § 64 VVG-E909 über Beratungspflichten 

der Versicherungsvermittler, dass die Beratung des Versicherungsnehmers weit-

gehend in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Art. 12 Abs. 3 der RL 

2002/92/EG geregelt werde. In einigen Punkten erschienen allerdings Ergänzun-

gen erforderlich, um Zweck und Ziel der Bestimmung zu verdeutlichen und da-

mit die Anwendung in der Praxis zu erleichtern, ohne aber sachlich über die 

Vorgaben der Richtlinie hinauszugehen910. Die Reformkommission steht damit 

auf dem Standpunkt, dass die Richtlinie eine Frage-, Beratungs- und Dokumen-

tationspflicht für Versicherungsvermittler vorschreibe, insbesondere sieht sie 

Ergänzungen zum Wortlaut der Richtlinie nicht als weitergehende nationale Re-

gelung an, sondern wähnt sich insoweit im Einklang mit den Vorgaben des Art. 

12 Abs. 3. 

Entgegen dieser eindeutigen Stellungnahme der Reformkommission fallen deren 

Regelungsvorschläge in § 6 VVG-E zu den Beratungspflichten des Versicherers 

und in § 64 VVG-E zu denen des Versicherungsvermittlers weniger deutlich 

aus911. So bestimmen zwar sowohl § 6 VVG-E als auch § 64 VVG-E, dass nach 
                                                 
907 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. 
908 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 13. 
909 Mit VVG-E bezeichnet sind die Normen des von der Reformkommission unterbreiteten Ge-
setzesvorschlages für ein neues VVG. 
910 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 61. Ähnlich S. 340f. 
911 § 6 VVG-E lautet auszugsweise: „(1) Der Versicherer hat die Wünsche und Bedürfnisse des 
Versicherungsnehmers zu erfragen, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung 
zu beurteilen, sowie nach der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür 
Anlass besteht; ferner hat er dem Versicherungsnehmer die Gründe für jeden zu einer bestimm-
ten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Ein Verzicht des Versicherungsnehmers auf eine Be-
ratung bedarf der Textform. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Vertrag mit dem Versiche-
rungsnehmer von einem Versicherungsmakler vermittelt wird. 
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den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers zu fragen ist und 

die Gründe für einen erteilten Rat anzugeben sind. Auch müssen die Wünsche 

und Bedürfnisse sowie die Gründe für einen erteilten Rat in Textform dokumen-

tiert werden. Eine explizite Pflicht zur Beratung sehen die Normvorschläge je-

doch gerade nicht vor912. Vielmehr heißt es zu § 64 VVG-E, dass eine Nachfra-

ge-, eine Begründungs- und eine Dokumentationspflicht eingeführt werde913. 

Von einer Beratungspflicht ist nicht die Rede. Überdies heißt es im Zusammen-

hang mit der in § 64 VVG-E vorgesehenen Pflicht, die Gründe für einen Rat 

anzugeben, dass diese voraussetze, auch den Rat selbst anzugeben. Dennoch 

müsse eine entsprechende Pflicht nicht gesetzlich geregelt werden, da auch die 

Vermittlerrichtlinie dies nicht vorsehe914. 

Im Ergebnis geht die Reformkommission trotz ihrer undeutlich formulierten 

Regelungsvorschläge von einer Pflicht zur Beratung aus. So normiert sie in § 6 

Abs. 1 VVG-E die Möglichkeit eines Beratungsverzichts, womit sie eine Pflicht 

des Versicherers zur Beratung voraussetzt. Eine entsprechende Pflicht nimmt die 

Reformkommission auch bei § 64 VVG-E an. Zwar hat sie dort einen Verzicht 

nicht geregelt, was sie damit begründet, Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG sehe 

einen generellen Verzicht auf eine Beratung nicht vor915. Jedoch findet sich eine 

entsprechende Regelung in § 66 S. 2 VVG-E, wonach eine Schadensersatzhaf-

tung des Versicherungsvermittlers wegen eines Beratungsfehlers in Folge der 

Verletzung der Pflicht nach § 64 VVG-E entfalle, wenn der Versicherungsneh-

mer vor dem Abschluss des Vertrages in Textform auf eine Beratung verzich-

te916. 

Es zeigt sich, dass die Reformkommission entgegen der von ihr aus Art. 12 Abs. 

3 der RL 2002/92/EG angenommenen Pflicht zur Frage, Beratung und Doku-

mentation keine eindeutigen Regelungen in Bezug auf Beratungspflichten von 

Versicherer und Versicherungsvermittler vorgeschlagen hat. Eine Erklärung 

dürfte hierfür sein, dass die Vorgaben der RL 2002/92/EG in diesem Punkt we-

                                                                                                                                   
(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer vor dem Abschluss des Vertrages eine Do-
kumentation der Wünsche und Bedürfnisse sowie der Gründe für den erteilten Rat in Textform 
zur Verfügung zu stellen. (...).“ 
§ 64 VVG-E lautet: „Der Versicherungsvermittler hat die Wünsche und Bedürfnisse des Versi-
cherungsnehmers zu erfragen, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu 
beurteilen, sowie nach der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass 
besteht, und die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. 
Der Versicherungsvermittler hat die Wünsche und Bedürfnisse sowie die Gründe für den erteil-
ten Rat unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des angebotenen Vertrages nach Maß-
gabe des § 65 zu dokumentieren.“ 
912 Vgl. Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 77 zu § 64 VVG-E. 
913 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 14. 
914 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 62 und S. 341. 
915 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 291. 
916 Der Widerspruch dieser Regelung zu der Begründung des Ausschlusses eines Beratungsver-
zichts in § 64 VVG-E ist unverkennbar, allerdings finden sich in der Begründung zu § 66 S. 2 
VVG-E keine Erwägungen dazu, ob ein Verzicht infolge der Richtlinienvorgaben zulässig ist 
oder nicht, vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des VVG, S. 64 und S. 344. 
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niger eindeutig sind als von der Reformkommission angenommen. 

Auch in der Literatur zeigen sich erhebliche Ungewissheiten über die Reichwei-

te der Richtlinienvorgaben. Ein Teil der Literatur steht auf dem Standpunkt, dass 

aus Art. 12 Abs. 3 lediglich eine Dokumentationspflicht folge917. Die Wünsche 

und Bedürfnisse des Kunden seien nur anzugeben, wenn der Vermittler diese 

kenne, etwa weil der Kunde sie mitgeteilt habe oder sie ihm auf anderem Wege 

bekannt würden. Ebenso seien die Gründe für einen Rat nur anzugeben, wenn 

der Vermittler einen Rat erteile918. Eine Frage- und Beratungspflicht folgt nach 

dieser Ansicht aus Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG nicht. 

Ein anderer Teil der Literatur stimmt mit der vorstehenden Ansicht insoweit 

überein, als aus dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 3 lediglich eine Pflicht zur Do-

kumentation der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sowie der Gründe für 

einen erteilten Rat folge919. Was darüber hinaus der Richtlinie zu entnehmen sei, 

wird allerdings uneinheitlich beurteilt: 

Nach Ansicht von Ihle soll die Regelung auch die Pflicht voraussetzen, nach den 

Wünschen und Bedürfnissen zu fragen sowie den Versicherungsnehmer zu bera-

ten920. Unklar bleibt bei seinen Ausführungen aber, inwieweit die Pflicht zur 

Frage und Beratung aus der Richtlinie selbst folgt oder ob nicht vielmehr ent-

sprechende nationale Regelungen die Richtlinienvorgaben in diesem Punkt er-

gänzen sollen. 

Niederleithinger stellt darauf ab, dass der Sinn und Zweck der Regelung des Art. 

12 Abs. 3 bemüht werden müsse, um über eine Dokumentationspflicht des Ver-

mittlers hinaus eine Pflicht zur Nachfrage und Beratung zu begründen. Gleich-

wohl hält er es für möglich, die Richtlinie allein mit einer Verpflichtung des 

Vermittlers zur Dokumentation umzusetzen, auch wenn er auf die Gefahr hin-

weist, dass der EuGH weitergehende gemeinschaftsrechtliche Verpflichtungen 

annehmen könne921. Auch hier bleibt ungewiss, welche Pflichten genau aus Art. 

12 Abs. 3 folgen. 

Schimikowski meint, nach herrschender Meinung lasse sich möglicherweise aus 

                                                 
917 Vgl. F. Baumann, in: MAH, § 4, Rn. 44; Beenken/Sandkühler, S. 23; Kollhosser, in: Kollhos-
ser (Hrsg.), S. 1 (6); Marzin, in: Kollhosser (Hrsg.), S. 7 (9 und 11); Mensching, VersR 2004, S. 
19; Miettinen, VersR 2005, S. 1629 (1633); Müller, ZfV 2003, S. 98 (104); Münkel, in: HK-
VVG, § 6, Rn. 30; Reiff, S. 25 und 30; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 75; ders., VersR 
2007, S. 717 (726); ders., WM 2006, S. 1701 (1704); ders., VersR 2004, S. 142 (149); Stöbener, 
ZVersWiss 2007, S. 465 (474). 
Ferner bereits Matusche-Beckmann, NVersZ 2002, S. 385 (388); Reiff, ZVersWiss 2001, S. 451 
(460) zu Art. 10 Abs. 3 des Richtlinienentwurfs. 
918 Vgl. Beenken/Sandkühler, S. 23; Miettinen, VersR 2005, S. 1629 (1633); Reiff, S. 25 und 30; 
ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 75; ders., WM 2006, S. 1701 (1704); Stöbener, ZVers-
Wiss 2007, S. 465 (474). 
919 Vgl. Ihle, S. 282; Langer/Rosenow, in: Liber amicorum Bernd Stauder, S. 195 (214); Nieder-
leithinger, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 103 (111); Schimikowski, in: Müller-Peters u.a. 
(Hrsg.), S. 5 (16f); ders., VW 2005, S. 1912 (1914). 
920 Vgl. Ihle, S. 282; ähnlich bzgl. der Pflicht zur Beratung: Römer, VersR 2006, S. 740 (742). 
921 Vgl. Niederleithinger, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 103 (111). 
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der Richtlinie eine Pflicht herleiten, nach existenzbedrohenden Risiken zu fra-

gen922. Im Anschluss daran heißt es bei ihm jedoch, die Richtlinie sehe eine 

Pflicht zur Frage nicht vor923. Anhand eines Vergleiches mit § 137g Abs. 1 S. 1 

der österreichischen Gewerbeordnung, der eine Pflicht des Versicherungsver-

mittlers zur Beratung des Versicherungsnehmers vorschreibt, stellt er fest, dass 

diese Regelung über die RL 2002/92/EG hinausgehe. Trotzdem heißt es, der 

Sinn des Art. 12 Abs. 3 erfordere, dass eine Beratung erfolgen müsse, weil eine 

Beratung zwingend einer Beratungsdokumentation vorausgehe924. Mit Blick auf 

die Umsetzung der Richtlinie schlägt Schimikowski schließlich vor, nur Art. 12 

Abs. 3 umzusetzen, der verlange, die Wünsche und Bedürfnisse und weitere 

Angaben des Kunden sowie den erteilten Rat zu dokumentieren. Alles andere, 

nämlich die Beratungs- und auch die Fragepflicht, folge daraus925. Letztlich 

bleibt nach diesen Ausführungen ebenfalls unklar, wie weit die Vorgaben des 

Art. 12 Abs. 3 reichen. 

Langer und Rosenow stellen darauf ab, dass der Wortlaut des Art. 12 Abs. 3 nur 

vordergründig allein eine Pflicht zur Dokumentation der Wünsche und Bedürf-

nisse des Versicherungsnehmers vorsehe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass 

auch eine Pflicht zur Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse des Versiche-

rungsnehmers bestehe, da eine Dokumentationspflicht nur sinnvoll sei, wenn mit 

dieser eine sachliche Pflicht zur Ermittlung der Bedürfnisse korrespondiere. Eine 

Beratung habe grundsätzlich „anleger- und objektgerecht“ zu sein926, wobei je-

doch keine nähere Begründung dieser Ansicht gegeben wird. 

Über die genannten Ansichten hinaus finden sich in der Literatur noch zahlrei-

che weitere Stellungsnahmen zum Regelungsgehalt des Art. 12 Abs. 3 der RL 

2002/65/EG. 

Scholl geht davon aus, Art. 12 Abs. 3 normiere einerseits eine Pflicht zur „Be-

dürfnis- und Kundenwunschermittlung“ und andererseits eine Pflicht zur „Pro-

duktempfehlungsbegründung“927. Weder ist ausdrücklich von einer „Frage-“ 

noch von einer „Beratungspflicht“ die Rede. Dennoch leitet Scholl aus der 

Pflicht zur Kundenwunschermittlung ab, dass der Vermittler verpflichtet sei, den 

besten Rat in Bezug auf die Tarifgestaltung des Versicherers zu geben, für den 

er angegeben hat, vermitteln zu können928. 

Ferner wird von Rixecker und Werber mit Blick auf Art. 12 der Richtlinie von 

Beratungspflichten der Vermittler gesprochen, ohne dass im Einzelnen auf die 

                                                 
922 Vgl. Schimikowski, in: Müller-Peters u.a. (Hrsg.), S. 5 (15). 
923 Vgl. Schimikowski, in: Müller-Peters u.a. (Hrsg.), S. 5 (16). 
924 Vgl. Schimikowski, in: Müller-Peters u.a. (Hrsg.), S. 5 (17f); ders., VW 2005, S. 1912 (1914) 
925 Vgl. Schimikowski, in: Müller-Peters u.a. (Hrsg.), S. 5 (22); ders., VW 2005, S. 1912 (1914). 
926 Vgl. Langer/Rosenow, in: Liber amicorum Bernd Stauder, S. 195 (214). 
927 Vgl. Scholl, in: Kollhosser (Hrsg.), S. 33 (39). 
928 Vgl. Scholl, in: Kollhosser (Hrsg.), S. 33 (42). 
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Richtlinienvorgaben eingegangen wird929. 

Unter gleichen Voraussetzungen ist bei Ebers von einer Pflicht des Versiche-

rungsvermittlers zu einer „anleger- und objektgerechten Beratung“ die Rede930. 

An anderer Stelle äußert sich Ebers demgegenüber dahin, Art. 12 Abs. 3 ver-

pflichte sowohl Makler als auch Ein- und Mehrfirmenvertreter zur Beratung des 

Versicherungsnehmers, jedoch enthalte die Richtlinie nur äußerst unbestimmte 

Vorgaben, da nicht festgelegt werde, ob Beratungspflichten stets oder nur an-

lassbezogen entstehen und welche Anforderungen im Einzelnen zu erfüllen sind, 

um die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu ermitteln und 

einen entsprechenden Rat zu erteilen. Insoweit verbleibe den Mitgliedsstaaten 

ein erheblicher Gestaltungsspielraum, der jedoch vom EuGH wieder eingeengt 

werden könne931. 

Mönnich stellt darauf ab, dass Art. 12 Abs. 3 eine Beratungspflicht des Versiche-

rungsvermittlers statuiere, bezieht sich insoweit aber nur auf den Wortlaut der 

Richtlinie932. 

Schließlich geht Schwintowski im Hinblick auf die Vorgaben der RL 

2002/65/EG davon aus, dass diese eine Beratungspflicht des Versicherungsver-

mittlers normiere, deren Umfang und Reichweite sich nach dem Produkt und 

dessen Komplexität richte, nicht aber von der zu zahlenden Prämie abhänge933. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Unsicherheiten und Unterschiede im 

Hinblick auf die Reichweite der Vorgaben des Art. 12 der RL 2002/92/EG zeigt 

sich die Notwendigkeit, diese im Wege der Auslegung zu konkretisieren. 

 

bb. Auslegung der RL 2002/92/EG 

Bei der Auslegung der RL 2002/92/EG ist zwischen den Anforderungen des Art. 

12 Abs. 2 und des Art. 12 Abs. 3 zu unterscheiden. 

 

(1.) Art. 12 Abs. 2 RL 2002/92/EG 

Art. 12 Abs. 2 sieht vor, dass ein Vermittler, der mitteilt, auf der Grundlage einer 

objektiven Untersuchung zu beraten, seinen Rat auf eine Untersuchung einer 

hinreichenden Anzahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträge 

zu stützen hat, so dass er gemäß fachlichen Kriterien eine Empfehlung dahin 

abgeben kann, welcher Vertrag geeignet wäre, die Bedürfnisse des Kunden zu 

erfüllen. Indem ein Rat des Vermittlers auf eine Untersuchung des Marktes zu 

stützen ist, folgt daraus auch die Verpflichtung, einen entsprechenden Rat zu 

                                                 
929 Vgl. Rixecker, ZfS 2007, S. 191 (192); ders., in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 2; Werber, 
ZfV 2003, S. 419 (423). 
930 Vgl. Ebers, in: VersWissStud (26. Bd.), S. 123 (144f). 
931 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 5. 
932 Vgl. Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 2, Rn. 102. 
933 Vgl. Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 10 und 26f. 
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erteilen. Somit begründet Art. 12 Abs. 2 eine Beratungspflicht des Vermittlers. 

Dies kommt auch in dem mit „so dass“ eingeleiteten Halbsatz zum Ausdruck, 

der das Ziel dieser Pflicht konkretisiert, nämlich dem Versicherungsnehmer ei-

nen seinen Bedürfnissen entsprechenden Versicherungsvertrag empfehlen zu 

können. 

 

(2.) Art. 12 Abs. 3 RL 2002/92/EG 

Mit Blick auf Art. 12 Abs. 3 ist zunächst zu klären, inwieweit eine Frage-, Bera-

tungs- und Dokumentationspflicht vorgeschrieben wird, ehe deren Reichweite zu 

bestimmen ist. 

 

(a.) Art der Pflichten 

(aa.) Wortlaut 

Art. 12 Abs. 3 bestimmt, dass der Vermittler vor Abschluss eines Versiche-

rungsvertrages, insbesondere anhand der vom Kunden gemachten Angaben, zu-

mindest dessen Wünsche und Bedürfnisse sowie die Gründe für jeden diesem zu 

einem bestimmten Versicherungsprodukt erteilten Rat genau angeben muss. 

Diese Angaben sind der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages 

anzupassen. Die Richtlinie verlangt damit zum einen eine Angabe der Wünsche 

und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers und zum anderen eine Angabe der 

Gründe für jeden erteilten Rat. Aus dem Wortlaut des Art. 12 Abs. 3 folgt somit 

eine Mitteilungspflicht des Vermittlers über die Wünsche und Bedürfnisse des 

Kunden, was darauf hinausläuft, dass die gemachten Angaben vom Vermittler 

aufgenommen und für den Versicherungsnehmer zusammengefasst werden müs-

sen. Diese Mitteilungspflicht ist in Form einer Dokumentation zu erfüllen, was 

sich aus den formalen Anforderungen von Art. 13 Abs. 1 und 2 ergibt. Umfasst 

werden von dieser Mitteilungs- bzw. Dokumentationspflicht sämtliche Wünsche 

und Bedürfnisse, die dem Vermittler im Zuge des Gesprächs mit dem Kunden 

insbesondere anhand von dessen Angaben bekannt werden. Hierin dürfte prak-

tisch für den Vermittler auch nur die einzige Auskunftsquelle liegen, denn von 

einer weitergehenden Ermittlung oder Erforschung der Wünsche und Bedürfnis-

se ist gerade nicht die Rede. Eine Pflicht nach ihnen zu fragen, folgt somit aus 

dem Wortlaut der Richtlinie nicht. 

Neben den Wünschen und Bedürfnissen sind die Gründe für einen erteilten Rat 

anzugeben, so dass den Vermittler zunächst eine entsprechende Mitteilungs-

pflicht trifft. Aus Art. 13 Abs. 1 und 2 folgt wiederum, dass auch diese Ver-

pflichtung grundsätzlich in Form einer Dokumentation zu erfüllen ist. Vom Um-

fang her bezieht sich diese Dokumentationspflicht auf jeden Rat, der zu einem 

bestimmten Versicherungsprodukt erteilt worden ist. Eine weitergehende Pflicht 

zur Beratung kann dem Wortlaut der Richtlinie nicht entnommen werden, denn 
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die Gründe für einen „erteilten“  Rat anzugeben bedeutet nur, dass Gründe zu 

nennen sind, soweit ein Rat auch gegeben worden ist. Wird dieser nicht erteilt, 

müssen auch keine Gründe angegeben werden. Vielmehr spricht sogar der Wort-

laut dagegen, dass Art. 12 Abs. 3 eine Beratungspflicht begründet. Es heißt näm-

lich, dass der Vermittler „zumindest“ die Wünsche und Bedürfnisse des Versi-

cherungsnehmers sowie die Gründe für einen erteilten Rat angibt. Die Formulie-

rung zeigt deutlich, dass an dieser Stelle der Richtliniengeber nur Mindestvorga-

ben in Bezug auf die vorvertraglichen Pflichten der Versicherungsvermittler 

gemacht hat. Aufgrund dieser Formulierung kann auch nicht aus Art. 12 Abs. 5, 

wonach die Mitgliedsstaaten hinsichtlich der nach Art 12 Abs. 1 zu erteilenden 

Auskünfte strengere Vorschriften beibehalten oder erlassen dürfen, der Schluss 

gezogen werden, dass die Vorgaben des Art. 12 im Übrigen abschließender Na-

tur sind. 

Dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG kann somit nur die Pflicht 

entnommen werden, die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers 

sowie die Gründe für einen erteilten Rat zu dokumentieren. Soweit der Richtli-

nie darüber hinaus eine Pflicht zur Frage und Beratung entnommen werden soll, 

muss dafür auf weitere bei der Auslegung zu berücksichtigende Umstände abge-

stellt werden. 

 

(bb.) Entstehungsgeschichte 

Aus der Entstehungsgeschichte der RL 2002/92/EG und den hierzu veröffent-

lichten Materialien934 ergeben sich weitere Anhaltpunkte für den Regelungsge-

halt des Art. 12 Abs. 3. 

In dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

über Versicherungsvermittlung935 heißt es in Erwägungsgrund 16, der dem spä-

teren Erwägungsgrund 18 der RL 2002/92/EG entspricht: 

 

„Für den Verbraucher kommt es entscheidend darauf an, zu wissen, ob er es mit 

einem Vermittler zu tun hat, der ihn über Produkte eines breiten Spektrums von 

Versicherungsunternehmen oder über Produkte einer bestimmten Anzahl von 

Versicherungsunternehmen berät.“ 936 

 

Weiter heißt es in Erwägungsgrund 17, der dem Erwägungsgrund 20 der RL 

2002/92/EG ähnelt: 

                                                 
934 Nur veröffentlichte Gesetzgebungsmaterialien können bei der Auslegung von Richtlinien 
Berücksichtigung finden, vgl. Riesenhuber, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 11, Rn. 34. 
935 KOM (2000) 511 endg. – 2000/0213(COD), ABl. EG C 29E vom 30.1.2002, S. 245-250; 
ebenfalls abgedruckt in BR-Drucks. 652/00, S. 15ff 
936 Vgl. KOM (2000) 511 endg. – 2000/0213(COD), ABl. EG C 29E vom 30.1.2002, S. 245 
(246). 
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„Erklärt der Vermittler, dass er über Produkte eines breiten Spektrums von Ver-

sicherungsunternehmen berät, so sollte er eine unparteiische und ausreichend 

breitgefächerte Untersuchung der auf dem Markt angebotenen Produkte durch-

führen. Alle Vermittler sollten erläutern, aus welchen Gründen sie zu bestimm-

ten Produkten raten“ 937 

 

Sowohl aus den den Erwägungsgründen des ursprünglichen Richtlinienentwurfs 

als auch denen der RL 2002/65/EG geht hervor, dass der Richtliniengeber das 

Berufsbild eines Versicherungsvermittlers voraussetzt, der den Versicherungs-

nehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages berät. 

Problematisch an diesem Berufsbild des Versicherungsvermittlers ist jedoch, 

dass in den Mitgliedsstaaten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen für 

Versicherungsvermittler existierten und damit auch unterschiedliche Anfoderun-

gen an die von diesen bei der Anbahnung eines Versicherungsvertrages zu erfül-

lenden Pflichten. Deutlich wird dies mit Blick auf die Rechtslage in Deutschland 

und hier insbesondere im Hinblick auf weit verbreiteten Vermittlertyp des Ver-

sicherungsvertreters. Nach bisherigem Recht waren weder der Versicherer noch 

der Versicherungsvertreter verpflichtet, die Risikolage des Versicherungsneh-

mers zu untersuchen bzw. diesen bei der Entscheidung für oder gegen ein Versi-

cherungsprodukt zu beraten. Ausnahmsweise konnte zwar der Versicherer ver-

pflichtet sein, den Versicherungsnehmer über bestimmte Umstände aufzuklären 

und zur Erfüllung dieser Pflichten setzte er den Versicherungsvertreter als seinen 

Erfüllungsgehilfen ein938. Eigene Sorgfaltspflichten trafen diesen jedoch nur 

unter den engen Voraussetzungen der Sachwalterhaftung (vgl. § 311 Abs. 3 

BGB)939. Das vom Richtliniengeber vorausgesetzte Berufsbild traf daher auf den 

Versicherungsvertreter in Deutschland nicht zu. 

Zwar spricht der Richtliniengeber die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbe-

dingungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten an, allerdings nur in Bezug auf die 

beruflichen Anforderungen sowie die Eintragung von Versicherungsvermittlern 

und damit hinsichtlich ihrer beruflichen Qualifikation als Voraussetzung zur 

Ausbübung des Berufes als Versicherungsvermittler. In Erwägungsgrund 4 des 

ursprünglichen Richtlinienentwurfes940 und auch in Erwägungsgrund 4 der RL 

2002/92/EG weist er darauf hin, dass die Empfehlung 92/48/EWG der Kommis-

                                                 
937 Vgl. KOM (2000) 511 endg. – 2000/0213(COD), ABl. EG C 29E vom 30.1.2002, S. 245 
(246). 
938 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 33 und 36. 
939 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 42; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 55; Schirmer, RuS 1999, 
S. 177 (181). 
940 Vgl. KOM (2000) 511 endg. – 2000/0213(COD), ABl. EG C 29E vom 30.1.2002, S. 245. 
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sion vom 18. Dezember 1991941 von den Mitgliedsstaaten weitgehend befolgt 

worden sei und zur Angleichung der einzelstaatlichen Vorschriften über die be-

ruflichen Anforderungen und die Eintragung von Versicherungsvermittlern bei-

getragen habe. Diese Empfehlung sieht jedoch ausschließlich Vorgaben in Be-

zug auf die berufliche Qualifikation des Versicherungsvermittlers und dessen 

Eintragung in ein Register vor, trifft indes keine Bestimmungen darüber, welche 

Pflichten der Versicherungsvermittler gegenüber dem Versicherungsnehmer zu 

erfüllen hat. Überdies ist diese Empfehlung in Deutschland nie umgesetzt wor-

den942. 

Es ist daher ein Versäumnis des Richtliniengebers darin zu sehen, dass er als 

Ausgangsbasis das Berufsbild eines Versicherungsvermittlers vorausgesetzt hat, 

der verpflichtet ist, den Versicherungsnehmer zu beraten, ohne dass dieses Be-

rufsbild flächendeckend den tatsächlichen Gegebenheiten in der Europäischen 

Gemeinschaft entsprach, da entsprechende nationale Bestimmungen über eine 

Pflicht zur Beratung nicht in allen Mitgliedsstaaten für jeden Versicherungsver-

mittlertyp existierten. Vielmehr hätte der Richtliniengeber dieses Berufsbild 

durch die Anordnung einer allgemeinen Beratungspflicht in der RL 2002/92/EG 

für alle Versicherungsvermittler verbindlich vorschreiben müssen. Zwingende 

Vorgaben für die Mitgliedsstaaten und damit hinsichtlich der in nationales Recht 

umzusetzenden Pflichten können nämlich nicht aus den Erwägungsgründen ei-

ner Richtlinie abgeleitet werden, sondern müssen im normativen Teil der Richt-

linie ihren Audruck finden943. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Eine Beratungspflicht hat der Richtliniengeber ausdrücklich nur in Art. 12 Abs. 

2 der RL 2002/65/EG für den Spezialfall normiert, dass ein Vermittler erklärt, 

auf der Grundlage einer objektiven Untersuchung zu beraten. Im Übrigen hat er 

jedoch keine allgemeine Beratungspflicht vorgeschrieben, denn aus Art. 12 Abs. 

3 der RL 2002/65/EG lässt sich eine solche in Anbetracht der Entstehungsge-

schichte dieser Norm nicht ableiten: 

In Art. 10 Abs. 3 des ursprünglichen Richtlinienentwurfes, aus dem später Art. 

12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG geworden ist, heißt es: 

 

„Vor Abschluss eines Versicherungsvertrages haben Versicherungsvermittler 

wenigstens die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und die Gründe für ihren 

Rat anzugeben“944 

 

                                                 
941 Empfehlung 92/48/EWG der Kommission vom 18. Dezember 1991 über Versicherungsver-
mittler, ABl. EG L19 vom 28.1.1992, S. 32. 
942 Vgl. BR-Drucks. 652/00, S. 5. 
943 Vgl. Riesenhuber, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 11, Rn. 37. 
944 Vgl. . KOM (2000) 511 endg. – 2000/0213(COD), ABl. EG C 29E vom 30.1.2002, S. 245 
(249). 
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Diese Bestimmung führt dazu, dass die Wünsche und Bedürfnisses des Kunden 

sowie die Gründe für einen Rat anzugeben sind, jedoch ist weder eine Beratung 

als solche vorgeschrieben, noch wird ersichtlich, an welchem Maßstab sich diese 

zu orientieren hat. Dass mit dieser Norm keine allgemeine Beratungspflicht vor-

gechrieben werden sollte, zeigt auch die Stellungnahme des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses zu Art. 10 Abs. 3 des Richtlinienentwurfes. Dort ist in Bezug 

auf Art. 10 Abs. 3 nur von einer Aufzeichnungspflicht des Vermittlers die Re-

de945. Diese Pflicht hat der Wirtschafts- und Sozialausschuss überdies als büro-

kratische Last empfunden und sollte daher dahin abgeschwächt werden, dass nur 

auf Wunsch des Kunden eine Protokollierung erfolgen sollte946. Mit einer all-

gemeinen Pflicht zur Beratung ist ein solcher Vorschlag nicht zu vereinbaren. 

Ebenso wie der Wirtschafts- Sozialausschuss hat auch das Europäische Parla-

ment die Regelung des Art. 10 Abs. 3 augenscheinlich als unnötig empfunden, 

zumindest hat es als „Abänderung 42“ vorgeschlagen, diese Bestimmung kom-

plett zu streichen947. Auch dieser Vorschlag spricht dafür, dass Art. 10 Abs. 3 

des Richtlinienentwurfes nicht als allgemeine Regelung einer Beratungspflicht 

verstanden wurde. 

Der Europäische Rat ist dem Änderungsvorschlag des Europäischen Parlaments 

indes nicht gefolgt. Vielmehr hat er Art. 10 Abs. 3 des ursprünglichen Richtli-

nienvorschlages als Art. 11 Abs. 3 unter redaktionellen Änderungen übernom-

men und entsprechend dem heutigen Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG formu-

liert. So hat der Rat die Formulierung eingeführt, dass „insbesondere anhand der 

vom Kunden gemachten Angaben“ zumindest die Wünsche und Bedürfnisse 

sowie die Gründe für jeden erteilten Rat anzugeben sind. Darüber hinaus hat er 

auch die Bestimmung des heutigen Art. 12 Abs. 3 S. 2 eingefügt, wonach die 

Angaben der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages anzupassen 

sind. 

Zu Irritationen führt jedoch die Begründung dieser Änderungen. Diese lässt sich 

mit dem vorangegangenen Vorschlag des Parlaments, Art. 10 Abs. 3 des Richt-

linienvorschlages zu streichen („Abänderung 42“), nicht in Einklang bringen. In 

der Begründung heißt es: 

 

„Abänderung 42, Artikel 10 Abs. 3 (jetzt Art. 11) 

Das Erfordernis einer Erklärung entsprechend den Bedürfnissen des Kunden ist 

dem Gemeinsamen Standpunkt durch die Aufnahme eines Hinweises auf die 

                                                 
945 Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Versicherungsvermittlung“, ABl. EG 
C 221 vom 7.8.2001, S. 121 (124). 
946 Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Versicherungsvermittlung“, ABl. EG 
C 221 vom 7.8.2001, S. 121 (128). 
947 Vgl. ABl. EG C 140 vom 13.6.2002, S. 294 (303). 
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Komplexität des Produktes und die vom Kunden selbst bereitgestellten Informa-

tionen geklärt worden. Mit dieser Änderung werden in diesem Absatz allgemei-

ne Anforderungen in Bezug auf produktspezifische Informationen festgelegt, die 

mit anderen rechtlichen Anforderungen in Zusammenhang gesetzt werden müs-

sen.“948 

 

Was mit einer Erklärung entsprechend den Bedürfnissen des Kunden und den 

allgemeinen Anforderungen in Bezug auf produktspezifische Informationen ge-

meint sein soll, bleibt im Unklaren, insbesondere weil der vom Rat in Bezug 

genommene Kritikpunkt des Parlaments („Abänderung 42“) nur die Streichung 

von Art. 10 Abs. 3 des Richtlinienentwurfes vorsah949. Zu denken wäre zwar 

daran, dass in Abs. 3 über eine Dokumentationspflicht hinaus weitergehende 

Pflichten normiert werden sollten. Was der Rat mit seinen Ausführungen jedoch 

gemeint haben dürfte, wird deutlicher, wenn die vom Europäischen Parlament 

geforderte „Abänderung 41“ berücksichtigt wird, wonach Art. 10 Abs. 2 des 

Richtlinienentwurfes wie folgt gefasst werden sollte: 

 

„Erklärt der Versicherungsvermittler, dass er im Sinne von Abs. 1 Buchstabe b 

über den Versicherungsschutz eines breiten Spektrums von Versicherungsunter-

nehmen berät, so hat er seinen Rat wenigstens auf eine ausgewogene Untersu-

chung der auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträge zu stützen, so dass 

er dem Kunden nach bestem Wissen und Gewissen eine Empfehlung für einen 

Versicherungsvertrag geben kann, der den von dem Kunden bekundeten Bedürf-

nissen entspricht. Darüber hinaus darf die Wahl des geeigneten Produktes nicht 

direkt durch die Höhe der dem Vermittler vom Unternehmen gezahlten Provisi-

on beeinflusst werden.“ 950 

 

Der Rat hat demgegenüber Art. 10 Abs. 2 des Richtlinienvorschlags als Art. 11 

Abs. 2 wie folgt gefasst: 

 

„Teilt der Versicherungsvermittler dem Kunden mit, dass er auf der Grundlage 

einer ausgewogenen Untersuchung berät, so ist er verpflichtet, seinen Rat auf 

eine Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen 

Versicherungsverträgen zu stützen, so dass er dem Kunden einen Versiche-

rungsvertrag empfehlen kann, der dessen Bedürfnissen entspricht.“951 

                                                 
948 Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 34/2002 vom Rat festgelegt am 18. März 2002, ABl. EG 
C 145 E vom 18.6.2002, S. 1 (15). 
949 Vgl. ABl. EG C 140 vom 13.6.2002, S. 294 (303). 
950 ABl. EG C 140 vom 13.6.2002, S. 294 (303). Hervorhebung nicht im Original. 
951 Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 34/2002 vom Rat festgelegt am 18. März 2002, ABl. EG 
C 145 E vom 18.6.2002, S. 1 (8). Hervorhebung nicht im Original. 
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Hierzu stellt der Rat in der Begründung zu Abs. 2 fest, dass vermieden werden 

solle, einen Standard nach bestem Wissen und Gewissen vorzugeben, da dies 

kaum durchsetzbar sei952. 

Angesichts der vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen „Abänderung 42“ 

und der vom Europäischen Rat in Abs. 2 des Richtlinienentwurfes getroffenen 

Regelung sowie der dazu abgegebenen Begründung wird deutlich, dass die Aus-

führungen des Rates zu Abs. 3 sinnvollerweise die in Abs. 2 geregelte Bera-

tungspflicht des Vermittlers betreffen und daher jene Erklärung den Bedürfnis-

sen des Versicherungsnehmers entsprechen soll. Die Bedürfnisse des Versiche-

rungsnehmers werden schließlich in Abs. 2 ausdrücklich erwähnt. Folglich hätte 

auch die in Abs. 3 eingefügte Passage „insbesondere anhand der vom Kunden 

gemachten Angaben“ in Abs. 2 verankert werden müssen, wenn durch diesen 

Zusatz das Erfordernis einer Erklärung entsprechend den Bedürfnissen des Kun-

den durch den Hinweis auf die vom Kunden selbst bereit gestellten Informatio-

nen geklärt werden soll, wie in der Begründung zu Abs. 3 ausgeführt. 

Das gleiche gilt auch für die Bestimmung, dass die Angaben der Komplexität 

des angebotenen Versicherungsvertrages anzupassen sind, denn auch durch die-

sen Hinweis soll das Erfordernis einer Erklärung entsprechend den Bedürfnissen 

des Kunden geklärt werden. Zudem passt das Kriterium der Komplexität des 

Versicherungsvertrages in erster Linie zu einer Beratungspflicht, wenn man da-

von ausgeht, dass ein komplexer Vertrag nur schwer verständlich ist und daher 

auf Seiten des Kunden ein größeres Maß an Beratung erforderlich ist. Für eine 

Dokumentationspflicht ergibt diese Vorgabe nur insoweit Sinn, als konsequen-

terweise der Umfang einer Dokumentation maßgeblich von dem erforderlichen 

Beratungsaufwand abhängt. 

Wenn die Änderungen des Abs. 3 richtigerweise in Abs. 2 hätten verankert müs-

sen und die Begründung zu Abs. 3 auf die Beratungspflicht des Abs. 2 bezogen 

wird, dann leuchtet auch die Aussage ein, dass allgemeine Anforderungen in 

Bezug auf produktspezifische Informationen festgelegt werden, denn vor allem 

eine Beratung über einen Versicherungsvertrag stellt eine produktspezifische 

Information dar, weniger aber deren Dokumentation. 

Im Ergebnis ist damit Art. 11 Abs. 3 des Richtlinienentwurfes in der Fassung des 

gemeinsamen Standpunktes des Rates trotz der vom Rat vorgenommenen Ände-

rungen und dessen missverständlichen Ausführungen in der Begründung zu Abs. 

3 allein der Regelungsgehalt einer Dokumentationspflicht beizumessen. Die Ent-

stehungsgeschichte der RL 2002/92/EG spricht somit dafür, in Art. 12 Abs. 3 

eine Regelung zu sehen, welche die Dokumentation einer erfolgten Beratung 

vorschreibt, nicht aber eine allgemeine Pflicht zur Frage und Beratung des Ver-

                                                 
952 Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 34/2002 vom Rat festgelegt am 18. März 2002, ABl. EG 
C 145 E vom 18.6.2002, S. 1 (15). 
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sicherungsnehmers. Solche Pflichten werden vielmehr als nach nationalem 

Recht bereits bestehend vorausgesetzt. 

 

(cc.) Systematik 

Art. 12 Abs. 1 der RL 2002/92/EG schreibt detaillierte Pflichten des Versiche-

rungsvermittlers zur Information über seinen Vermittlerstatus vor, während Art. 

12 Abs. 2 eine Beratungspflicht für den Fall vorsieht, dass der Vermittler erklärt, 

auf der Grundlage einer objektiven Untersuchung zu beraten. Dem Wortlaut des 

Art. 12 Abs. 3 lässt sich demgegenüber nur eine Dokumentationspflicht über die 

Wünsche und Bedürfnisse sowie die Gründe für einen erteilten Rat entnehmen. 

Aus systematischen Gründen hätte es somit nahe gelegen, eine allgemeine 

Pflicht zur Frage und Beratung in Art. 12 Abs. 2 zu regeln, da dieser sich bereits 

mit dem Problem der Beratung des Versicherungsnehmers für einen Spezialfall 

auseinandersetzt. Zudem wäre es für die Regelungssystematik der RL 

2002/92/EG ungewöhnlich, in Art. 12 Abs. 3 Pflichten zu verankern, die dort 

nicht ausdrücklich benannt sind. Sowohl Art. 12 Abs. 1 als auch Art. 12 Abs. 2 

sind nämlich aus sich heraus verständlich und folgen damit dem Art. 249 Abs. 3 

EG zugrunde liegenden Prinzip, die Regelungsziele einer Richtlinie verbindlich 

vorzuschreiben953, was zugleich eine entsprechende Bestimmtheit und Klarheit 

der Regelungsvorgaben erfordert. Insoweit sprechen systematische Erwägungen 

dagegen, aus Art. 12 Abs. 3 eine Pflicht zur Frage und Beratung über den Wort-

laut hinaus herleiten zu wollen. 

Gleichwohl ist in systematischer Hinsicht zu überlegen, welche Bedeutung Art. 

4 Abs. 3 zukommt, wonach der Versicherungsvermittler grundsätzlich verpflich-

tet ist, eine für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft geltende Berufshaftpflicht-

versicherung abzuschließen. Die Regelung über die Berufshaftpflichtversiche-

rung setzt eine persönliche Haftung des Vermittlers wegen der Verletzung beruf-

licher Sorgfaltspflichten voraus, wie dies im Wortlaut des Art. 4 Abs. 3, aber 

auch schon in der Begründung des Richtlinienentwurfes954 zum Ausdruck 

kommt. Dennoch kann aus dieser Regelung nicht abgeleitet werden, dass die 

Richtlinie eine allgemeine Frage- und Beratungspflicht begründen soll. Zum 

einen kommt ihr ein eigener Regelungszweck mit Blick auf die Folgen der Ver-

letzung der Sorgfaltspflichten zu, die unmittelbar in der Richtlinie festgelegt 

sind, wie etwa die spezielle Beratungspflicht des Art. 12 Abs. 2. Zum anderen ist 

die Pflicht, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, vor dem Hinter-

grund der Annahme des Richtliniengebers zu sehen, wonach der Vermittler be-

reits nach nationalem Recht berät955 und diesen daher eigene berufliche Sorg-

                                                 
953 Vgl. Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249, Rn. 45; Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), Art. 249, 
Rn. 69. 
954 Vgl. BR-Drucks. 652/00, S. 2. 
955 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (bb.). 
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faltspflichten und somit auch ein eigenes Haftungsrisiko treffen. 

Im Ergebnis lässt sich auch aus einer systematischen Auslegung der Richtlinie 

nicht der Schluss ziehen, diese normiere in Art. 12 Abs. 3 eine allgemeine Fra-

ge- und Beratungspflicht. 

 

(dd.) Teleologische Auslegung 

Schließlich ist mit Blick auf den Regelungszweck der Richtlinie zu fragen, in-

wieweit dieser für die Normierung einer Frage- und Beratungspflicht in Art. 12 

Abs. 3 spricht. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 42c VVG a.F. sieht 

der deutsche Gesetzgeber den Zweck des Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG 

darin, eine sachgerechte Beratung durch den Versicherungsvermittler zu errei-

chen. Aus dieser Zweckannahme leitet er die Notwendigkeit ab, eine Frage- und 

im Ergebnis auch eine Beratungspflicht zu normieren956. Ob dieser Schluss aus 

dem angenommen Regelungszweck gerechtfertigt ist, begegnet jedoch Zweifeln. 

Aus der Entstehungsgeschichte der Richtlinie wird deutlich, dass der Richtli-

niengeber eine allgemeine Beratung durch den Vermittler auf nationaler Ebene 

voraussetzt, ohne diese selbst zur Pflicht zu machen. Hierfür bestand für den 

Richtliniengeber auf Grund der von ihm insoweit vorausgesetzten Beratung auch 

kein Regelungsanlass. Der Zweck des Art. 12 Abs. 3 ist daher ausgehend von 

dieser Regelungsabsicht zu bestimmen. 

Die Dokumentation führt dazu, dass der Versicherungsnehmer eine erfolgte Be-

ratung anhand von Aufzeichnungen rekapitulieren kann, so dass er nicht allein 

auf seine Erinnerung angewiesen ist. Insoweit bietet die Dokumentation zum 

einen eine Entscheidungshilfe für den Versicherungsnehmer bei der Auswahl 

eines bestimmten Versicherungsprodukts, weswegen sie gemäß Art. 12 Abs. 3 

auch vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrages zu übermitteln ist. Zum 

anderen wirkt sich dieser Umstand im Idealfall so aus, dass die Qualität einer 

Beratung verbessert wird, da aufgrund der Dokumentation unschlüssige oder 

unzutreffende Empfehlungen leichter aufgedeckt werden können. Ebenso er-

leichtert sie die Beweisführung über Fehler im Beratungsvorgang und damit 

auch die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche, wodurch ebenfalls 

eine Verbesserung der Beratungsqualität eintreten dürfte. Der Zweck der Rege-

lung des Art. 12 Abs. 3 ist daher darin zu sehen, den Versicherungsnehmer bei 

seiner Entscheidung über den Abschluss eines Versicherungsvertrages zu unter-

stützen, die Qualität einer Beratung zu verbessern sowie die Geltendmachung 

von Schadensersatzansprüchen zu erleichtern. Obwohl die Richtlinie somit unter 

anderem die Beratungsqualität verbessern soll, kann hieraus nicht der Schluss 

gezogen werden, dass eine allgemeine Frage- und Beratungspflicht begründet 

werden soll. Art. 12 Abs. 3 ist vor dem Hintergrund der Annahme nationaler 
                                                 
956 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
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Beratungsstandards getroffen worden und der angesprochene Regelungszweck 

bezieht sich damit auch nur auf diese durch den Richtliniengeber vorausgesetzte 

Beratung des Versicherungsnehmers. 

 

(ee.) Zwischenergebnis 

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass Art. 12 Abs. 3 der RL 

2002/92/EG zwar die Pflicht begründet, die Wünsche und Bedürfnisse des Ver-

sicherungsnehmers sowie die Gründe für einen erteilten Rat zu dokumentieren, 

nicht aber die Pflicht, ihn grundsätzlich zu befragen und zu beraten. Die Richtli-

nie setzt derartige Pflichten voraus, und diese können daher, soweit sie nicht 

bereits auf nationaler Ebene bestehen, vom Mitgliedsstaat eingeführt werden. 

Eine Pflicht hierzu besteht aufgrund der RL 2002/92/EG indes nicht, da eine 

entsprechende Anordnung im normativen Teil der Richtlinie fehlt. 

 

(b.) Reichweite der Richtlinienvorgaben 

Fraglich ist die inhaltliche Reichweite der Pflicht, die Wünsche und Bedürfnisse 

sowie die Gründe eines erteilten Rates zu dokumentieren. 

Art. 12 Abs. 3 S. 2 bestimmt hierzu, dass die Angaben der Komplexität des an-

gebotenen Versicherungsvertrages anzupassen sind. Wie bereits erwähnt957, 

passt dieses Kriterium in erster Linie zu einer Beratungspflicht. Vor dem Hinter-

grund, dass Art. 12 Abs. 3 S. 2 auf Vorschlag des Europäischen Rates aufge-

nommen wurde, die hierfür maßgeblichen Erwägungen sich jedoch richtigerwei-

se auf die Beratungspflicht des Art. 12 Abs. 2 beziehen958 und daher die Auf-

nahme dieser Bestimmung in Abs. 3 verfehlt ist, bedeutet dies für die Dokumen-

tationspflicht des Art. 12 Abs. 3 S. 1, dass deren Umfang durch diese Vorgabe 

nur insoweit beeinflusst wird, als sie an das Ausmaß einer tatsächlich erfolgten 

Beratung anknüpft. Für die Reichweite der Dokumentationspflicht des Abs. 3 

folgt daraus, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu 

dokumentieren sind, soweit sie dem Vermittler zur Kenntnis gelangt sind, und 

dass die Gründe für einen erteilten Rat insoweit anzugeben sind, soweit eine 

Beratung in Anbetracht der Komplexität eines Versicherungsvertrages stattge-

funden hat. 

Beschränkungen können jedoch aus dem Zweck der Dokumentationspflicht fol-

gen. Die Dokumentation versetzt den Versicherungsnehmer in die Lage, eine 

Beratung durch den Versicherungsvermittler nachvollziehen und damit überprü-

fen zu können, warum ein bestimmtes Versicherungsprodukt angeraten worden 

ist. Damit bietet sie eine Entscheidungshilfe vor Abschluss eines Versicherungs-

vertrages. Darüber hinaus ermöglicht die Dokumentation einer Beratung, Fehler 

                                                 
957 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (bb.). 
958 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (bb.). 
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im Beratungsvorgang aufzudecken und damit die Geltendmachung von Scha-

densersatzansprüchen gegen den Vermittler zu erleichtern. Dies bedeutet, dass 

sie nicht als wörtliches Protokoll zu verstehen ist, sondern als ein Ergebnispro-

tokoll, weswegen die für die Beratung maßgeblichen Wünsche und Bedürfnisse 

des Kunden sowie die Gründe für einen erteilten Rat nur insoweit anzugeben 

sind, als sie sich auf einen empfohlenen Vertrag beziehen. 

 

b. Formale und zeitliche Vorgaben der RL 2002/92/EG 

Hinsichtlich der äußeren Form der Dokumentation bestimmt Art. 13 Abs. 1, dass 

diese gemäß lit. a auf Papier oder einem anderen, dem Kunden zur Verfügung 

stehenden und zugänglichen, dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen 

ist, wobei der Begriff des dauerhaften Datenträgers in Art. 2 Nr. 12 legaldefiniert 

wird. Ferner muss die Dokumentation gemäß lit. b in einer klaren, genauen und 

für den Kunden verständlichen Form sowie gemäß lit. c in einer Amtssprache 

des Mitgliedsstaates, in dem die Verpflichtung eingegangen wird oder in einer 

anderen vereinbarten Sprache, übermittelt werden. 

Als Ausnahme von Abs. 1 lit. a sieht Art. 13 Abs. 2 vor, dass die in Art. 12 ge-

nannten Auskünfte mündlich erteilt werden dürfen, wenn der Kunde dies 

wünscht oder wenn eine Sofortdeckung erforderlich ist. In diesen Fällen werden 

die Auskünfte dem Kunden gemäß Abs. 1 lit. a unmittelbar nach Abschluss des 

Versicherungsvertrages erteilt. 

In zeitlicher Hinsicht ist die Pflicht, dem Kunden dessen Wünsche und Bedürf-

nisse sowie die Gründe für einen erteilten Rat mitzuteilen, gemäß Art. 12 Abs. 3 

S. 1 in der Form des Art. 13 Abs. 1 „vor Abschluss eines Versicherungsvertra-

ges“ zu erfüllen. Bei wörtlichem Verständnis dieser Formulierung könnte die 

vom Vermittler zu erstellende Dokumentation auch nach der Abgabe der Wil-

lenserklärung des Versicherungsnehmers übermittelt werden, denn entweder 

kommt der Vertrag erst mit dem Zugang der Erklärung des Versicherungsneh-

mers beim Versicherer zustande (im Falle eines Angebots des Versicherers) oder 

wenn eine Annahmeerklärung des Versicherers dem Versicherungsnehmer zu-

geht (im Falle eines Angebots des Versicherungsnehmers). Zweifelhaft ist aber, 

ob eine derartige Auslegung in Anbetracht des Zwecks der Dokumentations-

pflicht in Frage kommt. 

Soweit darauf abgestellt wird, dass anhand der Dokumentation Fehler einer et-

waigen Beratung aufgedeckt werden können und sie somit Beweiszwecken bei 

der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen dient, könnte sie dem Ver-

sicherungsnehmer erst nach Abgabe seiner Vertragserklärung übermittelt wer-

den. Da sich Beweisprobleme für den Versicherungsnehmer erst bedeutend spä-

ter stellen, wäre es sogar möglich, die Dokumentation erst nach Vertragsschluss 

zur Verfügung zu stellen. Auf diesen Zeitpunkt stellt die Richtlinie für die Ü-
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bermittlung einer Dokumentation allerdings ausdrücklich nur für den Fall des 

Art. 13 Abs. 2 ab. 

Unter Berücksichtigung der zweiten Funktion der Dokumentation, dem Versi-

cherungsnehmer die Möglichkeit zu eröffnen, eine erfolgte Beratung nachvoll-

ziehen zu können, um die dort gewonnenen Erkenntnisse bei einer Auswahlent-

scheidung für ein Versicherungsprodukt zu berücksichtigen, liegt es daher näher, 

den Zeitpunkt „vor Abschluss eines Versicherungsvertrages“ dahin zu konkreti-

sieren, dass damit der Zeitpunkt vor der Abgabe der Vertragserklärung des Ver-

sicherungsnehmers gemeint ist. Anderenfalls könnte dieser seine bereits getrof-

fene Entscheidung lediglich revidieren. Insbesondere in den Fällen, in denen 

zwischen einer Beratung und der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 

ein längerer Zeitraum liegt, etwa weil dieser sich nicht sofort für den Abschluss 

eines Versicherungsvertrages entscheiden kann, ist eine Dokumentation in der 

Form des Art. 12 Abs. 1 lit. a. von Vorteil, um das Beratungsergebnis rekapitu-

lieren zu können. 

Darüber hinaus ist es jedoch auch mit Blick auf die Beweisfunktion der Doku-

mentation angebracht, ihre Erstellung und Übermittlung zeitlich eng an das Ge-

spräch zwischen Versicherungsnehmer und Versicherungsvermittler anzubinden, 

denn je mehr Zeit vergeht, desto eher wird ihr Beweiswert auf Grund etwaiger 

Erinnerungslücken des Versicherungsvermittlers gemindert. Auch aus diesem 

Grunde ist die Formulierung „vor Abschluss eines Versicherungsvertrages“ da-

hin auszulegen, dass damit der Zeitpunkt vor der Abgabe der Vertragserklärung 

des Versicherungsnehmers gemeint ist. 

Kommt demgegenüber ausnahmsweise Art. 13 Abs. 2 zum Tragen, sind dem 

Kunden dessen Wünsche und Bedürfnisse und die Gründe für einen erteilten Rat 

zunächst mündlich mitzuteilen, und zwar gemäß Art. 12 Abs. 3 S. 1 vor Ab-

schluss eines Versicherungsvertrages, worunter wiederum der Zeitpunkt vor 

Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers zu verstehen ist. Die 

den Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 lit. a. genügende Dokumentation ist in 

diesen Fällen unmittelbar nach Abschluss des Vertrages nachzureichen. 

 

4. Alte Rechtslage 

In der Gesetzesbegründung zum neuen VVG heißt es zur bisherigen Rechtslage, 

dass das geltende VVG keine Vorschriften über die Beratung des Versiche-

rungsnehmers vor Abschluss eines Versicherungsvertrages enthalte. Der Versi-

cherer und die in seinen Vertrieb eingeschalteten Vermittler schuldeten dem 

Versicherungsnehmer nicht schon deswegen, weil sie einen Versicherungsver-

trag anbieten, einen umfassenden, sachkundigen und bedarfsorientierten Rat. 

Allerdings werde sich ein Verbraucher vielfach an einen Versicherungsvermitt-

ler mit der Bitte um eine fachkundige Beratung wenden; dann werde es wie 
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schon bisher zu einer vertraglichen Beratungspflicht kommen, für deren Erfül-

lung derjenige Versicherer haftet, der den Vermittler mit der Vermittlung betraut 

hat959. 

Den Entstehungsgrund dieser Pflichten hat die Rechtsprechung nicht in einem 

konkludent geschlossenen, unentgeltlichen Beratungsvertrag960 gesehen, auch 

wenn in der Rechtsprechung und Literatur gelegentlich darauf hingewiesen wur-

de, dass ein solcher durchaus geschlossen werden könnte961. Zwar dürfte inso-

weit bereits zweifelhaft sein, inwieweit die auf Seiten der Versicherer tätigen 

selbstständigen Versicherungsvertreter und angestellten Vertriebskräfte, für de-

ren Vertretungsmacht die §§ 43 ff VVG a.F. direkt oder analog galten962, hierzu 

überhaupt bevollmächtigt waren. Diese Problematik wurde jedoch weder in der 

Literatur noch in der Rechtsprechung näher erörtert. Für die Rechtsprechung 

stellte sich diese Frage auch nicht. Sie leitete, ohne terminologisch im Einzelnen 

zwischen Aufklärungs- und Beratungspflichten zu unterscheiden963, derartige 

Pflichten des Versicherers aus § 242 BGB bzw. nach der Schuldrechtsreform aus 

§ 241 Abs. 2 BGB her964. Verletzten die vom Versicherer als Erfüllungsgehilfen 

eingesetzten Versicherungsvertreter dies Pflichten, führte dies zu einer Haftung 

aus „culpa in contrahendo“ bzw. §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB965. 

Da diese Pflichten unmittelbar den Versicherer trafen, trifft es genau genommen 

nicht zu, wenn es in der Gesetzesbegründung zu § 42c VVG a.F., wo es um die 

Beratungspflichten der Versicherungsvermittler geht, heißt, dass im Ergebnis 

hier die bereits entwickelte Rechtsprechung kodifiziert werden solle966. Trotz 

dieser Ungenauigkeit zeigt die Gesetzesbegründung, dass der Gesetzgeber sich 

an der bisherigen Rechtsprechung zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten 

des Versicherers bei der Normierung der Pflichten der Versicherungsvermittler 

hat orientieren wollen. Dies wirkt sich wiederum auf die Regelung des § 6 Abs. 

1 VVG aus, die ihrerseits an die Pflichten der Vermittler aus § 42c VVG a.F. 

bzw. nun § 61 VVG anknüpft. Im Folgenden soll daher die bisherige Rechtspre-

                                                 
959  Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. 
960 Vgl. Ihle, S. 203; Kieninger, AcP 199, S. 190 (237); Rehberg, S. 126; Römer, in: Vers-
WissStud (11. Bd.), S. 23 (28). 
961 Vgl. OLG Stuttgart VersR 2007, 1069 (1070); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Kie-
ninger, AcP 199, S. 190 (194); Römer, S. 16f; ders., VersR 1998, S. 1313 (1315f); Schwintowski, 
in: VersR-Hdb, § 18, Rn. 48. 
962 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 11; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 15f; Reiff, in: VersR-Hdb, 
§ 5, Rn. 30f. 
963 Vgl. BGH VersR 1992, 217 (218); KG VersR 2007, 1649; OLG Hamm RuS 2001, 335 (336); 
OLG Köln VersR 1996, 1265; OLG Saarbrücken VersR 1999, 1367 (1369); RuS 1997, 208 
(209f); Ihle, S. 231. 
964 Vgl. BGH VersR 1963, 768 (769); VersR 1981, 621 (623); KG VersR 2007, 1649; OLG 
Hamm RuS 2001, 335 (336); OLG München NVersZ 2000, 176; OLG Saarbrücken RuS 1997, 
208 (209f); Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (342); Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 36; Prölss, in: 
P/M, Vorbem. II, Rn. 9. 
965 Vgl. BGHZ 40, 22 (26), VersR 1981, 621 (623); OLG Frankfurt VersR 2006, 406; Langheid, 
in: R/L, § 43, Rn. 47; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 36; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 94. 
966 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
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chung zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten der Versicherer näher unter-

sucht werden. 

 

a. Grundsatz: Keine Pflicht zur Aufklärung und Beratung 

Eine spontane Pflicht des Versicherers, den Versicherungsnehmer über seinen 

Versicherungsbedarf sowie über Möglichkeiten, diesen zu decken, aufzuklären 

oder zu beraten, hat die Rechtsprechung nie angenommen. In einer viel zitier-

ten967 Entscheidung des OLG Köln aus dem Jahre 1995 heißt es, dass es grund-

sätzlich Sache des Versicherungsnehmers selbst sei, sich um den von ihm benö-

tigten Versicherungsschutz in eigener Verantwortung zu kümmern. Zu diesem 

Zweck könne er sich z. B. anhand von Werbebroschüren oder einschlägigen 

Versicherungsbedingungen, die er sich bei Versicherungsunternehmen oder de-

ren Agenten beschaffen könne, über einzelne Versicherungsarten informieren; er 

könne sich aber auch von einem Mitarbeiter oder einem Agenten des Versiche-

rers im Einzelnen über Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes bei be-

stimmten Versicherungsarten beraten lassen. Das setze jedoch voraus, dass er 

den Wunsch nach Beratung deutlich zum Ausdruck bringe und dabei auch klar-

stelle, gegen welche Gefahren er im Einzelnen versichert und über welche ande-

ren Punkte er noch besonders beraten werden wolle. Eine spontane Aufklärungs- 

und Beratungspflicht bestehe dagegen für Versicherungsagenten grundsätzlich 

nicht, insbesondere brauche der Agent nicht auf alle Einzelheiten des Deckungs-

umfanges oder auf alle Ausschlussbestimmungen von sich aus aufmerksam zu 

machen. Soweit die AVB keine Deckung vorsehen, brauche der Agent auch 

nicht ohne weiteres auf die Lücke im Versicherungsschutz hinzuweisen.968 

Indem das OLG Köln die grundsätzliche Eigenverantwortlichkeit des Versiche-

rungsnehmers bei der Ermittlung und Deckung seines Versicherungsbedarfs 

betonte, hat es keinen versicherungsrechtlichen Sonderweg eingeschlagen, son-

dern nur den allgemein im Vertragsrecht geltenden Grundsatz unterstrichen, 

wonach es Sache einer jeden Partei ist, sich über ihre Bedürfnisse, das Marktan-

gebot und die Risiken des Geschäfts Kenntnis zu verschaffen969. 

Gleichwohl macht die Rechtsprechung im allgemeinen Vertragsrecht Ausnah-

men von diesem Grundsatz und nimmt Aufklärungspflichten hinsichtlich solcher 

Umstände an, die für die andere Partei erkennbar von wesentlicher Bedeutung 

                                                 
967 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (40f); Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (342); Ihle, S. 
233; Kieninger, AcP 199, S. 190 (196); Miettinen, S. 41; Römer, S. 22; ders., VersR 1998, S. 
1313 (1317). 
968 Vgl. OLG Köln VersR 1996, 1265. In der Sache ähnlich: BGH VersR 1956, 790 (791); NJW 
1964, 244 (245); VersR 1981, 621 (623); OLG Frankfurt VersR 1987, 579; OLG Hamm VersR 
1988, 51; RuS 2000, 108 (109); RuS 2001, 335 (336); OLG Köln VersR 1974, 990; VersR 1997, 
1530; OLG Saarbrücken ZfS 2000, 165 (166); OLG Stuttgart VersR 1999, 1268 (1269). 
969 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (40). 
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sind und deren Mitteilung nach Treu und Glauben erwartet werden kann970. 

Auch im Versicherungsrecht hat es die Rechtsprechung nicht bei der von ihr 

betonten Eigenverantwortlichkeit des Versicherungsnehmers belassen und in 

einer Reihe von Fällen ausnahmsweise Aufklärungs- und Beratungspflichten des 

Versicherers anerkannt971. Die Gründe für diese Ausnahmen kehren in den ein-

schlägigen Entscheidungen regelmäßig wieder und lassen sich zu Fallgruppen 

zusammenfassen, die sich teils überschneiden und ineinander übergehen972. 

 

b. Ausnahmen 

aa. Falsche Tatsachenmitteilungen 

In der Rechtsprechung zum Versicherungsrecht ist im Zusammenhang mit fal-

schen Taschenmitteilungen von Versicherungsvertretern des Öfteren die Rede 

gewesen von der Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten973. So 

führte das OLG Köln in einem Urteil aus dem Jahre 1974 aus, dass der Versiche-

rungsagent nicht verpflichtet sei, den Versicherungsnehmer von sich aus über 

alle Einzelheiten des Vertrages aufzuklären sowie auf mögliche Schadensfälle, 

die von der Versicherung nicht erfasst werden. Die Beratungspflicht des Versi-

cherungsagenten beschränke sich darauf, dass er beim Versicherungsnehmer 

nicht durch falsche Auskünfte und Ratschläge unrichtige Vorstellungen erwe-

cken darf974. Das OLG Hamm nahm in einer Entscheidung aus dem Jahre 1988 

eine Aufklärungspflichtverletzung des Versicherers an, da der Versicherungsver-

treter unzutreffende Auskünfte über die steuerliche Absetzbarkeit von Prämien 

für eine Lebensversicherung gegeben hatte975. Auf die Möglichkeit der Verlet-

zung einer Beratungspflicht wies in diesem Zusammenhang auch das OLG 

Karlsruhe hin976. 

Bei näherer Betrachtung ging es in den genannten Fällen jedoch nicht um die 

Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten, zumindest waren entspre-

chende Ausführungen in den Entscheidungen unnötig977. Vielmehr betrafen die-

se Fälle die Verletzung der sog. „allgemeinen Wahrheitspflicht“978. Allgemein 

besteht bei der Anbahnung von Verträgen eine Pflicht der Parteien, erfragte oder 

                                                 
970 Vgl. RGZ 103, 47 (50); 111, 223 (234f); BGHZ 47, 207 (210f); 71, 386 (396); 96, 302 (311); 
123, 126 (128ff); BGH NJW 2002, 1042 (1043); NJW 2003, 1811 (1812). 
971 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (342); Kieninger, AcP 199, S. 190 (197); Miettinen, S. 
41. 
972 Vgl. Römer, S. 22. 
973 Vgl. OLG Hamm VersR 1988, 623; OLG Karlsruhe VersR 1996, 1001 (1002); OLG Köln 
VersR 1974, 990; OLG Oldenburg und LG Osnabrück VersR 1998, 220 (221f); LG München I 
RuS 1994, 156. 
974 Vgl. OLG Köln VersR 1974, 990. 
975 Vgl. OLG Hamm VersR 1988, 623. Ähnlich, aber im Ergebnis ablehnend: LG München I 
RuS 1994, 156. 
976 Vgl. OLG Karlsruhe VersR 1996, 1001 (1002). 
977 Vgl. S. Lorenz, S. 409; Miettinen, S. 263f. 
978 Vgl. zur Terminologie: Huber, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 5 (8f); Ihle, S. 206; S. Lorenz, S. 412. 
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aus eigenem Antrieb gegebene Auskünfte richtig und vollständig zu erteilen, und 

zwar unabhängig davon, ob den jeweiligen Vertragspartner eine Aufklärungs- 

oder Offenbarungspflicht trifft979. Eine positivrechtliche Ausprägung findet die-

se Pflicht, bei der es sich der Sache nach um eine Unterlassungspflicht han-

delt980, in § 123 Abs. 1 BGB981, der für den Fall der vorsätzlichen Vorspiegelung 

falscher Tatsachen, ein Anfechtungsrecht gewährt. Darüber hinaus lässt sich 

diese Pflicht auch als Schutzpflicht im Rahmen eines vorvertraglichen Schuld-

verhältnisses gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB begreifen, deren Verlet-

zung zu Schadensersatzansprüchen führen kann982. 

Die „allgemeine Wahrheitspflicht“, die somit von den Aufklärungs- und Bera-

tungspflichten zu trennen ist983, überschneidet sich allerdings mit diesen Pflich-

ten, soweit diese im konkreten Fall ebenfalls zur Entstehung gelangen984. Zu 

berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass ein Verstoß gegen die „Wahrheits-

pflicht“ nicht in Frage kommt, soweit es um die Äußerung von Meinungen und 

Werturteilen geht, da diese einer Bewertung nach den Kategorien richtig und 

falsch entzogen sind. Verstöße gegen die „allgemeine Wahrheitspflicht“ kom-

men folglich nur in Frage, soweit es um Tatsachenbehauptungen geht985. 

 

bb. Tatsächliche Übernahme einer Beratung 

Aufklärungs- und Beratungspflichten sind in der Rechtsprechung dann ange-

nommen worden, wenn der Versicherer tatsächlich eine Beratung des Versiche-

rungsnehmers übernommen hat986. In der Regel ging es hier um solche Fälle, in 

denen der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei der Ermittlung des richti-

gen Versicherungswertes vor Vertragsabschluss behilflich gewesen ist. So nahm 

der BGH in einem Urteil aus dem Jahre 1964 eine Pflicht des Versicherers an, 

den Versicherungsnehmer mit der erforderlichen Sorgfalt hinsichtlich der richti-

gen Form und des gebotenen Umfangs der Nachversicherung zu beraten, nach-

dem er einen Fachmann für Industrie-Feuerversicherungen entsandt hatte, der 

den erforderlichen Feuerversicherungsschutz ermitteln sollte987. Entsprechend 

urteilte das OLG Saarbrücken, wonach der Versicherer verpflichtet sei, den Ver-
                                                 
979 Vgl. RGZ 91, 80 (81f); BGH NJW 1996, 451 (452); NJW-RR 1997, 144 (145); NJW 1998, 
302; Huber, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 5 (9f); Ihle, S. 206; S. Lorenz, S. 412; Miettinen, S. 263. 
980 Vgl. Ihle, S. 206. 
981 Vgl. Huber, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 5 (9f); Ihle, S. 206f; S. Lorenz, S. 409. 
982 Vgl. BGH NJW 1996, 451 (452); NJW-RR 1997, 144 (145); NJW 1998, 302; Grüneberg, in: 
Palandt, § 311, Rn. 40; Ihle, S. 238f; Miettinen, S. 264. 
983 Vgl. Breidenbach, S. 3; Ihle, S. 206; S. Lorenz, S. 409. 
984 Vgl. Breidenbach, S. 3; Ihle, S. 206. Einige der eingangs zitierten Entscheidungen werden 
daher auch in den nachfolgenden Fallgruppen relevant. 
985 Vgl. Ihle, S. 208; S. Lorenz, S. 413. 
986 Vgl. BGH NJW 1964, 244 (246); KG VersR 2007, 1649; OLG Frankfurt NVersZ 2002, 272 
(273); VersR 2006, 406 (407); OLG Hamm VersR 1992, 49 (50); OLG Saarbrücken VersR 
2003, 195 (196); Armbrüster, VersR 1997, S. 931 (936); Schirmer, RuS 1999, S. 133 (136); 
Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 36 und § 56, Rn. 27. 
987 Vgl. BGH NJW 1964, 244 (246). 
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sicherungsnehmer sachgerecht zu beraten, wenn er ihm eine fachkundige Bera-

tung hinsichtlich des „Versicherungswertes 1914“ durch seinen Versicherungs-

vertreter anbiete988. 

Die Besonderheit dieser Beratungspflichten besteht darin, dass ihr Geltungs-

grund in einer tatsächlichen Übernahme des Versicherers zu sehen war und diese 

daher ohne eine entsprechende Übernahmehandlung nicht entstanden wären. 

Hierin unterscheiden sich diese Pflichten von den Aufklärungs- und Beratungs-

pflichten, welche die Rechtsprechung in den nachstehend erörterten Fallgruppen 

angenommen hat. Deutlich wird dieser Unterschied auch an einer Entscheidung 

des BGH aus dem Jahre 1988 zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten des 

Versicherers bei der Ermittlung des zutreffenden „Versicherungswertes 1914“ in 

der Gebäudeversicherung, in der das Gericht ausführte, dass der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf die Schwierigkeiten bei der Ermittlung des richtigen 

Versicherungswertes hinzuweisen und ggf. die Hinzuziehung eines Sachverstän-

digen zu empfehlen habe oder selbst eine fachkundige Beratung anbieten kön-

ne989. 

 

cc. Fragen des Versicherungsnehmers 

Eine Pflicht zur Aufklärung des Versicherungsnehmers ist in der Rechtspre-

chung für den Fall angenommen worden, dass dieser dem Versicherer konkrete 

Fragen zu der angebotenen Versicherung stellte und er somit seinen Aufklä-

rungs- und Beratungsbedarf offen legte990. In diesen Fällen musste der Versiche-

rer die Frage wahrheitsgemäß und vollständig beantworten991 oder aber deutlich 

sagen, dass er bestimmte Antworten nicht geben kann oder möchte992. Letzteres 

dürfte für den Versicherer allerdings regelmäßig nicht in Frage gekommen sein, 

schließlich setzt die Verweigerung von Auskünften die Vertragsverhandlungen 

mit dem Versicherungsnehmer der Gefahr des Scheiterns aus993. 

 

dd. Wunsch nach umfassender Sicherung 

Die Rechtsprechung hat des Weiteren eine Pflicht zur Aufklärung des Versiche-

rungsnehmers angenommen, wenn dieser den Wunsch nach umfassender Siche-

                                                 
988 Vgl. OLG Saarbrücken 2003, 195 (196). 
989 Vgl. BGH VersR 1989, 472 (473). 
990 Vgl. BGH VersR 1963, 768 (769); VersR 1986, 329; VersR 1992, 217; OLG Düsseldorf 
VersR 1998, 843 (844); LG Osnabrück und OLG Oldenburg VersR 1998, 220 (221). 
991 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (50); Ihle, S. 240; Römer, S. 30; ders., VersR 1998, 
S. 1313 (1320); Schirmer, RuS 1999, S. 133 (135). Genau genommen betrifft diese Konstellation 
nicht eine Aufklärungs- und Beratungspflicht, sondern wiederum die „allgemeine Wahrheits-
pflicht“ des Versicherers, vgl. oben unter C. IV. 4. b. aa. 
992 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Ihle, S. 240; Rehberg, S. 168. 
993 Vgl. Ihle, S. 240f; Rehberg, S. 175f. 
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rung zum Ausdruck brachte994. In diesen Fällen sei ein Versicherer verpflichtet, 

darauf hinzuweisen, dass nahe liegende Gefahren und Risiken von dem ange-

strebten Versicherungsvertrag nicht erfasst werden und sich insoweit Deckungs-

lücken ergeben. So hatte ein Versicherungsvertreter das Haus eines Versiche-

rungsnehmers nebst dem in der Garage aufgestellten Heizöltank besichtigt. Der 

Versicherungsnehmer wünschte umfassenden Haftpflichtversicherungsschutz, 

jedoch nahm der abgeschlossene Versicherungsvertrag das Anlagerisiko für die 

gesetzliche Haftpflicht aus Gewässerschäden vom Versicherungsschutz aus. In 

diesem Fall hielt das OLG Köln den Versicherer für verpflichtet, wegen des 

Wunsches des Versicherungsnehmers nach umfassenden Versicherungsschutz 

auf den Ausschluss des Anlagerisikos hinzuweisen995. In einem anderen Fall 

hatte eine Versicherungsnehmerin beim Abschluss einer privaten Krankenversi-

cherung den Wunsch geäußert, dass von der Versicherung auch die Kosten für 

Heilpraktiker umfassend abgedeckt sein sollten. Der abgeschlossene Vertrag sah 

jedoch nur eine teilweise Erstattungsfähigkeit von Heilpraktikerkosten vor. Das 

OLG Köln hielt den Versicherer auf Grund des Wunsches der Versicherungs-

nehmerin für verpflichtet, auf die beschränkte Erstattungsfähigkeit von Heilprak-

tikerkosten hinzuweisen996. Schließlich nahm das OLG Hamm eine Pflicht des 

Versicherer an, den Versicherungsnehmer auf die Möglichkeit des Abschlusses 

einer Hagelversicherung hinzuweisen, wenn dieser einen umfassenden Versiche-

rungsschutz für ein Gebäude verlange und auf Grund der regionalen Gegeben-

heiten die Gefahr von Hagelschäden nicht unwahrscheinlich sei997. 

 

ee. Erkennbare Verfehlung des Vertragszwecks 

Eine weitere Ausnahme hat die Rechtsprechung in den Fällen gemacht, in denen 

ein Versicherungsnehmer Gefahr lief, mit dem Abschluss des Versicherungsver-

trages den für den Versicherer erkennbar verfolgten Vertragszweck zu verfeh-

len998. Insoweit zeigen sich deutliche Überschneidungen mit den vorangegange-

nen Fallgruppen, schließlich kann der Zweck des beabsichtigten Vertragsschlus-

ses für den Versicherer durch Fragen des Versicherungsnehmers erkennbar wer-

den und ebenso lässt der Wunsch nach umfassender Absicherung den verfolgten 

Vertragszweck deutlich hervortreten. So hielt der BGH einen Versicherer für 

verpflichtet, einen Versicherungsnehmer, der beim Abschluss eines Vertrages 

                                                 
994 Vgl. BGH VersR 1975, 77 (78); OLG Köln RuS 1986, 273; VersR 1991, 1279 (1280); VersR 
1993, 1385 (1386); OLG Hamm VersR 1984, 853; RuS 2001, 334 (336); Ihle, S. 242; Kieninger, 
AcP 199, S. 190 (198); Miettinen, S. 45. 
995 Vgl. OLG Köln VersR 1993, 1385 (1386). 
996 Vgl. OLG Köln VersR 1991, 1279 (1280). 
997 Vgl. OLG Hamm RuS 2001, 335 (336). 
998 Vgl. BGH VersR 1978, 457 (458); VersR 1981, 621 (623); OLG Hamm VersR 1988, 623; 
OLG Köln VersR 1998, 180 (180f); RuS 1996, 337 (338f); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 
(54); Ihle, S. 243-253; Kieninger, AcP 199, S. 190 (199f); Römer, S. 32f, ders., VersR 1998, S. 
1313 (1321). 
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erkennbar sofortigen Versicherungsschutz anstrebte, darauf hinzuweisen, dass 

mit dem Einreichen des Antrags noch kein Versicherungsschutz besteht und 

daher eine vorläufige Deckungszusage erforderlich sei999. In einem anderen Fall 

nahm das OLG Hamm eine Pflicht des Versicherers an, einen Versicherungs-

nehmer, der die Prämien zu einer Lebensversicherung als betriebliche Ausgaben 

steuerlich geltend machen wollte, entweder richtig über die steuerliche Aner-

kennung zu beraten oder an einen Steuerberater zu verweisen1000. 

 

ff. Erkennbarer Irrtum des Versicherungsnehmers 

Ferner hat die Rechtsprechung eine Aufklärungspflicht des Versicherers dann 

angenommen, wenn der Versicherungsnehmer sich in einem erkennbaren Irrtum 

über den Inhalt und Umfang des von ihm beantragten Versicherungsschutzes 

befand oder aber der Versicherer mit der nahe liegenden Möglichkeit eines sol-

chen Irrtums rechnen musste. In diesen Fällen musste er auf den Irrtum hinwei-

sen und über den Deckungsumfang der Versicherung aufklären1001. Auch diese 

Fallgruppe steht in einem engen Zusammenhang zu den Fällen der Verfehlung 

des Vertragszweckes, insbesondere weil ein Irrtum des Versicherungsnehmers 

Aufschluss über den von ihm verfolgten Vertragszweck gibt. Einen entspre-

chenden Grenzfall betraf eine Entscheidung des OLG Frankfurt aus dem Jahre 

1985. Das Gericht hielt unter Hinweis auf die Pflicht des Versicherers, Irrtümer 

des Versicherungsnehmers richtig zu stellen, jenen für verpflichtet, eine türki-

sche Versicherungsnehmerin, von der der Versicherungsvertreter wusste, dass 

sie regelmäßig in den außereuropäischen Teil der Türkei reiste, darauf hinzuwei-

sen, dass die von ihr beantragte Insassenunfallversicherung nicht für den asiati-

schen Teil der Türkei gelte, jedoch der Abschluss einer Zusatzversicherung in 

Frage komme1002. 

 

gg. Komplexität der Materie 

Weiterhin hat die Rechtsprechung ausnahmsweise Aufklärungspflichten ange-

nommen, wenn aufgrund besonderer versicherungstechnischer und -rechtlicher 

Schwierigkeiten das Risiko nicht bedarfsgerechter Versicherung besteht1003. So 

                                                 
999 Vgl. BGH VersR 1978, 457 (458). 
1000 Vgl. OLG Hamm VersR 1988, 623. 
1001 Vgl. BGHZ 2, 87 (90); BGH VersR 1963, 768 (769); OLG Frankfurt VersR 1987, 579 
(579f); OLG Koblenz ZfS 1998, 261; OLG Köln VersR 1990, 1381 (1382); RuS 1992, 220 
(221); VersR 1996, 1265; OLG Saarbrücken ZfS 2000, 165 (166); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), 
S. 39 (50 und 53); Ihle, S. 253f; Kieninger, AcP 199, S. 190 (199); Miettinen, S. 46f; Römer, S. 
31f, ders., VersR 1998, S. 1313 (1321); Schirmer, RuS 1999, S. 133 (137). 
1002 OLG Frankfurt VersR 1987, 579 (579f). Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (55) und Ihle, 
S. 249f ordnen die sog. „Türkei-Fälle“ der Fallgruppe der erkennbaren Verfehlung des Versiche-
rungszwecks zu. Demgegenüber wie hier Miettinen, S. 47. 
1003 Vgl. BGH VersR 1989, 472 (473); OLG Celle VersR 1995, 333 (333f); OLG Frankfurt 
NVersZ 2002, 272 (273); OLG Hamm VersR 1992, 49 (50); OLG Köln VersR 1994, 342 (342f); 
VersR 1997, 1530; OLG Oldenburg VersR 1993, 1226; Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 
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ist die Rechtsprechung mit Blick auf Gebäudeversicherungen zwar grundsätzlich 

davon ausgegangen, dass es Sache des Versicherungsnehmers sei, die Versiche-

rungssumme richtig zu bestimmen und das Risiko einer Unterversicherung zu 

vermeiden, schließlich sei er besser über das Versicherungsobjekt informiert als 

der Versicherer1004. Wenn jedoch die Ermittlung des Versicherungswertes so 

schwierig sei, dass sie einem Laien unmöglich und selbst einem Sachverständi-

gen erhebliche Schwierigkeiten bereite, wie die Bestimmung des „Versiche-

rungswerts 1914“1005 für eine gleitende Neuwertversicherung, musste der Versi-

cherer nach Ansicht des BGH auf die Schwierigkeiten der richtigen sowie die 

Gefahren einer falschen Festsetzung aufmerksam machen, ihm die Hinzuziehung 

sachverständiger Hilfe empfehlen oder selbst fachkundige Beratung anbieten1006. 

Ferner hielt das OLG Köln einen Versicherer für verpflichtet, darüber aufzuklä-

ren, welcher Versicherungswert (Neuwert, Zeitwert, gemeiner Wert) für die Ge-

bäudeversicherung maßgeblich sei und welche Versicherungsformen in Frage 

kämen1007. 

 

hh. Initiativen des Versicherers 

Ferner hat die Rechtsprechung Aufklärungspflichten angenommen, wenn infolge 

von Initiativen des Versicherers zur Abwerbung eines Versicherungsnehmers die 

Gefahr für diesen entsteht, einen unzureichenden oder interessenwidrigen Versi-

cherungsschutz zu erhalten1008. In einem vom BGH entschiedenen Fall hatte der 

Versicherungsvertreter einen Versicherungsnehmer von einem anderen Versi-

cherer mit dem Versprechen eines besseren Versicherungsschutzes abgeworben, 

so dass dieser seinen bisherigen Versicherungsvertrag gekündigt hatte. In der 

Folgezeit kam es jedoch zu Verzögerungen beim Abschluss des neuen Vertrags 

und damit zu einer Lücke im Versicherungsschutz. Der BGH hielt den Versiche-

rer für verpflichtet, auf die mit der Kündigung des alten Vertrages verbundenen 

Gefahren hinzuweisen, die Vertragsverhandlungen zu beschleunigen und nöti-

genfalls über die Möglichkeit der Vereinbarung einer vorläufigen Deckungszu-

sage zu unterrichten1009. In einem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall hatte 

eine Versicherungsvertreterin einem Kunden vorgeschlagen, das Auto seiner 

Ehefrau als seinen Zweitwagen zu versichern, wodurch eine Lücke im Versiche-

                                                                                                                                   
(53); Ihle, S. 254-257; Kieninger, AcP 199, S. 190 (201f); Miettinen, S. 43; Schirmer, RuS 1999, 
S. 133 (137). 
1004 Vgl. OLG Frankfurt, NVersZ 2002, 272 (273); OLG Hamm VersR 1992, 49 (50); OLG Köln 
VersR 1997, 1530. 
1005 Vgl. näher zum Versicherungswert 1914: Kollhosser, in: P/M, § 1 SGlN 79a, Rn. 3 ff. 
1006 Vgl. BGH VersR 1989, 472 (473). 
1007 Vgl. OLG Köln VersR 1997, 1530. 
1008 Vgl. BGH VersR 1979, 709 (710f); OLG Düsseldorf VersR 1963, 56 (58); OLG Stuttgart 
NJW-RR 1986, 904 (905); Ihle, S. 257f; Kieninger, AcP 199, S. 190 (204f); Miettinen, S. 48f; 
Römer, S. 34; ders., VersR 1998, S. 1313 (1322). 
1009 Vgl. BGH VersR 1979, 709 (710f). 



 198 

rungsschutz hinsichtlich der Schäden entstand, welche die Ehefrau mit ihrem 

Wagen am Auto des Versicherungsnehmers verursachte. Hier hätte Versicherer 

der auf diese Deckungslücke hinweisen müssen1010. 

 

ii. Versicherungswechsel 

In einem engen sachlichen Zusammenhang zu der vorstehenden Fallgruppe „Ini-

tiativen des Versicherers“ sowie der Fallgruppe „Erkennbare Verfehlung des 

Vertragszwecks“ stehen die Fälle eines Versicherungswechsels, bei denen der 

Versicherungsnehmer gegenüber dem neuen Versicherer den Wunsch äußerte, 

Versicherungsschutz wie im bisherigen Umfang zu erhalten. So wies der BGH 

in einem Urteil aus dem Jahre 2001 im Zusammenhang mit der Zurückverwei-

sung der Sache an das OLG darauf hin, dass zu klären sei, ob der Versiche-

rungsnehmer dem Versicherer das alternative Angebot seines bisherigen Versi-

cherers über den Abschluss einer Gebäudeversicherung bei den Vertragsver-

handlungen vorgelegt habe. Da der Versicherungsnehmer erklärt habe, einen 

Vertrag zu gleich lautenden Bedingungen abschließen zu wollen, hätte der Ver-

sicherer darüber aufklären müssen, dass das eigene Angebot im Hinblick auf 

einen in der Sache streitentscheidenden Unterversicherungsverzicht hinter dem 

des bisherigen Versicherers zurückbleibt1011. In einem anderen Fall hielt das 

OLG Koblenz einen Versicherer für verpflichtet, einen Versicherungsnehmer, 

der bei Abschluss einer Kfz-Vollkaskoversicherung erklärt hatte, dass er densel-

ben Schutz wie bei seinem bisherigen Versicherer haben wolle, darüber aufzu-

klären, dass das eigene Angebot hinter demjenigen des bisherigen Anbieters 

zurückbleibt1012. 

Erklärte der Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich den Wunsch, den gleichen 

Versicherungsschutz wie bisher auch im Rahmen des neuen Vertrages zu erhal-

ten, schied demgegenüber nach der Rechtsprechung eine Aufklärungspflichtver-

letzung aus. So hielt das OLG Stuttgart einen Versicherer ohne einen Wunsch 

nach entsprechender Beratung nicht für verpflichtet, eine bisher gesetzlich kran-

kenversicherte Versicherungsnehmerin darüber aufzuklären, soweit der angebo-

tene Vertrag über eine private Krankenversicherung hinter der gesetzlichen 

Krankenversicherung zurückbleibt1013. 

 

c. Analyse der Fallgruppen 

aa. Erkennbarkeit des Informationsbedarfs 

Mit Ausnahme der Fälle der „falschen Tatsachenmitteilungen“ und der „tatsäch-

                                                 
1010 Vgl. OLG Stuttgart NJW-RR 1986, 904 (905). 
1011 Vgl. BGH VersR 2001, 1498 (1499). 
1012 Vgl. OLG Koblenz VersR 2007, 482 (484). 
1013 Vgl. OLG Stuttgart VersR 1999, 1268 (1269). Ablehnend Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 
39 (51f). 
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lichen Übernahme einer Beratung“ lassen die aufgezeigten Fallgruppen eine 

Gemeinsamkeit erkennen, welche für die Entstehung von Aufklärungs- und Be-

ratungspflichten maßgeblich gewesen ist. Entscheidend kam es für die Recht-

sprechung darauf an, dass ein Informationsbedarf des Versicherungsnehmers 

dem Versicherer bekannt oder zumindest erkennbar war. Das Wissen über die 

hierfür maßgeblichen Umstände wurde dem Versicherer über seinen Versiche-

rungsvertreter nach den Grundsätzen der sog. „Auge und Ohr Rechtspre-

chung“1014 zugerechnet1015. Die Erkennbarkeit des Informationsbedarfs war so-

mit Voraussetzung für die Entstehung einer Aufklärungs- und Beratungspflicht 

des Versicherers1016. 

Kenntnisse vom bzw. Anhaltspunkte für den Informationsbedarf des Versiche-

rungsnehmers ergaben sich in den einzelnen Fallgruppen auf unterschiedliche 

Weise: 

Eindeutige Kenntnis vom individuellen Informationsbedarf erlangte der Versi-

cherer in der Fallgruppe „Fragen des Versicherungsnehmers“, in welcher dieser 

von sich aus seinen Beratungsbedarf offenbarte. Insoweit konnte auch von einer 

Nachfrage- oder Nachforschungsobliegenheit des Versicherungsnehmers ge-

sprochen werden1017, schließlich hat die Rechtsprechung regelmäßig darauf hin-

gewiesen, dass Aufklärungspflichten Nachfragen des Versicherungsnehmers 

voraussetzen1018. Aber auch in der Fallgruppe „Wunsch nach umfassender Si-

cherung“ war es der Versicherungsnehmer, der einen entsprechenden Wunsch 

zum Ausdruck bringen musste und damit Anhaltspunkte für die notwendige 

Aufklärung lieferte. Entsprechendes galt für die Fallgruppe „Versicherungs-

wechsel“, bei der der Versicherungsnehmer ausdrücklich erklären musste, dass 

er Versicherungsschutz wie im bisherigen Umfang haben wollte. 

Weniger eindeutig verhielt es sich in den Fallgruppen „Erkennbare Verfehlung 

des Vertragszwecks“ und „Erkennbarer Irrtum des Versicherungsnehmers“. 

Auch hier musste der Vertragszweck für den Versicherer ebenso erkennbar sein 

wie ein Irrtum über den Umfang des Deckungsschutzes, um Pflichten des Versi-

cherers auszulösen. Dies war zunächst der Fall, wenn der Versicherungsnehmer 

durch entsprechende Mitteilungen den Vertragszweck klarstellte oder seine 

Nachfragen einen Irrtum offenbarten1019. Darüber hinaus konnten dem Versiche-

rer bei der Besichtung eines zu versichernden Objektes durch seinen Versiche-

                                                 
1014 Vgl. BGHZ 102, 194; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 17 und § 44, Rn. 2; Langheid, in: R/L, § 
43, Rn. 18f; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 76-80; Weyers/Wandt, Rn. 319f. 
1015 Vgl. Römer, S. 11; ders., VersR 1998, S. 1313 (1315). 
1016 Vgl. Ihle, S. 244; Miettinen, S. 48; Römer, S. 22; Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (468). 
1017 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (343); Miettinen, S. 41. 
1018 Vgl. OLG Düsseldorf VersR 1998, 845; OLG Hamm VersR 1995, 1345; RuS 1993, 108 
(109); LG Osnabrück und OLG Oldenburg VersR 1998, 220 (221); OLG Stuttgart VersR 1999, 
1268 (1269); LG Bochum RuS 2000, 85; LG Oldenburg VersR 1982, 890. 
1019 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (54); Ihle, S. 245; Schirmer, RuS 1999, S. 133 
(137). 
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rungsvertreter1020 oder sonst anlässlich eines Besuchs beim Versicherungsneh-

mer Umstände bekannt werden, die auf einen bestimmten Versicherungsbedarf 

hindeuteten1021. Schließlich genügte der Rechtsprechung eine typisierte Betrach-

tungsweise, wonach der Versicherer auf ein Beratungsbedürfnis des Versiche-

rungsnehmers schließen musste, wenn dieser sich in einer Situation befand, in 

der erfahrungsgemäß ein Informationsbedarf bestand1022. So musste der Versi-

cherer einen türkischstämmigen Versicherungsnehmer beim Abschluss einer 

Kfz-Haftpflicht- oder Kaskoversicherung auf eine Beschränkung des räumlichen 

Geltungsbereichs der Versicherung auf Europa und damit auf den europäischen 

Teil der Türkei hinweisen1023, nicht aber einen Versicherungsnehmer deutscher 

Abstammung1024. Ebenso hatte der Versicherer einen Versicherungsnehmer, der 

ein Dachdeckerunternehmen betreibt, beim Abschluss einer Betriebshaftpflicht-

versicherung darauf hinzuweisen, dass Haftpflichtrisiken, die aus der Vermie-

tung von Gerüsten resultieren, gesondert abgesichert werden müssen, weil die 

Vermietung von Gerüsten im Dachdeckergewerbe üblich ist1025. 

Grundsätzlich anders gelagert war die Frage der Erkennbarkeit des Informati-

onsbedarfs in den Fallgruppen „Komplexität der Materie“ sowie „Initiative des 

Versicherers“. Soweit ausnahmsweise wegen der komplizierten versicherungs-

technischen und versicherungsrechtlichen Lage eine Aufklärungspflicht des Ver-

sicherers angenommen wurde, ging die Rechtsprechung in diesen Fällen wieder-

um von einer rein typisierten Betrachtungsweise aus, ohne dass der Versiche-

rungsnehmer ein individuelles Informationsbedürfnis zum Ausdruck bringen 

musste. Soweit Initiativen des Versicherers für die Entstehung von Pflichten für 

maßgeblich gehalten wurden, kam es ausschließlich darauf an, dass dieser den 

Versicherungsnehmer der Gefahr eines unzureichenden Versicherungsschutzes 

aussetzte und damit selbst dafür sorgte, dass ein Bedarf nach Information und 

Aufklärung entstand. 

Indem die Rechtsprechung die Erkennbarkeit des Informationsbedarfs davon 

abhängig machte, dass der Versicherungsnehmer diesen aufdeckte, dieser sich 

aus einer typisierten Betrachtungsweise ergab oder anlässlich eines Ortstermins 

wahrgenommen bzw. vom Versicherer hervorgerufen wurde, knüpfte sie Auf-

klärungspflichten allein an Tatsachen, die dem Versicherer aufgrund der Um-

stände des Einzelfalles bekannt waren1026. Die Rechtsprechung ging indes nicht 

                                                 
1020 Vgl. OLG Köln VersR 1993, 1385 (1386). 
1021 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (54); Ihle, S. 246; Schirmer, RuS 1999, S. 133 
(137). 
1022 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (55); Ihle, S. 250f. 
1023 Vgl. OLG Frankfurt VersR 1987, 579; VersR 1998, 1103 (1104); OLG Karlsruhe VersR 
1988, 486; Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (55); Ihle, S. 250. 
1024 Vgl. OLG Koblenz ZfS 1998, S. 261. 
1025 Vgl. BGH VersR 1975, 77 (78). 
1026 Vgl. OLG Saarbrücken RuS 1997, 208 (210). 
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soweit, dass sie vom Versicherer verlangte, den Versicherungsnehmer zu befra-

gen und auf dieser Grundlage sich erst Kenntnisse zu verschaffen, aus denen 

dann der Schluss auf einen Informationsbedarf gezogen werden konnte1027. So 

formulierte der BGH, dass es nicht Sache des Versicherers sein könne, umfang-

reiche Befragungen durchzuführen, um festzustellen, ob für den Versicherungs-

nehmer möglicherweise eine andere als die beantragte Versicherungsart vorteil-

hafter sei1028. In ähnlicher Weise ging das OLG Hamm davon aus, dass der Ver-

sicherer und sein Agent auch nicht ohne Anlass und von sich aus Befragungen 

durchführen, Wünsche des Versicherungsnehmers erforschen und ungefragt über 

abdeckbare Gefahren belehren müssen1029. Die ablehnende Haltung der Recht-

sprechung gegenüber einer Frage- oder Nachforschungspflicht des Versicherers 

wird auch deutlich, wenn das OLG Oldenburg einen Versicherer nicht für ver-

pflichtet hielt, bei einer der Gebäudeversicherung die zu versichernden Räume 

auf atypische Risiken zu untersuchen1030, oder wenn wiederum das OLG Hamm 

ausführte, dass ein Versicherungsagent Angaben der Versicherungsnehmer als 

richtig unterstellen könne und insoweit keine Nachfragen stellen müsse1031. 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung Pflichten des 

Versicherers an ein ihm erkennbares Informationsbedürfnis des Versicherungs-

nehmers anknüpfte, ohne ihn darüber hinaus mit einer Frage- oder Nachfor-

schungspflicht zu belasten. 

 

bb. Inhalt der Pflichten 

Eine weitere Gemeinsamkeit der aufgezeigten Fallgruppen besteht in dem Inhalt 

der auferlegten Pflichten. Die Rechtsprechung nahm in den meisten Fällen eine 

Pflicht des Versicherers, den Versicherungsnehmer über bestimmte Umstände 

aufzuklären oder auf bestimmte Risiken hinzuweisen, etwa darauf, dass Risiko-

ausschlüsse den Abschluss einer Zusatzversicherung bedingen1032 oder dass für 

einen sofortigen Versicherungsschutz eine vorläufige Deckung vereinbart wer-

den müsse1033. Der Sache nach handelte es sich insoweit nur um Aufklärungs-

pflichten1034. Von echten Beratungspflichten, also der Pflicht eine Empfehlung 

auszusprechen, ging die Rechtsprechung nur in wenigen Fällen aus, wenn sie 

etwa auf eine Pflicht erkannt hat, die Konsultation eines sachverständigen Drit-

ten zu empfehlen1035. Wenn dennoch in der Rechtsprechung weitgehend syn-

                                                 
1027 Vgl. Kieninger, AcP 199, 190 (243). 
1028 Vgl. BGH VersR 1981, 621 (623). 
1029 Vgl. OLG Hamm RuS 2001, 334 (336). 
1030 Vgl. OLG Oldenburg RuS 1996, 31 (32). 
1031 Vgl. OLG Hamm NVersZ 2000, 125. 
1032 Vgl. OLG Frankfurt VersR 1987, 579 (579f); OLG Hamm RuS 2001, 335 (336); OLG Köln 
VersR 1993, 1385 (1386). 
1033 Vgl. BGH VersR 1978, 457 (458). 
1034 Vgl. Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (475). 
1035 Vgl. BGH VersR 1989, 472 (473). 
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onym von Aufklärungs- und Beratungspflichten gesprochen wurde1036 und auch 

in der Literatur auf eine Differenzierung weitgehend verzichtet wurde1037, gab 

diese Terminologie den Inhalt der jeweiligen Pflichten nicht zutreffend wieder. 

Zwar besteht zwischen der Pflicht, den Versicherungsnehmer auf Deckungslü-

cken und die Möglichkeit, eine Zusatzversicherung abschließen oder eine vor-

läufige Deckung zu vereinbaren, hinzuweisen und der Pflicht, eine dementspre-

chende Empfehlung auszusprechen, nur ein geringer Unterschied. Schließlich 

liegt es für den Versicherungsnehmer infolge einer solchen Aufklärung nahe, 

einen erweiterten Versicherungsschutz zu vereinbaren. Anders als bei einer 

Empfehlung des Versicherers ist es jedoch der Versicherungsnehmer, der die 

ihm gegebenen Informationen eigenverantwortlich bewerten muss. 

 

cc. Grenzen der Pflichten 

Unabhängig von dem Inhalt der Pflichten, ob Aufklärung oder Beratung, lassen 

sich in der Rechtsprechung auch bestimmte Grenzen hinsichtlich ihrer Reichwei-

te ausmachen. 

 

(1.) Eigene Sachkunde des Versicherungsnehmers 

Eine Grenze für die Aufklärungs- und Beratungspflichten des Versicherers be-

stand in einer eigenen Sachkunde oder zumindest höheren Bildung des Versiche-

rungsnehmers bzw. in einer sachverständigen Beratung durch Dritte. Infolgedes-

sen nahm die Rechtsprechung Aufklärungspflichten nur in einem geminderten 

Umfang an oder schloss diese vollständig aus1038. So hielt das OLG Oldenburg 

einen Versicherer nicht für verpflichtet, einem Versicherungsnehmer bei der 

Ermittlung des Versicherungswerts 1914 behilflich zu sein, wenn dieser von 

einem sachverständigen Dritten, nämlich einem geschulten Mitarbeiter einer 

Sparkasse, beraten worden ist1039. Ferner ging das OLG Köln davon aus, dass ein 

Versicherungsnehmer nicht über die Möglichkeit der Versicherung gegen die 

Unterschlagung eines PKW aufzuklären war, weil beim Vertragsschluss auch 

sein Vater anwesend war, der seit über 27 Jahren gewerbsmäßig LKW vermiete-

te und nach eigenem Bekunden über solch ein Risiko unterrichtet war1040. 

Schließlich wiesen sowohl das OLG Hamm1041 als auch das OLG Düsseldorf1042 

                                                 
1036 Vgl. BGH VersR 1992, 217 (218); OLG Hamm RuS 2001, 335 (336); OLG Köln VersR 
1996, 1265; OLG Saarbrücken VersR 1999, 1367 (1369); RuS 1997, 208 (209f). 
1037 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (45); Römer, S. 7; ders., VersR 1998, S. 1313 
(1314); Schirmer, RuS 1999, S. 133 (133f). 
1038 Vgl. OLG Düsseldorf VersR 1998, 845; OLG Hamm RuS 2001, 334 (336); VersR 1998, 
356; VersR 1992, 49 (50); OLG Köln VersR 1996, 1265; OLG Oldenburg VersR 1993, 1226 
(1227); Römer, S. 20f; ders., VersR 1998, S. 1313 (1317); Schirmer, RuS 1999, S. 133 (137). 
1039 Vgl. OLG Oldenburg VersR 1993, 1226. 
1040 Vgl. OLG Köln VersR 1996, 1265. 
1041 Vgl. OLG Hamm RuS 2001, 334 (336), wonach ein Rechtsanwalt als Versicherungsnehmer 
intellektuell in der Lage sei, ein Bedingungswerk zu lesen, zu verstehen und sich daher ein Bild 
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darauf hin, dass der Bildungsgrad des Versicherungsnehmers den Umfang der 

Aufklärungspflichten eines Versicherers mindern oder ausschließen könne. 

 

(2.) Beschränkung der Pflichten auf das eigene Versicherungsangebot 

Inhaltlich sah die Rechtsprechung eine weitere Grenze für Aufklärungspflichten 

des Versicherers in seinem eigenen Angebot an Versicherungsprodukten. Eine 

Pflicht, über fremde Versicherungsangebote aufzuklären oder darauf hinzuwei-

sen, dass ein bestimmter Deckungsschutz bei einem Mitbewerber erlangt werden 

könne, bestand nicht1043. So hielt das OLG Saarbrücken einen Versicherer nicht 

für verpflichtet, darüber aufzuklären, dass die von ihm angebotene Reiserück-

trittsversicherung keinen Ersatz für nicht genutzte Reiseleistungen nach Abbruch 

einer Reise bietet, jedoch möglicherweise ein Konkurrent dieses Risiko versi-

chern würde1044. 

 

(3.) Abraten von Versicherungsprodukten 

Ob darüber hinaus eine weitere Grenze für die Aufklärungs- und Beratungs-

pflichten in einem Abraten von Versicherungsprodukten zu sehen war, ist in 

erster Linie in der Literatur diskutiert worden. 

Einerseits ist die Ansicht vertreten worden, dass ein Versicherer über die Gren-

zen des Versicherungsschutzes aufklären, jedoch nicht von einem Produkt abra-

ten müsse. Es sei ausreichend, wenn dem Kunden bewusst werde, in welchen 

Punkten der Versicherungsschutz von seiner Risikolage abweiche1045. 

Andererseits wurde auch die Ansicht geäußert, dass ein Versicherer durchaus 

verpflichtet sein könne, vom Abschluss eines Versicherungsvertrages abzura-

ten1046. Römer verwies insoweit auf einen Fall aus der Praxis, in dem ein Versi-

cherer mit einem alkoholkranken, arbeitslosen Versicherungsnehmer mehrere 

Verträge abschloss, für deren Prämien dieser mehr als 25% seiner Arbeitslosen-

hilfe aufwenden musste. 

Demgegenüber hielt das OLG Frankfurt einen Versicherer auch bei Kenntnis der 

Einkommensverhältnisse des Versicherungsnehmers nicht für verpflichtet, die-

                                                                                                                                   
über den gewährten Deckungsschutz zu machen. Im konkreten Fall wurde dennoch die Verlet-
zung einer Aufklärungspflicht angenommen. 
1042 Vgl. OLG Düsseldorf VersR 1998, 845 (847), wonach bei einem Marketingmanager einiges 
an geistigen und geschäftlichen Fähigkeiten erwartet werden könne und dem daher die Bedeu-
tung der Versicherungssumme in der Hausratsversicherung sowie die Risiken einer eigenen 
Ermittlung des Versicherungswertes bekannt sein durfte. 
1043 Vgl. OLG Hamm VersR 1995, 1345 (1346); OLG Köln RuS 1995, 1995, S. 45; OLG Saar-
brücken VersR 1999, 1367 (1369); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (49); Ihle, S. 232; Könd-
gen, in: VersWissStud (24. Bd.), S. 139 (146); Schirmer, RuS 1999, S. 133 (136). 
1044 Vgl. OLG Saarbrücken VersR 1999, 1367 (1369). 
1045 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (369). 
1046 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (56); Kieninger, AcP 199, S. 190 (244); Köndgen, 
in: VersWissStud (24. Bd.), S. 139 (146); Rehberg, S. 163; Römer, S. 21; ders., VersR 1998, S. 
1313 (1317). 
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sen darüber aufzuklären, dass die Prämien für mehrere neu abgeschlossene Ver-

sicherungsverträge unter Umständen dessen finanzielle Leistungsfähigkeit über-

steigen könnten1047. Eine Pflicht, vom Abschluss eines Versicherungsvertrages 

abzuraten, lehnte das OLG Stuttgart in einer neueren Entscheidung ausdrücklich 

ab1048. Es stellte sich die Frage, ob ein Versicherer verpflichtet war, einem nicht 

gesetzlich rentenversicherten Versicherungsnehmer vom Abschluss einer priva-

ten Rentenversicherung abzuraten. Dabei war ihm bekannt, dass dieser bereits 

vier Jahre vor Abschluss des Vertrages einen Herzinfarkt erlitten hatte und des-

wegen die Gefahr weiterer Infarkte bestand. Eine Pflicht des Versicherers, vom 

Vertragsschluss mit dem Argument abzuraten, er könne bald sterben, hielt das 

Gericht für zu weit gehend. Aufgabe des Versicherers sei es, den Versicherungs-

nehmer über wichtige Umstände aufzuklären, damit dieser über eine ausreichen-

de Grundlage für eine eigenverantwortliche Entscheidung verfüge. Da der Ver-

sicherer die zur Auswahl stehenden Versicherungen erläutert habe, sei es Sache 

des Versicherungsnehmers gewesen, seinen Gesundheitszustand in seine Über-

legungen einzubeziehen. 

Soweit die Rechtsprechung in anderen Fällen den Versicherer für verpflichtet 

gehalten hat, etwa auf Deckungslücken hinzuweisen, hat sie ihn zwar der gestei-

gerten Gefahr ausgesetzt, dass ein Versicherungsnehmer keinen Vertrag mit ihm 

abschließt1049. Insoweit musste dieser jedoch die Informationen bewerten und für 

sich den Schluss ziehen, vom Vertragesschluss Abstand zu nehmen. Eine dem-

entsprechende ausdrückliche Empfehlung war mit diesen Auskünften gerade 

nicht verbunden. 

Es ist daher festzuhalten, dass eine Pflicht des Versicherers, vom Abschluss ei-

nes Versicherungsvertrages abzuraten, in der Rechtsprechung ausdrücklich nicht 

angenommen worden ist. 

 

d. Kritik 

Die bisherige Rechtsprechung zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten be-

tonte die Eigenverantwortlichkeit des Versicherungsnehmers. Indem sie es 

grundsätzlich als seine Sache ansah, sich anhand von Werbebroschüren und den 

AVB über am Markt angebotene Deckungskonzepte zu informieren, ging sie 

jedoch an dessen Schutzbedürfnis vorbei. Zum einen bot sie keine Hilfestellung 

bei der Ermittlung des eigenen Versicherungsbedarfs. Zum anderen war der 

Verweis auf eine selbständige Information bereits dem Grunde nach zweifelhaft, 

denn eine Lektüre der AVB wird den Versicherungsnehmer aufgrund der geset-

zesähnlichen Sprache und ihres Umfanges mitunter schwer fallen1050. Zwar mag 

                                                 
1047 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2001, 1542 (1543). 
1048 Vgl. OLG Stuttgart VersR 2007, 1071 (1072). 
1049 Vgl. auch allgemeiner: Rehberg, S. 163. 
1050 Vgl. S. Hoffmann, S. 228. 
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eine Klausel in AVB für sich gesehen bei unbefangener Lesart verständlich sein. 

Ohne nähere Kenntnisse des Versicherungsrechts und der Versicherungstechnik 

erschließt sich dem Versicherungsnehmer jedoch nicht unbedingt die Tragweite 

der einzelnen Bestimmungen1051. 

Ebenfalls erscheint die von der Rechtsprechung begründete Nachfrageobliegen-

heit zweifelhaft, denn eine Frage des Versicherungsnehmers setzt voraus, dass 

dieser weiß, worauf es bei einer Versicherung entscheidend ankommt und wo-

nach er zu fragen hat1052. Zwar ließ es die Rechtsprechung genügen, dass ein 

Versicherungsnehmer den Wunsch nach umfassender Sicherung zum Ausdruck 

brachte und knüpfte daran Aufklärungspflichten des Versicherers an, jedoch 

führte dies ohne weitere Kenntnis der Risikosituation des Versicherungsnehmers 

alleine nicht weiter. Vor allem aber, weil die Rechtsprechung den Versicherer 

nicht für verpflichtet hielt, den Versicherungsnehmer zu seiner Risikosituation 

zu befragen und sich damit ein Bild von dessen Wünschen und Bedürfnissen zu 

machen, privilegierte sie den Versicherungsnehmer, der von sich aus seine Lage 

schilderte und den von ihm verfolgten Vertragszweck offen legte1053. Nur soweit 

sie auf eine typisierte Betrachtungsweise abstellte, um Aufklärungspflichten zu 

begründen, und nur soweit sie, in erster Linie begrenzt auf die Fälle der Ermitt-

lung des Versicherungswertes 1914 in der Gebäudeversicherung, wegen der 

Komplexität der Materie eine spontane Aufklärungs- und Beratungspflicht des 

Versicherers annahm, trug sie dem strukturellen Ungleichgewicht zwischen den 

Parteien Rechnung. 

Angesichts dessen mehrten sich in der Vergangenheit Stimmen, die entgegen der 

bisherigen Rechtsprechungspraxis weitergehende und vor allem spontane Auf-

klärungspflichten begründen wollten. So wurde vorgeschlagen, die §§ 31 und 32 

WpHG analog auf den Abschluss eines Versicherungsvertrages anzuwenden, da 

es sich bei der Versicherungsberatung um einen Unterfall der Anlageberatung 

handele und ebenso wie diese eine Geschäftsbesorgung im Sinne von § 675 

BGB sei, woraus die Pflicht zu einer anleger- und objektgerechten Beratung 

folge1054. Teils wurde eine Übertragung der Rechtsprechungsgrundsätze zu den 

Aufklärungs- und Beratungspflichten der Banken im Kapitalanlagerecht befür-

wortet1055. Andere schlugen vor, in Anlehnung an die §§ 16 ff VVG a.F. sponta-

ne Aufklärungs- und Beratungspflichten des Versicherers zu begründen1056. Im 

                                                 
1051 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (343f). 
1052 Vgl. Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (346). 
1053 Vgl. Ihle, S. 264. 
1054 Vgl. Schwintowski, in: BK, § 1, Rn. 33; ders., JZ 1996, S. 702 (705 und 710); ders., VuR 
1997, S. 83 (86f). Kritisch hierzu: Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (352); Kieninger, AcP 199, S. 
190 (218); Rehberg, S. 122; Römer, in: VersWissStud (11. Bd.), S. 23 (24). 
1055 Vgl. Kieninger, AcP 199, S. 190 (236-247); im Ansatz auch: S. Hoffmann, S. 238-241. Kri-
tisch hierzu: Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (41-44 ); Heiss, ZVersWiss 2003, S. 339 (357-
361); Römer, in: VersWissStud (11. Bd.), S. 23 (28). 
1056 Vgl. Heiss, ZVersWiss, 2003, S. 351ff. 
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Einzelnen muss auf diese zum alten Recht entwickelten Alternativvorschläge 

nicht weiter eingegangen werden, da sie vom Gesetzgeber des neuen VVG nicht 

aufgegriffen worden sind. 

 

e. Alternativen zur Aufklärung und Beratung durch den Versicherer 

Einen umfassenden Beratungsstandard boten die in der Rechtsprechung entwi-

ckelten Aufklärungs- und Beratungspflichten des Versicherers nicht. Ein Versi-

cherungsnehmer, der einen weiterreichenden Informationsschutz erfahren woll-

te, musste daher von einem Vertragsschluss, vermittelt durch einen Versiche-

rungsvertreter als Erfüllungsgehilfen des Versicherers, Abstand und alternative 

Beratungsangebote in Anspruch nehmen. In Betracht kamen hier zum einen die 

Inanspruchnahme der Dienste eines Versicherungsberaters und zum anderen die 

Vermittlung eines Versicherungsvertrages über einen Versicherungsmakler. 

 

aa. Versicherungsberater 

Der Beruf des Versicherungsberaters ist bereits kurz nach dem Inkrafttreten des 

VVG im Jahre 1908 entstanden, als sich Angehörige der Versicherungswirt-

schaft selbständig machten und sich als „Versicherungsberater“ bezeichneten. 

Ihre Aufgabe sahen sie darin, aufgrund der immer komplexer werdenden Versi-

cherungsprodukte und der fehlenden Markttransparenz dem Versicherungsneh-

mer eine von der Versicherungswirtschaft unabhängige und neutrale Beratung zu 

bieten1057. Da die Versicherungsberatung auf die Verwirklichung und Gestaltung 

von Rechten zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer gerichtet war und 

der Versicherungsberater, der seine Mandanten gegen Honorar berät und vertritt, 

geschäftsmäßig die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten ausübte, gehörte 

die Tätigkeit mit der Einführung des Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) im Jahre 

1935 zu den nach dem Gesetz erlaubnispflichtigen Berufen1058. Eine Novellie-

rung des RBerG im Jahre 1980 führte dazu, dass für den Beruf des Versiche-

rungsberaters keine Ausübungserlaubnis mehr erteilt werden konnte, wodurch 

der Zugang zu diesem Beruf versperrt war. Im Jahre 1987 entschied das 

BVerfG, dass die Neufassung des RBerG wegen Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 

GG verfassungswidrig war1059. Ende 1989 wurde der Beruf des Versicherungs-

beraters wieder in das RBerG aufgenommen1060. Eine weitere Gefährdung dieses 

Berufes zeigte sich wiederum im Jahre 2004, als der erste Entwurf des Rechts-

dienstleistungsgesetzes (RDG)1061, welches zum 1. Juli 2008 das RBerG abge-

                                                 
1057 Vgl. Durstin/Peters, VersR 2007, S. 1456 (1458); Falken, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 147; 
Moll-Iffland, VW 1996, S. 1238. 
1058 Vgl. Falken, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 147; Moll-Iffland, VW 1996, S. 1238. 
1059 Vgl. BVerfGE 75, 284. 
1060 Vgl. Durstin/Peters, VersR 2007, S. 1456 (1457); Moll-Iffland, VW 1996, S. 1238. 
1061 Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz-RDG) 
vom 12.12.2007, BGBl. I, S. 2840. 
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löst hat, veröffentlicht wurde und den Beruf des Versicherungsberaters nicht 

mehr erfasste. Das für den Entwurf zuständige damalige Bundeswirtschafts- und 

Arbeitsministerium sah keinen Bedarf für eine Regelung und wollte diesen Be-

ruf in der Tätigkeit des Versicherungsmaklers aufgehen lassen. Im Ergebnis ist 

es jedoch auf die Intervention von Interessenverbänden hin gelungen, den Beruf 

des Versicherungsberaters zu erhalten1062. 

Seit dem 22.05.2007 beurteilt sich die Zulassung zum Beruf des Versicherungs-

beraters nicht mehr nach dem RBerG bzw. dem RDG, sondern nach § 34e Ge-

wO1063, der durch das Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittler-

rechts in die GewO eingefügt wurde1064. Darüber hinaus im Zuge der VVG-

Reform eine Regelung in §§  59 Abs. 4, 68 VVG über den Versicherungsberater 

aufgenommen worden, wonach bestimmte Regelungen über den Versiche-

rungsmakler entsprechend auf den Versicherungsberater anzuwenden sind. 

Grundlage der Tätigkeit des Versicherungsberaters ist ein Vertrag mit dem Ver-

sicherungsnehmer gewesen, der seine Pflichten regelte, wozu unter anderem die 

Bereiche Risiko- und Bedarfsanalyse, Vorschläge für die finanzielle Absiche-

rung von Risken sowie die Ausarbeitung von Deckungskonzepten und Versiche-

rungslösungen gehörten1065. Wegen der vertraglichen Pflicht zur Risiko- und 

Bedarfsanalyse, musste er sich ein Bild von den Lebens- und Vermögensver-

hältnissen des Versicherungsnehmers machen. Er hatte mit ihm über dessen Be-

darf zu sprechen und sich nach bestehenden Versicherungen zu erkundigen, um 

auch eventuelle Deckungslücken zu ermitteln. Bei einem gewerblichen Versi-

cherungsnehmer hatte er ferner die Betriebsstätten zu besichtigen und in Abhän-

gigkeit von Art und Umfang des Gewerbes bestehende Risiken zu analysieren 

und Schadensfälle aus der Vergangenheit auszuwerten, um den Versicherungs-

bedarf zutreffend zu ermitteln1066. Daran anknüpfend war es die Aufgabe des 

Versicherungsberaters, den ermittelten Bedarf in Versicherungslösungen umzu-

setzen, die der Risikolage des Kunden sowie seinen wirtschaftlichen Möglich-

keiten unter Berücksichtigung des gesamten Marktangebotes gerecht wurden1067. 

An diesen Pflichten hat sich durch die im Zuge der VVG-Reform getroffene 

Regelungen §§ 59 Abs. 4, 68 VVG nichts geändert. Zwar verweist § 68 S. 1 

VVG unter anderem hinsichtlich der Beratungspflichten auf § 61 VVG, jedoch 

betont § 68 S. 2 VVG, dass weitergehende Pflichten des Versicherungsberaters 

                                                 
1062 Vgl. Durstin/Peters, VersR 2007, S. 1456 (1457). 
1063 Kritisch zur Neuregelung insbesondere in Bezug auf die Anforderungen an die berufliche 
Qualifikation: Reiff, Versicherungsvermittlerecht, S. 129f. 
1064 Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts vom 19. Dezember 2006, BGBl. 
I, S. 3232. 
1065 Vgl. Falken, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 147 (150). 
1066 Vgl. Falken, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 147 (150). 
1067 Vgl. Falken, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 147 (151f); Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 
124f. 
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aus dem Auftragsverhältnis unberührt bleiben. 

Der bedeutend weiter reichende Pflichtenkatalog des Versicherungsberaters ge-

genüber den in der Rechtsprechung entwickelten Aufklärungs- und Beratungs-

pflichten des Versicherers lässt deutlich werden, dass bereits unter der Geltung 

des alten VVG mit der Inanspruchnahme eines Versicherungsberaters eine Mög-

lichkeit bestand, einen umfassenden Beratungsschutz zu erhalten. Gleichwohl 

hat sich diese Beratungsalternative nicht durchgesetzt. Dies liegt zum einen dar-

an, dass es bislang nur eine geringe Zahl an Versicherungsberatern gab und ge-

genwärtig gibt1068 und zum anderen, dass für seine Tätigkeit ein Honorar fällig 

wird. Dies führte und führt zu einer finanziellen Doppelbelastung des Versiche-

rungsnehmers, denn wenn dieser etwa über einen Versicherungsvertreter einen 

vom Versicherungsberater empfohlenen Versicherungsvertrag abschließt, vergü-

tet er zusätzlich dessen Tätigkeit über die in die Prämie einkalkulierten Vertre-

terprovisionen, ohne einen spürbaren Nutzen zu haben1069. 

 

bb. Versicherungsmakler 

Eine weitere Alternative, einen umfassenderen Beratungsschutz zu erlangen, 

bestand für den Versicherungsnehmer in der Inanspruchnahme eines Versiche-

rungsmaklers. Bei diesem handelte es sich, ebenso wie bei einem Versiche-

rungsvertreter, um einen Versicherungsvermittler (vgl. nun auch § 59 Abs. 1 

VVG)1070. Im Unterschied zum Versicherungsvertreter war der Versicherungs-

makler als Handelsmakler1071 im Sinne des § 93 Abs. 1 HGB dem Grunde nach 

vom Versicherer unabhängig1072. Er wurde für den Versicherungsnehmer auf der 

Grundlage eines ausdrücklich oder konkludent abgeschlossenen Maklervertrages 

tätig1073. 

Dieser Maklervertrag, ein Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne des § 675 BGB 

mit werk- und dienstvertraglichen Elementen, führte zu einem Dauerschuldver-

hältnis, auf Grund dessen der Makler verpflichtet war, nicht nur einmalig einen 

Versicherungsvertrag zu vermitteln, sondern darüber hinaus den Versicherungs-

                                                 
1068 Im Jahre 1987 gab es nur 7 oder weniger als 50 Versicherungsberater, vgl. Falken, in: Vers-
WissStud (4. Bd.), S. 105 (122): 7; BVerfGE 75, 284 (295): weniger als 50. Deren Anzahl er-
höhte sich bis Mitte der neunziger Jahre auf 50, vgl. Falken, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 147 
(148); Taupitz, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 105 (122). Gegenwärtig wird von etwa 60 bis 300 
Versicherungsberatern deutschlandweit ausgegangen, vgl. Durstin/Peters, VersR 2007, S. 1456 
(1460): ca. 200-300; Münkel, in: HK-VVG, § 59, Rn. 100; Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, 
S. 125: ca. 60; ders., VersR 2007, 717 (729): ca. 100. 
1069 Vgl. Rehberg, S. 265. 
1070 Vgl. BGHZ 94, 356 (359); Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 1; Matusche-Beckmann, in: 
VersR-Hdb, § 5, Rn. 171. 
1071 Übt er seine Tätigkeit nicht gewerbsmäßig aus, ist er demgegenüber Zivilmakler gemäß § 
653 BGB, vgl. BGHZ 94, 356 (359); Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 3-4. 
1072 Vgl. Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 1; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 
171. 
1073 Vgl. Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 3; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 
171. 
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nehmer laufend hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Interessen zu betreuen1074. 

Auch wenn der Versicherungsmakler, anders als in § 93 HGB vorgesehen, stän-

dig mit der Wahrnehmung der Interessen des Versicherungsnehmers betraut war, 

änderte dies an seiner Stellung als Handelsmakler nichts, da § 93 HGB in diesem 

Punkte disponibel ist1075. Gerade die Stellung als Handelsmakler ließ ein gesetz-

liches Schuldverhältnis zum Versicherer entstehen und führte damit zu einer 

„Doppelrechtsstellung“, die den Versicherungsmakler insbesondere wegen § 98 

HGB dazu verpflichtete, wenn auch in einem geringerem Umfang als gegenüber 

dem Versicherungsnehmer, auch die Interessen des Versicherers zu berücksich-

tigen1076. Ferner ergab sich eine weitere rechtliche Besonderheit hinsichtlich 

seiner Rechtsstellung, deren genaue dogmatische Grundlage umstritten war. Die 

Vergütung seiner Tätigkeit wurde nämlich im Falle eines erfolgreichen Ver-

tragsschlusses nicht vom Versicherungsnehmer als Vertragspartner des Maklers 

geschuldet, sondern vom Versicherer, obwohl dieser am Abschluss des Vertra-

ges nicht beteiligt war1077. 

Unabhängig von der „Doppelrechtsstellung“ des Versicherungsmaklers und des-

sen Vergütung durch den Versicherer waren seine Pflichten gegenüber dem Ver-

sicherungsnehmer sehr weitgehend. So heißt es in dem sog. „Sachwalterurteil“ 

des BGH aus dem Jahre 1985, der Versicherungsmakler habe als Vertrauter und 

Berater des Versicherungsnehmers individuellen, für das betreffende Objekt 

passenden Versicherungsschutz zu besorgen. Deshalb sei er dem Versicherungs-

nehmer gegenüber üblicherweise meist sogar zum Abschluss des gewünschten 

Versicherungsvertrages verpflichtet. Dem entspreche, dass der Versicherungs-

makler von sich aus das Risiko untersucht, das Objekt prüft und den Versiche-

rungsnehmer ständig, unverzüglich und ungefragt über die für ihn wichtigen 

Ergebnisse seiner Bemühungen, das aufgegebene Risiko zu platzieren, unterrich-

ten müsse. Wegen dieser umfassenden Pflichten könne der Versicherungsmakler 

als treuhänderischer Sachwalter des Versicherungsnehmers bezeichnet wer-

den1078. Aus dieser Entscheidung des BGH sowie einschlägigen Stellungnahmen 

in der Literatur ließen sich die Pflichten des Versicherungsmaklers mit Blick auf 

die Beratung des Versicherungsnehmers wie folgt zusammenfassen: 

Der Versicherungsmakler hatte zunächst eine eingehende Risikoanalyse durch-

zuführen1079. Hierzu musste er sich beim Versicherungsnehmer darüber infor-

                                                 
1074 Vgl. Gruber, in: BK, Anhang  zu § 48, Rn, 3 und 5; Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 4; 
Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 227f. 
1075 Vgl. Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 4; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 
201. 
1076 Vgl. Gruber, in: BK, Anhang zu § 48, Rn. 12; Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 20f; Ma-
tusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 203 und 299 ff. 
1077 Vgl. Gruber, in: BK, Anhang zu § 48, Rn. 15; Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 28; Matu-
sche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 202 und 317f. 
1078 Vgl. BGHZ 94, 356 (359). 
1079 Vgl. Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 5. 
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mieren, welche Risiken bestehen, und beurteilen, ob die Absicherung durch eine 

Versicherung sinnvoll ist1080. Insoweit übernahm der Versicherungsmakler die 

Funktion, festzustellen, ob ein Bedarf für den Erwerb von Versicherungsschutz 

besteht. Da die Grundlage für diese Pflichten der Maklervertrag war, beschränk-

ten sich diese in erster Linie auf das vom Versicherungsnehmer in Auftrag gege-

bene Risiko, konnten aber auch darüber hinaus gehen, insbesondere, wenn eine 

umfassende Risikoabdeckung gewünscht wurde1081. 

Hatte der Versicherungsmakler die Risikosituation des Kunden untersucht, 

musste er ein geeignetes Deckungskonzept entwickeln1082. Es war daher seine 

Aufgabe, für den Versicherungsnehmer aus den am Markt angebotenen Versi-

cherungsverträgen das bestmögliche Angebot zu ermitteln1083, also einen geeig-

neten und vor allem solventen Versicherer als Vertragspartner zu suchen1084, der 

einen Versicherungsschutz anbot, der das Risiko in umfassender Weise zu einem 

möglichst günstigen Preis absicherte1085. Es kam daher darauf an, das Angebot 

mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis zu ermitteln, nicht jedoch das mit den 

niedrigsten Prämien. Nur in diesem Sinne war das im Zusammenhang mit den 

Pflichten des Versicherungsmaklers bemühte Schlagwort des „best advice“ zu 

verstehen1086. 

Die weit reichenden Pflichten des Versicherungsmaklers verdeutlichen, dass der 

Versicherungsnehmer unter der Geltung des alten VVG auch durch die Beauf-

tragung eines Versicherungsmaklers einen umfassenderen Beratungsschutz er-

langen konnte. Gleichwohl dürfen die aufgezeigten Pflichten nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass trotz der rechtlich eindeutigen Stellung des Maklers als treu-

händerischer Sachwalter wegen der Vergütung durch den Versicherer Anreize 

bestehen konnten, seinen Pflichten nicht in der gleichen, unabhängigen Weise 

nachzukommen, wie dies bei einem Versicherungsberater der Fall war. 

Fraglich ist allerdings, ob auch nach der VVG-Reform die bisherigen Makler-

pflichten unverändert fortbestehen. Ebenso wie der Versicherungsberater hat 

auch der Versicherungsmakler eine Regelung im VVG erfahren, insbesondere 

enthält § 59 Abs. 3 VVG eine Legaldefinition. Hinsichtlich der Beratungspflich-

ten des Versicherungsmaklers finden sich die einschlägigen Regelungen nun 

mehr in §§ 60 Abs. 1 und 2 sowie 61 Abs. 1 VVG. Gemäß § 60 Abs. 1 VVG ist 

er verpflichtet, seinem Rat eine hinreichende Anzahl von auf dem Markt ange-

botenen Versicherungsverträgen zu Grunde zu legen, so dass er gemäß fachli-

cher Kriterien eine Empfehlung dahin abgeben kann, welcher Versicherungsver-

                                                 
1080 Vgl. Matusche, S. 52f; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 234 und 236. 
1081 Vgl. Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 233. 
1082 Vgl. Matusche, S. 52f; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 236. 
1083 Vgl. Kollhosser, in: P/M, Nach § 48, Rn. 5; Matusche, S. 56. 
1084 Vgl. Matusche, S. 56f; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 237. 
1085 Vgl. Matusche, S. 65-69; Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 239. 
1086 Vgl. Werber, VersR 1992, S. 917 (921f). 
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trag geeignet ist, die Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu erfüllen. Dem-

nach ist der Versicherungsmakler nicht mehr gehalten, eine Empfehlung auf eine 

Untersuchung sämtlicher am Markt angebotener Versicherungsverträge und 

Versicherer zu stützen. Bei wörtlicher Lesart des § 61 Abs. 1 VVG scheint er 

auch nur noch verpflichtet zu sein, anlassbezogen zu befragen und zu beraten. 

Dies liefe unter anderem darauf hinaus, dass er nicht mehr verpflichtet ist, von 

sich aus eine Risikoanalyse durch Befragung des Versicherungsnehmers zu 

erstellen. 

Im Einzelnen kann der aufgezeigten Problematik nicht nachgegangen werden. 

Zumindest was eine Einschränkung der Frage- und Beratungspflicht des Versi-

cherungsmaklers angeht, passen bereits die Ausführungen in der Gesetzesbe-

gründung zu § 42c VVG a.F.1087 in erster Linie nur auf den Versicherungsvertre-

ter, nicht aber auf den Versicherungsmakler, insbesondere soweit es heißt, dass 

im Ergebnis die bisherige Rechtsprechung kodifiziert werden solle1088. Vielmehr 

ist davon auszugehen, dass auch weiterhin den Versicherungsmakler weiterge-

hende vertragliche Pflichten treffen können1089. So heißt es in der Gesetzesbe-

gründung zu § 42a Abs. 3 VVG a.F.1090, der Versicherungsmakler sei Interes-

senwahrer und Sachwalter des Versicherungsnehmers1091. In der Begründung zu 

§ 42b Abs. 1 VVG a.F.1092 wird überdies ausgeführt, die Beratung erfolge auf 

der Grundlage der auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträge1093. Somit 

zeigt sich, dass der Gesetzgeber von der hergebrachten Rechtsstellung des Ver-

sicherungsmaklers auch im neuen VVG ausgeht. 

 

5. Neue Rechtslage 

Nachdem die Vorgaben der RL 2002/92/EG sowie die bisherige Rechtslage zu 

den Aufklärungs- und Beratungspflichten untersucht worden sind, ist die Frage 

zu beantworten, welche Anforderungen die aus § 6 Abs. 1 VVG folgenden 

Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation an den Versicherer stellen und 

wie diese zu erfüllen sind. 

 

a. Pflicht zur Frage 

Es ist bereits erwähnt worden, dass die Ermittlung des eigenen Bedarfs an Versi-

cherungsschutz für den Versicherungsnehmer eine schwer zu bewältigende Auf-

                                                 
1087 Nun § 61 VVG. 
1088 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1089 Vgl. Matusche-Beckmann, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 5, Rn. 302; Michaelis, in: PK-VVR, § 
61, Rn. 18-21; Münkel, in: HK-VVG, § 61, Rn. 7-9; Reiff, S. 21, ders., Versicherungsvermittler-
recht, S. 69f. 
1090 Nun § 59 Abs. 3 VVG. 
1091 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 22 re. Sp. und 23 li. Sp. 
1092 Nun § 60 Abs. 1 VVG. 
1093 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 23 li. Sp. 
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gabe darstellt, die auch durch die Informationserteilung gemäß § 7 Abs. 1 VVG 

nicht gelöst werden kann1094. Auch hat die Untersuchung der bisherigen Recht-

sprechung gezeigt, dass die Ermittlung des eigenen Versicherungsbedarfs als 

ureigene Aufgabe des Versicherungsnehmers angesehen wurde1095 und daher 

bislang keine Fragepflicht des Versicherers angenommen worden ist1096. Daher 

geht die Normierung einer Fragepflicht nach den Wünschen und Bedürfnissen 

des Versicherungsnehmers über die bisherige Rechtsprechung hinaus. Vor die-

sem Hintergrund kann auch nicht die Aussage in der Gesetzesbegründung zu     

§ 42c VVG a.F.1097, an den die Pflichten des Versicherers nach § 6 Abs. 1 VVG 

angelehnt sind1098 und derzufolge die bisherige Rechtsprechung kodifiziert wer-

den solle1099, nicht als eine Beschränkung auf die nach früherem Recht beste-

henden Beratungsstandards verstanden werden1100. Vielmehr zeigt sich in die-

sem Punkt eine Annäherung an Beratungsabläufe, wie sie bei der Inanspruch-

nahme der Dienste von Versicherungsberatern und Versicherungsmaklern beste-

hen, zu deren wesentlichen Aufgaben eine Risikoanalyse und somit die Ermitt-

lung des Versicherungsbedarfs gehört1101. Der Gesetzgeber trägt somit dem von 

ihm erklärten Ziel Rechnung, durch die Neuregelung der Beratungspflichten in  

§ 6 Abs. 1 VVG und der Informationspflichten in § 7 Abs. 1 VVG den Verbrau-

cherschutz zu verbessern1102. 

Allerdings ist die Pflicht des Versicherers zur Frage nach den Wünschen und 

Bedürfnissen des Versicherungsnehmers nicht unbedingt ausgestaltet worden.    

§ 6 Abs. 1 VVG bestimmt, dass der Versicherer zu fragen hat, „soweit nach der 

Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, der Person des Versi-

cherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht“. Diese Ein-

schränkungen der Fragepflicht sind im Gesetzgebungsverfahren sowohl zu § 42c 

VVG a.F. als auch zu § 6 Abs. 1 bzw. 61 Abs. 1 VVG insbesondere vom Bun-

desrat kritisiert worden, der eine Streichung dieser Bedingung der Fragepflicht 

erreichen wollte1103. Demgegenüber hat sich der Gesetzgeber bewusst für eine 

Einschränkung entschieden, um so einen Kompromiss zwischen Verbraucher-

schutzinteressen und dem Beratungsaufwand von Versicherungsvermittlern und 

Versicherern zu finden. Ziel sollte es sein, mit dem Anlassbezug die Möglichkeit 

                                                 
1094 Vgl. oben unter C. IV. 2. 
1095 Vgl. oben unter C. IV. 4. a. 
1096 Vgl. oben unter C. IV. 4. c. aa. 
1097 Nun § 61 VVG. 
1098 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
1099 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1100 Vgl. im Ergebnis auch Franz, VersR 2008, S. 298; Marlow/Spuhl, S. 24; Schimikowski/Höra, 
S. 104; Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (473). 
1101 Vgl. Abram, RuS 2005, S. 137 (141) und oben unter C. IV. 4. e. Ähnlich Schwintowski, in: 
B/M, § 6, Rn. 22 und 24, der von einer Pflicht des Versicherers zur Risikoanalyse ausgeht, wel-
che aber anders aussehe, als die eines Versicherungsmaklers. 
1102 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
1103 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 32 li. Sp. und BT-Drucks. 16/3945, S. 125 re. Sp. 
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zu eröffnen, den erforderlichen Aufwand individuell anzupassen1104. Daher heißt 

es auch in der Gesetzesbegründung zu § 42c VVG a.F., die Neuregelung solle 

nicht auf die Erstellung einer allgemeinen Risikoanalyse hinauslaufen. Auch 

solle keine eingehende Ermittlungs- und Nachforschungstätigkeit mit der Pflicht 

zur Frage verbunden sein. Es solle eine angabenorientierte Beratung sicherge-

stellt werden, insbesondere wenn der Versicherungsnehmer von sich aus keine 

oder nur unzureichende Angaben macht1105. 

Es stellt sich daher das Problem, wie weit die Fragepflicht reicht. Hierzu ist zu-

nächst zu klären, wonach der Versicherer zu fragen hat, was also der Gegenstand 

der Fragepflicht ist (unter aa.). Im Anschluss daran werden die Voraussetzungen 

erörtert, die zur Entstehung der Fragepflicht führen (unter bb.). Schließlich wer-

den deren inhaltliche Reichweite und Grenzen (unter cc.) untersucht. 

 

aa. Gegenstand der Fragepflicht 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG verpflichtet den Versicherer, nach den Wünschen und Be-

dürfnissen des Versicherungsnehmers zu fragen. Fraglich ist jedoch, was mit den 

Wünschen und Bedürfnissen gemeint ist. 

Unter einem „Wunsch“ ist kurz gefasst ein „Begehren, das jemand hegt“ zu ver-

stehen1106. Nach den Wünschen des Versicherungsnehmers zu fragen, bedeutet 

somit, dass der Versicherer sich ein Bild von den persönlichen Vorstellungen 

und Zielen des Versicherungsnehmers machen muss, die dieser durch den Er-

werb von Versicherungsschutz erreichen möchte1107. 

Geht es bei der Frage nach den Wünschen um die subjektiven Vorstellungen des 

Kunden, schließt sich die Frage an, was unter einem „Bedürfnis“ zu verstehen 

ist. Der Begriff „Bedürfnis“ lässt sich als „Wunsch“, als „Verlangen nach etwas“ 

oder auch als „jemandes Gefühl, einer Sache zu bedürfen“ verstehen1108. So ver-

standen führte jedoch die Verwendung des Begriffes „Bedürfnis“ zu einer unnö-

tigen Sinndoppelung, da es wiederum um die subjektiven Vorstellungen des 

Versicherungsnehmers ginge. Näher liegt es daher, anstelle des Begriffes „Be-

dürfnis“, den des „Bedarfs“ zu verwenden1109. Unter dem Begriff „Bedarf“ ist 

„das in einer Lage Benötigte“ zu verstehen1110, womit ein objektives Moment 

angesprochen wird. Liest man den Begriff des „Bedürfnisses“ als „Bedarf“, er-

gänzt dieser die Frage nach den subjektiven Vorstellungen um die Frage nach 

Umständen, die auf den objektiven Bedarf des Versicherungsnehmers schließen 

lassen. Dass der Gesetzgeber mit der Verwendung des Begriffes „Bedürfnis“ 

                                                 
1104 Vgl. BT-Drucks. 16/2475, S. 4 und BT-Drucks. 16/3945, S. 130 re. Sp. 
1105 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1106 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Stichwort: Wunsch. 
1107 Vgl. Beenken/Sandkühler, S. 64 zu § 42c VVG a.F. 
1108 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Stichwort: Bedürfnis. 
1109 Vgl. Beenken/Sandkühler, S. 65 zu § 42c VVG a.F. 
1110 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Stichwort: Bedarf. 
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tatsächlich etwas anderes als den objektiven Bedarf meint, dürfte nicht der Fall 

sein. Zum einen hat er sich bei der Formulierung des § 6 Abs. 1 VVG an der 

deutschen Übersetzung der RL 2002/92/EG orientiert, die zwar ebenfalls von 

„Wünschen“ und „Bedürfnissen“ spricht, in deren englischer Version jedoch von 

„demands“, also Wünschen und „needs“ die Rede ist, was sich als „dringende 

Notwendigkeit“ im Sinne von „nötig haben“ oder „brauchen“1111 übersetzen 

lässt und damit wiederum ein objektives Moment betrifft. Zum anderen knüpft 

eine Beratung sinnvollerweise nicht nur an die subjektiven Vorstellungen des 

Kunden an, sondern auch an dessen objektiven Bedarf1112. Ein Beispiel von 

Scholl1113 erläutert den Unterschied: Ein Versicherungsnehmer, der aus seiner 

selbständigen Tätigkeit nur ein sehr geringes Einkommen erzielt, äußert den 

Wunsch, etwas für seine Rente zu tun und fragt nach einer privaten Rentenversi-

cherung. Eine nennenswerte private Altersvorsorge könnte er jedoch nur bei 

einem höheren Einkommen aufbauen. Demgegenüber ist das Risiko, bis zum 

Renteneintritt berufsunfähig zu werden, ungleich größer. Der Versicherungs-

nehmer hat somit das Bedürfnis nach einer privaten Rentenversicherung, sein 

objektiver Bedarf entspricht demgegenüber eher dem Abschluss einer in seiner 

Situation finanzierbaren Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Zusammengefasst ist somit nach den subjektiven Vorstellungen des Kunden 

sowie nach Umständen zu fragen, die auf den tatsächlichen Bedarf des Versiche-

rungsnehmers schließen lassen. 

 

bb. Voraussetzungen der Fragepflicht 

(1.) Anlass zur Frage 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG ist nach den Wünschen und Bedürfnissen des Ver-

sicherungsnehmers zu fragen, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene 

Versicherung zu beurteilen, der Person des Versicherungsnehmers sowie dessen 

Situation hierfür ein Anlass besteht. Nicht nach dem Wortlaut, wohl aber nach 

der Gesetzesbegründung zu § 42c VVG a.F. soll diese Aufzählung nur beispiel-

haft, also nicht abschließender Natur sein1114. Folglich können sinngemäß auch 

solche Umstände herangezogen werden, die bereits bislang nach der Rechtspre-

chung für die Entstehung von Aufklärungs- und Beratungspflichten maßgeblich 

waren1115, immerhin sind nach neuem Recht die Voraussetzungen der Frage-

pflicht die gleichen wie für die Entstehung der Pflicht zur Beratung1116. 

                                                 
1111 Vgl. Wildhagen/Heraucourt, Stichwort „need“; ähnlich: Beenken/Sandkühler, S. 65; Scholl, 
in: Kollhosser (Hrsg.), S. 33 (40f). 
1112 Vgl. im Ergebnis Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 20. Ähnlich Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 
21, der zwischen „subjektiven Wünschen“ und „objektiven Bedürfnissen“ unterscheidet. 
1113 Vgl. Scholl, in: Kollhosser (Hrsg.), S. 39 (40f). 
1114 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1115 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 16; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 2. 
1116 Vgl. unten unter C. IV. 5. b. aa. 
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Die einzelnen Anlass gebenden Umstände bilden untereinander ein bewegliches 

System1117, deren unterschiedliche Gewichtung nach den Umständen des Einzel-

falls über die Entstehung und Reichweite der Fragepflicht des Versicherers ent-

scheidet1118. Deutlich wird dies zunächst anhand des im Gesetz genannten 

Merkmals der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen. Zum 

Beginn eines Beratungsgesprächs steht nämlich keineswegs fest, welche Versi-

cherung dem Versicherungsnehmer angeboten werden kann. Insbesondere wenn 

der Versicherungsnehmer nicht von vornherein den Wunsch nach einer be-

stimmten Versicherung zum Ausdruck bringt, etwa nach einer Kfz-

Haftpflichtversicherung fragt, um einen PKW anmelden zu können, ist der Ver-

sicherer aufgrund der Person des Versicherungsnehmers verpflichtet zu fragen, 

welche Wünsche dieser hat, um so zu ermitteln, ob und was für eine Versiche-

rungslösung für ihn in Betracht kommt1119. Umgekehrt kann aber der konkrete 

Wunsch nach einem bestimmten Produkt nicht für sich allein den Versicherer 

von der Pflicht befreien, Fragen zu stellen. Wenn ein Versicherungsnehmer den 

Wunsch nach einer privaten Haftpflichtversicherung äußert, weil er sich als 

Handwerksmeister selbständig machen will, ergibt sich aus der Situation des 

Kunden ein Anlass dafür zu fragen, ob er in der Tat nur private Haftpflichtrisi-

ken abdecken will oder ob sein Bedarf nicht vielmehr darin besteht, eine Haft-

pflichtversicherung für seinen Betrieb abschließen zu wollen, um die gewerbli-

chen Haftpflichtrisiken abzudecken. Es zeigt sich also, dass das Merkmal der 

Schwierigkeit, eine angebotene Versicherung zu beurteilen, gar nicht zum Tra-

gen kommen muss, um eine Fragepflicht zu begründen. 

Zugleich zeigt das Merkmal der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu 

beurteilen, die Verwobenheit dieses mit den anderen im Gesetz genannten 

Merkmalen. Einerseits kann die Schwierigkeit, eine angebotene Versicherung zu 

beurteilen, allein in objektiver Hinsicht bestehen, weil es sich bei der angefrag-

ten Versicherung um ein umfangreiches und komplexes Produkt handelt, dessen 

Zweck und Reichweite nicht allgemein bekannt sind1120. Andererseits kann eine 

Versicherung aber auch aufgrund von subjektiven Umständen schwierig zu beur-

teilen sein, vor allem was deren Nutzen und damit ihre Bedeutung für den Versi-

cherungsnehmer angeht1121. So sieht die Gesetzesbegründung eine Hundehaft-

pflichtversicherung als ein einfaches Produkt an1122. Aufgrund der Situation des 

Kunden kann es jedoch im Einzelfall schwierig sein, ob der Kunde für diese 

                                                 
1117 Vgl. zum Begriff des beweglichen Systems Breidenbach, S. 61f; Kieninger, AcP 199, S. 190 
(231) jew. m.w.N. 
1118 Ähnlich Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 2 und 7, der auf eine Interessenabwä-
gung abstellt. 
1119 Vgl. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 8f. 
1120 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 14. 
1121 Zweifelnd Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 14. 
1122 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
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Versicherung einen konkreten Bedarf hat. So ist es denkbar, dass ein Versiche-

rungsnehmer den Abschluss mehrerer unterschiedlicher Versicherungen beab-

sichtigt und dieser sich unter anderem im Rahmen des geführten Gesprächs all-

gemein dahin äußert, schon mehrfach wegen seines Hundes Schwierigkeiten mit 

Nachbarn und Passanten gehabt zu haben. Wenn der Versicherungsnehmer sich 

wegen der wirtschaftlichen Belastung durch die einzelnen ins Auge gefassten 

Versicherungen im Hinblick auf den Abschluss der Hundehaftpflichtversiche-

rung unschlüssig zeigt, ist der Versicherer verpflichtet, aufgrund der geschilder-

ten Situation des Kunden zumindest nach der Hunderasse und der Art der bishe-

rigen Vorkommnisse zu fragen, um so den individuellen Nutzen dieser Versiche-

rung einschätzen zu können. Ziel muss es dann sein, den tatsächlichen Bedarf 

des Kunden abzuschätzen, um auf dieser Grundlage dem Versicherungsnehmer 

eine Empfehlung über den Abschluss dieser vermeintlich einfachen Versiche-

rung zu geben. 

Neben der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, nennt das 

Gesetz als weitere Anlässe für eine Fragepflicht des Versicherers die Person des 

Versicherungsnehmers sowie dessen Situation. Gründe, die in der Person des 

Versicherungsnehmers liegen und eine Fragepflicht des Versicherers begründen 

können, lassen sich den bisher in der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen 

entnehmen, wie etwa einem erkennbaren Irrtum des Versicherungsnehmers über 

die Bedeutung und Reichweite des angebotenen Versicherungsschutzes1123. Hier 

kann der Versicherer verpflichtet sein nachzufragen, was der Kunde überhaupt 

mit der angefragten Versicherung zu erreichen wünscht. Daher ist eine Frage-

pflicht nach dem Bedarf des Versicherungsnehmers anzunehmen, wenn dieser 

erkennbar türkischer Abstammung ist und nach einer Kfz-Versicherung fragt. 

Soweit die vom Versicherer angebotenen Versicherungen ihren räumlichen Gel-

tungsbereich auf Europa beschränken1124 und damit den asiatischen Teil der 

Türkei ausnehmen, jedoch ein weiter gehender Versicherungsschutz durch eine 

entsprechende Vereinbarung erlangt werden kann, ist der Versicherer aufgrund 

der Person bzw. Situation des Versicherungsnehmers verpflichtet zu fragen, ob 

ein derartiger Bedarf besteht1125. 

 

(2.) Erkennbarkeit des Anlasses 

Nach der bisherigen Rechtsprechung war die Entstehung von Aufklärungs- und 

Beratungspflichten von einem für den Versicherer erkennbaren Umstand abhän-

                                                 
1123 Vgl. im Ergebnis Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 18. 
1124 Vgl. A. 1.4.1 AKB 2008 für die Kfz-Haftpflichtversicherung; A. 2.5 AKB 2008 für die Kas-
koversicherung. 
1125 Vgl. im Ergebnis Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 17. A.A. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., 
§ 18a, Rn. 34: Allein aus der fremden Staatsangehörigkeit eines in Deutschland lebenden Versi-
cherungsnehmers ergebe sich noch kein Anlass anzunehmen, er könne sich jederzeit mit dem 
versicherten Fahrzeug in seine Heimat begeben. 
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gig1126. Im Wortlaut von § 6 Abs. 1 VVG ist demgegenüber nicht von einem 

erkennbaren, sondern nur von einem Anlass die Rede. Es ist somit zweifelhaft, 

ob der Anlass für die Fragepflicht erkennbar sein muss. 

Im Zuge der Diskussion um die Entstehung des Gesetzes zur Neuregelung des 

Versicherungsvermittlerrechts wurde von Seiten der Versicherungswirtschaft zu 

§ 42c VVG a.F. vorgeschlagen, das Merkmal „erkennbar“ in den Gesetzestext 

aufzunehmen1127. Infolge dieser fehlenden Klarstellung im Gesetz wird in der 

Literatur sowohl zu den Beratungspflichten des Versicherers als auch zu denen 

des Versicherungsvermittlers die Ansicht geäußert, für die Entstehung einer Fra-

ge- und Beratungspflicht komme es nicht auf die Erkennbarkeit eines Anlasses 

an, sondern dieser müsse nur objektiv gegeben sein1128. 

Begründet wird diese Ansicht damit, dass die Erkennbarkeit ein Element der 

Fahrlässigkeit und somit des Verschuldens bei einer Pflichtverletzung des Versi-

cherers sei. Käme es auf einen erkennbaren Anlass an, um eine Pflicht zu be-

gründen, führte dies zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des Versicherungs-

nehmers, da dieser bei der Pflichtverletzung die Erkennbarkeit des Anlasses dar-

legen und beweisen müsste. Das Verschulden und damit die Erkennbarkeit solle 

nach der Fassung des Gesetzes jedoch nicht vom Versicherungsnehmer zu be-

weisen sein, vielmehr habe sich der Versicherer zu exkulpieren1129. Darüber hin-

aus könne es bei § 6 Abs. 1 VVG deswegen nicht auf einen erkennbaren Anlass 

ankommen, weil dies zu einem Widerspruch zum Wortlaut des § 6 Abs. 4 VVG 

führte, wonach es für die Entstehung der nachverträglichen Frage- und Bera-

tungspflicht auf einen erkennbaren Anlass ankommt1130. 

Diese Ansicht überzeugt nicht. Ein Anlass lässt sich umschreiben als „Beweg-

grund“, „Triebfeder“ oder schlicht „Grund“1131. Wenn eine Nachfrage des Versi-

cherers durch einen „Grund“ oder „Beweggrund“ veranlasst sein soll, der gleich-

sam als „Triebfeder“ das Verhalten des Versicherers steuert, bedingt dies not-

wendigerweise, dass die Umstände, die für den Versicherer einen Anlass bilden, 

erkennbar sein müssen, damit dieser sein Verhalten hiernach ausrichten kann. 

Folglich gewinnt die Erkennbarkeit eines Umstandes bereits auf Tatbestands-

ebene an Bedeutung, auch wenn zuzugeben ist, dass die Vorhersehbarkeit als 

Element der Fahrlässigkeit1132 ebenfalls die Erkennbarkeit eines Umstandes be-

dingt, um zu einem Verschuldensvorwurf zu gelangen, sich hierin aber gerade 

                                                 
1126 Vgl. oben unter C. IV. 4. c. aa. 
1127 Vgl. Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 80 m.w.N. 
1128 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 6 und 10; Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 80; 
Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (468f). 
1129 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 10 und 45; Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 80; 
Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (468f). 
1130 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 6 und 35; Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (469). 
1131 Duden, Die sinn- und sachverwandten Wörter nach neuer Rechtschreibung, Stichwort: An-
lass. 
1132 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 276, Rn. 20. 
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wegen der anlassbezogenen Ausgestaltung der Fragepflicht nicht erschöpft. 

Dementsprechend begegnet auch die Behauptung einer Beweislastumkehr zu 

Lasten des Versicherungsnehmers Bedenken. Nach allgemeinen Regeln der Be-

weislast hat jede Partei die Voraussetzungen der ihr günstigen Norm darzulegen 

und zu beweisen1133, im Falle der Geltendmachung eines Schadensersatzanspru-

ches wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht also unter anderem, 

dass die verletzte Pflicht auch tatsächlich bestand1134. Indem sich die gesetzlich 

angeordnete Beweislastumkehr nur auf das Verschulden, nicht aber auf die 

Pflichtverletzung bezieht, lässt die Erkennbarkeit eines Anlasses als tatbestandli-

che Voraussetzung einer Fragepflicht die gesetzliche Beweislastverteilung unbe-

rührt. Zudem bringt die in § 6 Abs. 5 VVG geregelte Beweislastumkehr hin-

sichtlich der Verschuldens der Sache nach keine Neuerung gegenüber der bishe-

rigen Rechtslage, denn Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung der in 

der Rechtsprechung angenommenen Aufklärungs- und Beratungspflichten 

knüpften an § 280 Abs. 1 BGB an1135, weswegen bereits bislang gemäß § 280 

Abs. 1 S. 2 BGB das Verschulden des Versicherers vermutet wurde. 

Schließlich kann nicht mit einem Verweis auf § 6 Abs. 4 VVG davon ausgegan-

gen werden, dass es nur bei den nachvertraglichen Pflichten auf eine Erkennbar-

keit ankomme, nicht aber bei den vorvertraglichen Pflichten des Abs. 1. Es 

leuchtet nicht ein, warum das eine Mal die Entstehung einer Frage- und Bera-

tungspflicht von der Erkennbarkeit abhängen soll, das andere Mal jedoch nicht, 

schließlich müssten die Vertreter dieser Ansicht auch bei den Pflichten nach § 6 

Abs. 4 VVG mit Blick auf die Regelung des § 6 Abs. 5 S. 2 VVG konsequen-

terweise den im Rahmen von § 6 Abs. 1 S. 1 VVG erhobenen Einwand der Be-

weislastumkehr geltend machen. In der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 4 VVG 

heißt es zwar, dass gemäß Abs. 4 S. 1 dem Versicherer die Pflicht nach Abs. 1 S. 

1 auch während der Dauer des Vertragsverhältnisses obliege, soweit hierfür ob-

jektiv ein Anlass bestehe, der für den Versicherer erkennbar sei1136. Dies deutet 

darauf hin, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass ein Pflichten begründender 

Anlass auch ohne Erkennbarkeit gegeben sein kann. Demgegenüber ist in der 

Begründung zu § 42c VVG a.F. im Hinblick auf die Pflichten des Versiche-

rungsvermittlers, denen diejenigen des Versicherers nachgebildet sind1137, die 

Rede von einem erkennbaren Anlass, nach den Wünschen und Bedürfnissen des 

Versicherungsnehmers zu fragen1138. Dieses Verständnis trägt zum einen der 

Bedeutung des Ausdrucks „Anlass“ Rechnung und steht zum anderen im Ein-

                                                 
1133 Vgl. statt vieler Reichold, in: T/P, Vorbem. § 284, Rn 23. 
1134 Vgl. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 47. 
1135 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 36; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 94. 
1136 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 li. Sp. 
1137 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
1138 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
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klang mit der erklärten Absicht des Gesetzgebers, die bisherige Rechtsprechung 

zu kodifizieren, welche die Erkennbarkeit als Pflichten begründenden Umstand 

ansah. Folglich ist davon auszugehen, dass ein Anlass für den Versicherer er-

kennbar sein muss1139, wobei diesem gemäß § 70 S. 1 VVG das Wissen seines 

Versicherungsvertreters zugerechnet wird. Wegen der Umstände, aus denen die 

Erkennbarkeit des Anlasses für den Versicherer folgt, kann sinngemäß auf die 

Rechtsprechung zum alten Recht verwiesen werden1140. 

 

cc. Reichweite und Grenzen der Fragepflicht 

Der Gesetzgeber wollte zum einen keine Pflicht begründen, eine allgemeine Ri-

sikoanalyse zu erstellen1141. Eine derartige Pflicht trifft schließlich auch Versi-

cherungsberater und Versicherungsmakler nur dann, wenn eine entsprechende 

vertragliche Vereinbarung getroffen worden ist. Der Ausschluss der Pflicht, eine 

allgemeine Risikoanalyse zu erstellen, führt in erster Linie dazu, dass sich Fra-

gen des Versicherers nach den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungs-

nehmers grundsätzlich auf den angefragten Versicherungsschutz beschränken 

können. Es ist jedoch bereits erwähnt worden, dass ein Versicherungsnehmer 

den Versicherer nicht immer mit konkreten Vorstellungen hinsichtlich eines be-

stimmten Versicherungsprodukts aufsuchen muss. In diesem Fall ist der Versi-

cherer verpflichtet, zunächst allgemein nach den Wünschen und Bedürfnissen 

des Versicherungsnehmers zu fragen, um herauszufinden, was für eine Versiche-

rung für diesen überhaupt in Frage kommt1142. Hat sich jedoch ein bestimmter 

Wunsch herauskristallisiert, beschränkt sich die Fragepflicht des Versicherers 

indes auf das nunmehr in Aussicht genommene Versicherungsprodukt. So ist der 

Versicherer in dem bereits genannten Beispiel des Handwerksmeisters1143 ledig-

lich verpflichtet, Fragen nach den Wünschen und Bedürfnissen in Bezug auf das 

Thema Haftpflichtversicherung zu stellen, nicht aber was die Bereiche private 

Altersvorsorge oder Berufsunfähigkeit angeht. Insoweit besteht schließlich kein 

Anlass. 

Gleichwohl weist ein Beratungsgespräch eine gewisse Dynamik auf, denn so-

weit ein Anlass zur Frage nach Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungs-

nehmers besteht, können Umstände zu Tage treten, die auf einen weitergehenden 

Versicherungsbedarf hindeuten. In dieser Situation wird der Versicherer sich 

                                                 
1139 Vgl. Franz, VersR 2007, S. 298 (298f); ders., DStR 2007, S. 303; Meixner/Steinbeck, § 1, 
Rn. 16; T. Schneider, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 1a, Rn. 20; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., 
Rn. 272. Unklar Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 17 und 44, der einerseits auf die Erkennbarkeit des 
Anlasses für die Entstehung von Beratungspflichten abstellt, andererseits aber dem Versicherer 
wegen § 6 Abs. 5 S. 2 VVG die Beweislast für die fehlende Erkennbarkeit eines Beratungsanlas-
ses auferlegt. Ebenso jetzt auch: Reiff, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 5, Rn. 162 zu § 63 VVG. 
1140 Vgl. oben unter C. IV. 4. c. aa. 
1141 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
1142 Vgl. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 8. 
1143 Vgl. oben unter C. IV. 5. a. bb. (1.). 
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nicht auf den Standpunkt stellen können, keine allgemeine Risikoanalyse durch-

führen zu müssen, sondern vielmehr ist er verpflichtet, den gegebenen Anlässen 

nachzugehen. Sollte sich herausstellen, dass besagter Handwerksmeister als 

Selbständiger über keinen Krankenversicherungsschutz verfügt, so muss der 

Versicherer nachfragen, inwieweit der Wunsch besteht, in diesem Bereich Ver-

sicherungsschutz zu erwerben. Möchte der Versicherungsnehmer hierzu keine 

Fragen beantworten, muss der Versicherer jedoch nicht weiter nachfragen. 

Damit ist auch zugleich eine erste Schranke der Fragepflicht aufgezeigt. Ihr Ziel 

ist es, die Grundlage für eine sachgerechte, aber angabenorientierte Beratung 

sicherzustellen1144. Indem der Versicherer nur auf der Grundlage der Angaben 

des Versicherungsnehmers zu beraten hat, bedeutet dies, dass eine weitergehen-

de Recherchepflicht des Versicherers nicht besteht, denn eine eingehende Er-

mittlungs- und Nachforschungstätigkeit soll er gerade nicht schulden1145. Insbe-

sondere ist er daher nicht verpflichtet, Erkundigungen bei Dritten einzuziehen, 

um den Bedarf des Versicherungsnehmers zutreffend zu ermitteln. Vielmehr 

kann und darf er sich auf dessen Angaben verlassen und muss nur auf dieser 

Grundlage beraten. Sollten die Angaben für eine Beratung ausnahmsweise nicht 

ausreichen und kann oder möchte der Versicherungsnehmer auch keine weiteren 

Auskünfte geben, muss allerdings eine Pflicht des Versicherers angenommen 

werden, den Versicherungsnehmer auf diesen Punkt hinzuweisen. Anderenfalls 

würde das Ziel einer sachgerechten Beratung verfehlt. 

Eine weitere Grenze der Fragepflicht ergibt sich unmittelbar aus § 6 Abs. 6 

VVG. § 6 Abs. 6 HS 1 VVG schließt Versicherungsverträge über Großrisiken 

im Sinne des § 10 Abs. 1 S. 2 EGVVG vom Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 

VVG aus, so dass in diesen Fällen keine Fragepflicht besteht. § 6 Abs. 6 HS 2 

VVG bestimmt darüber hinaus, dass § 6 Abs. 1 VVG keine Anwendung findet, 

wenn der Vertrag über einen Versicherungsmakler vermittelt wird. Der Gesetz-

geber sieht in diesen Fällen keinen Bedarf, den Versicherungsnehmer auch vom 

Versicherer befragen und beraten zu lassen, da der Versicherungsmakler auf-

grund des Maklervertrages zur Erfüllung dieser Aufgaben verpflichtet ist1146. 

Entsprechend der Gesetzesbegründung1147 ist analog § 6 Abs. 6 HS 2 VVG eine 

Fragepflicht des Versicherers auch ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-

nehmer durch einen Versicherungsberater betreut wird und danach der Vertrag 

unter Vermittlung durch einen Versicherungsvertreter geschlossen wird, da hier 

ebenfalls eine umfassende Beratung sichergestellt ist. 

 

 

                                                 
1144 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1145 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1146 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
1147 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li Sp. und re. Sp.  
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dd. Kritik 

Eine uneingeschränkte Pflicht des Versicherers, in umfassender Weise nach den 

Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers zu fragen, hat der Ge-

setzgeber nicht normiert. Vom Standpunkt des Versicherungsnehmers aus be-

trachtet wäre die Begründung einer solchen Pflicht vorteilhafter gewesen, da der 

Versicherer auf diese Weise eine allgemeine Risikoanalyse zu erstellen hätte und 

damit der Versicherungsnehmer von der grundlegenden Last befreit gewesen 

wäre, seinen Bedarf an Versicherungsschutz zutreffend zu ermitteln. Zugleich 

wäre somit eine breitere Basis für eine auf die Befragung aufbauende Beratung 

geschaffen worden. 

Mit Blick auf die Interessenlage des Versicherers hätte eine Pflicht zur Erstel-

lung einer allgemeinen Risikoanalyse diesen unverhältnismäßig belastet, 

schließlich wäre sie kaum zu erfüllen gewesen und hätte zu einem ausufernden 

Haftungsrisiko geführt. Denkbar wäre der Fall, dass ein Versicherungsnehmer, 

der den Wunsch nach einer Kfz-Haftpflichtversicherung geäußert hat, sich dar-

auf berufen könnte, nicht auch nach dem Bestehen einer privaten Haftpflichtver-

sicherung gefragt worden zu sein, deren Fehlen sich nun für ihn nachteilig aus-

wirkt und er daher Schadensersatz verlangt. Bei der Annahme der Pflicht zu ei-

ner umfassenden Risikoanalyse wäre eine angemessene Lösung allein in einem 

Mitverschulden des Versicherungsnehmers gemäß § 254 Abs. 1 BGB zu suchen. 

Es muss auch bezweifelt werden, ob jeder Versicherungsnehmer gewollt hätte, 

bei Abschluss eines Versicherungsvertrages aus einem bestimmten Anlass her-

aus, etwa einer Reisekrankenversicherung vor Antritt einer Urlaubsreise, vom 

Versicherer auch über Risiken befragt zu werden, die mit dem konkreten Anlass 

nichts zu tun haben. 

Indem der Gesetzgeber die Pflicht zur Frage von einem erkennbaren Anlass ab-

hängig macht, trägt er zunächst den Interessen des Versicherers Rechnung1148. 

Andererseits berücksichtigt die Neuregelung jedoch auch die Interessen des Ver-

sicherungsnehmers insoweit, als die Pflichten des Versicherers bereits auf der 

Ebene der Bedarfsermittlung ansetzen und damit dazu beitragen, eine Grundlage 

für eine Beratung zu schaffen. Zudem ist die Beschränkung der Fragepflicht auf 

das Vorliegen eines erkennbaren Anlasses nicht unverhältnismäßig restriktiv, da 

diese Pflicht nur dann nicht besteht, wenn der Versicherungsnehmer einen be-

stimmt formulierten Wunsch nach einem konkreten Versicherungsprodukt vor-

bringt und keine weiteren Umstände einen Anlass zur Nachfrage bieten1149. 

Im Ergebnis verbessert die Normierung einer anlassbezogenen Fragepflicht den 

Schutz des Versicherungsnehmers, ohne den Versicherer unverhältnismäßig in 

                                                 
1148 Vgl. Reiff, S. 27; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 79, wonach eine unbeschränkte 
Fragepflicht in vielen Fällen zu einer unnötigen und schädlichen Überregulierung führen würde. 
1149 Vgl. Reiff, S. 27; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 79 zu § 42c VVG a.F. 
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seiner Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen. 

 

ee. Formale und zeitliche Anforderungen der Fragepflicht 

Fraglich ist, wie die Fragepflicht in formaler und zeitlicher Hinsicht zu erfüllen 

ist. § 6 Abs. 2 VVG gibt hierauf keine Antwort. Die Norm bestimmt lediglich, 

dass der Versicherer den erteilten Rat und die Gründe hierfür vor dem Abschluss 

des Vertrages in Textform zu übermitteln hat und bezieht sich damit auf die Er-

füllung der Dokumentationspflicht. Vorausgesetzt wird ein erteilter Rat und so-

mit, dass Fragen bereits im Vorfeld mündlich gestellt worden sind. Die Frage-

pflicht ist damit vor der Beratungspflicht zu erfüllen, der ihrerseits, wie noch zu 

zeigen ist1150, vor der Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers 

nachzukommen ist1151. 

 

b. Pflichten zur Beratung und Begründung 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG verpflichtet den Versicherer, den Versicherungsnehmer zu 

beraten und die Gründe für jeden erteilten Rat anzugeben. Fraglich ist, welche 

Anforderungen diese Pflichten an den Versicherer bei der Beratung stellen und 

wie sie zu erfüllen sind. 

 

aa. Voraussetzungen der Pflichten zur Beratung und Begründung 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG verknüpft den ersten Satzteil, der die Fragepflicht regelt, 

mit dem zweiten Satzteil, der die Beratungspflicht betrifft, durch die Konjunkti-

on „und“. Folglich gelten die für die Fragepflicht normierten Einschränkungen 

auch für die Beratungspflicht, weswegen diese ebenfalls anlassbezogen ausges-

taltet ist. Die Pflicht, die Gründe für einen erteilten Rat anzugeben, hängt dem-

gegenüber nur mittelbar von einem Anlass ab, da sie nur dann zum Tragen 

kommt, wenn der Versicherer verpflichtet ist, den Versicherungsnehmer zu bera-

ten. 

Als Umstände, die einen Anlass für eine Pflicht zur Beratung und infolgedessen 

auch zur Begründung eines Rates bilden können, nennt § 6 Abs. 1 S. 1 VVG die 

Schwierigkeit, die angebotene Leistung zu beurteilen, die Person des Versiche-

rungsnehmers und dessen Situation. Genauso wie für die Fragepflicht gilt auch 

für die Beratungspflicht, dass der Gesetzgeber den gesetzlich genannten Merk-

malen keinen abschließenden Charakter beimisst1152. Daher können die in der 

bisherigen Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen auch weiterhin herangezo-

                                                 
1150 Vgl. unten unter C. IV. 5. b. dd. 
1151 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 274; ders., Rn. 268. 
1152 Vgl. BT-Drucks. 1935, S. 24 li. Sp. 
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gen werden, um eine Beratungspflicht des Versicherers zu begründen1153. Zu 

erinnern ist in diesem Zusammenhang jedoch an die erwähnten Besonderheiten 

der Fallgruppen „Falsche Tatsachenmitteilungen“ und „Tatsächliche Übernahme 

einer Beratung“1154: 

Erstere betrifft Verletzungen der „allgemeinen Wahrheitspflicht“, welche jeden 

Vertragspartner bei der Anbahnung eines Vertrages unabhängig von den Um-

ständen des Einzelfalles trifft und somit bereits nach altem Recht von den Auf-

klärungs- und Beratungspflichten des Versicherers zu trennen war1155. Sie hängt 

somit nicht von einem Anlass ab und unterfällt daher nicht § 6 Abs. 1 VVG, 

sondern, wie nach altem Recht auch1156, den §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB1157. 

Entsprechendes gilt für die Beratungspflichten der Fallgruppe „Tatsächliche 

Übernahme einer Beratung“, da sie ihren Geltungsgrund in einer freiwilligen 

Übernahme haben und daher ebenfalls nicht von einem Anlass im Sinne des § 6 

Abs. 1 VVG abhängen1158. Übernimmt ein Versicherer von sich eine Beratung 

des Versicherungsnehmers, obwohl hierzu auf Grund der Umstände des Einzel-

falles kein Anlass besteht, begründet dies eine vorvertragliche Nebenpflicht ge-

mäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 1 BGB1159. 

Mit Blick auf die Beratungspflicht nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG kann wegen der 

Frage, ob der Anlass für deren Entstehung erkennbar sein muss, auf die entspre-

chenden Ausführungen zur Fragepflicht verwiesen werden1160. 

 

bb. Reichweite und Grenzen der Pflichten zur Beratung und Begründung 

Fraglich ist, welche Reichweite die Pflichten zur Beratung und Begründung ha-

ben und welche Grenzen ihnen gesetzt sind. 

 

(1.) Pflicht zur Beratung 

(a.) Beratung trotz Interessengegensatz 

Eine Pflicht zur Beratung stellt nach der eingangs vorgenommenen Unterschei-

dung die am weitest reichende Pflicht zur Vermittlung von Wissen dar, denn 

neben der Verschaffung von Kenntnissen verpflichtet sie auch zu einer werten-

den Stellungnahme, um eine Entscheidungshilfe für den Abschluss eines Vertra-

                                                 
1153 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 17; Rixecker, in: VersR-Hdb., 2. Aufl., § 18a, Rn. 2 und 7; 
Schimikowski/Höra, S. 104; Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 12ff; Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 
465 (468). 
1154 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. aa. und C. IV. 4. b. bb. 
1155 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. aa. 
1156 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. aa. 
1157 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 9. Anders Rixecker, in: VersR-Hdb., 2. Aufl., § 18a, Rn. 7, 
der die „allgemeine Wahrheitspflicht“ wohl als Beratungspflicht im Sinne des § 6 Abs. 1 VVG 
ansieht. 
1158 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. bb. 
1159 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 9; Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 15. Ebenso wohl Franz, 
VersR 2008, S. 298 (299); Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 11. 
1160 Vgl. oben unter C. IV. 5. a. bb. (2.). 



 224 

ges zu bieten1161. Während des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Neu-

regelung des Versicherungsvermittlerrechts ist jedoch angezweifelt worden, ob 

Versicherungsvertreter gemäß § 42c VVG a.F. verpflichtet sein können, zu bera-

ten. Diese Kritik lässt sich auf die Neuregelung in § 6 Abs. 1 S. 1 VVG übertra-

gen. 

Teile der Literatur machten geltend, ein Versicherungsvertreter könne wohl ver-

pflichtet werden, den Versicherungsnehmer nach seinen Wünschen und Bedürf-

nissen zu befragen, woraufhin eine personenbezogene Aufklärung stattfinden 

könne1162. Eine Beratung könne indes nicht zu seiner Pflicht gemacht werden, da 

sie auch den Versicherer verpflichten würde, eine Empfehlung zu einem Produkt 

auszusprechen. Versicherer und Versicherungsnehmer stünden sich jedoch als 

Vertragspartner auf zwei Seiten gegenüber und jeder sei daher bemüht, seine 

Interessen soweit wie möglich wahrzunehmen. In dieser Situation könne unmög-

lich davon ausgegangen werden, dass der Versicherungsnehmer einen neutralen 

Rat erhalte1163. 

Zuzugeben ist dieser Kritik, dass zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer zwar ein gewisser Interessengegensatz besteht, jedoch schließt dies nicht 

zwingend eine Beratung durch den Versicherer aus1164. Vielmehr kommt es dar-

auf an, welche Qualität eine geschuldete Beratung haben muss, was also der 

Gegenstand einer Empfehlung des Versicherers ist und welche Umstände hierbei 

zu berücksichtigen sind. 

 

(b.) Beratung über das eigene Versicherungsangebot 

Mit Blick auf den angesprochenen Interessengegensatz kann eine neutrale und 

unabhängige Beratung, wie sie bereits bislang durch die Inanspruchnahme von 

Versicherungsberatern und -maklern erlangt werden konnte, von einem Versi-

cherer nicht erwartet werden. Als Unternehmer und Anbieter seiner Versiche-

rungsprodukte verfolgt er in erster Linie seine eigenen wirtschaftlichen Interes-

sen. Mit Blick auf den durch Art. 12 Abs. 1 i.V.m. 19 Abs. 3 GG gewährten 

Schutz seiner gewerblichen Tätigkeit1165 stellte es einen bedenklich weit rei-

chenden Eingriff in seine Grundrechte dar, wenn er durch § 6 Abs. 1 S. 1 VVG 

verpflichtet würde, sich einen Marktüberblick im Interesse des Versicherungs-

nehmers zu verschaffen, um auf dieser Grundlage eventuell das Angebot eines 

Mitbewerbers empfehlen zu müssen, etwa weil dieses besser den Bedarf des 

Versicherungsnehmers abdeckt als ein eigenes. Eine derart umfassende und 

                                                 
1161 Vgl. oben unter C. IV. 1. 
1162 Vgl. Miettinen, VersR 2005, S. 1629 (1632). 
1163 Vgl. Miettinen, VersR 2005, S. 1629 (1631f). 
1164 Vgl. Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 82; ders., WM 2006, S. 1701 (1704) zu § 42c 
VVG a.F. 
1165 Vgl. oben unter C. III. 4. d. cc. (1.) (f.) (aa.). 
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neutrale Beratung ist vielmehr die Aufgabe eines Versicherungsberaters oder      

-maklers, der auf Seiten des Versicherungsnehmers tätig wird. Ebenso wie die 

Rechtsprechung zum alten Recht eine Pflicht des Versicherers zur Aufklärung 

und Beratung über Angebote seiner Mitbewerber ausdrücklich abgelehnt hat1166, 

ist daher die gleiche Einschränkung auch für das neue Recht zu machen1167. 

Zwar ist eine Pflicht zur Beratung über fremde Versicherungsangebote nicht 

geboten, dennoch kann eine Beratung in Bezug auf das eigene Angebot erfolgen. 

Augenscheinlich ist dies insbesondere dann, wenn ein Versicherer zur Abde-

ckung eines bestimmten Risikos mehrere Versicherungsprodukte mit unter-

schiedlich weit reichendem Versicherungsschutz anbietet. In dieser Situation ist 

es durchaus angebracht, ihn zu verpflichten, den Versicherungsnehmer anlassbe-

zogen auf seine unterschiedlichen Angebote hinzuweisen und ein Produkt zu 

empfehlen, dass den dargelegten bzw. vom Versicherer ermittelten Wünschen 

und Bedürfnissen am besten entspricht, auch wenn es von der Prämienhöhe her 

für ihn weniger attraktiv sein sollte. Insoweit hilft eine wertende Stellungnahme 

des Versicherers dabei, dem Versicherungsnehmer eine eigene Entscheidung für 

oder gegen den Abschluss eines bestimmten Vertrages zu treffen. Im Idealfall 

kommt diese Entscheidungshilfe auch dem Versicherer zu Gute, da eine an den 

Interessen des Kunden ausgerichtete Empfehlung in Bezug auf das eigene An-

gebot dessen Zufriedenheit mit den Beratungsleistungen des Versicherers stei-

gert, womit zugleich ein werbender Effekt zu seinen Gunsten einhergeht. 

Mit Blick auf die Interessen des Versicherungsnehmers führt eine auf das Ange-

bot des Versicherers beschränkte Beratungspflicht allerdings zu dem Problem, 

dass auf dem Markt erhältliche Konkurrenzangebote die Wünsche und Bedürf-

nisse des Kunden möglicherweise besser abdecken als das Angebot des kontak-

tierten Versicherers. Redlicherweise kann ein Versicherungsnehmer, der sich an 

einen bestimmten Versicherer wendet, aber nicht erwarten, von diesem über sein 

Angebot hinaus auch über Konkurrenzprodukte beraten zu werden1168. Es ist 

insoweit seine Sache, sich auch an weitere Versicherer zu wenden, um sich über 

deren Angebote zu informieren oder die Dienste eines Versicherungsmaklers 

oder -beraters in Anspruch zu nehmen. 

 

(c.) Beratung im Verhältnis zur Aufklärung des Versicherungsnehmers 

Bei der Pflicht zur Beratung handelt es um die weitest reichende Informations-

pflicht, welche auch Elemente der Aufklärung umfasst1169. Ferner ist in der 

                                                 
1166 Vgl. oben unter C. IV. 4. c. cc. (2.). 
1167 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 25; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 22; Rixecker, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 17; Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 24; Terbille, in: MAH, § 2, 
Rn. 24. 
1168 Vgl. in einem anderem Zusammenhang Taupitz, in: VersWissStud (4. Bd.), S. 105 (110). 
1169 Vgl. oben unter C. IV. 1. 
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Rechtsprechung bislang zumeist allein eine Pflicht zur Aufklärung angenommen 

worden, etwa den Versicherungsnehmer auf Deckungslücken im angebotenen 

Versicherungsschutz oder auf die Notwendigkeit der Vereinbarung einer vorläu-

figen Deckung hinzuweisen1170. Eine derartige Aufklärung ist auch nach neuem 

Recht unumgänglich, etwa wenn sich herausstellt, dass der angebotene Versiche-

rungsschutz den Bedarf des Versicherungsnehmers nicht vollständig abdeckt. 

Der Versicherer kann sich in dieser Lage daher nicht darauf beschränken, nur 

einen Vertrag zu empfehlen, der dem Bedarf des Versicherungsnehmers am 

nächsten kommt, sondern er hat auch darauf hinzuweisen und somit darüber 

aufzuklären, in welchen Punkten der in Frage kommende Vertrag hinter dessen 

Wünschen und Bedürfnissen zurückbleibt1171. Aufklärung ist damit immer auch 

ein Teil der Beratung, was sich insbesondere daran zeigt, dass der Versicherer 

verpflichtet ist, die Gründe für einen erteilten Rat anzugeben und somit die Hin-

tergründe für eine Empfehlung aufzudecken. Denn nur die Kenntnis der Gründe 

für einen Rat ermöglicht es dem Versicherungsnehmer, diesen zu hinterfragen 

und bei der Entscheidung über den Abschluss eines Versicherungsvertrages ent-

sprechend zu gewichten. Die Pflicht zur Beratung umfasst somit neben einer 

Empfehlung auch eine Aufklärung. 

Allerdings kann sich eine Beratung unter Umständen auch allein in einer Aufklä-

rung des Versicherungsnehmers erschöpfen. Denkbar ist die Situation, dass der 

Versicherer in seinem Angebot verschiedene Produkte hat, die den Wünschen 

und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers jeweils für sich gesehen nicht voll-

ständig gerecht werden, aber jedes Vor- und Nachteile aufweist, die gegeneinan-

der abzuwägen sind, ohne dass eine eindeutige Entscheidung für das eine oder 

andere in Frage kommt. In dieser Situation den Versicherer für verpflichtet zu 

halten, eine eindeutige Empfehlung zugunsten eines Vertrages auszusprechen, 

liefe darauf hinaus, die tatsächlich gegebene Entscheidungsalternativität zu ver-

schleiern. Damit würde der vom Gesetzgeber mit den Beratungspflichten ver-

folgte Zweck, den Verbraucherschutz zu verbessern1172, vereitelt und die Funkti-

on der Beratung, dem Versicherungsnehmer begleitend zu den Informationen 

nach § 7 VVG eine informierte Auswahlentscheidung zu ermöglichen1173, in ihr 

Gegenteil verkehrt. Eine sachgerechte Beratung des Versicherungsnehmers kann 

in diesem Fall nur bedeuten, ihm die Entscheidungsalternativen offen darzulegen 

und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Versicherungen zu erläutern, so dass 

er selbst eine Auswahlentscheidung treffen kann. 

 

 

                                                 
1170 Vgl. oben unter C. IV. 4. c. bb. 
1171 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 23; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 29. 
1172 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp.  
1173 Vgl. oben unter C. IV. 2. 
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(d.) Beratung im Verhältnis zu den Informationspflichten gemäß § 7 VVG 

Soweit eine Beratung auch Elemente der Aufklärung und somit die Verschaf-

fung von Kenntnissen im Einzelfall umfasst, stellt sich die Frage, wie sich die 

Beratungspflicht nach § 6 Abs. 1 VVG zu den Informationspflichten gemäß § 7 

Abs. 1 VVG verhält. 

Die Pflicht zur Beratung ist von einem Anlass abhängig und umfasst damit nicht 

per se die Pflicht, einen angebotenen Versicherungsvertrag in seinen Einzelhei-

ten zu erläutern1174. Zu diesem Zweck sind dem Versicherungsnehmer vielmehr 

die AVB und wesentlichen Merkmale des Versicherungsvertrages gemäß §§ 7 

Abs. 1 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV zu übermitteln, weswegen diese 

Informationen im Rahmen von § 6 Abs. 1 S. 1 VVG nicht zwingend zu wieder-

holen sind1175. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Informationen, die Gegenstand 

der allgemeinen Informationspflichten des § 7 Abs. 1 VVG sind, nicht auch im 

Rahmen des § 6 Abs. 1 VVG relevant sein können. Die Beratungspflicht des 

Versicherers ergänzt die Informationspflichten, bei denen angesichts ihres Um-

fangs die Gefahr besteht, dass einzelne Informationen in der Masse untergehen. 

Soweit daher ein Anlass zur Beratung besteht, der Umstände betrifft, die Ge-

genstand der Information nach § 7 Abs. 1 VVG sind, schließt dies eine gleich 

lautende Aufklärung im Rahmen des § 6 Abs. 1 VVG nicht von vornherein aus. 

Es bietet sich daher für den Versicherer an, das Informationsmaterial in den Be-

ratungsvorgang einzubeziehen, soweit sich das Beratungsgespräch bereits auf 

ein konkretes Versicherungsprodukt verengt hat und somit klar ist, welche In-

formationen zu erteilen sind. 

 

(e.) Abraten von Versicherungsprodukten 

Schließlich bleibt die Frage zu klären, ob der Versicherer auch verpflichtet sein 

kann, vom Abschluss eines Versicherungsvertrages abzuraten. 

Soweit er auf Grund eines erkennbaren Anlasses verpflichtet ist, den Versiche-

rungsnehmer bei der Beratung auf Defizite im angebotenen Versicherungsschutz 

hinzuweisen, also etwa über Deckungslücken aufzuklären, führt dies dazu, dass 

er sein eigenes Angebot relativieren muss. Zwar könnte darauf abgestellt wer-

den, dass dem Versicherungsnehmer dennoch ein Vertrag empfohlen werden 

kann, der seine Wünsche und Bedürfnisse nur unzureichend berücksichtigt, 

wenn zugleich hierauf hingewiesen wird und er auf dieser Grundlage eine Ent-

scheidung treffen kann. Wenn jedoch das Angebot überwiegend nicht mehr den 

Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers entspricht, könnte eine 

dennoch ausgesprochene Empfehlung diesen zu der irrigen Annahme verleiten, 

dass der Vertrag trotz der aufgezeigten Unzulänglichkeiten seinen Interessen 

                                                 
1174 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 23. 
1175 Vgl. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 4 und 17. 
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genügt. Von einer Empfehlung im Sinne einer Entscheidungshilfe kann dann 

aber keine Rede sein. Vielmehr würde seine Entscheidung durch den Versicherer 

zu dessen Nachteil beeinflusst. Mit einem verbesserten Verbraucherschutz hat 

dies nichts zu tun. 

Denkbar wäre es daher, den Versicherer allein dazu zu verpflichten, über die 

Defizite im Versicherungsschutz aufzuklären und von einer Empfehlung im Üb-

rigen Abstand zu nehmen. Der Versicherungsnehmer müsste dann eine Aus-

wahlentscheidung auf Grund der ihm gegebenen Informationen treffen, ohne als 

Entscheidungshilfe einen Rat des Versicherers zu erhalten. 

Überzeugen kann diese Lösung jedoch nur in den bereits genannten Fällen, in 

denen eine Entscheidungsalternativität für den Versicherungsnehmer besteht und 

daher eine eindeutige Empfehlung ausscheidet1176. Darüber hinaus leuchtet es 

jedoch nicht ein, weswegen ein Versicherer nur verpflichtet sein soll, in Bezug 

auf sein Versicherungsangebot im positiven Sinne zu beraten, wenn der in Aus-

sicht genommene Vertrag den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungs-

nehmers weitgehend gerecht wird, jedoch eine Entscheidungshilfe im negativen 

Sinne ausgeschlossen sein soll, wenn sein Angebot eindeutig hinter diesen zu-

rückbleibt. Insoweit kann nicht darauf abgestellt werden, dass der Gesetzgeber 

nur die bisherige Rechtslage habe kodifizieren wollen, jedoch die Rechtspre-

chung bislang keine Pflicht angenommen hat, dem Versicherungsnehmer vom 

Abschluss eines Vertrages abzuraten1177. Der Sache nach handelte es sich bei 

den in der Rechtsprechung anerkannten Pflichten in erster Linie um Aufklä-

rungspflichten, während im Gesetz nunmehr ausdrücklich von einer Pflicht zur 

Beratung die Rede ist1178. Zudem ist es das erklärte Ziel des Gesetzgebers, die 

Position des Versicherungsnehmers durch die Normierung von Beratungspflich-

ten zu verbessern, weswegen eine Beratung nicht nur eine Entscheidungshilfe im 

positiven Sinne für den Abschluss eines Versicherungsvertrages umfassen muss, 

sondern auch im negativen Sinne dagegen. Schließlich kann auch nicht argu-

mentiert werden, dass es dem Versicherer im Hinblick auf seine durch Art. 12 

Abs. 1 i.V.m. 19 Abs. 3 GG geschützte wirtschaftliche Betätigung von vornher-

ein unzumutbar ist, ggf. von seinen eigenen Produkten abzuraten. Zu berücksich-

tigen ist, dass diese Pflicht alle am Markt vertretenen Versicherer gleichermaßen 

trifft, soweit ihr Angebot hinter den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden 

zurückbleibt. Zudem kann eine auf das eigene Angebot beschränkte, aber inso-

weit an den Interessen des Versicherungsnehmers orientierte Beratung dazu bei-

tragen, den Ruf als seriöser Anbieter von Versicherungsschutz zu unterstreichen, 

was sich an anderer Stelle zugunsten des Versicherers auswirken kann. 

                                                 
1176 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. bb. (1.) (c.). 
1177 Vgl. oben unter C. IV. 4. c. cc (3.). 
1178 Vgl. Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (475). 
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Folglich ist davon auszugehen, dass dieser Versicherer gemäß § 6 Abs. 1 VVG 

auch verpflichtet sein kann, vom Abschluss eines Vertrages abzuraten1179. 

 

(f.) Beratungsaufwand im Verhältnis zur Prämienhöhe 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG nennt als einschränkendes Kriterium ein angemessenes 

Verhältnis zwischen Beratungsaufwand und der zu zahlenden Prämie. Dem 

Wortlaut des Gesetzes nach könnte also eine sehr niedrige Prämie den Bera-

tungsumfang unter Umständen auf ein Minimalmaß reduzieren oder sogar der 

Entstehung einer Beratungspflicht entgegenstehen. 

Bereits im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Neuregelung des 

Versicherungsvermittlerrechts ist die entsprechende Einschränkung in § 42c 

Abs. 1 VVG a.F. sowohl von Verbänden1180 als auch vom Bundesrat1181 kritisiert 

worden, die eine Streichung dieser Einschränkung im Gesetz erreichen wollten. 

So führt der Bundesrat in seiner Stellungnahme hierzu aus, dass dieses Merkmal 

in der Praxis dazu führen könnte, dass über eine Hausratsversicherung eingehen-

der informiert werden müsse als über eine grundsätzlich bedeutsamere Privat-

haftpflichtversicherung. Zudem könnten auch relativ preisgünstige Versicherun-

gen erhebliche finanzielle Risiken mit sich bringen, ohne dass diesen ein ent-

sprechender Nutzen gegenüber stünde. Der Umfang der Beratung sollte daher an 

das Risiko des Versicherungsnehmers anknüpfen1182. Die Gegenäußerung der 

Bundesregierung weist die Kritik zurück. Die Orientierung des Beratungsbedarfs 

an der Höhe der Prämie sei lediglich eines von mehreren Kriterien. Wenn an-

lassbezogen ersichtlich sei, dass Beratungsbedarf bestehe, müsse dem Rechnung 

getragen werden. Das Kriterium der Prämienhöhe sei wichtig, um zu verhindern, 

dass bei einfachen Produkten ein unverhältnismäßiger Beratungs- und Doku-

mentationsaufwand betrieben werden müsse, der die Prämie um ein vielfaches 

übersteige1183. Ähnlich heißt es in der Gesetzesbegründung zu § 42c VVG a.F., 

regelmäßig werde es sich bei einer geringen Prämienhöhe um ein wenig kom-

plexes Standardprodukt handeln. So werde z.B. die Vermittlung eines einfachen 

Standardproduktes mit einer jährlichen Prämie von 60 € meist keine langwierige 

Beratung erfordern. Auch bei einer Versicherung mit einer niedrigen Prämie 

könne ein erhöhter Beratungsaufwand aufgrund der übrigen in § 42c Abs. 1 ge-

nannten Kriterien erforderlich sein1184. 

In seiner Stellungnahme zum neuen VVG hat der Bundesrat seine Kritik an dem 

                                                 
1179 Vgl. im Ergebnis Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 46. Anders, ohne nähere 
Begründung Grote/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2690); Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 
(474). 
1180 Vgl. Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 78 m.w.N. 
1181 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 32 li. Sp. 
1182 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 32 li. Sp. 
1183 Vgl. BT-Drucks. 16/2475, S. 4. 
1184 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 re. Sp. 
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Kriterium der Prämienhöhe wiederholt1185, der die Bundesregierung in ihrer Ge-

genäußerung mit den gleichen Argumenten erneut entgegengetreten ist1186. 

Dem Grunde nach scheint der Gesetzgeber von einer einfachen Gleichung aus-

zugehen: Niedrige Prämie gleich einfaches Produkt gleich geringer Beratungs-

aufwand. Indem er aber betont, dass die übrigen zu einer Beratung Anlass ge-

benden Umstände auch bei einer geringen Prämie zu einem erhöhten Beratungs-

aufwand führen können, wird diese einfache Gleichung stark relativiert. Bei ge-

nauer Betrachtung kann das Kriterium der Prämienhöhe auch nicht überzeu-

gen1187. 

Der Komplexität eines Versicherungsproduktes trägt bereits das Merkmal der 

Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, Rechnung, so dass 

dieser Umstand nicht noch einmal im Gewande der Prämienhöhe ein zweites 

Mal berücksichtigt werden muss. Unabhängig davon können in der Person des 

Versicherungsnehmers und dessen Situation Anlass gebende Umstände für eine 

umfassendere Beratung vorliegen. Deren Reichweite kann aber sinnvollerweise 

nicht von der Prämienhöhe, sondern allein vom Beratungsbedarf abhängen1188. 

Anderenfalls würden nämlich die erklärten Ziele einer angabenorientierten und 

sachgerechten Beratung sowie eines verbesserten Verbraucherschutzes verfehlt. 

Zugleich ist aber auch zu sehen, dass eine umfassende Beratung bei einer niedri-

gen Prämie einen unverhältnismäßigen und damit unwirtschaftlichen Aufwand 

bedeuten kann. Gleichwohl hat es der Versicherer in der Hand, den insgesamt 

gesteigerten Beratungsbedarf bei einem Produkt abzuschätzen und bei der Prä-

mienkalkulation zu berücksichtigen, so dass einzelne, für sich gesehen unwirt-

schaftliche Vertragsschlüsse durch andere ausgeglichen werden. Dieser Not-

wendigkeit werden sich auch andere Anbieter am Versicherungsmarkt nicht ent-

ziehen können. Überdies ist zu berücksichtigen, dass eine ordnungsgemäße Be-

ratung auch bei relativ günstigen Versicherungen einen Werbeeffekt haben kann, 

der den Versicherungsnehmer dazu veranlasst, bei anderer Gelegenheit wieder 

auf den Versicherer zurück zu kommen, so dass hierdurch die geschäftliche Be-

ziehung zwischen den Parteien intensiviert werden kann. 

Insgesamt ist daher dem Kriterium der Prämienhöhe im Verhältnis zu den übri-

gen Anlass begründenden Merkmalen praktisch keine übermäßige Bedeutung 

beizumessen1189. Fraglich ist jedoch, ob insoweit mit Blick auf europarechtliche 

                                                 
1185 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 125 re. Sp. 
1186 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 130 li. Sp. 
1187 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 22; Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1711); Nie-
derleithinger, VersR 2006, S. 437 (439); Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 16; ferner 
Beenken/Sandkühler, S. 67; Reiff, S. 28; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 81; S. 28; ders., 
VersR 2007, S. 717 (725f) zu § 42c VVG a.F. 
1188 Vgl. Franz, DStR 2008, S. 303 (304); Marlow/Spuhl, S. 26. 
1189 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 26; Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (476). Zweifelnd auch Nieder-
leithinger, in: B/M, Einf. E., Rn. 87. 
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Vorgaben mit einer Änderung des § 6 Abs. 1 S. 1 VVG zu rechnen ist. 

Schwintowski geht davon aus, dass das einschränkende Kriterium der Prämien-

höhe gegen die Vorgaben der RL 2002/92/EG verstoße, die eine Beratung orien-

tiert an dem jeweiligen Versicherungsprodukt und dessen Komplexität verlange. 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG sei daher europarechtswidrig und somit nichtig1190. Abge-

sehen davon, dass sich der sachliche Anwendungsbereich der RL 2002/92/EG 

auf Versicherungsvermittler beschränkt1191 und bereits daher ein Richtlinienver-

stoß des § 6 Abs. 1 S. 1 VVG ausscheidet, der überdies nicht zur Nichtigkeit des 

nationalen Rechts führte1192, ist auch unter dem Gesichtspunkt, dass der deutsche 

Gesetzgeber zwischen den Pflichten der Versicherers und denen des Versiche-

rungsvermittlers einen Gleichlauf begründen wollte, nicht mit einer Änderung 

des § 6 Abs. 1 S. 1 VVG wegen einer etwaigen Europarechtswidrigkeit der Pa-

rallelregelung des § 61 Abs. 1 S. 1 VVG zu rechnen, da nach der hier vertrete-

nen Ansicht die RL 2002/92/EG keine allgemeine Pflicht zur Beratung durch 

den Versicherungsvermittler vorschreibt1193. 

 

(g.) § 6 Abs. 6 VVG 

(aa.) Ausschluss der Pflichten nach § 6 Abs. 1 VVG 

Gemäß § 6 Abs. 6 VVG ist eine Pflicht zur Beratung ausgeschlossen, wenn es 

um den Abschluss eines Versicherungsvertrages über ein Großrisiko im Sinne 

des § 10 Abs. 1 S. 2 EGVVG geht oder wenn der Vertrag durch einen Versiche-

rungsmakler vermittelt wird. Das gleiche ist im Wege eines Analogieschlusses 

zu § 6 Abs. 6 HS 2 anzunehmen, wenn auf Seiten des Versicherungsnehmers ein 

Versicherungsberater tätig wird. Problematisch ist jedoch, ob in diesen Fällen 

von vornherein jede Art von Beratung durch den Versicherer ausgeschlossen ist. 

Relevant ist diese Frage bei den hier interessierenden Fällen des Abschlusses 

eines Versicherungsvertrages unter Vermittlung eines Versicherungsvertreters 

für den Fall, dass der Versicherungsnehmer zusätzlich die Dienste eines Versi-

cherungsberaters in Anspruch nimmt. 

In der Literatur wird mit Blick auf die Regelung des § 6 Abs. 6 HS 2 VVG da-

von ausgegangen, dass eine Beratungspflicht gemäß § 242 BGB anzuerkennen 

sei, wenn der Versicherer eine Fehlvorstellung oder sonst einen Beratungsbedarf 

des Versicherungsnehmers erkenne1194. Unabhängig davon hafte er jedenfalls für 

eine falsche Aufklärung und Beratung gemäß §§ 280 Abs.1, 311 Abs. 2, 241 

Abs. 2 BGB, ohne dass es auf die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 VVG an-

                                                 
1190 Vgl. Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 27. 
1191 Vgl. oben unter C. IV. 3. 
1192 Vgl. oben unter C. III. 2. a. 
1193 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (ee.). 
1194 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 53; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 48; Rixecker, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 21; Schwintowski, in: B/M, § 6, Rn. 48; Stöbener, ZVersWiss 
2007, S. 465 (479). 
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komme1195. Auch wenn diese Ausführungen in der Literatur sich auf den Fall der 

Vermittlung durch einen Versicherungsmakler beziehen, lassen sie sich auf den 

Fall der Inanspruchnahme eines Versicherungsberaters übertragen, da auch in-

soweit der Versicherungsnehmer von dritter Seite sachkundige Hilfe erhält. 

Uneingeschränkt ist dieser Ansicht jedoch nicht zu folgen. Soweit der Gesetzge-

ber in den Fällen des § 6 Abs. 6 VVG eine Beratungsverantwortlichkeit des Ver-

sicherers ausschließt, ist kein Raum für eine Beratungspflicht aus Treu und 

Glauben entsprechend den in der Rechtsprechung zum alten Recht entwickelten 

Fallgruppen. An diese wird jedoch angeknüpft, wenn etwa darauf abgestellt 

wird, dass der Versicherer zur Beratung verpflichtet sei, falls er eine Fehlvorstel-

lung des Versicherungsnehmers erkenne (Fallgruppe „Erkennbarer Irrtum des 

Versicherungsnehmers“1196). Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 42c 

VVG a.F. sollen mit den Beratungspflichten des Versicherungsvermittlers die 

bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze kodifiziert werden1197. Da § 6 Abs. 1 

VVG sich an dessen Pflichten anlehnt, gilt entsprechendes für die Beratungs-

pflichten des Versicherers. Es wäre daher widersprüchlich, einerseits die Bera-

tungspflichten des § 6 Abs. 1 VVG auszuschließen, um diese andererseits über 

Treu und Glauben bzw. § 241 Abs. 2 BGB wieder einzuführen. Dem Ausschluss 

der Beratungspflichten des Versicherers kann auch nicht entgegengehalten wer-

den, dass § 6 Abs. 1 VVG auf eine Verbesserung des Verbraucherschutzes ab-

zielt1198. Wird ein Versicherungsnehmer von einem Versicherungsberater oder    

-makler beraten, erhält er einen umfassenderen Schutz als ihn ein Versicherer zu 

leisten verpflichtet ist, so dass es auf dessen Pflichten nicht weiter ankommen 

kann. 

 

(bb.) Ausnahme: „Allgemeine Wahrheitspflicht“ des Versicherers 

Anders zu beurteilen ist die Rechtslage jedoch mit Blick auf die Verletzung der 

„allgemeinen Wahrheitspflicht“, wenn der Versicherer also trotz des Ausschlus-

ses seiner Beratungspflichten nach § 6 Abs. 1 VVG gegenüber dem Versiche-

rungsnehmer unrichtige Tatsachen mitteilt. In diesem Fällen geht es nicht um die 

Verletzung einer Aufklärungs- oder Beratungspflicht, sondern der „allgemeinen 

Wahrheitspflicht“, die jeden Vertragspartner bei der Anbahnung eines Vertrags-

verhältnisses gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB trifft 1199. Da diese Pflicht 

nicht unter § 6 Abs. 1 VVG fällt1200, kann sie auch nicht unter den Vorausset-

zungen des Abs. 6 VVG ausgeschlossen sein. 

                                                 
1195 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 9 und 53; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 11. 
1196 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. ff. 
1197 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1198 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
1199 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. aa und C. IV. 5. b. aa. 
1200 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. aa. 
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(cc.) Ausnahme: „Tatsächliche Übernahme einer Beratung“ 

Ebenfalls anders gestaltet sich die Rechtslage in den Fällen, in denen der Versi-

cherer von sich den Versicherungsnehmer berät1201. Die Pflicht zur Beratung 

hängt hier, anders als bei § 6 Abs. 1 VVG, nicht von einem Anlass ab, sondern 

führt zu einer Nebenpflicht im Rahmen eines vorvertraglichen Schuldverhältnis-

ses gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB1202. Da diese Pflicht nicht unter § 6 

Abs. 1 VVG fällt, kann sie somit, ebenso wie die „allgemeine Wahrheitspflicht“, 

nicht gemäß Abs. 6 VVG ausgeschlossen sein. 

 

(2.) Pflicht zur Begründung 

Gemäß § 6 Abs. 1 VVG ist der Versicherer auch verpflichtet, die Gründe für 

jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Soweit eine 

Beratungspflicht besteht, kann der Versicherer sich nicht nur auf die Empfeh-

lung eines bestimmten Produktes beschränken, sondern er muss auch die Gründe 

für seine Empfehlung angeben sowie für jeden Hinweis, den er im Zuge einer 

geschuldeten Aufklärung erteilt. Bei einem aufklärenden Hinweis ist jedoch, 

anders als bei einem mit einer wertenden Stellungnahme verbundenen Rat, eine 

gesonderte Angaben von Gründen nicht erforderlich, wenn sich diese ohne wei-

teres aus dem Inhalt des Hinweises erschließen. Im Ergebnis ist somit etwa ein 

türkischstämmiger Versicherungsnehmer, der eine Kfz-Haftpflichtversicherung 

abschließen möchte und auf Befragen mitgeteilt hat, mit dem PKW auch in den 

außereuropäischen Teil der Türkei reisen zu wollen, im Hinblick auf A.1.4.1 

AKB 2008 darüber aufzuklären, dass hierfür eine Erweiterung des angebotenen 

Versicherungsschutzes gemäß A. 1.4.2 AKB 2008 erforderlich ist, weswegen 

auch eine dahingehende Empfehlung auszusprechen ist. Der Grund für die Emp-

fehlung ergibt sich aus dem ermittelten Versicherungsbedarf und des insoweit 

zunächst unzureichenden Deckungsschutzes. Nicht begründen muss der Versi-

cherer hingegen, weswegen er den Abschluss eines Versicherungsvertrages aus 

seinem Angebot empfiehlt1203, da dies letztlich eine Selbstverständlichkeit ist. 

Mit der Begründung eines erteilten Rates schließt sich somit der Kreis zwischen 

der ursprünglichen Bedarfsermittlung und der abschließenden Empfehlung und 

es wird dem Versicherungsnehmer ermöglicht, diese nachzuvollziehen1204. Frag-

lich ist jedoch, ob ein Rat oder ein Hinweis zu begründen ist, soweit dieser zwar 

nicht gemäß § 6 Abs. 1 VVG geschuldet ist, aber dennoch erteilt wird. 

Vom Wortlaut des § 6 Abs. 1 VVG ist jeder Rat umfasst und somit auch ein Rat 

zu einer bestimmten Versicherung, sowie als Minus hierzu, jeder Hinweis, der 

aufgrund einer tatsächlich übernommenen Beratung oder im Rahmen der „all-

                                                 
1201 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. bb. und C. IV. 5. b. aa. 
1202 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. aa. 
1203 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 re. Sp. 
1204 Vgl. Beenken/Sandkühler, S. 76 zu § 42c VVG a.F.; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 25. 
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gemeinen Wahrheitspflicht“ gegeben wird. Gegen ein derartiges Verständnis der 

Begründungspflicht könnte jedoch in systematischer Hinsicht sprechen, dass 

diese in § 6 Abs. 1 VVG auf die dortige Beratungspflicht Bezug nimmt und da-

her unabhängig hiervon erteilte Ratschläge und Hinweise nicht erfasst werden. 

Entscheidend für ein weiter reichendes Verständnis der Begründungspflicht 

spricht demgegenüber deren Zweck. Der Versicherungsnehmer soll eine Bera-

tung nachvollziehen können. Zum Inhalt des Beratungsgespräches gehören je-

doch auch solche Ratschläge und Hinweise, die zwar nicht im konkreten Fall 

gemäß § 6 Abs. 1 VVG geschuldet waren, aber dennoch erteilt wurden. Es wäre 

weder für den Versicherungsnehmer verständlich, weswegen nur ein nach § 6 

Abs. 1 VVG geschuldeter Rat zu begründen wäre, obwohl tatsächlich auch hier-

von unabhängige Ratschläge und Hinweise auf seine Entscheidung eingewirkt 

haben, noch wäre es für den Versicherer bzw. seinen Vertreter möglich, sicher 

zu beurteilen, ob eine Mitteilung gemäß § 6 Abs. 1 VVG geschuldet und daher 

zu begründen ist oder nicht. Hieraus folgt zugleich, dass, soweit gemäß § 6 Abs. 

6 VVG keine Beratung nach Abs. 1 VVG geschuldet ist, die dennoch erteilten 

Ratschläge und Hinweise zu begründen sind. 

 

cc. Kritik 

Eine spontane Beratungspflicht hat der Gesetzgeber nicht normiert, sondern die-

se, ebenso wie die Fragepflicht, anlassbezogen ausgestaltet. Die Umstände, die 

einen Anlass zur Beratung geben, sind vielfältig und können aufgrund ihrer un-

terschiedlichen Gewichtung umfassende Beratungspflichten des Versicherers 

auslösen. Eine Beratungspflicht entfällt daher erst, wenn der Versicherungsneh-

mer den konkreten Wunsch nach einem bestimmten Versicherungsvertrag äußert 

und auch sonst keine Umstände ersichtlich sind, die den Abschluss des in Aus-

sicht genommenen Vertrages nicht bedarfsgerecht erscheinen lassen1205. Inso-

weit wirkt es sich zugunsten des Versicherungsnehmers aus, dass der Gesetzge-

ber den Versicherer verpflichtet, ihn anlassbezogen nach seinen Wünschen und 

Bedürfnissen zu befragen und sich damit. die notwendigen Kenntnisse über sei-

nen Versicherungsbedarf zu verschaffen. Zugleich wirkt es sich zu seinen Guns-

ten aus, dass der Gesetzgeber es nicht bei einer Aufklärungspflicht des Versiche-

rers belassen hat, sondern ausdrücklich eine Beratung vorschreibt und damit 

neben rein tatsächlichen Informationen auch eine wertende Stellungnahme in 

Form einer Empfehlung verlangt, die über die Pflicht zur Begründung eines er-

teilten Rates nachvollziehbar wird. Dies ermöglicht es dem Versicherungsneh-

mer, zumindest mit Blick auf unterschiedliche Angebote eines Versicherers, das 

für ihn geeignete Produkt leichter auswählen zu können. Es ist somit von einer 

deutlichen Erweiterung der Beratungsverantwortlichkeit gegenüber der bisheri-
                                                 
1205 Vgl. Reiff, S. 27; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 79 zu § 42c Abs. 1 VVG a.F. 
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gen Rechtslage und somit von einer dementsprechenden Verbesserung des 

Schutzes des Versicherungsnehmers auszugehen1206. 

 

dd. Formale und zeitliche Anforderungen 

Neben den inhaltlichen Anforderungen der Pflichten zur Beratung und Begrün-

dung, stellt sich die Frage, wie diese in formaler und zeitlicher Hinsicht zu erfül-

len sind. 

Teilweise wird in der Literatur zur Beantwortung dieser Frage auf § 6 Abs. 2 S. 

1 VVG abgestellt und der Schluss gezogen, dass die Beratung vor dem Ab-

schluss des Versicherungsvertrages zu erfolgen habe1207. Als Konsequenz wird 

aufgezeigt, dass der Gesetzeswortlaut eine Beratung des Versicherungsnehmer 

sogar noch nach der Abgabe seiner Willenserklärung zulasse, soweit der Vertrag 

erst mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Versicherers zustande 

kommt1208. 

Mit Rücksicht auf den Zweck der Beratungspflicht, den Versicherungsnehmer 

bei seiner Entscheidung zu unterstützen, wird demgegenüber vorgeschlagen, das 

Merkmal „vor Abschluss des Vertrages“ im Sinne von „vor der Abgabe der Ver-

tragserklärung des Versicherungsnehmers“ auszulegen1209. Zwar könne der Ver-

sicherungsnehmer seine Willenserklärung gemäß § 8 Abs. 1 VVG widerrufen, 

wenn er sich aufgrund der Beratung gegen den Vertragsschluss entscheidet1210, 

allerdings wäre dies für ihn ungünstig, da er nun aktiv werden müsste, um den 

bereits geschlossenen Vertrag wieder zu beseitigen1211. 

Im Ergebnis ist den Stimmen in der Literatur zuzustimmen, welche die Beratung 

des Versicherungsnehmers vor Abgabe seiner Willenserklärung ansiedeln wol-

len. Es bedarf hierzu jedoch keiner entsprechenden Auslegung des § 6 Abs. 2 S. 

1 VVG, denn die Norm bezieht sich ausschließlich auf die Dokumentations-

pflicht des Versicherers, da sie von der Übermittlung eines erteilten Rates und 

den Gründen hierfür in Textform spricht und damit einen bereits mündlich erteil-

ten Rat des Versicherers voraussetzt. Dass die Beratungs- und Begründungs-

pflicht vor der Abgabe der Vertragserklärung zunächst mündlich zu erfüllen 

sind1212, folgt aus dem Sinn und Zweck dieser Pflichten. Eine Beratung dient 

dazu, eine Empfehlung zu geben, die aber nur dann sinnvoll ist, wenn der Versi-

                                                 
1206 Vgl. Grote/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2690); Marlow/Spuhl, S. 24; Schimikowski/Höra, 
S. 104; Stöbener, ZVersWiss 2007, S. 465 (473). 
1207 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 26; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 32; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 
28; ähnlich Reiff, S. 32 f, ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 87; zu § 42d Abs. 1 VVG a.F. 
1208 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 26; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 28. Im Ergebnis auch Nieder-
leithinger, Teil A, Rn. 54. 
1209 Vgl. Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 32; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 7. 
1210 So Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 28; ähnlich Niederleithinger, Teil A, Rn. 54. 
1211 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 26f. 
1212 Vgl. Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 27; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 274; ders., Rn. 
268. 



 236 

cherungsnehmer sich noch nicht durch die Abgabe seiner Willenserklärung für 

oder gegen ein Produkt entschieden hat. Das gleiche gilt für die Pflicht, die 

Gründe für einen erteilten Rat anzugeben, da sie zu dessen Verständnis beitragen 

soll. Etwas Gegenteiliges folgt auch nicht aus der Möglichkeit, den Vertrag zu 

widerrufen, zumal das Widerrufsrecht des § 8 Abs. 1 VVG gemäß Abs. 3 nicht 

in allen Fällen besteht, in denen eine Beratung geschuldet ist. 

 

c. Pflicht zur Dokumentation 

Neben den Pflichten zur Frage, Beratung und Begründung eines erteilten Rates 

ist der Versicherer gemäß § 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG verpflichtet, den 

Beratungsvorgang zu dokumentieren. Fraglich ist, wie weit diese Dokumentati-

onspflicht reicht und wie sie in formaler und zeitlicher Hinsicht zu erfüllen ist. 

 

aa. Inhaltliche Anforderungen der Dokumentationspflicht 

Hinsichtlich der vom Versicherer zu erstellenden Dokumentation bestimmt § 6 

Abs. 1 S. 2 VVG, er habe dies unter Berücksichtigung der Komplexität des an-

gebotenen Versicherungsvertrages zu dokumentieren. In § 6 Abs. 2 S. 1 VVG 

heißt es demgegenüber, der Versicherer habe dem Versicherungsnehmer den 

erteilten Rat und die Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss 

des Vertrages in Textform zu übermitteln. Indem § 6 Abs. 1 S. 2 VVG das Wort 

„dies“ verwendet, wird damit auf den vorangegangenen Satz 1 und die dort ge-

regelten Pflichten zur Frage, Beratung und Begründung eines erteilten Rates 

Bezug genommen. Dies spricht dafür, die Dokumentationspflicht auf den gesam-

ten Beratungsvorgang zu erstrecken, beginnend bei der Frage nach den Wün-

schen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers und endend bei den Gründen 

für einen erteilten Rat1213. Bedenken bestehen jedoch, weil § 6 Abs. 2 S. 1 VVG 

nur von der Übermittlung des erteilten Rates und den Gründen hierfür spricht, so 

dass die Dokumentationspflicht auf diese Punkte beschränkt zu sein scheint1214. 

Fraglich ist daher, welche Punkte der Versicherer zu dokumentieren hat. 

 

(1.) Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers 

Eine eindeutige Antwort auf die Frage, was der Versicherer zu dokumentieren 

hat, kann der Gesetzesbegründung zu § 6 Abs. 2 VVG nicht entnommen werden. 

Dort wird ausgeführt, dass die Pflicht des Versicherers nach Satz 1, dem Versi-

cherungsnehmer den erteilten Rat und die hierfür maßgeblichen Gründe nach 

Abs. 1 Satz 1 als Dokumentation vor Vertragsschluss in Textform zu übermit-

teln, mit der Verpflichtung des Versicherungsvermittlers übereinstimme1215. Die 

                                                 
1213 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 29; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 26; Rixecker, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 28; ferner Michaelis, in: PK-VVR, § 61, Rn. 14 zu § 61 VVG. 
1214 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 29. 
1215 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 re. Sp. 
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Gesetzesbegründung scheint daher vordergründig dafür zu sprechen, dass nur 

der erteilte Rat und die dazu gehörenden Gründe zu dokumentieren sind. 

Gleichwohl soll diese Pflicht mit derjenigen des Versicherungsvermittlers nach  

§ 62 Abs. 1 VVG übereinstimmen. 

§ 62 Abs. 1 VVG bestimmt, dass dem Versicherungsnehmer die Informationen 

nach § 61 Abs. 1 VVG vor dem Abschluss des Vertrages klar und verständlich 

in Textform zu übermitteln sind. § 61 Abs. 1 S. 1 VVG entspricht der Regelung 

des § 6 Abs. 1 S. 1 VVG und in § 61 Abs. 1 S. 2 VVG heißt es wiederum, er 

habe dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versiche-

rungsvertrages nach § 62 VVG zu dokumentieren. Anders als § 6 Abs. 2 S. 1 

VVG spricht § 62 Abs. 1 VVG nicht nur von dem erteilten Rat und den Gründen 

hierfür, sondern von den Informationen nach § 61 Abs. 1 VVG. Die dortige Re-

gelung zur Dokumentation in § 61 Abs. 1 S. 2 VVG nimmt wiederum mit der 

Wendung „dies“ auf den Abs. 1 S. 1 Bezug und kann daher bei wörtlicher Lesart 

so verstanden werden, dass neben dem erteilten Rat und den dazu gehörenden 

Gründen auch die Fragen nach den Wünschen und Bedürfnissen des Versiche-

rungsnehmers zu dokumentieren sind. Demgegenüber scheint die Dokumentati-

onspflicht des Versicherungsvermittlers und damit auch die des Versicherers 

nicht die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu umfassen. 

Diese Einschätzung begegnet allerdings mit Blick auf die europarechtlichen 

Vorgaben des Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG Bedenken. 

Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG begründet für den Versicherungsvermittler 

die Pflicht, die Wünsche und Bedürfnisse sowie die Gründe für einen erteilten 

Rat zu dokumentieren. Folgt man indes streng dem Wortlaut von § 61 Abs. 1 S. 

2 VVG mit der Wendung „dies“, wird hierdurch auf die Pflicht des Versiche-

rungsvermittlers, nach den Wünschen und Bedürfnissen zu fragen, Bezug ge-

nommen. Somit wären die Fragen des Versicherungsvermittlers zu dokumentie-

ren. Den europarechtlichen Vorgaben entspricht ein derart beschränkte Doku-

mentation nicht, da hiernach die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zu do-

kumentieren sind, und zwar unabhängig davon, ob der Versicherungsvermittler 

nach diesen gefragt hat. Folglich ist, unabhängig von der Notwendigkeit einer 

entsprechenden Klarstellung durch den Gesetzgeber, § 61 Abs. 1 S. 2 VVG bis 

zu einer Gesetzesänderung richtlinienkonform dahin auszulegen, dass auch die 

Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu dokumentieren sind. 

Aus der richtlinienkonformen Auslegung des § 61 Abs. 1 S. 2 VVG folgt für die 

§§ 6 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 VVG, dass auch die Dokumentationspflicht des 

Versicherers die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers umfasst. 

Zwar gelten die Vorgaben der RL 2002/92/EG unmittelbar nur für Versiche-

rungsvermittler, jedoch hat der Gesetzgeber die Pflichten des Versicherers an 
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denen des Vermittlers orientieren wollen1216 und somit die Richtlinie überschie-

ßend umgesetzt. Daher sind die für den Versicherer maßgeblichen Bestimmun-

gen aufgrund des gesetzgeberischen Willens, einen Pflichtengleichlauf zwischen 

Versicherungsvermittler und Versicherer zu begründen, in gleicher Weise „qua-

sirichtlinienkonform“ auszulegen. Folglich hat der Versicherer auch die Wün-

sche und Bedürfnisse zu dokumentieren1217. 

 

(2.) Fragen nach den Wünschen und Bedürfnissen 

Fraglich ist, ob der Versicherer neben den Wünschen und Bedürfnissen auch die 

Fragen nach diesen zu dokumentieren hat. Wie zu § 61 Abs. 1 S. 2 VVG ausge-

führt, legt eine wörtliche Lesart der Norm eine Pflicht des Versicherungsvermitt-

lers nahe, die Fragen nach den Wünschen und Bedürfnissen zu dokumentieren. 

Entsprechend könnte auch § 6 Abs. 1 S. 2 VVG verstanden werden. 

Die praktischen Folgen einer solchen Dokumentationspflicht wären sehr weit 

reichend. Für den Versicherer bzw. dessen Vertreter kann bei einem Gesprächs 

mit dem Versicherungsnehmer mitunter schwer zu beurteilen sein, ob er gemes-

sen an den gesetzlichen Kriterien verpflichtet ist, eine bestimmte Frage nach den 

Wünschen und Bedürfnissen zu stellen oder ob er sich im konkreten Fall jenseits 

des gesetzlich Geschuldeten bewegt. Im Zweifel würde daher ein Versicherer 

alle von ihm gestellten Fragen nebst Antworten dokumentieren. Demgegenüber 

sollen die Angaben in der Dokumentation der Komplexität des angebotenen 

Versicherungsvertrages anzupassen sein, womit der Gesetzgeber das gleich lau-

tende Kriterium aus Art. 12 Abs. 3 S. 2 der RL 2002/92/EG übernommen hat. 

Wie auch bei der Auslegung der Richtlinienvorgaben stellt sich das Problem, 

dass die Komplexität eines Versicherungsvertrages in erster Linie den Umfang 

einer Beratungspflicht begrenzt und sich insoweit nur mittelbar die Dokumenta-

tionspflicht auswirkt1218. Dennoch kommt in dieser Einschränkung die Rege-

lungsabsicht zum Ausdruck, dass der Umfang der Dokumentation sich in Gren-

zen halten soll. Zu überlegen ist daher, ob nicht eine Aufzeichnung der Fragen 

entbehrlich ist. 

Einerseits könnte argumentiert werden, dass die Dokumentation nach § 6 Abs. 1 

S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG, ebenso wie die Dokumentationspflicht aus Art. 12 Abs. 

3der RL 2002/92/EG, dazu dient, dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit zu 

verschaffen, eine erfolgte Beratung nachzuvollziehen, um diese bei der Aus-

wahlentscheidung für ein bestimmtes Versicherungsprodukt berücksichtigen zu 

                                                 
1216 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. 
1217 Vgl. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 28; ferner Beenken/Sandkühler, S. 80; 
Belz/Beenken, VW 2006, S. 747; Reiff, S. 28; ders., VersR 2007, S. 717 (726) zu § 42c VVG 
a.F.; Michaelis, in: PK-VVR, § 61, Rn. 14 zu § 61 VVG. 
1218 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (bb.). 
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können1219. Da die Beratung maßgeblich von den Wünschen und Bedürfnissen 

des Versicherungsnehmers abhängt, käme es somit darauf an, diese zu dokumen-

tieren. Ob und inwieweit diese Beratungsgrundlage durch Nachfragen erarbeitet 

worden ist, interessiert demgegenüber weniger. Zudem spricht eine strenge Ori-

entierung an den Vorgaben der RL 2002/92/EG dafür, von der Dokumentations-

pflicht die Fragen nach den Wünschen und Bedürfnissen auszunehmen1220. 

Andererseits lässt eine solche Argumentation außer Betracht, dass ausweislich 

der Begründung zu § 42d Abs. 1 VVG a.F.1221 der Gesetzgeber der Dokumenta-

tion die Bedeutung beimisst, dass diese dem Versicherungsnehmer bei der Gel-

tendmachung seiner Rechte dienen soll1222. Da der Gesetzgeber hinsichtlich der 

Dokumentationspflicht des Versicherers von einem Gleichlauf dieser Pflicht mit 

derjenigen des Versicherungsvermittlers ausgeht1223, trifft diese Zweckerwägung 

auch auf § 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG zu. Gemäß § 6 Abs. 5 VVG soll der 

Versicherungsnehmer wegen der Verletzung der Pflichten nach Abs. 1 VVG, zu 

denen auch die Befragungspflicht gehört, Schadensersatz verlangen können. 

Damit die Dokumentation bei der Geltendmachung eines solchen Schadenser-

satzanspruchs von Nutzen ist, muss diese auch die Fragen des Versicherers um-

fassen, um den Nachweis einer entsprechenden Pflichtverletzung erbringen zu 

können1224. Anderenfalls liefe diese Zweckerwägung des Gesetzgebers leer. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die teilweise in der Literatur vertretene Auffas-

sung, wonach zwischen einer internen Dokumentation des Versicherers nach § 6 

Abs. 1 S. 2 VVG und einer externen, dem Versicherungsnehmer zu übermitteln-

den Dokumentation, zu unterscheiden sei1225, abzulehnen. Vielmehr ist § 6 Abs. 

2 S. 1 VVG i.V.m. Abs. 1 S. 2 VVG und angesichts der Vorstellungen des Ge-

setzgebers über die Funktion der Dokumentation so zu verstehen, dass der erteil-

te Rat und die Gründe hier nur stellvertretend für den gesamten Inhalt der Bera-

tungsdokumentation stehen, die auch die Wünsche und Bedürfnisse sowie die 

Fragen nach diesen umfasst1226. Das eingangs angesprochene Ziel der Begren-

zung des Umfangs der Dokumentationspflicht ist daher nicht dadurch zu errei-

chen, dass auf eine Dokumentation der Fragen des Versicherers verzichtet wird. 

 

 
                                                 
1219 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (dd.). 
1220 Vgl. im Ergebnis Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 29; ferner wohl auch Beenken/Sandkühler, S. 
80; Belz/Beenken, VW 2006, S. 747; Reiff, S. 28; ders., VersR 2007, S. 717 (726) zu § 42c VVG 
a.F. 
1221 Nun § 62 VVG. 
1222 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 li Sp. 
1223 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 58 re. Sp. 
1224 Vgl. Michaelis, in: PK-VVR, § 61, Rn. 14 zu § 61 VVG. 
1225 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 29. In diese Richtung auch Neuhaus/Kloth, S. 38 und 41. 
1226 Vgl. im Ergebnis Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 28; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 
18a, Rn. 28; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 31; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 269; ferner 
Michaelis, in: PK-VVR, § 61, Rn. 14 zu § 61 VVG. 
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(3.) Rat und Begründung 

Neben den Wünschen und Bedürfnissen sowie den Fragen hiernach sind sowohl 

der zu einer bestimmten Versicherung erteilte Rat als auch die Gründe hierfür zu 

dokumentieren1227. Ebenso wie die Pflicht zur Beratung nicht nur auf die Emp-

fehlung eines bestimmten Produktes beschränkt ist, sondern auch Elemente der 

Aufklärung umfasst, bedeutet dies, dass auch diese Hinweise des Versicherers 

zu dokumentieren sind1228. 

Zweifelhaft ist aber, ob nur diejenigen Ratschläge und Hinweise der Dokumen-

tationspflicht unterliegen, zu deren Erteilung der Versicherer gemäß § 6 Abs. 1 

S. 1 VVG verpflichtet ist, oder auch diejenigen, die aus einer tatsächlich über-

nommenen Beratung resultieren bzw. die entsprechend der „allgemeinen Wahr-

heitspflicht“ erteilt worden sind. 

Bei der Begründungspflicht ist dargelegt worden, dass auch diejenigen Ratsch-

läge und Hinweise zu begründen sind, die nicht gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG 

geschuldet werden1229. Da mit der Dokumentationspflicht unter anderem be-

zweckt wird, die erfolgte Beratung nachvollziehen zu können, um diese bei einer 

Auswahlentscheidung zu berücksichtigen1230, ist davon auszugehen, dass nicht 

nur die gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG erteilten Ratschläge und Hinweise sowie 

deren Gründe zu dokumentieren sind, sondern auch die hiervon unabhängig er-

teilten, weil sie in gleicher Weise auf die Entscheidung des Versicherungsneh-

mers einwirken. 

Zweifelhaft ist weiterhin, wie detailliert die Angaben des Versicherers in der 

Dokumentation sein müssen. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, stellt der 

Gesetzgeber gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 VVG auf die Komplexität des angebotenen 

Vertrages ab. Demgegenüber ist bereits dargelegt worden, dass dieses Kriterium 

in erster Linie nur geeignet ist, eine Pflicht zur Beratung zu beschränken, und 

sich daher nur mittelbar auf eine Dokumentationspflicht auswirkt1231. Der Um-

fang der erforderlichen Angaben wird daher vorrangig durch den Zweck der 

Dokumentationspflicht vorgegeben. Zum einen soll mit dem dokumentierten 

Beratungsvorgang der Versicherungsnehmer in die Lage versetzt werden, die 

erfolgte Beratung nachvollziehen zu können. Dies leuchtet insoweit ein, als er 

vor Abgabe seiner Willenserklärung zwar die Informationen nach § 7 VVG in 

Textform zur Verfügung stehen, er jedoch hinsichtlich der Beratung allein auf 

sein Erinnerungsvermögen angewiesen wäre. Zum anderen soll die Dokumenta-

tion es ihm erleichtern, etwaige Rechte wegen der Verletzung von Pflichten nach 

                                                 
1227 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 29; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 26; Rixecker, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 28. 
1228 Vgl. Belz/Beenken, VW 2006, S. 747 (748). 
1229 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. bb. (2.). 
1230 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. aa. (2.). 
1231 Vgl. oben unter  C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (bb.) und C. IV. 5. c. aa. (2.). 
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§ 6 Abs. 1 VVG geltend machen zu können1232. Folglich muss die Dokumentati-

on so ausführlich sein, dass die erfolgte Beratung und deren Gründe aus sich 

heraus verständlich sind. Dies wird auch durch § 6 Abs. 2 S. 1 VVG unterstri-

chen, wonach Rat und Gründe klar und verständlich sein müssen. 

Zu erreichen ist dieses Ziel über ein Ergebnisprotokoll1233, welches neben den 

Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers sowie den Fragen hier-

nach in kurzen Sätzen sowohl eine konkret ausgesprochene Empfehlung als auch 

sonstige aufklärende Hinweise umfasst und deren Gründe angibt. Durch Bera-

tungsformulare, die es dem Versicherungsvertreter erlauben, allein stichwortar-

tig gefasste Punkte anzukreuzen, kann der Dokumentationspflicht demgegenüber 

nicht nachgekommen werden, da insoweit die Dokumentation die Besonderhei-

ten des Einzelfalles unberücksichtigt ließe1234. Zwar geht der Gesetzgeber davon 

aus, dass Beratungsprotokolle in Formularform von der Praxis entwickelt wer-

den können, jedoch verzichtet er auf nähere inhaltliche Vorgaben1235. Um den 

Besonderheiten der jeweiligen Beratungssituation Rechnung zu tragen, müssen 

diese Formulare zumindest um individuelle Angaben ergänzt werden können, da 

anderenfalls die Formularvorgaben von vornherein eine wirklichkeitsgetreue 

Abbildung des erfolgten Beratungsvorgangs verhindern. Darüber hinaus ist oh-

nehin zu bezweifeln, ob allein das Ankreuzen standardisierter Stichworte klar 

und verständlich im Sinne von § 6 Abs. 2 S. 1 VVG ist. 

 

bb. Formale und zeitliche Anforderungen 

(1.) Formale Anforderungen 

Bezüglich der äußeren Form einer Dokumentation bestimmt § 6 Abs. 2 S. 1 

VVG, dass diese klar und verständlich in Textform zu übermitteln ist. Mit der 

Textform im Sinne des § 126b BGB entspricht der Gesetzgeber den formalen 

Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 der RL 2002/92/EG und wird damit seinem 

selbst gesetzten Ziel gerecht, die Pflichten des Versicherers an denen des Versi-

cherungsvermittlers zu orientieren. Im Hinblick auf den Einsatz von elektroni-

schen Speichermedien wie CD-ROM, USB-Stick etc. gelten mit Blick auf Do-

kumentation die gleichen einschränkenden Bedenken wie bei § 7 Abs. 1 S. 1 

VVG zu den vorvertraglichen Informationen1236. Es ist daher für den Versicherer 

unumgänglich, zumindest auch die Möglichkeit einer Dokumentation in Papier-

form bereit zu halten, sei es, dass der Versicherungsvertreter diese handschrift-

lich fertigt und sie in Kopie oder Durchschrift zur Verfügung stellt oder dass er 

                                                 
1232 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 li. Sp. zu § 42d VVG a.F. 
1233 Vgl. Beenken/Sandkühler, S. 81; Belz/Beenken, VW 2006, S. 747; Rixecker, in: VersR-Hdb, 
2. Aufl. § 18a, Rn. 28. 
1234 Vgl. Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 28. 
1235 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 li. Sp. zu 42d VVG a.F. 
1236 Vgl. oben unter C. III. 4. f. aa. 
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die notwendigen Angaben am PC erfasst und diese für den Versicherungsneh-

mer ausdruckt. 

 

(2.) Zeitliche Anforderungen 

In zeitlicher Hinsicht ist die Dokumentation gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 VVG vor 

dem Abschluss des Vertrages zu übermitteln. Dieser Zeitpunkt weicht von der 

Formulierung des § 7 Abs. 1 VVG ab, wonach die vorvertraglichen Informatio-

nen rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers zu 

übermitteln sind. Fraglich ist daher, inwieweit sich in der Sache Unterschiede 

wegen der verschiedenen Formulierungen ergeben. 

Vom Wortlaut her könnte die Dokumentation dem Versicherungsnehmer auch 

noch nach Abgabe seiner Vertragserklärung übermittelt werden1237. In der Tat 

gehen der Gesetzgeber und Teile der Literatur1238 davon aus, dass die Dokumen-

tation dem Versicherungsnehmer erst nach Abgabe seiner Willenserklärung zur 

Verfügung stehen muss. In der Gesetzesbegründung zu § 42d VVG a.F., welcher 

§ 62 Abs. 1 VVG entspricht und der als maßgeblichen Zeitpunkt, ebenso wie § 6 

Abs. 2 S. 1 VVG, „vor dem Abschluss des Vertrages“ bestimmt, heißt es, dass 

hinsichtlich des Zeitpunktes, zu dem die Mitteilungen und Angaben dem Kun-

den spätestens übermittelt werden müssen, sich die Umsetzung an den Vorgaben 

in Artikel 12 Abs. 1 und 3 der RL 2002/92/EG orientiere. Eine Vorverlegung 

bereits auf den Zeitpunkt der Abgabe der Vertragserklärung würde die Versiche-

rungsvermittler vor eine praktisch kaum lösbare Aufgabe stellen, da diese stän-

dig umfassende Materialien für alle von ihnen vermittelten Versicherungspro-

dukte bei sich führen müssten, um diese den Kunden gegebenenfalls bei Abgabe 

einer Vertragserklärung übergeben zu können. Es entspreche der allgemeinen 

Praxis, dass der Kunde zum Zeitpunkt seiner Vertragserklärung in zusammenge-

fasster Weise über das Versicherungsprodukt informiert wird. In Anbetracht der 

Befragungspflicht des Versicherungsvermittlers sei der Kunde hinreichend ge-

schützt, wenn er die vollständigen Angaben erst zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses erhält, die ihm dann als Grundlage zur Geltendmachung etwaiger 

Rechte dienen1239. Diese Ausführungen in der Gesetzesbegründung überzeugen 

aus mehreren Gründen nicht: 

Der Gesetzgeber lehnt sich mit der Formulierung „vor dem Abschluss des Ver-

trages“ an Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG an, wo als maßgeblicher Zeitpunkt 

„vor Abschluss eines Versicherungsvertrages“ bestimmt wird. Die Auslegung 

                                                 
1237 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. dd.; ferner Reiff, S. 32; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 
90; zu § 42d VVG a.F. 
1238 Vgl. Ebers, PK-VVR, § 6, Rn. 31; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 29; Schwin-
towski, in: B/M, § 6, Rn. 31; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 277; ders., Rn. 271; ferner 
F. Baumann, in: MAH, § 4, Rn. 65; Michaelis, in: PK-VVR, § 63, Rn. 4 zu § 62 VVG. 
1239 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 li. Sp. 
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von Art. 12 Abs. 3 hat jedoch ergeben, dass damit der Zeitpunkt vor der Abgabe 

der Willenserklärung des Versicherungsnehmers gemeint ist1240. Entscheidend 

für dieses Auslegungsergebnis ist dabei die Überlegung, dass der Versiche-

rungsnehmer mit der Beratungsdokumentation in die Lage versetzt werden soll, 

die Beratung nachzuvollziehen, um sie bei seiner Auswahlentscheidung für ein 

bestimmtes Produkt berücksichtigen zu können1241. 

Diesen Aspekt lässt der Gesetzgeber indes außer Betracht. Vielmehr betont er, 

dass der Versicherungsnehmer die Dokumentation zur Grundlage der Geltend-

machung etwaiger Rechte machen kann. Im Anschluss daran wird auch in der 

Literatur vornehmlich auf die Beweisfunktion der Dokumentation abgestellt1242. 

Ginge es allerdings nur darum, erscheint es zweifelhaft, weswegen die Doku-

mentation spätestens bei Vertragsschluss vorliegen muss. Insoweit könnte es 

auch ausreichen, sie nach Vertragsschluss zu übermitteln. Dies sieht der Gesetz-

geber indes nur für den Fall des § 6 Abs. 2 S. 2 VVG vor. Schließlich überzeugt 

auch die Überlegung des Gesetzgebers nicht, wonach die Übermittlung der Do-

kumentation vor der Abgabe der Vertragserklärung zu einer für den Vermittler 

praktisch kaum lösbaren Aufgabe führen soll. Die Dokumentation kann im Ge-

spräch mit dem Kunden entweder handschriftlich oder am PC erstellt werden, 

und zwar nicht nur in den Geschäfträumen des Vermittlers, sondern unter Ein-

satz von Notebook und tragbarem Drucker auch vor Ort beim Kunden. Folglich 

kann es nicht darum gehen, umfassende Materialien für alle zu vermittelnden 

Produkte mit sich zu führen1243. Dieser Umstand wäre vielmehr bei den Informa-

tionspflichten nach § 7 Abs. 1 VVG von Bedeutung, wird dort aber erst gar nicht 

thematisiert. 

Wie bereits erwähnt, trägt die Dokumentation dazu bei, dass der Versicherungs-

nehmer die Inhalte der Beratung rekapitulieren kann. In gleicher Weise wie ihm 

die vorvertraglichen Informationen in Textform vor Abgabe seiner Vertragser-

klärung vorliegen, muss ihm ebenso das Beratungsprotokoll zur Verfügung ste-

hen, damit er dieses bei seiner Auswahlentscheidung für ein Versicherungspro-

dukt berücksichtigen kann. Von Bedeutung ist dies vor allem dann, wenn zwi-

schen der Beratung und der Abgabe der Vertragserklärung ein längerer Zeitraum 

liegt, etwa weil der Versicherungsnehmer sich entschließt, in Ruhe zu Hause die 

vorvertraglichen Informationen durchzugehen. 

Hinsichtlich der Dokumentationspflicht des Versicherungsvermittlers sprechen 

somit die bereits bei der Auslegung der Richtlinienvorgaben maßgeblichen Ge-

sichtspunkte1244 dafür, die Formulierung „vor Abschluss des Vertrages“ im We-

                                                 
1240 Vgl. oben unter C. IV. 3. b. 
1241 Vgl. auch Reiff, S. 32; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 90 zu § 42d VVG a.F. 
1242 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 277; ders., Rn. 271. 
1243 Vgl. Abram, RuS 2005, S. 137 (141f); Reiff, Versicherungsvermittlerrecht, S. 90. 
1244 Vgl. oben unter C. IV. 3. b. 
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ge einer richtlinienkonformen Auslegung auf den Zeitpunkt vor Abgabe der Wil-

lenserklärung des Versicherungsnehmers zu konkretisieren. Mit Blick auf die 

Pflicht des Versicherers gilt auf Grund einer „quasirichtlinienkonformen Ausle-

gung“ nichts anderes1245, da der Gesetzgeber zwischen den Pflichten des Ver-

mittlers und denen des Versicherers einen Gleichlauf begründen wollte. 

Für diese Auffassung spricht auch ein weiterer Gesichtspunkt, der mit der Be-

weisfunktion der Dokumentation zusammenhängt. Je mehr Zeit zwischen dem 

Beratungsgespräch und der Dokumentation liegt, desto eher besteht die Gefahr, 

dass infolge von Erinnerungslücken beim Dokumentationspflichtigen sich Un-

genauigkeiten einschleichen und damit der Beweiswert der Dokumentation ab-

nimmt. Deshalb sollte möglichst zeitnah dokumentiert werden, was am sichers-

ten erreicht wird, wenn dies noch vor der Abgabe der Willenserklärung ge-

schieht1246. 

Abweichend vom gesetzlichen Regelfall ist die Dokumentation gemäß § 6 Abs. 

2 S. 2 und 3 VVG dem Versicherungsnehmer unverzüglich nach Vertragsschluss 

zu übermitteln, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder soweit es um 

den Abschluss eines Versicherungsvertrages über eine vorläufige Deckung geht. 

In diesen Fällen genügt zunächst eine mündliche Übermittlung der Informatio-

nen. Insoweit entspricht die getroffene Regelung auch den Vorgaben des Art. 13 

Abs. 2 der RL 2002/92/EG. Ferner kann die Pflicht zur Übermittlung der Doku-

mentation in Textform nach Vertragsschluss gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 HS 2 VVG 

auch ganz unterbleiben, wenn der Versicherungsvertrag nicht zustande kommt 

oder es um den Abschluss eines Vertrages über eine sofortige Deckung bei 

Pflichtversicherungen geht. Im letztgenannten ist aber die Vereinbarkeit dieser 

Regelung mit den Vorgaben der RL 2002/92/EG. 

Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie sieht eine entsprechende Ausnahme nicht vor1247. 

Zwar meint der Gesetzgeber, bei Vereinbarung einer sofortigen Deckung für 

Pflichtversicherungen reiche eine Dokumentation nach dem Zweck der Richtli-

nie für den später abgeschlossenen Hauptvertrag wegen der engen Verknüpfung 

beider Verträge aus1248. Diese Argumentation verkennt jedoch, dass sich an den 

Abschluss eines Vertrages über eine sofortige Deckung zwar regelmäßig der 

Abschluss eines Hauptvertrages anschließt, sich aber nicht anschließen muss1249. 

Zwar gilt die RL 2002/92/EG nicht unmittelbar für die Pflichten des Versiche-

rers, so dass der Gesetzgeber insoweit eine abweichende Regelung treffen könn-

te. Um jedoch den von ihm verfolgten Pflichtengleichlauf zwischen Versicherer 

und Versicherungsvermittler aufrecht zu erhalten, müsste er § 6 Abs. 1 S. 3 HS 2 

                                                 
1245 Vgl. im Ergebnis auch Marlow/Spuhl, S. 27; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 32. 
1246 Vgl. Schimikowski, VW 2005, S. 1912 (1916). 
1247 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 279; ders., Rn. 273. 
1248 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 re. Sp. zu § 42d VVG a.F. 
1249 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 279; ders., Rn. 273. 
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VVG in diesem Punkt ändern, so wie dies für die Parallelregelung des § 62 Abs. 

2 S. 2 HS 2 VVG infolge des Richtlinienverstoßes notwendig ist. 

 

d. Erfüllung der Pflichten durch den Versicherungsvertreter 

Mit Blick auf die Neuregelung der Frage-, Beratungs- und Dokumentations-

pflichten ist bislang ausschließlich von dem Versicherer als Verpflichteten ge-

sprochen worden und davon, dass dieser die ihm obliegenden Pflichten zu erfül-

len hat. Da jedoch der Versicherer nicht persönlich mit dem Versicherungsneh-

mer in Kontakt tritt, sondern über seinen Versicherungsvertreter, stellt sich die 

Frage, welche Rolle dieser bei der Erfüllung der Pflichten des § 6 Abs. 1 und 2 

VVG hat. 

Hinsichtlich der Informationspflichten nach § 7 VVG ist die Rolle des Versiche-

rungsvertreters klar definiert, denn diese Pflichten treffen ausschließlich den 

Versicherer, weswegen der Versicherungsvertreter insoweit als Erfüllungsgehil-

fe gemäß § 278 BGB auftritt. Entsprechendes galt auch nach alter Rechtslage 

hinsichtlich der Aufklärungs- und Beratungspflichten des Versicherers. Mit 

Blick auf die Pflichten nach § 6 Abs. 1 und 2 VVG ist jedoch zu differenzieren: 

Soweit der Versicherungsvertreter Angestellter des Werbeaußendienstes ist, un-

terfällt dieser nicht den versicherungsvertragsrechtlichen Bestimmungen der    

§§ 61, 62 VVG, so dass er selbst keine eigenen Pflichten gegenüber dem Versi-

cherungsnehmer zur Frage, Beratung und Dokumentation zu erfüllen hat. Folg-

lich tritt dieser im Hinblick auf die Pflichten des Versicherers als dessen Erfül-

lungsgehilfe auf. 

Handelt der Versicherungsvertreter jedoch gewerbsmäßig im Sinne des § 59 

Abs. 2 VVG, so treffen diesen gemäß §§ 61 Abs. 1, 62 Abs. 1 VVG die gleichen 

Pflichten wie den Versicherer nach § 6 Abs. 1 und 2 VVG. Versicherer und ge-

werbsmäßiger Versicherungsvertreter sind daher Gesamtschuldner gemäß        

§§ 421 ff BGB1250. Erfüllt der Versicherungsvertreter seine Pflichten gegenüber 

dem Versicherungsnehmers, erfüllt er gemäß § 422 Abs. 1 S. 1 BGB auch die 

des Versicherers1251. Es kommt somit auf eine Stellung als Erfüllungsgehilfe 

nicht an. Fraglich ist jedoch, welche Folgen eintreten, wenn die Pflichten nicht 

ordnungsgemäß erfüllt werden. 

§ 425 Abs. 1 BGB begründet für die Gesamtschuld den Grundsatz, dass andere 

als in den §§ 422 bis 424 BGB bezeichnete Tatsachen nur für und gegen den 

Gesamtschuldner wirken, in dessen Person sie eintreten, soweit sich nicht aus 

dem Schuldverhältnis ein anderes ergibt. § 425 Abs. 2 BGB nennt hierbei insbe-

sondere das Verschulden. Vereinzelt ist daher die Ansicht geäußert worden, dass 

                                                 
1250 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 23; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 32; Werber, VersR 
2007, S. S. 1153 (1154); ders., VersR 2008, S. 285. 
1251 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 23; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 3; Werber, VersR 2007, S. 1153 
(1154); ders., VersR 2008, S. 285 (286). 
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bei einer Verletzung der Frage-, Beratungs- und Dokumentationspflichten nur 

der Versicherungsvertreter hafte, nicht aber der Versicherer. Insoweit könne 

nicht auf § 278 BGB zurückgegriffen werden, da der Vertreter nicht nur in Er-

füllung der Pflichten des Versicherers, sondern auch in Wahrnehmung eigener 

Pflichten tätig geworden sei1252. 

Es ist zweifelhaft, ob die in § 425 Abs. 2 BGB angeordnete Einzelwirkung des 

Verschuldens tatsächlich nur eine Haftung des Versicherungsvertreters begrün-

det. Wegen seiner Schlechtleistung tritt keine Erfüllungswirkung ein, weswegen 

auch der Versicherer nicht über § 422 Abs. 1 S. 2 BGB befreit wird. Ergreift 

dieser keine eigenen Aktivitäten, um seine Verbindlichkeiten zu erfüllen, haftet 

er möglicherweise wegen Nichterfüllung seiner Pflichten. 

Unabhängig von derartigen alternativen Ansätzen, um eine Haftung des Versi-

cherers zu begründen, überzeugt es vor allem wegen seiner Vertriebsorganisati-

on nicht, eine Einzelwirkung beim Verschulden des Versicherungsvertreters 

anzunehmen. Der Versicherer setzt ihn im Rahmen seines Vertriebsnetzes ein, 

um Versicherungsverträge zu vermitteln. Es ist also von vornherein nicht vorge-

sehen, dass er sich anderweitig um die Erfüllung seiner Pflichten aus § 6 Abs. 1 

und 2 VVG kümmert. Somit nimmt der Versicherungsvertreter nicht nur seine 

eigenen Pflichten gegenüber dem Versicherungsnehmer wahr, sondern immer 

auch die des Versicherers. Der Versicherungsvertreter ist daher „der Mann des 

Versicherers vor Ort“, weswegen es auch der Erwartungshaltung des Versiche-

rungsnehmers entspricht, dem Versicherer dessen Verschulden zuzurechnen1253. 

Eine Einzelwirkung des Verschuldens kommt vor diesem Hintergrund nicht in 

Betracht. Fraglich ist jedoch, wie die Verschuldenszurechnung dogmatisch zu 

begründen ist. 

Eine Variante wäre es, darauf abzustellen, dass sich aus dem Schuldverhältnis 

mit dem Versicherungsnehmer „ein anderes“ im Sinne von § 425 Abs. 1 BGB 

ergibt. Insoweit könnten die vorgenannten Gesichtspunkte herangezogen wer-

den, um aus den bestehenden Pflichten von Versicherungsvertreter und Versi-

cherer eine Gesamtwirkung des Verschuldens abzuleiten. Ein solcher argumen-

tativer Aufwand ist jedoch entbehrlich, wenn neben § 425 BGB eine Verschul-

denszurechnung auch über § 278 BGB in Frage kommt. 

In der Kommentierung zu § 425 BGB wird eine Zurechnung des Verschuldens 

auch ohne Rückgriff auf die in § 425 Abs. 1 BGB formulierte Ausnahme für 

möglich erachtet, wenn ein Gesamtschuldner zugleich als Erfüllungsgehilfe ei-

nes anderen Gesamtschuldners tätig wird1254. Auch in der Rechtsprechung ist 

                                                 
1252 Vgl. Werber, VersR 2007, S. 1153 (1154). In VersR 2008, S. 285 (287) weist Werber jedoch 
darauf hin, „dass ein Verharren bei dem in § 425 BGB vorgesehenen Grundsatz der Einzelwir-
kung wohl doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann.“ 
1253 Vgl. Werber, VersR 2008, S. 285 (288). 
1254 Vgl. Noack, in: Staudinger, § 425, Rn. 8; ähnlich: Ehmann, in: Erman, § 425, Rn. 16. 
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eine Zurechnung des Verschuldens eines Gesamtschuldners über § 278 BGB im 

Rahmen einer Haftung wegen „culpa in contrahendo angenommen worden1255. 

Zweifelhaft ist aber, ob eine Zurechnung des Verschuldens von Gesamtschuld-

nern untereinander mit der Rechtsfigur des Erfüllungsgehilfen vereinbar ist. 

Erfüllungsgehilfe ist, wer nach den tatsächlichen Gegebenheiten des Falles mit 

dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbind-

lichkeit tätig wird1256. Voraussetzung für die Stellung als Erfüllungsgehilfe ist 

somit die Erfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldners. Problematisch ist aber, 

ob nicht der Stellung als Erfüllungsgehilfe entgegensteht, dass diesen als Ge-

samtschuldner die gleichen Pflichten treffen wie die übrigen Gesamtschuld-

ner1257. 

Kein Erfüllungsgehilfe ist, wer nur seine eigenen Verbindlichkeiten gegenüber 

dem Gläubiger erfüllt1258. Dies schließt jedoch nicht aus, dass ein Erfüllungsge-

hilfe im Rahmen seiner Tätigkeit auch seine eigenen Verbindlichkeiten erfüllen 

will. Es drängt sich vielmehr eine Parallele zum Recht der Geschäftsführung 

ohne Auftrag an, wo nach der Rechtsprechung auch derjenige Geschäftsführer 

sein kann, der zugleich eine eigene Verbindlichkeit gegenüber dem Geschäfts-

herrn erfüllt1259. Zudem spricht der hinter der Erfüllungsgehilfenhaftung stehen-

de Gedanke dafür, dass auch ein Gesamtschuldner Erfüllungsgehilfe eines ande-

ren Gesamtschuldners sein kann: Der Geschäftsherr haftet gemäß § 278 BGB, 

weil er sich durch den Einsatz des Erfüllungsgehilfen die Vorteile der Arbeitstei-

lung zunutze macht und er daher auch das Personalrisiko tragen soll1260. Ent-

sprechendes muss auch für einen Gesamtschuldner gelten, der sich eines anderen 

Gesamtschuldners bedient, um seine Pflichten zu erfüllen, anstatt selber tätig zu 

werden. Folglich ist davon auszugehen, dass eine Zurechnung des Verschuldens 

eines Gesamtschuldners über § 278 BGB in Frage kommt, wenn dieser zugleich 

auch Erfüllungsgehilfe ist1261. 

 

6. Verzicht auf Beratung und Dokumentation 

a. Reichweite und formale Anforderungen des Verzichts 

§ 6 Abs. 3 VVG sieht vor, dass der Versicherungsnehmer auf die Beratung und 

Dokumentation nach den Abs. 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklä-

rung verzichten kann. Nicht ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst sind die 

                                                 
1255 Vgl. OLG Frankfurt, BauR 2000, S. 1746 (1748f). 
1256 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 278, Rn. 7. 
1257 Vgl. Werber, VersR 2007, S. 1153 (1154). 
1258 Vgl. H. P. Westermann, in: Erman, § 278, Rn. 18. 
1259 Vgl. Sprau, in: Palandt, § 677, Rn. 7 m.w.N. 
1260 Vgl. Grundmann, in: MK, § 278, Rn. 3; Löwisch, in: Staudinger, § 278, Rn. 1. 
1261 Vgl. Werber, VersR 2008, S. 285 (288). Im Ergebnis auch: Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 3; 
Neuhaus/Kloth, S. 36; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 32; Reiff, in: VersR-Hdb, 2. 
Aufl., § 5, Rn. 129. 
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Fragen nach den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers. Da 

jedoch mit diesen Fragen die Grundlage für eine Beratung geschaffen wird und 

sie daher Teil des Beratungsvorgangs sind, ist der Begriff der Beratung in einem 

weiteren Sinne zu verstehen, so dass die Pflicht zur Befragung ebenfalls vom 

Verzicht umfasst ist. 

§ 6 Abs. 3 VVG stellt an einen Beratungsverzicht im Wesentlichen die gleichen 

Anforderungen wie § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG an einen Verzicht auf Vorabin-

formation. Mit Blick auf die Rechtsnatur des Verzichts sowie den formalen An-

forderungen an eine Verzichtserklärung kann daher auf die entsprechenden Aus-

führungen zu § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG verwiesen werden1262. Ergänzend be-

stimmt § 6 Abs. 3 VVG lediglich, dass der Versicherungsnehmer in der Ver-

zichtserklärung ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass sich ein Verzicht 

nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, einen Schadensersatzanspruch 

nach § 6 Abs. 5 VVG geltend zu machen. 

Zu kritisieren ist an dieser Formulierung des Gesetzgebers, dass die Belehrung 

ungenau ist und damit zu Irritationen führen kann. Verzichtet der Versiche-

rungsnehmer auf eine Beratung und Dokumentation, entsteht eine dahingehende 

Pflicht des Versicherers nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG erst gar nicht, weswe-

gen konsequenterweise auch kein Schadensersatzanspruch nach § 6 Abs. 5 VVG 

bestehen kann1263. Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Falle eines Verzichts 

Schadensersatzansprüche vollständig ausgeschlossen sind1264. 

In der Literatur wird teilweise die Ansicht vertreten, dass im Falle eines Ver-

zichts eine Beratungspflicht nach allgemeinen Vertragsgrundsätzen weiterhin 

möglich sei, etwa wenn das Beratungsbedürfnis des Versicherungsnehmers für 

den Versicherer evident und ihm eine Beratung möglich und zumutbar sei. Eine 

Verletzung dieser vorvertraglichen Pflichten könne gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 

Abs. 2 BGB einen Anspruch auf Schadensersatz begründen1265. 

Da der Gesetzgeber mit der Regelung des § 6 Abs. 1 VVG die bisherige Recht-

sprechung kodifizieren wollte, die ihrerseits Aufklärungs- und Beratungspflich-

ten aus allgemeinen vertraglichen Grundsätzen hergeleitet hat, ist dieser Ansicht 

jedoch nicht uneingeschränkt zu folgen. Vielmehr soll der Versicherer mit der 

Verzichtserklärung von der Pflicht, anlassbezogen zu beraten, vollständig freige-

stellt werden. Unberührt bleiben nur die „allgemeine Wahrheitspflicht“ sowie 

Beratungspflichten infolge tatsächlicher Übernahme, welche ihrerseits nicht un-

ter § 6 Abs. 1 VVG fallen1266. Allein ihre Verletzung kann daher Schadenser-

satzansprüche gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB begründen, 

                                                 
1262 Vgl. oben unter C. III. 5. a. und C. III. 5. b. 
1263 Vgl. Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 40. 
1264 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 53. 
1265 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 29. 
1266 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. bb. (1.) (g.). (bb.) und C. IV. 5. b. bb. (1.) (g.) (cc.). 
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die somit von einem Verzicht nach § 6 Abs. 3 VVG unberührt bleiben1267. 

Problematisch ist somit, dass die vom Gesetzgeber verlangte Belehrung nicht 

nur in Bezug auf § 6 Abs. 5 VVG unzutreffend ist, sondern darüber hinaus den 

Eindruck erwecken kann, dass Schadensersatzansprüche von vornherein allein 

auf der Grundlage des § 6 Abs. 5 VVG in Betracht kommen. Mit Blick auf die 

Verletzung der Pflichten nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG ist dies zwar zutref-

fend, jedoch können im Zuge eines Beratungsgespräches auch die „allgemeine 

Wahrheitspflicht“ sowie unter Umständen die Pflicht zur Beratung infolge tat-

sächlicher Übernahme gemäß § 241 Abs. 2 BGB relevant werden. Um dem 

Zweck der Belehrung gerecht zu werden, nämlich dem Versicherungsnehmer die 

Verschlechterung seiner rechtlichen Lage zu verdeutlichen, stellt sich daher die 

Frage, wie zu belehren ist, um einerseits die Rechtslage zutreffend wieder-

zugeben, andererseits aber auch die Belehrung hinreichend verständlich zu ges-

talten. 

Zu erreichen ist dieses Ziel, indem darüber aufgeklärt wird, dass die Vereinba-

rung eines Verzichts sich nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, Scha-

densersatzansprüche gegen den Versicherer geltend zu machen. Ohne Bezug-

nahme auf § 6 Abs. 5 VVG vermeidet eine derartige Belehrung Unklarheiten in 

Hinblick auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach § 6 Abs. 

5 VVG, die ausgeschlossen sind und der tatsächlich bestehenden Möglichkeit, 

Schadensersatzansprüche gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB 

geltend zu machen. Zwar differenziert diese Belehrung nicht zwischen den ver-

schiedenen Schadensersatzansprüchen, jedoch ist diese Ungenauigkeit im Sinne 

einer klaren Verständlichkeit zu tolerieren1268, denn entscheidend ist allein, dass 

der Versicherungsnehmer für die Konsequenzen eines Verzichts sensibilisiert 

wird. 

Fraglich ist, ob die Belehrung nach § 6 Abs. 3 VVG auch auf weitere Folgen 

eines Verzichts hinweisen muss. In der Literatur wird mit Blick auf die Beleh-

rung nach § 61 Abs. 2 VVG vertreten, dass dessen Abs. 2 teleologisch dahin 

auszulegen sei, dass alle Konsequenzen des Beratungsverzichts offenbart werden 

müssen. So sei er auch darauf hinzuweisen, dass ohne eine Beratung nicht zu 

gewährleisten sei, dass das abgeschlossene Produkt dem Bedarf des Versiche-

rungsnehmers entspreche1269. Diese Ansicht könnte auf § 6 Abs. 3 VVG übertra-

gen werden, allerdings wäre ihr nicht zu folgen. Je umfangreicher die Belehrung 

gestaltet wird und je genauer sie auf die möglichen Rechtsfolgen eines Bera-

tungsverzichts eingeht, desto eher leidet ihre Verständlichkeit. Um ihren Zweck 

zu erreichen, erscheint es ausreichend, diese auf einen zentralen Punkt, nämlich 

                                                 
1267 A.A. wohl Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 33. 
1268 A.A. F. Baumann, in: MAH, § 4, Rn. 72, zu § 61 Abs. 2 VVG. 
1269 Vgl. Michaelis, in: PK-VVR, § 61, Rn. 26 
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die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen zu beschränken. Indirekt 

wird somit auch auf die mögliche Folge des Abschlusses eines nicht bedarfsge-

rechten Vertrages hingewiesen, da hierin eine der Hauptursachen für Schadens-

ersatzansprüche zu sehen ist. 

 

b. Richtlinienkonformität von § 6 Abs. 3 VVG 

Ebenso wie die Möglichkeit, auf die Vorabinformation nach § 7 Abs. 1 VVG zu 

verzichten, wird auch die Möglichkeit des Beratungsverzichts unter dem Ge-

sichtspunkt des Verbraucherschutzes bzw. Schutzes des Versicherungsnehmers 

kritisiert. Insbesondere wird auf die Gefahr hingewiesen, dass es entsprechend 

geschulten Mitarbeitern des Versicherers leicht falle, von einem Versicherungs-

nehmer einen Beratungsverzicht zu erlangen1270. Gleichwohl dürften Änderun-

gen an der Verzichtsregelung des § 6 Abs. 3 VVG zu erwarten sein, wenn die in 

§ 61 Abs. 2 VVG getroffene Parallelregelung über den Verzicht auf eine Bera-

tung oder1271 Dokumentation durch den selbständigen Versicherungsvertreter 

gegen die RL 2002/92/EG verstößt und infolge des Richtlinienverstoßes der 

deutsche Gesetzgeber eine Neuregelung treffen müsste. Zwar gelten die Vorga-

ben der Richtlinie nicht unmittelbar für den Versicherer, weswegen der Gesetz-

geber mit § 6 Abs. 3 VVG auch ohne Rücksicht auf die RL 2002/92/EG eine 

Verzichtsregelung hinsichtlich der Pflichten des Versicherers normieren könnte. 

Möchte der Gesetzgeber jedoch sein Regelungskonzept beibehalten, wonach 

zwischen den Pflichten des selbstständigen1272 Versicherungsvertreters und de-

nen des Versicherers einen Gleichlauf bestehen soll1273, wäre eine Änderung des 

§ 6 Abs. 3 VVG infolge einer richtlinienwidrigen Ausgestaltung des § 61 Abs. 2 

VVG unumgänglich. 

In der Literatur wird die europarechtliche Zulässigkeit eines Verzichts auf die 

Beratung und Dokumentation zumeist kritisch gesehen. So wird darauf verwie-

sen, dass der Versicherungsnehmer wohl gemäß Art. 13 Abs. 2 der RL 

2002/92/EG darauf verzichten könne, eine schriftliche Beratungsdokumentation 

vor Abschluss des Vertrages zu erhalten und er sich daher zunächst nur mit einer 

mündlichen Auskunft begnügen könne. Eine darüber hinausgehende Verzichts-

möglichkeit sehe die Richtlinie demgegenüber nicht vor1274. 

Dieser Einwand deutet in der Tat darauf hin, dass die Vorgaben der Richtlinie 

                                                 
1270 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1711); Römer, VuR 2007, S. 94 (95); ders., 
VersR 2006, S. 740 (743); Schwintowski, ZRP 2006, S. 139 (141); ders., in: B/M, § 6, Rn. 35. 
1271 Insoweit weicht die Formulierung von § 61 Abs. 2 VVG von der des § 6 Abs. 3 VVG ab, 
gliechwohl soll ein Verzicht sowohl auf eine Beratung als auch auf eine Dokumentation möglich 
sein, vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 re. Sp. zu § 42c VVG a.F. 
1272 Auf Angestellte des Werbeaußendienstes findet § 61 VVG keine Anwendung, vgl. oben 
unter C. I. 1. 
1273 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
1274 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 35; Schimikowski, VW 2006, S. 1912 (1914). 
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im Übrigen zwingend ausgestaltet sind. Ferner sprechen die bereits bei der Un-

tersuchung der Richtlinienkonformität des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG genannten 

Aspekte dafür, auch die Vorgaben der RL 2002/92/EG als zwingendes Recht zu 

behandeln1275: Demnach stehen sowohl die mit der Richtlinie verfolgte Harmo-

nisierung der nationalen Rechtsordnungen als auch der Schutzcharakter der Do-

kumentationspflicht einer Disposition durch den Versicherungsnehmers entge-

gen1276. Folglich kommt es, ebenso wie bei den RL 92/49/EWG und 

2002/83/EG, auch bei der RL 2002/92/EG nicht darauf an, dass nicht ausdrück-

lich die Unabdingbarkeit der Richtlinienvorgaben angeordnet wird. Von zwin-

genden Richtlinienvorgaben kann allerdings nur insoweit die Rede sein kann, 

wie die Richtlinie auch Pflichten vorsieht. 

Bei der Auslegung von Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG ist dargelegt worden, 

dass der Richtliniengeber in Art. 12 Abs. 3 keine Fragepflicht des Versiche-

rungsvertreters und auch keine allgemeine Beratungspflicht begründet, sondern 

vielmehr insoweit eine Beratung nach nationalem Recht voraussetzt. Mit der RL 

2002/92/EG knüpft er somit an entsprechende mitgliedsstaatliche Regelungen an 

und verpflichtet den Versicherungsvertreter dazu, die Wünsche und Bedürfnisse 

des Versicherungsnehmers sowie die Gründe für einen erteilten Rat zu doku-

mentieren1277. Eine Beratungspflicht besteht lediglich in dem von Art. 12 Abs. 2 

der RL 2002/92/EG geregelten Sonderfall, dass ein Versicherungsvermittler mit-

teilt, auf der Grundlage einer objektiven Untersuchung zu beraten. Da diese Si-

tuation in den hier interessierenden Fällen des Abschlusses eines Versicherungs-

vertrages unter Vermittlung durch einen Ausschließlichkeitsvertreter regelmäßig 

nicht einschlägig ist, da dieser nur für einen Versicherer tätig ist und daher keine 

objektive Untersuchung des Marktes vornimmt, um den Versicherungsnehmer 

zu beraten, soll diese Pflicht im Folgenden außer Betracht bleiben. Folglich kann 

ein Verzicht darauf, dass der selbstständige Versicherungsvertreter nach den 

Wünschen und Bedürfnissen fragt und den Versicherungsnehmer berät, nicht 

gegen die Vorgaben der RL 2002/92/EG verstoßen1278. Dies bedeutet zugleich, 

dass grundsätzlich auch ein Verzicht auf eine Dokumentation der Gründe für 

einen erteilten Rat möglich ist, denn ohne eine Beratungspflicht gibt es insoweit 

nichts zu dokumentieren1279. 

Fraglich ist jedoch, ob etwas anderes für den Fall gilt, dass trotz eines Verzichts 

tatsächlich eine Beratung des Versicherungsnehmers übernommen wird. Nach 

bisherigem Recht traf eine Beratungspflicht infolge einer tatsächlichen Über-

                                                 
1275 Vgl. oben unter C. III. 5. c. bb. 
1276 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1711). 
1277 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (ee.). 
1278 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 30; Reiff, S. 30, ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 
84f; ders., VersR 2007, S. 717 (726); ders., in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 5, Rn. 167 zu § 61 VVG. 
1279 Vgl. Reiff, S. 30; ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 85; ders., VersR 2007, S. 717 (726). 
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nahme allein den Versicherer, grundsätzlich aber nicht den Versicherungsvertre-

ter1280. Gleichwohl hat der Gesetzgeber mit den Pflichten des Versicherungsver-

treters die bisherige Rechtsprechung normieren wollen1281, so dass er sich inso-

weit an den Pflichten des Versicherers orientiert hat. Ferner hat der Gesetzgeber 

zwischen den Pflichten des selbstständigen Versicherungsvertreters und denen 

des Versicherers einen Gleichlauf begründen wollen1282. Diese parallele Rege-

lung beruht unter anderem auf dem Gedanken, dass den Vermittler keine Pflich-

ten treffen sollen, die nicht auch der Versicherer hat1283. Dieser Pflichtengleich-

lauf muss sich aber auch umgekehrt auf den Versicherungsvermittler auswirken, 

und zwar sowohl im Hinblick auf die „allgemeine Wahrheitspflicht“ als auch im 

Hinblick auf die Pflichten, die den Versicherer infolge einer tatsächlichen Über-

nahme gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB treffen. Schließlich gehen die auf 

diesen Pflichten beruhenden Angaben mit denen, die nach § 6 Abs. 1 VVG bzw. 

§ 61 Abs. 1 VVG zu erteilen sind, im Zuge eines Beratungsgespräches ineinan-

der über und bilden somit aus der Sicht des Versicherungsnehmers eine Einheit. 

Da es das Ziel des Gesetzgebers ist, mit dem Pflichtengleichlauf auch sachlich 

nicht vertretbare Unterschiede zu vermeiden, die nur zu Unklarheiten führen 

können1284, ist davon auszugehen, dass auch dem Versicherungsvermittler so-

wohl die „allgemeine Wahrheitspflicht“ als auch die Pflichten aus einer tatsäch-

lichen Übernahme einer Beratung obliegen. Ihre normative Grundlage ist dabei 

nicht in § 61 Abs. 1 VVG, sondern in den §§ 311 Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB zu 

sehen. 

Somit besteht in den Fällen der tatsächlichen Übernahme einer Beratung eine 

Beratungspflicht des Versicherungsvermittlers kraft nationalen Rechts, weswe-

gen er gemäß Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG verpflichtet ist, die Gründe für 

einen erteilten Rat zu dokumentieren. Ein Verzicht auf solche Dokumentation ist 

daher unter diesen Voraussetzungen richtlinienwidrig. Folglich verstößt § 61 

Abs. 2 VVG insoweit gegen die RL 2002/92/EG und muss daher vom Gesetzge-

ber geändert werden. Fraglich ist jedoch, ob bis dahin eine richtlinienkonforme 

Auslegung möglich ist. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung geht der Gesetzgeber von einer uneinge-

schränkten Disponibilität der Dokumentationspflicht des Versicherungsvermitt-

lers aus1285. Es entspricht daher seinem eindeutigen Regelungswillen, diese 

Pflicht über die getroffene Verzichtsregelung des § 61 Abs. 2 VVG disponibel 

auszugestalten. Folglich kommt eine richtlinienkonforme Auslegung in Gestalt 

                                                 
1280 Vgl. oben unter C. IV. 4. b. bb. 
1281 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 li. Sp. 
1282 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. und S. 58 li. Sp. 
1283 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 58 li. Sp. 
1284 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 li. Sp. 
1285 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 24 re. Sp.  



 253 

einer richtlinienkonformen teleologischen Reduktion der Verzichtsregelung für 

die Fälle der tatsächlichen Übernahme einer Beratung nicht in Frage. Aus die-

sem Grunde scheidet auch eine „quasirichtlinienkonforme“ teleologische Reduk-

tion des § 6 Abs. 3 VVG aus. 

Möchte der deutsche Gesetzgeber weiterhin einen Pflichtengleichlauf zwischen 

Versicherungsvermittler und Versicherer beibehalten, ist in der Zukunft mit ei-

ner richtlinienkonformen Neuregelung des § 61 Abs. 2 VVG und infolgedessen 

auch des § 6 Abs. 3 VVG zu rechnen. Da aber ein Beratungsverzicht in den Fäl-

len der tatsächlichen Übernahme einer Beratung nicht zu einem vollständigen 

Ausschluss der Beratungsverantwortlichkeit von Versicherer und Versiche-

rungsvertreter führt und insoweit auch eine Pflicht zur Dokumentation bestehen 

bleibt, sollte sowohl die Verzichtsregelung des § 61 Abs. 2 VVG als auch die 

des § 6 Abs. 3 VVG vollständig gestrichen werden. 

Ferner ist zweifelhaft, ob der Versicherungsnehmer auf die Dokumentation sei-

ner Wünsche und Bedürfnisse verzichten kann. Bei strenger Betrachtung des 

Wortlauts von Art. 12 Abs. 3 sind die Wünsche und Bedürfnisse des Versiche-

rungsnehmers auf jeden Fall zu dokumentieren, auch wenn nach nationalem 

Recht keine Beratung geschuldet ist. 

Überzeugend ist diese Betrachtungsweise nicht. Anhand der Dokumentation soll 

der Versicherungsnehmer in die Lage versetzt werden, eine erfolgte Beratung 

nachvollziehen zu können. Ihre Grundlagen bilden die Wünsche und Bedürfnis-

se des Versicherungsnehmers, die in eine konkrete Produktempfehlung umzuset-

zen sind. Besteht infolge des Verzichts keine Pflicht zur Beratung und wird eine 

solche auch nicht tatsächlich übernommen, kommt es nicht darauf an, die Wün-

sche und Bedürfnisse festzuhalten, da hierauf keine Beratung aufbaut. Selbst 

wenn die Dokumentation darüber hinaus dem Zweck dient, die Geltendmachung 

von Schadensersatzansprüchen zu erleichtern, läuft diese Funktion leer, wenn 

keine Beratungspflicht besteht und damit auch kein Schadensersatzanspruch 

wegen ihrer Verletzung entstehen kann1286. Eine isolierte Dokumentation der 

Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers ohne gleichzeitige Bera-

tung ist daher nicht erforderlich. Den Fall, dass nach nationalem Recht keine 

Beratung durch den Versicherungsvermittler erfolgt, weil hierzu keine Pflicht 

besteht, hat der Richtliniengeber jedoch nicht bedacht1287. Damit weist die RL 

2002/92/EG eine planwidrige verdeckte Regelungslücke auf, so dass der Wort-

laut von Art. 12 Abs. 3 für diesen Fall teleologisch zu reduzieren ist1288. 

In den Fällen, in denen infolge eines Verzichts eine Beratungspflicht des Versi-

                                                 
1286 Vgl. Reiff, S. 30, ders., Versicherungsvermittlerrecht, S. 85; S. 30, ders., VersR 2007, S. 717 
(726). 
1287 Vgl. oben unter C. IV. 3. a. bb. (2.) (a.) (bb.). 
1288 Vgl. zur Möglichkeit und den Voraussetzungen einer teleologischen Reduktion von sekundä-
rem Gemeinschaftsrecht Neuner, in: Riesenhuber (Hrsg.), § 13, 27-39. 
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cherungsvermittlers ausgeschlossen ist und eine solche auch nicht tatsächlich 

übernommen wird, besteht somit keine Pflicht zur Dokumentation der Wünsche 

und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers. 

Etwas anderes gilt jedoch für den Fall einer tatsächlichen Übernahme einer Be-

ratung, da bei einer ordnungsgemäßen Beratung die Wünsche und Bedürfnisse 

des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen sind und dementsprechend ihre 

Dokumentation gemäß Art. 12 Abs. 3 der RL 2002/92/EG geschuldet ist. Daher 

ist ein entsprechender Verzicht auf diese Pflicht des Versicherungsvermittlers 

gemäß § 61 Abs. 2 VVG richtlinienwidrig. 

Es ist daher in der Zukunft mit einer richtlinienkonformen Neuregelung für den 

Fall der freiwilligen Übernahme einer Beratung zu rechnen, und damit auch mit 

einer Neufassung des § 6 Abs. 3 VVG. Bis zu diesem Zeitpunkt kommt aus den 

gleichen Gründen wie im Hinblick auf die Dokumentation der Gründe für einen 

erteilten Rat eine richtlinienkonforme teleologische Reduktion des § 61 Abs. 2 

VVG und somit auch eine „quasirichtlinienkonforme“ teleologische Reduktion 

des § 6 Abs. 3 VVG nicht in Betracht. 

Als Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Regelung eines Beratungs- und Do-

kumentationsverzichts nicht gegen die Vorgaben der RL 2002/92/EG verstößt, 

soweit nicht tatsächlich eine Beratung übernommen wird. Insoweit ist § 61 Abs. 

2 VVG wegen der Möglichkeit, auf die Dokumentation der Wünsche und Be-

dürfnisse sowie der Gründe für einen erteilten Rat zu verzichten, richtlinienwid-

rig, weswegen in diesem Punkt eine Änderung des VVG unumgänglich ist. In-

folgedessen ist auch mit einer entsprechenden Änderung des § 6 Abs. 3 VVG zu 

rechnen, wobei eine vollständige Streichung der Verzichtsregelungen zu emp-

fehlen ist. 

 

7. Zusammenfassung 

Die Pflichten nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG ergänzen das Schutzkonzept 

durch vorvertragliche Informationen nach § 7 VVG. Trotz der anlassbezogenen 

Ausgestaltung dieser Pflichten führt die Neuregelung auf Grund der Vielzahl 

Anlass begründender Umstände vor allem auch wegen der Pflicht, nach den 

Wünschen und Bedürfnissen zu fragen, zu einer erheblichen Erweiterung der 

Beratungsverantwortlichkeit des Versicherers gegenüber dem Versicherungs-

nehmer im Vergleich mit der bisherigen Rechtslage. Darüber hinaus trägt spe-

ziell die Pflicht des Versicherers zur Dokumentation dazu bei, den Beratungs-

schutz zu verbessern, da zum einen der Beratungsvorgang nachvollzogen und 

dessen Ergebnis bei einer Auswahlentscheidung des Versicherungsnehmers be-

rücksichtigt werden kann sowie zum anderen Fehler im Beratungsvorgang leich-

ter nachgewiesen werden können. 

Speziell von der Pflicht des Versicherers zur Beratung gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 
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VVG zu unterscheiden sind die sog. „allgemeine Wahrheitspflicht“ sowie die 

Pflicht zur Beratung infolge tatsächlicher Übernahme. Diese Pflichten sind nicht 

anlassabhängig und folgen somit aus §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB. Sie wer-

den daher auch weder durch einen Verzicht nach § 6 Abs. 3 VVG noch durch    

§ 6 Abs. 6 VVG ausgeschlossen. 

In zeitlicher Hinsicht sind die aus § 6 Abs. 1 und 2 S. 1 VVG folgenden Pflich-

ten des Versicherer im Grundsatz vor der Abgabe der Willenserklärung des Ver-

sicherungsnehmers zu erfüllen, soweit nicht ausnahmsweise gemäß § 6 Abs. 2 S. 

2 und 3 VVG eine Übermittlung der Dokumentation nach Vertragsschluss mög-

lich ist oder eine Pflicht zur Beratung und Dokumentation infolge eines Ver-

zichts gemäß § 6 Abs. 3 VVG ausgeschlossen ist. 

Eine Pflicht zur Befragung und Beratung des Versicherungsnehmers sieht die 

RL 2002/92/EG nicht vor, sondern, mit Ausnahme des von Art. 12 Abs. 2 gere-

gelten Sonderfalls, nur eine Pflicht, die Wünsche und Bedürfnisse des Versiche-

rungsnehmers sowie die Gründe für einen erteilten Rat zu dokumentieren. Im 

Übrigen setzt sie Pflichten nach nationalem Recht voraus, ohne diese aber ver-

bindlich vorzuschreiben. Unabhängig hiervon ist jedoch das Vorhaben des Ge-

setzgebers, die Pflichten des Versicherers an denen der RL 2002/92/EG zu ori-

entieren, bis auf drei Ausnahmen gelungen: 

§ 62 Abs. 2 S. 2 HS 2 VVG entspricht hinsichtlich der Ausnahmeregelung für 

Verträge über eine vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen nicht der RL 

2002/92/EG, weswegen auch bei der Parallelregelung des § 6 Abs. 2 S. 3 HS 2 

VVG eine Anpassung an die Richtlinienvorgaben zu erwarten ist. 

Ferner ist § 6 Abs. 1 S. 2 VVG „quasirichtlinienkonform“ dahin auszulegen, 

dass auch die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu doku-

mentieren sind. 

Schließlich verstößt § 61 Abs. 2 VVG in den Fällen der tatsächlichen Übernah-

me einer Beratung gegen die RL 2002/92/EG, soweit die Norm einen Verzicht 

auf die Dokumentation einer erfolgten Beratung ermöglicht. Dementsprechend 

ist nicht nur mit einer Änderung von § 61 Abs. 2 VVG durch den Gesetzgeber 

zu rechnen, sondern auch mit einer einer „quasirichtlinienkonformen“ Ausges-

taltung des § 6 Abs. 3 VVG. 
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D. Vertragsschlussmodelle 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie ein Versicherer die Ab-

läufe gestalten kann, bei denen ein Versicherungsvertrag durch die Vermittlung 

eines Versicherungsvertreters geschlossen wird. 

Zur alten Rechtslage wurde nach der von Egon Lorenz vorgeschlagenen Termi-

nologie1289 im Wesentlichen zwischen dem Vertragsschluss nach dem sog. „An-

tragsmodell“ und dem sog. „Policenmodell“ unterschieden. Im Mittelpunkt die-

ser Unterscheidung stand die Frage, zu welchem Zeitpunkt der Versicherer die 

Informationspflichten des § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. erfüllte. § 5a VVG 

a.F. erlaubte es dem Versicherer, diesen Informationspflichten nach der Antrags-

stellung des Versicherungsnehmers zusammen mit der Übersendung des Versi-

cherungsscheins (Police)1290, nachzukommen, weshalb sich in diesen Fällen der 

Vertragsschluss nach dem „Policenmodell“ vollzog1291. Erfüllte der Versicherer 

die Informationspflichten demgegenüber vor der Antragsstellung, wurde der 

Vertrag nach dem „Antragsmodell“ abgeschlossen1292. 

Nach der Reform des VVG und der Streichung des § 5a VVG a.F. werden neben 

dem „Antrags-„ und „Policenmodell“ als weitere Vertragsschlussmodelle das 

„Invitatiomodell“1293, das „Vorschlagsmodell“1294 sowie das „Modell der be-

dingten Antragserklärung“1295 diskutiert. Im Folgenden werden daher die einzel-

nen Vertragschlussmodelle dargestellt und es wird untersucht, inwieweit diese 

mit den gesetzlichen Anforderungen des neuen VVG zu vereinbaren sind. 

 

I. „Antragsmodell“ 

1. Alte Rechtslage 

a. Antrag und Annahme 

Beim „Antragsmodell“ ging der Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertra-

ges vom Versicherungsnehmer aus1296. Zwar bestand kein Formerfordernis für 

den Vertragsschluss1297, jedoch stellte der Versicherungsnehmer üblicherweise 

seinen Antrag in schriftlicher Form auf einem vorgedruckten Antragsformular 

des Versicherers1298, welches regelmäßig gemäß § 148 BGB eine Annahmefrist 

für von zwei bis sechs Wochen vorsah1299. Nachdem der Versicherungsnehmer 

                                                 
1289 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (618); ders., VersR 1997, S. 773 (774). 
1290 Vgl. Römer, in: R/L, § 3, Rn. 1. 
1291 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (618); ders., VersR 1997, S. 773 (774); K. Johannsen, 
in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 3; Weyers/Wandt, Rn. 212. 
1292 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (618); ders., VersR 1997, S. 773 (774); K. Johannsen, 
in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 6; Weyers/Wandt, Rn. 212. 
1293 Vgl. Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (443f); ders., VW 2007, S. 715. 
1294 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (361). 
1295 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. 
1296 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (619); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 3. 
1297 Vgl. oben unter C. I. 2. a. bb. 
1298 Vgl. Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 14; Weyers/Wandt, Rn. 216. 
1299 Vgl.  Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 30. 
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das Antragsformular unterzeichnet hatte, übergab er dieses dem Versicherungs-

vertreter, der Empfangsvertreter des Versicherers war (§ 43 Nr. 1 VVG a.F.), 

womit die Willenserklärung gemäß § 164 Abs. 3 BGB zuging1300. Da die meis-

ten Versicherungsvertreter keine Abschlussvollmacht gemäß § 45 VVG a.F. 

hatten1301, erklärte der Versicherer direkt gegenüber dem Versicherungsnehmer 

die Annahme, entweder ausdrücklich durch ein gesondertes Annahmeschreiben 

oder konkludent durch Übersendung des Versicherungsscheins1302. Mit ihrem 

Zugang beim Versicherungsnehmer wurde der Vertrag wirksam geschlossen1303. 

 

b. Einbeziehung von AVB 

Im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB musste der Versicherer auf die 

verwendeten AVB hinweisen, wofür ein eindeutig platzierter Hinweis im An-

tragsformular genügte1304. Des Weiteren musste der Versicherungsvertreter als 

Erfüllungsgehilfe des Versicherers die maßgeblichen AVB übergeben1305, ehe 

sich der Versicherungsnehmer durch die Antragsstellung mit deren Geltung ein-

verstanden erklärte. Im Anwendungsbereich des § 310 BGB genügte demgegen-

über eine einfache Vereinbarung der AVB1306, weswegen ein entsprechender 

Hinweis auf die maßgeblichen Bedingungen im Antragsformular erfolgte. Mit 

der Antragsstellung wurde das Einverständnis mit der Geltung der AVB erklärt. 

 

c. Informationspflichten 

Gemäß § 10a Abs. 1 VAG a.F. hatte der Versicherer den Versicherungsnehmer 

nach Maßgabe der Anlage D VAG a.F. vor Abschuss des Vertrages zu informie-

ren, soweit es sich bei diesem um eine natürliche Person handelte. Mit Rücksicht 

auf die Regelung des § 5a VVG a.F., dessen sachlicher Anwendungsbereich 

eröffnet war, wenn die Informationen bei Antragsstellung nicht übergeben wor-

den waren1307, hatte der Versicherungsvertreter die sog. „Verbraucherinformati-

onen“ vor der Antragsstellung zu überreichen1308. 

 

d. Stellungnahme 

In der Praxis hatte sich das „Antragsmodell“ als flächendeckendes Vertrags-

schlussmodell nicht durchsetzen können. Zum einen widersprach es mit Blick 

                                                 
1300 Vgl. Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 16; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 31. 
1301 Vgl. oben unter C. I. 2. a. cc. 
1302 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (618); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 5; Prölss, 
in: P/M, § 3, Rn. 22; Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 36; Weyers/Wandt, Rn. 218. 
1303 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 5; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 16. 
1304 Vgl. Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 116. 
1305 Vgl. Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 121. 
1306 Vgl. Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 144. 
1307 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 6; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 17. 
1308 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 3; Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 50; Prölss, in: 
P/M, § 5a, Rn. 2; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 14. 
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auf die Einbeziehung der AVB der Vertragsschlusspraxis vor der Umsetzung der 

dritten Richtliniengeneration im Jahre 1994 durch das Dritte Durchführungsge-

setzes EWG zum VAG1309, da bis zu diesem Zeitpunkt die AVB gemäß § 23 

Abs. 3 AGBG einbezogen wurden und sie daher erst nach der Antragsstellung 

zusammen mit dem Versicherungsschein übergeben werden konnten1310. Zum 

anderen wurde in der Versicherungswirtschaft die Erfüllung der Informations-

pflichten gemäß § 10a VAG a.F. vor der Stellung des Antrags durch den Versi-

cherungsnehmer heftig kritisiert und teilweise sogar für unmöglich gehalten1311, 

weswegen am Ende des Gesetzgebungsverfahrens des Dritten Durchführungsge-

setzes EWG zum VAG § 5a VVG a.F. in das VVG eingefügt wurde, um die 

Informationspflichten erst nach der Antragsstellung erfüllen zu können1312. Folg-

lich sahen sich die meisten Versicherer nicht veranlasst, ihren Vertrieb auf das 

„Antragsmodell“ umzustellen. 

 

2. Neue Rechtslage 

a. Antrag und Annahme 

Das neue VVG sieht keine feste Rollenverteilung zwischen Versicherungsneh-

mer und Versicherer als Antragendem und Annehmendem vor1313. Daher kann 

der Versicherungsnehmer nach wie vor den Antrag auf einem vorgedruckten 

Formular des Versicherers erklären, das ihm vom Versicherungsvertreter zur 

Verfügung gestellt wird. Grundsätzlich ist auch nach der VVG-Reform der Ver-

sicherungsvertreter lediglich Empfangsvertreter des Versicherers (vgl. § 69 Nr. 1 

VVG), so dass mit der Übergabe des unterschriebenen Antragsformulars an ihn 

die Willenserklärung des Versicherungsnehmers dem Versicherer gemäß § 164 

Abs. 3 BGB zugeht. Dieser kann wie bisher die Annahme durch eine gesonderte 

Erklärung seitens entsprechend bevollmächtigter Angestellter des Innendienstes 

oder durch die Übersendung des Versicherungsscheins erklären, so mit dem Zu-

gang dieser Erklärung der Versicherungsvertrag zustande kommt. Mit Blick auf 

die zum Vertragsschluss führenden Willenserklärungen kann das „Antragsmo-

dell“ unverändert unter der Geltung des neuen VVG praktiziert werden. 

 

b. Einbeziehung der AVB 

Die Einbeziehung der AVB richtet sich ausschließlich nach den §§ 305 Abs. 2, 

310 Abs. 1 BGB. Die Informationspflicht des § 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. § 1 

                                                 
1309 Drittes Gesetz zur Durchführung versicherungsrechtlicher Richtlinien des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 21. Juli 1994, BGBl. I, S. 1630. 
1310 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (617); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 2; Reiff, VersR 1997, S. 
267 (268). 
1311 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 102 li. Sp.; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 3 m.w.N.; Renger, VersR 
1994, S. 752 (753). 
1312 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 102 li. Sp. 
1313 Vgl. oben unter C. I. 2. a. cc. 
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Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV hat für die Einbeziehung demgegenüber keine Bedeu-

tung1314. Im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB bedeutet dies, dass im 

Antragsformular wie bisher ein eindeutiger Hinweis auf die einzubeziehenden 

AVB enthalten sein muss und dass die maßgeblichen Bestimmungen dem Versi-

cherungsnehmer so übergeben werden müssen, dass dieser die Wahl hat, ob er 

sich für eine detaillierte Kenntnisnahme entscheidet oder auf diese verzichtet1315. 

Hinsichtlich der Form der zu übergebenden AVB ist zu berücksichtigen, dass die 

Übergabe eines gedruckten Exemplars unumgänglich ist, wenn der Versiche-

rungsnehmer seinen Antrag direkt im Anschluss an ein erstes Gespräch mit dem 

Versicherungsvertreter stellen möchte, da anderenfalls eine tatsächliche Kennt-

nisnahmemöglichkeit nicht besteht, oder wenn der Versicherungsnehmer mit 

ihrer Übermittlung in gespeicherter Form nicht einverstanden ist1316. Mit der 

Antragsstellung erklärt der Versicherungsnehmer wie bisher sein Einverständnis 

mit der Geltung der überreichten Bedingungen. Findet demgegenüber § 310 

Abs. 1 BGB auf die Einbeziehung der AVB Anwendung, können diese wie nach 

alter Rechtslage durch einfache Vereinbarung in den Vertrag einbezogen wer-

den. Im Hinblick auf die Einbeziehung der AVB kann das „Antragsmodell“ so-

mit weiter praktiziert werden. 

 

c. Informationspflichten 

Gemäß § 7 Abs. 1 VVG hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer rechtzei-

tig vor der Abgabe von dessen Vertragserklärung die in der VVG-InfoV vorge-

sehenen Informationen in Textform zu übergeben. Entgegen einiger Stimmen in 

der Literatur ändert nach der hier vertretenen Ansicht auch die Formulierung 

„rechtzeitig“ nichts daran, dass die Informationen auch kurz vor der Abgabe 

Willenserklärung erteilt werden können. Erforderlich ist jedoch, dass die Über-

gabe so erfolgt, dass dem Versicherungsnehmer der Zweck der Informationser-

teilung erläutert wird und er diesen Umstand bewusst zur Kenntnis nehmen und 

ohne äußeren Druck sich überlegen kann, ob er die Informationen zur Kenntnis 

nehmen möchte oder hiervon absieht1317. 

Gleichwohl können sich Probleme bei der Umsetzung des „Antragsmodells“ 

ergeben, wenn sich der Kontakt zwischen Versicherungsnehmer und Versiche-

rungsvertreter auf einen Termin beschränken soll. Weniger bei Gesprächstermi-

nen in den Agenturräumen des Versicherungsvertreters, wohl aber bei einem 

Kundenbesuch vor Ort kann sich herausstellen, dass der Vertreter die für das 

angefragte Produkt erforderlichen AVB bzw. die Informationen nach § 7 VVG 

nicht dabei hat, etwa weil es sich um ein nur wenig gefragtes Produkt handelt. 

                                                 
1314 Vgl. oben unter C. II. 3. d. dd. 
1315 Vgl. oben unter C. II. 3. a. cc. 
1316 Vgl. oben unter C. II. 3. a. cc. 
1317 Vgl. oben unter C. III. 4. e. hh. 
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Auch die Vielzahl der zu erteilenden Informationen führt dazu, dass das vorge-

fertigte Informationsmaterial einen erheblichen Umfang annehmen kann, der die 

Transportmöglichkeiten des Vertreters an seine Grenzen stoßen lässt. Es ver-

wundert daher nicht, dass sich seit dem Inkrafttreten des neuen VVG Versiche-

rungsvertreter vermehrt über die mit der Informationserteilung verbundene „Pa-

pierflut“ beklagen1318. Die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer die Informa-

tionen in Textform zu übergeben, was auch die Übermittlung in gespeicherter 

Form auf einem USB-Stick oder einer CD-ROM umfasst, bietet für dieses Prob-

lem keine befriedigende Lösung. Hinsichtlich der Form der zu übergebenden 

Informationen ist nämlich ebenso wie bei den AVB zu berücksichtigen, dass die 

Übergabe in einer gedruckten Fassung zwingend erforderlich ist, wenn der Ver-

sicherungsnehmer noch im gleichen Termin einen Antrag stellen soll, da nur 

unter diesen Voraussetzungen die Möglichkeit eröffnet ist, sich bewusst für oder 

gegen deren Kenntnisnahme zu entscheiden. Das gleiche gilt, wenn er mit einer 

Übermittlung in gespeicherter Form nicht einverstanden ist1319. 

Darüber hinaus besteht das Problem, dass einige der Informationen individuell 

für den jeweiligen Versicherungsnehmer zu bestimmen sind1320, etwa wenn bei 

einem Lebensversicherungsvertrag gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 VVG-InfoV die in 

Betracht kommenden Rückkaufswerte anzugeben sind. 

Lediglich umgangen wird dieses Problem, wenn nach einem ersten Termin, in 

dem ein geeignetes Produkt ermittelt wird, in einem zweiten Termin die AVB 

sowie die weiteren, gegebenenfalls individuell erstellten Informationen nach § 7 

VVG nebst der Beratungsdokumentation übergeben werden und erst dann der 

Versicherungsnehmer den Antrag stellt1321. Aus der Sicht eines Versicherungs-

vertreters führt nämlich eine Vertragsanbahnung erstreckt über zwei Termine 

dazu, dass Zweifel an der Wirtschaftlichkeit seiner Tätigkeit aufkommen, vor 

allem soweit es um die Vermittlung eines Vertrages mit einer geringen Provision 

geht. Aber auch der Versicherungsnehmer wird unter Umständen nur wenig ge-

neigt sein, erneut seine Zeit für den Abschluss eines Vertrages aufzuwenden, nur 

weil bestimmte Informationen vor Ort nicht gegeben werden können. 

Alternativ ist es möglich, dem Kunden das Informationsmaterial per Post zuzu-

senden und ihn aufzufordern, ein beigefügtes Antragsformular ausgefüllt an den 

Versicherungsvertreter oder direkt an den Versicherer zurückzuschicken1322. Aus 

der Sicht des Versicherers birgt dieses Vorgehen allerdings das Risiko, dass es 

der Versicherungsnehmer unterlässt, den ausgefüllten Antrag zurückzusenden, 

etwa weil er es sich anders überlegt hat oder schlicht aus Nachlässigkeit. Zu ei-

                                                 
1318 Vgl. VersVerm 2008, S. 130. 
1319 Vgl. oben unter C. III. 4. f. aa. 
1320 Vgl. Leverenz, Rn. 4/3; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (718). 
1321 Vgl. Leverenz, Rn. 4/6; Neuhaus/Kloth, S. 29. 
1322 Vgl. Leverenz, Rn. 4/6. 
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nem gewissen Grad lässt sich dieser Nachteil dadurch kompensieren, dass der 

Versicherer oder dessen Vertreter den Versicherungsnehmer nach der Übersen-

dung der Antragsunterlagen anrufen und ihn an die Antragsstellung erinnern. 

Eine derartige telefonische Nachbearbeitung wird insbesondere mit Blick auf das 

„Invitatiomodell“ diskutiert, die sich allerdings auch auf das „Antragsmodell“ 

übertragen lässt. Auf die näheren Einzelheiten wird beim „Invitatiomodell“ ein-

gegangen1323. 

Die aufgezeigten Nachteile eines zweiten Gesprächstermins oder einer postali-

schen Übersendung könnten vermieden werden, wenn der Versicherungsvertre-

ter die erforderlichen AVB sowie die weiteren Informationen nach § 7 VVG 

durch technische Unterstützung beim Kunden vor Ort erzeugt1324. So könnten 

die notwendigen Unterlagen vom Versicherungsvertreter auf einem Notebook 

gespeichert mitgeführt werden und mittels eines tragbaren Druckers vor Ort aus-

gedruckt werden. Soweit der Versicherungsvertreter individuelle Informationen 

erstellen muss, könnten zudem entsprechende Programme vom Versicherer zur 

Verfügung gestellt werden, welche vor Ort die Berechnung der maßgeblichen 

Informationen etwa über Rückkaufswerte in der Lebensversicherung ermögli-

chen. Gegen derartige Lösungen werden allerdings im Wesentlichen zwei Ein-

wände erhoben: Zum einen, dass die Aktualität der gespeicherten Versionen der 

AVB und der übrigen Informationen fraglich sei und zum anderen, dass die 

Leistungsfähigkeit tragbarer Druckerbegrenzt ist1325. 

Der erste Einwand vermag nicht zu überzeugen, schließlich bestehen technisch 

durchaus Möglichkeiten, dem Versicherungsvertreter online eine Aktualisierung 

seiner gespeicherten Daten in Form von Updates zu ermöglichen, die dieser in 

seiner Agentur auf sein Notebook laden kann. Der Vertreter müsste einfach nur 

zu Beginn seines Arbeitstages prüfen, ob und inwieweit solche Updates erstellt 

worden sind, worüber er vom Versicherer auch per E-Mail im Vorfeld unterrich-

tet werden könnte. 

Der zweite Einwand ist demgegenüber stichhaltiger. Es erscheint zweifelhaft, 

inwieweit ein Versicherungsvertreter mit einem tragbaren Drucker sämtliche 

Materialien mit einem vertretbaren Aufwand ausdrucken kann. Insoweit kann 

auch nicht darauf verwiesen werden, dass in diesem Punkt der technische Fort-

schritt Innovationen bringen wird, die auch die Leistungsfähigkeit tragbarer 

Drucker steigert. Gegenwärtig hilft der Verweis auf künftige Entwicklungen 

nicht weiter. 

Abgesehen von den genannten Einwänden stellt sich schließlich aber auch die 

Frage, ob ein solches Auftreten des Versicherungsvertreters mit Notebook und 

                                                 
1323 Vgl. unten unter D. III. 3. a. bb. (2.). 
1324 Vgl. Leverenz, Rn. 4/6; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (719). 
1325 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21; Leverenz, Rn. 4/6. 
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tragbarem Drucker gegenüber dem Kunden von Seiten des Versicherers unter-

nehmenspolitisch überhaupt gewollt ist. 

Folglich ist davon auszugehen, dass das „Antragsmodell“ bei Besuchen des Ver-

sicherungsnehmers trotz der bestehenden wirtschaftlichen Bedenken für den 

Versicherungsvertreter in praktikabler Weise gegenwärtig nur so umzusetzen ist, 

dass zwei Gesprächstermine vereinbart werden oder nach einem ersten Vertre-

terbesuch die erforderlichen Antragsunterlagen erstellt und dem Versicherungs-

nehmer zugeschickt werden, wobei die hiermit verbundenen Nachteile in Kauf 

zu nehmen wären. So zeigt auch ein Blick in die Praxis, dass bisher zahlreiche 

Versicherer bei der Umsetzung des neuen VVG auf das „Antragsmodell“ setzen 

und dieses in der Weise ausgestalten, dass zwei Gesprächstermine mit dem Ver-

sicherungsnehmer stattfinden bzw. diesem die Antragsunterlagen nach einem 

ersten Gesprächstermin postalisch übersandt werden1326. 

Für Vertragsabschlüsse in den Agenturen der Versicherungsvertreter bestehen 

demgegenüber keine durchgreifenden Bedenken, die Antragsstellung in einem 

Termin zu ermöglichen, da hier der Vertreter in umfassender Weise auf vorräti-

ge Informationsmaterialien zurückgreifen bzw. diese wegen einer besseren tech-

nischen Ausstattung während des Gesprächs mit dem Kunden erstellen kann. 

 

d. Frage-, Beratungs- und Dokumentationspflichten 

Soweit ein Anlass besteht, hat der Versicherer gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG den 

Versicherungsnehmer nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und 

zu beraten sowie die Gründe für einen erteilten Rat anzugeben, bevor dieser sei-

ne Vertragserklärung abgibt1327. Regelmäßig werden diese Pflichten zwar zeit-

lich bereits vor der Erteilung der Informationen nach § 7 VVG relevant, insbe-

sondere soweit ein geeignetes Versicherungsprodukt noch ermittelt werden 

muss. Jedoch können Anlässe zur Frage und Beratung auch noch nach diesem 

Zeitpunkt auftreten, etwa wenn der Versicherungsnehmer nach einer überschlä-

gigen Durchsicht des Informationsmaterials Fragen stellt. Die Pflichten zur Fra-

ge und Beratung sowie zur Angabe der Gründe für einen erteilten Rat können 

daher im Laufe eines Gesprächstermins immer wieder aktuell werden und lassen 

sich daher nicht eindeutig einem bestimmten Zeitpunkt zuordnen. Entscheidend 

ist allein, dass zum Zeitpunkt der Antragsstellung kein weiterer Anlass mehr zur 

Frage und Beratung besteht. 

Ferner hat der Versicherer gemäß § 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG den Bera-

tungsvorgang zu dokumentieren und diese Dokumentation nach der hier vertre-

tenen Ansicht1328 dem Versicherungsnehmer vor der Abgabe seiner Willenser-

                                                 
1326 Vgl. VW 2008, S. 584-587. 
1327 Vgl. oben unter C. IV. 5. a. ee. und C. IV. 5. b. dd. 
1328 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. bb. (2.). 
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klärung zu übermitteln. Soll der Versicherungsnehmer seinen Antrag in dem 

gleichen Termin stellen, in dem er beraten worden ist, läuft diese Pflicht darauf 

hinaus, eine entsprechende Dokumentation parallel zum Beratungsgespräch zu 

erstellen und diese am Ende desselben zu übergeben, so dass die Antragsstellung 

gleichsam den Schlusspunkt des Gespräches zwischen Versicherungsnehmer 

und Versicherungsvertreter bildet. 

Ist die parallele Erstellung einer Dokumentation nicht gewollt, muss ein weiterer 

Termin vereinbart werden, in dem diese dann übergeben wird und der Antrag 

gestellt werden kann. Alternativ könnten nach dem Gesprächstermin die An-

tragsunterlagen zusammen mit der Dokumentation auch postalisch übersandt 

werden, so dass der Versicherungsnehmer nach ihrem Erhalt ebenfalls auf dem 

Postwege den ausgefüllten Antrag an den Versicherungsvertreter oder direkt an 

den Versicherer übermittelt. 

Insoweit besteht aber wiederum das Problem, ob der Versicherungsnehmer auch 

tatsächlich das ausgefüllte Antragsformular an den Versicherungsvertreter oder 

Versicherer zurückschickt. Zudem wird die Betreuung des Versicherungsneh-

mers vernachlässigt, da er für etwaige Rückfragen den Vertreter gesondert kon-

taktieren muss und Fragen nicht vor Ort beantwortet werden können. Wendet 

sich der Versicherungsnehmer etwa hierzu telefonisch an den Versicherungsver-

treter, kann sich das Problem stellen, dass aus den Fragen ein neuerlicher Bera-

tungsbedarf erkennbar wird, so dass eine weitere Beratung gemäß § 6 Abs. 1 

VVG erfolgen muss. Da diese ebenfalls zu dokumentieren ist, müsste sie dem 

Versicherungsnehmer vor seiner Antragsstellung übermittelt werden. Gleich-

wohl könnte sich dieser nach der telefonischen Beratung entschließen, das be-

reits erhaltene Antragsformular zu unterzeichnen und an den Versicherer oder 

dessen Vertreter zurückzuschicken, ohne die zweite Dokumentation erhalten zu 

haben. 

Lösen lässt sich dieses Problem über § 6 Abs. 2 S. 2 VVG, wonach auf Wunsch 

des Versicherungsnehmers die zu dokumentierenden Angaben zunächst münd-

lich übermittelt werden dürfen und eine Dokumentation unverzüglich nach Ver-

tragsschluss nachzureichen ist. Ein entsprechender Wunsch kann bereits darin 

gesehen werden, dass der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertreter tele-

fonisch kontaktiert, denn in dieser Situation ist dem Anrufenden klar, dass er 

Auskünfte nur mündlich erhalten wird. 

 

e. Kritik 

Das „Antragsmodell“ bietet ein Verfahren an, welches nach der VVG-Reform 

prinzipiell die Erfüllung der vorvertraglichen Pflichten des Versicherers inner-

halb eines Gesprächstermins zwischen Versicherungsvertreter und Versiche-

rungsnehmers ermöglicht. Die in der Literatur geäußerten Zweifel, dass eine 
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rechtzeitige Informationserteilung sicher nur in zwei Terminen erfolgen kön-

ne1329, sind zumindest mit Blick auf Vertragsverhandlungen in den Agenturen 

der Versicherungsvertreter unbegründet, da sich hier eine Vertragsanbahnung 

nach dem „Antragsmodell“ in einem Termin ohne weiteres praktisch umsetzen 

lässt. 

Anlässlich eines Vertreterbesuchs können demgegenüber praktische Probleme 

bei der Informationserteilung der Vertragsanbahnung in einem Gesprächstermin 

Grenzen setzen. Dabei handelt es sich bei näherer Betrachtung um eben jene 

Probleme, die bereits Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit Blick 

auf die Informationserteilung verhindert haben, dass sich das „Antragsmodell“ 

als Vertragsschlussmodell hat durchsetzen können. Für den Versicherungsver-

trieb bei Kundenbesuchen vor Ort lassen sich Lösungen in der Weise finden, 

dass der Vertrag über zwei Termine erstreckt angebahnt oder die Antragsstel-

lung auf den Postweg verlagert wird. Von dem Vertragsschluss nach dem „An-

tragsmodell“ kann dann aber keine Rede sein. Vielmehr sind je nach Vertriebssi-

tuation individuelle Prozesse zu entwickeln, die ihrerseits nur unter dem Ober-

begriff des „Antragsmodells“ zusammengefasst werden können. 

 

II. „Policenmodell“ 

Neben dem „Antragsmodell“ wurde unter Geltung des alten VVG seit der Ein-

fügung von § 5a VVG a.F. von den Versicherern überwiegend das „Policenmo-

dell“ praktiziert1330. Entgegen einiger Zweifel in Literatur und Rechtsprechung, 

wonach das „Policenmodell“ nur ausnahmsweise zum Zuge kommen sollte1331, 

wurde dieses Vertragsschlussmodell vom BAV1332 und der überwiegenden An-

sicht in Literatur und Rechtsprechung1333 als gleichwertige Alternative zum „An-

tragsmodell“ verstanden. Begründet wurde diese Ansicht damit, dass mit § 5a 

VVG a.F. nach Auffassung des Gesetzgebers die praktischen Schwierigkeiten 

einer Informationserteilung nach § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. vor der An-

tragsstellung des Versicherungsnehmers vermieden werden sollten1334. 

 

 

                                                 
1329 Vgl. Leverenz, Rn. 3/65; ders., VW 2008, S. 392; Marlow/Spuhl, S. 19; Meixner/Steinbeck, § 
1, Rn. 76; Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (442); ders., RuS 2007, S. 133 (136); Stockmeier, 
VersR 2008, S. 717 (718). 
1330 Vgl. Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 17. 
1331 Vgl. OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (157f); LG Dortmund VuR 2000, 177 (178) m. 
zust. Anm. Schwintowski; Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (154); S. Hoffmann, S. 198; 
Präve, ZfV 1994, S. 374 (379f); Werber, ZVersWiss 1994, S. 321 (338f). 
1332 Vgl. VerBAV 1995, S. 312 (313) 
1333 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); OLG Hamm RuS 2001, 310; E. Lorenz, VersR 
1995, S. 616 (619); ders., VersR 1997, 773 (776); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 10; 
Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 4; Reiff, VersR 1997, S. 267 (269); Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (3); 
Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1046); Wandt, Verbraucherinformation, S. 36. 
1334 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 102 li. Sp. 
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1. Alte Rechtslage 

a. Antrag und Annahme 

Der Antrag1335 zum Abschluss des Versicherungsvertrages ging vom Versiche-

rungsnehmer aus, der ein ihm zur Verfügung gestelltes Antragsformular unter-

zeichnete und dieses dem Versicherungsvertreter übergab1336, womit die Erklä-

rung zugleich dem Versicherer gemäß § 164 Abs. 3 BGB zuging1337. Die An-

nahme dieses Antrages erklärte der Versicherer zumeist konkludent durch Über-

sendung des Versicherungsscheins sowie den AVB und den weiteren Informati-

onen nach § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F1338. Mit Zugang der Annahme beim 

Versicherungsnehmer war der Vertrag nach herrschender Meinung schwebend 

unwirksam1339 und wurde erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist des § 5a Abs. 1 

S. 1 VVG a.F. rückwirkend1340 auf den Zeitpunkt des Zugangs der Annahmeer-

klärung wirksam1341. 

 

b. Einbeziehung der AVB 

Wurden die AVB nicht vor Antragsstellung übergeben, konnten diese außerhalb 

des Anwendungsbereichs des § 310 Abs. 1 BGB nicht gemäß § 305 Abs. 2 BGB 

in den Versicherungsvertrag einbezogen werden. Obwohl die vorvertraglichen 

Informationen nach § 10a VAG a.F. nur gegenüber natürlichen Personen zu er-

teilen waren, wurde überwiegend davon ausgegangen, dass das Übergabeerfor-

dernis für AVB in § 5a VVG a.F. zumindest dann eine konstitutive Bedeutung 

hatte, wenn ein Versicherungsnehmer in den Anwendungsbereich des § 305 

Abs. 2 BGB fiel. Folglich konnten selbst bei Verträgen mit juristischen Perso-

nen, die keine Unternehmer im Sinne von § 13 BGB waren, die AVB über § 5a 

VVG a.F. in den Versicherungsvertrag einbezogen werden, wenn sie nicht vor 
                                                 
1335 Nur vereinzelt wurde die Ansicht vertreten, dass der Versicherungsnehmer ohne Vorliegen 
der Verbraucherinformationen des § 10a VAG a.F. eine „invitatio ad offerendum“ abgebe, vgl. 
Präve, VW 1995, S. 90 (94), ders., RuS 1998, S. 441 (442); Renger, VersR 1994, S. 753 (758). 
1336 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (619); ders., VersR 1997, S. 773 (775); K. Johannsen, 
in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 6; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 9; Reiff, VersR 1997, S. 267 (268); Römer, 
in: R/L, § 5a, Rn. 18f; Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1049); Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 
72f.. 
1337 Vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 16; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 31. 
1338 Vgl. E. Lorenz, VersR 1997, S. 773 (775); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 6; Prölss, 
in: P/M, § 5a, Rn. 9; Reiff, VersR 1997, S. 267 (268); Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 24-26; Schwin-
towski, in: BK, § 5a, Rn. 72f. 
1339 A.A. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155f); Hofmann, S. 28f, nach deren Ansicht 
bereits mit dem Zugang der Annahmeerklärung ein „Rumpfvertrag“ zustande kommen, in den 
bei Unterbleiben des Widerspruch die AVB und vertragsrelevanten Verbraucherinformationen 
einbezogen werden. 
1340 A.A. Präve, ZfV 1994, S. 374 (382), der Vertrag wird bei Ablauf der Widerspruchsfrist „ex 
nunc“ wirksam. 
1341 Vgl. OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (156f); OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (632f); 
OLG Hamm VersR 2001, 709; VerBAV 1995, 312 (313); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (621f); 
Kieninger, in: MK, § 307, Rn. 146; K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 7; Prölss, in: P/M, § 
5a, Rn. 10; Reiff, VersR 1997, S. 267 (271); Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 24-26; Schimikowski, RuS 
1996, S. 1 (4); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1052); Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 78; 
Wandt, Verbraucherinformation, S. 19-22. 
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Antragsstellung übergeben worden waren1342. Mit dem Ablauf der Wider-

spruchsfrist des § 5a VVG a.F. wurden die AVB dann nach herrschender Mei-

nung rückwirkend Vertragsbestandteil1343. Dies sollte auch für den Fall gelten, 

dass die Widerspruchsfrist gemäß § 5a Abs. 2 S. 4 VVG a.F. ein Jahr nach Zah-

lung der ersten Prämie erlosch1344. 

 

c. Informationspflichten 

Die Informationspflichten des § 10a i.V.m. Anlage D VAG a.F. mussten gemäß 

§ 10a Abs. 1 VAG a.F. vor Abschluss des Versicherungsvertrages übermittelt 

werden. Da nach herrschender Ansicht der Vertrag bis zum Ablauf der Wider-

spruchsfrist schwebend unwirksam war und die Frist gemäß § 5a Abs. 2 S. 1 

VVG a.F. nicht zu laufen begann, bevor der Versicherungsschein, die AVB so-

wie die Informationen vorlagen, erfolgte nach überwiegendem Verständnis die 

Informationserteilung vor Abschluss des Versicherungsvertrages1345. 

 

d. Vereinbarkeit mit europarechtlichen Vorgaben 

Das „Policenmodell“ wurde überwiegend von den Versicherern als Vertrags-

schlussmodell praktiziert und seit der Einfügung des § 5a VVG a.F. in das VVG 

a.F. hatte es auch nach Einschätzung des früheren Versicherungsombudsmanns 

Römer in der Praxis kaum Probleme bereitet1346 Es bestanden jedoch von An-

fang an Bedenken, ob § 5a VVG a.F. mit den Vorgaben der RL 92/49/EWG und 

92/96/EWG bzw. 2002/92/EG zu vereinbaren war1347. Die Reformkommission 

hatte daher in ihrem Zwischenbericht noch angekündigt, das „Policenmodell“ 

auf seine Richtlinienkonformität zu untersuchen1348. Auch übernahm sie § 5a 

VVG a.F. nicht in den von ihr unterbreiteten Vorschlag für ein neues VVG, 

                                                 
1342 Vgl. OLG Koblenz VersR 2003, 851 (852); E. Lorenz, VersR 1997, S. 771 (775f); K. Jo-
hannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 11; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 14; Schirmer, VersR 1996, S. 
1045 (1049); Werber, in: FS Baumann, S. 359 (368f). A.A. Hemmer, S. 73f; Römer, in: R/L, § 
5a, Rn. 7; Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (3). 
1343 Vgl. VerBAV 1995, S. 312 (313); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (620); K. Johannsen, in: 
VersR-Hdb, § 8, Rn. 6; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 56; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 32; Schimi-
kowski, RuS 1996, S. 1 (4); Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 74; Wandt, Verbraucherinformation, 
S. 14 und 21f. 
1344 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); OLG Köln VersR 1999, 225 (226); OLG Kob-
lenz VersR 2003, 851 (852); VerBAV 1995, 312 (313f); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (623); 
ders., VersR 1997, S. 773 (777); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 9; Präve, ZfV 1994, S. 
374 (380); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 57; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 46; Schimikowski, RuS 1996, 
S. 1 (4); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1053). A.A. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 
(158); Wandt, Verbraucherinformation, S. 28f, die einen Vertragsschluss ohne Einbeziehung der 
AVB annehmen, sog. „Rumpfvertrag“. 
1345 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (157f); 
VerBAV 1995, 312 (313); E. Lorenz, VersR 1997, S. 773 (778); Präve, in: Prölss, § 10a, Rn. 50; 
Prölss, in: P/M, § 5a, Rn.3; Reiff, VersR 1997, S. 267 (269); Wandt, Verbraucherinformation, S. 
35. 
1346 Vgl. Römer, VersR 2006, S. 740 (741). 
1347 Dazu sogleich näher im Text. 
1348 Vgl. Zwischenbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 36. 
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schlug aber vor, dem Versicherungsnehmer gemäß § 8 Abs. 1 VVG ein Wider-

rufsrecht einzuräumen, während dessen Laufzeit der Versicherungsnehmer nicht 

an seine Willenserklärung gebunden sein sollte und dessen Widerrufsfrist erst 

mit Erteilung der Informationen gemäß § 7 Abs. 1 VVG beginnen sollte1349. Im 

Ergebnis hätte dies die Beibehaltung des „Policenmodells“ bedeutet. Auf das in 

ihrem Zwischenbericht angesprochene Problem der Richtlinienkonformität ging 

die Reformkommission allerdings nicht weiter ein. 

Mit der Reform des VVG hat der Gesetzgeber entschieden, weder § 5a VVG 

a.F. noch eine vergleichbare Regelung wegen europarechtlicher Bedenken in das 

Gesetz aufzunehmen1350. Da bis zuletzt das „Policenmodell“ in der Rechtspre-

chung und von weiten Teilen der Literatur für richtlinienkonform gehalten wur-

de, ist die Frage zu klären, ob die Bedenken des Gesetzgebers berechtigt gewe-

sen sind. 

 

aa. RL 92/49/EWG und 92/96/EWG bzw. 2002/92/EG 

(1.) Richtlinienkonformität von § 5a VVG a.F. 

Die RL 92/49/EWG verlangt in Art. 31 Abs. 1 eine Informationserteilung „vor 

Abschluss eines Vertrages“ bzw. in 43 Abs. 2 „bevor eine Verpflichtung einge-

gangen wird“. Die RL 92/96/EWG bzw. 2002/92/EG schreibt in Art. 31 Abs. 1 

bzw. Art. 36 Abs. 1 eine Information „vor Abschluss eines Vertrages“ vor. Ü-

berwiegend wurden diese Vorgaben in der Literatur und Rechtsprechung so ver-

standen, dass der Versicherungsnehmer zu informieren sei, bevor ein bindender 

Vertrag zustande komme, also bevor der Versicherungsnehmer vertraglich ge-

bunden sei. Diese Voraussetzung sei beim Vertragsschluss nach § 5a VVG a.F. 

erfüllt, denn der Vertrag sei nach Erhalt der Belehrung über das Widerspruchs-

recht sowie der Verbraucherinformationen nach § 10a VAG a.F. bis zum Ablauf 

der Widerspruchsfrist schwebend unwirksam, weswegen eine vertragliche Bin-

dung vor Erhalt der Informationen nicht eintrete1351. Es wurde daher teils auch 

ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Annahme einer schwebenden Unwirk-

samkeit des Vertrages bei einem Vertragsschluss nach § 5a VVG a.F. geboten 

sei, um einen richtlinienkonformen Zustand zu erreichen1352. Mit einem Verweis 

auf diese juristische Konstruktion wurden auch die Bedenken der Europäischen 

Kommission an der Regelung des § 5a VVG a.F. verworfen. Diese hatte nämlich 

                                                 
1349 Vgl. Abschlussberichts der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 199 
und S. 296f. 
1350 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
1351 Vgl. OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (157f); OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); 
OLG Nürnberg VersR 2000, 713 (716); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (625); ders., VersR 1997, 
S. 771 (781); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 8; Reiff, VersR 1997, S. 269 (271); Römer, in: FS 50 
Jahre BGH, S. 375 (389); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1056); Wandt, Verbraucherinformati-
on, S. 32. 
1352 Vgl. Präve, ZfV 1994, S. 374 (381f); Römer, in: FS 50 Jahre BGH, S. 375 (389). 
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auf eine Beschwerde der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände über die 

Neuregelung des § 5a VVG a.F. geantwortet: 

 

„Was die Informationserteilung des Versicherers gegenüber dem Verbraucher 

vor Vertragsschluss betrifft, so sind auch wir der Meinung, dass es Zweck des 

Art. 31 (1) der 3. Richtlinie Leben ist, den Versicherungsnehmer zu informieren, 

bevor er eine Verpflichtung eingeht. Selbst wenn ein Vertrag nach § 5a VVG 

nur schwebend wirksam ist, ist der Versicherungsnehmer in diesem Sinne „ver-

pflichtet“. Zu diesem Zweck haben sich die Dienststellen der Kommission mit 

den deutschen Behörden in Verbindung gesetzt, um den angesprochenen Sach-

verhalt möglichst rasch zu klären.“1353 

 

Die Bedenken der Europäischen Kommission sollten deswegen unbegründet 

sein, da sie ersichtlich von einem schwebend wirksamen Vertrag ausgegangen 

sei, obwohl der Vertrag nach § 5a VVG a.F. gerade schwebend unwirksam 

sei1354. Für die Richtlinienkonformität des § 5a VVG a.F. wurde weiterhin gel-

tend gemacht, dass die Richtlinien keine verbindlichen Vorgaben für den Ver-

tragsschluss vorsehen, denn ausweislich des Erwägungsgrundes 18 der RL 

92/49/EWG und des Erwägungsgrundes 19 der RL 92/96/EWG bzw. Erwä-

gungsgrund 44 der RL 2002/83/EG soll die Harmonisierung des Versicherungs-

vertragsrechts keine Vorbedingung zur Vollendung des Versicherungsbinnen-

marktes sein. Daher habe der nationale Gesetzgeber selbst darüber bestimmen 

können, wie er den Vertragsabschluss regeln möchte, was mit § 5a VVG a.F. 

geschehen sei1355. Ergänzend wurde in diesem Zusammenhang teilweise auch 

auf ein Ratsprotokoll zu Art. 31 Abs. 1 der RL 92/96/EWG Bezug genom-

men1356, in dem es heißt: 

 

„Der Rat und die Kommission erklären, dass die Versicherungsnehmer umfas-

send über die Art der Verpflichtung, die sie einzugehen beabsichtigen, infor-

miert werden müssen. Die Frage, wann genau ein Vertrag als abgeschlossen gilt 

und wann genau die in Art. 31 und Anhang II vorgesehenen Angaben mitgeteilt 

werden müssen, bestimmt sich nach dem Recht des Mitgliedsstaates der Ver-

pflichtung.“1357 

                                                 
1353 Zitiert nach: E. Lorenz, VersR 1997, S. 773.  
1354 Vgl. OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (158); OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); E. 
Lorenz, VersR 1997, S. 773 (773 und 781). 
1355 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (632); OLG Nürnberg VersR 2000, 713 (716); E. 
Lorenz, VersR 1995, S. 616 (625); ders., VersR 1997, S. 771 (781); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 8; 
Reiff, VersR 1997, S. 267 (271); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1056). 
1356 Vgl. OLG Düsseldorf NVersZ 2001, 156 (158); E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (625); ders., 
VersR 1997, S. 771 (781); Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 8; Wandt, Verbraucherinformation, S. 32f. 
1357 Zitiert nach: Osing, S. 93. 
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Schließlich wurde auch davon ausgegangen, dass § 5a VVG a.F. mit dem Zweck 

der Informationspflichten der RL 92/49/EWG und 92/96/EWG bzw. 

2002/83/EG im Einklang stehe, wonach insbesondere ausweislich des Erwä-

gungsgrundes 23 der RL 92/96/EWG der Versicherungsnehmer durch die In-

formationen in die Lage versetzt werden soll, eine Auswahlentscheidung zwi-

schen mehreren am Markt angebotenen Versicherungsprodukten zu treffen. Da 

der Versicherungsnehmer ab Erhalt der Widerspruchsbelehrung und der 

Verbraucherinformation innerhalb von 14 Tagen die Möglichkeit habe, dem 

Vertragsschluss zu widersprechen, habe er ausreichend Zeit durch eine Aus-

übung des Widerspruchsrechts sich gegen den Vertragsschluss zu entschei-

den1358. Dass der Versicherungsnehmer in diesem Falle aktiv werden müsse, um 

den Vertragsschluss zu verhindern, sei unbedenklich, da eine entsprechende Wi-

derspruchslast den Versicherungsnehmer auch bei § 5 VVG treffe1359. 

 

(2.) Richtlinienwidrigkeit von § 5a VVG a.F. 

Entgegen der vorstehend referierten Ansicht wurde § 5a VVG a.F. in der Litera-

tur teilweise auch für richtlinienwidrig gehalten1360. Zwar sei § 5a VVG a.F. mit 

dem Wortlaut der Richtlinie vereinbar, da eine Information des Versicherungs-

nehmers vor dem endgültigen Abschluss des Versicherungsvertrages erfolge1361. 

Jedoch widerspreche diese Regelung eindeutig dem Zweck der Richtlinie, eine 

Auswahlentscheidung zwischen mehreren am Markt angebotenen Versiche-

rungsprodukten zu ermöglichen, wie es insbesondere Erwägungsgrund 23 der 

RL 92/96/EWG zum Ausdruck bringe. Eine solche ermögliche § 5a VVG a.F. 

nicht, weil hier der Versicherungsnehmer die Informationen erst nach Antrags-

stellung erhalte. Um die notwendigen Informationen für mehrere Verträge zu 

bekommen, müsste er zunächst bei mehreren Versicherern einen Antrag auf Ab-

schluss eines Versicherungsvertrages stellen und danach allen anderen Verträgen 

bis auf den schließlich ausgewählten widersprechen. Erschwert werde diese 

Vorgehensweise zusätzlich dadurch, dass selbst bei einer Antragsstellung am 

selben Tag nicht mit einem Zugang sämtlicher Informationen zur gleichen Zeit 

zu rechnen sei. Eine Auswahlentscheidung zwischen mehreren Verträgen werde 

somit gerade nicht ermöglicht1362. Vor diesem Hintergrund überzeuge auch der 

Verweis auf das Ratsprotokoll zu Art. 31 Abs. 1 der RL 92/96/EWG nicht, wo-

                                                 
1358 Vgl. OLG Frankfurt VersR 2005, 631 (633); Römer, in: FS 50 Jahre BGH, S. 375 (389); 
Wandt, Verbraucherinformation, S. 32. 
1359 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (626); Schirmer, VersR 1996, S. 1045 (1056); zweifelnd: 
Römer, in: FS 50 Jahre BGH, S. 375 (390). 
1360 Vgl. S. Hoffmann, S. 198f; Osing, S. 93; Rehberg, S. 116f; Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 
5; ders., in: VersWissStud (2. Bd.), S. 11 (21); ders., VuR 1996, S. 223 (238f); zweifelnd: Rö-
mer, in: FS 50 Jahre BGH, S. 375 (390). 
1361 Vgl. Osing, S. 92. 
1362 Vgl. Osing, S. 92f; Rehberg, S. 113f. 
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nach der nationale Gesetzgeber den Vertragsschluss und den Zeitpunkt der In-

formationserteilung regeln könne. Der Gesetzgeber müsse nämlich die verbind-

lichen Richtlinienvorgaben bei der Ausgestaltung des Vertragsschlussverfahrens 

berücksichtigen und somit dafür Sorge tragen, dass eine Auswahlentscheidung 

ermöglicht werde1363. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die durch § 5a 

VVG a.F. auferlegte Widerspruchslast und das damit verbundene Erfordernis, 

aktiv zu werden, mehr als eine „Lappalie“ sei. Der Versicherungsnehmer müsse 

nämlich einen Widerspruch formulieren und diesen an den Versicherer abschi-

cken1364. Anders als bei einer Information vor Antragsstellung könne er nicht 

einfach in einer passiven Rolle verbleiben und von der Stellung eines Antrags 

Abstand nehmen1365. 

 

(3.) Stellungnahme 

§ 5a VVG a.F. ist entgegen der überwiegenden Ansicht in Rechtsprechung und 

Literatur richtlinienwidrig gewesen. Die Vorgaben der RL 92/49/EWG und 

92/96/EWG bzw. 2002/83/EG hinsichtlich des Zeitpunktes der Informationser-

teilung sind nach der hier vertretenen Auffassung dahin auszulegen, dass die 

Informationen vor der Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers 

zu erteilen sind1366, denn nur dann tragen diese dazu bei, eine Auswahlentschei-

dung zu ermöglichen. Erlaubt eine Regelung wie § 5a VVG a.F. die Informati-

onserteilung auch nach der Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers, kann es nicht darauf ankommen, dass der Vertrag formal-juristisch bis 

zum Ablauf der Widerspruchsfrist schwebend unwirksam ist, um von einer 

rechtzeitigen Information zu sprechen. Besonders deutlich wird dies anhand der 

Konsequenzen, die sich ergeben, wenn ein Versicherungsnehmer tatsächlich 

Informationen von mehreren Versicherern erhalten möchte, um die angebotenen 

Produkte miteinander zu vergleichen. Es kann nicht Aufgabe des Versiche-

rungsnehmers sein, mehrere Anträge zu stellen und alle bis auf einen zu widerru-

fen, unabhängig davon, dass dies auch nicht im Interesse der Versicherer liegt. 

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass der Versicherungsnehmer 

von sich aus beim Versicherer nachfragen kann, ob dieser ihm auch ohne An-

tragsstellung die erforderlichen Informationen gibt1367. Die Richtlinien begrün-

den nämlich eine Informationspflicht des Versicherers und nicht eine Nachfra-

geobliegenheit des Versicherungsnehmers1368. 

Der Verstoß von § 5a VVG a.F. gegen die RL 92/49/EWG und 92/96/EWG 

                                                 
1363 Vgl. Osing, S. 93; Rehberg, S. 109. 
1364 Vgl. Rehberg, S. 112. 
1365 Vgl. Römer, in: FS 50 Jahre BGH, S. 375 (390). 
1366 Vgl. oben unter C. III. 2. e. aa. (4.) und C. III. 2. e. bb. (4.). 
1367 Vgl. E. Lorenz, VersR 1997, S. 771 (781). 
1368 Vgl. Rehberg, S. 114. 
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bzw. 2002/83/EG, der die Europäische Kommission dazu veranlasst hat, gemäß 

Art. 226 EG gegen die Bundesrepublik Deutschland im Oktober 2006 ein Ver-

tragsverletzungsverfahren einzuleiten1369, hat es somit notwendig gemacht, dass 

der Gesetzgeber die Regelung des § 5a VVG a.F. ändert. Da eine dem § 5a VVG 

a.F. vergleichbare Regelung, die eine Informationserteilung nach Abgabe der 

Willenserklärung ermöglicht hätte, nicht mit den RL 92/49/EWG und 

92/96/EWG bzw. 2002/83/EG zu vereinbaren ist, hat der Gesetzgeber auch kei-

ne Regelung wie diejenige der Reformkommission treffen können. Folglich 

blieb nur die Möglichkeit, § 5a VVG a.F. ersatzlos zu streichen. Insoweit sind 

daher sind die europarechtlichen Bedenken des Gesetzgebers gegenüber § 5a 

VVG a.F. berechtigt gewesen. 

 

bb. RL 2002/65/EG 

Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 der RL 2002/65/EG bestimmen, dass die Infor-

mationen zu erteilen sind „rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Fern-

absatzvertrag oder durch ein Angebot gebunden ist“. Unter Berücksichtigung 

des Erwägungsgrundes 21 der RL 2002/65/EG, wonach einem Verbraucher vor 

Abschluss eines Vertrages die erforderlichen Vorabinformationen zugehen soll-

ten, damit er die ihm angebotene Finanzdienstleistung entsprechend beurteilen 

und folglich seine Entscheidung in Kenntnis aller Umstände treffen kann, sind 

diese Vorgaben so zu verstehen, dass die Informationspflichten gegenüber dem 

Versicherungsnehmer vor der Abgabe seiner Willenserklärung zu erfüllen 

sind1370. Im Anwendungsbereich der RL 2002/65/EG wäre daher eine dem § 5a 

VVG a.F. entsprechende Regelung nicht mit der Richtlinie zu vereinbaren. Folg-

lich sind die Bedenken des Gesetzgebers auch im Hinblick auf die Vorgaben der 

RL 2002/65/EG begründet gewesen. 

 

2. Neue Rechtslage 

a. Antrag und Annahme sowie Einbeziehung der AVB 

Der Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages könnte nach wie vor vom 

Versicherungsnehmer ausgehen und der Versicherer könnte mit der Übersen-

dung des Versicherungsscheins konkludent die Annahme erklären. Abweichend 

von der früheren Rechtslage käme der Vertrag mit dem Zugang der Annahme 

beim Versicherungsnehmer zustande, ohne dass dieser zunächst schwebend un-

wirksam wäre, da es an einer dem § 5a VVG a.F. entsprechenden Regelung im 

neuen VVG fehlt. Problematisch ist jedoch, dass sich die Einbeziehung der AVB 

in den Versicherungsvertrag nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 305 Abs. 

2, 310 Abs. 1 BGB richtet. Im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB müs-

                                                 
1369 Vgl. Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 2, Rn. 51. 
1370 Vgl. oben unter C. III. 2. e. cc. (4.). 



 272 

sen daher die AVB vor Abgabe der Antragserklärung übergeben werden. Eine 

Übersendung zusammen mit dem Versicherungsschein käme daher zu spät und 

hätte die Nichteinbeziehung der AVB zur Folge, soweit überhaupt ein Versiche-

rungsvertrag wirksam zustande käme1371. 

In der Literatur wird zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen, dem Versiche-

rungsnehmer vor Abgabe seiner Willenserklärung zumindest das Produktinfor-

mationsblatt sowie Auszüge aus den AVB zu übergeben. Ferner sollte er seine 

Zustimmung zu dieser Abweichung vom „Antragsmodell“ erklären und sein 

Einverständnis geben, die AVB erst zusammen mit der Police zu erhalten1372. 

Überzeugen kann dieser Vorschlag jedoch nicht. Die AVB werden nur insoweit 

in den Vertrag einbezogen, als diese vor der Abgabe der Vertragserklärung ü-

bergeben werden bzw. sich deren Regelungsgehalt aus dem Produktinformati-

onsblatt ergibt. Auch mit einer nachträglichen Übersendung werden die AVB 

wegen des Verstoßes gegen § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht im Übrigen Vertrags-

bestandteil. Daran ändert selbst ein Einverständnis des Versicherungsnehmers 

nichts, da die Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB grundsätzlich nicht dis-

ponibel sind und allenfalls durch einen Verzichts gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 

VVG von der Einhaltung des § 305 Abs. 2 Nr. 2 VVG abgewichen werden 

kann1373. 

Gleichwohl führt aber auch die Verzichtsregelung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG 

nicht zu einer Lösung dieses Problems1374, denn eine flächendeckende Einho-

lung von Verzichtserklärungen durch den Versicherer kommt aus mehreren 

Gründen nicht in Frage: Zunächst stellt das Gesetz erhebliche formale Anforde-

rungen an eine Verzichtserklärung und nicht jeder Versicherungsnehmer wird 

bereit sein, auf die Vorabinformation zu verzichten. Hinzu kommt, dass nach der 

Vorstellung des Gesetzgebers die Erteilung der Informationen nach § 7 VVG vor 

der Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers der Regelfall und 

die Einholung eines Verzichts nur im Ausnahmefall möglich sein soll1375. Folg-

lich verstieße ein Versicherer gegen die Vorgaben des VVG, wenn er planmäßig 

mit Verzichtserklärungen arbeitete, weswegen aufsichtsrechtlichen Schritte im 

Rahmen der Missstandsaufsicht gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 VAG die Folge wä-

ren1376. Schließlich ist die Regelung des Vorabverzichts nach der hier vertrete-

                                                 
1371 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., Rn. 20; Neuhaus/Kloth, S. 30f. Ausführlich zu 
den Folgen der Nichteinbeziehung von AVB unten unter E. I. 1. 
1372 Vgl. Neuhaus/Kloth, S. 31. 
1373 Vgl. oben unter C. II. 3. e. 
1374 So aber Neuhaus/Kloth, S. 31f, denen zufolge im Idealfall ein Verzicht auf Vorabinformation 
einzuholen sei. 
1375 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
1376 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 59; Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Gro-
te/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2691); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 20; 
Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 72; Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (443); ders., RuS 2007, S. 133 
(136); Schimikowski/Höra, S. 112; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 69; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. 
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nen Ansicht richtlinienwidrig1377. Der Gesetzgeber ist daher gehalten, die Rege-

lung des § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG zu überarbeiten, was auf eine Streichung der 

Norm hinauslaufen dürfte1378. Mittelfristig hat somit der Einsatz von Verzichts-

erklärungen keine Zukunft. 

Allein schon unter dem Gesichtspunkt der Einbeziehung der AVB in den Versi-

cherungsvertrag kommt somit eine Fortführung des „Policenmodells“ im An-

wendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB nicht in Frage1379. 

 

b. Informationspflichten 

Aufgrund der Neuregelung des Informationszeitpunktes in § 7 Abs. 1 VVG ist 

eine Übersendung der Informationen zusammen mit dem Versicherungsschein 

nicht mehr möglich, womit das „Policenmodell“ nicht mehr praktiziert werden 

kann1380. Würde ein Versicherer trotz des in § 7 Abs. 1 VVG geregelten Infor-

mationszeitpunktes seinen Vertrieb so einrichten, dass die Informationen zu-

sammen mit der Versicherungsschein übersendet würden, hätte dies aufsichts-

rechtliche Schritte der BaFin gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 VAG im Wege der Miss-

standsaufsicht zur Folge1381. 

Eine Aufrechterhaltung des „Policenmodells“ ermöglicht auch nicht § 7 Abs. 1 

S. 3 HS 2 VVG, denn ein flächendeckender Einsatz von Verzichtserklärungen 

kommt aus den bereits genannten Gründen nicht in Betracht1382. 

 

c. Beratungspflichten 

Auch die Verpflichtung des Versicherers gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 

VVG, eine Dokumentation des Beratungsvorgangs in Textform vor Abschluss 

des Vertrages zu übermitteln, steht einer praktischen Umsetzung des „Policen-

modells“ insoweit entgegen, als die Dokumentation zusammen mit dem Versi-

cherungsschein übermittelt werden sollte. Nach der hier vertretenen Ansicht ist § 

6 Abs. 2 S. 1 VVG dahin auszulegen, dass die Dokumentation dem Versiche-

rungsnehmer vor Abgabe von dessen Vertragserklärung zu übermitteln ist1383. 

                                                                                                                                   
Kap., Rn. 295. Einschränkend Wandt, Rn. 289: Ein Missstand läge nur vor, wenn der Verzicht 
des Versicherungsnehmers mit zivilrechtlich unzulässigen Mitteln bewirkt werde. 
1377 Vgl. oben unter C. III. 5. c. aa. und C. III. 5. c. bb. (3.). 
1378 Vgl. oben unter C. III. 5. cc. (1.). 
1379 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 20. 
1380 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955; Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 1; Franz, DStR 2008, S. 
303 (305); ders., VersR 2008, S. 298 (301); Gaul, VersR 2007, S. 21 (22); Grote/Schneider, BB 
2007, S. 2689 (2691); Leverenz, Rn. 3/48f; ders., VW 2008, S. 392; Niederleithinger, VersR 
2006, S. 437 (441); Römer, VersR 2006, S. 740 (741); Schimikowski, RuS 2006, S. 441; ders., 
RuS 2007, S. 133; Schimikowski/Höra, S. 110; Stockmeier, VersR 2008, S. 717; Wandt, in: Hdb 
FA VersR, 1. Kap., Rn. 290. 
1381 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 64; Leverenz, Rn. 3/79; Marlow/Spuhl, S. 10; Meix-
ner/Steinbeck, § 1, Rn. 75; Niederleithinger, VersR 2006, S. 437 (442); Römer, VersR 2006, S. 
2740 (742); Schimikowski, RuS 2007, S. 441 (443); Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (723). 
1382 Vgl. oben unter D. II. 2. a. 
1383 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. bb (2.). 
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Eine Lösung dieses Problems lässt sich auch nicht über die Verzichtsregelung 

des § 6 Abs. 3 VVG erreichen, so dass eine Dokumentation hinfällig wäre. Zu-

nächst ist wiederum wie bei § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG zu sehen, dass an die 

Verzichtserklärung erhebliche formale Anforderungen gestellt werden und nicht 

jeder Versicherungsnehmer bereit sein wird, einen Verzicht zu erklären1384. Dar-

über hinaus geht der Gesetzgeber im Grundsatz davon aus, dass der Versiche-

rungsnehmer im Sinne eines verbesserten Verbraucherschutzes zu beraten ist1385, 

weswegen ein flächendeckender Einsatz von Verzichtserklärungen den gesetzli-

chen Vorgaben des VVG zuwiderliefe und damit aufsichtsrechtliche Maßnah-

men im Wege der Missstandsaufsicht gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 VAG nach sich 

ziehen würde1386. 

 

e. Stellungnahme 

Das „Policenmodell“ kann unter der Geltung des neuen VVG nicht mehr prakti-

ziert werden, da dies für die Versicherer zwingend aufsichtsrechtliche Konse-

quenzen zur Folge hätte. Mit der Reform der VVG ist das „Policenmodell“ somit 

Rechtsgeschichte geworden. 

 

III. „Invitatiomodell“ 

Das sog. „Invitatiomodell“1387, auch „Anfragemodell“ genannt1388, wird nicht 

erst seit dem Referentenentwurf für ein neues VVG diskutiert, als sich abzeich-

nete, dass der Gesetzgeber das „Policenmodell“ in das neue VVG nicht über-

nehmen würde. Bereits in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam die 

Idee auf, ein neues Vertragsschlussverfahren zu entwickeln, um den Papier-

verbrauch in den Versicherungsunternehmen zu verringern und somit deren „Ö-

kobilanz“ zu verbessern1389. Während die ursprüngliche Idee des „Invitatiomo-

dells“ darauf abzielte, mithilfe moderner EDV dem Versicherungsnehmer eine 

Antragsstellung ohne Ausfüllen eines papiergebundenen Antragsformulars zu 

ermöglichen1390, dreht sich die neuere Diskussion in erster Linie um die Frage, 

wie dem Versicherer die Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 7 VVG 

erleichtert werden kann. 

 

1. „invitatio ad offerendum“ 

Ähnlich wie beim „Antragsmodell“ wird im Rahmen des Gesprächs zwischen 

                                                 
1384 Vgl. Leverenz, Rn. 4/117; Schimikowski, RuS 2007, S. 133 (136). 
1385 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
1386 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Leverenz, Rn. 4/117; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 71; 
Schimikowski, RuS 2007, S. 133 (136). 
1387 Vgl. statt vieler: Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (443); ders., VW 2007, S. 715.  
1388 Vgl. Leverenz, Rn. 4/42. 
1389 Grundlegend: Honsel, S. 1; ferner: Schimikowski, RuS 1997, S. 89. 
1390 Vgl. Honsel, S. 7f; Schimikowski, RuS 1997, S. 89. 
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Versicherungsnehmer und Versicherungsvertreter dessen Versicherungsbedarf 

geklärt und ein geeignetes Versicherungsprodukt zur Bedarfsdeckung ermittelt. 

Anders als beim „Antragsmodell“ stellt der Versicherungsnehmer jedoch nicht 

einen Antrag, sondern er fordert den Versicherer auf, ihm ein Angebot auf Ab-

schluss eines Versicherungsvertrages zu unterbreiten1391. Diese Aufforderung 

oder auch Anfrage kann mittels eines vom Versicherer zur Verfügung gestellten 

Formulars erklärt werden, in dem der in Aussicht genommene Versicherungs-

vertrag genau bezeichnet wird1392. Damit diese Erklärung nicht als Antrag zu 

werten ist, selbst wenn sie bereits die „essentialia negotii“ des Versicherungsver-

trages enthalten sollte, muss der fehlende Rechtsbindungswille eindeutig zum 

Ausdruck kommen1393. Es ist deshalb erforderlich, das auszufüllende Formular 

mit „Anfrage auf Abschluss einer Versicherung“ oder Ähnlichem zu überschrei-

ben1394. Aufgrund der Gestaltung des Vertragsschlussverfahrens nach dem „Invi-

tatiomodell“ wird der Versicherer eine auf einem Anfrageformular abgegebene 

Erklärung des Versicherungsnehmers gemäß §§ 133, 157 BGB nicht so verste-

hen können, dass dieser einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertra-

ges stellt. 

Problematisch ist allerdings, ob der Versicherungsnehmer allein aufgrund der 

Bezeichnung des unterzeichneten Formulars als „Anfrage“ erkennen kann, nicht 

bereits einen rechtsverbindlichen Antrag gestellt zu haben. Es besteht die Ge-

fahr, dass er ein nachfolgendes Angebot des Versicherers nicht gesondert an-

nimmt, weil er glaubt, bereits mit Zugang des Angebots einen Vertrag abge-

schlossen zu haben. Aus diesem Grunde muss das „Invitatioverfahren“ hinrei-

chend transparent gestaltet werden. Es ist daher notwendig, vor der Unterschrift 

des Kunden eine eindeutige und unübersehbare Erläuterung aufzunehmen, dass 

mit der Anfrage kein rechtlich verbindlicher Antrag gestellt wird, sondern dieser 

vom Versicherer ausgeht, der einer gesonderten Annahme bedarf1395. Die Not-

wendigkeit zu dieser Erläuterung folgt auch aus § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV, 

wonach der Versicherungsnehmer über das Zustandekommen des Vertrages zu 

unterrichten ist. Gemäß § 7 Abs. 1 VVG müsste der Versicherungsnehmer über 

diesen Punkt zwar erst rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 

informiert werden, also bevor er die Annahme erklärt. Da die „invitatio ad offe-

rendum“ jedoch wesentlicher Teil des zum Vertragsschluss führenden Verfah-

                                                 
1391 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); K. Johannsen, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 21; Leverenz, Rn. 4/42; Marlow/Spuhl, S. 10f; Meixner/Steinbeck, 
§ 1, Rn. 73; Schimikowski, VW 2007, S. 715; ders., RuS 2006, S. 441 (443); ders., RuS 1997, S. 
89; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (719).  
1392 Vgl. Leverenz, Rn. 4/46f; Marlow/Spuhl, S. 11; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 73. 
1393 Vgl. oben unter C. I. 2. a. aa. 
1394 Vgl. Leverenz, Rn. 4/46; Marlow/Spuhl, S. 11; Neuhaus/Kloth, S. 34. 
1395 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Leverenz, Rn. 4/46; Marlow/Spuhl, S. 11; Neu-
haus/Kloth, S. 34f. 



 276 

rens ist und § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV insoweit Klarheit schaffen soll, ist bei 

einer teleologischen Auslegung der Norm zu verlangen, dass diese Information 

dem Versicherungsnehmer bereits vorher zur Verfügung steht1396. Eine entspre-

chende Erläuterung in den Angebotsunterlagen1397 käme folglich zu spät. 

 

2. Antrag 

Auf die „invitatio ad offerendum“ erstellt der Versicherer ein Angebot für den 

Versicherungsnehmer. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass dieses 

Angebot neben einer vorbereiteten Annahmeerklärung auch den Versicherungs-

schein gemäß § 3 Abs. 1 VVG umfasst1398. 

Gegen die Übersendung der Police als Teil des Angebots bestehen jedoch Be-

denken. Gemäß § 3 Abs. 1 VVG a.F. stellte der Versicherungsschein eine Ur-

kunde über den Versicherungsvertrag dar, beinhaltete also die Erklärung des 

Versicherers, dass ein Vertrag mit dem in der Police genannten Inhalt abge-

schlossen worden ist. Für diese Urkunde sprach die widerlegliche Vermutung 

der Vollständigkeit und Richtigkeit1399. § 3 Abs. 1 VVG bestimmt demgegen-

über, dass der Versicherer einen Versicherungsschein in Textform und nur auf 

Verlangen des Versicherungsnehmers als Urkunde zu übermitteln hat. Im ge-

setzlichen Regelfall stellt dieser damit keine Urkunde mehr dar. Diese formalen 

Änderungen begründet der Gesetzgeber damit, dass der Versicherungsschein 

zwar auch ein Beweismittel sei, jedoch der Informationszweck über die Rechte 

und Pflichten des Versicherungsnehmers im Vordergrund stehe, denen auch die 

Textform genügen könne1400. Am Inhalt des Versicherungsscheins hat die Neu-

fassung des § 3 Abs. 1 VVG demgegenüber nichts geändert. Erklärt der Versi-

cherer somit nach wie vor, dass ein Versicherungsvertrag mit einem bestimmten 

Inhalt abgeschlossen worden ist1401, trifft diese Erklärung bei Zusendung der 

Angebotsunterlagen nicht zu. Das planmäßige Versenden der Police als Ange-

botserklärung oder zusammen mit weiteren Unterlagen als Angebot könnte einen 

aufsichtsrechtlichen Missstand gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 VAG darstellen, weil 

gegen die Gesetze verstoßen wird, die für den Betrieb des Versicherungsge-

schäfts gelten bzw., weil nicht ausreichend die Belange der Versicherten ge-

wahrt werden. 

In der Literatur wird darauf verwiesen, dass eine Übersendung des Versiche-

                                                 
1396 Vgl. Baroch Castellvi, in: HK-VVG, § 1 VVG-InfoV, Rn. 56. 
1397 So Marlow/Spuhl, S. 12. 
1398 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 53; Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, 
VersR 2007, S. 21 (24); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 21; Leverenz, Rn. 4/63; 
Marlow/Spuhl, S. 11; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 73; Neuhaus/Kloth, S. 32; Schimikowski, VW 
2007, S. 715; ders., RuS 2006, S. 441 (443); Wandt, Rn. 290. 
1399 Vgl. Prölss, in: P/M, § 3, Rn. 45; Römer, in: R/L, § 3, Rn. 2. 
1400 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 57 li. Sp. 
1401 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 3, Rn. 7; Ebers, in: PK-VVR, § 3, Rn. 10. 
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rungsscheins vor dem Zustandekommen des Vertrages unbedenklich sei, 

schließlich sei dieser auch beim „Policenmodell“ zu einem Zeitpunkt zugegan-

gen, ohne dass der Vertrag sogleich wirksam zustande kam1402. Auch sprächen 

keine zwingenden Gründe des Verbraucherschutzes dafür, ihn nicht zusammen 

mit dem Angebot zuzusenden1403. Zudem stelle auch in den Fällen, in denen der 

Antrag vom Versicherungsnehmer ausgehe, die Übersendung der Police nach 

Ablauf einer Annahmefrist ein neues Angebot des Versicherers dar1404. Für diese 

Auffassung lässt sich überdies anführen, dass in den Fällen des § 5 Abs. 1 VVG 

der übersandte Schein ebenfalls nicht richtig ist, weil der Vertrag erst mit Ablauf 

der Genehmigungsfrist rückwirkend zustande kommt. Schließlich wird in der 

Literatur darauf abgestellt, dass auch die Gefahr des Missbrauchs eines mit dem 

Angebot übersandten Versicherungsscheins nicht zwingend dagegen spreche, 

diesen erst nach Vertragsschluss zu übermitteln1405. Ein eventuelles Miss-

brauchsrisiko bestehe schließlich auch in den Fällen, in denen der Versiche-

rungsnehmer diesen nach Vertragsschluss erhält, der Vertrag jedoch gemäß § 8 

Abs. 1 VVG widerrufen und die Police nicht zurückgesendet wird1406. 

Die vorgenannten Argumente können jedoch nicht vollständig überzeugen. Der 

Verweis auf den Umstand, dass beim „Policenmodell“ die Übersendung vor dem 

formellen Vertragsschluss erfolgte, konnte unter der Geltung des alten VVG 

deswegen praktiziert werden, weil § 5a VVG a.F. eine entsprechende Übermitt-

lung des Versicherungsscheins vor Abschluss des Vertrages vorsah1407. Soweit 

darauf abgestellt wird, dass ein Angebot des Versicherers auch in der Übersen-

dung eines Versicherungsscheins nach Ablauf einer ihm gesetzten Annahmefrist 

gesehen werden kann, ist zu sagen, dass diese Konstellation einen Ausnahmefall 

betrifft und gerade nicht den Regelfall, der eine Annahmeerklärung innerhalb 

der Annahmefrist vorsieht. In gleicher Weise überzeugt auch ein Verweis auf die 

Rechtslage bei § 5 Abs. 1 VVG nicht, denn das Abweichen vom Antrag betrifft 

ebenfalls einen Sonderfall, so dass hieraus keine allgemeingültigen Aussagen 

abgeleitet werden können. Des Weiteren ist auch nicht das Argument zwingend, 

eventuelle Missbrauchsrisiken ungültiger Policen bestünden nicht nur bei Über-

sendung zusammen mit dem Angebot. Es kann kein schützenswertes Interesse 

daran bestehen, Missbrauchsrisiken über das gesetzlich vorgesehene Maß hinaus 

zu erweitern. Entscheidend gegen die Zulässigkeit einer Versendung der Police 

zusammen mit den Angebotsunterlagen spricht jedoch, dass so der unzutreffende 

Eindruck vermittelt wird, ein Versicherungsvertrag sei schon abgeschlossen 

                                                 
1402 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (25). 
1403 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (25). 
1404 Vgl. Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (90f). 
1405 Zu möglichen Formen des Missbrauchs vgl. Leverenz, Rn. 4/65. 
1406 Vgl. Leverenz, Rn. 4/65. 
1407 Dies räumt auch Gaul, VersR 2007, S. 21 (25) ein. 
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worden. Zwar kann der Versicherer in seinem Angebot deutlich darauf hinwei-

sen, dass noch eine gesonderte Annahme erforderlich ist, jedoch steht diese Er-

klärung in einem inhaltlichen Widerspruch zur Übersendung des Versicherungs-

scheins. Insoweit läuft das Verschicken der Police zusammen mit dem Angebot 

darauf hinaus, eine transparente Gestaltung des Vertragsschlusses nach dem „In-

vitatiomodell“ zu konterkarieren. Damit ist auch das Argument widerlegt, dass 

keine zwingenden Gründe des Verbraucherschutzes gegen die Versendung des 

Versicherungsscheins sprechen. 

Entsprechend seinem Erklärungsgehalt und seiner Funktion, den Versicherungs-

nehmer über dessen Rechte und Pflichten aus einem abgeschlossenen Versiche-

rungsvertrag zu unterrichten1408, ist davon auszugehen, dass der Versicherungs-

schein erst verschickt werden darf, wenn ein Vertrag schon geschlossen worden 

ist oder durch den Zugang der Police geschlossen wird. Im Übrigen würden auch 

die Belange der Versicherten nicht ausreichend gewahrt, wenn durch die Über-

sendung des Versicherungsscheins die Gefahr der irrtümlichen Annahme eines 

bereits erfolgten Vertragsschlusses geschürt wird. Eine planmäßige Versendung 

der Versicherungspolice zusammen mit dem Vertragsangebot stellt somit einen 

aufsichtsrechtlichen Missstand dar, weswegen eine dementsprechende Ausges-

taltung der Angebotsunterlagen praktisch nicht in Betracht kommt. 

 

3. Annahme 

Nachdem das Angebot des Versicherers zugegangen ist, muss der Versiche-

rungsnehmer die Annahme erklären. In dem Erfordernis einer zweiten Erklärung 

des Versicherungsnehmers liegt ein Schwachpunkt des „Invitatiomodells“, denn 

ob er die Annahme erklärt und inwieweit dies innerhalb einer ihm regelmäßig 

aus Gründen der Rechtssicherheit bestimmten Annahmefrist1409 erfolgt, kann der 

Versicherer grundsätzlich nicht beeinflussen1410. Es empfiehlt sich daher, den 

Versicherungsnehmer nicht nur in dem Anfrageformular, sondern auch in den 

Angebotsunterlagen auf die Notwendigkeit einer gesonderten Annahmeerklä-

rung hinzuweisen1411. 

 

a. Ausdrückliche Annahme 

aa. Ausdrückliche Erklärung 

Eine ausdrückliche Annahme kann der Versicherungsnehmer erklären, indem er 

eine vom Versicherer mit den Angebotsunterlagen übersandte Annahmeerklä-

                                                 
1408 Vgl. Brömmelmeyer, § 3, Rn. 1; Ebers, in: PK-VVR, § 3, Rn. 10. Vor Vertragsschluss wird 
der Versicherungsnehmer gemäß § 7 VVG über den Versicherungsvertrag informiert. 
1409 Vgl. Leverenz, Rn. 4/67. 
1410 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Leverenz, Rn. 4/42; Marlow/Spuhl, S. 11; Meix-
ner/Steinbeck, § 1, Rn. 74; Neuhaus/Kloth, S. 33. 
1411 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (25); Leverenz, Rn. 4/66; Neuhaus/Kloth, S. 35. 
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rung unterschreibt und an diesen zurückschickt1412. Mit dem Zugang dieser Er-

klärung kommt dann der Vertrag zustande. 

 

bb. Sicherstellen der Annahmeerklärung 

Wegen der Notwendigkeit einer gesonderten Annahmeerklärung des Versiche-

rungsnehmers stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der Versicherer hat, 

sicherzustellen, dass ein Versicherungsnehmer tatsächlich von einem Vertrags-

schluss Abstand nehmen will und es nicht nur aus Nachlässigkeit unterlässt, die 

Annahme zu erklären. 

 

(1.) Vereinbarung eines zweiten Gesprächstermins 

Denkbar wäre es, einen weiteren Termin mit dem Versicherungsnehmer zu ver-

einbaren, in dem dieser dann dem Versicherungsvertreter die Annahmeerklärung 

übergibt. Ein solcher zweiter Termin dürfte allerdings auf Grund des hiermit 

verbundenen Arbeitsaufwandes weder im Interesse des Versicherungsvertreters 

liegen, noch dürfte die Akzeptanz beim Versicherungsnehmer besonders hoch 

sein, da für ihn eine postalische Übersendung der Annahme bequemer ist. 

 

(2.) Telefonische Nachfrage beim Versicherungsnehmer 

Einfacher als die Vereinbarung eines zweiten Gesprächstermins ist es daher, den 

Versicherungsnehmer wenige Tage vor Ablauf einer gesetzten Annahmefrist 

anzurufen und zu fragen, ob dieser sich zur Annahme des Angebots entschieden 

und an die Rücksendung der Annahmeerklärung gedacht hat. Einem solchen 

Vorgehen setzen allerdings die §§ 3, 7 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 UWG Grenzen. 

In Konkretisierung der Generalklausel des § 3 UWG bestimmt § 7 Abs. 1 und 

Abs. 2 Nr. 2 UWG, dass eine geschäftliche Handlung wegen einer unzumutba-

ren Belästigung unzulässig ist, wenn Werbung mit Telefonanrufen gegenüber 

Verbrauchern ohne deren Einwilligung oder gegenüber sonstigen Marktteilneh-

mern ohne deren zumindest mutmaßliche Einwilligung erfolgt. Unter den Beg-

riff der Werbung fällt unter anderem jede Äußerung bei der Ausübung eines 

Gewerbes, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von 

Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflich-

tungen zu fördern1413. Mit der Nachfrage beim Versicherungsnehmer, ob dieser 

die Annahme des ihm unterbreiteten Angebots erklären möchte oder bereits er-

klärt hat, zielt der Anruf des Versicherers oder seines Versicherungsvertreters 

darauf ab, Unklarheiten über das Zustandekommen des Vertrages zu beseitigen 

und den Versicherungsnehmer möglichst zur Abgabe der Annahmeerklärung zu 

                                                 
1412 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 21; Le-
verenz, Rn. 4/76; Marlow/Spuhl, S. 12; Wandt, Rn. 290, Fn. 100; Neuhaus/Kloth, S. 34. 
1413 Vgl. Köhler, in: H/K/B, § 7 UWG, Rn. 42. 
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bewegen. Es ist zwar nicht zu übersehen, dass die Nachfrage auch im Interesse 

des Kunden liegen kann, insbesondere wenn dieser versehentlich die Annah-

meerklärung vergessen hat, jedoch kann dieses Unterlassen auch darauf beruhen, 

dass er nach Erhalt der vorvertraglichen Informationen zusammen mit dem An-

gebotsunterlagen vom Vertragsschluss Abstand nehmen möchte. An dem zu-

mindest auch werbenden Charakter eines solchen Anrufs können daher keine 

ernsthaften Bedenken bestehen. 

Erforderlich ist somit, dass der Versicherungsnehmer sich mit einer telefoni-

schen Nachbetreuung einverstanden erklärt. Ein derartiges Einverständnis muss 

im Vorfeld eines Anrufes erteilt werden und kann ausdrücklich oder auch kon-

kludent erklärt werden1414. Ein mutmaßliches Einverständnis kommt demgegen-

über nur bei sonstigen Marktteilnehmern, nicht aber bei Verbrauchern in Be-

tracht. Um eine einheitliche Lösung für den Versicherungsvertrieb zu entwi-

ckeln, kommt daher für die Praxis nur eine konkludente oder eine ausdrückliche 

Einverständniserklärung in Frage. 

 

(a.) Konkludente Einverständniserklärung 

Zunächst ist daran zu denken, ein Einverständnis mit einer telefonischen Nach-

frage des Versicherers dann anzunehmen, wenn der Versicherungsnehmer im 

Anfrageformular seine Telefonnummer angibt. Ob und inwieweit eine derartige 

Angabe als Einverständnis zu werten ist, muss gemäß §§ 133, 157 BGB im We-

ge der Auslegung ermittelt werden1415. 

In der Rechtsprechung ist entschieden worden, dass ein Versicherungsnehmer, 

der etwa in einem Antragsformular seine Telefonnummer angibt, lediglich sein 

konkludentes Einverständnis mit Anrufen in Bezug auf das bestehende Ver-

tragsverhältnis und den durch ihn vermittelten Versicherungsschutz erklärt1416. 

Übertragen auf telefonische Nachfragen beim Abschluss von Versicherungsver-

trägen im Rahmen des „Invitatiomodells“ bedeutet dies, dass es zwar einerseits 

mangels Vertragsschlusses an einem konkreten Vertragsverhältnis fehlt, auf das 

sich das Einverständnis beziehen könnte, andererseits aber die Parteien sich in 

der Phase der Vertragsanbahnung befinden, in der der Versicherungsnehmer den 

Versicherer auffordert, ihm ein konkretes Angebot zu unterbreiten. Gibt der 

Versicherungsnehmer in dieser Situation seine Telefonnummer an, kann dies 

redlicherweise nur so verstanden werden, dass er mit Anrufen, die sich auf den 

in Auge gefassten Vertrag beziehen, einverstanden ist. 

Für ein wirksames Einverständnis genügt somit, dass der Versicherungsnehmer 

seine Telefonnummer im Anfrageformular angibt1417. 

                                                 
1414 Vgl. OLG Frankfurt GRUR 2005, S. 964; Köhler, in: H/K/B, § 7 UWG, Rn. 43. 
1415 Vgl. Köhler, in: H/K/B, § 7, Rn. 45. 
1416 Vgl. BGH GRUR 1995, S. 220 (220f); OLG Köln GRUR 2005, S. 964 (964f). 
1417 Vgl. im Ergebnis auch Leverenz, Rn. 4/85. 
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(b.) Ausdrückliche Einverständniserklärung 

Neben einem konkludenten Einverständnis ist es ebenso möglich, dass der Ver-

sicherungsnehmer sich ausdrücklich mit telefonischen Nachfragen des Versiche-

rers einverstanden erklärt. Da eine solche Erklärung in dem zur Verfügung ge-

stellten Anfrageformular vorformuliert wird, stellt sich die Frage, inwieweit eine 

derartige Einverständniserklärung einer AGB-rechtlichen Kontrolle standhält. 

Zunächst muss es sich bei der vorformulierten Einverständniserklärung um eine 

AGB im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB handeln, also um eine für eine Vielzahl 

von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingung. Teils wird darauf verwiesen, 

dass eine Einverständniserklärung nur eine einseitige Erklärung sei und daher 

keine „Vertragsbedingung“ darstelle1418. Folglich wären die §§ 305 ff BGB auf 

eine Einverständniserklärung nicht anwendbar. Mit Blick auf den Schutzzweck 

des AGB-Rechts, den Vertragspartner des Verwenders vor Gefahren zu schüt-

zen, die sich daraus ergeben, dass er sich auf eine vorformulierte Klausel ein-

lässt1419, ist jedoch mit der überwiegenden Ansicht in Rechtsprechung und Lite-

ratur davon auszugehen, dass auch vorformulierte Einverständniserklärungen in 

telefonische Werbung AGB im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB sind1420. Fraglich 

ist jedoch, ob eine solches Einverständnis AGB-rechtlich wirksam ist. 

In der Rechtsprechung des BGH ist mehrfach entschieden worden, dass Einver-

ständniserklärungen in telefonische Werbung wegen eines Verstoßes gegen § 

307 Abs. 1 BGB unwirksam sind1421 und zwar selbst dann, wenn diese widerruf-

lich sind1422 oder dem Kunden die Möglichkeit eröffnet wird, durch Ankreuzen 

sich gegen die Werbung zu entscheiden1423. Zur Begründung führt der BGH aus, 

Telefonwerbung stelle eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung der 

verfassungsrechtlich geschützten Privatsphäre des Angerufenen dar. Sie sei ein 

grober Missbrauch des vom Inhaber im eigenen Interesse und auf eigene Kosten 

unterhaltenen Telefonanschlusses zu Werbezwecken, erlaube ein praktisch un-

kontrollierbares Eindringen in die Lebensgewohnheiten der Zielperson und 

zwinge ihr zu einem ausschließlich durch den Werbenden bestimmten Zeitpunkt 

Anpreisungen von Waren und Dienstleistungen auf. Wegen der massiven Beein-

trächtigungen für die Zielperson und im Hinblick auf die Nachahmungsgefahr 

habe der I. Zivilsenat des BGH in ständiger Rechtsprechung die Telefonwerbung 

im privaten Bereich sogar grundsätzlich als mit den guten Sitten des Wettbe-

                                                 
1418 Vgl. Lettl, NJW 2001, S. 42 (43); zweifelnd: Seichter/Witzmann, WRP 2007, S. 699 (704). 
1419 Vgl. Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 5. 
1420 Vgl. BGH WRP 2000, S. 722 (723); WRP 1999, S. 660 (661); WRP 1999, S. 847 (851); 
Köhler, in: H/K/B, § 7, Rn. 47; Mankowski, in: Fezer, § 7, Rn. 63; Wegmann, WRP 2007, S. 
1141 (1144). 
1421 Vgl. BGH WRP 2000, S. 722 (723f); WRP 1999, S. 847 (851); WRP 1999, S. 660 (661f). 
1422 Vgl. BGH WRP 1999 S. 660 (661f). 
1423 Vgl. BGH WRP 2000, S. 722 (723f). In dieser Entscheidung wird jedoch nicht der Aspekt 
gesondert gewürdigt, dass der Kunde sich auch gegen die Werbung entscheiden kann. 
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werbs unvereinbar angesehen, und einen Verstoß gegen § 1 UWG bejaht, wenn 

nicht der Angerufene zuvor ausdrücklich oder konkludent sein Einverständnis 

mit einem solchen Anruf erklärt hat. Das Erfordernis eines ausdrücklichen oder 

konkludenten Einverständnisses schließe eine Herbeiführung der „Einverständ-

niserklärung“ durch AGB aus. Jede andere Sicht der Dinge würde Wettbewerber 

zu einer entsprechenden Angleichung ihrer Geschäftsbedingungen ermuntern 

und eben zu der massiven Belästigung führen, der das Erfordernis der ausdrück-

lichen oder zumindest konkludenten Einverständnisses entgegenwirken soll1424. 

Die Überlegungen des BGH leuchten durchaus ein, wonach eine Einverständnis-

erklärung in AGB-Form darauf hinaus liefe, das Korrektiv des Einverständnisses 

weitgehend leer laufen zu lassen, falls eine solche Klausel nicht wegen einer 

unangemessenen Benachteiligung unwirksam wäre. Gleichwohl erscheint eine 

differenziertere Sichtweise angebracht: 

Die Fälle, über die der BGH zu entscheiden hatte, bezogen sich auf vorformu-

lierte Einverständniserklärungen, bei denen der Kunde ein Einverständnis in 

Werbeanrufe über die bestehende Geschäftsverbindung hinaus erteilen sollte. Im 

Fall BGH WRP 1999, S. 847 sah die vorformulierte Erklärung vor, dass der 

Versicherungsnehmer sich bis auf Widerruf damit einverstanden erklärte, dass er 

künftig im Rahmen des Versicherungsverhältnisses sowie im Hinblick auf weite-

re Versicherungs- und Finanzdienstleistungen der Versicherungsgruppe auch 

telefonisch informiert und beraten wird1425. Der Entscheidung BGH WRP 1999, 

S. 660 lag eine Klausel zugrunde, wonach das Einverständnis des Kunden über 

die bestehende Geschäftsverbindung hinaus auch die Werbung für Produkte 

Bank und ihrer Kooperationspartner umfasste1426. Und schließlich ging die 

Klausel im Fall BGH WRP 2000, S. 722 allgemein dahin, dass der Kunde bei 

der Eröffnung eines Sparkontos sich entscheiden konnte, ob er mit der persönli-

chen und telefonischen Beratung in Geldangelegenheiten einverstanden ist1427. 

In diesen Fällen bestand daher in besonderer Weise die Gefahr, dass der Kunde 

nicht nur einmalig, sondern mehrfach zu Werbezwecken angerufen würde und 

dies nicht nur von seinem Vertragspartner, sondern auch von dessen Kooperati-

onspartnern. Dass der Kunde somit mit einer Vielzahl von Anrufen konfrontiert 

würde und diese zu einer Belästigung führen, die § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG gerade 

verhindern soll, steht außer Zweifel. 

Anders stellt sich jedoch die Situation dar, wenn die Einverständniserklärung 

sich auf Werbeanrufe beschränkt, die allein das laufende Vertragsverhältnis 

betreffen, denn in diesem Fall sind zum einen die Zahl der Anrufer und auch die 

Anlässe für einen Anruf von vornherein beschränkt, weswegen erhebliche Beläs-

                                                 
1424 Vgl. BGH WRP 1999, S. 847 (851) und wortgleich BGH WRP 1999, S. 660 (661f). 
1425 Vgl. BGH WRP 1999, S. 847. 
1426 Vgl. BGH WRP 1999, S. 660 (661). 
1427 Vgl. BGH WRP 2000, S. 722. 
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tigungen nicht zu befürchten sind. Dies gilt umso mehr, wenn dem Kunden zu-

sätzlich noch die Option eingeräumt wird, durch Ankreuzen darüber zu ent-

scheiden, ob er überhaupt angerufen werden möchte1428. Über eine derart be-

schränkte Klausel hatte der BGH bisher noch nicht zu entscheiden, weswegen 

deren Zulässigkeit noch nicht abschließend höchstrichterlich geklärt ist1429. In 

der Entscheidung BGH WRP 2000, S. 722 deutet der BGH jedoch an, dass eine 

auf das konkrete Vertragsverhältnis beschränkte Klausel zulässig sein könnte, 

denn die in dem Verfahren streitgegenständliche Einverständniserklärung ist 

gerade auch deswegen für unangemessen gehalten worden, weil sie der beklag-

ten Bank telefonische Werbung für Vertragsschlüsse in anderweitigen Geldange-

legenheiten ermöglichen sollte, die über das Vertragsverhältnis mit der Bank 

hinausgingen1430. 

Mit Blick auf das „Invitatiomodell“ wäre die in Betracht kommende Klausel 

nicht nur von vornherein auf das zwischen Versicherungsnehmer und Versiche-

rer bestehende vorvertragliche Verhältnis, sondern überdies allein auf einen An-

ruf beschränkt, der einmalig die Frage der Annahmeerklärung zum Gegenstand 

hat. Insoweit ist es daher ausgeschlossen, dass es künftig in einem nicht abseh-

baren Umfang zu Anrufen beim Versicherungsnehmer kommen wird. Die vom 

BGH gegen die Zulässigkeit einer Einverständniserklärung in AGB-Form vor-

gebrachten Bedenken überzeugen daher nicht. Zudem ist zu berücksichtigen, 

dass der Anruf des Versicherers nicht nur, aber auch im Interesse des Versiche-

rungsnehmers liegen kann, insbesondere wenn dieser versehentlich die Annah-

meerklärung nicht abgeben hat und somit Gefahr läuft, ohne an sich gewollten 

Versicherungsschutz dazustehen1431. 

Es ist daher davon auszugehen, dass zumindest eine auf das vorvertragliche 

Verhältnis bezogene und inhaltlich auf einen einmaligen Anruf beschränkte Ein-

verständniserklärung, bei der der Versicherungsnehmer durch Ankreuzen ent-

scheiden kann, ob er überhaupt angerufen werden möchte, keine unangemessene 

Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 1 BGB darstellt. Folglich kann eine 

derartige Klausel wirksam in ein Anfrageformular des Versicherers integriert 

werden1432. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Klausel nicht an 

einer versteckten Stelle untergebracht wird, da diese ansonsten wegen Verstoßes 

gegen § 305c Abs. 1 BGB keine Wirkung entfaltet1433. 

 

 

                                                 
1428 Vgl. Köhler, in: H/K/B, § 7 UWG, Rn. 47; Seichter/Witzmann, WRP 2007, S. 699 (705). 
1429 Vgl. Seichter/Witzmann, WRP 2007, S. 699 (704). 
1430 Vgl. BGH WRP 2000, S. 722 (724). 
1431 Vgl. Leverenz, Rn. 4/86. 
1432 Vgl. Leverenz, Rn. 4/86 mit einem entsprechenden Formulierungsvorschlag. 
1433 Vgl. Köhler, in: H/K/B, § 7 UWG, Rn. 47; Leverenz, Rn. 4/86; Wegmann, WRP 2007, S. 
1141 (1144). 
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b. Konkludente Annahme 

aa. Überweisen der Prämie 

Eine konkludente Annahme des Angebots kommt dadurch in Betracht, dass der 

Versicherungsnehmer die geschuldete Prämie an den Versicherer überweist1434. 

Für den Versicherungsnehmer dürfte es jedoch komfortabler sein, wenn der Ver-

sicherer die geschuldete Prämie im Lastschriftverfahren einzieht und auch für 

diesen dürfte es rationeller sein, selbst den geschuldeten Betrag einzuziehen und 

nicht auf eine Überweisung zu warten1435. 

 

bb. Widerspruchloses Dulden einer Lastschrift 

Mit Blick auf den Vertragsschluss stellt sich die Frage, ob eine konkludente An-

nahmeerklärung des Versicherungsnehmers auch darin gesehen werden kann, 

wenn dieser widerspruchslos eine Lastschrift von seinem Konto duldet. 

Damit eine Lastschrift vom Konto des Versicherungsnehmers erfolgen kann, 

muss dieser dem Versicherer eine entsprechende Einzugsermächtigung erteilen. 

Eine solche Einzugsermächtigung bedarf gemäß Abschnitt I Nr. 1 a des Ab-

kommens über den Lastschriftverkehr (LSA) der Schriftform und könnte somit 

bereits in das Formular aufgenommen werden, mit dem der Versicherungsneh-

mer den Versicherer auffordert, ihm ein Angebot zu unterbreiten1436. Dass zur 

Zeit der Abgabe der „invitatio ad offerendum“ die zu zahlende Prämienhöhe 

unter Umständen noch nicht zu beziffern ist, steht einer wirksamen Einzugser-

mächtigung nicht entgegen, da diese sich nicht auf einen bestimmten Betrag 

beziehen muss1437. Gleichwohl kann auf der Grundlage einer solchen Einzugs-

ermächtigung der Versicherer nicht rechtmäßig eine Lastschrift veranlassen, in 

deren Folge ein unterlassener Widerspruch als Annahme zu werten wäre, denn 

der Versicherer darf im Lastschriftverfahren nur fällige Forderungen einzie-

hen1438. Hieran fehlt es jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem er die Lastschrift bei 

seiner Bank einreicht. Ein systematischer Einzug nicht fälliger Forderungen im 

Wege des Lastschriftverfahrens dürfte daher einen aufsichtsrechtlichen Miss-

stand im Sinne des § 81 Abs. 2 S. 2 VAG darstellen, da nicht ausreichend die 

Belange der Versicherten gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 VAG gewahrt werden, und 

hätte daher aufsichtsrechtliche Maßnahmen zur Folge. Unabhängig von den auf-

                                                 
1434 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 54; Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, 
VersR 2007, S. 21 (24); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 21; Leverenz, Rn. 4/78; 
Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 73; Schimikowski, VW 2007, S. 715; ders., RuS 2006, S. 441 (444); 
Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 28; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (719). 
1435 Vgl. auch Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 54, wonach in der Praxis in 70-80% der 
Fälle die Prämie im Lastschriftverfahren eingezogen wird. 
1436 Ablehnend Neuhaus/Kloth, S. 35, da der Versicherungsnehmer für einen noch nich abge-
schlossenen Vertrag keine Einzugsermächtigung erteilen könne. 
1437 Vgl. BGH ZIP 2003, 350; BGH NJW 1996, 988; Gaul, VersR 2007, S. 21 (26); Leverenz, 
Rn. 4/54; van Geldern, in: Bankrechts-Hdb Bd. I, § 57, Rn. 3; Werner, in: L/G/W, § 2, Rn. 18. 
1438 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.) (c.). 
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gezeigten aufsichtsrechtlichen Bedenken, stellt sich die Frage, ob das Unterlas-

sen eines Widerspruchs des Versicherungsnehmers als Annahmeerklärung ge-

mäß §§ 133, 157 BGB verstanden werden kann. 

Mit dem Unterlassen des Widerspruchs gibt der Versicherungsnehmer zunächst 

keine Erklärung ab, vielmehr schweigt er. Grundsätzlich kommt Schweigen im 

Rechtsverkehr kein Erklärungsgehalt zu. Etwas anderes gilt jedoch, wenn der 

der Schweigende gemäß § 242 BGB verpflichtet ist, sich zu erklären1439. Eine 

derartige Pflicht besteht nach der hier vertretenen Ansicht in den Fällen, in de-

nen der Versicherer einen Antrag des Versicherungsnehmers nach Ablauf einer 

ihm gesetzten Annahmefrist annimmt und er aufgrund einer ihm im Antragsfor-

mular erteilten Einzugsermächtigung im Wege der Lastschrift vom Konto des 

Versicherungsnehmers den vermeintlich geschuldeten Betrag abbucht1440. Eine 

derartige Erklärungspflicht kann jedoch nicht in den Fällen angenommen wer-

den, in denen dieser lediglich eine „invitatio ad offerendum“ erklärt hat, denn in 

diesem Fall muss er gerade nicht damit rechnen, dass der Versicherer mit der 

Übersendung der Angebotsunterlagen bereits von einem wirksamen Vertrags-

schluss ausgeht und infolgedessen von der erteilten Einzugsermächtigung 

Gebrauch machen wird. Zudem hat er sich mit der Erklärung einer „invitatio ad 

offerendum“, anders als bei der Abgabe einer Willenserklärung, noch nicht 

rechtsverbindlich für den Abschluss eines Vertrages entschieden. Es ist daher 

festzuhalten, dass eine konkludente Annahmeerklärung durch das widerspruchs-

lose Dulden einer Lastschrift nicht in Frage kommt1441. 

 

c. Vereinbaren einer Vertragsschlussklausel 

Um das Problem einer gesonderten Annahmeerklärung des Versicherungsneh-

mers zu lösen, stellt sich die Frage, ob die Parteien eine Vertragsschlussklausel 

vereinbaren können, derzufolge nach Ablauf einer bestimmten Frist ab Zugang 

des Angebots eine Annahmeerklärung fingiert wird, wenn der Versicherungs-

nehmer nicht dem Vertragsschluss widerspricht1442. Zwar kommt Schweigen im 

Rechtsverkehr grundsätzlich kein Erklärungsgehalt zu, dies gilt jedoch nur, so-

weit nichts Abweichendes vereinbart worden ist1443. Entsprechendes könnte je-

doch aufgrund der vorgenannten Vertragsschlussklausel der Fall sein, wenn die-
                                                 
1439 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.). 
1440 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.) (c.). 
1441 Vgl. Stockmeier, VersR 2008, S. 317 (319); Wandt, in: Hdb FA VersR, Kap. 1, Rn. 260; 
ders., Rn. 254; ferner Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); K. Jo-
hannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 21; Leverenz, Rn. 4/78; Marlow/Spuhl, S. 12, die 
allesamt einer konkludenten Annahmeerklärung durch widerspruchsloses Dulden einer Last-
schrift kritisch gegenüberstehen. A.A. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 17; Schwintowski, in: VersR-
Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 28 unter Verweis auf die Entscheidungen BGH VersR 1991, 910 und 
LG Berlin RuS 2002, 473. Zu diesen Entscheidungen oben unter C. I. 2. b. cc. (1.) (c.). 
1442 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Honsel, S. 15f; Leverenz, Rn. 4/79; Schimikowski, in: 
HK-VVG, § 7, Rn. 30; ders., VW 2007, S. 715 (718); ders., RuS 1997, S. 89. 
1443 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.). 
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se in das Anfrageformular aufgenommen wird. Fraglich ist allerdings, ob eine 

derartige Klausel einer AGB-rechtlichen Prüfung standhält. 

 

aa. Vertragsschlussklausel als AGB 

Ob Klauseln, welche die Voraussetzungen eines Vertragsschlusses regeln über-

haupt als AGB anzusehen sind, wird unterschiedlich beurteilt. 

Anknüpfend an die Formulierung des § 305 Abs. 1 S. 1 BGB, wonach eine AGB 

eine vorformulierte Vertragsbedingung ist, die eine Vertragspartei der anderen 

bei Vertragsschluss stellt, wird die Ansicht vertreten, dass eine Vertragsbedin-

gung nur eine Regelung sein könne, die den Inhalt eines Vertrages gestalte. Eine 

Vertragsabschlussklausel regele demgegenüber dessen Abschluss und könne 

somit keine AGB sein1444. Zudem würde eine solche Klausel bereits vor dem 

Abschluss eines Vertrages Geltung beanspruchen und könne auch daher keine 

Vertragsbedingung sein1445. 

Gegen diese Ansicht spricht jedoch, dass die Vertragsparteien etwa in einem 

Rahmenvertrag oder Vorvertrag eine Abrede darüber treffen können, wie ein 

Vertrag zustande kommt, so dass eine Vertragsschlussklausel auch den Inhalt 

eines Vertrages betreffen kann1446. Zudem folgt aus der Formulierung des § 305 

Abs. 1 S. 1 BGB, wonach AGB bei Vertragsschluss gestellt werden, dass die 

Eigenschaft als AGB nicht davon abhängen kann, dass der Vertrag bereits zu-

stande gekommen ist1447. Schließlich erscheint es auch mit Blick auf den 

Schutzzweck des AGB-Rechts, wonach der Vertragspartner des Verwenders vor 

den Gefahren geschützt werden soll, die sich daraus ergeben, dass er sich auf 

eine vorformulierte Klausel einlässt1448, nicht interessengerecht, Vertrags-

schlussklauseln vom AGB-Begriff auszunehmen1449. Es ist daher mit der Gegen-

ansicht davon auszugehen, dass Vertragsschlussklauseln AGB im Sinne des § 

305 Abs. 1 BGB sind1450. 

 

bb. Einbeziehung in den Vertrag 

Damit die Vertragsschlussklausel zwischen den Parteien rechtliche Wirkungen 

entfaltet, muss sie zwischen ihnen gemäß §§ 305 Abs. 2 oder 310 Abs. 1 BGB 

vereinbart werden. Problematisch ist jedoch, dass eine Einbeziehung in den ab-

                                                 
1444 Vgl. BGH NJW 1985, 1394; KG NJW 1981, 2822. 
1445 Vgl. Coester-Waltjen, in: Staudinger, § 308 Nr. 1, Rn. 6; H. Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 1, 
Rn. 2; differenzierend: Wolf, in: W/H/L, § 10 Nr. 1, RN. 6. 
1446 Vgl. Grunewald, ZIP 1987, S. 353 (354); Wolf, in: W/H/L, § 10 Nr. 1, Rn. 6. 
1447 Vgl. Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 13. 
1448 Vgl. Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 5. 
1449 Vgl. Kieninger, in: MK, § 308 Nr. 1, Rn. 3. 
1450 Vgl. KG NJW 1985, 151; LG München I NJW-RR 1992, 244; Grüneberg, in: Palandt, § 
305, Rn. 5; Kieninger, in: MK, § 308 Nr. 1, Rn. 3; P. Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 13; Präve, 
RuS 1998, S. 441 (443); Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (90); Stoffels, Rn. 110; W/H/L, § 1, Rn. 
6. 
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zuschließenden Vertrags nicht in Frage kommt. Teilweise wird daher die An-

sicht vertreten, dass solche Klauseln rechtlich unbeachtlich seien, da sie erst 

nach Abschluss eines Vertrages unter Einbeziehung der AGB Wirksamkeit ent-

falten können1451. 

Dieser Einwand kann jedoch nicht überzeugen. Vereinbaren die Parteien etwa in 

einem Rahmenvertrag gemäß § 305 Abs. 3 BGB oder in einem Vorvertrag die 

Geltung von AGB, sind diese für das Rechtsverhältnis untereinander verbind-

lich. Dementsprechend kann auch eine AGB vereinbart werden, die den Ver-

tragsabschluss eines künftigen Vertrages regelt1452. Es handelt sich mithin um 

einen Vertrag über das Verfahren zum Abschluss eines Vertrages1453. Vorausset-

zung ist jedoch, dass beim Abschluss des Rahmenvertrages oder des Vorvertra-

ges die Anforderungen der §§ 305 Abs. 2 oder 310 Abs. 1 BGB eingehalten 

werden1454. 

Nimmt der Versicherer in sein Anfrageformular eine Vertragsschlussklausel auf 

und stellt er dieses dem Versicherungsnehmer zur Verfügung, unterbreitet er ihm 

ein Angebot auf Abschluss eines Vorvertrages, in den die Klausel einbezogen 

werden soll. Ist diese deutlich lesbar vor dem Unterschriftenfeld abgedruckt, ist 

auch der gemäß § 305 Abs. 2 BGB erforderliche Hinweis auf die Geltung der 

AGB und die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme gewahrt. Indem der Ver-

sicherungsnehmer das Anfrageformular unterzeichnet, erklärt dieser die Annah-

me des Angebots und zugleich sein Einverständnis mit der Geltung der AGB. 

Mit der Übergabe des Anfrageformulars an den Versicherungsvertreter geht die-

se Erklärung dem Versicherer auch gemäß § 164 Abs. 3 BGB zu, so dass in die-

sem Moment der Vorvertrag zustande kommt. Fraglich ist jedoch, ob nicht die 

Einbeziehung der Vertragsschlussklausel daran scheitert, dass es sich um eine 

überraschende Klausel gemäß § 305c Abs. 1 BGB handelt. 

Damit eine Klausel gemäß § 305c Abs. 1 BGB nicht in einen Vertrag einbezo-

gen wird, muss es sich um eine objektiv ungewöhnliche Klausel handeln1455, mit 

der der Vertragspartner nach den Gesamtumständen nicht zu rechnen braucht. Es 

muss zwischen seiner Erwartungshaltung und ihrem Inhalt eine erhebliche Dis-

krepanz bestehen, wodurch ihr ein „Überrumpelungs- oder Übertölpelungsef-

fekt“ innewohnt1456. 

Eine Vertragsschlussklausel, nach der eine Annahmeerklärung nach Ablauf einer 

                                                 
1451 Vgl. Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 163. 
1452 Vgl. OLG Düsseldorf NJW 2005, 1515; OLG Celle NJW-RR 1986, 833; Grunewald, ZIP 
1987, S. 353 (354); Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 5; Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (90); 
Wolf, in: W/H/L, § 1, Rn. 6 und § 9, Rn. V 14. 
1453 Vgl. OLG Düsseldorf NJW 2005, 1515, Kieninger, in: MK, § 308 Nr. 1, Rn. 3. 
1454 Vgl. OLG Düsseldorf NJW 2005, 1515; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 45; Kieninger, 
in: MK, § 305, Rn. 3. 
1455 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 305c, Rn. 3; Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 14. 
1456 Vgl. BGHZ 130, 19 (25); 100, 82 (85); 84, 109 (112f); Basedow, in: MK, § 305c, Rn. 10; 
Grüneberg, in: Palandt, § 305c, Rn. 4; Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn.22. 
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bestimmten Frist fingiert wird, ist zum einen ungewöhnlich, da sie von dem 

Grundsatz abweicht, wonach Schweigen im Rechtsverkehr keinen Erklärungs-

gehalt hat. Zum anderen weist sie auch einen erheblichen Überraschungseffekt 

auf, denn der Versicherungsnehmer erklärt mit seiner Anfrage in erster Linie 

eine „invitatio ad offerendum“ auf Abschluss eines Vertrages. Er muss daher 

gerade nicht damit rechnen, zugleich eine Vereinbarung über eine spätere An-

nahmeerklärung zu treffen1457. Durch die Vertragsschlussklausel wird somit ein 

gravierendes Spannungsverhältnis zwischen der Anfrage als unverbindliche Auf-

forderung zur Abgabe eines Angebots einerseits und einer verbindlichen Abrede 

über das Zustandekommen des späteren Vertrages andererseits erzeugt. 

Dieser Überraschungseffekt kann jedoch dann entfallen, wenn die Klausel den 

Versicherungsnehmer nicht unvorbereitet trifft. Hierfür ist im Anfrageformular 

deutlich auf die Vertragsschlussklausel hinzuweisen, etwa indem sie durch Fett-

druck vom übrigen Druckbild abgesetzt wird1458. Zweifelhaft ist aber, ob ein 

solcher drucktechnisch hervorgehobener Hinweis alleine ausreicht. 

Bei Klauseln mit einem erheblichen Überraschungseffekt kann dieser trotz eines 

im Druckbild hervorgehobenen Hinweises nur entfallen, wenn der Verwender 

zusätzlich auch individuell auf die einschlägige Bestimmung hinweist1459. Folg-

lich ist zu verlangen, dass der Versicherungsvertreter vor der Unterzeichnung 

des Anfrageformulars gesondert auf die Vertragsschlussklausel hinweist und sie 

näher erläutert, damit ihre Einbeziehung nicht an § 305c Abs. 1 BGB scheitert. 

 

cc. Verstoß gegen § 308 Nr. 5 BGB 

Eine solche Klausel könnte jedoch unwirksam sein, wenn sie nicht den Anforde-

rungen des § 308 Nr. 5 BGB genügt. Danach ist eine Bestimmung, wonach eine 

Erklärung des Vertragspartners bei Vornahme oder Unterlassung einer bestimm-

ten Handlung als abgegeben gilt, unwirksam, es sei denn, dass ihm eine ange-

messene Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung eingeräumt wird und 

der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei Beginn der Frist auf die 

vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen. 

Mit Blick auf das Klauselverbot des § 308 Nr. 5 BGB wird in Rechtsprechung 

und Literatur weit überwiegend vertreten, dass Vertragsschlussklauseln nicht in 

dessen Anwendungsbereich fallen1460. Zur Begründung wird angeführt, § 308 

Nr. 5 BGB betreffe nur Erklärungsfiktionen bei der Durchführung eines Vertra-

ges, nicht aber beim Vertragsschluss, denn zu diesem Zeitpunkt fehle es an einer 

                                                 
1457 Vgl. Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (91). 
1458 Vgl. Schimikowski, VW 2007, S. 715 (719); ders., RuS 1997, S. 89 (91). 
1459 Vgl. BGHZ 131, 55 (59), 109, 197 (203); BGH, NJW-RR 2002, 485 (487); Basedow, in: 
MK, § 305c, Rn. 8; Grüneberg, in: Palandt, § 305c, Rn. 4. 
1460 Vgl. OLG Koblenz NJW 1989, 2950 (2951); Coester-Waltjen, in: Staudinger, § 308 Nr. 5, 
Rn. 6; H. Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 5, Rn. 6; Kieninger, in: MK, § 308 Nr. 5, Rn. 6. 
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Einbeziehung der AGB, so dass keine Erklärung fingiert werden könne1461. 

Auch seien die Worte „bei Vornahme oder Unterlassung bestimmter Handlun-

gen“, zukunftsorientiert, weswegen nur Ereignisse nach Vertragsschluss eine 

Erklärungsfiktion auslösen könnten1462. Schließlich finde § 308 Nr. 5 BGB keine 

Anwendung, da das Gesetz vom „Vertragspartner des Verwenders“ spreche, 

womit ein bereits abgeschlossener Vertrag vorausgesetzt werde1463. 

Die genannten Argumente überzeugen nicht. Der Verweis darauf, dass die Ver-

tragsschlussklausel zu ihrer Wirksamkeit in den Vertrag einbezogen werden 

müsse, verfängt deswegen nicht, weil die Variante außer Betracht bleibt, wonach 

AGB auf Grund eines Rahmen- oder Vorvertrages zwischen den Parteien ver-

einbart werden. Ebenso leuchtet nicht ein, weswegen die Worte „bei Vornahme 

oder Unterlassung bestimmter Handlungen“ zukunftsorientiert sein sollen. Aus 

dem natürlichen Sprachgebrauch folgt ein derartiges Verständnis des Wortlauts 

nicht. Auch zwingt die gewählte Formulierung nicht zu dem Schluss, dass der 

Vertragsschluss der Ausgangspunkt sei, von dem aus die Vornahme oder Unter-

lassung einer Handlung als zukünftiges Ereignis zu betrachten wäre1464. Aber 

selbst bei diesem Verständnis des Wortlauts bliebe der Fall des Abschlusses ei-

nes Vorvertrages außer Betracht, von dem aus gesehen das Schweigen auf ein 

nachfolgendes Angebot des Verwenders ein zukünftiges Ereignis wäre. Ferner 

ist auch nicht zwingend aus der Formulierung „Vertragspartner des Verwenders“ 

zu schließen, dass ein Vertragsschluss vorausgesetzt wird und daher § 308 Nr. 5 

BGB nur Erklärungen im Rahmen der Vertragsdurchführung erfasst. Näher liegt 

das Verständnis, dass mit dieser Formulierung allein die Rollenverteilung be-

stimmt werden soll1465. Schließlich ist auch in § 305 Abs. 2 BGB von der „ande-

ren Vertragspartei“ die Rede, ohne dass bei der Einbeziehung der AGB schon 

ein Vertrag geschlossen worden ist. 

Ausgehend vom Schutzzweck der Norm sprechen die besseren Gründe dafür, 

auch Vertragsschlussklauseln an § 308 Nr. 5 BGB zu messen. Der Gesetzgeber 

hat die Vorläuferbestimmung des § 10 Nr. 5 AGBG ins Gesetz aufgenommen, 

da er fingierte Erklärungen in AGB nicht schlechterdings für unzulässig erklä-

ren, sondern deren Wirksamkeit von einschränkenden Bedingungen abhängig 

machen wollte1466. Warum diese Einschränkungen für fingierte Erklärungen 

nach Vertragsschluss, nicht aber für fingierte Erklärungen gelten sollen, die zum 

Vertragsschluss führen sollen, leuchtet nicht ein1467. Folglich ist davon auszuge-

                                                 
1461 Vgl. H. Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 5, Rn. 6; Wolf, in: W/H/L, § 10 Nr. 5, Rn. 17. 
1462 Vgl. Coester-Waltjen, in: Staudinger, § 308 Nr. 5, Rn. 6; Kieninger, in: MK, § 308 Nr. 5, Rn. 
6. 
1463 Vgl. Schimikowski, VW 2007, S. 715 (718); ders., RuS 1997, S. 89 (90), der selbst a.A. ist. 
1464 Vgl. Schimikowski, VW 2007, S. 715 (718). 
1465 Vgl. Schimikowski, VW 2007, S. 715 (718). 
1466 Vgl. BT-Drucks. 7/5422, S. 7 li. Sp. 
1467 Vgl. Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (90). 
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hen, dass Vertragsabschlussklauseln auch an § 308 Nr. 5 BGB zu messen sind, 

zumindest soweit diese zum Gegenstand einer vorvertraglichen Vereinbarung 

gemacht wird1468. 

Dementsprechend muss dem Versicherungsnehmer eine angemessene Frist zur 

Erklärung eingeräumt werden. Grundsätzlich wird eine Frist von zwei Wochen 

für ausreichend erachtet, es sei denn, dass Erklärungen fingiert werden sollen, 

die einiger Überlegung bedürfen1469. Eine Frist von vier Wochen dürfte daher 

angemessen sein1470. Ferner hat der Versicherer den Versicherungsnehmer bei 

Beginn der Frist in hervorgehobener Weise auf die Bedeutung seines Verhaltens 

hinzuweisen1471. Daher ist ein deutlich gestalteter Hinweis in die Angebotsunter-

lagen aufzunehmen, um den Anforderungen des § 308 Nr. 5 BGB zu genügen. 

 

dd. Verstoß gegen § 307 BGB 

Genügt eine AGB den formalen Anforderungen des § 308 Nr. 5 BGB, folgt dar-

aus nicht, dass diese Klausel einer Überprüfung an § 307 Abs. 1 BGB entzogen 

ist, denn § 308 Nr. 5 BGB trifft keine Aussage darüber, ob die Erklärungsfiktion 

in materieller Hinsicht angemessen ist1472. 

Mit Blick auf fingierte Erklärungen wird überwiegend vertreten, dass diese ge-

mäß § 307 Abs. 1 BGB nur wirksam sein können, wenn der Verwender ein be-

rechtigtes Interesse an ihrer Geltung vorbringen kann1473. Ein solches Bedürfnis 

sei anzuerkennen, wenn es um eine möglichst einfache Abwicklung massenhaft 

wiederkehrender Geschäftsvorfälle gehe1474. 

Auf den ersten Blick könnte die Vielzahl der Abschlüsse von Versicherungsver-

trägen dazu verleiten, ein berechtigtes Interesse des Versicherers an der Ver-

wendung fingierter Erklärung anzuerkennen1475. Immerhin ist die Vorgängerre-

gelung des § 10 Nr. 5 AGBG deshalb geschaffen worden, da gerade im Massen-

geschäft der Versicherungen und Banken ein berechtigtes Interesse an der Ver-

wendung fingierter Erklärungen besteht1476. Ein derartiges Interesse an der Ver-

wendung einer Vertragsschlussklausel kann jedoch im Rahmen des § 307 Abs. 1 

BGB dann nicht bejaht werden, wenn diese Klausel aus anderen Gründen eine 

unangemessene Benachteiligung darstellt und daher unwirksam ist. Eine unan-

gemessenen Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 1 BGB liegt gemäß § 307 
                                                 
1468 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 308, Rn. 25; Honsel, S. 16f; Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, 
Rn. 30; ders., VW 2007, S. 715 (718); ders., RuS 1997, S. 89 (90). 
1469 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 308, Rn. 26; H. Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 5, Rn. 11. 
1470 Vgl. Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (90). 
1471 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 308, Rn. 26a;  H. Schmidt, in: U/B/H, § 308, Nr. 5, Rn. 12. 
1472 Vgl. Coester-Waltjen, in: Staudinger, § 308 Nr. 5, Rn. 4; H. Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 5, 
Rn. 7; Kieninger, in: MK, § 308 Nr. 5, Rn. 12. 
1473 Vgl. OLG Düsseldorf NJW-RR 1986, 884 (886); Grüneberg, in: Palandt, § 308, Rn. 27; H. 
Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 5, Rn. 7. 
1474 Vgl. OLG Düsseldorf NJW-RR 1986, 884 (886); H. Schmidt, in: U/B/H, § 308 Nr. 5, Rn. 7. 
1475 So Schimikowski, VW 2007, S. 715 (718). 
1476 Vgl. BT-Drucks. 7/5422, S. 7 li. Sp.  
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Abs. 2 Nr. 1 BGB vor, wenn die Klausel mit wesentlichen Gedanken der gesetz-

lichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. 

Mit der Fiktion einer Annahmeerklärung wird von dem den §§ 145 ff BGB 

zugrunde liegenden Prinzip, dass ein Vertragsschluss einen Antrag und eine An-

nahme voraussetzt, in der Weise abgewichen, dass die Annahmeerklärung in 

einem Schweigen zu sehen ist, obwohl diesem im Rechtsverkehr grundsätzlich 

kein Erklärungsgehalt zukommt. Da es sich bei diesem Grundsatz um ein tra-

gendes Prinzip des Vertragsrechts handelt, welches die Grundlagen der privatau-

tonomen Rechtsgestaltung des Einzelnen berührt, ist davon auszugehen, dass 

eine Abweichung hiervon in AGB nicht möglich ist1477. Dem kann auch nicht 

entgegengehalten werden, dass dieser Grundsatz nur soweit reicht, wie zwischen 

den Parteien nichts anderes vereinbart worden ist, was insbesondere mit einer 

den Anforderungen des § 308 Nr. 5 BGB genügenden Vertragsschlussklausel 

der Fall sei1478. Insoweit ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Zulässigkeit 

einer Klausel nach § 308 Nr. 5 BGB keine Aussage darüber trifft, ob diese einer 

Überprüfung an der Generalklausel standhält1479 und zum anderen liefe diese 

Argumentation auf einen Zirkelschluss hinaus, schließlich geht es gerade um die 

Frage, ob eine derartige Vereinbarung in AGB getroffen werden kann. Ferner 

kann auch nicht darauf verwiesen werden, dass das Gesetz selbst in einigen Fäl-

len, wie etwa bei § 5 VVG, Schweigen einen Erklärungsgehalt beimisst1480, denn 

insoweit handelt es sich um Ausnahmen, die das allgemein geltende Prinzip, 

dass Schweigen keinen Erklärungsgehalt hat, unberührt lassen. 

Schließlich stellt eine Vertragsschlussklausel auch deswegen eine unangemesse-

ne Benachteiligung dar, weil sie nicht mit wesentlichen Grundgedanken der ge-

setzlichen Regelung des § 7 Abs. 1 VVG zu vereinbaren wäre. Zwar wird der 

Versicherungsnehmer vor der Abgabe seiner fingierten Willenserklärung infor-

miert, so dass vom Gesetzeswortlaut her kein Verstoß gegen § 7 Abs. 1 VVG 

vorläge. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Versicherungsnehmer mit seiner 

Anfrageerklärung rechtsverbindlich die Vertragsschlussklausel vereinbart und 

damit die Voraussetzungen für einen späteren Vertragsschluss schafft. Zu die-

sem Zeitpunkt hat er die vorvertraglichen Informationen noch nicht erhalten1481. 

Werden ihm diese erteilt, könnte ohne sein weiteres Zutun ein Versicherungsver-

trag zustande kommen. Wollte er dies verhindern, müsste er aktiv werden, um 

dem Vertragsschluss zu widersprechen. Ihn träfe somit eine Widerspruchslast. 

                                                 
1477 Vgl. im Ergebnis auch: Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Grüneberg, in: Palandt, § 308, Rn. 
27; Marlow/Spuhl, S. 12; Präve, RuS 1998, S. 441 (443); Wolf, in: W/H/L, § 9, Rn. V 15. 
1478 Vgl. Schimikowski, RuS 1997, S. 89 (90). 
1479 Vgl. Präve, RuS 1998, S. 441 (443). 
1480 Vgl. Schimikowski, VW 2007, S. 715 (718). 
1481 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 55; Leverenz, Rn. 4/79; Marlow/Spuhl, S. 12 f. 



 292 

Dies liefe auf eine „Reanimierung“ des „Policenmodells“ hinaus1482, dem der 

Gesetzgeber im Zuge der VVG-Reform eine klare Absage erteilt hat. 

Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass der Versicherungsnehmer 

bei der Vereinbarung einer Vertragsschlussklausel regelmäßig mehr Zeit hat, die 

Informationen zu sichten, als bei einer Vertragsanbahnung im „Antragsmo-

dell“1483. Entscheidend ist, dass der Versicherungsnehmer nach Erhalt der In-

formationen nicht erstmalig eine Auswahlentscheidung trifft, so wie es die 

Richtlinien und § 7 Abs. 1 VVG vorsehen, sondern er nur in die Lage versetzt 

wird, eine bereits getroffene Entscheidung zu revidieren1484. 

Als Ergebnis ist somit festzuhalten, dass eine Vertragsschlussklausel wegen ei-

nes Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 BGB unwirksam ist. 

 

4. Einbeziehung der AVB 

Die AVB werden beim „Invitatiomodell“ als Teil der vorvertraglichen Informa-

tionen zusammen mit den Angebotsunterlagen übersandt1485. Befindet sich in 

den Angebotsunterlagen ein deutlicher Hinweis auf die AVB, hat der Versiche-

rungsnehmer die Möglichkeit, diese in zumutbarer Weise vor Abgabe seiner 

Annahmeerklärung zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Einbeziehung in den Vertrag 

gemäß §§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB bereitet daher im Rahmen des „Invitati-

omodells“ keine Schwierigkeiten. 

 

5. Informationspflichten 

Gemäß § 7 Abs. 1 VVG sind die Informationspflichten zu erfüllen, rechtzeitig 

bevor der Versicherungsnehmer seine Annahmeerklärung abgibt. Beim „Invita-

tiomodell“ übersendet der Versicherer die Informationen zusammen mit den 

Angebotsunterlagen1486, weswegen der Versicherungsnehmer in Ruhe überlegen 

kann, ob und inwieweit er diese näher zur Kenntnis nimmt, bevor er die Annah-

me gegenüber dem Versicherer erklärt. Lediglich mit Blick auf die Informati-

onspflicht des § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV, wonach der Versicherungsnehmer 

darüber zu informieren ist wie der Vertrag zustande kommt, ist davon auszuge-

hen, dass diese Information bereits vor der Abgabe der Anfrageerklärung zu 

erfüllen ist1487. Insgesamt können somit bei einem Vorgehen nach dem „Invitati-

omodell“ die gesetzlichen Anforderungen an die Informationserteilung ohne 

                                                 
1482 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (25); Leverenz, Rn. 4/79; Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. 
Aufl., Rn. 29. 
1483 Vgl. Schimikowski, VW 2007, S. 715 (719). 
1484 Vgl. Leverenz, Rn. 4/79; Marlow/Spuhl, S. 12f. 
1485 Vgl. Leverenz, Rn. 4/63. 
1486 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Leverenz, Rn. 4/63; 
Marlow/Spuhl, S. 11; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 73; Schimikowski, RuS 2006, S. 441 (444). 
1487 Vgl. oben unter D. III. 1. 



 293 

besondere Probleme gewahrt werden1488. 

 

6. Beratungspflichten 

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 VVG hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 

anlassbezogen nach dessen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen, zu beraten 

sowie die Gründe für einen erteilten Rat anzugeben und dies zu dokumentieren. 

Diesen Pflichten kann er in dem Gesprächstermin mit dem Versicherungsnehmer 

nachkommen, so dass hier auch die erforderliche Dokumentation erstellt werden 

kann. Diese kann entweder am Ende des Gesprächs durch den Versicherungsver-

treter ausgehändigt oder zusammen mit dem Angebot übersendet werden, so 

dass sie den Versicherungsnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung erreicht. 

Problematisch könnte allerdings sein, dass der Versicherungsnehmer nach Erhalt 

der Angebotsunterlagen, insbesondere nach Durchsicht der vorvertraglichen 

Informationen, sich telefonisch mit weiteren Fragen an den Versicherungsvertre-

ter wendet, womit für den Versicherer unter Umständen ein neuerlicher Bera-

tungsbedarf erkennbar wird. Der Pflicht zur Beratung könnte der Versicherungs-

vertreter am Telefon nachkommen, allerdings bestünde für den Versicherungs-

nehmer nach dem Telefonat die Möglichkeit, das Angebot des Versicherers an-

zunehmen, ohne zuvor eine weitere Beratungsdokumentation erhalten zu haben. 

Lösen lässt sich dieses Problem aber ebenso wie beim „Antragsmodell“ über § 6 

Abs. 2 S. 2 VVG1489. 

 

7. Vorvertragliche Anzeigepflichten gemäß § 19 Abs. 1 VVG 

Während die Informations- und Beratungspflichten im Rahmen des „Invitatio-

modells“ ohne weitere Bedenken erfüllt werden können, stellt sich die Frage, ob 

nicht Umstände außerhalb der vorvertraglichen Pflichten des Versicherers einer 

praktischen Anwendung dieses Vertragsschlussmodells entgegenstehen. Gemäß 

§ 19 Abs. 1 VVG hat der Versicherungsnehmer bis zur Abgabe seiner Vertrags-

erklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, nach denen der Versicherer in 

Textform gefragt hat, anzuzeigen. Fraglich ist, zu welchem Zeitpunkt die Fragen 

gestellt werden sollten, damit der Versicherer aus einer etwaigen Verletzung 

dieser Anzeigeobliegenheit Rechte für sich herleiten kann. 

Fragen nach Gefahrumständen verfolgen den Zweck, dem Versicherer eine Be-

wertung des zu übernehmenden Risikos zu ermöglichen1490. Bestimmte Risiko-

lagen beim Versicherungsnehmer können dazu führen, dass eine Versicherung 

dieses Risikos nur in Frage kommt, wenn in den Vertrag Risikoausschlüsse auf-

                                                 
1488 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 11; Schimikowski, VW 2007, S. 715 (716); ders., RuS 2006, S. 441 
(444). A.A. Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 58, der ohne nähere Begründung von einer Umgehung 
der gesetzlichen Informationsvorgaben in nicht zu akzeptierenden Umfang spricht. 
1489 Vgl. oben unter D. I. 2. d. 
1490 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 64 re. Sp. 
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genommen werden und somit der angebotene Versicherungsschutz modifiziert 

wird. Unter Umständen kann eine Risikoübernahme auch vollständig unterblei-

ben. Daher sollten Fragen nach den Gefahrumständen im Rahmen des zur An-

fragestellung führenden Gesprächs gestellt werden1491, damit die Antworten bei 

der Angebotserstellung berücksichtigt werden können. Zugleich sollte in das 

Anfrageformular eine Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG über die möglichen 

Folgen einer Anzeigepflichtverletzung aufgenommen werden, um dem Versi-

cherer die Rechte aus § 19 Abs. 2 bis 4 VVG zu erhalten1492. 

Nachdem der Versicherer ein Vertragsangebot unterbreitet hat, könnte dieses 

vom Versicherungsnehmer angenommen werden kann, auch wenn sich seit An-

fragestellung risikorelevante Umstände geändert haben sollten und dies vor der 

Annahme angezeigt worden ist. Somit käme ein Vertrag zustande, ohne dass die 

angezeigten Gefahrumstände berücksichtigt werden könnten1493. Der Versicherer 

könnte sich in diesem Fall auch nicht auf eine Verletzung der Anzeigeobliegen-

heit berufen, denn diese hat der Versicherungsnehmer vor der Abgabe seiner 

Annahmeerklärung erfüllt1494. Es stellt daher die Frage, auf welchem Wege der 

Versicherer nach der Angebotserstellung angezeigte Gefahrumstände noch ver-

werten kann. Darüber hinaus ist fraglich, ob das einmalige Stellen von Risiko-

fragen in Textform im Rahmen des Gesprächs vor Abgabe der „invitatio ad offe-

rendum“ bis zur Annahmeerklärung fortwirkt, so dass diese auch dann beant-

wortet werden müssen, wenn die Fragen nicht erneut bei der Unterbreitung des 

Angebots vorgelegt werden. 

 

a. Berücksichtigung geänderter Gefahrumstände 

Eine Berücksichtigung nachträglich angezeigter Gefahrumstände ist zum einen 

in der Weise denkbar, dass der Versicherer die Bindung an sein Angebot gemäß 

§ 145 BGB ausschließt und dieses bei der Anzeige eines geänderten Gefahrum-

standes widerruft. Die Widerruflichkeit seines Angebots ist für ihn insoweit vor-

teilhaft, als er dieses aufrechterhalten kann, wenn ein angezeigter Umstand im 

Ergebnis keinen Einfluss auf seine Entscheidung hat, das angetragene Risiko zu 

versichern. Schwierigkeiten treten allerdings in den Fällen auf, in denen eine 

Änderung eines Gefahrumstandes anzeigt und kurz darauf die Annahme erklärt 

wird, so dass diese dem Versicherer zugeht, bevor er sein Angebot widerrufen 

                                                 
1491 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, S. 21 (24). 
1492 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (24); Marlow/Spuhl, S. 11, Fn. 38. 
1493 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, S. 21 (26); Leverenz, Rn. 4/90; 
Schimikowski, VW 2007, S. 715 (717). Abweichend Neuhaus/Kloth, S. 64f, die bei einer Anzei-
ge neuer Gefahrumstände vor Abgabe der Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers von 
einer abweichenden Annahme im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB ausgehen. Diese Einschätzung 
dürfte indes nicht zutreffen, denn allein aus der Anzeige eines neuerlichen Gefahrumstandes 
kann nicht auf den Willen des Versicherungsnehmers geschlossen werden, das Angebot des 
Versicherers nur unter Abweichungen annehmen zu wollen. 
1494 Vgl. Leverenz, Rn., 4/90; Schimikowski, VW 2007, S. 715 (717). 
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kann. 

Dieses Problem besteht nicht, wenn das Angebot unter eine auflösende Bedin-

gung im Sinne des § 158 Abs. 1 BGB gestellt wird, wonach dieses erlischt, wenn 

sich die anzuzeigenden Risikoumstände seit der Anfragestellung ändern1495. Ü-

ber eine entsprechende Bedingung wäre nicht nur in den Angebotsunterlagen, 

sondern auch in dem Anfrageformular zu unterrichten, da sie sich maßgeblich 

auf das Zustandekommen des Vertrages auswirkt, weswegen hierüber gemäß   

§§ 7 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV vor der Abgabe der Anfrageerklä-

rung1496 informieren ist. 

In der Literatur wird bezweifelt, ob eine derartige Bedingung im Schadensfalle 

zu der angestrebten Leistungsfreiheit führen würde, denn der Versicherungs-

nehmer stünde deutlich schlechter als in der Situation, in der der Antrag von ihm 

ausginge1497. Begründet wären diese Bedenken indes nur, wenn mit einer Bedin-

gung des Angebots entgegen § 32 VVG zu Lasten des Versicherungsnehmers 

von § 19 VVG abgewichen würde. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn die Be-

dingung verfolgt allein das Ziel, dass solche Gefahrumstände berücksichtigt 

werden können, die nach der Abgabe der „invitatio ad offerendum“ eingetreten 

sind und denen bei der Angebotserstellung nicht Rechnung getragen werden 

konnte. Die Rechtslage wird damit lediglich derjenigen angepasst, die besteht, 

wenn der Versicherungsnehmer das Angebot auf Abschluss des Vertrages ab-

gibt. Auch in diesem Fall kann der Versicherer unter den Voraussetzungen des  

§ 19 Abs. 1 S. 2 VVG erneut oder erstmalig Risikofragen stellen und diese vor 

dem endgültigen Zustandekommen des Vertrages berücksichtigen1498. 

Ein Nachteil in der Bedingung des Angebots liegt jedoch darin, dass dieses 

selbst dann erlischt, wenn der geänderte Gefahrumstand im Ergebnis die Ent-

scheidung des Versicherers über die Zeichnung des Risikos nicht berührt hätte. 

Allerdings könnte er in diesem Fall dem Versicherungsnehmer ein erneutes An-

gebot zu den gleichen Konditionen unterbreiten. Dies setzt indes voraus, dass 

dieser seinen Anzeigepflichten nachkommt und der Versicherer somit erfährt, 

dass sein ursprüngliches Angebot erloschen ist. Es ist daher zweifelhaft, wie sich 

die Rechtslage gestaltet, wenn ein geänderter Gefahrumstand nicht anzeigt und 

das Angebot dennoch angenommen wird. 

Die Annahmeerklärung könnte als neues Angebot des Versicherungsnehmers 

gewertet werden. Unklar ist allerdings, unter welchen Voraussetzungen dieses 

angenommen werden kann. 

                                                 
1495 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, S. 21 (26); Leverenz, Rn. 4/91. 
Franz und Leverenz sprechen in diesem Zusammenhang jedoch von einer aufschiebenden Be-
dingung. 
1496 Vgl. oben unter D. III. 1. 
1497 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (26). 
1498 Vgl. Leverenz, Rn. 4/91. 
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Zu überlegen ist, ob in der Übersendung des Versicherungsscheins eine Annah-

meerklärung des Versicherers zu sehen ist. Die Police wird vom Versicherer 

jedoch in der Annahme versendet, dass sich seit der Anfragestellung die anzu-

zeigenden Gefahrumstände nicht geändert haben. Dies ist aufgrund der Bedin-

gung des ursprünglichen Angebots dem Versicherungsnehmer auch bekannt. 

Insbesondere kann er auf Grund des pflichtwidrigen Unterlassens der Anzeige 

geänderter Gefahrumstände die Übersendung des Versicherungsscheins gemäß 

§§ 133, 157 BGB nicht so verstehen, dass der Versicherer seine Meinung geän-

dert hat und nun sein Angebot annehmen will. Folglich kann dieses nur ange-

nommen werden, wenn der Versicherer in Kenntnis der geänderten Gefahrum-

stände die Annahme erklärt. Eine derartige Erklärung wird er allerdings regel-

mäßig nicht abgeben können, weil er wegen des pflichtwidrigen Unterlassens 

nichts von einer Änderung der Risikoumstände weiß. 

Zeigt der Versicherungsnehmer bei einem bedingten Angebot des Versicherers 

eine Änderung von Gefahrumständen nicht an, führt dies somit dazu, dass zwi-

schen den Parteien mangels Einigung kein Vertrag geschlossen wird. 

Diese Rechtsfolge ist für den Versicherungsnehmer weniger dramatisch, als es 

auf den ersten Blick erscheint, schließlich hat er gemäß § 19 Abs. 1 VVG nur die 

ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen er gefragt wurde, so 

dass der Fall, dass sich ein risikorelevanter Umstand in objektiver Hinsicht än-

dert, ohne dass er hiervon Kenntnis erlangt, nicht zu einem Erlöschen des An-

trags führt. Der Versicherungsnehmer hat es also selbst in der Hand, einen ver-

tragslosen Zustand zu verhindern. Demgegenüber befindet sich der Versicherer 

in einer schlechteren Ausgangslage, da er von dem Erlöschen seines Antrages 

regelmäßig nichts weiß und daher auch keine Initiative ergreifen kann, um den 

vertragslosen Zustand zu beenden. Im Ergebnis kann er daher durch die Bedin-

gung seines Angebots nur vermeiden, überhaupt ein zwischenzeitlich geändertes 

Risiko zu versichern. Er kann aber nicht, wie bei einem Vorgehen nach dem 

„Antragsmodell“, auf der Grundlage eines abgeschlossenen Vertrages und eines 

ihm dann zustehenden Prämienanspruches entscheiden, ob und inwieweit er die 

ihm zustehenden Gestaltungsrechte nach § 19 Abs. 2 bis 4 VVG geltend machen 

möchte, wenn zwischen Antragserklärung und Annahme geänderte Gefahrum-

stände nicht angezeigt werden und er hiervon Kenntnis erlangt. 

 

b. Fortwirken der Risikofragen 

Bei strenger Beachtung des Wortlauts von § 19 Abs. 1 VVG reicht es für den 

Versicherer aus, dem Versicherungsnehmer einmal die Risikofragen in Textform 

zu unterbreiten, um diesem die Obliegenheit aufzuerlegen, bis zur Abgabe seiner 

Annahmeerklärung Gefahrumstände anzuzeigen. Zweifelhaft ist aber, ob diese 

Sichtweise mit dem Regelungszweck des § 19 Abs. 1 VVG zu vereinbaren ist. 
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Nach § 16 Abs. 1 VVG a.F. hatte der Versicherungsnehmer alle ihm bekannten 

Umstände, die für die Gefahrübernahme erheblich sind, bei der Schließung des 

Vertrages, also bis zum formellen Vertragsschluss anzuzeigen1499. Der große 

Nachteil dieser Regelung bestand darin, dass der Versicherungsnehmer selber zu 

beurteilen hatte, ob ein Umstand für die Übernahme der Gefahr erheblich war, 

womit er das Risiko einer Fehleinschätzung zu tragen hatte. 

Diese Situation hat der Gesetzgeber mit der Regelung des § 19 Abs. 1 VVG be-

wusst ändern wollen. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu, dass bezüglich 

des Zeitpunktes für die Erfüllung der Anzeigepflicht Abs. 1 S. 1 nicht mehr auf 

den Vertragsschluss, sondern auf die hierauf gerichtete Willenserklärung des 

Versicherungsnehmers abstelle. Dies sei in der Praxis meist der Antrag. Der 

durchschnittliche Versicherungsnehmer werde davon ausgehen, dass er seiner 

Pflicht gegenüber dem Versicherer nachgekommen ist, wenn er die ihm vorge-

legten Fragen zum Zeitpunkt seiner Antragsstellung zutreffend beantwortet hat. 

Eine bloße Belehrung durch den Versicherer, dass er auch solche nachgefragten 

Umstände anzuzeigen hat, die erst nach der Antragsstellung entstanden oder ihm 

bekannt geworden sind, erscheine angesichts des Umfanges der vom Versiche-

rungsnehmer vor Vertragsschluss zur Kenntnis zu nehmenden Informationen 

nicht ausreichend. Daher sei diese erweiterte Anzeigepflicht nach Abs. 1 S. 2 

davon abhängig, dass der Versicherer vor der Vertragsannahme die in Satz 1 

umschriebenen Fragen in Textform wiederholt oder auch erstmalig stellt1500. 

Der Versicherungsnehmer soll also nach dem Willen des Gesetzgebers nur sol-

che Umstände anzuzeigen haben, nach denen in Textform gefragt worden ist. In 

zeitlicher Hinsicht ist hierfür der Zeitpunkt der Abgabe seiner Vertragserklärung 

gewählt worden, wobei der Gesetzgeber davon ausgeht, dass dies zumeist die 

Antragsstellung ist. In diesem Fall kommt der Vertrag durch die Annahmeerklä-

rung des Versicherers zustande, so dass dieser die Möglichkeit hat, den Antrag 

abzulehnen oder nur unter Abweichungen anzunehmen. Hieraus folgt, dass er 

bis zum Vertragsschluss darüber entscheiden können soll, inwieweit er den an-

gezeigten Risikoumständen eine Bedeutung beimisst. Unterstrichen wird dies 

durch die Regelung des § 19 Abs. 1 S. 2 VVG, wonach der Versicherer auch 

nach der Antragsstellung erneut oder weitere Fragen nach gefahrrelevanten Um-

ständen stellen kann. Dies hat dies nach dem Willen des Gesetzgebers ebenfalls 

in Textform zu geschehen. Die Formulierung in § 19 Abs. 1 S. 2 VVG „Fragen 

im Sinne des Satzes 1“ ist daher so zu verstehen, dass hiermit auch die Textform 

des Satzes 1 gemeint ist. Es soll daher gerade nicht ausreichen, den Versiche-

rungsnehmer einmal zu befragen und darüber zu belehren, dass die gestellten 

Fragen auch noch nach seiner Antragsstellung Bedeutung haben. Überzeugend 

                                                 
1499 Vgl. Langheid, in: R/L, §§ 16,17, Rn. 31; Prölss, in: P/M, § 16, Rn. 15. 
1500 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 65 li. Sp. 
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ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis des Gesetzgebers darauf, dass 

eine solche Belehrung angesichts des Umfanges der vom Versicherungsnehmer 

zur Kenntnis zu nehmenden Informationen nicht ausreicht. Ein wesentlicher 

Gedanken der gesetzlichen Regelung ist daher, dass eine Befragung nach gefahr-

relevanten Umständen jedes Mal in Textform zu erfolgen hat, auch wenn ent-

sprechende Fragen bereits einmal gestellt worden sind. 

Die Erwägungen des Gesetzgebers gehen zwar von dem Fall aus, dass der Versi-

cherungsnehmer den Antrag stellt, lassen sich jedoch auf die Sachlage beim „In-

vitatiomodell“ übertragen: Werden dem Versicherungsnehmer Risikofragen ge-

stellt, bevor dieser seine „invitatio ad offerendum“ erklärt, geht dieser davon 

aus, seinen Obliegenheiten entsprochen zu haben, da er die Fragen des Versiche-

rers bereits beantwortet hat. Ebenso wie bei einer Antragsstellung seinerseits hat 

er nach Erhalt der Angebotsunterlagen, welche auch die Informationen nach § 7 

VVG umfassen, eine Vielzahl von Informationen zu verarbeiten. Es kann daher 

nicht darauf ankommen, dass der Versicherungsnehmer formal gesehen noch 

keine Vertragserklärung abgegeben hat, sondern allein auf die mit der beim „An-

tragsmodell“ vergleichbare Situation. Folglich sprechen die Erwägungen in der 

Gesetzesbegründung dafür, dass zusammen mit den Angebotsunterlagen erneut 

die Risikofragen in Textform gestellt werden müssen, wenn der Versicherungs-

nehmer bis zur Abgabe seiner Annahmeerklärung verpflichtet sein soll, gefahr-

relevante Umstände anzuzeigen1501. 

Dogmatisch begründen lässt sich dieses Ergebnis mit einem Analogieschluss zu 

§ 19 Abs. 1 S. 2 VVG. Die planwidrige Regelungslücke ist darin zu sehen, dass 

der Gesetzgeber bei der Regelung der vorvertraglichen Anzeigeobliegenheiten 

von einer Antragsstellung des Versicherungsnehmers ausgegangen ist, ohne die-

se verbindlich vorzuschreiben. Eine vergleichbare Interessenlage besteht eben-

falls, denn der Zweck der Anzeigepflicht geht gerade dahin, dass der Versicherer 

es bis zum Vertragsschluss in den Händen halten soll, ob und welche Bedeutung 

er den vorvertraglichen Anzeigen beimisst. 

 

c. Gestaltung der Risikofragen 

Fraglich ist jedoch, wie die Risikofragen bei Übersendung der Angebotsunterla-

gen zu stellen sind. Ausgeschlossen ist es, dass der Versicherer lediglich danach 

fragt, ob sich seit dem Zeitpunkt der Abgabe der Anfrageerklärung die risikore-

levanten Umstände geändert haben, nach denen bereits gefragt worden ist, denn 

in diesem Falle liegen die eigentlichen Risikofragen nicht in Textform vor1502. 

Möglich ist es demgegenüber, dass der Versicherer erneut die Risikofragen 

stellt, den Versicherungsnehmer wiederum gemäß § 19 Abs. 5 VVG belehrt und 

                                                 
1501 Vgl. Leverenz, Rn. 4/92. 
1502 Vgl. Leverenz, Rn. 4/92. 
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dieser die Fragen ebenso wie bei der Anfragestellung beantwortet. Es dürften 

aber erhebliche Zweifel bestehen, ob ein Versicherungsnehmer wirklich bereit 

ist, ein zweites Mal den gleichen Fragenkatalog wie vor der Abgabe seiner An-

frageerklärung zu beantworten1503. 

Denkbar wäre es auch, wiederum die Risikofragen zu stellen und lediglich um 

deren erneute Beantwortung zu bitten, wenn sich bei einzelnen Punkten gegen-

über dem Zeitpunkt der Anfrage Änderungen ergeben haben. Ob in diesem Fall 

die Risikofragen tatsächlich wirksam gestellt werden, erscheint jedoch ebenfalls 

zweifelhaft, denn der Versicherungsnehmer kann sich unter Umständen nicht 

mehr daran erinnern, welche Antworten er genau zu den einzelnen Fragen gege-

ben hat, so dass er die gestellten Fragen nicht zutreffend beantworten kann1504. 

Im Zweifel müssten sämtliche Fragen erneut beantwortet werden. 

Ein Kompromiss ist daher darin zu sehen, dass der Versicherer nur die Risiko-

fragen nebst Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG übersendet, sondern auch eine 

Dokumentation der bereits gegebenen Antworten. Unter diesen Voraussetzungen 

ist es dem Versicherungsnehmer ohne weiteres möglich nachzuvollziehen, wel-

che Änderungen sich seit dem Ausfüllen des Anfrageformulars ergeben haben. 

Der Versicherer muss daher lediglich dazu auffordern, etwaige Änderungen bei 

den angezeigten Gefahrumständen anzuzeigen1505. 

 

8. Widerrufsrecht 

Zweifel an der Vereinbarkeit des „Invitatiomodell“ mit den gesetzlichen Vorga-

ben könnten mit Blick auf das Widerrufsrecht in § 8 Abs. 1 VVG bestehen. Ge-

mäß § 8 Abs. 2 S. 1 VVG beginnt die Frist für das Widerrufsrecht zu laufen, 

wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-

mungen einschließlich der AVB, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 

und 2 VVG sowie eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht 

und die Rechtsfolgen des Widerrufs erhalten hat. 

Übersendet der Versicherer seine Angebotsunterlagen, umfassen diese neben 

den Vertragsbestimmungen auch die sonstigen Informationen nach § 7 Abs. 1 

und 2 VVG und somit auch eine Belehrung über das gesetzliche Widerrufsrecht, 

denn gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 13 VVG-InfoV ist über das Bestehen oder Nichtbe-

stehen eines Widerrufsrechts sowie dessen Voraussetzungen und Rechtsfolgen 

zu informieren1506. Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, inwieweit § 8 Abs. 2 

VVG einer Anwendung des „Invitatiomodells“ entgegensteht, wenn mit den 

Angebotsunterlagen auch der Versicherungsschein übersendet wird. In diesem 

Fall sind dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 VVG zufolge die Voraussetzungen für 

                                                 
1503 Vgl. Leverenz, Rn. 4/92. 
1504 Vgl. Leverenz, Rn. 4/92. 
1505 Vgl. Leverenz, Rn. 4/95. 
1506 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 32. 
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den Beginn der Widerrufsfrist erfüllt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Frist zu 

laufen beginnen müsste. Problematisch ist jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt der 

Versicherungsnehmer noch keine Willenserklärung abgegeben hat, die er wider-

rufen könnte1507. 

Vereinzelt wird die Ansicht geäußert, dass in diesem Falle dem Versicherungs-

nehmer ein dauerhaftes Widerrufsrecht zustehen müsse, da der Beginn der Wi-

derrufsfrist eine Vertragserklärung voraussetze1508. Dem kann jedoch nicht ge-

folgt werden. Es leuchtet nicht ein, warum der Versicherungsnehmer ein dauer-

haftes Widerrufsrecht haben soll, wenn er nach Erhalt der in § 8 Abs. 2 VVG 

vorgeschriebenen Unterlagen die Annahme gegenüber dem Versicherer erklärt, 

denn zu diesem Zeitpunkt sind die gesetzlichen Voraussetzungen für den Beginn 

der Widerrufsrechts erfüllt. Es kann daher nur um die Frage gehen, wann genau 

und nicht, ob überhaupt die Widerrufsfrist zu laufen beginnt. 

Mit Blick auf den Beginn der Widerrufsfrist wird teilweise darauf abgestellt, 

dass diese mit der Abgabe der Annahmeerklärung beginne, ohne dass es auf ei-

nen Zugang dieser Erklärung beim Versicherer ankomme1509. Unter Berücksich-

tigung der Vorgaben der RL 2002/65/EG, die sich zwar unmittelbar nur auf den 

Fernabsatz von Finanzdienstleistungen beziehen, jedoch vom Gesetzgeber be-

wusst auf den Abschluss sämtlicher Versicherungsverträge erstreckt worden 

sind1510, kommt eine derartige Auslegung des Gesetzes nicht in Frage. Art. 6 

Abs. 1 UA 2 der RL 2002/65/EG bestimmt, dass die Frist für das in der Richtli-

nie vorgesehene Widerrufsrecht am Tag des Abschlusses des Fernabsatzvertra-

ges zu laufen beginnt oder am an dem Tag, an dem der Verbraucher die Ver-

tragsbedingungen und Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 oder 2 erhält, wenn 

dieser Zeitpunkt nach dem Vertragsschluss liegt. Folglich kann die Widerrufs-

frist frühestens mit dem Zustandekommen des Vertrages beginnen1511. 

Überwiegend wird daher darauf abgestellt, dass beim Vertragsschluss nach dem 

„Invitatiomodell“ die Widerrufsfrist mit dem Zugang der Annahmeerklärung 

beim Versicherer beginne1512. Als Folgeproblem stellt sich dann aber die Frage, 

wie insoweit zutreffend über das Widerrufsrecht zu belehren ist. 

Einige Stimmen in der Literatur stellen darauf ab, dass der Versicherungsnehmer 

                                                 
1507 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 20; Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Gaul, VersR 2007, 
S. 21 (25); Leverenz, Rn. 4/108; Marlow/Spuhl, S. 32f; Schimikowski, VW 2007, S. 715 (716). 
1508 Vgl. Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 58. 
1509 Vgl. Knops, in: B/M, § 8, Rn. 34; Marlow/Spuhl, 2. Aufl., S. 19; Neuhaus/Kloth, S. 58; 
Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 11. 
1510 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 61 re. Sp. 
1511 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (497f); Grote/Schneider, BB 2007, S. 2689 (2694); Mar-
low/Spuhl, S. 33; Schneider, VW 2008, S. 1168 (1170); Wandt, Rn. 305. 
1512 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 20; Gaul, VersR 2007, S. 21 (25f); Leverenz, Rn. 4/108; 
Marlow/Spuhl, S. 33; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (719); Wandt, Rn. 305. Ähnlich Schimi-
kowski, VW 2007, der dem Versicherungsnehmer abweichend von § 8 Abs. 2 VVG anscheinend 
rechtsgeschäftlich ein Widerrufsrecht einräumen möchte, welches mit der Annahme des Ange-
bots durch den Versicherungsnehmer zu laufen beginnt.  
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darüber zu belehren ist, dass das Widerrufsrecht mit dem Zugang seiner Annah-

meerklärung beim Versicherer zu laufen beginnt1513. Ob eine derartige Beleh-

rung dem Erfordernis der Deutlichkeit in § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG genügt, dürfte 

jedoch zu bezweifeln sein, denn der Versicherungsnehmer weiß in der Regel 

nicht, wann seine Erklärung zugeht und kann daher auch nicht bestimmen, zu 

welchem Zeitpunkt ein Widerruf verfristet ist1514. 

Vorgeschlagen wird auch, in der Belehrung für den Beginn des Widerrufsrechts 

auf eine bestimmte Frist ab Absendung der Annahmeerklärung abzustellen1515, 

deren Dauer etwa entsprechend dem Rechtsgedanken des § 4 Abs. 2 S. 1 VwZG 

mit drei Tagen bemessen werden könnte1516. Überzeugend ist dieser Vorschlag 

indes nicht1517. Soll die Widerrufsfrist mit dem Zugang der Annahmeerklärung 

beginnen, mögen zwar bei postalischer Versendung die meisten Annahmeerklä-

rungen binnen drei Tagen nach Versendung dem Versicherer zugehen. Unbe-

rücksichtigt bleiben jedoch solche Erklärungen, die eine längere Postlaufzeit 

benötigen, denn in diesen Fällen beginnt die Widerrufsfrist erst nach dem Zu-

gang der Annahmeerklärung aber nach Ablauf der Dreitagesfrist, so dass die 

erteilte Belehrung nicht zuträfe. 

Auch wenn der Vorschlag einer Dreitagesfrist nicht überzeugen kann, folgt dar-

aus nicht, dass der Ansicht zuzustimmen ist, wonach der Versicherungsnehmer 

lediglich darüber zu belehren ist, dass die Widerrufsfrist mit dem Zugang der 

Annahmeerklärung beginnt. Insbesondere überzeugt das von den Vertretern die-

ser Ansicht vorgebrachte Argument nicht, wonach der Versicherungsnehmer 

durch die von ihm gewählte Zustellungsform den Zeitpunkt des Zugangs seiner 

Annahmeerklärung bestimmen könne oder diesen zumindest anhand von Erfah-

rungswerten berechnen könne und ihm infolgedessen auch nichts Ungewöhnli-

ches oder Unbilliges abverlangt werde, da er auch im übrigen Geschäftsverkehr 

Zustellungszeiten berücksichtigen müsse1518. Diese Sichtweise deckt sich nicht 

mit der Regelungsabsicht des Gesetzgebers. In der Gesetzesbegründung zu § 8 

Abs. 2 VVG heißt es nämlich, dass abweichend von § 48c Abs. 2 VVG a.F. die 

Neuregelung für den Fristbeginn nicht auf den Abschluss des Vertrages abstelle, 

da dieser Zeitpunkt für den Versicherungsnehmer häufig unklar sein werde. Die 

für beide Vertragsparteien unverzichtbare Eindeutigkeit in diesem Punkt werde 

dadurch erreicht, dass auf den Zugang des Versicherungsscheins abgestellt 

                                                 
1513 Vgl. Leverenz, Rn. 4/110; Marlow/Spuhl, S. 33. 
1514 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 32; Gaul, VersR 2007, S. 21 (25f); Schimikowski, VW 
2007, S. 715 (716). 
1515 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 32; Gaul, VersR 2007, S. 21 (26); Neuhaus/Kloth, S. 58; 
Schimikowski, VW 2007, S. 715 (716); Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (719). 
1516 Vgl. Gaul, VersR 2007, S. 21 (26). 
1517 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302). 
1518 Vgl. Leverenz, Rn. 4/110. 
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wird1519. Aus der Gesetzesbegründung geht somit eindeutig hervor, dass etwaige 

Unsicherheiten über den Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht zu Lasten des 

Versicherungsnehmers gehen sollen, weshalb nicht darauf verwiesen werden 

kann, dass dieser auch im übrigen Geschäftsverkehr Zustellungszeiten berück-

sichtigen muss. 

Angemessen lösen lässt sich die aufgezeigte Problematik, indem die Police nicht 

bereits mit den Angebotsunterlagen übersendet wird, sondern erst nach Zugang 

der Annahmeerklärung beim Versicherer1520. Entsprechend dem Wortlaut von § 

8 Abs. 2 VVG beginnt dann die Widerrufsfrist mit dem Zugang des Versiche-

rungsscheins1521. Auch wenn durch die nachträgliche Versendung beim Versi-

cherer zusätzliche Kosten entstehen1522, ist diese Verfahrensweise der einzig 

gangbare Weg beim „Invitatiomodell“. Schließlich stellen sich die Probleme mit 

dem Widerrufsrecht und dessen Fristbeginn sowie einer ordnungsgemäßen Be-

lehrung nur, wenn die Police zusammen mit den Angebotsunterlagen versendet 

wird. Zudem ist nach der hier vertretenen Ansicht1523 ist ein solches Vorgehen 

ohnehin aufsichtsrechtlich zu beanstanden und daher erst gar nicht zu praktizie-

ren. Unabhängig davon bietet die Übersendung des Versicherungsscheins nach 

Zugang der Annahmeerklärung den Vorteil, dass das vom Gesetzgeber geplante 

Muster für die Widerrufsbelehrung verwenden kann, weil die Widerrufsfrist 

nicht vor Erhalt des Versicherungsscheins zu laufen beginnt. 

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass § 8 Abs. 2 VVG einem Vertragsschluss 

nach dem „Invitatiomodell“ nicht entgegensteht, wenn der Versicherer die Poli-

ce erst nach Zugang der Annahmeerklärung übersendet. 

 

9. Prämienfälligkeit 

Ebenfalls ausgehend von der Annahme, dass die Police zusammen mit den An-

gebotsunterlagen übersendet wird, wird problematisiert, inwieweit die Regelun-

gen über die Prämienfälligkeit einer Anwendung des „Invitatiomodells“ entge-

genstehen. Gemäß § 33 Abs. 1 VVG ist die einmalige oder erste Prämie unver-

züglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 

zu zahlen bzw. in der Lebensversicherung gemäß § 152 Abs. 3 VVG innerhalb 

von 30 Tagen. Folglich träte die Prämienfälligkeit ein, noch bevor der Versiche-
                                                 
1519 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 61 re. Sp. und S. 62 li. Sp. 
1520 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (303); Gaul, VersR 2007, S. 21 (25); Marlow/Spuhl, S. 33. 
1521 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302). Zweifelnd Gaul, VersR 2007, S. 21 (25), der für die-
sen Fall eine teleologische Reduktion des § 8 Abs. 2 VVG vorschlägt, wonach die Widerrufsfrist 
mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages zu laufen beginnen soll. Einer teleologischen 
Reduktion steht indes entgegen, dass der Gesetzgeber bewusst nicht auf den Vertragsschluss als 
Frist auslösendes Ereignis gesetzt hat, vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. S. 61 re. Sp. und S. 62 li. Sp. 
Zudem würde eine teleologische Reduktion des § 8 Abs. 2 VVG zu der Ungewissheit führen, die 
durch die nachträgliche Übersendung des Versicherungsscheins vermieden werden soll, da der 
Versicherungsnehmer nicht genau weiß, wann die Widerrufsfrist zu laufen beginnt. 
1522 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 33. 
1523 Vgl. oben unter D. III. 2. 
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rungsvertrag zustande gekommen ist1524. Vorgeschlagen wird daher, die disposi-

tive Regelung (vgl. § 42 VVG) durch Parteivereinbarung abzuändern1525, so dass 

die Prämienfälligkeit etwa mit Abschluss des Vertrages eintritt1526 oder zwei 

Wochen danach1527. 

Demgegenüber ist nach der hier vertretenen Ansicht das „Invitatiomodell“ ohne 

weitere Parteivereinbarung mit der Regelung des § 33 Abs. 1 VVG zu vereinba-

ren, da eine Übersendung des Versicherungsscheins erst nach Zugang der An-

nahmeerklärung und somit nach dem Vertragsschluss in Frage kommt1528. 

 

10. Kritik 

Ob sich das „Invitatiomodell“ als gleichberechtigtes Vertragsschlussverfahren 

neben dem „Antragsmodell“ durchsetzen wird, wie es beim „Policenmodell“ 

nach altem Recht der Fall war, lässt sich nur schwer beurteilen. 

Zunächst bedarf bereits der Vertragsschluss im engeren Sinne einiger Erläute-

rungen, damit der Versicherungsnehmer die Bedeutung seiner Anfrage und die 

Notwendigkeit einer gesonderten Annahmeerklärung versteht. Unüberwindbare 

Schwierigkeiten bereitet dieser Umstand indes nicht. Das mit der Annahmeer-

klärung verbundene Problem, dass diese möglicherweise aus Nachlässigkeit ver-

gessen wird, kann abgemildert werden, indem in den Angebotsunterlagen noch-

mals auf die Annahmebedürftigkeit hingewiesen und ein vorgefertigtes Annah-

meformular übersandt wird. Zudem kann der Versicherer im Anfrageformular 

ein Einverständnis des Versicherungsnehmers einholen, um ihn vor Ablauf einer 

gesetzten Annahmefrist an die Annahme telefonisch erinnern zu können. Wird 

der Zweck der Nachfrage erläutert, dürften keine Gründe dagegen sprechen, dass 

der Versicherungsnehmers sein Einverständnis erteilt, insbesondere weil er keine 

Vielzahl von Werbeanrufen zu befürchten hat. Demgegenüber kommt die Ver-

einbarung einer Vertragsschlussklausel nicht in Frage, um das Problem einer 

gesonderten Annahmeerklärung in den Griff zu bekommen. 

Die Erfüllung der Informationspflichten bereitet bei einem Vorgehen nach dem 

„Invitatiomodell“ keine besonderen Schwierigkeiten, abgesehen von dem Um-

stand, dass die Information des § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV dem Versiche-

rungsnehmer bereits in dem Anfrageformular zu erteilen ist, um ihm das Proze-

dere des Vertragsschlusses zu erläutern. Es dürfte sich sogar ein gewisser Vorteil 

gegenüber dem „Antragsmodell“ zeigen, wenn dort die Informationen im Rah-

men eines ersten Gesprächstermins zur Verfügung gestellt werden können. Zwar 

kann der Versicherungsnehmer auch hier entscheiden, ob er diese in Ruhe zur 

                                                 
1524 Vgl. Leverenz, Rn. 4/112; Marlow/Spuhl, S. 115f. 
1525 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (302); Schimikowski, VW 2007, S. 715 (717f). 
1526 Vgl. Leverenz, Rn. 4/112. 
1527 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 116; Neuhaus/Kloth, S. 35. 
1528 Vgl. oben unter D. III. 2. 
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Kenntnis nehmen möchte. Allerdings könnte er aus Bequemlichkeit, wegen der 

Notwendigkeit, einen weiteren Termin vereinbaren zu müssen, hiervon Abstand 

nehmen. Hat er demgegenüber die Informationen mit den Angebotsunterlagen 

vorliegen und kann er die Annahme postalisch erklären, ist eine derartige 

Hemmschwelle nicht gegeben. 

Ebenso bereitet die Erfüllung der Frage-, Beratungs- und Dokumentationspflich-

ten bei einem Vorgehen nach dem „Invitatiomodell“ keine besonderen Proble-

me, abgesehen davon, dass ggf. eine Zweitberatung und eine zweite Dokumenta-

tion erforderlich werden, wenn der Versicherungsnehmer nach Erhalt der Ange-

botsunterlagen beim Versicherungsvertreter nachfragt. 

Bei dem hier zugrunde gelegten Verständnis der Funktion der Police und dem 

Zeitpunkt ihrer Übersendung nach Vertragsschluss, bestehen auch keine Beden-

ken im Hinblick auf das Widerrufsrecht nebst Belehrung sowie hinsichtlich des 

der Prämienfälligkeit. 

Kompliziert und nur unbefriedigend zu lösen ist das Verhältnis des „Invitatio-

modells“ zu § 19 VVG. Von dem „Invitatioverfahren“ sollte ein Versicherer 

daher Abstand nehmen, wenn es ihm entscheidend darauf ankommt, zwischen 

Anfragestellung und Annahmeerklärung eintretende Risikoänderungen berück-

sichtigen zu können, ohne das Risiko eingehen zu wollen, bei einem pflichtwid-

rigen Verhalten des Versicherungsnehmers auf einen vertragslosen Zustand zu-

zusteuern. Insoweit kommt für den Versicherer sinnvollerweise nur ein Vorge-

hen nach dem „Antragsmodell“ in Betracht. 

 

IV. „Vorschlagsverfahren“ 

Als weiteres Vertragsschlussverfahren hat Honsel das sog. „Vorschlagsverfah-

ren“ 1529 zur Diskussion gestellt. Hintergrund ist die sog. „Direkteingabe“, bei 

der nach altem Recht ein Versicherungsvertreter im Rahmen des Gespräches mit 

dem Versicherungsnehmer die Vertragsdaten in seinem Notebook oder PC auf-

nahm und diese elektronisch an den Versicherer übermittelte, so dass die Versi-

cherungspolice automatisch erstellt werden konnte. Der Versicherungsnehmer 

erklärte seinen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages somit losge-

löst von einem papiergebundenen Antragsformular1530. 

 

1. Aufnahme der Vertragsdaten 

Im Rahmen des Gespräches zwischen Versicherungsvertreter und Versiche-

rungsnehmer wird dessen Versicherungsbedarf geklärt und es werden für ihn 

geeignete Versicherungsprodukte ermittelt. Der Versicherungsvertreter nimmt 

die Angaben des Versicherungsnehmers in sein Notebook oder seinen PC auf 

                                                 
1529 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (361). 
1530 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359. 
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und macht insoweit von der Direkteingabe Gebrauch. Den Erklärungen des Ver-

sicherungsnehmers soll in diesem Stadium aber noch kein bindender Charakter 

zukommen, worauf der Kunde vom Versicherungsvertreter hinzuweisen ist1531. 

Unklar ist, inwieweit Honsel davon ausgeht, dass im Rahmen dieses Gesprächs 

bereits mündlich und damit nicht formwirksam Risikofragen im Sinne des § 19 

Abs. 1 VVG gestellt werden sollen. Er weist lediglich darauf hin, dass in diesem 

Stadium die für den Antrag geltenden Formvorschriften noch nicht gelten1532. Da 

die Angaben dazu dienen, einen Versicherungsantrag des Kunden möglichst 

vollständig vorzubereiten, ist allerdings davon auszugehen, dass dem Versiche-

rungsnehmer während des Vorgesprächs bereits die Risikofragen mündlich und 

somit unverbindlich gestellt werden. 

 

2. Vorschlag des Versicherers 

Auf der Grundlage der aufgenommenen Vertragsdaten wird vom Versicherer ein 

Versicherungsantrag vorbereitet. Anders als beim „Invitatiomodell“ soll der 

Versicherer seinerseits kein Angebot unterbreiten, sondern der Antrag soll erst 

nachfolgend vom Versicherungsnehmer gestellt werden1533. Um diesem klar vor 

Augen zu führen, dass der vorbereitete Antrag noch keine rechtsverbindliche 

Erklärung des Versicherers darstellt, ist er in einem Begleitschreiben hierauf 

deutlich hinzuweisen1534. Zusammen mit den Antragsunterlagen sollen auch Ri-

sikofragen im Sinne des § 19 Abs. 1 VVG in Textform gestellt werden, die, an-

ders als im Vorgespräch, nun rechtlich verbindlich zu beantworten sind1535. 

 

3. Antrag 

Den Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages stellt der Versicherungs-

nehmer, indem er sich mit dem Vorschlag des Versicherers einverstanden er-

klärt. Dies könnte er telefonisch tun, jedoch empfiehlt Honsel aus Beweisgrün-

den, den ausgefüllten Risikofragebogen unter Bezugnahme auf den ihm zugelei-

teten Versicherungsvorschlag zurücksenden zu lassen1536. Denkbar wäre es auch, 

dass dem Versicherungsvorschlag ein vorgefertigter Versicherungsantrag beige-

fügt wird, der unterschrieben und zusammen mit den Antworten auf die Risiko-

fragen zurückgeschickt wird. 

 

4. Annahme 

Ergeben sich aufgrund der Antworten der erstmals mit dem Versicherungsvor-

                                                 
1531 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1532 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1533 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1534 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1535 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1536 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
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schlag verbindlich gestellten Risikofragen keine Abweichungen zu den Angaben 

im Vorgespräch, erklärt der Versicherer die Annahme des Antrages durch Über-

sendung einer Deckungsbestätigung, also des ausgefertigten Versicherungs-

scheins1537. Erst mit dessen Zugang beim Versicherungsnehmer wird der Vertrag 

wirksam abgeschlossen. 

 

5. Informationspflichten 

Die vorvertraglichen Informationen gemäß § 7 VVG werden beim „Vor-

schlagsmodell“ nach der Übermittlung der Vertragsdaten erstellt und zusammen 

mit dem Versicherungsvorschlag1538 und damit rechtzeitig vor Abgabe von des-

sen Vertragserklärung übermittelt. 

 

6. Beratungspflichten 

Die Pflicht zur Frage nach den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungs-

nehmers sowie Beratung und Angabe der Gründe für einen erteilten Rat können 

dem Versicherungsnehmer gegenüber im Rahmen des Vorgesprächs erfüllt wer-

den. Zugleich kann die vom Versicherungsvertreter bei der Aufnahme der Ver-

tragsdaten verwendete Software so programmiert werden, dass der Vertreter am 

Computer zugleich eine Beratungsdokumentation erstellen kann, die dann eben-

falls mit den Antragsunterlagen zugeschickt wird1539. Den formalen Anforderun-

gen an eine Beratungsdokumentation gemäß §§ 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG 

wird auf diesem Wege entsprochen. 

Soweit der Versicherungsnehmer sich nach Erhalt der Antragsunterlagen auf-

grund der ihm nun vorliegenden vorvertraglichen Informationen sich telefonisch 

an den Versicherungsvertreter mit weitergehenden Fragen wendet, so dass dieser 

gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG zur Beratung verpflichtet ist, kann das Problem, 

eine zweite Beratungsdokumentation vor der Antragsstellung zu übermitteln, 

über § 6 Abs. 2 S. 2 VVG gelöst werden1540. 

 

7. Kritik 

Bei genauer Betrachtung handelt es sich bei dem „Vorschlagsmodell“ um kein 

eigenes Vertragsschlussverfahren, sondern es lässt sich als Unterfall des Ver-

tragsschlusses nach dem „Antragsmodell“ verstehen1541. Die Besonderheit dieses 

Verfahrens besteht lediglich darin, dass in einem Gesprächstermin die Vertrags-

daten computergestützt erhoben werden und an den Versicherer übermittelt wer-

den, so dass dieser die notwendigen Vertragsunterlagen erstellt. Entlastet werden 

                                                 
1537 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1538 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1539 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (360). 
1540 Vgl. oben unter D. I. 2. d. 
1541 Vgl. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 29. 
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auf diese Weise die Versicherungsvertreter, die in ihren Versicherungsagenturen 

nicht mehr das notwendige Informationsmaterial vorhalten oder erstellen müs-

sen1542. In seinen Abläufen vergleichbar ist ein Vorgehen nach dem „Vor-

schlagsmodell“ einem Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“, wenn der 

Versicherungsvertreter in einem Gesprächstermin die Wünsche und Bedürfnisse 

des Versicherungsnehmers ermittelt und auf dieser Grundlage einen Versiche-

rungsantrag nebst den vorvertraglichen Informationen vorbereitet und ihm zu-

schickt und somit die Antragsstellung auf den Postweg verlagert wird. 

 

V. „Modell der bedingten Antragserklärung“ 

Als „dritten Weg“ neben dem „Antragsmodell“ und dem „Invitatiomodell“ 

schlägt Baumann das sog. „Modell der bedingten Antragserklärung“ vor. Aus-

gangspunkt seiner Überlegungen ist, dass beim „Antragsmodell“ rechtliche 

Schwierigkeiten dadurch entstehen können, dass nicht klar sei, ob das Merkmal 

„rechtzeitig“ in § 7 Abs. 1 S. 1 VVG bedeute, dass dem Kunden die Unterlagen 

bereits einige Tage vor Abgabe seiner Vertragserklärung zur Verfügung gestellt 

werden müssen1543. Im Hinblick auf das „Invitatiomodell“ betont er das Prob-

lem, dass der Versicherungsnehmer eine gesonderte Annahme erklären müsse, 

von der zweifelhaft sei, ob er diese ohne Nachfassen des Versicherungsvertreters 

abgebe1544. 

 

1. Antrag 

Der Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages geht beim Modell der 

„bedingten Antragserklärung“ vom Versicherungsnehmer aus, wobei davon aus-

zugehen ist, dass hierzu ein vom Versicherer zur Verfügung gestelltes Antrags-

formular verwendet wird. Die Besonderheit liegt darin, dass der Versicherungs-

nehmer die Wirksamkeit seiner Antragserklärung unter eine doppelte, aufschie-

bende Bedingung im Sinne von § 158 Abs. 1 BGB stellt: 

Zunächst steht der Antrag unter der Bedingung, dass der Versicherer nach Ab-

gabe der Erklärung dem Versicherungsnehmer innerhalb einer bestimmten Frist 

die Informationen nach § 7 VVG übersendet. Darüber hinaus geht eine zweite 

Bedingung dahin, dass der Versicherungsnehmer nach Erhalt der Informationen 

seine Erklärung nicht innerhalb einer weiteren Frist widerruft1545. 

 

2. Annahme 

Nachdem der Versicherer die Informationsunterlagen an den Versicherungs-

nehmer versendet hat und dieser seine Antragserklärung nicht widerrufen hat, 

                                                 
1542 Vgl. Honsel, VW 2007, S. 359 (361). 
1543 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. 
1544 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. 
1545 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. 
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erklärt der Versicherer durch Übersenden des Versicherungsscheins die Annah-

me1546, so dass mit dessen Zugang der Vertrag wirksam zustande kommt. 

 

3. Informationspflichten  

§ 7 Abs. 1 S. 1 VVG verlangt, dass die Informationen dem Versicherungsneh-

mer übermittelt werden, rechtzeitig bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt. 

Aufgrund der Bedingung der Antragserklärung meint Baumann, dass die gesetz-

lichen Vorgaben des § 7 Abs. 1 VVG eingehalten würden und daher keine für 

den Versicherungsnehmer nachteilige Abweichung im Sinne des § 18 VVG vor-

liege, wenn dieser die Informationen erhalte, nachdem er seine Antragserklärung 

abgegeben habe1547. Zur Begründung stellt er darauf ab, dass der Versicherungs-

nehmer zu informieren sei, bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, an die er 

gemäß § 145 BGB gebunden sei1548 bzw., dass § 7 Abs. 1 S. 1 VVG eine Infor-

mation des Versicherungsnehmers vor dessen im Sinne von § 145 BGB binden-

der Vertragserklärung fordere1549. Diese Voraussetzung würden beim „Modell 

der bedingten Antragserklärung“ erfüllt, denn ohne Erhalt der vorvertraglichen 

Informationen habe der Versicherungsnehmer keine bindende Vertragserklärung 

abgegeben1550. Dass in § 7 Abs. 1 VVG nicht von einer „bindenden“ Vertragser-

klärung die Rede ist, sei schon angesichts der klaren Gesetzesbegründung un-

schädlich1551. Zudem weist Baumann darauf hin, dass der Gesetzgeber die In-

formationspflichten aus Art. 3 und 5 der RL 2002/65/EG für alle Formen des 

Vertragsschlusses habe verbindlich umsetzen wollen. In Art. 3 und 5 heiße es 

eindeutig, dass diese Pflichten zu erfüllen sind, bevor der Verbraucher durch ein 

Angebot gebunden ist. Diese „Kautelen“ seien bei der Auslegung des § 7 Abs. 1 

S. 1 VVG mit zu berücksichtigen und bei dem vorgestellten Vertragsmodell 

verwirklicht1552. Schließlich führt Baumann aus, dass nach dem Sinn und Zweck 

des § 7 Abs. 1 S. 1 VVG zwar in Abgrenzung zum „Policenmodell“ daran ge-

dacht gewesen sein mag, die einschlägigen Unterlagen bereits vor Abgabe von 

nicht bindenden Vertragserklärungen mitzuteilen. Ein derartiger Sinn und Zweck 

sei aber nicht deutlich zum Ausdruck gekommen und sowohl die Gesetzesbe-

gründung als auch die RL 2002/65/EG stünden einer solchen Interpretation ent-

gegen1553. 
                                                 
1546 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. 
1547 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1955f). 
1548 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. 
1549 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1956). 
1550 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955. Ebenso H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 70. 
1551 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1956) unter Bezugnahme auf BT-Drucks. 16/3945, S. 48 
re. Sp., wo es im Zusammenhang heißt: „Der Entwurf sieht ausdrückliche Pflichten des Versi-
cherers zur Aufklärung und Beratung (§ 6 VVG) vor, außerdem Pflichten zur Information (§ 7 
VVG), die zu erfüllen sind, bevor der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung, an die er 
nach § 145 BGB gebunden ist, abgibt“. 
1552 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1956). 
1553 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1956). 
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Es bestehen erhebliche Zweifel, ob der von Baumann gewählte Ansatzpunkt 

methodisch haltbar ist. Anstatt unter den Wortlaut von § 7 Abs. 1 S. 1 VVG zu 

subsumieren, stellt er auf eine Bindung des Versicherungsnehmers an dessen 

Vertragserklärung ab. Wenn der Versicherungsnehmer jedoch ausweislich des 

Gesetzeswortlauts vor der Abgabe seiner Vertragserklärung zu informieren ist, 

kommt eine Information nach deren Abgabe zu spät. Angesichts des eindeutigen 

Gesetzeswortlauts ist es daher auch unverständlich, weswegen Baumann meint, 

nach Sinn und Zweck der Regelung des § 7 Abs. 1 VVG mag zwar daran ge-

dacht gewesen sein, dass auch vor der Abgabe einer nicht bindenden Erklärung 

informiert werden müsse, dieses jedoch nicht deutlich zum Ausdruck gekommen 

sei1554. Ebenso überzeugt es nicht, wenn Baumann zur Begründung seiner An-

sicht ausführt, eine derartige Interpretation sei mit der Gesetzesbegründung nicht 

zu vereinbaren1555. In der von ihm zitierten Passage der Gesetzesbegründung1556 

ist zwar von einer Bindung des Versicherungsnehmers an dessen Erklärung ge-

mäß § 145 BGB die Rede, jedoch wird dort in zeitlicher Hinsicht auf die Abgabe 

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers als Informationszeitpunkt ab-

gestellt. Außer Betracht lässt Baumann zudem die Ausführungen in der Geset-

zesbegründung zu § 7 Abs. 1 VVG, wo es heißt, dass der maßgebliche Zeit-

punkt, zu dem die Informationen nach Satz 1 spätestens erteilt werden müssen, 

die Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, in der Regel sein 

Vertragsantrag sei. Diese Regelung übernehme den Wortlaut des § 312c Abs. 1 

BGB, mit dem Artikel 3 Abs. 1 und 5 Abs. 1 der RL 2002/65/EG umgesetzt 

worden sind. Er sei der Formulierung in § 48b Abs. 1 VVG a.F. vorzuziehen, da 

nach dieser Formulierung („rechtzeitig vor dessen Bindung“) der für die Infor-

mation des Versicherungsnehmers maßgebliche Zeitpunkt nicht eindeutig be-

stimmt werde1557. Aus der Gesetzesbegründung folgt somit eindeutig, dass der 

Versicherungsnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung zu informieren ist 

und es insoweit gerade nicht auf eine etwaige Bindung des Versicherungsneh-

mers ankommen soll. Auch eine Auslegung der Vorgaben der Art. 3 Abs. 1 und 

5 Abs. 1 der RL 2002/65/EG ergibt, dass die Informationen dem Versicherungs-

nehmer vor Abgabe von dessen Vertragserklärung zu übermitteln sind1558. Das 

gleiche gilt überdies auch für die Vorgaben der RL 92/49/EWG1559 und 

92/96/EWG bzw. 2002/83/EG1560. Folglich trifft es nicht zu, wenn Baumann 

meint, dass europarechtliche Vorgaben einer Interpretation entgegenstünden, 

wonach der Versicherungsnehmer auch vor Abgabe einer nicht bindenden Erklä-

                                                 
1554 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1956). 
1555 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1956). 
1556 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 48 re. Sp. 
1557 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 li. Sp. 
1558 Vgl. oben unter C. III. 2. e. cc. (4.). 
1559 Vgl. oben unter C. III. 2. e. aa. (4.). 
1560 Vgl. oben unter C. III. 2. e. bb. (4.). 
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rung zu informieren ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in den Fällen, in 

denen dem Versicherungsnehmer gemäß § 8 Abs. 1 VVG ein Widerrufsrecht 

zusteht, der vom Versicherungsnehmer abgegebenen Erklärung ohnehin keine 

Bindungswirkung nach § 145 BGB zukommt1561, weswegen eine Information 

vor Abgabe einer bindenden Erklärung sogar den gesetzlichen Regelfall bildet. 

 

4. Kritik 

Das „Modell der bedingten Antragserklärung“ führt auf Grund der doppelten 

Bedingung zwar dazu, dass die abgegebene Erklärung nicht wirksam wird, bevor 

der Versicherungsnehmer die vorvertraglichen Informationen erhält. Dennoch 

liegt der Informationszeitpunkt erst nach der Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers, welche mit Erhalt der Informationen und nach Ablauf 

der Widerrufsfrist automatisch wirksam wird1562. Dies führt zu einer Situation, 

in der der Versicherungsnehmer nach Erhalt der Informationen lediglich seine 

bereits abgegebene Erklärung und die damit verbundene Entscheidung für ein 

bestimmtes Versicherungsprodukt revidieren kann1563. Aufgrund der ihn treffen-

den Widerrufslast befindet er sich somit in einer dem „Policenmodell“ ver-

gleichbaren Situation1564. Eine Auswahlentscheidung in dem Sinne, dass er von 

mehreren Versicherer Informationen eingeholt und dann eine Entscheidung für 

ein Versicherungsprodukt fällt, wie es auch aufgrund der Richtlinienvorgaben zu 

den Informationspflichten vorgesehen ist, wird gerade nicht ermöglicht1565. Von 

einer Information rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Versiche-

rungsnehmers kann bei dem „Modell der bedingten Antragsstellung" keine Rede 

sein, da dieses nur unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 VVG praktiziert werden 

kann1566. 

Schließlich scheinen auch bei Baumann Zweifel an der Gesetzeskonformität 

seines Vertragsschlussmodells aufzukommen. So weist er im letzten Absatz sei-

nes Aufsatzes darauf hin, dass ein Versicherer, um sicher zu gehen, analog § 7 

Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG durch eine gesonderte schriftliche Erklärung ein aus-

drückliches Einverständnis mit einem Vertragsschluss nach dem „Modell der 

bedingten Antragsstellung“ einholen sollte1567. 

                                                 
1561 Vgl. oben unter C. I. 2. a. dd. (2.). 
1562 Dies berücksichtigt H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 72 nicht, der wegen der zweiten Bedin-
gung der Antragserklärung keine Bedenken im Hinblick auf die Rechtzeitigkeit der Informati-
onserteilung hat. 
1563 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 22. 
1564 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 52. Demgegenüber hat H. Herrmann, in: B/M, § 
7, Rn. 73 keine durchgreifenden Bedenken wegen der Parallelen zum „Policenmodell“, soweit 
der Versicherungsnehmer über die Bedingungskonstruktion belehrt wird und er daher auf das 
Verstreichen der von ihm gesetzten Widerspruchsfrist achten kann. 
1565 Vgl. Leverenz, Rn. 4/115. 
1566 Zweifelnd Franz, VersR 2008, S. 298 (302) und Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (720), die 
eine Gesetzesumgehung befürchten. 
1567 Vgl. Baumann, VW 2007, S. 1955 (1957). 
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VI. Zusammenfassung 

Für den Vertragsschluss bietet sich für den Versicherer ein Vorgehen nach dem 

„Antragsmodell“ an, bei dem der Antrag auf Abschluss des Versicherungsver-

trages vom Versicherungsnehmer ausgeht. Gleichwohl darf die Bezeichnung als 

„Antragsmodell“ nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Vertragsschluss 

nach diesem Modell nicht gibt, denn je nach Vertriebssituation kann den vorver-

traglichen Pflichten des Versicherers nur auf unterschiedliche Weise Rechnung 

getragen werden: 

Während bei einer Vertragsanbahnung in der Agentur des Versicherungsvertre-

ters das „Antragsmodell“ die Möglichkeit eröffnet, innerhalb eines Termins die 

vorvertraglichen Pflichten des Versicherers zu erfüllen, so dass der Versiche-

rungsnehmer den Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages stellen kann, 

ist bei Besuchen des Versicherungsvertreters beim Kunden zu differenzieren: 

Entweder muss der Vertrag über zwei Termine erstreckt angebahnt werden, da 

anderenfalls ist wegen der technischen Schwierigkeiten die Informationspflich-

ten nach § 7 VVG zu erfüllen der Vertrag über zwei Gesprächstermine anzubah-

nen, oder die Antragsstellung ist nach einem einzigen Termin auf den Postweg 

zu verlagern. 

Letztlich hat ein Versicherer eine unternehmenspolitische Entscheidung zu tref-

fen, wie er den Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“ unter Abwägung der 

jeweiligen Vor- und Nachteile gestalten möchte. Eine einheitliche Musterlösung, 

die sämtlichen Vertriebssituationen gerecht wird, lässt sich nicht finden. 

Lediglich um einen Unterfall des „Antragsmodells“ handelt es sich bei dem 

„Vorschlagsmodell“, weshalb es sich genau genommen nicht um ein eigenes 

Vertragsschlussmodell handelt. 

Neben dem „Antragsmodell“ kommt als zweites Vertragsschlussverfahren das 

„Invitatiomodell“ in Frage, bei dem sich jedoch Schwierigkeiten ergeben, wenn 

der Versicherer es bis zum Vertragsschluss in den Händen halten möchte, auf die 

Änderung von Risikoumständen beim Versicherungsnehmer zu reagieren, ohne 

das Risiko eines vertragslosen Zustandes einzugehen. Es wird daher nur bei sol-

chen Versicherungen in Frage kommen, bei denen vorvertragliche Anzeige-

pflichten keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Ein Vorgehen nach dem europarechtswidrigen „Policenmodell“ kommt nach der 

VVG-Reform nicht mehr in Frage. 

Ebenso scheidet ein Vertragsschluss nach dem „Modell der bedingten Antrags-

erklärung“ aus, denn hier würde der Versicherer jedes Mal gegen die Informati-

onspflichten des § 7 VVG verstoßen, so dass dieses Modell den gesetzlichen 

Vorgaben des VVG zuwiderläuft. 
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E. Fehlerfolgen 

 

In diesem Teil der Arbeit werden die Rechtsfolgen untersucht, die eintreten oder 

eintreten können, wenn die Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB nicht be-

achtet werden oder die vorvertraglichen Informationspflichten gemäß § 7 VVG 

i.V.m. der VVG-InfoV bzw. die anlassbezogenen Pflichten zur Frage, Beratung 

und Dokumentation gemäß § 6 Abs. 1 und 2 VVG verletzt werden. Darüber hin-

aus wird der Frage nachgegangen, wie die verschiedenen Rechtsfolgen bei der 

Verletzung der vorvertraglichen Pflichten untereinander konkurrieren. 

 

I. Verstoß gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB 

Die Einbeziehung von AVB in den Versicherungsvertrag richtet sich nach den 

§§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB. Während im Anwendungsbereich des § 310 

Abs. 1 BGB die Vertragsparteien die Geltung der AVB einfach rechtsgeschäft-

lich vereinbaren können, muss der Versicherer bei § 305 Abs. 2 BGB den Versi-

cherungsnehmer ausdrücklich auf die AVB hinweisen und ihm die Möglichkeit 

verschaffen, in zumutbarer Weise von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen, bevor 

dieser sein Einverständnis mit deren Geltung erklären kann. Bei § 310 Abs. 1 

BGB kommt somit als einziger Verstoß in Betracht, dass die Parteien sich nicht 

über die Einbeziehung der AVB einigen. Regelmäßig wird der Versicherungs-

nehmer insoweit beim „Antragsmodell“ keinen Antrag auf Abschluss des Versi-

cherungsvertrages stellen bzw. beim „Invitatiomodell“ das Angebot des Versi-

cherers nicht annehmen. Mangels zweier korrespondierender Willenserklärun-

gen kommt in diesen Fällen bereits kein Versicherungsvertrag zustande, so dass 

es auf die Frage, welche Folge die Nichteinbeziehung der AVB hat, nicht weiter 

ankommt. Entsprechendes gilt im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB, 

wenn der Versicherungsnehmer sich mit den AVB nicht einverstanden erklärt. 

Praktisch relevant sind daher nur Verstöße gegen die Einbeziehungsvorausset-

zungen des § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB. 

 

1. Unterlassen des Hinweises oder der Übergabe der AVB 

Erteilt der Versicherer keinen Hinweis auf die AVB oder unterlässt er es, die 

AVB zu übergeben, stellt sich die Frage, ob und mit welchem Inhalt ein Versi-

cherungsvertrag zustande kommt sowie welche Möglichkeiten der Versicherer 

hat, nachträglich für eine Einbeziehung der AVB zu sorgen. 

 

a. Zustandekommen des Versicherungsvertrages 

Verstößt der Versicherer gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen des § 305 

Abs. 2 BGB, ist zweifelhaft, ob infolgedessen ein Versicherungsvertrag über-

haupt wirksam geschlossen werden kann. 
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aa. Verhältnis von § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB zu §§ 145 ff BGB 

Das Zustandekommen des Versicherungsvertrages richtet sich nach den allge-

meinen Bestimmungen der §§ 145 ff BGB. Auch für eine Einbeziehung der 

AVB sind grundsätzlich ein Antrag und eine darauf bezogene Annahmeerklä-

rung erforderlich1568. Gleichwohl modifizieren die Einbeziehungsvoraussetzun-

gen des § 305 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB die allgemeinen Bestimmungen über 

den Vertragsschluss. 

§ 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB formalisiert den Einbeziehungsvorgang von AGB. In 

Rechtsprechung und Literatur heißt es hierzu allgemein, dass ohne einen aus-

drücklichen Hinweis auf die AGB, abweichend von den §§ 133, 157 BGB, eine 

Einbeziehungserklärung des Verwenders nicht im Wege der Auslegung aus sei-

nen sonstigen, auf den Vertragsschluss bezogenen Erklärungen gewonnen wer-

den kann1569. Ausdrücklich beziehen sich diese Ausführungen auf den Fall, dass 

das Angebot zum Vertragsschluss vom Verwender ausgeht und dieser somit die 

Einbeziehungserklärung für die AGB abgibt. Geht jedoch die Einbeziehungser-

klärung vom Kunden aus, etwa weil er sich eines vorformulierten Antragsformu-

lars des Verwenders bedient, muss das Gleiche auch für die Auslegung von des-

sen Erklärung gelten. Übertragen auf das Versicherungsrecht bedeutet dies Fol-

gendes: Unterbreitet der Versicherer dem Versicherungsnehmer beim „Invitati-

omodell“ ein Angebot auf Abschluss des Versicherungsvertrages, ohne auf die 

AVB hinzuweisen, kann seine Erklärung nicht dahin ausgelegt werden, dass er 

die AVB in den Vertrag einbeziehen will. Entsprechendes gilt, wenn der Versi-

cherungsnehmer beim „Antragsmodell“ auf einem ihm zur Verfügung gestellten 

Antragsformular dem Versicherer den Abschluss eines Versicherungsvertrages 

anträgt, ohne dass dieses Formular einen ausdrücklichen Hinweis auf die AVB 

enthält. 

§ 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB ergänzt die §§ 145 ff BGB in der Weise, dass für eine 

Einbeziehung der AGB dem Kunden die Gelegenheit verschafft werden muss, in 

zumutbarer Weise von den AGB Kenntnis zu nehmen1570. Anderenfalls fehlt es 

an einer auf die Einbeziehung der AGB gerichteten Willenserklärung1571. Wie-

derum übertragen auf das Versicherungsrecht bedeutet dies: Werden dem Versi-

cherungsnehmer beim „Antragsmodell“ vor der Abgabe seiner Antragserklärung 

die AVB nicht übergeben, umfasst der Antrag des Versicherungsnehmers nicht 

deren Einbeziehung. Entsprechendes gilt, wenn beim „Invitatiomodell“ die AVB 

nicht vor der Abgabe der Annahmeerklärung überreicht werden. 

                                                 
1568 Vgl. Stoffels, Rn. 261; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 118; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 5. 
1569 Vgl. BGH NJW-RR 1987, 112 (113); D. Schroeder, S. 94f; Stoffels, Rn. 262; Ulmer, in: 
U/B/H, § 305, Rn. 119; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 5. 
1570 Vgl. D. Schroeder, S. 53; Stoffels, Rn. 263; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 120; Wolf, in: 
W/H/L, § 2, Rn. 5. 
1571 Vgl. H. Schmidt, S. 32. 
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bb. § 306 Abs. 1 BGB 

Soweit § 305 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB die Regelungen über den Vertrags-

schluss modifiziert, bedeutet dies jedoch nicht, dass ohne dessen Beachtung ein 

Versicherungsvertrag nicht zustande kommen kann. Vielmehr bestimmt § 306 

Abs. 1 BGB, dass auch im Falle der Nichteinbeziehung von AGB wegen eines 

Verstoßes gegen § 305 Abs. 2 BGB der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt1572. 

Damit trifft § 306 Abs. 1 BGB nicht nur eine Sonderregelung gegenüber § 139 

BGB1573, sondern auch gegenüber §§ 154, 155 BGB, soweit wegen eines Ver-

stoßes gegen § 305 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB im Hinblick auf die Einbezie-

hung der AGB ein offener oder versteckter Dissens vorliegt1574. 

 

(1.) Einigung über die „essentialia negotii“ als Anwendungsvoraussetzung 

Fraglich ist, ob § 306 Abs. 1 BGB voraussetzt, dass die Parteien sich ohne die 

Einbeziehung der AGB über die „essentialia negotii“ des Vertrages geeinigt ha-

ben, also die auf den Vertragsschluss gerichteten Willenserklärungen auch ohne 

Berücksichtigung der AGB eine Einigung über die vertragswesentlichen Punkte 

ergeben. Da AVB regelmäßig den Inhalt des Versicherungsvertrages ausgestal-

ten und damit zu einem erheblichen Teil Bestimmungen über die „essentialia 

negotii“ beinhalten können1575, ist diese Frage gerade für das Versicherungsrecht 

bedeutsam. 

Mit unterschiedlicher Akzentuierung wird in Rechtsprechung und Literatur die 

Ansicht vertreten, dass auch im Falle der Unwirksamkeit oder Nichteinbezie-

hung leistungsbeschreibender AGB, welche die Hauptleistungspflichten festle-

gen, § 306 Abs. 1 BGB Anwendung finde1576. Der Inhalt des Vertrages richte 

sich insoweit nach § 306 Abs. 2 BGB1577, wonach bei der Nichteinbeziehung 

oder Unwirksamkeit von AGB der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu bestimmen ist. Zu den gesetzlichen Vorschriften im Sinne des § 

306 Abs. 2 BGB gehörten nicht nur die Bestimmungen des dispositiven Geset-

zesrechts, sondern im Ergebnis auch die Grundsätze der ergänzenden Ver-

                                                 
1572 Vgl. Basedow, in: MK, § 306, Rn. 7; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 4, H. Schmidt, in: 
U/B/H, § 306, Rn. 2; H. Schmidt, S. 33; Stoffels, Rn. 586. 
1573 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 3; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 5; Stoffels, Rn. 583;  
1574 Vgl. H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 5; H. Schmidt, S. 33. 
1575 Vgl. Dreher, S. 160. 
1576 Vgl. OLG Düsseldorf NJW-RR 1987, 49 (51); Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 5; Schlos-
ser, in: Staudinger, § 306, Rn. 2; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 5. Der Sache nach auch 
Schlosser, Jura 1984, S. 637 (642f). Unklar: Bartmuß, S. 217, der zwar darauf abstellt, dass das, 
was ohne die einbezogenen AVB von den vertraglichen Erklärungen übrig bleibt, wenigstens 
eine Einigung über die vertragswesentlichen Punkte enthalten müsse, da anderenfalls der Vertrag 
unwirksam sei. Auf § 6 Abs. 1 AGBG bzw. nun § 306 Abs. 1 BGB geht er in diesem Zusam-
menhang nicht ein. Beiläufig geht er jedoch davon aus, dass die „essentialia negotii“ wegen § 6 
Abs. 2 AGBG bzw. nun § 306 Abs. 2 BGB auch dem VVG entnommen werden könnten, wenn 
der betreffende Versicherungsvertrag eine gesetzliche Ausformung gefunden habe. 
1577 OLG Düsseldorf NJW-RR 1987, 49 (51). 
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tragsauslegung1578. So wird namentlich für unwirksame oder nichteinbezogene 

Preisbestimmungen darauf abgestellt, dass gesetzliche Regelungen wie Gebüh-

renordnungen für Freiberufler zur Anwendung kommen könnten1579. Ferner sei 

es denkbar, gemäß §§ 157, 315, 316 BGB auf das übliche oder angemessene 

Entgelt abzustellen1580. Schließlich sei es auch möglich, die durch das Fehlen der 

Einigung über die „essentialia negotii“ entstandene Lücke im Wege richterlicher 

Rechtsfortbildung zu schließen1581. Beim Abschluss eines Versicherungsvertra-

ges kommt es nach dieser Ansicht für eine Anwendung des § 306 Abs. 1 BGB 

somit nicht darauf an, dass ohne Berücksichtigung der AVB möglicherweise 

keine Einigung über die „essentialia negotii“ erzielt wird. 

Andere Stimmen in Rechtsprechung und Literatur sind demgegenüber der Auf-

fassung, § 306 Abs. 1 BGB setzte voraus, dass die Parteien sich auch ohne 

Rücksicht auf die AGB und somit individualvertraglich über die vertragswesent-

lichen Punkte geeinigt haben1582. Konsequenz dieser Ansicht ist, dass im Falle 

einer fehlenden Einigung ein wirksamer Vertragsschluss ausscheidet. 

Für die zweite Ansicht spricht der Wortlaut von § 306 Abs. 1 BGB, wonach der 

Vertrag im Übrigen wirksam bleibt1583. Vorausgesetzt wird somit, dass über-

haupt ein Vertrag zustande kommt, der ohne Rücksicht auf die nichteinbezoge-

nen AGB bestehen bleiben kann. Weiterhin überzeugt es nicht, wenn die Gegen-

ansicht darauf abstellt, dass die „essentialia negotii“ durch Anwendung disposi-

tiven Rechts bzw. im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung bestimmt wer-

den könnten. Die Parteien müssen zumindest eine Einigung über die vertragswe-

sentlichen Punkte erzielen und somit den Vertragstypus festlegen, dessen dispo-

sitive Regelungen ergänzend herangezogen werden sollen1584. Methodisch gang-

bar ist auch nicht der Weg, die „essentialia negotii“ im Wege der ergänzenden 

Vertragsauslegung zu bestimmen, denn diese setzt ihrerseits einen bereits ge-

schlossenen Vertrag voraus1585 und dient nur dazu, die Rechtsfolgen bei der 

Abwicklung lückenhafter Verträge zu schließen1586. Ebenso wenig ist es mög-

lich, die „essentialia negotii“ im Wege richterlicher Rechtsfortbildung zu 

                                                 
1578 Vgl. BGHZ 90, 69 (75); 117, 92 (98); Basedow, in: MK, § 306, Rn. 21f; Grüneberg, in: 
Palandt, § 306, Rn. 6f; Stoffels, Rn. 613. Näher zu § 306 Abs. 2 BGB unter E. I. 1. b. bb. 
1579 Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 5; Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 2. 
1580 OLG Düsseldorf NJW-RR 1987, 49 (51); Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 5. Zweifelnd: 
Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 5. 
1581 Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 2; ders., Jura 1984, S. 637 (642f), der eine Anwendung 
der Grundsätze der ergänzenden Vertragsauslegung zur Festlegung der „essentialia negotii“ 
ablehnt. 
1582 Vgl. BGHZ 130, 151 (156); Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 81; Lindacher, in: W/H/L, § 6, 
Rn. 54; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 4; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 10; H. Schmidt, S. 53 
und 58f; Stoffels, Rn. 587; Wandt, Verbraucherinformation, S. 13. 
1583 Vgl. H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 10. 
1584 Vgl. Kramer, in: MK, § 145, Rn. 4; H. Schmidt, S. 53. 
1585 Vgl. Armbrüster, in: Erman, § 157, Rn. 15; Busche, in: MK, § 157, Rn. 26; H. Schmidt, 53; 
Schlosser, Jura 1984, S. 637 (642). 
1586 Vgl. Schlosser, Jura 1984, S. 637 (642). 
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bestimmen. Ob die Parteien einen Vertag schließen, kann angesichts des Grund-

satzes der Privatautonomie nicht durch den Richter festgelegt werden1587. Es ist 

daher davon auszugehen, dass eine Einigung über die vertragswesentlichen 

Punkte Voraussetzung dafür ist, dass der Vertrag gemäß § 306 Abs. 1 BGB im 

Übrigen wirksam bleibt. 

 

(2.) Folgen bei einer fehlenden Einigung über die „essentialia negotii“ 

Erzielen die Parteien ohne Berücksichtigung der AVB keine Einigung über die 

„essentialia negotii“, findet § 306 Abs. 1 BGB keine Anwendung und der beab-

sichtigte Vertragsschluss schlägt fehl. Zweifel an diesem Ergebnis könnten je-

doch insoweit bestehen, als dass die Unwirksamkeit des Vertrages infolge der 

Nichteinbeziehung der AVB nicht mit dem Schutzzweck des AGB-Rechts zu 

vereinbaren ist, denn der Kunde würde keinen vertraglichen Erfüllungsanspruch 

gegen den Verwender erwerben1588. Für das Versicherungsrecht wäre die Kon-

sequenz, dass dem Versicherungsnehmer kein Deckungsanspruch aus dem Ver-

sicherungsvertrag zustünde. 

Diese Konsequenz führt indes nur auf den ersten Blick zu einem unbefriedigen-

den Ergebnis. Verstößt der Versicherer als Verwender der AVB beim Vertrags-

schluss gegen die Vorgaben des § 305 Abs. 2 BGB und führt dies zu keinem 

wirksamen Vertragsschluss, haftet er unter den Voraussetzungen der §§ 280 

Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB auf Schadensersatz1589. Einschlägig ist in-

soweit die im Rahmen der Haftung aus „culpa in contrahendo“ anerkannte Fall-

gruppe des schuldhaften Herbeiführens eines unwirksamen Vertrages1590. Zwar 

hat die Haftung aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB für den Versi-

cherungsnehmer den Nachteil, dass diese verschuldensabhängig ist. Zu berück-

sichtigen ist allerdings, dass gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB das Verschulden des 

Versicherers vermutet wird. Darüber hinaus wird dieser auch kaum vortragen 

können, er habe die Unwirksamkeit des Vertrages infolge der fehlenden Eini-

gung über die „essentialia negotii“ nicht vorhersehen können, um sich zumindest 

vom Vorwurf der Fahrlässigkeit zu exkulpieren1591, schließlich hat er den Inhalt 

der AVB entsprechend ausgestaltet. 

Während das Verschulden des Versicherers vermutet wird, scheidet demgegen-

über der Einwand eines Mitverschuldens des Versicherungsnehmers gemäß § 

                                                 
1587 Vgl. H. Schmidt, S. 53. 
1588 Vgl. Schlosser, Jura 1984, S. 637 (642). 
1589 Vgl. OLG Oldenburg VersR 1996, 1400 (1401); Bartmuß, S. 230f; Bauer, BB 1978, S. 476 
(477); Schimikowski, RuS 2007, S. 309 (311); Schirmer, ZVersWiss 1986, S. 509 (543); H. 
Schmidt, S. 260; Wandt, Verbraucherinformation, S. 28.  
1590 Vgl. dazu: Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 211; Grüneberg, in: Palandt, § 311, Rn. 38; Grü-
neberg/Sutschet, in: Ba/Ro, § 311, Rn. 67ff. 
1591 Vgl. zur Vorhersehbarkeit als Teil des Fahrlässigkeitsvorwurfs: Heinrichs, in: Palandt, § 
276, Rn. 20. 
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254 Abs. 1 BGB aus1592. § 305 Abs. 2 BGB ist nämlich die Wertung zu entneh-

men, dass die Verantwortlichkeit für die Einbeziehung der AVB allein beim 

Verwender liegt. 

Liegen die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch gemäß §§ 280 

Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB dem Grunde nach vor, stellt sich die Frage, 

worin der ersatzfähige Schaden des Versicherungsnehmers zu sehen ist. Dies 

hängt davon ab, unter welchen Voraussetzungen die Unwirksamkeit des Versi-

cherungsvertrages festgestellt wird: 

 

(a.) Eintritt eines (vermeintlichen) Versicherungsfalls 

Ist ein Versicherungsfall eingetreten und steht dem Versicherungsnehmer infol-

ge der Unwirksamkeit des Vertrages kein Deckungsanspruch zu, kann er vortra-

gen, dass er auch bei Einhaltung der Einbeziehungsvoraussetzungen den Versi-

cherungsvertrag mit den nichteinbezogenen AVB abgeschlossen hätte. In diesem 

Fall ist der im Wege der Differenzhypothese zu ermittelnde Schaden1593 in der 

fehlenden Deckung des Versicherungsfalls zu sehen. Da dieser Schaden gemäß § 

249 Abs. 1 BGB im Wege der Naturalrestitution zu ersetzen ist, hat der Versi-

cherer den Zustand herzustellen, der ohne das zum Schadensersatz verpflichten-

de Ereignis bestünde, so dass er den eingetretenen Versicherungsfall nach Maß-

gabe der nichteinbezogenen AVB zu regulieren hat1594. 

Im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 

2, 241 Abs. 2 BGB wegen des schuldhaften Herbeiführens eines unwirksamen 

Vertrages finden sich jedoch Stimmen in der Literatur, die den Schadensersatz-

anspruch lediglich auf den Ersatz des Vertrauensschadens begrenzen möchten. 

Ein Ersatz des Erfüllungsinteresses bzw. positiven Interesses müsse ausscheiden, 

da dies wirtschaftlich einem Kontrahierungszwang gleichkomme1595. 

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass ein Anspruch auf das Erfüllungsinteresse 

im Wege des Schadensersatzes nur in Frage kommt, wenn feststeht, dass der 

Vertrag mit dem Vertragspartner abgeschlossen worden wäre. Es wird daher bei 

der Ermittlung des Schadens nur darauf abgestellt, was der Ersatzpflichtige oh-

nehin getan hätte. Von einem irgendwie gearteten Kontrahierungszwang kann 

daher keine Rede sein. 

Zweifel an dem Ersatz des Erfüllungsinteresses könnten jedoch bestehen, weil es 

der BGH in einigen Fällen der schuldhaften Herbeiführung eines unwirksamen 

Vertrages gelegentlich ausdrücklich abgelehnt hat, den Schadensersatzberechtig-

ten so zu stellen, als sei ein Vertrag mit dem Ersatzpflichtigen wirksam zustande 

gekommen, ihm also den Ersatz des positiven Interesses bzw. des Erfüllungsin-

                                                 
1592 Vgl. im Ergebnis auch: Bartmuß, S. 232f. 
1593 Vgl. Ebert, in: Erman, Vor §§ 249-253, Rn. 24. 
1594 Vgl. OLG Oldenburg VersR 1996, 1400 (1401); Schimikowski, RuS 2007, S. 309 (311). 
1595 Vgl. Löwisch, in: Staudinger, § 311, Rn. 138f. 
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teresses zu gewähren1596. In den vom BGH entschiedenen Fällen folgte die Un-

wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrages jedoch aus einem Verstoß gegen 

Vorschriften, die gerade dem Zweck dienen, den anderen Teil vor rechtsge-

schäftlichen Verpflichtungen und Bindungswirkungen aus unbedachten und ü-

bereilten Verpflichtungserklärungen zu schützen1597 bzw. aus einem Verstoß 

gegen Formvorschriften, deren Verbindlichkeit bei der Gewährung des Erfül-

lungsinteresses in Frage gestellt würden1598. Das Gericht orientierte sich also am 

Schutzzweck der verletzten Normen, um einen Ersatz des positiven Interesses 

bzw. des Erfüllungsinteresses auszuschließen. Folglich kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass im Rahmen eines Schadensersatzanspruches wegen des 

schuldhaften Herbeiführens eines unwirksamen Vertrages stets nur der Ersatz 

des Vertrauensschadens verlangt werden kann. Vielmehr hat der BGH in ande-

ren Fällen ausdrücklich auch die Möglichkeit anerkannt, den Ersatz des Erfül-

lungsinteresses nicht nur in den Fällen zu gewähren, in denen ohne das schuld-

hafte Verhalten ein Vertrag mit einem Dritten zustande gekommen wäre, son-

dern auch dann, wenn feststeht, dass der Vertrag mit dem Ersatzpflichtigen 

selbst abgeschlossen worden wäre1599. 

Einem Ersatz des Erfüllungsinteresses stünde somit entgegen, wenn der Schutz-

zweck des § 305 Abs. 2 BGB eine Beschränkung des Schadensersatzanspruches 

auf den Ersatz des Vertrauensschadens erfordert. Die Einbeziehungsvorausset-

zungen des § 305 Abs. 2 BGB sollen sicherstellen, dass die Einbeziehung der 

AGB in den Einzelvertrag von einem eindeutigen rechtsgeschäftlichen Willen 

des Kunden abhängig gemacht wird1600. Die Norm dient also in erster Linie dem 

Schutz der Verwendergegenseite. Hätte dieser den Vertrag auch bei Beachtung 

der Einbeziehungsvoraussetzungen abgeschlossen, ist kein vernünftiger Grund 

ersichtlich, weswegen der Ersatz des Erfüllungsinteresses mit Blick auf den 

Schutzzweck der Norm ausgeschlossen sein sollte. Es ist somit festzuhalten, 

dass der Versicherer nach Eintritt eines Versicherungsfalles diesen im Wege des 

Schadensersatzes so zu regulieren hat, als sei der Versicherungsvertrag unter 

Einbeziehung der AVB zustande gekommen. 

Alternativ kann der Versicherungsnehmer jedoch auch geltend machen, dass er 

bei Beachtung der Einbeziehungsvoraussetzungen anderweitig einen Versiche-

rungsvertrag abgeschlossen hätte, aus dem ihm nun nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles ein Deckungsanspruch zustünde. Kann der Versicherungsnehmer die 

Möglichkeit eines anderweitigen Vertragsschlusses nicht nur darlegen, sondern 

                                                 
1596 Vgl. BGH NJW-RR 2001, 1524 (1524f); NJW-RR 1992, 1435 (1436); NJW 1965, 812 
(814). 
1597 Vgl. BGH NJW-RR 2001, 1524  (1524f); NJW-RR 1992, 1435 (1436) zu öffentlichrechtli-
chen Vertretungsregelungen kommunaler Selbstverwaltungskörperschaften. 
1598 Vgl. BGH NJW 1965, 812 (814) zu § 313 BGB a.F. bzw. § 311b Abs. 1 BGB. 
1599 Vgl. BGH NJW 1998, 2900 (2901). 
1600 Vgl. Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 102. 
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im Bestreitensfalle auch beweisen, hat der Versicherer den Versicherungsneh-

mer im Wege des Schadensersatzes so zu stellen, als sei ein Vertrag mit einem 

anderen Versicherer abgeschlossen worden1601. In diesem Fall kann der Versi-

cherungsnehmer auch die Erstattung der Prämienzahlungen verlangen, die er 

gegenüber dem Versicherer erbracht hat, jedoch muss er sich zugleich im Rah-

men des Vorteilsausgleichs1602 die Höhe derjenigen Prämienzahlungen auf sei-

nen Ersatzanspruch anrechnen lassen, die er an den anderen Versicherer hätte 

erbringen müssen. 

 

(b.) Ausbleiben eines (vermeintlichen) Versicherungsfalles 

Stellt der Versicherungsnehmer die Unwirksamkeit des Versicherungsvertrages 

zu einem Zeitpunkt fest, zu dem noch kein Versicherungsfall eingetreten ist und 

trägt er vor, dass er den Vertrag auch bei Einhaltung der Einbeziehungsvoraus-

setzungen abgeschlossen hätte, ist sein Schaden darin zu sehen, dass ihm kein 

auf den Versicherungsfall bedingter Deckungsanspruch zusteht. Er kann daher 

verlangen, vom Versicherer so gestellt zu werden, wie er ohne dessen schuldhaf-

tes Verhalten stünde. In diesem Fall hätte er einen wirksamen Versicherungsver-

trag abgeschlossen. Dieser Schaden ist im Wege der Naturalrestitution gemäß    

§ 249 Abs. 1 BGB in der Weise zu ersetzen, dass zwischen den Parteien rück-

wirkend ein Vertrag unter Einbeziehung der AVB abgeschlossen wird. 

Gegen einen Anspruch des Versicherungsnehmers auf rückwirkenden Abschluss 

eines Versicherungsvertrages könnte wiederum vorgebracht werden, dass dies 

im Ergebnis auf einen Abschlusszwang hinausliefe1603, jedoch ist ebenfalls zu 

sehen, dass von einem Zwang des Versicherers keine Rede sein kann, da dieser 

seinerseits den Vertrag mit dem Versicherungsnehmer abgeschlossen hätte, 

wenn er die Einbeziehungsvoraussetzungen für die AVB eingehalten hätte. In 

der Literatur wird darüber hinaus von Bartmuß eingewendet, dem Versiche-

rungsnehmer könne kein Anspruch auf rückwirkenden Abschluss eines Versi-

cherungsvertrages zustehen, da offen bliebe, zu welchen Konditionen der Versi-

cherer den Versicherungsnehmer rückwirkend versichern müsste. Darüber hin-

aus sei es äußerst fraglich, ob eine Verpflichtung zur Gewährung von Versiche-

rungsschutz zu bestimmten Konditionen noch von den Grundsätzen des Bürger-

lichen Rechts umfasst sei. Der BGH habe dies verschiedentlich ausdrücklich und 

zu Recht angelehnt1604. 

Diese Einwände überzeugen nicht. Zum einen kann kein Zweifel bestehen, wel-

che AVB dem Vertrag zugrunde zu legen sind. Es können nur diejenigen sein, 

die beim ursprünglich beabsichtigten Vertragsschluss nicht in den Versiche-

                                                 
1601 Vgl. Bartmuß, S. 236. 
1602 Vgl. dazu: Heinrichs, in: Palandt, Vorb. v. § 249, Rn. 119-124. 
1603 Vgl. oben unter E. I. 1. a. bb. (2.) (a.). 
1604 Bartmuß, S. 237. 
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rungsvertrag einbezogen worden sind. Zum anderen kommt eine Verpflichtung 

zum Vertragsschluss beim Schadensersatz im Wege der Naturalrestitution 

durchaus in Frage1605. Gegenteiliges hat entgegen den Ausführungen von Bart-

muß auch nicht der BGH entschieden. Bartmuß verweist auf die Entscheidungen 

BGH WM 1968, 1402 und BGH NJW 1965, 8121606. Beide Male führte der 

BGH aus, dass der wegen schuldhafter Herbeiführung eines unwirksamen Ver-

trages in Betracht kommende Schadensersatzanspruch aus „culpa in contrahen-

do“ nicht einen Ersatz des Erfüllungsinteresses umfasse und daher die Kläger 

nicht verlangen könnten, so gestellt zu werden, als sei ein Vertrag wirksam zu-

stande gekommen. In beiden Fällen beruhte jedoch die Unwirksamkeit des Ver-

trages auf einem Verstoß gegen die Formvorschrift des § 313 BGB a.F. bzw. 

nun § 311b Abs. 1 BGB. Insoweit geht aus der Entscheidung BGH NJW 1965, 

812 auch eindeutig hervor, dass der Ausschluss des Erfüllungsinteresses allein 

der Erwägung geschuldet ist, das anderenfalls die Formvorschrift des § 313 

BGB a.F. außer Kraft gesetzt würde1607. Es handelt sich mithin um Fälle, in de-

nen aus Gründen des Schutzzweckes der verletzten Norm der Ersatz des Erfül-

lungsinteresses ausscheiden musste. Bereits oben ist dargelegt worden, dass die-

ser Rechtsprechung nicht entnommen werden kann, dass im Rahmen des Scha-

densersatzanspruches wegen schuldhaften Herbeiführens eines unwirksamen 

Vertrages stets ein Ersatz des Erfüllungsinteresses ausscheidet1608. Daher ist 

festzuhalten, dass der Versicherungsnehmer im Wege der Naturalrestitution ver-

langen kann, rückwirkend einen Versicherungsvertrag unter Einbeziehung der 

AVB abzuschließen. 

Alternativ kann er geltend machen, er hätte bei Einhaltung der Einbeziehungs-

voraussetzungen für AVB den Versicherungsvertrag mit dem Versicherer nicht 

abgeschlossen, sondern anderweitig um Versicherungsschutz nachgesucht. Hat 

der Versicherungsnehmer trotz der Unwirksamkeit des Vertrages Versiche-

rungsprämien an den Versicherer gezahlt, kann er deren Erstattung im Wege des 

Schadensersatzes verlangen. 

 

(3.) Folgen bei einer Einigung über die „essentialia negotii“ 

Auch wenn die AVB Regelungen über die „essentialia negotii“ des Versiche-

rungsvertrages beinhalten, bedeutet dies nicht zwingend, dass im Falle eines 

Verstoßes gegen § 305 Abs. 2 BGB das Zustandekommen eines Versicherungs-

vertrages ausgeschlossen ist. Je nachdem, wie ein Versicherer beim Vertrags-

schluss nach dem „Antragsmodell“ das Antragsformular für den Versicherungs-

nehmer bzw. seine eigenen Angebotsunterlagen beim „Invitatiomodell“ ausges-

                                                 
1605 Vgl. Oetker, in: MK, § 249, Rn. 312. 
1606 Bartmuß, S. 237. 
1607 BGH NJW 1965, 812 (814). 
1608 Vgl. oben unter E. I. 1. a. bb. (2.) (a.). 
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taltet, können im Falle der Nichteinbeziehung der AVB die „essentialia negotii“ 

dem Angebotsschreiben oder dem Antragsformular im Wege der Auslegung 

entnommen werden1609. Denkbar ist dies insbesondere dann, wenn diese nicht 

nur weitgehend auf die AVB verweisen. Insoweit kann also zwischen den Ver-

tragsparteien eine Einigung über die vertragswesentlichen Punkte auch ohne 

AVB erzielt werden, so dass der Versicherungsvertrag gemäß § 306 Abs. 1 BGB 

im Übrigen wirksam ist. 

Deutlich zeigt dies die Entscheidung BGH NJW 1982, 824. In diesem Fall hatte 

ein Versicherungsnehmer über einen Versicherungsvermittler den Abschluss 

eines Vertrages über eine vorläufige Deckung für eine Kaskoversicherung eines 

Motorsportboots beantragt. Dem Vertrag sollten die „AVB Wassersportfahrzeu-

ge 1976“ zugrunde liegen, welche nicht der Genehmigungspflicht durch das 

BAV unterlagen, so dass sich die Einbeziehung nicht nach § 23 Abs. 3 AGBG, 

sondern nach § 2 AGBG richtete. Der Versicherer hatte jedoch weder ausdrück-

lich auf die AVB hingewiesen noch diese dem Versicherungsnehmer vor dessen 

Antragsstellung übergeben. Der BGH nahm in diesem Fall auch ohne Einbezie-

hung der AVB einen wirksamen Vertragsschluss an, dessen näheren Inhalt er 

durch die Anwendung von § 6 Abs. 2 AGBG bzw. nun § 306 Abs. 2 BGB be-

stimmte1610. Zwar ging das Gericht auf die vorrangige Frage nicht ein, ob § 6 

Abs. 1 AGBG bzw. nun § 306 Abs. 1 BGB zumindest eine individualvertragli-

che Einigung über die „essentialia negotii“ erfordert. Im Ergebnis war dies je-

doch nicht weiter von Bedeutung, weil es sich bei der beantragten Versicherung 

um eine Allgefahrenversicherung handelte, deren vertragswesentliche Punkte 

dem Antrag des Versicherungsnehmer auch ohne Rückgriff auf die AVB ent-

nommen werden konnten1611. 

Als Ergebnis ist daher festzustellen, dass ein Verstoß gegen § 305 Abs. 2 BGB 

dem wirksamen Zustandekommen eines Vertrages gemäß § 306 Abs. 1 BGB 

nicht entgegensteht, wenn dem Antragsformular oder dem Angebotsschreiben 

des Versicherer ohne Rücksicht auf die AVB die „essentialia negotii“ entnom-

men werden können. 

 

b. Inhalt des Vertrages 

Bleibt der Vertrag ohne Einbeziehung der AVB gemäß § 306 Abs. 1 BGB im 

Übrigen wirksam, so bestimmt sich der Inhalt des Vertrages gemäß § 306 Abs. 2 

BGB nach den gesetzlichen Vorschriften. 

                                                 
1609 Vgl. Bartmuß, S. 217; Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155); Wandt, Verbraucherin-
formation, S. 28. Sie gehen davon aus, dass die „essentialia negotii“ des Versicherungsvertrages  
sich regelmäßig dem Versicherungsantrag und entnehmen lassen bzw. dass durch den Antrag 
und den Versicherungsschein eine Einigung über die wesentlichen Vertragselemente erfolgt. 
1610 Vgl. BGH NJW 1982, 824 (825). Nach neuem Recht wäre der Fall über § 49 Abs. 2 VVG zu 
lösen. 
1611 Vgl. Dreher, S. 153; Schirmer, ZVersWiss, 1986, S. 509 (542). 
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aa. Dispositives Gesetzesrecht 

Mit Blick auf die Anwendung dispositiven Rechts bestand bislang die Schwie-

rigkeit, dass dispositive gesetzliche Vorgaben im VVG häufig nur im geringen 

Umfang vorgesehen waren und einzelne Versicherungszweige keine gesetzliche 

Regelung erfahren hatten1612. An diesem Umstand hat auch die Reform des 

VVG kaum etwas geändert1613. Zwar hatte die Reformkommission ursprünglich 

beabsichtigt, gesetzliche Leitbilder für einzelne Versicherungszweige im VVG 

zu kodifizieren, jedoch hat sie dieses Vorhaben auf Grund diverser Schwierig-

keiten wieder aufgegeben1614. 

Vor diesem Hintergrund ist bereits zur alten Rechtslage vereinzelt die Ansicht 

vertreten worden, dass ein Versicherungsvertrag, der gemäß § 306 Abs. 2 BGB 

nur nach den gesetzlichen Bestimmungen des VVG und des BGB zu beurteilen 

wäre, ohne AVB in der Praxis fast ausnahmslos nicht erfüllbar sei, weswegen 

der Vertrag insgesamt unwirksam sein müsse1615. 

Überzeugend ist diese Ansicht jedoch nicht. Vielmehr ist im Hinblick auf die 

gesetzlichen Vorgaben im Einzelfall zu untersuchen, ob diese dazu führen, dass 

der Vertrag in der Praxis erfüllt werden kann1616. So konnte im Fall BGH NJW 

1982, 824 das Gericht durch Rückgriff auf die gesetzlichen Bestimmungen der 

§§ 129 ff VVG a.F. die durch die Nichteinbeziehung der AVB entstandene Lü-

cke sinnvoll schließen. Von einer fehlenden Erfüllbarkeit des Vertrages konnte 

daher keine Rede sein. 

 

bb. Ergänzende Vertragsauslegung 

Stehen keine dispositiven gesetzlichen Regelungen zur Verfügung oder reichen 

die bestehenden Regelungen nicht aus, um die entstandene Lücke zu schließen, 

finden im Rahmen des § 306 Abs. 2 BGB auch die Grundsätze der ergänzenden 

Vertragsauslegung gemäß §§ 133, 157 BGB Anwendung1617. Entsprechend ver-

fährt die Rechtsprechung, um Lücken in Verträgen sowohl bei unwirksamen 

AGB1618 als auch bei unwirksamen AVB1619 zu schließen. Es stellt sich daher die 

Frage, ob eine ergänzende Vertragsauslegung zur Lückenfüllung nicht nur bei 

                                                 
1612 Vgl. Bartmuß, S. 25, 105f; 218f; Dreher, S. 153; Farny, ZVersWiss 1975, S. 169 (173); 
Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 162; Römer, VersR 1994, S. 125; Wandt, Verbraucherinforma-
tion, S. 28f; ders., in: VersR-Hdb, § 11, Rn. 124. 
1613 Vgl. im Ergebnis Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 81; Wandt, Rn. 204. 
1614 Vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des Versicherungsvertragsrechts, S. 16f. 
1615 Vgl. Bauer, BB 1978, S. 476 (477). 
1616 Vgl. BGH NJW 1982, 824 (825); Schirmer, ZVersWiss 1986, S. 509 (542). 
1617 Vgl. BGHZ 90, 69 (75); 117, 92 (98); Basedow, in: MK, § 306, Rn. 21f; Beckmann, in: B/M, 
Einf. C., Rn. 81; Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 6f; Stoffels, Rn. 613. 
1618 Vgl. BGHZ 90, 69 (75f); 120, 108 (122); 137, 153 (157). 
1619 Vgl. BGHZ 117, 92 (98f); BGH NJW 2005, 3559 (3565); OLG Frankfurt VersR 1996, 885 
(887); OLG Koblenz VersR 2000, 1008 (1009); OLG Köln VersR 1996, 1399 (1400); OLG 
Nürnberg VersR 2000, 1363 (1364f); OLG Oldenburg NJW-RR 1998, 894 (895); VersR 1996, 
1400 (1401); OLG Saarbrücken VersR 2001, 318 (319f); VersR 2002, 41 (43). 
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der Unwirksamkeit einzelner AVB zu Zuge kommen kann, sondern auch dann, 

wenn sämtliche AVB nicht in den Vertrag einbezogen worden sind. 

Im Folgenden ist daher zu untersuchen, wie im Zuge der ergänzenden Ver-

tragsauslegung bei der Unwirksamkeit einzelner AVB zu verfahren ist und in-

wieweit diese Grundsätze zu der Lösung des Problems der Nichteinbeziehung 

sämtlicher AVB beitragen können. 

 

(1.) Ergänzende Vertragsauslegung bei Unwirksamkeit einzelner Klauseln in den 

AVB 

Entsteht durch die Unwirksamkeit einer einzelnen Klausel in den AVB eine Lü-

cke im Vertrag, ist diese, wenn einschlägiges dispositives Recht fehlt1620, nicht 

zwingend im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen. Vielmehr 

kommt es darauf an, ob die entstandene Lücke auch ausfüllungsbedürftig ist1621. 

Daran fehlt es, wenn die unwirksame Klausel ersatzlos wegfallen kann. In der 

Rechtsprechung außerhalb des Versicherungsrechts heißt es in diesem Zusam-

menhang, die ergänzende Vertragsauslegung komme nur zum Zuge, wenn die 

ersatzlose Streichung der unwirksamen Klausel keine angemessene, den typi-

schen Interessen des AGB-Verwenders und des Kunden Rechnung tragende Lö-

sung bietet1622. Entsprechende Ausführungen finden sich auch in versicherungs-

rechtlichen Entscheidungen1623. Dem ersatzlosen Wegfall einer Klausel kommt 

daher ein Vorrang vor der ergänzenden Vertragsauslegung zu1624. 

Zweifelhaft ist, ob für diese zu verlangen ist, dass es für den Versicherer unzu-

mutbar sein muss, am lückenhaften Vertrag festgehalten zu werden. Teilweise 

wird in der Rechtsprechung zum Versicherungsrecht dieses zusätzliche Erfor-

dernis aus der Regelung des § 306 Abs. 3 BGB abgeleitet1625. In anderen versi-

cherungsrechtlichen Entscheidungen werden entsprechende Erwägungen dem-

gegenüber nicht angestellt1626. Auch in der Rechtsprechung außerhalb des Versi-

cherungsrechts finden sich keine Ausführungen dazu, dass eine ergänzende Ver-

tragsauslegung vom Unzumutbarkeitskriterium des § 306 Abs. 3 BGB abhängig 

                                                 
1620 Vgl. zum Vorrang des dispositiven Rechts: BGHZ 90, 69 (75); 117, 92 (99); OLG Nürnberg 
VersR 2000, 1363 (1364f); OLG Oldenburg NJW-RR 1998, 894 (895); Bartmuß, S. 112f; Base-
dow, in: MK, § 306, Rn. 23; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 14f; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, 
Rn. 34. 
1621 Vgl. allgemein zur ergänzenden Vertragsauslegung: Busche, in: MK, § 157, Rn. 43; Roth, in: 
Staudinger, § 157, Rn. 15. 
1622 Vgl. BGHZ 90, 69 (75); 137, 153 (157); 143, 103 (120). 
1623 Vgl. OLG Oldenburg NJW-RR 1998, 894 (895); OLG Köln VersR 1996, 1399 (1400); OLG 
Nürnberg VersR 2000, 1363 (1364f). 
1624 Vgl. Bartmuß, S. 114; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 81 und 306; Schlosser, in: Staudin-
ger, § 306, Rn. 12; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 11; Stoffels, Rn. 615. 
1625 Vgl. BGHZ 117, 92 (99); OLG Oldenburg NJW-RR 1998, 894 (895); VersR 1996, 1400 
(1401). 
1626 Vgl. BGH NJW 2005, 3559 (3565); OLG Köln VersR 1996, 1996, S. 1399 (1400); OLG 
Nürnberg VersR 2000, 1363 (1363f); OLG Saarbrücken VersR 2001, 318 (319f). 
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sei1627. Der Wortlaut von § 306 Abs. 3 BGB stellt darauf ab, dass der Vertrag 

unwirksam ist, wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der 

nach Abs. 2 vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertrags-

partei darstellen würde. Die Änderungen nach Abs. 2 und somit auch die ergän-

zende Vertragsauslegung gehen daher den Unzumutbarkeitserwägungen des § 

306 Abs. 3 BGB vor, weswegen diese nicht bereits bei der ergänzenden Ver-

tragsauslegung von Bedeutung sind. Folglich kann es nicht darauf ankommen, 

ob ein Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte für den Versicherer bedeu-

tet. 

Kommt die ergänzende Vertragsauslegung zum Zuge, ist zur Ermittlung des 

hypothetischen Parteiwillens zu fragen, welche Vereinbarung die Parteien bei 

sachgerechter Abwägung ihrer beiderseitigen Interessen nach Treu und Glauben 

unter Berücksichtigung der Verkehrssite redlicherweise getroffen hätten, wenn 

ihnen die Unwirksamkeit der Klausel bewusst gewesen wäre1628. Diese in der 

Rechtsprechung zunächst außerhalb des Versicherungsrechts formulierten Maß-

stäbe werden auch bei versicherungsrechtlichen Entscheidungen angewendet1629. 

Anders als im Rahmen der ergänzenden Vertragsaulegung von Individualverträ-

gen stellt die Rechtsprechung sowohl bei der Unwirksamkeit von AGB als auch 

von AVB nicht darauf ab, den hypothetischen Willen der konkret am Vertrags-

schluss beteiligten Parteien zu ermitteln1630, sondern sie legt einen objektiv-

generalisierenden Maßstab an, der sich am Willen und Interesse der typischer-

weise beteiligten Verkehrskreise orientiert1631. Die Vertragsergänzung müsse für 

den betroffenen Vertragstyp als allgemeine Lösung eines stets wiederkehrenden 

Interessengegensatzes angemessen sein1632. Ein entsprechender Auslegungsmaß-

stab wird auch in der Literatur befürwortet1633, schließlich handele es sich bei 

AGB bzw. AVB um Vertragsbestandteile, die der Verwender dem anderen Teil 

bei Vertragsschluss einseitig stellt, weswegen ein gemeinsamer Parteiwille oder 

ein gemeinsamer Regelungsplan, wie er ausgehandelten Individualverträgen 

zugrunde liegt, kaum festzustellen sei1634. Gleichwohl bedeutet ein objektiv-

generalisierender Maßstab nicht, dass ein dennoch festgestellter übereinstim-

mender, tatsächlicher Wille der Parteien unberücksichtigt bleiben muss. Viel-

                                                 
1627 Vgl. BGHZ 90, 69 (75f); 137, 153 (157); BGH NJW 1985, 621 (622f); NJW 1985, 2585 
(2587). 
1628 Vgl. BGHZ 90, 69 (75 und 77). 
1629 Vgl. OLG Koblenz VersR 2000, 1008 (1009); OLG Oldenburg VersR 1996, 1400 (1401); 
OLG Saarbrücken VersR 2001, 318 (319). 
1630 Vgl. dazu: Busche, in: MüchKomm, § 157, Rn. 46, Roth, in: Staudinger, § 157, Rn. 30. 
1631 Vgl. BGHZ 90, 69 (76); 107, 273 (277); BGH NJW 2005, 3559 (3565). 
1632 Vgl. BGH NJW 2005, 3559 (3565). 
1633 Vgl. Bartmuß, S. 117f; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn, 82; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 
13; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 32; Hubert Schmidt, in: Bar/Ro, § 306, Rn. 12; Stoffels, 
Rn. 617; einschränkend: Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 12: vor allem für Versicherungs-
bedingungen. 
1634 Vgl. Bartmuß, S. 117. 



 325 

mehr kommt diesem zum Schutze der Privatautonomie eine grenzziehende 

Funktion in der Weise zu, dass das gefundene Auslegungsergebnis nicht im Wi-

derspruch zum tatsächlichen Parteiwillen stehen darf1635. Zu berücksichtigen ist 

jedoch, dass der tatsächliche Wille der Parteien nicht aus der unwirksamen 

Klausel selbst abgeleitet werden darf, da insoweit der Schutzzweck des AGB-

Rechts eine Sperrwirkung gegenüber dem in der unwirksamen Klausel zum 

Ausdruck gebrachten Parteiwillen entfaltet1636. Fraglich ist, welche weiteren 

Grenzen der ergänzenden Vertragsauslegung gesetzt sind. 

In der Literatur und in einigen versicherungsrechtlichen Entscheidungen finden 

sich Stimmen, die darauf abstellen, dass die ergänzende Vertragsauslegung eine 

Stütze im Vertrag findet. Sie müsse sich als zwingende, selbstverständliche Fol-

ge aus dem gesamten Zusammenhang des Vereinbarten ergeben1637. Diese For-

derung mag zwar bei der ergänzenden Vertragsauslegung von Individualverein-

barungen zu stellen sein. Zur Ermittlung des hypothetischen Willens bei unwirk-

samen AGB bzw. AVB wird jedoch auf eine objektiv-generalisierende Betrach-

tungsweise abgestellt, die sich am Willen und Interesse der typischerweise betei-

ligten Verkehrskreise orientiert. Folglich kann es nicht darauf ankommen, dass 

das Ergebnis der ergänzenden Vertragsauslegung eine Stütze in der Vereinba-

rung der konkreten Parteien findet1638. 

Darüber hinaus wird verlangt, dass die ergänzende Vertragsauslegung nicht zu 

einer Erweiterung des Vertragsgegenstandes führt1639. Fraglich ist jedoch, was 

dies konkret für die ergänzende Vertragsauslegung bei der Unwirksamkeit ein-

zelner AGB bzw. AVB bedeutet, zumal Ergänzungen des Vertrages zwangsläu-

fig zu einer Änderung des ursprünglichen Regelungsgefüges führen. Dies ist 

jedoch mit dem Verbot der Erweiterung des Vertragsgegenstandes nicht ge-

meint. Verfolgt wird hiermit der Schutz der Privatautonomie, denn die Vertrags-

ergänzung soll sich im Rahmen des rechtlichen Beziehungsfeldes halten, dass 

durch die Parteien vorgegeben ist1640. Dem Schutz der Privatautonomie wird im 

Zuge der ergänzenden Vertragsauslegung bei der Unwirksamkeit von AGB bzw. 

AVB bereits dadurch Rechnung getragen, dass das Ergebnis der Vertragsergän-

                                                 
1635 Vgl. BGHZ 90, 69 (77); Bartmuß, S. 114. Allgemein zur ergänzenden Vertragsauslegung: 
Armbrüster, in: Erman, § 157, Rn. 23; Busche, in: MK, 3 157, Rn. 54. Anders demgegenüber: H. 
Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 37a; Stoffels, Rn. 617. 
1636 Vgl. BGHZ 90, 69 (77); Stoffels, Rn. 613; Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 12. 
1637 Vgl. BGHZ 117, 92 (99); OLG Saarbrücken VersR 2001, 318 (319f); VersR 2002, 41 (43); 
Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 83; Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 162; Römer, VersR 1994, 
S. 125. 
1638 Vgl. Bartmuß, S. 120.  
1639 Vgl. OLG Koblenz VersR 2000, 1008 (1009); OLG Saarbrücken VersR 2001, 318 (319f); 
Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 162; Römer, VersR 1994, S. 125. Allgemein zur ergänzenden 
Vertragsauslegung: Armbrüster, in: Erman, § 157, Rn. 23; Busche, in: MK, § 157, Rn. 55; Roth, 
in: Staudinger, § 157, Rn. 39. 
1640 Vgl. allgemein zur ergänzenden Vertragsauslegung: Busche, in: MK, § 157, Rn. 55; Roth, in: 
Staudinger, § 157, Rn. 39. 
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zung nicht im Widerspruch zu einem festgestellten übereinstimmenden, tatsäch-

lichen Willen der Parteien stehen darf. In diesem Zusammenhang formuliert 

auch der BGH, dass eine ergänzende Vertragsauslegung nicht zu einer Änderung 

des Vertragsgegenstandes führen dürfe1641. Es ist daher davon auszugehen, dass 

diese Forderung nichts anderes meint, als dass das Ergebnis der ergänzenden 

Vertragsauslegung nicht im Widerspruch zu einem festgestellten übereinstim-

menden, tatsächlichen Willen der Parteien stehen darf. 

Auch wenn eine Nähe zu einer unzulässigen geltungserhaltenden Reduktion1642 

unverkennbar ist, besteht nach Ansicht von Rechtsprechung und Literatur keine 

Grenze für die ergänzende Vertragsauslegung darin, dass an die Stelle einer un-

wirksamen Klausel eine Vereinbarung tritt, die im Endeffekt zu dem gleichen 

Ergebnis führt wie die unwirksame Klausel selbst1643. Entscheidend ist nämlich, 

dass bei einer geltungserhaltenden Reduktion eine vom Verwender einseitig ge-

stellte, unangemessene Bestimmung auf ihren gerade noch zulässigen Inhalt 

zurückgeführt wird1644, während es bei der ergänzenden Vertragsauslegung dar-

auf ankommt, was die Parteien unter Berücksichtigung ihrer beiderseitigen Inte-

ressen vereinbart hätten1645. 

Ferner stellt sich die Frage, ob eine ergänzende Vertragsauslegung ausscheidet, 

wenn verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Lückenfüllung in Frage kom-

men, letztlich aber offen bleibt, welche Regelung die Parteien getroffen hätten. 

In Teilen der Rechtsprechung wird sowohl in Fällen ohne1646 als auch mit1647 

versicherungsrechtlichem Bezug die Ansicht vertreten, eine ergänzende Ver-

tragsauslegung sei in diesen Fällen nicht ausgeschlossen. Auch von Teilen der 

Literatur wird diese Auffassung geteilt1648. Begründet wird sie damit, dass im 

Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung bei der Ermittlung des hypotheti-

schen Parteiwillens ein objektiv-generalisierender Maßstab angelegt wird und es 

gerade nicht um die Ermittlung des tatsächlichen Parteiwillens geht1649. Es kön-

ne daher die Ergänzung des Vertrages auf einer höheren Abstraktionsebene und 

damit ohne Rücksicht auf Anhaltspunkte für eine bestimmte Lösungsvariante 

vorgenommen werden1650. Überdies sei eine exakte Bestimmung einer Ersatzre-
                                                 
1641 Vgl. BGHZ 90, 69 (77). 
1642 Vgl. dazu: H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 14; Stoffels, Rn. 593. 
1643 Vgl. BGHZ 90, 69 (78f); 117, 92 (100); OLG Köln VersR 1996, 1399 (1400); Bartmuß, S. 
118f; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 18; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 12. 
1644 Vgl. H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 14; Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 22; 
1645 Vgl. BGHZ 90, 69 (81f); Bartmuß, S. 118f; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 18; H. Schmidt, 
in: U/B/H, § 306, Rn. 34a; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 12. 
1646 Vgl. BGHZ 90, 69 (80f). 
1647 Vgl. BGH NJW 2005, 3559 (3565). 
1648 Vgl. Bartmuß, S. 116; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 82, anders aber Rn. 306; Lindacher, 
in: W/H/L, § 6, Rn. 21; Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 15; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, 
Rn. 38; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 13; Seybold, VersR 1989, S. 784 (788). 
1649 Vgl. BGHZ 90, 69 (80f); Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 13. 
1650 Vgl. BGH NJW 2005, 3559 (3565); Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 82; Hubert Schmidt, 
in: Ba/Ro, § 306, Rn. 13. 
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gelung häufig entbehrlich, wenn das Gericht im Individualprozess feststellen 

könne, dass die Streit entscheidende Rechtsfolge jedenfalls von einer sachge-

rechten und beiderseits interessengerechten Vertragsergänzung gedeckt sei und 

diese zu den mehreren Gestaltungsmöglichkeiten zähle1651. Aber auch wenn es 

auf die Festlegung auf eine von mehreren denkbaren Vertragsergänzungen an-

komme, sollten die Grenzen für eine Vertragsergänzung nicht zu eng gezogen 

werden, da anderenfalls sich die Gefahr vergrößere, dass der Vertrag gemäß § 

306 Abs. 3 BGB unwirksam ist1652. 

Demgegenüber finden sich in der Rechtsprechung sowohl in Entscheidungen 

ohne1653 als auch mit1654 versicherungsrechtlichem Bezug auch Stimmen, die die 

Ansicht vertreten, eine ergänzende Vertragsauslegung scheide aus, wenn mehre-

re Gestaltungsmöglichkeiten in Frage kommen, jedoch Anhaltspunkte dafür feh-

len, welche die Parteien gewählt hätten. Dem folgt auch ein Teil der Litera-

tur1655. Begründet wird diese Ansicht damit, dass eine Entscheidung nur noch im 

Wege freier richterlicher Vertragshilfe getroffen werden könnte, die dem Richter 

jedoch verwehrt sei, da die Vertragsgestaltung Sache der Parteien sei1656. Ihnen 

dürfe keine Regelung aufgedrängt werden, auch wenn sie dem Gericht angemes-

sen erscheint1657. 

Im Hinblick auf die Problemstellung erscheint eine Differenzierung notwendig: 

Soweit es um die Frage geht, ob Anhaltspunkte dafür ersichtlich sein müssen, 

welche Gestaltungsalternative die Parteien gewählt hätten, kann es hierauf kon-

sequenterweise wegen der Ermittlung des hypothetischen Parteiwillens anhand 

einer objektiv-generalisierenden Betrachtung nicht ankommen. Eine andere Fra-

ge ist jedoch, unter welchen Voraussetzungen mehrere Gestaltungsalternativen 

zur Auswahl stehen. Die ergänzende Vertragsauslegung hat sich daran zu orien-

tieren, was die Parteien redlicherweise bei Abwägung ihrer beiderseitigen Inte-

ressen vereinbart hätten. Es genügt daher nicht, dass mehrere Gestaltungsmög-

lichkeiten bestehen, sondern es muss unter Abwägung der jeweiligen Vor- und 

Nachteile ermittelt werden, welche Variante den beiderseitigen Interessen am 

besten Rechnung trägt1658. Ein Entscheidungskonflikt kann daher nur auftreten, 

wenn mehrere Gestaltungsmöglichkeiten in Frage kommen, die gleichermaßen 

                                                 
1651 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 5, Rn. 21. 
1652 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 82; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 21; H. Schmidt, in: 
U/B/H, § 306, Rn. 38; Seybold, VersR 1989, S. 784 (788). 
1653 Vgl. BGHZ 62, 83 (90); 84, 109 (117); 107, 273 (276); BGH NJW 2006, 996 (999); NJW-
RR 2004, 262 (264); NJW 1985, 3013 (3016). 
1654 Vgl. OLG Saarbrücken VersR 2001, 318 (319f). 
1655 Vgl. Basedow, in: MK, § 306, Rn. 28; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 306, anders aber Rn. 
86; Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 162; Römer, VersR 1994, S. 125 (125f); Roloff, in: Erman, 
§ 306, Rn. 13; Stoffels, Rn. 620. 
1656 Vgl. Stoffels, Rn. 620. 
1657 Vgl. Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 13. 
1658 Vgl. Bartmuß, S. 116; Stoffels, Rn. 620. 
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den Interessen der Vertragsparteien gerecht werden1659. Insoweit ist unter Ab-

wägung der Vor- und Nachteile verschiedener Gestaltungsvarianten vorrangig 

zu prüfen, ob nicht eine Gestaltungsmöglichkeit der anderen vorgezogen werden 

kann. 

Ist dies nicht der Fall, kann es nicht darauf ankommen, dass zumindest eine der 

in Frage kommenden Gestaltungsmöglichkeiten die streitige Rechtsfolge deckt, 

denn zu Recht wird die unterliegende Seite fragen, warum nicht eine andere Va-

riante gewählt worden ist. Anders ist die Lage jedoch dann, wenn alle der in 

Frage kommenden Gestaltungsmöglichkeiten die streitige Rechtsfolge decken, 

so dass das Gericht die konkrete Ersatzregelung im Wege der ergänzenden Ver-

tragsauslegung nicht bestimmen muss1660. 

Besteht diese Möglichkeit nicht, führt in diesem Zusammenhang auch nicht das 

Argument weiter, dass der hypothetische Parteiwille anhand eines objektiv-

generalisierenden Maßstabs zu ermitteln ist und daher die Ergänzung des Ver-

trages auf einer höheren Abstraktionsebene erfolgen könne, denn auch auf einer 

höheren Abstraktionsebene bleibt der Entscheidungskonflikt, welche Gestal-

tungsmöglichkeit zu wählen ist, bestehen. Diesen Konflikt kann ein Gericht im 

Streitfall nicht lösen, denn wenn mehrere Gestaltungsmöglichkeiten gleicherma-

ßen den Parteiinteressen Rechnung tragen, müsste letztlich das Los entscheiden, 

welche Variante gewählt wird1661. Mit einer rechtsstaatlichen Entscheidungsfin-

dung hat dies nichts zu tun. Diese Frage der Vertragsgestaltung kann daher nur 

von den Parteien im Rahmen ihrer Privatautonomie beantwortet werden. Folg-

lich kann es auch nicht darauf ankommen, dass einer ergänzenden Vertragsaus-

legung keine zu engen Grenzen gesetzt werden dürfen, um einer eventuellen 

Unwirksamkeit des Vertrages gemäß § 306 Abs. 3 BGB vorzubeugen, denn die 

vom Gericht abverlangte Entscheidung kann mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht 

getroffen werden. Die Konsequenz, dass eventuell der Vertrag gemäß § 306 

Abs. 3 BGB insgesamt unwirksam ist, ist daher als gesetzliche Lösung des Prob-

lems der Unwirksamkeit einer einzelnen AVB und einer fehlgeschlagenen er-

gänzenden Vertragsauslegung zu akzeptieren. Eine ergänzende Vertragsausle-

gung scheidet daher aus, wenn verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in glei-

cher Weise den Interessen der Parteien Rechnung tragen. 

Schließlich soll eine ergänzende Vertragsauslegung ausscheiden, wenn eine 

Vielzahl einzelner Klauseln unwirksam ist und eine ergänzende Vertragsausle-

gung zu einer gänzlich neuen, Vertragsgestaltung führen würde, die nicht mehr 

von dem Willen der Parteien getragen wäre. Entsprechende Auslegungsgrund-

sätze hat die Rechtsprechung in nichtversicherungsrechtlichen Entscheidungen 

                                                 
1659 Vgl. Stoffels, Rn. 620. 
1660 Vgl. Stoffels, Rn. 620. 
1661 Vgl. Stoffels, Rn. 620. 
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aufgestellt1662 und auch in der Literatur wird diese Einschätzung geteilt1663. 

Zweifelhaft ist jedoch, wann die Vertragsgestaltung nicht mehr vom Willen der 

Parteien getragen ist, denn der hypothetische Parteiwille wird anhand eines ob-

jektiv-generalisisierenden Maßstabs ermittelt, weswegen es auf den Willen der 

konkret am Vertragsschluss beteiligten Parteien nur insoweit ankommt, als dass 

das Ergebnis der Vertragsergänzung nicht im Widerspruch zu einem festgestell-

ten übereinstimmenden, tatsächlichen Parteiwillen stehen darf. Es kann dieser 

Ansicht daher nur mit der Maßgabe zugestimmt werden, dass eine Vertragser-

gänzung ausscheidet, wenn diese von einem objektivierten Parteiwillen nicht 

mehr gedeckt ist oder im Widerspruch zu einem übereinstimmenden, tatsächli-

chen Willen der Vertragsparteien steht. 

 

(2.) Ergänzende Vertragsauslegung bei Nichteinbeziehung sämtlicher AVB 

Werden sämtliche AVB nicht in den Versicherungsvertrag einbezogen, weist die 

Vereinbarung der Parteien, ebenso wie bei der Unwirksamkeit einzelner AVB, 

eine Lücke auf. Voraussetzung für eine ergänzende Vertragsauslegung ist, dass 

diese Lücke ausfüllungsbedürftig ist, also die AVB nicht ersatzlos wegfallen 

können. 

Einerseits könnte darauf abgestellt werden, dass eine Geltung der AVB nicht 

erforderlich ist, wenn die Parteien sich über die „essentialia negotii“ des Vertra-

ges geeinigt haben, denn diese Vereinbarung muss für sich gesehen einen ab-

wicklungsfähigen Vertrag hervorbringen. Andererseits ist zu sehen, dass der 

ohne AVB zustande gekommene im Unterschied zu dem ursprünglich beabsich-

tigten Vertrag regelmäßig keine Risikoausschlüsse und Obliegenheiten vorsieht. 

Für den Versicherer besteht daher das Problem, dass er mit dem Vertrag ein Ri-

siko zu einer Prämie übernommen hat, deren Höher unter Berücksichtigung der 

in den AVB enthaltenen Risikoausschlüsse und Obliegenheiten kalkuliert wor-

den ist. Redlicherweise kann auch der Versicherungsnehmer nicht erwarten, ei-

nen einschränkungslosen Versicherungsschutz wegen der Nichteinbeziehung der 

AVB zu erhalten. Ein angemessener Interessenausgleich zwischen den Parteien 

kann daher durch einen ersatzlosen Fortfall der AVB nicht erzielt werden, wes-

wegen die entstandene Lücke im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu 

schließen ist. 

Problematisch ist, dass die Lücke im Vertragsgefüge durch die Nichteinbezie-

hung der AVB wesentlich größer ist als in den Fällen, in denen einzelne Klau-

seln unwirksam sind. Es wird daher bezweifelt, ob sich für eine ergänzende Ver-

tragsauslegung hinreichende Anknüpfungspunkte finden lassen, um die Interes-

                                                 
1662 Vgl. BGH NJW 1985, 53 (56); NJW 1983, 159 (162); NJW 1969, 230 (232). 
1663 Vgl. Basedow, in: MK, § 306, Rn. 28. 
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sen der Parteien zu ermitteln1664. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass bei 

der ergänzenden Vertragsauslegung ein objektiv-generalisierender Maßstab zur 

Ermittlung des hypothetischen Parteiwillens angelegt wird. Da eine Einigung 

über die „essentialia negotii“ von den Parteien erzielt worden sein muss, lässt 

sich der abgeschlossene Versicherungsvertrag zumindest einem bestimmten 

Versicherungstyp zuordnen. Folglich kann daran angeknüpft werden, was die 

Parteien vereinbart hätten, die den Verkehrskreisen angehören, in denen entspre-

chende Versicherungsverträge abgeschlossen werden, also welche Abrede mit 

Rücksicht auf die Verkehrssitte für gewöhnlich getroffen worden wäre. Abge-

stellt werden kann insoweit auf diejenigen AVB, die üblicherweise derartigen 

Verträgen zugrunde gelegt werden, mithin die marktüblichen AVB1665. 

Problematisch ist jedoch zu bestimmen, welche AVB marktüblich sind. Anders 

als zu Zeiten der Bedingungsgenehmigung durch das BAV kann nicht gesagt 

werden, dass nur die genehmigten AVB dem Vertrag hätten zugrunde gelegt 

werden dürfen und diese daher üblich sind1666. Auch ist es nicht ohne weiteres 

möglich, auf AVB-Empfehlungen zurückzugreifen, die von den Verbänden der 

Versicherungswirtschaft erarbeitet worden sind1667, da diese nicht zwingend 

marktüblich sein müssen1668. Ist dies jedoch der Fall, sind sie dem Vertrag 

zugrunde zu legen. Dementsprechend können sogar die nichteinbezogenen AVB 

des Versicherers im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung Berücksichtigung 

finden, wenn sie denn marktüblichüblich sind1669. 

Zu klären bleibt jedoch die vorrangige Frage, wie die Marktüblichkeit von AVB 

zu bestimmen ist. Insoweit könnten Zweifel bestehen, ob es überhaupt möglich 

ist, ein marktübliches Klauselwerk zu bestimmen. Schließlich können die Versi-

cherer seit dem Wegfall der Genehmigungspflicht für AVB diese grundsätzlich 

frei gestalten und sie unter Beachtung des Transparenzgebots und der AGB-

rechtlichen Inhaltskontrolle durch „Sonder- und Zusatzbedingungen“ modifizie-

ren. Folglich sind verschiedene AVB für dieselben oder ähnliche Sachverhalte 

nicht nur theoretisch denkbar, sondern bei den meisten Versicherern auch Reali-

tät1670. Dennoch bedeutet dies nicht, dass eine Bestimmung des Marktüblichen 

unmöglich ist. Es ist zu berücksichtigen, dass die Marktüblichkeit ein Bild des-

sen widerspiegelt, was innerhalb einer Versicherungssparte für gewöhnlich an 

Leistungen geboten wird. Dies kann durch einen Vergleich mehrerer, für sich 

                                                 
1664 Vgl. OLG Oldenburg VersR 1996, 1400 (1401); Bartmuß, S. 219. 
1665 Vgl. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155); Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 
299; ders., Rn. 293. 
1666 Vgl. im Ergebnis Schlosser, in: Staudinger, 12. Aufl. § 23 AGBG, Rn. 38; Heinrichs, in: 
Palandt, §§ 23, 24 Anm. 2 b, zitiert nach: Schirmer, ZVersWiss 1986, S. 509 (543), Fn. 144. 
1667 So wohl Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155). 
1668 Weitergehend Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 84 und Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 163, 
die grundsätzlich einen Rückgriff auf empfohlene Musterbedingungen ablehnen. 
1669 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 299. 
1670 Vgl. Bartmuß, S. 218. 
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gesehen unterschiedlicher Klauselwerke ermittelt werden, indem auf die 

Schnittmenge der Bestimmungen abgestellt wird, die sich mehrheitlich in den 

einzelnen Klauselwerken wieder finden. Unabhängig davon wird es häufig auch 

nicht darauf ankommen, ein gesamtes Klauselwerk zu ermitteln. Schließlich 

stellt sich die Frage einer ergänzenden Vertragsauslegung zumeist erst dann, 

wenn die Parteien in einem Prozess um die Leistungspflicht des Versicherers 

streiten. Bei der Lückenfüllung wird sich dann nur die Frage stellen, inwieweit 

einzelne, üblicherweise in AVB enthaltene Regelungen im Wege der ergänzen-

den Vertragsauslegung zu berücksichtigen sind, die jeweils für sich auf ihre 

Marktüblichkeit hin überprüft werden können, ohne dass es auf das gesamte 

Klauselwerk ankäme. 

Eine ergänzende Vertragsauslegung könnte daher allenfalls scheitern, wenn ein 

Versicherungsnehmer ohne Rücksicht auf einen konkreten Versicherungsfall 

wissen möchte, wie weit der von ihm erworbene Versicherungsschutz reicht. In 

diesem Falle bleibt die Schwierigkeit bestehen, marktübliche AVB zu ermitteln, 

die insgesamt zur Lückenschließung heranzuziehen sind. Durch einen Vergleich 

verschiedener am Markt verwendeter Klauselwerke ist dieses jedoch nicht von 

vornherein ausgeschlossen. Problematisch ist vielmehr der damit verbundene 

Aufwand und, dass der Versicherungsnehmer nicht sicher sein kann, ob sein 

Auslegungsergebnis im Streitfall vom Gericht akzeptiert wird. Dies ist jedoch 

eine grundsätzliche Schwäche der ergänzenden Vertragsauslegung und zeigt 

daher deutlich, dass diese das Problem der Lückenfüllung nur in unbefriedigen-

der Weise löst1671. 

Grenzen für die Bestimmung des Marktüblichen ergeben sich jedoch dann, wenn 

ein Versicherungsprodukt völlig neu am Markt ist und daher kein Vergleich zur 

Ermittlung des Üblichen angestellt werden kann1672. Unter diesem Gesichtspunkt 

führt eine ergänzende Vertragsauslegung nicht weiter. 

Scheidet ein Rückgriff auf marktübliche AVB aus, ist konsequenterweise zu 

fragen, welche Regelung die Parteien auch ohne Rücksicht auf das Kriterium der 

Marktüblichkeit getroffen hätten, um die beiderseitigen Interessen in einen an-

gemessenen Ausgleich zu bringen. Dabei gewinnt die Tatsache an Bedeutung, 

dass AVB-Klauselwerke frei gestaltet werden können und daher gerade auch bei 

einer abstrakten Betrachtungsweise regelmäßig mehrere Gestaltungsmöglichkei-

ten bestehen, die durch eine unterschiedliche Gewichtung einzelner Punkte di-

verse Vor- und Nachteile aufweisen können, die dazu führen, dass im Rahmen 

einer Abwägung nicht die eine der anderen Gestaltungsmöglichkeit eindeutig 

vorgezogen werden kann1673. Hier ist die Grenze der ergänzenden Vertragsaus-

                                                 
1671 Vgl. Wandt, Rn. 206. 
1672 Vgl. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155). 
1673 Vgl. Bartmuß, S. 220. 
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legung erreicht, die auch bei der Unwirksamkeit einzelner Klauseln besteht, 

nämlich eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Gestaltungsmög-

lichkeiten zu treffen, die gleichermaßen den Interessen der Parteien Rechnung 

tragen. 

Es ist daher davon auszugehen, dass eine ergänzende Vertragsauslegung zur 

Lückenschließung in erster Linie dann in Frage kommt, wenn marktübliche 

AVB ermittelt werden können, da mit Blick auf die Verkehrssitte davon auszu-

gehen ist, dass die Parteien diese dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegt 

hätten1674. Ist eine Bestimmung des Marktüblichen demgegenüber nicht möglich, 

kommt eine ergänzende Vertragsauslegung wegen der verschiedenen, den Inte-

ressen der Parteien gleichermaßen Rechnung tragenden Gestaltungsmöglichkei-

ten regelmäßig nicht in Frage1675. 

 

cc. Zwischenergebnis 

Einigen sich Versicherungsnehmer und Versicherer trotz der Nichteinbeziehung 

der AVB über die „essentialia negotii“ des Versicherungsvertrages, gilt § 306 

Abs. 2 BGB. Bestehen gesetzliche Regelungen, um die entstandene Lücke zu 

schließen, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach diesen Bestimmungen. Fehlt 

einschlägiges dispositives Recht, kommt eine ergänzende Vertragsauslegung 

regelmäßig nur in Frage, soweit marktübliche AVB zur Lückenfüllung herange-

zogen werden können. 

 

c. Unwirksamkeit des Vertrages gemäß § 306 Abs. 3 BGB 

§ 306 Abs. 3 BGB bestimmt, dass ein Vertrag unwirksam ist, wenn das Festhal-

ten an ihm auch unter Berücksichtigung der nach Abs. 2 vorgesehenen Ände-

rung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde. Fraglich 

ist, inwieweit diese Norm zur Unwirksamkeit des Versicherungsvertrages führt, 

wenn die durch die Nichteinbeziehung der AVB entstandene Lücke durch dispo-

sitives Gesetzesrecht bzw. einen Rückgriff auf marktübliche AVB geschlossen 

werden kann oder aber eine Lückenschließung im Wege der ergänzenden Ver-

tragsauslegung ausscheidet. 

 

aa. Anwendung dispositiven Gesetzesrechts 

Ob das Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei 

ist, beurteilt sich nach einer Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles1676. Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür nicht der Ver-

                                                 
1674 Vgl. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (155); Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 
299. 
1675 Vgl. im Ergebnis: OLG Oldenburg VersR 1996, 1400 (1401); Bartmuß, S. 220. 
1676 Vgl. Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 16; Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 30; H. Schmidt, 
in: U/B/H, § 306, Rn. 43; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 20. 
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tragsschluss, sondern derjenige der Geltendmachung von Ansprüchen aus dem 

Vertrag1677. 

Bei der Interessenabwägung kann auf Seiten des Versicherers nicht zu seinen 

Gunsten berücksichtigt werden, dass er den Vertrag lieber unter Geltung seiner 

AVB und nicht zu den Bedingungen des dispositiven Rechts hat abschließen 

wollen1678, denn anderenfalls ginge das Risiko des Verwenders, für eine ord-

nungsgemäße Einbeziehung der AVB zu sorgen, allein zu Lasten des Versiche-

rungsnehmers. Ebenso kann nicht von einer unzumutbaren Härte allein deswe-

gen gesprochen werden, weil die Nichtgeltung der AVB zu wirtschaftlichen 

Nachteilen des Verwenders führt. Erforderlich ist vielmehr eine krasse Störung 

des Äquivalenzverhältnisses1679. So hat die Rechtsprechung von einer Anwen-

dung des § 306 Abs. 3 BGB trotz der Unwirksamkeit eines wichtigen Risikoaus-

schlussgrundes Abstand genommen1680. Ähnlich entschied der BGH in dem be-

reits erwähnten Fall der Nichteinbeziehung der „AVB Wassersportfahrzeuge 

1976“, bei der das dispositive Recht im Hinblick auf einen Streit entscheidenden 

Risikoausschlussgrund hinter den AVB zurückblieb1681. Von einer einschnei-

denden Störung des Äquivalenzverhältnisses kann daher erst gesprochen wer-

den, wenn das vom Versicherer übernommene Risiko und die vom Versiche-

rungsnehmer geschuldete Prämienzahlung in keinem Verhältnis mehr zueinan-

der stehen. 

Fraglich ist jedoch, ob der Versicherer sich auf den Standpunkt stellen kann, 

dass die von ihm zu erbringende Leistung aufgrund eines Vertrages, in den die 

AVB nicht einbezogen worden sind, keine Versicherungsleistung mehr darstellt, 

da diese nicht auf der versicherungstechnischen Kalkulation beruht, die gerade 

in den AVB ihren Ausdruck gefunden hat. Demgegenüber ist jedoch zu sehen, 

dass ein Abweichen eines einzelnen Vertrages von der allgemeinen versiche-

rungstechnischen Kalkulation des Versicherers nicht dazu führt, dass die ver-

sprochene Leistung keine Versicherungsleistung mehr ist und bereits daher ein 

Festhalten an dem abgeschlossenen Vertrag unzumutbar ist. Dass nämlich ein-

zelne Verträge rechtlich gesehen als Versicherungsverträge auf der Grundlage 

von Bestimmungen abzuwickeln sind, die ihrerseits nicht für das tatsächlich ü-

bernommene Risiko vom Versicherer vorgesehen sind, zeigt § 5 VVG. Kommt 

                                                 
1677 Vgl. BGHZ 130, 115 (133); 133, 25 (34); Basedow, in: MK, § 306, Rn. 30; Beckmann, in: 
B/M, Einf. C., Rn. 86; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 64; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 47. 
1678 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 86; Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 62, Präve, in: 
VersR-Hdb, § 10, Rn. 164; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 16; Schlosser, in: Staudinger, § 306, 
Rn. 33. 
1679 Vgl. BGH WM 2002, 2337 (2338); WM 1996, 2018 (2020); Basedow, in: MK, § 306, Rn. 
31; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 86; Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 11; Lindacher, in: 
W/H/L, § 6, Rn. 62; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 16; Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 31; H. 
Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 52; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 20; Stoffels, Rn. 634. 
1680 Vgl. OLG Frankfurt NJW-RR 1995, 823 (824). 
1681 Vgl. BGH NJW 1982, 824 (825). 
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der Versicherer bei der Prüfung eines angetragenen Risikos zu dem Ergebnis, 

dass der Vertrag nur unter Einbeziehung bestimmter Risikoausschlussgründe 

rentabel ist und nimmt er daher den Antrag unter dementsprechenden Abwei-

chungen an, ohne jedoch auf diese gemäß § 5 Abs. 2 VVG hinzuweisen, kommt 

der Vertrag auf der Grundlage des ursprünglichen Antrages zustande. Entspre-

chende Beeinträchtigungen seiner versicherungstechnischen Kalkulation hat der 

Versicherer auch hinzunehmen, wenn die von ihm beabsichtigten AVB nicht in 

den Vertrag einbezogen werden und infolge dessen dispositives Gesetzesrecht 

gilt. Ein Versicherer wird daher kaum mit Erfolg geltend machen können, dass 

das Festhalten an einem Vertrag ohne Einbeziehung der AVB unter der Geltung 

dispositiven Rechts eine unzumutbare Härte darstellt. 

Demgegenüber könnte das Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte für 

den Versicherungsnehmer sein. Häufig findet sich in der Literatur der Hinweis, 

dass die Nichtgeltung der AGB für die Verwendergegenseite von Vorteil sei, so 

dass in der Regel von keiner unzumutbaren Härte auszugehen sei1682. Mit Blick 

auf die Folgen der Nichteinbeziehung der AVB wie im Fall BGH NJW 1982, 

824 scheint diese Aussage auf den ersten Blick ohne weiteres einzuleuchten, da 

hier ein nur in den AVB vorgesehener Risikoausschlussgrund zu Gunsten des 

Versicherungsnehmers nicht eingriff1683. Unberücksichtigt bleibt insoweit aber 

die Situation des Versicherungsnehmers, wenn dieser nach einem (vermeintli-

chen) Versicherungsfall glaubt, einen Anspruch gegen den Versicherer zu haben, 

dieser aber die Regulierung ablehnt. Der Versicherungsnehmer kann in dieser 

Situation nicht auf die AVB zurückgreifen, um zu ermitteln, ob ein Versiche-

rungsfall eingetreten ist und welche Leistungen der Versicherer gegebenenfalls 

zu erbringen hat. Vielmehr muss er prüfen, ob die auf den Vertragsschluss ge-

richteten Willenserklärungen auch ohne Rücksicht auf die Geltung der AVB zu 

einer Einigung über die „essentialia negotii“ führen, damit überhaupt ein wirk-

samer Versicherungsvertrag geschlossen worden ist, und inwieweit dieser Ver-

trag durch dispositives Gesetzesrecht zu ergänzen ist. Er müsste also zunächst 

umfassende rechtliche Recherchen betreiben, um zu ergründen, ob ihm aus dem 

Versicherungsvertrag ein Anspruch gegen den Versicherer zusteht. An einer 

Beratung durch einen Rechtsanwalt wird er noch weniger vorbeikommen, als 

wenn die AVB Vertragsbestandteil geworden wären. 

Allerdings könnte argumentiert werden, dass die Anwendung dispositiven 

Rechts vom Gesetzgeber als Regelfall der Lückenfüllung gemäß § 306 Abs. 2 

BGB vorgesehen ist und daher entsprechende Anstrengungen von der Verwen-

dergegenseite erwartet werden können. Der Einwand der Unzumutbarkeit gemäß 

                                                 
1682 Vgl. Basedow, in: MK, § 306, Rn. 32; Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 12; Hubert 
Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 18; Stoffels, Rn. 632. 
1683 Vgl. BGH NJW 1982, 824 (825). 
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§ 306 Abs. 3 BGB kann jedoch trotz der in Abs. 2 vorgesehenen Möglichkeit der 

Lückenfüllung erhoben werden, weswegen die hiermit verbundenen Mühen 

nicht von vornherein bei der Annahme einer unzumutbaren Härte unberücksich-

tigt bleiben müssen. Zudem ist zu bedenken, dass der Versicherungsnehmer 

durch den Abschluss des Versicherungsvertrages eine Absicherung gegen Risi-

ken erstrebt und er damit gerade für den Eintritt eines Versicherungsfalles die 

Sicherheit erlangen möchte, die versprochene Leistung des Versicherers zu er-

halten. Liegen dem Vertrag die AVB nicht zugrunde, wird dieser Vertragszweck 

in Frage gestellt. 

Dies gilt umso mehr, wenn man die Konsequenzen berücksichtigt, die eine Un-

wirksamkeit des Vertrages zur Folge hätte. Für diesen Fall wird überwiegend ein 

Schadensersatzanspruch der Verwendergegenseite gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 

Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB befürwortet1684. Die Rechtslage wäre also die Gleiche 

wie bei der Unwirksamkeit des Vertrages wegen einer fehlenden Einigung über 

die „essentialia negotii“1685. Nach Eintritt des Versicherungsfalles könnte daher 

der Versicherungsnehmer geltend machen, den Vertrag auch unter Beachtung 

der Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB geschlossen zu haben und somit im 

Wege des Schadensersatzes die Leistungen zu beanspruchen, die ihm auf der 

Grundlage eines wirksamen Vertragsschlusses zustünden. Diese Lösung ist da-

her für den Versicherungsnehmer mit Blick auf die Abwicklung eines (vermeint-

lichen) Versicherungsfalles bedeutend angenehmer als die Ermittlung des Ob 

eines Vertragsschlusses und der Bestimmung der ergänzend eingreifenden 

dispositiven Regelungen. 

Die Interessengerechtigkeit der Annahme einer unzumutbaren Härte liegt umso 

mehr auf der Hand, als dass die Rechtsfolge des § 306 Abs. 3 BGB erst eintritt, 

wenn der Versicherungsnehmer die Unzumutbarkeit geltend macht1686. Meint er 

seine Rechte auch auf der Grundlage des ergänzend heranzuziehenden dispositi-

ven Rechts geltend machen zu können, bleibt ihm diese Möglichkeit unbenom-

men. 

Gegen die Annahme einer unzumutbaren Härte spricht auch nicht, dass der Ver-

sicherer wegen der Unwirksamkeit des Vertrages seinen Anspruch auf die Ver-

sicherungsprämie verliert. Kommt es zu einem Versicherungsfall und verlangt 

der Versicherungsnehmer Schadensersatz, da er den Vertrag auch unter Beach-

tung der Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB geschlossen hätte, kann der 

Versicherer bereits erhaltene Prämienzahlungen behalten, da diese zu keinem 

                                                 
1684 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 13; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 19; H. Schmidt, in: 
U/B/H, § 306, Rn. 49; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 22; Stoffels, Rn. 633; einschrän-
kend: Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 65, der § 6 Abs. 3 AGBG bzw. § 306 Abs. 3 BGB trotz des 
eindeutigen Wortlauts nur auf den Verwender von AGB anwenden möchte. 
1685 Vgl. oben unter E. I. 1. a. bb. (2.). 
1686 BGHZ 130, 150 (157); Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 19; Schlosser, in: Staudinger, § 306, 
Rn. 32; H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 48; Hubert Schmidt, in: Ba/Ro, § 306, Rn. 22. 
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Schaden beim Versicherungsnehmer geführt haben bzw. dieser sich ersparte 

Prämienzahlungen im Wege des Vorteilsausgleichs anrechnen lassen muss. 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass es eine unzumutbare Härte für den Ver-

sicherungsnehmer bedeutet, wenn die AVB nicht in den Versicherungsvertrag 

einbezogen werden und er daher ermitteln muss, ob dieser überhaupt zustande 

gekommen ist und inwieweit dispositives Recht zur Lückenfüllung herangezo-

gen werden kann. 

 

bb. Lückenfüllung im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 

Kann die durch die Nichteinbeziehung der AVB entstandene Lücke im Wege der 

ergänzenden Vertragsauslegung geschlossen werden, ist das Festhalten am Ver-

trag für den Versicherer aus den gleichen Gründen wie bei der Lückenfüllung 

durch dispositives Recht nicht unzumutbar. 

Auch für den Versicherungsnehmer stellt sich die Situation nicht anders dar. 

Fehlt es an einschlägigem Gesetzesrecht, muss er nicht nur prüfen, ob ein wirk-

samer Vertrag geschlossen wurde und dispositives Recht Anwendung findet. 

Vielmehr muss er durch einen Vergleich verschiedener am Markt vorhandener 

Klauselwerke auch herausfinden, inwieweit marktübliche AVB existieren, die 

im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung dem Vertrag zugrunde gelegt wer-

den können. Ferner besteht die Ungewissheit, ob bei einer gerichtlichen Ausei-

nandersetzung das Gericht den Vertrag in gleicher Weise ergänzend auslegen 

wird. In der Rechtsprechung und Literatur wird es daher als unzumutbare Härte 

angesehen, wenn infolge des Wegfalls aller oder einer Vielzahl von AGB-

Klauseln bei einem nicht gesetzlich geregelten Vertragstyp Ungewissheit oder 

Streit über die beiderseitigen Rechte und Pflichten droht1687. Dementsprechend 

ist von einer unzumutbaren Härte für den Versicherungsnehmer auszugehen, 

wenn der Inhalt des Vertrages im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu 

bestimmen ist. 

 

cc. Keine Lückenfüllung im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 

Fraglich ist, ob es für den Versicherer oder den Versicherungsnehmer eine un-

zumutbare Härte darstellt, wenn weder dispositives Gesetzesrecht noch eine er-

gänzende Vertragsauslegung in Frage kommt. 

Von einigen Stimmen in der Literatur darauf abgestellt, dass in diesen Fällen der 

Vertrag insgesamt unwirksam sei, ohne dass es auf das Zumutbarkeitskriterium 

des § 306 Abs. 3 BGB ankomme1688. Dem wäre jedoch nur zu folgen, wenn die 

                                                 
1687 Vgl. BGH NJW-RR 2003, 1056 (1060); KG MDR 1998, 760 (761); Basedow, in: MK, § 
306, Rn. 32; Grüneberg, in: Palandt, § 306, Rn. 12; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 16; H. 
Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 54. 
1688 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 53f; Roloff, in: Erman, § 306, Rn. 16; Hubert Schmidt, 
in: Ba/Ro § 306, Rn. 21; Stoffels, Rn. 587. 
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nichtergänzungsfähige Abrede keine Einigung über die „essentialia negotii“ ent-

hält, da es nur unter diesen Voraussetzungen an einem wirksamen Vertrags-

schluss fehlt. 

Nach einer in der Rechtsprechung und Teilen der Literatur vertretenen Ansicht 

soll das Vorliegen eines nichtergänzungsfähigen „Rumpf-“1689 oder „Torsover-

trages“ 1690 zur Unwirksamkeit des Vertrages führen, wenn dieser keine hinrei-

chende Grundlage für einen Interessenausgleich bietet und damit eine unzumut-

bare Härte vorliegt1691. Mit Rücksicht auf die Tatsachen, dass einerseits kein 

Interessenausgleich gewährleistet sein muss, damit eine ergänzende Vertragsaus-

legung überhaupt zum Zuge kommt und andererseits § 306 Abs. 3 BGB das Kri-

terium einer unzumutbaren Härte aufstellt, die im Wege einer allgemeinen Inte-

ressenabwägung zu ermitteln ist, orientiert sich diese Ansicht nicht nahe genug 

an den gesetzlichen Vorgaben des § 306 Abs. 3 BGB. Vorzugswürdig ist es da-

her, auch in diesen Fällen eine allgemeine Interessenabwägung durchzuführen, 

um über das Vorliegen einer unangemessenen Härte zu entscheiden. 

Orientiert daran ist eine unzumutbare Härte für den Versicherer anzunehmen, 

wenn infolge der Nichtergänzbarkeit des Vertrages ein gravierendes Missver-

hältnis zwischen übernommenem Risiko und der zu zahlenden Prämie besteht. 

Ob dieses Voraussetzungen erfüllt sind, ist anhand der Umstände des Einzelfal-

les zu beurteilen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hierfür bedeutend größer als 

in den Fällen, in denen Lücken im Vertrag durch Anwendung dispositiven Ge-

setzesrechts oder im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung geschlossen 

werden können. Kann der Versicherer eine unzumutbare Härte für sich reklamie-

ren, führt dies zur Unwirksamkeit des Vertrages, weswegen sich die Rechtslage 

so gestaltet, als sei von vornherein keine Einigung über die vertragswesentlichen 

Punkte erzielt worden. 

Im Falle der Nichtergänzbarkeit des Vertrages ist aus den gleichen Gründen, wie 

in den vorgenannten Fällen auch, eine unzumutbare Härte für den Versiche-

rungsnehmer anzunehmen. 

 

dd. Zwischenergebnis 

Regelmäßig bedeutet es für den Versicherer trotz Nichteinbeziehung der AVB 

keine unzumutbare Härte, am Vertrag festgehalten zu werden, da von einer hier-

für erforderlichen krassen Störung des Äquivalenzverhältnisses keine Rede sein 

kann. Demgegenüber bedeuten für den Versicherungsnehmer die Mühen, zu 

ermitteln, ob ein Versicherungsvertrag geschlossen worden ist und wie etwaige 

Lücken geschlossen werden können sowie die damit verbundenen Unsicherhei-

                                                 
1689 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 6, Rn. 53. 
1690 Vgl. Stoffels, Rn. 587. 
1691 Vgl. OLG München BB 2002, 2521 (2523); H. Schmidt, in: U/B/H, § 306, Rn. 53. 
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ten über die vertraglichen Rechte eine unzumutbare Härte, so dass er nicht am 

Vertrag festgehalten werden kann. 

 

2. Möglichkeiten der Heilung 

Werden die AVB nicht Bestandteil des Versicherungsvertrages, stellt sich die 

Frage, welche Möglichkeiten der Heilung, also der nachträglichen Einbeziehung 

der AVB bestehen. Von einer nachträglichen Einbeziehung kann jedoch nur die 

Rede sein, wenn die Parteien auch ohne Rücksicht auf die AVB überhaupt einen 

Vertrag geschlossen haben. Im Folgenden ist daher zu unterscheiden zwischen 

den Fällen, in denen ein Versicherungsvertrag mangels einer Einigung über die 

vertragswesentlichen Punkte nicht zustande gekommen und den Fällen, in denen 

ein Vertrag wirksam abgeschlossen worden ist. 

 

a. Kein wirksamer Vertragsschluss 

Ist kein Versicherungsvertrag zwischen den Parteien zustande gekommen, kön-

nen diese gemäß §§ 145 ff BGB unter Beachtung der Einbeziehungsvorausset-

zungen des § 305 Abs. 2 BGB einen neuen Versicherungsvertrag schließen. Na-

he liegend ist es daher, zu verlangen, dass der Versicherungsnehmer beim „An-

tragsmodell“ erneut einen Antrag stellt bzw. beim „Invitatiomodell“ der Versi-

cherer ein neues Angebot unterbreitet und somit das gesamte zum Vertrags-

schluss führende Verfahren wiederholt wird. Problematisch ist, dass es den Par-

teien regelmäßig gar nicht bewusst ist, dass die AVB nicht in den Vertrag einbe-

zogen worden sind. Folglich besteht für sie kein Anlass, das Vertragsschlussver-

fahren erneut zu durchlaufen. Es stellt sich daher die Frage, wie im Rahmen des 

„Antragsmodells“ oder des „Invitatiomodells“ Vorsorge dafür getroffen werden 

kann, dass trotz eines Verstoßes gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen 

gleichsam nachträglich die Voraussetzungen für einen wirksamen Vertrags-

schluss unter Einbeziehung der AVB geschaffen werden können. 

 

aa. Heilungsmöglichkeiten beim „Antragsmodell“ 

(1.) Vertragsschluss nach Übersendung des Versicherungsscheins 

Wird der Versicherungsnehmer nicht vor Abgabe seiner Willenserklärung auf 

die AVB hingewiesen oder werden ihm diese nicht überlassen, führt nach allge-

meinen AGB-rechtlichen Grundsätzen ein Nachholen der Einbeziehungsvoraus-

setzungen nicht dazu, dass die AVB Vertragsbestandteil werden1692. Etwas ande-

res kommt dann in Frage, wenn mit der Annahmeerklärung des Versicherers 

zugleich die Voraussetzungen für eine Einbeziehung der AVB geschaffen wer-

den und diese Erklärung somit für den Fall der Nichteinbeziehung der AVB als 

neuer Antrag des Versicherers zu verstehen ist, der dann gesondert vom Versi-
                                                 
1692 Vgl. Stoffels, Rn. Rn. 286; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. 155; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 36. 
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cherungsnehmer angenommen werden kann. Um einen Fall einer abweichenden 

Annahmeerklärung im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB handelt es sich in dieser 

Konstellation bei genauer Betrachtung nicht, denn bei einem unter Verstoß ge-

gen die Einbeziehungsvoraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB werden die §§ 

145 ff BGB in der Weise modifiziert, dass die Erklärung des Versicherungs-

nehmers nicht auf die Einbeziehung der AVB gerichtet ist1693. Fehlen ohne Be-

rücksichtigung der AVB der Antragserklärung jedoch die „essentialia negotii“, 

liegt mangels inhaltlicher Bestimmtheit in dieser kein Antrag im technischen 

Sinne, von dem die Annahmeerklärung des Versicherers abweichen könnte. 

 

(a.) Neues Angebot des Versicherers 

Wegen der Modifikation der §§ 145 ff BGB durch § 305 Abs. 2 BGB muss die 

eigentliche Annahmeerklärung des Versicherers ihrerseits die Einbeziehungs-

voraussetzungen für AVB beachten, damit ihr die Bedeutung zukommt, dass er 

den Vertrag unter Geltung seiner AVB abschließen möchte. Es ist somit erfor-

derlich, dass der Versicherer, der mit der Übersendung des Versicherungsscheins 

an sich den Antrag des Versicherungsnehmers annehmen will, in einem Begleit-

schreiben deutlich und unübersehbar darauf hinweist, dass der Versicherungs-

vertrag auf der Grundlage seiner im Einzelnen zu bezeichnenden AVB abge-

schlossen werden soll. Hierin liegt der gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB erforder-

liche Hinweis. Darüber hinaus muss der Versicherer nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 

BGB dem Versicherungsnehmer auch die Möglichkeit verschaffen, in zumutba-

rer Weise von den Versicherungsbedingungen Kenntnis zu nehmen. Zu diesem 

Zwecke sind sie als Anlage dem Begleitschreiben beizufügen, worauf ebenfalls 

hinzuweisen ist. 

Sind die Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB vor der Antragsstellung des 

Versicherungsnehmers nicht eingehalten worden und ist daher in dessen Erklä-

rung kein Antrag im technischen Sinne zu sehen, unterbreitet der Versicherer 

seinerseits ein Angebot auf Abschluss des Versicherungsvertrages. Sind demge-

genüber die Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB vor der Antragsstellung 

des Versicherungsnehmers eingehalten worden, korrespondieren Antrag und 

Annahmeerklärung, womit der Versicherungsvertrag wirksam zustande kommt. 

Folglich könnte es sich für einen Versicherer empfehlen, bei der Übersendung 

des Versicherungsscheins stets auf die Geltung seiner AVB hinzuweisen und 

diese dem Versicherungsnehmer (ggf. erneut) zur Verfügung zu stellen. Fraglich 

ist, wie dieser die Annahme erklären kann. 

 

(b.) Ausdrückliche Annahme 

Unproblematisch möglich ist es, dass sich der Versicherungsnehmer aufgrund 
                                                 
1693 Vgl. oben unter E. I. 1. a. aa. 
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des Begleitschreibens an den Versicherer oder dessen Vertreter wendet und aus-

drücklich die Annahme erklärt. Praktisch relevant dürfte dieser Fall indes nicht 

sein. 

 

(c.) Konkludente Annahme 

Eher als eine ausdrückliche Annahmeerklärung kommt eine konkludente An-

nahme des Versicherungsnehmers in Frage. Problematisch ist jedoch, ob diese 

den Anforderungen an eine wirksame Einbeziehung der AVB genügt. 

 

(aa.) Ausschluss konkludenter Erklärungen 

Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass bei einem Vertragsschluss unter 

Verwendung von AGB die Verwendergegenseite ihr Einverständnis auch kon-

kludent erklären kann1694. Für die Fälle einer Änderungsvereinbarung, mit der 

nachträglich AGB in einen Vertrag einbezogen werden sollen, wird demgegen-

über gefordert, dass diese Vereinbarung den Anforderungen des § 305 Abs. 2 

BGB genügt und die Verwendergegenseite eindeutig bzw. ausdrücklich ihr Ein-

verständnis mit den AGB erklärt1695. Zwar könnte darauf abgestellt werden, dass 

es in den Fällen eines neuen Angebots des Versicherers nicht um eine nachträg-

liche Änderung eines bereits geschlossenen Vertrages geht, sondern darum, ü-

berhaupt einen Vertrag unter Einbeziehung der AVB zustande zu bringen, so 

dass eine konkludente Einverständniserklärung genügt1696. In der Literatur wird 

vereinzelt jedoch auch für diesen Fall verlangt, dass der Kunde sein Einver-

ständnis zum Ausdruck bringt1697. 

Zumindest für das Versicherungsrecht überzeugt das Erfordernis einer ausdrück-

lichen Einverständniserklärung sowohl im Falle einer Änderungsvereinbarung 

als auch im Falle eines neuen Angebots des Versicherers nicht1698. Zunächst ist 

es widersprüchlich, für die erstmalige Einbeziehung von AGB konkludente Ein-

verständniserklärungen ausreichen zu lassen, während bei einer nachträglichen 

Einbeziehung, die ebenfalls den Regeln des § 305 Abs. 2 BGB folgt1699, nur eine 

ausdrückliche Erklärung genügen soll. 

Soweit in der Literatur auf die Entscheidung BGH NJW 1984, 1112 verwiesen 

                                                 
1694 Vgl. BGH BB 1983, 15 (16); OLG Köln WM 1993, 369 (370); Basedow, in: MK, § 305, Rn. 
83, Becker, in: Ba/Ro, § 305, Rn. 65; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 43; Roloff, in: Erman, § 
305, Rn. 41; Schlosser, in: Staudinger, § 305, Rn. 160; Stoffels, Rn. 291; Ulmer, in: U/B/H, § 
305, Rn. 161. 
1695 Vgl. Basedow, in: MK, § 305, Rn. 75; Becker, in: Ba/Ro, § 305, Rn. 65; Grüneberg, in: Pa-
landt, § 305, Rn. 47; Roloff, in: Erman, § 305, Rn. 42; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. Rn. 157; 
Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 37. 
1696 Vgl. Basedow, in: MK, § 305, Rn. 84. 
1697 Vgl. Roloff, in: Erman, § 305, Rn. 41. 
1698 A.A. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 32. 
1699 Vgl. BGHZ 86, 135 (137); BGH NJW 1984, 1112. 
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wird, um das Erfordernis einer ausdrücklichen Erklärung zu begründen1700, geht 

dieser Verweis ins Leere. Der BGH führt lediglich aus, dass eine Änderungsver-

einbarung jedenfalls dann zulässig ist, wenn sie unter den Voraussetzungen des 

§ 2 AGBG zustande kommt und der Kunde sich mit der Vertragsänderung aus-

drücklich einverstanden erklärt1701. Der Entscheidung ist also nicht zu entneh-

men, dass eine Einverständniserklärung stets ausdrücklich erfolgen muss. 

Basedow begründet die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Erklärung im Falle 

einer nachträglichen Einbeziehung damit, dass hierdurch regelmäßig die Rechts-

stellung der Verwendergegenseite verschlechtert wird1702. Zwar nimmt der Ver-

sicherer für sich eine einseitige Gestaltungsmacht in Anspruch, wenn in den 

Vertrag seine AVB einbezieht. Dieser Umstand dient jedoch zugleich der versi-

cherungstechnischen Notwendigkeit, Kollektive gleichartiger Risiken zu schaf-

fen1703, so dass bereits aus diesem Grunde auch der Versicherungsnehmer mit-

telbar ein Interesse an der Einbeziehung der AVB hat. Entscheidender ist jedoch, 

dass der Versicherungsnehmer ohne Geltung der AVB keine Gewissheit darüber 

hat, ob ein Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und welche Rechte ihm 

aus diesem Vertrag zustehen. Dies ist gerade der Grund dafür, weswegen das 

Festhalten an einem Vertrag ohne AVB für den Versicherungsnehmer nach der 

hier vertretenen Ansicht eine unzumutbare Härte im Sinne des § 306 Abs. 3 

BGB darstellt1704. 

Soweit im Übrigen in der Literatur darauf abgestellt wird, dass eine Einver-

ständniserklärung im Falle einer nachträglichen Einbeziehung von AGB aus-

drücklich erfolgen müsse, da in einem Schweigen auf einen entsprechenden Än-

derungsantrag kein Einverständnis gesehen werden könne1705, folgt dieser Um-

stand aus allgemeinen Grundsätzen der Rechtsgeschäftslehre, wonach Schwei-

gen grundsätzlich keinen Erklärungsgehalt hat1706. Einen Ausschluss konkluden-

ter Erklärungen rechtfertigt dies jedoch nicht. Es ist daher festzuhalten, dass das 

Einverständnis mit der Geltung der AVB konkludent erklärt werden kann. 

 

(bb.) Konkludente Annahme durch Prämienzahlung 

Der Versicherungsnehmer kann die Annahme konkludent dadurch erklären, dass 

er die geschuldete Erstprämie an den Versicherer überweist1707. 

 

                                                 
1700 Vgl. Basedow, in: MK, § 305, Rn. 75, Becker, in: Ba/Ro, § 305, Rn. 65; Roloff, in: Erman, § 
305, Rn. 42; Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 32. 
1701 Vgl. BGH NJW 1984, S. 1112. 
1702 Vgl. Basedow, in: MK, 305, Rn. 75. 
1703 Vgl. oben unter C. II. 1. 
1704 Vgl. oben unter E. I. 1. c. dd. 
1705 Vgl. Becker, in: Ba/Ro, § 305, Rn. 65; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 37. 
1706 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.). 
1707 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 30. 
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(cc.) Widerspruchsloses Dulden einer Lastschrift 

Häufig ist eine Überweisung der Versicherungsprämie nicht beabsichtigt, son-

dern der Versicherungsnehmer erteilt eine Einzugsermächtigung, damit der Ver-

sicherer die fällige Prämie im Lastschriftverfahren einziehen kann. Fraglich ist, 

ob auch das widerspruchslose Dulden einer Lastschrift als konkludente Annah-

meerklärung gewertet werden kann. 

Nach der hier vertretenen Ansicht kommt dem widerspruchlosen Dulden einer 

Lastschrift die Bedeutung einer Annahmeerklärung zu, wenn der Versicherer 

durch Übersenden des Versicherungsscheines verspätet die Annahme erklärt. In 

diesem Falle muss der Versicherungsnehmer damit rechnen, dass der Versiche-

rer von einem wirksamen Vertragsschluss ausgeht und daher im Wege der Last-

schrift die vermeintlich geschuldete Prämie einziehen wird. Widerspricht der 

Versicherungsnehmer einer solchen Lastschrift nicht innerhalb eines Zeitraumes, 

in dem mit einem Widerspruch gerechnet werden kann, so ist hierin eine kon-

kludente Annahmeerklärung zu sehen1708. 

Demgegenüber ist in dem widerspruchslosen Dulden einer Lastschrift nach einer 

„invitatio ad offerendum“ des Versicherungsnehmers nicht die Bedeutung 

beizumessen, dass dieser mit dem Abschluss eines Vertrages einverstanden 

ist1709. Der wesentliche Unterschied zu den Fällen einer verspäteten Annahmeer-

klärung liegt darin, dass der Versicherungsnehmer noch keine auf den Vertrags-

schluss gerichtete Willenserklärung abgegeben und somit noch keinen eindeuti-

gen Rechtsbindungswillen zum Ausdruck gebracht hat. Daher kann seinem 

Schweigen nicht der Erklärungsgehalt zukommen, den lediglich angefragten 

Vertrag wirksam zustande bringen zu wollen1710. 

Die hier vorliegende Konstellation ist eher mit dem widerspruchslosen Dulden 

einer Lastschrift nach einer verspäteten Annahmeerklärung zu vergleichen als 

mit dem Dulden einer Lastschrift nach der Abgabe einer „invitatio ad offeren-

dum“. Stellt der Versicherungsnehmer den Antrag auf Abschluss eines Versiche-

rungsvertrages, bringt er hiermit zum Ausdruck, einen bestimmten Vertrag ab-

schließen zu wollen. Zwar handelt es sich bei seiner Erklärung in den hier be-

handelten Fällen der Nichteinbeziehung der AVB mangels inhaltlicher Be-

stimmtheit um keinen Antrag im technischen Sinne, so dass argumentiert werden 

könnte, der Versicherungsnehmer bewege sich ebenso im rechtlich unverbindli-

chen Bereich wie bei der Erklärung einer „invitatio ad offerendum“. Unberück-

sichtigt bleibt bei dieser Betrachtungsweise der rein tatsächliche Wille und das 

Interesse des Versicherungsnehmers, einen Versicherungsvertrag durch die Ab-

gabe seiner Erklärung schließen zu wollen, um Versicherungsschutz zu erlangen. 

                                                 
1708 Vgl. oben unter C. I. 2. b. cc. (1.) (c.). 
1709 Vgl. oben unter D. III. 3. b. bb. 
1710 Vgl. oben unter D. III. 3. b. bb. 
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Bei näherer Betrachtung könnte allerdings eingewendet werden, zu welchen 

AVB der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag abschließen möchte, 

denn zumindest in den Fällen, in denen gegen § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB verstoßen 

worden ist, hat dieser die AVB des Versicherers nicht zur Kenntnis nehmen 

können. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass der Versicherungsnehmer auch als 

Laie eine ungefähre Vorstellung davon hat, dass der Versicherungsvertrag zu 

den Konditionen abgeschlossen werden soll, die der Versicherer dem beantrag-

ten Versicherungsschutz zugrunde zu legen pflegt, ohne dass er wissen muss, 

dass es sich insoweit um AVB handelt und welchen Inhalt diese Bedingungen 

im Einzelnen haben. 

Zweifelhaft ist jedoch, ob mit der Wertung, in dem widerspruchslosen Dulden 

einer Lastschrift eine konkludente Annahmeerklärung zu sehen, die Einbezie-

hungsvoraussetzungen für AVB umgangen werden, denn immerhin wird dem 

Versicherungsnehmer trotz eines ursprünglichen Verstoßes des Versicherer ge-

gen § 305 Abs. 2 BGB eine Erklärungslast auferlegt und er wird somit unter 

Zugzwang gesetzt, wenn er die AVB nicht gelten lassen möchte. 

Von einem Aushebeln des § 305 Abs. 2 BGB kann keine Rede sein, denn dessen 

Voraussetzungen müssen bei der Übersendung des Versicherungsscheines erfüllt 

werden, weswegen der Versicherungsnehmer die AVB nun zur Kenntnis neh-

men kann. Modifiziert werden allein die Anforderungen an die Einverständnis-

erklärung, indem dem widerspruchslosen Dulden einer Lastschrift aufgrund ei-

ner aus Treu und Glauben folgenden Erklärungspflicht ein schlüssiger Erklä-

rungsgehalt beigemessen wird. Die Annahme einer solchen Erklärungspflicht ist 

jedoch mit Blick auf die Interessenlage des Versicherungsnehmers gerechtfer-

tigt. Es liegt in seinem Interesse, Versicherungsschutz auf der Grundlage der 

AVB zu erlangen, damit er Gewissheit darüber gewinnt, welche Rechte und 

Pflichten für ihn aus dem Versicherungsvertrag folgen und er somit bei Eintritt 

eines (vermeintlichen) Versicherungsfalles prüfen kann, ob und inwieweit ihm 

Ansprüche zustehen. Möchte er die AVB nicht gelten lassen, kann von ihm red-

licherweise erwartet werden, dass er ihrer Geltung widerspricht und sich somit 

sich bewusst gegen den Vertragsschluss und den damit verbundenen Versiche-

rungsschutz wendet. 

Kommt somit prinzipiell dem widerspruchslosen Dulden einer Lastschrift der 

Erklärungsgehalt zu, den Antrag des Versicherers annehmen zu wollen, ist frag-

lich, ob nicht aufsichtsrechtliche Bedenken bestehen, die es dem Versicherer 

versagen, zusammen mit der Übersendung des Versicherungsscheins die Einbe-

ziehungsvoraussetzungen für AVB zu schaffen, um so den Weg für einen Ver-

tragsschluss unter Einbeziehung der AVB frei zu machen. 

Problematisch ist insoweit, dass der Versicherer ohne fälligen Anspruch keine 

Lastschrift veranlassen darf. Bereits im Zusammenhang mit der Diskussion über 
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die Möglichkeit einer konkludenten Annahme durch das widerspruchslose Dul-

den einer Lastschrift beim „Invitatiomodell“ ist darauf hingewiesen worden, 

dass ein aufsichtsrechtlicher Missstand im Sinne des § 81 Abs. 2 S. 2 VAG an-

zunehmen ist, wenn ein Versicherer systematisch in rechtwidriger Weise vom 

Lastschriftverfahren Gebrauch macht, um zu einem Vertragsschluss zu gelan-

gen1711. Fraglich ist daher, ob nicht Entsprechendes gilt, wenn der Versicherer 

die AVB zusammen mit dem Versicherungsschein übersendet und darauf setzt, 

dass in dem widerspruchslosen Dulden einer Lastschrift eine konkludente An-

nahmeerklärung gesehen wird. 

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es anders als bei der im Rahmen des „Invita-

tiomodells“ erörterten Vorgehensweise nicht darum geht, regelmäßig auf diesem 

Wege Versicherungsverträge zu schließen, sondern nur eine Möglichkeit ge-

schaffen werden soll, in Ausnahmefällen zu einem wirksamen Vertragsschluss 

zu gelangen. Insoweit zielt die hier vorgeschlagene Verfahrensweise allein dar-

auf ab, eine Heilungsmöglichkeit für den Fall zu eröffnen, dass den Parteien die 

Nichteinbeziehung der AVB nicht bewusst ist und diese daher keinen Anlass 

haben, sich ausdrücklich erneut über einen Vertragsschluss unter Einbeziehung 

der AVB zu verständigen. Aufsichtsrechtliche Bedenken sind daher unbegrün-

det. 

 

(dd.) Nichtausüben des Widerrufsrechts 

Schließlich ist zu überlegen, ob eine konkludente Annahmeerklärung nicht darin 

gesehen werden kann, dass der Versicherungsnehmer nach Erhalt der AVB zu-

sammen mit dem Versicherungsschein von seinem Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 

1 VVG innerhalb der Widerrufsfrist keinen Gebrauch macht. Zwar sind sowohl 

der Erhalt des Versicherungsscheines als auch der AVB gemäß § 8 Abs. 2 VVG 

Voraussetzungen für den Beginn der Widerrufsfrist, jedoch setzt dieser auch 

voraus, dass bereits ein Vertrag zustande gekommen ist1712. Folglich kann in 

einem Verstreichenlassen der Widerrufsfrist keine konkludente Annahmeerklä-

rung gesehen werden, die ihrerseits zum Vertragsschluss führt. 

 

(2.) Nachträgliche Einbeziehung über § 5 VVG 

Als weitere Heilungsmöglichkeit, um die AVB beim Abschluss des Versiche-

rungsvertrages nach dem „Antragsmodell“ einzubeziehen, könnte ein Vorgehen 

des Versicherers nach § 5 VVG in Frage kommen1713. Hierzu müsste er einen 

Versicherungsschein übersenden, in dem er abweichend vom Antrag des Versi-

cherungsnehmers seiner Annahmeerklärung die AVB zugrunde legt. Über diese 

                                                 
1711 Vgl. oben unter D. III. 3. b. bb. 
1712 Vgl. oben unter D. III. 8. 
1713 Vgl. Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 5, Rn. 11; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 46; 
Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 26; ders., RuS 2007, S. 309 (311). 
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Abweichung müsste er gemäß § 5 Abs. 2 VVG belehren, so dass möglicherwei-

se nach Ablauf der Widerspruchsfrist der Vertrag unter Einbeziehung der AVB 

zustande kommt. 

Als Befürworter dieser Lösung weist Schimikowski darauf hin, dass dieses Ver-

fahren nicht als Regelfall praktiziert werden dürfe, um das „Policenmodell“ auf-

recht zu erhalten. Er hält daher ein Vorgehen über § 5 VVG nur im Ausnahme-

fall für einen gangbaren Weg1714. 

In der Literatur stößt eine Einbeziehung der AVB über § 5 VVG auch auf Ab-

lehnung. Knops meint, dass eine Einbeziehung der AVB über § 5 VVG faktisch 

dieselbe Wirkung habe, als sei das „Policenmodell“ nicht abgeschafft worden. 

Dies widerspreche jedoch dem Willen des Gesetzgebers, der sich bewusst gegen 

das „Policenmodell“ entschieden habe1715. Ebers lehnt eine Anwendung von § 5 

VVG zur Einbeziehung der AVB ab, da §§ 7 VVG und 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB 

eine Sperrwirkung entfalten1716. Demgegenüber meint Wandt, dass keine Ab-

weichung vom Antrag des Versicherungsnehmers vorliege, da bereits die Ver-

tragserklärung des Versicherungsnehmers die AVB bezeichne1717. Beckmann 

stellt darauf ab, dass § 5 VVG den Inhalt des Versicherungsscheines betreffe, die 

AVB jedoch grundsätzlich nicht Inhalt desselben seien1718. 

Zweifelhaft ist bereits, ob die Voraussetzungen von § 5 VVG erfüllt sind, wo-

nach der Versicherungsnehmer einen Antrag stellen muss. Sieht die Antragser-

klärung infolge des Verstoßes gegen die die Einbeziehungsvoraussetzungen für 

AVB deren Geltung nicht vor, obwohl diese die „essentialia negotii“ bestimmen, 

liegt mangels inhaltlicher Bestimmtheit kein Antrag im technischen Sinne 

vor1719. Denkbar wäre es daher allein, auf den Rechtsgedanken des § 5 VVG 

abzustellen, wenn im Übrigen dessen Voraussetzungen erfüllt sind und die §§ 7 

VVG und 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB keine Sperrwirkung entfalten. 

Soweit Wandt darauf abstellt, dass keine Abweichung im Sinne des § 5 Abs. 1 

VVG vorliege, da der Antrag des Versicherungsnehmers die AVB bezeichne, 

kann dem nicht gefolgt werden. Werden die Einbeziehungsvoraussetzungen für 

AVB nicht beachtet, kommt der Willenserklärung des Versicherungsnehmers 

gerade nicht die Bedeutung zu, dass dieser mit der Einbeziehung der AVB ein-

verstanden ist1720. Der Antrag bezeichnet somit erst gar nicht die AVB. Gleich-

wohl liegen die Voraussetzungen einer Abweichung nicht vor. Diese ist nur 

                                                 
1714 Vgl. Schimikowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 26; ders., RuS 2007, S. 309 (311). Ähnlich 
Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 5, Rn. 11. 
1715 Vgl. Knops, in: B/M, § 5, Rn. 17. 
1716 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 8. 
1717 Vgl. Wandt, Verbraucherinformation, S. 13; ders., in: Hdb. FA VersR, 1. Kap. Rn. 298; 
ders., Rn. 292. 
1718 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 94. 
1719 Vgl. oben unter C. I. 2. a. aa. 
1720 Vgl. oben unter E. I. 1. a. aa. 
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dann gegeben, wenn der Versicherungsschein eine Regelung zu einem Punkt 

trifft, zu dem bereits der Antrag einen Regelungsvorschlag enthalten hat1721. 

Sieht der Antrag infolge des Verstoßes gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen 

keine Regelung über die Einbeziehung von AVB vor, kann in einer Bezugnahme 

auf die AVB im Versicherungsschein kein Abweichen vom Antrag gesehen 

werden. Eine Einbeziehung der AVB über § 5 VVG kommt somit nicht in Frage. 

 

bb. Heilungsmöglichkeiten beim „Invitatiomodell“ 

Fraglich ist, welche Vorkehrungen der Versicherer treffen kann, damit bei einer 

Vertragsanbahnung nach dem „Invitatiomodell“ die Voraussetzungen für einen 

Vertragsschluss geschaffen werden können, wenn die Einbeziehungsvorausset-

zungen für AVB vor der Abgabe der Annahmeerklärung nicht beachtet wurden. 

 

(1.) Vertragsschluss nach Übersendung des Versicherungsscheins 

Missachtet der Versicherer die Vorgaben des § 305 Abs. 2 BGB, kommt seinem 

Angebot nicht die Bedeutung zu, dass er den Vertrag unter Einbeziehung der 

AVB schließen möchte. Folglich fehlt es in diesem Fall, wenn ohne Rücksicht 

auf die AVB der Erklärung des Versicherers die „essentialia negotii“ nicht ent-

nommen werden können, genau genommen bereits an einem Antrag des Versi-

cherers im technischen Sinne. Aber auch der Annahmeerklärung des Versiche-

rungsnehmers lassen sich in dieser Konsequenz die vertragswesentlichen Punkte 

nicht entnehmen. 

Ein Antrag des Versicherers könnte jedoch darin zu sehen sein, dass er dem Ver-

sicherungsnehmer zusammen mit dem Versicherungsschein die AVB übersendet 

und in einem Begleitschreiben auf ihre Geltung hinweist. Fraglich ist jedoch, 

wie dieser Hinweis zu gestalten ist, damit dem Verhalten insgesamt die Bedeu-

tung einer Antragserklärung zukommt. 

Es ist zu bedenken, dass die Formulierung in dem Begleitschreiben so zu wählen 

ist, dass sie auch in den Fällen verwendet werden kann, in denen die Einbezie-

hungsvoraussetzungen für AVB beachtet worden sind. Der Versicherer kann 

daher nicht schreiben, dass der Versicherungsvertrag unter Geltung seiner AVB 

zustande kommen soll, denn beim Vertragsschluss nach dem „Invitatiomodell“ 

muss der Vertrag nach der hier vertretenen Ansicht im Regelfall bereits bei Zu-

gang des Versicherungsscheins geschlossen worden sein1722. Die Formulierung 

sollte daher so lauten, dass der Versicherer davon ausgeht, dass der Vertrag auf 

der Grundlage seiner AVB geschlossen worden ist. Ist dies tatsächlich nicht der 

Fall, kann diese Erklärung gemäß §§ 133, 157 BGB dahin ausgelegt werden, 

dass der Versicherer zumindest bereit ist, zu seinen AVB zu kontrahieren, so 

                                                 
1721 Vgl. OLG Saarbrücken VersR 2003, S. 323 (324); Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 3a. 
1722 Vgl. oben unter D. III. 2. 
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dass diesem Verhalten insgesamt die Bedeutung eines Antrages zukommt. Die-

sen kann der Versicherungsnehmer ebenso wie beim „Antragsmodell“ ausdrück-

lich oder konkludent durch Überweisen der Prämie oder widerspruchsloses Dul-

den einer Lastschrift annehmen. 

 

(2.) Einbeziehung der AVB gemäß § 5 VVG 

Eine Einbeziehung der AVB gemäß § 5 VVG kommt bereits deswegen nicht in 

Frage, weil die Norm einen Antrag des Versicherungsnehmers voraussetzt, an 

dem es bei einem Vertragsschluss nach dem „Invitatiomodell“ fehlt. § 5 VVG 

findet daher beim „Invitatiomodell“ keine Anwendung1723. 

 

b. Wirksamer Vertragsschluss 

Kommt eine Einigung zwischen den Parteien über die vertragswesentlichen 

Punkte auch ohne Rücksicht auf die AVB zustande, ist der Vertrag gemäß § 306 

Abs. 1 BGB im Übrigen wirksam. Eine nachträgliche Einbeziehung der AVB 

kommt in diesem Fall durch die Vereinbarung einer Vertragsänderung in Frage, 

die ihrerseits die Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB erfüllen muss1724. 

Problematisch ist wiederum, dass die Parteien regelmäßig nichts davon wissen, 

dass die AVB nicht Vertragsbestandteil geworden sind, so dass der Abschluss 

eines ausdrücklichen Änderungsvertrages nicht in Frage kommen wird. Es ist 

daher zu klären, welche Vorkehrungen beim „Antragsmodell“ und beim „Invita-

tiomodell“ getroffen werden können, um für den Abschluss eines entsprechen-

den Änderungsvertrages zu sorgen. 

 

aa. Heilungsmöglichkeiten beim „Antragsmodell“ 

(1.) Abschluss eines Änderungsvertrages nach Übersendung des Versicherungs-

scheins 

Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer mit der Übersendung des Ver-

sicherungsscheins wiederum ein Begleitschreiben zusammen mit den AVB ü-

bersenden, in dem er erklärt, dass der Vertrag auf der Grundlage der AVB ge-

schlossen werden soll. In diesem Falle stellt seine Annahmeerklärung wegen der 

Beachtung der Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB eine abweichende An-

nahme im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB dar. 

Dieses neue Angebot kann der Versicherungsnehmer entweder ausdrücklich 

oder konkludent durch Überweisen der Prämie oder widerspruchsloses Dulden 

einer Lastschrift annehmen1725. 

                                                 
1723 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 5, Rn. 6. 
1724 Vgl. BGHZ 86, 135 (137); BGH NJW 1984, 1112; Basedow, in: MK, § 305, Rn. 75; Becker, 
in: Ba/Ro, § 305, Rn. 65; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 47; Roloff, in: Erman, § 305, Rn. 
42; Ulmer, in: U/B/H, § 305, Rn. Rn. 157; Wolf, in: W/H/L, § 2, Rn. 37 
1725 Vgl. oben unter E. I. 2. a. aa. (1.) (c.) (cc.). 
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Darüber hinaus könnte eine konkludente Annahme in einem Verstreichenlassen 

der Widerrufsfrist des § 8 Abs. 1 VVG zu sehen sein1726. 

Ist der Versicherungsvertrag ohne die AVB zustande gekommen und werden 

dem Versicherungsnehmer die AVB mit der Übersendung des Versicherungs-

scheins überlassen, so beginnt die Widerrufsfrist des § 8 Abs. 2 VVG zu laufen. 

Widerruft der Versicherungsnehmer nicht, drückt er hiermit grundsätzlich sein 

Einverständnis mit einer Fortgeltung des Vertrages aus. Zweifelhaft könnte je-

doch sein, dass seine ursprüngliche Willenserklärung nicht auf eine Einbezie-

hung der AVB gerichtet war und demgemäß das Unterlassen des Widerrufs nur 

ein Einverständnis mit einer Fortgeltung des Vertrages ohne Rücksicht auf die 

AVB zum Ausdruck bringen könnte. Werden jedoch die Einbeziehungsvoraus-

setzungen für AVB bei der Übersendung des Versicherungsscheines beachtet 

und stellt überdies deren Überlassen eine Voraussetzung für den Beginn der Wi-

derrufsfrist dar, kann ein Unterlassen des Widerrufs redlicherweise nur so ver-

standen werden, dass der Versicherungsnehmer mit dem Vertrag unter Einbezie-

hung der AVB einverstanden ist. Daran ändert auch der in der Literatur erhobene 

Einwand nichts, wonach ein Widerruf weiter reichende Folgen habe als ein man-

gelndes Einverständnis zur Einbeziehung von AVB1727, denn entscheidend ist 

allein, dass der Versicherungsnehmer sich nicht infolge eines Widerrufs vom 

Vertrag lösen möchte. 

 

(2.) Einbeziehung über § 5 VVG 

Eine Einbeziehung über § 5 VVG kommt nicht in Betracht, da der Versiche-

rungsschein nach der hier vertretenen Ansicht nicht von dem Antrag des Versi-

cherungsnehmers abweicht1728. 

 

bb. Heilungsmöglichkeiten beim „Invitatiomodell“ 

(1.) Abschluss eines Änderungsvertrages nach Übersendung des Versicherungs-

scheins 

Ebenso wie bei einer Vertragsanbahnung nach dem „Antragsmodell“ kann der 

Versicherer zusammen mit dem Versicherungsschein die AVB übersenden und 

in einem Begleitschreiben darauf hinweisen, dass er davon ausgeht, der Vertrag 

sei auf der Grundlage seiner AVB geschlossen worden. 

Fraglich ist aber, ob hierin für den Versicherungsnehmer hinreichend deutlich 

zum Ausdruck kommt, dass ihm der Abschluss eines Änderungsvertrages ange-

tragen wird. So wird in der Literatur in diesem Zusammenhang teilweise ver-

langt, dass der Verwender einen entsprechenden Änderungswillen ausdrücklich 

                                                 
1726 Vgl. Schimikowski, RuS 2007, S. 309 (311). 
1727 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 93. 
1728 Vgl. oben unter E. I. 2. a. aa. (2.). 
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erklären muss. Nicht ausreichend sei es daher, auf die eigenen AGB in nach Ver-

tragsschluss übersandten Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen Begleit-

schreiben hinzuweisen1729. Mit Blick auf das Versicherungsrecht sollten insoweit 

aber keine übersteigerten Anforderungen gestellt werden. Aus den gleichen 

Gründen, die auch eine ausdrückliche Einverständniserklärung des Versiche-

rungsnehmers mit der Geltung von AVB bei einer nachträglichen Änderungs-

vereinbarung entbehrlich machen1730, muss es daher genügen, dass aus den Um-

ständen auf einen Willen des Versicherers zum Abschluss eines Änderungsver-

trages geschlossen werden kann. Erklärt der Versicherer, dass er davon ausgeht, 

dass der Vertrag unter Geltung seiner AVB geschlossen worden ist und ent-

spricht dies nicht den wahren Gegebenheiten, ist dieses Verhalten gemäß §§ 133, 

157 BGB als Angebot auf Abschluss eines Änderungsvertrages zu verstehen. 

Dieses Angebot kann ausdrücklich oder konkludent in der bereits beim „An-

tragsmodell“ beschriebenen Weise angenommen werden. 

 

(2.) Einbeziehung über § 5 VVG 

Eine nachträgliche Einbeziehung der AVB über § 5 VVG kommt aus den bereits 

erörterten Gründen beim „Invitatiomodell“ nicht in Frage1731. 

 

3. Zusammenfassung 

Werden die AVB in den Versicherungsvertrag nicht einbezogen, kommt es für 

eine Anwendung des § 306 Abs. 1 BGB und somit für eine Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen darauf an, dass die Parteien auch ohne Rücksicht auf die 

AVB eine Einigung über die „essentialia negotii“ des Versicherungsvertrages 

erzielen. Ist dies nicht der Fall, kommt kein wirksamer Vertrag zwischen den 

Parteien zustande und der Versicherer haftet dem Versicherungsnehmer gemäß 

§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB auf Schadensersatz. 

Einigen sich die Parteien über die vertragswesentlichen Punkte, bleibt der Ver-

trag gemäß § 306 Abs. 1 BGB im Übrigen wirksam. Die durch die Nichteinbe-

ziehung der AVB entstandenen Lücken sind durch die Anwendung dispositiven 

Gesetzesrechts sowie im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen. 

Regelmäßig kann in diesen Fällen jedoch der Versicherungsnehmer einwenden, 

dass ein Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte im Sinne des § 306 Abs. 

3 BGB darstellt. Ist der Vertrag infolgedessen unwirksam, haftet der Versicherer 

wieder unter dem Gesichtspunkt der „culpa in contrahendo“ auf Schadensersatz. 

Werden die AVB in den Versicherungsvertrag nicht einbezogen, können die 

Parteien entweder erneut einen Versicherungsvertrag oder einen Änderungsver-

                                                 
1729 Roloff, in: Erman, § 305, Rn. 42. 
1730 Vgl. oben unter E. I. 2. aa. (1.) (c.) (aa.). 
1731 Vgl. oben unter E. I. 2. b. bb. (2.). 
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trag abschließen, um nachträglich zu einer Geltung der AVB zu gelangen. Da 

den Parteien die Nichteinbeziehung der AVB häufig nicht bewusst ist, empfiehlt 

es sich für den Versicherer, dass er zusammen mit dem Versicherungsschein die 

AVB übersendet und in einem Begleitschreiben ausdrücklich darauf hinweist, 

dass der Vertrag auf der Grundlage seiner AVB geschlossen werden soll, bzw. 

dass er davon ausgeht, dass dem Vertrag seine AVB zugrunde liegen. Bei einem 

anfänglichen Verstoß gegen § 305 Abs. 2 BGB schafft der Versicherer mit die-

sem Vorgehen die Voraussetzungen für einen nachträglichen Vertragsschluss 

bzw. einen Abschluss eines Änderungsvertrages, da sein Verhalten gemäß        

§§ 133, 157 BGB als entsprechende Antragserklärung zu verstehen ist. Diesen 

Antrag kann der Versicherungsnehmer ausdrücklich oder konkludent durch Ü-

berweisen der Prämie aber auch durch widerspruchsloses Dulden einer Last-

schrift bzw. Verstreichenlassen der Widerspruchsfrist annehmen. 
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II. Verstoß gegen die Pflicht zur Information (§ 7 VVG) 

Die Pflicht zur Erteilung der vorvertraglichen Informationen gemäß § 7 Abs. 1 

und 2 VVG i.V.m. der VVG-InfoV kann auf unterschiedlichste Art und Weise 

verletzt werden. Neben dem Fall, dass dem Versicherungsnehmer keine vorver-

traglichen Informationen überlassen werden, ist es denkbar, dass die zur Verfü-

gung gestellten Informationen den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen, 

etwa weil diese unvollständig, inhaltlich unzutreffend oder entgegen § 7 Abs. 1 

S. 2 VVG nicht klar und verständlich abgefasst sind. Ferner ist an den Fall zu 

denken, dass die Informationen nicht rechtzeitig im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 1 

VVG überlassen werden und der Versicherungsnehmer sie zu einem späteren 

Zeitpunkt erhält. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einem Verzicht auf Vo-

rabinformation gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG der Versicherer nicht gegen 

seine Pflicht zur Information verstößt, wenn er sie unverzüglich nach Vertrags-

schluss nachholt, da von der Verzichtsregelung trotz ihrer Europarechtswidrig-

keit bis zu einer Änderung des VVG Gebrauch gemacht werden kann1732. 

Schließlich ist zu bedenken, dass ein Verstoß des Versicherers gegen § 2 Abs. 4 

S. 1 VVG-InfoV zu keiner Verletzung der Informationspflichten führt, da diese 

Norm auf keiner wirksamen Verordnungsermächtigung beruht und daher verfas-

sungswidrig und somit nichtig ist1733. 

Zu untersuchen ist, welche Rechtsfolgen an die Verletzung der Informations-

pflichten anknüpfen können und wie diese untereinander konkurrieren1734. Dabei 

ist insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass diese Pflichten weitge-

hend auf den Vorgaben der RL 92/49/EWG, 2002/83/EG und 2002/65/EG beru-

hen, denn in seiner Rechtsprechung hat der EuGH aus dem Gebot der prakti-

schen Wirksamkeit („effet utile“) die Formel entwickelt, dass der nationale Ge-

setzgeber für Verstöße gegen gemeinschaftsrechtliche Vorgaben Sanktionen 

vorsehen muss, die „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sind1735.    

Art. 11 der RL 2002/65/EG greift diese Rechtsprechung auf bestimmt in Abs. 1, 

dass die Mitgliedsstaaten angemessene Sanktionen zur Ahndung von Verstößen 

des Anbieters gegen die in Umsetzung der Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen 

Vorschriften vorsehen, und in Abs. 3, dass diese Sanktionen wirksam, verhält-

nismäßig und abschreckend sein müssen. Dieser Maßstab ist nicht nur vom Ge-

setzgeber bei der Ausgestaltung der jeweiligen Sanktionen, sondern auch bei der 

                                                 
1732 Vgl. oben unter C. III. 5. c. cc. (2.). 
1733 Vgl. oben unter C. III. 4. d. ee. (1.). 
1734 Um den Umfang zu begrenzen, bleiben im Folgenden insbesondere versicherungsaufsichts-
rechtliche und wettbewerbsrechtliche Rechtsfolgen außer Betracht. 
1735 Vgl. EuGH, Urt. v. 26.10.1995 –Rs. C-36/94, Slg. 1995, I-3573, Rn. 20-Siesse; EuGH, Urt. 
v. 8.5.1994 –Rs. C-382, Slg. 1994, I-2435, Rn. 55-Kommission./.Vereinigtes Königreich; EuGH, 
Urt. v. 8.5.1994 –Rs. C-383/92, Slg. 1994, I-2479, Rn. 40-Kommission./.Vereinigtes Königreich; 
EuGH, Urt. v. 2.10.1991 –R. C-7/90, Slg. 1991, I-4371, Rn. 17-Vandevenne; Schwintowski, in: 
Schulze/Ebers/Grigoleit (Hrsg.), S. 267 (284). 
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Auslegung des nationalen Rechts zu berücksichtigen1736. 

 

1. Zustandekommen und Inhalt des Versicherungsvertrages 

Zunächst stellt sich die Frage, welchen Einfluss eine Verletzung der vorvertrag-

lichen Informationspflicht auf das Zustandekommen und den Inhalt des Versi-

cherungsvertrages hat1737. Zu differenzieren ist hierbei zwischen dem Fall der 

Nichterteilung der Informationen, ihrer inhaltlichen Schlechterteilung sowie 

einer nicht rechtzeitigen Information. 

 

a. Nichterteilen der Informationen 

Werden dem Versicherungsnehmer keine Informationen zur Verfügung gestellt, 

stellt sich zunächst das Problem, dass gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 VVG bzw. § 1 Abs. 

1 Nr. 6a VVG-InfoV auch die AVB Gegenstand der Informationspflichten sind. 

Eine strikte Trennung zwischen AVB und vorvertraglichen Informationen ist 

ohnehin nicht ohne weiteres möglich, denn ein Vergleich zwischen § 10 Abs. 1 

VAG, der aufsichtsrechtliche Vorgaben für den Inhalt der Versicherungsbedin-

gungen macht, und § 1 Abs. 1 VVG-InfoV zeigt, dass sich diese inhaltlich teils 

überschneiden. Zudem müssen nicht alle Informationen des § 7 VVG zwingend 

in einer eigenen von den AVB getrennten Broschüre zur Verfügung gestellt 

werden, sondern die AVB können auch, mit Ausnahme der Informationen des    

§ 1 Abs. 1 Nr. 6b und 13 VVG-InfoV, selbst Informationsträger sein, soweit dies 

nicht einer klaren und verständlichen Übermittlung im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 2 

VVG entgegensteht1738. Verwendet daher ein Versicherer eine einheitliche In-

formationsbroschüre, in die sowohl die vorvertraglichen Informationen ein-

schließlich des Produktinformationsblattes als auch die AVB aufgenommen wer-

den und wird diese dem Versicherungsnehmer nicht übergeben, führt dies dazu, 

dass der Versicherer im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB gegen die 

Einbeziehungsvoraussetzung des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB verstößt. Die Folgen 

für das Zustandekommen und den Inhalt des Vertrages sind in diesem Fall die 

gleichen wie bei den bereits erörterten Konsequenzen der Nichteinbeziehung der 

AVB 1739. 

Von einer Nichterteilung der Informationen trotz Einbeziehung der AVB kann 

daher im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB allenfalls dann die Rede 

sein, wenn ein Versicherer eine Informationsbroschüre samt Produktinformati-

onsblatt und die AVB als gesonderte Druckstücke auflegt und im Einzelfall die 

Übergabe der Informationsschrift nebst Produktinformationsblatt unterbleibt, 

auch wenn genau genommen mit der Übergabe der AVB der Informationspflicht 

                                                 
1736 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (833). 
1737 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 53. 
1738 Vgl. näher oben unter C. III. 4. f. bb. 
1739 Vgl. oben unter E. I. 1. a. und b. 
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des § 7 VVG teilweise entsprochen wird. 

Werden dem Versicherungsnehmer die Informationen nach § 7 VVG nicht er-

teilt, können diese nicht dazu beitragen, die zwischen Versicherungsnehmer und 

Versicherer gestörte Vertragsparität auszugleichen. Gleichwohl sieht das VVG 

als ausdrückliche Sanktionsfolge in § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG nur vor, dass die 

Frist für das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 VVG nicht zu laufen beginnt1740. 

Da das Widerrufsrecht selbst die Wirksamkeit der Willenserklärung unberührt 

lässt1741 und die gesetzlich angeordnete Sanktion in erster Linie nur sinnvoll ist, 

wenn der Gesetzgeber von einer Wirksamkeit der Willenserklärung des Versi-

cherungsnehmers ausgeht, führt das Unterlassen der Information nicht zur Un-

wirksamkeit des Versicherungsvertrages1742. Auf das Zustandekommen des Ver-

trages hat die Nichterteilung der Informationen, vorbehaltlich einer Einbezie-

hung der AVB, keine Auswirkungen. Der Inhalt des Vertrages bestimmt sich 

insoweit nach den einbezogenen AVB. 

 

b. Schlechterteilen der Informationen 

Eine Schlechterteilung der Informationen ist in der Weise denkbar, dass diese 

unvollständig, inhaltlich unzutreffend, entgegen § 7 Abs. 1 S. 2 VVG nicht klar 

und verständlich oder in elektronisch gespeicherter Form erteilt werden, obwohl 

der Versicherungsnehmer hiermit nicht einverstanden ist bzw. er im Anschluss 

an eine solche Informationserteilung seine Willenserklärung abgeben will1743. 

 

aa. Unvollständige, unklare und unverständliche bzw. nicht formgerechte Infor-

mationen 

Werden die Informationen unvollständig erteilt, ist dies als teilweise Nichterfül-

lung der Informationspflichten anzusehen, weswegen die Rechtsfolgen hinsicht-

lich des Zustandekommens und des Vertragsinhalts die gleichen sind wie im 

Falle der Nichterteilung der Informationen. Entsprechendes gilt, wenn die In-

formationen nicht klar und verständlich im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 2 VVG erteilt 

werden, da diese dann im Ergebnis so zu behandeln sind, als seien sie nicht er-

teilt worden. Ebenso verhält es sich in dem Fall, dass die Informationen in elekt-

ronisch gespeicherter Form übergeben werden, obwohl eine Übergabe in ge-

druckter Fassung erforderlich gewesen wäre. 

 

                                                 
1740 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (303); Funck, VersR 2008, S. 163 (164); Leverenz, Rn. 3/79; 
Marlow/Spuhl, S. 21; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 75; Niederleithinger, Teil A, Rn. 69; Schimi-
kowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 20; Schimikowski/Höra, S. 116; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 
(723); Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 293. 
1741 Vgl. oben unter C. I. 2. c. 
1742 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (164); Leverenz, Rn. 3/79; Marlow/Spuhl, S. 21; Schimi-
kowski, in: HK-VVG, § 7, Rn. 25. Unklar Niederleithinger, Teil A, Rn. 64 und 69. 
1743 Vgl. zu letzterem oben unter C. III. 4. f. aa. 
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bb. Unzutreffende Informationen 

(1.) Zustandekommen des Vertrages 

Werden die Informationen unzutreffend erteilt, sieht das Gesetz als Sanktion 

vor, dass die Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt, denn die in § 8 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 VVG genannten „Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG“ können nur 

solche sein, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und damit inhaltlich 

zutreffend sind1744. Folglich wirken sich unzutreffende ebenso wie nicht erteilte 

Informationen auf das wirksame Zustandekommen des Vertrages nicht aus. 

 

(2.) Inhalt des Vertrages 

Werden Informationen unzutreffend erteilt, ist jedoch fraglich, mit welchem 

Inhalt der Vertrag abgeschlossen wird. Bedeutung für den Inhalt des Vertrages 

können in erster Linie nur solche Informationen haben, die sich auf die vertragli-

chen Leistungen oder Rechte beziehen1745. Nicht vertragsbezogene Informatio-

nen, wie etwa die des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, Nr. 16 bis 20 VVG-InfoV, treffen 

demgegenüber keine Aussagen zu den vertraglichen Rechten und Pflichten und 

haben daher für den Inhalt des Vertrages keine Bedeutung. 

 

(a.) Fehler in den AVB 

Hinsichtlich der vertragsbezogenen Informationen stellt sich die Frage, unter 

welchen Voraussetzungen diese unzutreffend sind. Informiert der Versicherer 

über die vertraglichen Rechte und Pflichten durch Übergabe der AVB und wei-

sen diese insoweit einen Fehler auf, etwa weil sie gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 VVG-

InfoV Angaben über die Zahlungsweise der Prämie machen, die von derjenigen 

abweicht, welche der Versicherer an sich für den Vertrag vorgesehen hat, weicht 

das übergebende Exemplar von den Bedingungen ab, die der Versicherer an sich 

dem Vertrag zugrunde legen wollte. Aus der Sicht des Versicherers sind dann 

nicht nur die AVB, sondern auch die in ihnen enthaltenen Informationen falsch. 

Vom Standpunkt des Versicherungsnehmers aus gesehen sind sie demgegenüber 

nicht unzutreffend, da die AVB und somit die in ihnen enthaltenen Informatio-

nen übereinstimmen. Da das ausgehändigte Exemplar der AVB regelmäßig die 

Bezeichnung trägt, auf die im Antrag des Versicherungsnehmers bzw. im Ange-

bot des Versicherers hingewiesen wird, sind somit die übergebenen AVB dieje-

nigen, die für den Inhalt des Vertrages maßgeblich sind. Folglich sind die erteil-

ten Informationen zutreffend. 

Zu berücksichtigen ist, dass der Versicherer in dieser Situation versuchen könnte 

darzulegen, dass die Voraussetzungen eines zur Anfechtung berechtigenden „In-

                                                 
1744 Vgl. näher unten unter E. II. 2. b. 
1745 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 53. 
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haltsirrtums“1746 gemäß § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB vorliegen. Unbeschadet der 

Schadensersatzpflicht nach § 122 BGB wäre der Vertrag im Falle der Anfech-

tung abweichend von § 142 Abs. 1 BGB aber nicht insgesamt unwirksam, son-

dern die Folgen der Anfechtung richteten sich nach § 306 BGB1747. 

 

(b.) Widerspruch zwischen vorvertraglichen Informationen und AVB 

Von einer unzutreffenden Information ist demgegenüber auszugehen, wenn die 

Informationen und die AVB einander widersprechen. Dies ist etwa dann der 

Fall, wenn die Informationen über die wesentlichen Merkmale der Versiche-

rungsleistung gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV, welche getrennt von den 

AVB zu übermitteln sind1748, oder die im Produktinformationsblatt enthaltenen 

Informationen in einzelnen Punkten den Vertragsinhalt unzutreffend wiederge-

ben oder Regelungen vorsehen, die in den AVB nicht enthalten sind. Fraglich 

ist, welchen Inhalt der Vertrag unter diesen Voraussetzungen hat. 

 

(aa.) § 305c Abs. 2 BGB 

Möglicherweise lässt sich der inhaltliche Widerspruch über § 305c Abs. 2 BGB 

auflösen, wonach Zweifel bei der Auslegung von AGB zu Lasten des Verwen-

ders gehen. Voraussetzung für die Anwendung der „Unklarheitenregel“1749 ist 

zunächst, dass es sich bei den Informationen überhaupt um AVB bzw. AGB im 

Sinne des § 305 Abs. 1 BGB handelt. 

Zum alten Recht wurde teilweise die Ansicht vertreten, dass es sich bei den ge-

mäß § 10a Abs. 1 i.V.m. Anlage D VAG a.F. zu erteilenden Informationen nicht 

um AVB handele, da diese nicht den Vertragsinhalt konstituieren, sondern nur 

über diesen vor Vertragsschluss informieren sollen1750. Überzeugend ist diese 

Sichtweise indes nicht. Gemäß § 305 Abs. 1 S. 1 BGB sind AGB für eine Viel-

zahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei 

der anderen bei Abschluss eines Vertrages stellt. Eine Vertragsbedingung liegt 

vor, wenn es sich um eine Regelung handelt, die den Vertragsinhalt gestalten 

soll1751. Werden in den Informationen Angaben über den Inhalt des Vertrages 

gemacht, dienen diese aus der Sicht des Versicherers in der Tat allein der Infor-

mation des Versicherungsnehmers. Ob eine Vertragsbedingung vorliegt, ist je-

doch aus der Sicht der Verwendergegenseite zu beurteilen1752. Vom Standpunkt 

des Versicherungsnehmers aus betrachtet enthalten die Informationen demge-

                                                 
1746 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 119, Rn. 11. 
1747 Vgl. Wolf, in: W/H/L, § 9, Rn. 8. Im Ergebnis auch: Schlosser, in: Staudinger, § 306, Rn. 8. 
1748 Vgl. oben unter C. III. 4. f. bb. 
1749 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 305c, Rn. 18; Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 61. 
1750 Vgl. Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 9. 
1751 Vgl. Becker, in: Ba/Ro, § 305, Rn. 11; Grüneberg, in: Palandt, § 305, Rn. 3; 
1752 Vgl. BGH NJW 1996, 2574; Basedow, in: MK, § 305, Rn. 12; Becker, in: Ba/Ro, § 305, Rn. 
15. 
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genüber eine verbindliche Aussage über die aus dem Vertrag folgenden Rechte 

und Pflichten, weswegen diesen Angaben des Versicherers die Bedeutung zu-

kommt, eine Regelung über den Inhalt des Vertrages zu treffen. Handelt es sich 

somit bei den Informationen um Vertragsbedingungen, sind diese vom Versiche-

rer für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert, schließlich sollen sie im Vor-

feld eines jeden Vertragsschlusses dem jeweiligen Versicherungsnehmer über-

geben werden. Ferner werden die in den vorvertraglichen Informationen enthal-

tenen Vertragsbedingungen vom Versicherer gestellt, da er jene dem Versiche-

rungsnehmer vor Vertragsschluss vorlegt. Folglich handelt es sich bei den ver-

tragsbezogenen Informationen um AVB1753. 

§ 305c Abs. 2 BGB setzt des Weiteren voraus, dass Zweifel bei der Auslegung 

der AGB bestehen. Eine solche Zweifelslage ist in Literatur und Rechtsprechung 

in den Fällen anerkannt, in denen verschiedene Klauseln sich widersprechen und 

dieser Widerspruch sich nicht im Sinne eines Vorrangs der speziellen vor der 

allgemeinen Regelung auflösen lässt1754. Von einem Vorrang der AVB gegen-

über den vorvertraglichen Informationen oder umgekehrt im Sinne eines Spezia-

litätsverhältnisses ist nicht auszugehen, da die Informationen über die vertragli-

chen Rechte und Pflichten im Normalfall das widerspiegeln sollen, was in den 

Versicherungsbedingungen vorgesehen ist. AVB und vorvertragliche Informati-

onen stehen daher gleichberechtigt nebeneinander. Folglich ist ein Widerspruch 

zwischen ihnen im Sinne der Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB aufzulö-

sen, weswegen die für den Versicherungsnehmer günstigere Regelung zum Zuge 

kommt1755. Dementsprechend wirkt sich ein Widerspruch auf den Inhalt des Ver-

trages zugunsten des Versicherungsnehmers aus1756. 

 

(bb.) Gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung 

Fraglich ist, ob der Inhalt des Versicherungsvertrages im Falle einer unzutref-

fenden Information nicht auch nach Maßgabe der nach bisherigem Recht prakti-

zierten „gewohnheitsrechtlichen Erfüllungs- oder Vertrauenshaftung“1757 umges-

taltet wird1758.  

Die gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung ist in der Rechtsprechung des 

Reichsgerichts (RG) entwickelt worden1759 und vom BGH fortgeführt wor-
                                                 
1753 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 35; Biagosch/Scherer, VW 1995, S. 429 (431); Präve, 
VersR 2008, S. 151 (152); ders., in: Prölss, § 10a, Rn. 88. 
1754 Vgl. BGHZ 150, 226 (230); Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 76 und 88; Roloff, in: Erman, § 
305c, Rn. 27; Schlosser, in: Staudinger, § 305c, Rn. 16. 
1755 Vgl. BGHZ 150, 226 (230); Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 88. 
1756 Vgl. im Ergebnis auch: Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 14. 
1757 Vgl. BGHZ 40, 22 (26); BGHZ 108, 200 (206); Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 56; Hohloch, 
VersR 1980, S. 107; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 29; ders., RuS 2001, S. 89; Reichert-
Facilides, VersR 1977, S. 208; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 83. 
1758 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 53. 
1759 Vgl. RGZ 73, 302 (303f); 86, 128 (132); 147, 186 (188); Hohloch, VersR 1980, S. 107 
(112f); Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (89f); Reichert-Facilides, VersR 1977, S. 208. 
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den1760. Nach bisherigem Rechtsverständnis findet die Erfüllungshaftung, deren 

Geltungsgrund entsprechend ihrer Bezeichnung nach überwiegender Ansicht auf 

gewohnheitsrechtlicher Anerkennung beruht1761, Anwendung, wenn ein Versi-

cherungsvertreter1762 gegenüber dem Versicherungsnehmer vor Vertrags-

schluss1763 unzutreffende Auskünfte über den Inhalt des Versicherungsvertrages 

gibt1764 oder es pflichtwidrig unterlässt, den Versicherungsnehmer über den Um-

fang der Versicherung aufzuklären1765, ohne dass es auf ein Verschulden des 

Vertreters ankommt1766. Der Versicherungsnehmer darf in diesen Fällen auf die 

positiven Angaben des Versicherungsvertreters bzw. auf seine eigenen Vorstel-

lungen über den Umfang des Versicherungsschutzes vertrauen, soweit ihn kein 

erhebliches Eigenverschulden trifft1767. Ein solches erhebliches Eigenverschul-

den ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Unrichtigkeit der vom Versi-

cherungsvertreter gemachten Angaben ohne weiteres aus den klar und eindeutig 

abgefassten AVB zu erkennen ist1768. Im Übrigen ist ein Mitverschulden des 

Versicherungsnehmers im Sinne des § 254 BGB beim gewohnheitsrechtlichen 

Erfüllungsanspruch ohne Bedeutung1769, weswegen es sich bei dieser Rechtsfi-

                                                 
1760 Vgl. BGHZ 2, 87 (92); 40, 22 (26); 108, 200 (206); BGH VersR 1964, S. 36 (37); Hohloch, 
VersR 1980, S. 107 (113); Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (90); Reichert-Facilides, VersR 1977, S. 
208. 
1761 Vgl. BGHZ 2, 87 (92); 40, 22 (26); 108, 200 (206); Hofmann, § 5, Rn. 74; Hohloch, VersR 
1980, S. 107 (108); Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 29; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 86; Lorenz, 
in: FS Canaris, S. 757 (771); Reichert-Facilides, VersR 1977, S. 208 (212); Reiff, in: VersR-
Hdb, § 5, Rn. 86; ablehnend: Gruber, in: BK, § 43, Rn. 22; Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (90): 
richterliche Rechtsfortbildung. Ebenfalls kritisch: Canaris, S. 350; Hilgenhövel, S. 147ff; Mes-
serschmidt, S. 310f. 
1762 Versicherungsvertreter im Sinne der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungshaftung sind nicht 
nur selbständige, sondern auch angestellte Versicherungsvertreter, vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, 
Rn. 57. 
1763 Vgl. OLG Karlsruhe RuS 1993, 331; OLG Köln RuS 1990, 325; Kollhosser, in: P/M, § 43, 
Rn. 29; ders., RuS 2001, S. 89 (96); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 39; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, 
Rn. 87. 
1764 Vgl. RGZ 73, 302 (303); 86, 128 (132); 186 (188); BGHZ 2, 87 (92); Ebers, in: PK-VVR, § 
6, Rn. 56; Hohloch, VersR 1980, S. 107 (108); Kieninger, AcP 199, S. 190 (195); Kollhosser, in: 
P/M, § 43, Rn. 29; ders., RuS 2001, S. 89; Reichert-Facilides, VersR 1977, S. 208; Reiff, in: 
VersR-Hdb, § 5, Rn. 87; Römer, S. 18. 
1765 Vgl. BGHZ 40, 22 (26); 108, 200 (206); Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 56; Gruber, in: BK, § 
43, Rn. 27; Hohloch, VersR 1980, S. 107 (108); Kieninger, AcP 199, S. 190 (195); Kollhosser, 
in: P/M, § 43, Rn. 30; ders., RuS 2001, S. 89 (96); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 40; Reichert-
Facilides, VersR 1977, S. 208; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 88; Römer, S. 18. 
1766 Vgl. BGHZ 40, 22 (26); 108, 200 (206); Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 58; Hohloch, VersR 
1980, S. 107 (109); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 52; Reichert-Facilides, VersR 1977, S. 208; 
Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 89; Römer, S. 18. 
1767 Vgl. RGZ 73, 302 (304); 86, 128 (132); BGHZ 2, 89 (92); 40, 22 (26); Ebers, in: PK-VVR, § 
6, Rn. 58; Hofmann, § 5, Rn. 73; Hohloch, VersR 1980, S. 107 (109); Kollhosser, in: P/M, § 43, 
Rn. 31; ders., RuS 2001, S. 89 (90); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 42; Reichert-Facilides, VersR 
1977, S. 208; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 90; Römer, S. 18. 
1768 Vgl. BGHZ 40, 22 (25); OLG Köln RuS 1991, 113 (114); Hofmann, § 5, Rn. 73; Kollhosser, 
in: P/M, § 43, Rn. 31; ders., RuS 2001, S. 89 (90); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 42; Reichert-
Facilides, VersR 1977, S. 208; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 90. 
1769 Vgl. BGHZ 40, 22 (26f); Hofmann, § 5, Rn. 73; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 31. 



 358 

gur um eine Ausprägung des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“ handelt1770. 

Liegen die Voraussetzungen der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungshaftung vor, 

haftet der Versicherer gemäß den falschen Angaben seines Vertreters bzw. den 

irrtümlichen Vorstellungen des Versicherungsnehmers auf Erfüllung, und zwar 

selbst dann, wenn ein entsprechender Versicherungsschutz vom Versicherer 

nicht angeboten wird bzw. auch sonst am Markt nicht erhältlich ist1771. Ihre 

Grenzen findet diese Haftung jedoch in den Vorgaben zwingenden Gesetzes-

rechts, was bedeutet, dass ein Versicherungsvertrag mit einem entsprechenden 

Inhalt zwischen den Parteien wirksam hätte vereinbart werden können1772. 

Indem die Rechtsprechung in Bezug auf die Rechtsfolgen der Erfüllungshaftung 

davon ausgeht, dass der Versicherer für die Erklärungen seines Vertreters einzu-

stehen1773 bzw. den Versicherungsnehmer so zu stellen habe, als sei ein Versi-

cherungsvertrag mit dem von ihm gewünschten Inhalt zustande gekommen1774, 

lässt sie das genaue Verhältnis des Anspruchs aus der Erfüllungshaftung zum 

vertraglichen Erfüllungsanspruch im Ungewissen1775. Demgegenüber nimmt die 

Literatur überwiegend an, dass die Erfüllungshaftung den Inhalt des Versiche-

rungsvertrages umgestalte1776. Folgt man der Literatur, hat die gewohnheits-

rechtliche Erfüllungshaftung unmittelbaren Einfluss auf den Inhalt des Vertra-

ges. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Voraussetzungen der gewohnheitsrecht-

lichen Erfüllungshaftung vorliegen, wenn die Informationen nach § 7 VVG un-

zutreffende Angaben über den Inhalt des Versicherungsvertrages enthalten, die 

im Widerspruch zu den AVB stehen. 

Einerseits ist es zwar der Versicherungsvertreter, der dem Versicherungsnehmer 

die Informationen als Erfüllungsgehilfe des Versicherers übermittelt, so dass für 

den Kunden der Eindruck entstehen könnte, dass diese Informationen vom Ver-

treter stammen. Insoweit besteht durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zu den Fäl-

len einer gewohnheitsrechtlichen Vertrauenshaftung aufgrund positiver Falsch-

angaben des Versicherungsvertreters. Andererseits ist jedoch zu sehen, dass der 

                                                 
1770 Vgl. Hohloch, VersR 1980, S. 107 (109); Kieninger, AcP 199, S. 190 (205); Kollhosser, RuS 
2001, S. 89 (90); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 42; Miettinen, 50 und 267; Weyers/Wandt, Rn. 
326. 
1771 Vgl. RGZ 86, 128 (134f); BGHZ 40, 22 (26); Hofmann, § 5, Rn. 74; Kieninger, AcP 199, S. 
190 (205); Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 29; ders., RuS 2001, S. 89; Reichert-Facilides, VersR 
1977, S. 208; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, Rn. 91; Weyers/Wandt, Rn. 326. 
1772 Vgl. OLG Düsseldorf ZfS 1984, 313 (314); OLG Koblenz VersR 1992, 552; Kollhosser, in: 
P/M, § 43, Rn. 31; ders., RuS 2001, S. 89 (93); Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 40; Reiff, in: VersR-
Hdb, § 5, Rn. 91; Schirmer, RuS 1999, S. 177 (178); Weyers/Wandt, Rn. 326. 
1773 Vgl. RGZ 73, 302 (303); 86, 128 (132); 147, 186 (188); BGHZ 2, 87 (92). 
1774 Vgl. BGHZ 40, 22 (26); 108, 200 (206); BGH VersR 1964, 36 (37).  
1775 Vgl. BGHZ 108, 200 (206f). 
1776 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 56; Hohloch, VersR 1980, S. 107 (114); Kieninger, AcP 
199, S. 190 (205); Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 30; Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 39; Reichert-
Facilides, VersR 1977, S. 208; Reiff, VersR-Hdb, § 5, Rn. 91; Schirmer, RuS 1999, S. 177; Wey-
ers/Wandt, Rn. 326. Zu anderen Erklärungsansätzen vgl. Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 35a; 
ders., RuS 2001, S. 89 (90ff); E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 (762ff). 
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Versicherungsvertreter, der das fehlerhafte Informationsmaterial des Versiche-

rers überreicht, auf dessen Inhalt keinen Einfluss hat, da er nicht dessen Urheber 

ist. Es geht also in Wirklichkeit nicht um Erläuterungen, die vom Versiche-

rungsvertreter ausgehen. In diesem Punkt unterscheidet sich die Situation der 

vorvertraglichen Informationserteilung von derjenigen, die der gewohnheits-

rechtlichen Erfüllungshaftung zugrunde liegt. Dort ist es der Versicherungsver-

treter, der im Gespräch mit dem Versicherungsnehmer mündlich den in Aussicht 

genommenen Versicherungsvertrag erläutert und damit auch über den Inhalt der 

erteilten Auskünfte bestimmt. Die gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung 

dreht sich also um Erläuterungen, für deren Inhalt der Versicherungsvertreter 

verantwortlich zeichnet. So hatte bereits das RG die Erfüllungshaftung vor dem 

Hintergrund entwickelt, dass die dem Agenten von der Gesellschaft zugewiesene 

Aufgabe darin bestehe, im unmittelbaren mündlichen Verkehr mit dem Versiche-

rungsnehmer die erforderliche Belehrung und Aufklärung über den Inhalt und 

die Bedeutung der Versicherungsbedingungen und sonstigen Anforderungen der 

Gesellschaft zu gewähren1777. 

Es ist auch ein weiterer Unterschied zwischen der vorvertraglichen Informati-

onserteilung und der gewohnheitsrechtlichen Vertrauenshaftung zu berücksich-

tigen. Bei letztgenannter erläutert der Versicherungsvertreter dem Versiche-

rungsnehmer den Inhalt des Vertrages, so dass dieser seine Ausführungen unmit-

telbar vernehmen und infolgedessen auf die Richtigkeit der Angaben vertrauen 

kann. Demgegenüber gelangen die in den Informationsmaterialien enthaltenen 

Informationen dem Versicherungsnehmer erst dann zur Kenntnis, wenn er sich 

dazu entscheidet, diese tatsächlich zu lesen. Tut er dies nicht, ist von vornherein 

kein Raum für ein Vertrauen auf die Richtigkeit der in dem Informationsmaterial 

gemachten Angaben. 

Unabhängig davon, dass die gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung nach der 

VVG-Reform nicht mehr zum geltenden Recht gehört1778, liegen bereits deren 

Voraussetzungen im Falle der Erteilung unzutreffender Informationen nach § 7 

VVG nicht vor. Eine inhaltliche Umgestaltung des Vertrages auf dieser Grund-

lage kommt somit nicht in Betracht. 

 

c. Nicht rechtzeitiges Erteilen der Informationen 

Werden dem Versicherungsnehmer die Informationen nicht rechtzeitig vor Ab-

gabe seiner Vertragserklärung übergeben, sondern erst zu einem späteren Zeit-

punkt, hat dies, vorbehaltlich eines Verstoßes gegen die Einbeziehungsvoraus-

setzung für AVB gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB, auf das Zustandekommen des 

Vertrages keinen Einfluss, da ebenso wie im Falle der Nichterteilung der Infor-

                                                 
1777 RGZ 86, 128 (132). 
1778 Vgl. unten unter E. III. 2. a. cc. 
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mationen gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG zunächst nur die Frist für das Wi-

derrufsrecht nicht zu laufen beginnt1779. Werden die AVB gesondert von den 

übrigen Informationen übergeben und somit in den Vertrag einbezogen, bestim-

men diese über den Inhalt des Vertrages. Im Falle der Nichteinbeziehung der 

AVB ist der Inhalt des Vertrages demgegenüber nach Maßgabe des § 306 Abs. 2 

BGB zu bestimmen, soweit auch ohne Rücksicht auf die AVB eine Einigung 

über die vertragswesentlichen Punkte erzielt wird und somit überhaupt ein Ver-

sicherungsvertrag wirksam abgeschlossen wurde. 

 

2. Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 

Mit Ausnahme der in § 8 Abs. 3 VVG genannten Fälle steht dem Versiche-

rungsnehmer gemäß § 8 Abs. 1 VVG ein Widerrufsrecht zu, welches der Ge-

setzgeber in Anlehnung an Art. 6 Abs. 1 der RL 2002/65/EG bewusst über den 

Fernabsatz hinaus auf sämtliche Formen des Vertragsschlusses erstreckt hat1780, 

um damit die nach altem Recht bestehenden Lösungsrechte vom Vertrag1781 in 

einer Regelung zusammenzufassen1782. Das Widerrufsrecht übernimmt somit im 

Bereich der Lebensversicherung zugleich die Funktion des in Art. 35 Abs. 1 UA 

1 der RL 2002/83/EG vorgeschriebenen Rücktrittsrechts1783. 

Während die Informationspflichten in erster Linie dem Schutz des Versiche-

rungsnehmers vor Abgabe seiner Willenserklärung dienen, verfolgt das Wider-

rufsrecht den Schutz des Versicherungsnehmers über diesen Zeitpunkt hinaus. 

Allgemein wird der Zweck verbraucherschützender Widerrufsrechte darin gese-

hen, dem Verbraucher eine Bedenkzeit einzuräumen, innerhalb derer er überle-

gen kann, ob er am Vertrag festhalten möchte, etwa weil er diesen übereilt abge-

schlossen hat oder weil er wegen der Schwierigkeit des Vertragsgegenstandes 

trotz vorvertraglicher Information die Möglichkeit haben soll, den Vertrags-

schluss zu überdenken1784. Der Verbraucher soll sich daher ohne Angabe von 

Gründen wieder vom Vertrag lösen können1785. Was allgemein für verbraucher-

schützende Widerrufsrechte gilt, lässt sich auch auf das Widerrufsrecht des § 8 

Abs. 1 VVG übertragen1786, da der Gesetzgeber den Versicherungsnehmer auch 

ohne Rücksicht auf eine Verbrauchereigenschaft für schutzwürdig hält1787. Soll 

                                                 
1779 Vgl. näher unten unter E. II. 2. c. 
1780 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 59 re. Sp. und 61 re. Sp. 
1781 Vgl. §§ 5a, 8 Abs. 4 und Abs. 5, 48c Abs. 1 VVG a.F. 
1782 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (494); Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 3; Knops, in: B/M, § 
8, Rn. 1; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 317; ders., Rn. 294; Wandt/Ganster, VersR 
2007, S. 1034. 
1783 Vgl. oben unter C. III. 4. d. bb. (9.) (a.). 
1784 Vgl. Bülow/Artz, Rn. 28; Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 2; Grüneberg, in: Palandt, § 355, Rn. 
3; Larenz/Wolf, § 39, Rn. 3 und 18; Reiner, AcP 203, S. 1 (9f); Saenger, in: Erman, § 355, Rn. 1. 
1785 Vgl. Saenger, in: Erman, § 355, Rn. 1. 
1786 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (494); Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 2; Knops, in: B/M, § 
8, Rn. 3; Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 1. 
1787 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 61 re. Sp. 
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der Versicherungsnehmer somit den Vertragsschluss noch einmal überdenken 

können, liegt es nahe, dass ihm hierfür die Informationen ebenso vorliegen müs-

sen wie für eine informierte Auswahlentscheidung vor Abgabe seiner Willenser-

klärung. Es ist daher nur konsequent, wenn der Gesetzgeber in § 8 Abs. 2 S. 1 

Nr. 2 VVG anordnet, dass ohne die vorvertraglichen Informationen die Wider-

rufsfrist nicht zu laufen beginnt1788. Wegen der denkbaren Verstöße gegen die 

Informationspflichten ist im Einzelnen zwischen ihrer Nichterteilung, ihrer 

Schlechterteilung und einer nicht rechtzeitigen Information zu unterschieden. 

 

a. Nichterteilen der Informationen 

aa. „Ewiges Widerrufsrecht“ 

Erhält der Versicherungsnehmer die Informationen nicht1789, beginnt gemäß § 8 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG die Widerrufsfrist des § 8 Abs. 1 S. 1 VVG von zwei 

Wochen bzw. des § 152 Abs. 1 VVG von 30 Tagen in der Lebensversicherung 

nicht zu laufen. Während der Gesetzgeber beim Widerspruchsrecht des § 5a 

VVG a.F. gemäß § 5a Abs. 2 S. 4 VVG a.F. ein Erlöschen des Widerspruchs-

rechts ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie aus Gründen des Rechtsfriedens 

für notwendig erachtete1790 und ebenso die Widerrufsrechte in § 8 Abs. 4 und 5 

VVG a.F. gemäß § 8 Abs. 4 S. 4 VVG a.F. bzw. § 8 Abs. 5 S. 4 VVG a.F. einen 

Monat nach Zahlung der ersten Prämie erloschen, wenn der Versicherungsneh-

mer über das Widerrufsrecht nicht belehrt hatte, sieht das neue VVG keine ent-

sprechende Ausschlussfristen für das Widerrufsrecht des § 8 Abs. 1 VVG 

vor1791. Der Versicherungsnehmer kann somit seine Willenserklärung prinzipiell 

unbegrenzt widerrufen, so dass ihm als Folge eines Verstoßes gegen die Infor-

mationspflichten ein „ewiges Widerrufsrecht“ zusteht1792. 

 

bb. Verwirkung des „ewigen Widerrufsrechts“ 

Fraglich ist jedoch, ob der Versicherungsnehmer dieses Widerrufsrecht gemäß   

§ 242 BGB verwirken kann1793. Nach deutschem Recht unterliegen Gestaltungs-

rechte wie das Widerrufsrecht, anders als Ansprüche nach § 194 Abs. 1 BGB, 

                                                 
1788 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. und S. 62 li. Sp. 
1789 Vgl. Dem gleichzustellen ist der eher theoretische Fall der ausschließlich mündlichen Infor-
mationserteilung, da diese analog § 125 S. 1 BGB nichtig ist, vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, 
Rn. 75. 
1790 Vgl. BT-Drucks. 12/7595, S. 111 re. Sp. 
1791 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (494); Marlow/Spuhl, S. 34; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 
89; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 313; ders., Rn. 307. 
1792 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (494); Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 37; Leverenz, Rn. 
3/80; Marlow/Spuhl, S. 21; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 89; Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 
6; Schimikowski/Höra, S. 116; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 313; ders., Rn. 307. 
1793 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (499); Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 38; Marlow/Spuhl, S. 
34; Schimikowski/Höra, S. 116; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 313. 
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nicht der Verjährung. Sie können jedoch gemäß § 242 BGB verwirkt werden1794. 

Die Verwirkung eines Rechtes tritt ein, wenn der Berechtigte es über einen län-

geren Zeitraum hindurch nicht geltend gemacht hat („Zeitmoment“1795) und der 

Verpflichtete sich nicht nur hierauf eingerichtet hat, sondern er sich nach dem 

gesamten Verhalten des Berechtigten auch hat darauf einrichten dürfen, dass das 

Recht nicht mehr ausgeübt werde („Umstandsmoment“ oder „Vertrauenstatbe-

stand“1796)1797. Die Verwirkung stellt einen Fall der unzulässigen Rechtsaus-

übung wegen widersprüchlichen Verhaltens dar, wobei der Verstoß gegen Treu 

und Glauben in der illoyalen Verspätung der Rechtsausübung zu sehen ist1798. 

Hinsichtlich des Zeitmoments richtet sich die für eine Verwirkung erforderliche 

Dauer nach den Umständen des Einzelfalles, wobei neben der Art und Bedeu-

tung des Rechts, die Intensität des geschaffenen Vertrauenstatbestandes und das 

Ausmaß der Schutzbedürftigkeit des Verpflichteten zu berücksichtigen sind1799. 

Soweit in der Literatur vorgeschlagen wird, regelmäßig nach drei Jahren eine 

Verwirkung des Widerrufsrechts nach § 8 Abs. 1 VVG eintreten zu lassen1800, ist 

dies mit den Grundsätzen der Verwirkung ebenso wenig zu vereinbaren, wie 

eine Verwirkung für den Fall anzunehmen, dass der Versicherungsnehmer be-

reits Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat1801. 

Mit Blick auf das Umstandsmoment ist bedeutsam, dass es für eine Verwirkung 

zwar nicht darauf ankommt, ob der Berechtigte sein Recht kennt1802, jedoch soll 

ein schutzwürdiges Vertrauen regelmäßig dann ausscheiden, wenn es der Ver-

pflichtete entgegen einer gesetzlichen Belehrungspflicht unterlassen hat, den 

Berechtigten über sein Recht zu informieren1803 bzw. der Verpflichtete weiß, 

dass der andere Teil von seinem Recht keine Kenntnis hat1804. Relevant ist diese 

Einschränkung für eine Verwirkung des Widerrufsrechts nach § 8 Abs. 1 VVG 

deswegen, weil der Versicherer gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG und 1 Abs. 1 Nr. 

13 VVG-InfoV1805 den Versicherungsnehmer über das Widerrufsrecht belehren 

muss. Ist eine ordnungsgemäße Belehrung unterblieben, kann der Versicherer 

nicht davon ausgehen, dass der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht kennt. 

Hieraus wird in der Literatur teilweise der Schluss gezogen, dass ohne ord-
                                                 
1794 Vgl. Domke, BB 2005, S. 1582 (1584); Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 91; Roth, in: MK, 
§ 242, Rn. 304. 
1795 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 93; Roth, in: MK, § 242, Rn. 301. 
1796 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 95; Roth, in: MK, § 242, Rn. 301. 
1797 Vgl. BGHZ 25, 47 (52); BGH NJW 2007, 2183 (2183f); Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 
87. 
1798 Vgl. BGHZ 25, 47 (51f); 67, 56 (68); BGH NJW 2007, 2183; Heinrichs, in: Palandt, § 242, 
Rn. 87. 
1799 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 93; Roth, in: MK, § 242, Rn. 301. 
1800 Vgl. H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 78. 
1801 So aber H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 79. 
1802 Vgl. BGHZ 25, 47 (53); BGH NJW 2007, 2183; Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 94. 
1803 Vgl. BGH NJW-RR 2005, 180 (182); OLG Karlsruhe WM 2006, 676 (678). 
1804 Vgl. BGH NJW 2000, 140 (142); Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 95. 
1805 Vgl. oben unter C. III. 4. d. bb. (9.) (b.). 
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nungsgemäße Belehrung über das Widerrufsrecht eine Verwirkung nicht in Fra-

ge komme1806. Unabhängig von der Belehrung über das Widerrufsrecht ist mit 

Blick auf das Erfordernis einer ordnungsgemäßen Information des Versiche-

rungsnehmers im Übrigen zu berücksichtigen, dass diese in den Händen des 

Versicherers liegt und er daher für einen Beginn der Widerrufsfrist sorgen und 

somit ein ewiges Widerrufsrecht verhindern kann1807. 

Gleichwohl erscheint es bedenklich, mit Blick auf das Umstandsmoment von 

vornherein die Entstehung eines schutzwürdigen Vertrauenstatbestandes auf 

Seiten des Versicherers auszuschließen und ihm somit den Einwand der Verwir-

kung abzuschneiden. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass zwischen dem 

Zeitmoment und dem Umstandsmoment eine Wechselwirkung in der Weise be-

steht, dass besonders lange Zeiträume der Nichtausübung eines Rechts die An-

forderungen an den Vertrauenstatbestand herabsenken1808. 

Im Übrigen ist ein Rückgriff auf das Institut der Verwirkung wegen der Rege-

lung des § 8 Abs. 3 S. 2 VVG auch nicht entbehrlich. Gemäß § 8 Abs. 3 S. 2 

VVG besteht das Widerrufsrecht in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 2 lit. c der 

RL 2002/65/EG nicht, wenn ein Versicherungsvertrag auf ausdrücklichen 

Wunsch des Versicherungsnehmers von beiden Vertragsparteien vollständig 

erfüllt worden ist, bevor er sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. Wegen der Aus-

drücklichkeit des Verlangens liegen diese Voraussetzungen nicht bereits dann 

vor, wenn ein Versicherungsvertrag vollständig abgewickelt worden ist, da hier-

in allenfalls ein entsprechender konkludenter Wunsch des Versicherungsnehmers 

gesehen werden könnte. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass infolge des ewi-

gen Widerrufsrechts unhaltbare Ergebnisse drohen, etwa wenn der Widerruf 

eines Versicherungsvertrages Jahrzehnte nach dessen Abschluss erklärt wird, um 

unter den Voraussetzungen des § 9 S. 2 VVG zumindest zu einer teilweisen 

Prämienerstattung zu gelangen. Mit einem Überdenken des Vertragsschlusses, 

wie ihn das Widerrufsrecht ermöglichen soll, hat dies nichts zu tun. Zwar kann 

nicht von der Hand gewiesen werden, dass ein „ewiges Widerrufsrecht“ eine 

wirksame und abschreckende Sanktion im Sinne der Rechtsprechung des EuGH 

bzw. des Art. 11 Abs. 3 der RL 2002/65/EG darstellt, jedoch muss bezweifelt 

werden, ob eine solche Sanktion ohne Möglichkeit der Verwirkung verhältnis-

mäßig ist. Folglich ist davon auszugehen, dass auf Seiten des Versicherers trotz 

eines Verstoßes gegen die Informationspflichten des § 7 VVG ein schutzwürdi-

ger Vertrauenstatbestand entstehen kann1809. 

 

                                                 
1806 Vgl. Knops, in: B/M, § 8, Rn. 46 und 49f. 
1807 Vgl. Domke, BB 2005, S. 1582 (1584); Heinrichs, in: Palandt, § 242, Rn. 109 zu § 355 
BGB. 
1808 Vgl. Domke, BB 2005, S. 1582 (1584); Roth, in: MK, § 242, Rn. 301. 
1809 Vgl. Domke, BB 2005, 1582 (1584) zu § 355 BGB. 
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cc. Verwirkung trotz europarechtlicher Vorgaben 

Fraglich ist, ob der Grundsatz der Verwirkung aus Treu und Glauben zur Be-

grenzung von Rechten des Versicherungsnehmers herangezogen werden kann, 

die auf der Umsetzung von Richtlinienvorgaben beruhen1810. Art. 6 Abs. 1 der 

RL 2002/65/EG bestimmt, dass die Widerrufsfrist zu laufen beginnt entweder 

am Tag des Abschlusses des Fernabsatzvertrages oder an dem Tag, an dem der 

Verbraucher die Vertragsbedingungen und Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 

oder 2 der RL 2002/65/EG erhält, wenn dieser Zeitpunkt nach dem Abschluss 

des Vertrages liegt. Für den Fall, dass der Verbraucher die in der Richtlinie vor-

gesehenen Informationen nicht vor Abschluss des Vertrages erhält, sieht diese 

somit ebenfalls ein prinzipiell unbefristetes Widerrufsrecht vor, da keine weitere 

Regelung über eine Höchstdauer der Widerrufsfrist vorgesehen ist. Aufgrund 

des von der RL 85/577/EWG1811 („Haustürgeschäfte-Richtlinie“) abweichenden 

Wortlauts der RL 2002/65/EG über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des 

Widerrufs kann auch nicht die Rechtsprechung des EuGH zum Widerrufsrecht 

der RL 85/577/EWG, wonach nach vollständiger Erfüllung des Vertrages die 

Richtlinie kein Widerrufsrecht mehr verlangt1812, nicht unbesehen auf das im 

Fernabsatz von Finanzdienstleistungen übertragen werden1813. Zumindest im 

Anwendungsbereich der Richtlinie könnte es daher den europarechtlichen Vor-

gaben zuwiderlaufen, das „ewige Widerrufsrecht“ über die aus Treu und Glau-

ben folgenden Grundsätze der Verwirkung zu begrenzen. 

Die Frage inwieweit mitgliedsstaatliche Grundsätze wie Treu und Glauben auf 

das durch europarechtliche Vorgaben angeglichene Recht angewendet werden 

können, hat der EuGH in seinem Urteil vom 12.5.1998 (Fall „Kefalas“)1814 ent-

schieden1815. In dem zugrunde liegenden Fall hatten Aktionäre gegen die Wirk-

samkeit einer Kapitalerhöhung geklagt, die ohne Beteilung der Hauptversamm-

lung beschlossen worden war und die damit gegen die Vorgaben von Art. 25 

Abs. 1 der RL 77/91/EWG1816 verstieß. Nach Auffassung des „Efeteio Athen“ 

                                                 
1810 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (499). 
1811 Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucher-
schutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, ABl. EG L 372 
vom 31.12.1985, S. 31. 
1812 Vgl. EuGH NJW 2008, 1865 (1867); Kroll , NJW 2008, S. 1999 (2000). 
1813 A.A. Knops, in: B/M, § 8, Rn. 47f. Er zieht aus der Entscheidung des EuGH den Schluss, 
dass der nationale Gesetzgeber nicht gehindert wäre für den Fall einer nicht oder nicht ord-
nungsgemäß erfolgten Belehrung über das Widerrufsrecht eine Regelung zur Begrenzung des 
Widerrufsrechts einzuführen. Da eine solche Regelung im VVG nicht getroffen worden ist, 
komme eine zeitliche Beschränkung des Widerrufsrechts bei einer nicht ordnungsgemäßen Be-
lehrung nicht in Frage. 
1814 EuGH, Urt. v. 12.5.1998, -Rs. C-367/96, Slg. 1998, I-2843-Kefalas. 
1815 Vgl. Riesenhuber, Rn. 573. 
1816 Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedsstaaten den Gesellschaften im Sinne des Art. 58 Abs. 
2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesell-
schaft sowie die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestim-
mungen gleichwertig zu gestalten, ABl. L 26 vom 31.1.1977, S. 1. 
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konnte die Rechtsausübung der Kläger wegen Verstoßes gegen Treu und Glau-

ben bzw. den in Art. 281 des griechischen Zivilgesetzbuchs niedergelegten 

Grundsatzes des Verbots rechtsmissbräuchlichen Verhaltens unzulässig sein, da 

die Kläger sich im konkreten Fall letztlich gegen die erfolgte Rettung der Ge-

sellschaft vor der Insolvenz wendeten. Der EuGH entschied, dass nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofes die missbräuchliche oder betrügerische Beru-

fung auf Gemeinschaftsrecht nicht gestattet sei. Es könne daher nicht als ge-

meinschaftsrechtswidrig angesehen werden, dass nationale Gerichte eine inner-

staatliche Rechtsvorschrift wie Art. 281 des griechischen Zivilgesetzbuches an-

wenden, um zu bestimmen, ob ein einer Gemeinschaftsbestimmung folgendes 

Recht missbräuchlich ausgeübt werde. Jedoch dürfe die Anwendung einer sol-

chen Norm nicht die volle Wirksamkeit und die einheitliche Anwendung des 

Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen1817. Folglich kann 

unter diesen vom EuGH aufgestellten Beschränkungen auch der nach deutschem 

Recht aus Treu und Glauben folgende Grundsatz der Verwirkung zur Begren-

zung eines ewigen Widerrufsrechts des Versicherungsnehmers herangezogen 

werden1818. 

 

dd. Zusammenfassung 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das vom Gesetzgeber ohne Erteilung der vor-

vertraglichen Informationen vorgesehene „ewige Widerrufsrecht“ in eng be-

grenzten Ausnahmefällen vom Versicherungsnehmer verwirkt werden kann1819. 

 

b. Schlechterteilen der Informationen 

Die Informationspflichten können in der Weise schlecht erfüllt werden, dass 

diese unvollständig, inhaltlich unzutreffend, entgegen § 7 Abs. 1 S. 2 VVG nicht 

klar und verständlich oder in elektronisch gespeicherter Form übermittelt wer-

den, obwohl im letztgenannten Fall unter Umständen eine gedruckte Fassung der 

Informationen zu überreichen gewesen wäre1820. Fraglich ist, ob auch in diesen 

Fällen gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG die Widerrufsfrist nicht zu laufen be-

ginnt. 

Das hier aufgeworfene Problem stellte sich in ähnlicher Weise nach altem Recht 

bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen dem Versicherungsnehmer das 

Widerspruchsrecht des § 5a VVG a.F. zustand1821. § 5a Abs. 1 VVG a.F. ge-

währte ein Widerspruchsrecht, wenn der Versicherer bei Antragsstellung die 

                                                 
1817 Vgl. EuGH, Urt. v. 12.5.1998, -Rs. C-367/96, Slg. 1998, I-2843, Rn. 20-22-Kefalas. 
1818 Vgl. Domke, BB 2005, S. 1582 (1584) zu § 355 BGB. 
1819 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (499); Franz, VersR 2008, S. 398 (304); Marlow/Spuhl, 
S. 34; Schimikowski/Höra, S. 116; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 313; ders., Rn. 307; 
ferner Domke, BB 2005, S. 1582 (1585) zu § 355 BGB. 
1820 Vgl. zu letzterem oben unter C. III. 4. f. aa. 
1821 Vgl. Leverenz, Rn. 3/84. 
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Vertragsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 

10a VAG a.F. unterlassen hatte. Die Formulierung „eine Verbraucherinformati-

on“ führte zu Kontroversen darüber, welche Anforderungen an die Information 

des Versicherungsnehmers zu stellen waren. Einige Stimmen in der Literatur 

vertraten die Ansicht, dass eine Verbraucherinformation nicht voraussetze, dass 

diese vollständig oder inhaltlich zutreffend sein müsse, sofern sie nicht vollstän-

dig inhaltslos sei1822. Schließlich sei in § 5a VVG a.F. nicht von Verbraucherin-

formationen, sondern von einer Verbraucherinformation im Sinne einer Gesamt-

information die Rede1823. Andere stellten darauf ab, dass das Widerspruchsrecht 

dem Versicherungsnehmer nur dann zustehe, wenn vertragswesentliche Informa-

tionen unvollständig oder unzutreffend erteilt worden seien, nicht aber sog. „rei-

ne Informationen“, die sich auf Punkte außerhalb des Vertrages beziehen1824. 

Überwiegend wurde demgegenüber die Ansicht vertreten, dass sowohl im Falle 

einer unvollständigen als auch einer unzutreffenden oder intransparenten Infor-

mation dem Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht nach § 5a VVG a.F. 

zustehe1825. Mit Blick auf die AVB, die ebenfalls Gegenstand der Verbraucher-

information waren, wurde demgegenüber fast einhellig davon ausgegangen, dass 

der Versicherungsnehmer auch dann ordnungsgemäß informiert werde, wenn 

einzelne Klauseln in den AVB wegen Intransparenz unwirksam sein sollten1826. 

Im Unterschied zum alten Recht findet sich in § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG im 

Hinblick auf die Informationserteilung eine deutlichere Formulierung, denn 

Voraussetzung für den Beginn der Widerrufsfrist ist unter anderem der Zugang 

der Vertragsbestimmungen einschließlich der AVB sowie der weiteren Informa-

tionen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG, ohne dass zwischen vertragswesentlichen 

und nicht vertragswesentlichen Informationen unterschieden wird1827. Indem das 

Gesetz nicht nur von einer „Information“, sondern von „Informationen“ spricht, 

wird deutlich, dass sämtliche der nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. der VVG-

InfoV vorgeschriebenen Informationen dem Versicherungsnehmer zu erteilen 

sind. Dementsprechend knüpft die Gesetzesbegründung den Beginn der Wider-

rufsfrist an eine vollständige Informationserteilung an1828. Dies entspricht auch 

dem Zweck des Widerrufsrechts, wonach der Versicherungsnehmer den Ver-

                                                 
1822 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (618f); Osing, S. 74f; Römer, in: R/L, § 5a, Rn. 16. 
1823 Vgl. E. Lorenz, VersR 1995, S. 616 (618). 
1824 Vgl. Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 21 und 25a; Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (6); Wandt, 
Verbraucherinformation, S. 10f. 
1825 Vgl. OLG Oldenburg, VersR 2002, 1133 (1134); AG Berlin-Lichtenberg, VersR 2003, 451 
(452); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, § 8, Rn. 7a; Schwintowski, in: BK, § 5a, Rn. 13, 19 und 75; 
ders., in: VersR-Hdb, § 18, Rn. 22, 29f; ders., VuR 1996, S. 223 (239). 
1826 Vgl. BGH VersR 2007, 1547 (1548); OLG Celle, VersR 2003, 1113 (1113f); OLG Mün-
chen, VersR 2003, 1024 (1026); OLG Nürnberg, VersR 2004, 182; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 20 
und 26a; Schimikowski, RuS 1996, S. 1 (5); Werber, VersR 2003, S. 148 (151f); a.A. Schwin-
towski, in: VersR-Hdb, § 18, Rn. 30. 
1827 In diese Richtung aber H. Herrmann, in: B/M, § 7, Rn. 76. 
1828 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 li. Sp. 
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tragsschluss überdenken können soll, was sinnvoll nur in Kenntnis aller Informa-

tionen möglich ist. Folglich hindert eine unvollständige Informationserteilung 

den Beginn der Widerrufsfrist1829. 

Dem Versicherungsnehmer müssen die „Informationen nach § 7 Abs. 1 und Abs. 

2 VVG“ zugegangen sein, was nach überwiegender Ansicht in der Literatur zum 

neunen VVG bedeutet, dass diese den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und 

somit klar und verständlich im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 2 VVG sein 1830 und auch 

inhaltlich zutreffend1831 übermittelt werden müssen. 

Demgegenüber wird in der Literatur auch die Ansicht vertreten, dass eine un-

richtige oder nicht hinreichend verständliche Informationserteilung unerheblich 

sei, wenn sich unzutreffende Angaben oder unverständliche Ausführungen auf 

einen Punkt beziehen, der aus der Sicht eines verständigen Versicherungsneh-

mers für seine Entscheidung über die Ausübung des Widerrufsrechts nicht be-

deutsam ist, weswegen neben technischen Informationen auch kleinere Unkor-

rektheiten zu Hauptpunkten oder unrichtige Angaben zu Nebenpunkten auszu-

klammern seien1832. Dieser Ansicht ist jedoch nicht zu folgen. Zum einen ver-

weist § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG auf die „Information nach § 7 Abs. 1 und 2 

VVG“ und nimmt damit auch auf § 7 Abs. 1 S. 2 VVG Bezug. Zum anderen 

wird nicht nach dem Inhalt der vorvertraglichen Informationen differenziert. 

Eine entsprechende Differenzierung nimmt auch Art. 6 Abs. 2 UA 2 der RL 

2002/65/EG für den Beginn der Widerrufsfrist nicht vor1833, weswegen ein ab-

weichendes Verständnis von § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG richtlinienwidrig wäre. 

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die Richtlinie entsprechend 

teleologisch zu reduzieren sei1834. Es ist nämlich nicht erkennbar, dass der Richt-

liniengeber einzelne der in Art. 3 Abs. 1 der RL 2002/65/EG vorgesehenen In-

formationen für die Entscheidung über den Abschluss eines Vertrages für neben-

sächlich hält und diese daher auch bei der Entscheidung über den Widerruf nur 

von untergeordneter Bedeutung sind. Dementsprechend ist mit Blick auf den 

Zweck des Widerrufsrechts davon auszugehen, dass das Überdenken des Ver-

tragsschlusses ebenso wie eine Entscheidung darüber, ob ein Vertrag geschlos-

sen werden soll, klare, verständliche und inhaltlich zutreffende Informationen 

erfordert und daher nur solche den Beginn der Widerrufsfrist auslösen1835. 

Schließlich stellt sich mit Blick auf die AVB die Frage, ob die Intransparenz 

                                                 
1829 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 26; Franz, VersR 2008, S. 298 (304); Grote/Schneider, 
BB 2007, S. 2689 (2694); Knops, in: B/M, § 8, Rn. 18; Leverenz, Rn. 3/85; Neuhaus/Kloth, S. 
58; Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 7; Schimikowski/Höra, S. 116. 
1830 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 28; Leverenz, Rn. 3/85. 
1831 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 28; Franz, VersR 2008, S. 298 (304); Leverenz, Rn. 3/85; 
Neuhaus/Kloth, S. 58; Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 7; Schimikowski/Höra, S. 116. 
1832 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (495f). 
1833 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 26.  
1834 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (495). 
1835 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 28; Leverenz, Rn. 3/85. 
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einzelner Klauseln dazu führt, dass der Versicherer nicht ordnungsgemäß infor-

miert hat, so dass die Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt. Einerseits ist eine 

klare und verständliche Übermittlung der Informationen gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 

VVG erforderlich. Andererseits können die AVB als Gegenstand der vorvertrag-

lichen Information nur so übermittelt werden, wie sie vom Versicherer aufge-

stellt und verwendet werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass im Falle der 

Intransparenz einzelner Klauseln der Versicherer gegen § 305c Abs. 1 BGB 

bzw. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB verstößt und insoweit diesem Verstoß durch die 

Nichteinbeziehung bzw. Unwirksamkeit der Klausel und einer Anwendung von 

§ 306 BGB Rechnung getragen wird1836. Es ist daher entsprechend der zum alten 

Recht überwiegend vertretenen Auffassung davon auszugehen, dass die 

Intransparenz einzelner Klauseln keinen Verstoß gegen die Informationspflich-

ten darstellt1837. 

 

c. Nicht rechtzeitiges Erteilen der Informationen 

Werden die Informationen nicht rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung 

des Versicherungsnehmers übermittelt, stellt sich die Frage, welche Auswirkun-

gen dies auf den Beginn der Widerrufsfrist hat. 

Solange ihm die Informationen nicht vorliegen, sind die Voraussetzungen des § 

8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG nicht erfüllt, weswegen der Lauf der Frist nicht begin-

nen kann. Soweit darüber hinaus in der Literatur Stellungnahmen zu finden sind, 

wonach im Falle einer nicht rechtzeitigen Informationserteilung dem Versiche-

rungsnehmer ein „ewiges Widerrufsrecht“ zustehe1838, bedeutete dies, dass auch 

eine nachträgliche Informationserteilung auf den Beginn der Widerrufsfrist kei-

nen Einfluss hätte. Zwar stellt § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG darauf ab, dass die 

Widerrufsfrist zu dem Zeitpunkt beginnt, zu dem Versicherungsnehmer unter 

anderem die Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG zugegangen sind, jedoch 

ist mit der Bezugnahme auf § 7 Abs. 1 VVG nicht auch der dort genannte Zeit-

punkt der Informationserteilung gemeint1839. Vielmehr ist diese Regelung so zu 

verstehen, dass die Informationen auch nachgereicht und damit, vorbehaltlich 

einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung, die Voraussetzungen für den Fris-

tenlauf geschaffen werden können1840. Dieses Normverständnis entspricht zum 

einen der Gesetzesbegründung zu § 8 VVG1841 und zum anderen erfordert auch 

                                                 
1836 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (495). 
1837 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (495); Leverenz, Rn. 3/85; H. Herrmann, in; B/M, § 7, 
Rn. 76; Marlow/Spuhl, S. 33; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 293; ders., Rn. 287. Zwei-
felnd Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 27. 
1838 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (303). 
1839 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (496). 
1840 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (496f); Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 25; Gaul, VersR 
2007, S. 21 (22f); Leverenz, Rn. 3/82. 
1841 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 li. Sp. 
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der Zweck des Widerrufsrechts für diesen Fall kein „ewiges Widerrufsrecht“. 

Denn wenn die Informationen ordnungsgemäß nachgereicht werden, kann der 

Versicherungsnehmer auf dieser Grundlage überlegen, ob er an dem abgeschlos-

senen Vertrag festhalten möchte oder nicht. 

Informiert der Versicherer somit nicht rechtzeitig, beginnt die Widerrufsfrist erst 

zu laufen, sobald der Versicherungsnehmer die Informationen nach § 7 VVG 

nebst Widerrufsbelehrung erhalten hat. Folglich besteht auch in den Fällen, in 

denen der Versicherer keine Informationen zur Verfügung gestellt hat oder diese 

nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen, die Möglichkeit, zusammen mit 

einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung die Informationen nachzureichen 

und somit die Voraussetzungen für den Beginn der Widerrufsfrist zu schaf-

fen1842. 

 

d. Beweisfragen 

§ 8 Abs. 2 S. 3 VVG bestimmt, dass der Versicherer den Nachweis über den 

Zugang der Unterlagen nach § 8 Abs. 2 S. 1 VVG zu führen hat. Abgesehen 

davon, dass die vorvertraglichen Informationen nebst Widerrufsbelehrung ord-

nungsgemäß zu gestalten und dem Versicherungsnehmer ebenso wie der Versi-

cherungsschein zu übergeben sind, um die Widerrufsfrist in Gang zu setzen, 

führt die gesetzliche Beweislastregelung dazu, dass der Versicherer auch für den 

Fall vorsorgen sollte, dass ein Versicherungsnehmer im Streitfall, ggf. unter 

Verstoß gegen die prozessuale Wahrheitspflicht des § 138 Abs. 1 ZPO1843, be-

hauptet, die vorgeschriebenen Unterlagen nicht erhalten zu haben. 

 

aa. Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“ 

Wird der Versicherungsvertrag im „Antragsmodell“ angebahnt, kann der Versi-

cherer seinen Versicherungsvertreter als Zeugen dafür benennen, dass dieser 

dem Versicherungsnehmer die Informationen nebst AVB und eine Widerrufsbe-

lehrung übergeben hat. Da aber zum einen die Glaubhaftigkeit einer solchen 

Zeugenaussage auf Grund des Näheverhältnisses zum Versicherer in Zweifel 

gezogen werden kann, empfiehlt es sich für ihn, ein Empfangsbekenntnis zu 

entwickeln und seinen Versicherungsvertretern zur Verfügung zu stellen, damit 

diese sich bestätigen lassen können, die erforderlichen Unterlagen übergeben zu 

haben1844. Das Empfangsbekenntnis muss zum einen den Anforderungen des     

§ 309 Nr. 12b BGB genügen, also gesondert unterschrieben werden. Hierfür 

                                                 
1842 Vgl. Leverenz, Rn. 3/85. 
1843 Vgl. Reichold, in: T/P, § 138, Rn. 1. 
1844 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 li. Sp.; Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (498); Funck, VersR 
2008, S. 163 (164); Knops, in: B/M, § 8, Rn. 65; Leverenz, Rn. 4/17; Schimikowski, in: HK-
VVG, § 8, Rn. 16; Schimikowski/Höra, S. 117; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (719). 
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muss es zwar nicht in eine gesonderte Urkunde aufgenommen1845 werden und 

kann daher auch in das Antragsformular integriert werden1846, jedoch ist darauf 

zu achten, dass es vom übrigen Text deutlich abgesetzt wird und die Unterschrift 

des Versicherungsnehmers sich allein auf das Empfangsbekenntnis bezieht1847. 

Zum anderen darf es über die bloße Empfangsbestätigung hinaus keine weiteren 

Erklärungen oder rechtlichen Wertungen enthalten1848. Insbesondere ist es daher 

unzulässig, den Versicherungsnehmer bestätigen zu lassen, die „maßgebenden“ 

Unterlagen erhalten zu haben1849. Es sind daher die einzelnen vom Versiche-

rungsvertreter zu übergebenen Druckstücke genau zu bezeichnen. 

Verwendet der Versicherer entsprechende Empfangsbekenntnisse, verbessert 

sich seine Beweissituation, da er, wie nach bisherigen Recht auch, allein vor 

dem Problem steht, den Zugang des Versicherungsscheins zu beweisen1850. 

Denkbar ist es insoweit, den Versicherungsschein per Einschreiben mit Rück-

schein zu versenden1851, bei dem der Empfänger auf dem Rückschein mit Unter-

schrift und Datum den Empfang des Schreibens bestätigt1852, allerdings dürfte 

dies aus Kostengründen für die meisten Versicherer nicht in Frage kommen1853. 

Darüber hinaus geht die Gesetzesbegründung davon aus, dass eine Vermutung 

für den Zugang des Versicherungsscheins, der AVB sowie der weiteren Informa-

tionsunterlagen in Betracht kommen kann, wenn der Versicherungsnehmer be-

reits mehrfach die Prämie gezahlt hat und er erst danach den Widerruf mit der 

Behauptung erklärt, die Unterlagen seien ihm nicht zugegangen1854. Ob für eine 

derartige Vermutung infolge der wiederholten Prämienzahlung tatsächlich Raum 

besteht, muss jedoch bezweifelt werden, denn allein aus der Tatsache der Prä-

mienzahlung kann nicht zwingend darauf geschlossen werden, dass der Versi-

cherungsnehmer bestimmte Unterlagen vom Versicherer erhalten1855. Es ist da-

her nicht davon auszugehen, dass die Rechtsprechung mit einer entsprechenden 

Vermutung die Beweislage für den Versicherer verbessern wird. 

 

bb. Vertragsschluss nach dem „Invitatiomodell“ 

Wird der Versicherungsvertrag über das „Invitatiomodell“ angebahnt, übersen-
                                                 
1845 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 309, Rn. 102; Roloff, in: Erman, § 309, Rn. 152. 
1846 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (164); Leverenz, Rn. 4/27; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 
(719). 
1847 Vgl. BGHZ 100, 373 (382); Grüneberg, in: Palandt, § 309, Rn. 102; Roloff, in: Erman, § 
309, Rn. 152. 
1848 Vgl. OLG Köln, VersR 2000, 169 (169f); Grüneberg, in: Palandt, § 309, Rn. 102; Roloff, in: 
Erman, § 309, Rn. 152. 
1849 Vgl. OLG Köln, VersR 2000, 169 (169f). 
1850 Vgl. Leverenz, Rn. 4/27. 
1851 Vgl. Leverenz, Rn. 4/27. 
1852 Vgl. Palm, in: Erman, § 130, Rn. 8. 
1853 Vgl. im Ergebnis auch Funck, VersR 2008, S. 163 (166). 
1854 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 li. Sp.  
1855 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (498); Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 36; Knops, in: B/M, 
§ 8, Rn. 65; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 54b. 
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det der Versicherer die vorvertraglichen Informationen zusammen mit den An-

gebotsunterlagen. Zum einen kann er in die vorgefertigte Annahmeerklärung des 

Versicherungsnehmers ein den Anforderungen des § 309 Nr. 12b BGB genü-

gendes Empfangsbekenntnis aufnehmen1856. Darüber hinaus kann der Versiche-

rer die vorvertraglichen Informationen mit der vorbereiteten Annahmeerklärung 

des Versicherungsnehmers stets verklammert übersenden1857. Bestreitet dieser 

den Erhalt der Informationen, obwohl er die Annahmeerklärung dem Versiche-

rer übersendet hat, kann díeser seine Praxis der Angebotserstellung darlegen, so 

dass entweder eine tatsächliche Vermutung, zumindest aber ein gewichtiges In-

diz dafür spricht, dass der Versicherungsnehmer die Unterlagen tatsächlich er-

halten hat1858. Problematisch bleibt für den Versicherer auch bei einem Vertrags-

schluss nach dem „Invitatiomodell“ der Beweis des Zugangs des Versicherungs-

scheins, da dieser nach der hier vertretenen Ansicht nicht zusammen mit den 

Angebotsunterlagen versendet werden darf1859. Insoweit stellt sich die Beweis-

problematik ebenso wie beim „Antragsmodell“ dar1860. 

 

e. Rechtsfolgen des Widerrufs 

Mit Blick auf die Frage, wie die einzelnen Rechtsfolgen der Verletzung der In-

formationspflichten untereinander konkurrieren, ist schließlich zu klären, welche 

Folgen an einen Widerruf anknüpfen. Wegen der vom Gesetzgeber verfolgten 

Vereinheitlichung der nach altem Recht bestehenden Lösungsrechte vom Ver-

trag und der damit einhergehenden überschießenden Umsetzung des Art. 6 Abs. 

1 der RL 2002/65/EG1861, sind die Regelungen über den Widerruf und die Wi-

derrufsfolgen auch außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie grundsätz-

lich „quasirichtlinienkonform“ auszulegen1862. Daher werden zunächst die Vor-

gaben der RL 2002/65/EG über die Rechtsfolgen des Widerrufs untersucht, be-

vor auf die Regelungen des neuen VVG eingegangen wird. 

 

aa. Vorgaben der RL 2002/65/EG 

Widerruft der Verbraucher einen Fernabsatzvertrag, darf der Anbieter gemäß 

Art. 7 Abs. 1 der RL 2002/65/EG Zahlung für die bis zum Widerruf erbrachte 

Dienstleistung verlangen, wobei die Erfüllung des Vertrages erst nach Zustim-

                                                 
1856 Vgl. Leverenz, Rn. 4/100. 
1857 Vgl. Leverenz, Rn. 4/100; Schimikowski, in: HK-VVG, § 8, Rn. 16. 
1858 Vgl. AG Bonn, VersR 1999, 1096; Prölss, in: P/M, § 5a, Rn. 54b, jeweils zur Übersendung 
der Verbraucherinformationen zusammen mit dem Versicherungsschein nach dem „Policenmo-
dell“. 
1859 Vgl. oben unter D. III. 2. 
1860 A.A. Leverenz, Rn. 4/100, der jedoch die Übersendung des Versicherungsscheins zusammen 
mit den Angebotsunterlagen für zulässig hält, vgl. Rn. 4/63. 
1861 Vgl. oben unter E. II. 2. 
1862 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 8, Rn. 3; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 317; ders., Rn. 
311; Wandt/Ganster, VersR 2007, S. 1034; dies., VersR 2008, S. 425. 
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mung des Verbrauchers beginnen und der zu zahlende Summe nicht einen Be-

trag überschreiten darf, der dem Anteil der erbrachten Dienstleistungen im Ver-

hältnis zum Gesamtumfang der vertraglich vorgesehenen Leistungen entspricht 

und nicht so bemessen ist, dass er als Vertragsstrafe ausgelegt werden kann. Ein-

schränkend verlangt Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie weiterhin, dass der Anbieter die 

Zahlung nach Abs. 1 nur verlangen darf, wenn er nachweisen kann, dass er den 

Verbraucher über den zahlenden Betrag gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. a ord-

nungsgemäß unterrichtet hat und dieser ausdrücklich zugestimmt hat, dass mit 

der Vertragsausführung vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen wird. Art. 7 

Abs. 1 und 3 der Richtlinie regeln somit die Frage, unter welchen Voraussetzun-

gen der Anbieter vom Verbraucher nach dem Widerruf eine Zahlung beanspru-

chen kann1863. 

Hiervon abweichend sieht Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie für Versicherungsverträge 

vor, dass der nationale Gesetzgeber bestimmen kann, dass der Verbraucher kei-

nen Betrag schuldet, wenn er den Vertrag „kündigt“1864. 

Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie bestimmt, dass der Anbieter im Falle eines Wider-

rufs jeden Betrag erstatten muss, den er vom Verbraucher erhalten hat, mit Aus-

nahme des in Abs. 1 genannten Betrags. Abs. 4 betrifft somit den Fall der Erstat-

tung von Zahlungen des Verbrauchers, die dieser vor Abgabe der Widerrufser-

klärung erbracht hat1865.  

Der Wortlaut des Abs. 4 spricht dafür, dass der in Abs. 1 genannte Betrag von 

der Erstattungspflicht des Anbieters in jeden Fall ausgenommen ist, also nicht 

auch zusätzlich die in Abs. 3 genanten Voraussetzungen für eine nachträgliche 

Zahlungspflicht des Verbrauchers vorliegen müssen1866. Dies führte indes zu 

dem Ergebnis, dass ein Verbraucher, der durch den Anbieter weder über sein 

Widerrufsrecht noch über den zu zahlenden Betrag unterrichtet worden ist und 

der erst nach langer Zeit den Vertrag widerruft, seine anteiligen Zahlungen nicht 

erstattet bekäme und somit faktisch am Vertrag festgehalten würde. Der Anreiz 

für den Anbieter, den Verbraucher ordnungsgemäß zu belehren, wäre somit 

nicht sonderlich hoch. Daher ist davon auszugehen, dass der in Abs. 1 genannte 

Betrag nur dann von der Erstattungspflicht ausgenommen ist, wenn ebenfalls die 

in Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Soweit in der Literatur in die-

sem Zusammenhang die Ansicht vertreten wird, dass zwar die in Abs. 3 genann-

ten Voraussetzungen vorliegen müssen, jedoch keine ausdrückliche Zustimmung 

des Verbrauchers zur Vertragsausführung erforderlich sei, da dieses Erfordernis 

                                                 
1863 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 7; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (426). 
1864 Aufgrund des Regelungszusammenhangs ist davon auszugehen, dass mit der Formulierung 
„kündigt“ der Widerruf des Verbrauchers gemeint ist, vgl. Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 
(426). 
1865 Vgl. Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (427). 
1866 Vgl. Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (427). 
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bei der Erstattung bereits erbrachter Leistungen im Unterschied zu einer nach-

träglichen Zahlungspflicht keinen Sinn mache1867, ist dem nicht zu folgen. 

Schließlich stünde der Verbraucher bei einer Vorleistung schlechter dar, als 

wenn er bis zum Widerruf noch keine Zahlungen an den Anbieter erbracht hätte. 

Dies wäre jedoch mit dem von der Richtlinie ausweislich ihres Erwägungsgrun-

des 13 angestrebten hohen Verbraucherschutzniveaus nicht zu vereinbaren. Dem 

kann auch nicht entgegen gehalten werden, dass das Erfordernis einer ausdrück-

lichen Zustimmung zu Nachteilen des Verbrauchers führen könne, da ohne sie 

kein Anspruch auf die Dienstleistung des Anbieters bestünde1868. Entsprechende 

Auswirkungen der ausdrücklichen Zustimmung auf die Leistungspflicht des An-

bieters sind in der Richtlinie nicht geregelt. 

Es ist daher festzuhalten, dass der Anbieter vom Verbraucher für seine Dienst-

leistung eine anteilige Zahlung nur beanspruchen bzw. bereits erhaltene, anteili-

ge Zahlungen gemäß Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie nur behalten kann, wenn die in 

Art. 7 Abs. 1 und 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind1869. 

Schließlich trifft Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie eine Regelung über die Erstat-

tungspflicht des Verbrauchers für vom Anbieter erhaltene Geldbeträge oder Ge-

genstände. Diese sind innerhalb von 30 Tagen nach Abgabe der Widerrufserklä-

rung an den Anbieter zurückzugewähren. Bei wortlautgetreuer Auslegung müss-

te der Verbraucher dem Anbieter bei einem Versicherungsvertrag somit eine auf 

Grund eines vor dem Widerrufs eingetreten Versicherungsfalles erhaltene Leis-

tung auch dann erstatten, wenn der Verbraucher unter den Voraussetzungen des 

Art. 7 Abs. 1 und 3 der Richtlinie die anteilig geschuldete Prämie zahlen müsste. 

Dieses Ergebnis wäre jedoch sinnwidrig1870. Vielmehr ist davon auszugehen, 

dass Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie eine Rückgewährpflicht für eine empfangene 

Leistung nur für den Fall vorschreibt, dass der Anbieter keine anteiligen Zahlun-

gen vom Verbraucher beanspruchen kann1871. 

Da die RL 2002/65/EG ausweislich ihres Erwägungsgrundes 13 grundsätzliche 

eine Vollharmonisierung anstrebt und Art 7 für die Rechtsfolgen des Widerrufs, 

anders als Art. 4 Abs. 2 für die Informationspflichten, keine weitergehenden 

Regelungen zulässt, ist der deutsche Gesetzgeber gehalten, die Richtlinienvor-

gaben unverändert in deutsches Recht umzusetzen, so dass auch keine Abwei-

chungen zugunsten des Verbrauchers getroffen werden dürfen1872. 

 

                                                 
1867 Vgl. Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (428). 
1868 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 325; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (428). 
1869 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (502); Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1714); 
Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 7. 
1870 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 339; ders., Rn. 334. 
1871 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1714). 
1872 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1714); Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 9; Wandt, 
in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 328; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (425f). 
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bb. Umsetzung im neuen VVG 

Ausdrücklich geregelt sind die Rechtsfolgen des Widerrufs in § 9 VVG, der 

sachlich unverändert die Bestimmung des § 48c Abs. 5 VVG a.F. übernimmt1873, 

sowie in § 152 Abs. 2 VVG, wonach abweichend von § 9 S. 1 VVG der Versi-

cherer bei Lebensversicherungsverträgen auch den Rückkaufswert einschließlich 

der Überschussanteile oder, wenn dies für den Versicherungsnehmer günstiger 

ist, die für das erste Jahr geleisteten Prämien zu zahlen1874. Ausweislich der Ge-

setzesbegründung soll § 9 VVG jedoch nur dann zur Anwendung kommen, 

wenn der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt, im Übrigen 

sollen sich die Folgen des Widerrufs nach den allgemeinen Bestimmungen der 

§§ 357 Abs. 1, 346 BGB richten1875. 

 

(1.) Materieller Versicherungsbeginn vor Ende der Widerrufsfrist 

§ 9 S. 1 VVG bestimmt, dass der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 

des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten hat, wenn der Versiche-

rungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VVG auf sein Wider-

rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs sowie den zu zahlenden Betrag hin-

gewiesen worden ist und dieser zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 

vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Entgegen anders lautender Stimmen in der 

Literatur ist der Versicherer nicht allein unter den genannten Voraussetzungen 

verpflichtet, dem Versicherungsnehmer den auf den Zeitpunkt nach Zugang der 

Widerrufserklärung entfallenden Teil der Prämien zu erstatten1876. Vielmehr 

bedeutet die Einschränkung „nur“ in § 9 S. 1 VVG, dass der Versicherer unter 

den dort genannten Voraussetzungen allein die auf den Zeitpunkt nach Zugang 

des Widerrufs entfallenden Prämien erstatten muss und im Übrigen die erbrach-

ten Prämienzahlungen behalten kann1877. Mit dieser Regelung wird deutlich, 

dass der Gesetzgeber von der in Art. 7 Abs. 2 der RL 2002/65/EG vorgesehenen 

Möglichkeit, den Versicherungsnehmer von jeder Zahlungspflicht freizustellen, 

keinen Gebrauch gemacht. Unabhängig davon ist jedoch fraglich, ob § 9 S. 1 

VVG richtlinienkonform ist. 

Damit der Versicherer die auf den Zeitraum vor dem Widerruf entfallenden 

Prämien behalten darf, verlangt § 9 S. 1 VVG, dass der Versicherungsnehmer 

dem Beginn des Versicherungsschutzes vor Ablauf der Widerrufsfrist zuge-

                                                 
1873 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 re. Sp. 
1874 Vgl. Römer, RuS 2008, S. 405 (410). 
1875 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 re. Sp; ebenso: Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 1; Mar-
low/Spuhl, S. 35; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 318; ders., Rn. 312; Wandt/Ganster, 
VersR 2008, S. 425 (430). 
1876 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1713). 
1877 Vgl. K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 19; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., 
Rn. 319; ders., Rn. 313; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 1034 (1036); dies., VersR 2008, S. 425 
(430). 
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stimmt hat, während gemäß Art. 7 Abs. 3 S. 2 der Richtlinie eine ausdrückliche 

Zustimmung Voraussetzung dafür ist, dass der Anbieter die anteiligen Zahlun-

gen behalten kann. Das Erfordernis der Zustimmung in § 9 S. 1 VVG ist daher 

richtlinienkonform bzw. „quasirichtlinienkonform“ so auszulegen, dass eine 

ausdrückliche Zustimmung notwendig ist1878. 

Ferner setzt § 9 S. 1 VVG voraus, dass der Versicherungsnehmer nicht nur auf 

den zu zahlenden Betrag, sondern auch auf sein Widerrufsrecht und dessen 

Rechtsfolgen hinzuweisen ist. Demgegenüber verlangt die Richtlinie nur einen 

Hinweis auf den im Falle eines Widerrufs zu zahlenden Betrages. Ein solcher 

Hinweis bedingt notwendigerweise auch einen Hinweis auf das Widerrufs-

recht1879, nicht aber auf die einzelnen Rechtsfolgen des Widerrufs. Wegen der 

von der Richtlinie angestrebten Vollharmonisierung ist § 9 S. 1 VVG richtli-

nienkonform bzw. „quasirichtlinienkonform“ teleologisch zu reduzieren, so dass 

ein Hinweis auf die Rechtsfolgen des Widerrufs nicht notwendig ist1880. Dem 

kann auch nicht entgegengehalten werden, dass der deutsche Gesetzgeber gemäß 

Art. 7 Abs. 2 der RL 2002/65/EG die Möglichkeit gehabt hätte, eine Zahlungs-

pflicht des Verbrauchers umfassend auszuschließen und er daher auf Grund ei-

nes Erst-Recht-Schlusses auch befugt sei, an den Versicherer erhöhte Anforde-

rungen zu stellen, um die bis zum Widerruf erbrachten Prämienzahlungen behal-

ten zu dürfen1881. Wegen der mit der Richtlinie verfolgten Vollharmonisierung 

kann der nationale Gesetzgeber nämlich nur entscheiden, ob er eine Zahlungs-

pflicht des Versicherungsnehmers gemäß Art. 7 Abs. 2 vollständig ausschließt 

oder eine solche unter Berücksichtigung der Anforderungen des Art. 7 Abs. 1 

und 3 begründet. 

Liegen die Voraussetzungen des § 9 S. 1 VVG vor, kann der Versicherer die auf 

den Zeitraum vor Zugang des Widerrufs entfallenden Prämienzahlungen behal-

ten. Da § 9 VVG keine weitere Regelung über die Rückgewährpflichten des 

Versicherungsnehmers enthält, also das Rückgewährschuldverhältnis nur un-

vollkommen regelt, sind die allgemeinen Vorschriften der §§ 357 Abs. 1, 346 

BGB analog1882 anzuwenden. Gleichwohl ist der Versicherungsnehmer entgegen 

der §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB analog nicht verpflichtet, eine zwischenzeit-

lich erhaltene Leistung aufgrund eines eingetretenen Versicherungsfalles zurück 

                                                 
1878 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 16; Leverenz, Rn. 4/32; a.A. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. 
Kap., Rn. 325; ders., Rn. 319f; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (432). 
1879 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 329; ders., Rn. 324; Wandt/Ganster, VersR 
2008, S. 425 (431). 
1880 Vgl. Schimikowski, in: HK-VVG, § 9, Rn. 6; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 329; 
ders., Rn. 324; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (431). 
1881 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501). 
1882 Eine direkte Anwendung scheidet aus, da weder in § 8 VVG noch in § 9 VVG auf das allge-
meine Widerrufsrecht des § 355 BGB verwiesen wird, vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap. 
Rn. 315 und 318; ders., Rn. 309. 
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zu gewähren1883, da insoweit die Vorgaben des Art. 7 Abs. 5 der RL 2002/65/EG 

zu berücksichtigen sind, wonach eine Erstattungspflicht des Verbrauchers ausge-

schlossen ist, wenn der Anbieter anteilige Zahlungen behalten darf1884. Dies gilt 

infolge der überschießenden Umsetzung der RL 2002/65/EG im Wege „quasi-

richtlinienkonformer“ Auslegung auch außerhalb des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie. 

Sind die Voraussetzungen des § 9 S. 1 VVG nicht erfüllt, ist zu differenzieren: 

Fehlt es an einer ausdrücklichen Zustimmung des Versicherungsnehmers zum 

Beginn des Versicherungsschutzes vor Ablauf der Widerrufsfrist, findet § 9 S. 2 

VVG seinem Wortlaut entsprechend keine Anwendung. Es sind daher die allge-

meinen Vorschriften der §§ 357 Abs. 1, 346 BGB analog anzuwenden. Da die 

Voraussetzungen für ein Behaltendürfen der anteiligen Prämienzahlungen des 

Versicherungsnehmers nicht vorliegen, hat der Versicherer diese bereits erbrach-

ten Leistungen analog §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB vollständig zu erstat-

ten1885. 

Unabhängig von der seit langem umstrittenen Frage, ob die Leistung des Versi-

cherers ausschließlich in einer Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalles zu 

sehen ist (sog. „Geldleistungstheorie“) oder ob bereits die abstrakte Gefahrtra-

gung während der Laufzeit des Vertrages als Leistung anzusehen ist (sog. „Ge-

fahrtragungstheorie“)1886, scheidet eine Wertersatzpflicht des Versicherungs-

nehmers analog §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 2 BGB selbst unter Zugrundelegung 

der „Gefahrtragungstheorie“ aus, da hiermit die Wertung des Art. 7 Abs. 1 und 3 

der RL 2002/65/EG umgangen würde1887. Da der Versicherer keine anteiligen 

Prämien beanspruchen kann, müsste der Versicherungsnehmer jedoch entspre-

chend Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie eine auf Grund eines zwischenzeitlich einge-

tretenen Versicherungsfalles erhaltene Leistung des Versicherers analog §§ 357 

Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB zurückgewähren1888. 

Fehlt es an einem richtlinienkonformen bzw. „quasirichtlinienkonformen“ Hin-

weis auf das Widerrufsrecht sowie den zu zahlenden Betrag, ist § 9 S. 2 VVG 

anzuwenden. Gemäß § 9 S. 2 HS 1 VVG hat der Versicherer zusätzlich zu den 

auf den Zeitraum nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der 

Prämien auch die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Prä-

                                                 
1883 Vgl. im Ergebnis Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. 
Aufl., § 18, Rn. 19. 
1884 Vgl. oben unter E. II. 2. e. aa. 
1885 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501); Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 12 und 16; Knops, 
in: B/M, § 9, Rn. 22; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 325, Fn. 484; ders., Rn. 326, Fn. 
158; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (433).  
1886 Vgl. hierzu: Brömmelmeyer, in: HK-VVG, § 1, Rn. 34f; Dörner, in: BK, Einl., Rn. 50 und 
52. 
1887 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 12; Knops, in: B/M, § 9, Rn. 22. 
1888 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501); K. Johannsen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 
19. 
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mien zu erstatten. Dies gilt jedoch gemäß 9 S. 2 HS 2 VVG nicht, wenn der Ver-

sicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch ge-

nommen hat, also nach Eintritt eines Versicherungsfalles eine Leistung des Ver-

sicherers empfangen hat. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese Regelung insgesamt 

richtlinienkonform ist. 

Sind die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 und 3 der RL 2002/65/EG nicht 

erfüllt, darf der Versicherer vom Versicherungsnehmer keine Prämien beanspru-

chen. Demgegenüber hat der Versicherer gemäß § 9 S. 2 HS 1 VVG diejenigen 

Prämienzahlungen nicht zu erstatten, die auf den Zeitraum zwischen Ablauf des 

ersten Jahres des Versicherungsschutzes und Zugang des Widerrufs entfallen. 

Die aus § 9 S. 2 HS 1 VVG folgende Beschränkung der Erstattungspflicht ist 

somit richtlinienwidrig1889. Fraglich ist, ob eine („quasi“-)richtlinienkonforme 

Auslegung von § 9 S. 2 HS 1 VVG möglich ist. 

Aufgrund des eindeutigen Wortlauts der Regelung scheidet eine richtlinienkon-

forme Auslegung dahin, dass die Erstattungspflicht des Versicherers sämtliche 

Prämienzahlungen umfasst, von vornherein aus. Denkbar wäre daher allenfalls 

eine teleologische Reduktion der Norm in der Weise, dass diese keine Anwen-

dung findet, wenn der Widerruf ein Jahr nach Beginn des Versicherungsschutzes 

erklärt wird. Voraussetzung hierfür ist eine planwidrige, verdeckte Regelungslü-

cke im Gesetz. 

Problematisch ist insoweit, dass der Gesetzgeber § 9 S. 2 HS 1 VVG für richtli-

nienkonform hält. In der Gesetzesbegründung zu § 48c Abs. 5 VVG a.F., die 

sachlich § 9 VVG entspricht, führt er aus, dass der Entwurf von der Ausnahme-

regelung des Art. 7 Abs. 2 der RL 2002/65/EG, nach dem ein Mitgliedsstaat 

abweichend von Art. 7 Abs. 1 bestimmen kann, dass der Verbraucher keinen 

Betrag schuldet, wenn er eine Versicherungspolice „kündigt“, keinen Gebrauch 

mache, weil die Leistung des Versicherers bis zum Widerruf in Anspruch ge-

nommen worden sei1890. Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass er die Rege-

lung des Art. 7 Abs. 2 der RL 2002/65/EG nicht umgesetzt hat und daher eine 

vollständige Prämienerstattung durch den Versicherer nicht geboten sei. Außer 

Betracht bleibt dabei, dass der Versicherer, unabhängig von Art. 7 Abs. 2 der der 

Richtlinie, erbrachte Zahlungen nur unter den Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 

1 und 3 behalten darf1891. Dennoch hat der Gesetzgeber bewusst eine Beschrän-

kung der Erstattungspflicht angeordnet, weswegen es an einer planwidrigen, 

verdeckten Regelungslücke im Gesetz fehlt. Bis zur notwendigen Neuregelung 

                                                 
1889 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501 und 502); Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 
(1716); Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 19; Knops, in: B/M, § 9, Rn. 21; Schimikowski, in: HK-
VVG, § 9, Rn. 6; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 335; ders., Rn. 330; Wandt/Ganster, 
VersR 2008, S. 425 (434). Ferner: Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (208) zu § 48c Abs. 5 
VVG a.F. Zweifelnd Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 2, Rn. 85. 
1890 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 30 re. Sp. und S. 31 li. Sp. 
1891 Vgl. Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (434). 
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des § 9 S. 2 HS 1 VVG ist die Norm jedoch in ihrer richtlinienwidrigen Fassung 

weiterhin anzuwenden1892. 

Darüber hinaus bestehen Zweifel, ob die Regelung des § 9 S. 2 HS 2 VVG richt-

linienkonform ist. Liegen die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 und 3 der RL 

2002/65/EG nicht vor, kann der Versicherer vom Versicherungsnehmer keine 

Zahlung beanspruchen und muss gemäß Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie die gesam-

ten bislang entrichteten Prämien erstatten. Indem die in § 9 S. 2 HS 1 VVG an-

geordnete Pflicht zur Rückzahlung der Prämien für das erste Jahr des Versiche-

rungsschutzes ausgeschlossen wird, wenn der Versicherungsnehmer nach Ein-

tritt eines Versicherungsfalles eines Leistung aufgrund des Versicherungsvertra-

ges erhalten hat, wird die Erstattungspflicht des Versicherers in richtlinienwidri-

ger Weise beschränkt1893. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass 

es in der Konsequenz des § 9 S. 2 HS 2 VVG liege, dass der Versicherungsneh-

mer die empfangene Versicherungsleistung behalten dürfe1894. Zu berücksichti-

gen ist, dass § 7 Abs. 5 der RL 2002/65/EG vorschreibt, dass der Versicherungs-

nehmer eine empfange Leistung zurückgewähren muss, wenn der Versicherer 

nicht anteilig eine Zahlung beanspruchen kann. Da dies unter den Voraussetzun-

gen von § 9 S. 2 VVG entsprechend den Richtlinienvorgaben gerade nicht der 

Fall ist, ist ein Ausschluss der Erstattungspflicht des Versicherungsnehmers e-

benfalls richtlinienwidrig. 

Eine („quasi“-)richtlinienkonforme Auslegung des § 9 S. 2 HS 2 VVG, wonach 

der Versicherer umfänglich zur Erstattung der vom Versicherungsnehmer ge-

zahlten Prämien verpflichtet ist, kommt wegen des eindeutigen Wortlauts nicht 

in Frage1895. Ebenso scheidet eine („quasi“-)richtlinienkonforme teleologische 

Reduktion des § 9 S. 2 HS 2 VVG aus, da ein richtlinienkonformer Zustand nur 

durch eine Streichung des § 9 S. 2 HS 2 VVG zu erreichen ist und somit die 

Norm nicht telelogisch reduziert, sondern derogiert würde. Bis zur notwendigen 

Änderung des § 9 S. 2 HS 2 VVG ist die Norm jedoch weiterhin anzuwenden. 

 

(2.) Materieller Versicherungsbeginn nach Ende der Widerrufsfrist 

Liegt der materielle Versicherungsbeginn nach dem Ende der Widerrufsfrist, 

richten sich die Rechtsfolgen des Widerrufs nicht nach § 9 VVG, sondern sind 

analog §§ 357 Abs. 1, 346 BGB zu bestimmen1896. Analog §§ 357 Abs. 1, 346 

                                                 
1892 Vgl. Wandt, in Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 356; ders., Rn. 330; Wandt/Ganster, VersR 
2008, S. 425 (434). 
1893 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (503); Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (208) zu § 48c 
Abs. 5 VVG. Zweifelnd Mönnich, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 2, Rn. 86. 
1894 Vgl. Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 339; ders., Rn. 334f; Wandt/Ganster, VersR 
2008, S. 425 (436), die jeweils ausgehend von dieser Prämisse zu einer abweichenden Beurtei-
lung der Richtlinienwidrigkeit des § 9 S. 2 HS 2 VVG gelangen. 
1895 A.A. ohne näher auf den Wortlaut einzugehen Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (503). 
1896 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501); Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 318; ders., 
Rn. 312. 
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Abs. 1 BGB hat der Versicherer eventuell erhaltene Prämienzahlungen in vollem 

Umfang zu erstatten1897. Da kein Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufs-

frist bestand, kann der Versicherungsnehmer weder analog §§ 357 Abs. 1, 346 

Abs. 1 BGB zur Erstattung von Versicherungsleistungen aufgrund eines zwi-

schenzeitlich eingetretenen Versicherungsfalles sein noch analog §§ 357 Abs. 1, 

346 Abs. 2 BGB zum Wertersatz für eine bis zum Widerruf erfolgte abstrakte 

Gefahrtragung seitens des Versicherers1898. 

 

3. Anfechtungsrechte des Versicherungsnehmers 

Verstöße gegen die Pflicht zur Informationserteilung können sich auf den Wil-

lensbildungsprozess eines Versicherungsnehmers bei seiner Entscheidung über 

den Abschluss eines Vertrages auswirken. Überlässt ein Versicherer seinem 

Kunden keine oder nur unvollständige bzw. unrichtige Informationen oder erteilt 

er diese nicht rechtzeitig, können hierdurch irrtümliche Vorstellungen über die 

Bedeutung und Tragweite eines beabsichtigten Vertragsschlusses entstehen. 

Nach allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre führen Fehlvorstellungen 

jedoch nicht dazu, dass eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung unwirksam 

ist. Vielmehr kann der Erklärende nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 

seine Willenserklärung anfechten und damit rückwirkend beseitigen1899. Zur 

Anfechtung berechtigt ein Inhalts- oder Erklärungsirrtum gemäß § 119 Abs. 1 1. 

Alt. bzw. 2. Alt. BGB, ein Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft 

gemäß § 119 Abs. 2 BGB sowie ein Irrtum auf Grund einer arglistigen Täu-

schung gemäß § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB. 

Dass ein Versicherungsnehmer infolge einer Verletzung der Informationspflich-

ten einem Erklärungsirrtum gemäß § 119 Abs. 1 2. Alt. BGB unterliegt, dürfte 

weitgehend auszuschließen sein1900. Größere Bedeutung dürften demgegenüber 

ein Inhaltsirrtum, ein Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der an-

gebotenen Versicherung bzw. ein Irrtum infolge einer arglistigen Täuschung 

haben. 

 

a. § 119 Abs. 1 1. Alt., Abs. 2 BGB 

Unterlässt der Versicherer eine vorvertragliche Information oder erteilt er diese 

nicht rechtzeitig, ist es denkbar, dass ein Versicherungsnehmer, weil er seine 

Vorstellungen über den angebotenen Versicherungsschutz nicht anhand ord-

nungsgemäßer Informationen überprüfen kann, irrtümlich davon ausgeht, dass 

                                                 
1897 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 62 re. Sp.; Ebers, in: PK-VVR, § 9, Rn. 11; Knops, in: B/M, § 
9, Rn. 23; Leverenz, Rn. 4/34; Marlow/Spuhl, S. 37; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 318; 
ders., Rn. 312; Wandt/Ganster, VersR 2008, S. 425 (426). 
1898 Vgl. Armbrüster, RuS 2008, S. 493 (501); Knops, in: B/M, § 9, Rn. 23. 
1899 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, Einf. v. § 116, Rn. 19; Palm, in: Erman, § 119, Rn. 1.  
1900 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 56. 
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ein bestimmtes Risiko abgedeckt sei, obwohl insoweit tatsächlich ein Risikoaus-

schluss besteht. Infolgedessen kann seine Willenserklärung auf einem Inhaltsirr-

tum oder einem Irrtum über eine verkehrwesentliche Eigenschaft der angebote-

nen Versicherung beruhen. Hätte der Versicherungsnehmer bei verständiger 

Würdigung des Falles seine Willenserklärung nicht abgegeben, ist also der Irr-

tum kausal für die Abgabe seiner Erklärung1901, kann er diese gemäß § 121 Abs. 

1 BGB unverzüglich anfechten. Die Beweislast für diese Voraussetzungen trägt 

der Versicherungsnehmer1902. 

Folge der Anfechtung ist gemäß § 142 Abs. 1 BGB, dass die Willenserklärung 

des Versicherungsnehmers und somit der Versicherungsvertrag rückwirkend 

unwirksam wird. Bereits erbrachte Leistungen sind auf der Grundlage des Berei-

cherungsrechts gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB zurückzugewähren. Der 

Versicherer muss bereits geleistete Prämien zurückzahlen und der Versiche-

rungsnehmer hat etwaige Leistungen aufgrund eines zwischenzeitlich eingetre-

tenen Versicherungsfalles zurückzugeben1903. Darüber hinaus schuldet der Ver-

sicherungsnehmer keinen Wertersatz für die zwischenzeitliche Gefahrtragung, 

auch wenn hierin mit der „Gefahrtragungstheorie“1904 eine Leistung des Versi-

cherers zu sehen sein sollte, denn die Anfechtung lässt den Vertrag rückwirkend 

unwirksam werden, womit auch eine abstrakte Gefahrtragung entfällt1905. Dem 

kann auch nicht entgegengehalten werden, dass der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt eines (gedeckten) Versicherungsfalles aller Wahrscheinlichkeit nach 

keine Anfechtung erklärt hätte und daher der Versicherer die Gefahr bis zur An-

fechtung tatsächlich getragen hat1906. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass in 

diesem Fall der Versicherungsnehmer faktisch auf sein Anfechtungsrecht ver-

zichten müsste und damit der Vertrag zwischen den Parteien fortbestünde, so 

dass der Versicherer im Gegenzug auch weiterhin regulär die Prämienzahlungen 

vom Versicherungsnehmer beanspruchen könnte. 

Fraglich ist schließlich, ob der Versicherungsnehmer gemäß § 122 Abs. 1 BGB 

dem Versicherer einen etwaigen Vertrauensschaden zu ersetzen hat. Zwar mag 

der Versicherer auf die Wirksamkeit der abgegebenen Erklärung vertraut haben, 

soweit jedoch der Irrtum auf einer Verletzung der Informationspflichten beruht, 

ist der Anspruch gemäß § 242 BGB ausgeschlossen, da er eine informierte Ent-

scheidung des Versicherungsnehmers selbst vereitelt hat. 

 

 

                                                 
1901 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 119, Rn. 31; Palm, in: Erman, § 119, Rn. 53. 
1902 Vgl. Palm, in: Erman, § 119, Rn. 56; Wendtland, in: Ba/Ro, § 119, Rn. 47. 
1903 Vgl. Dörner, in: BK, Einl., Rn. 56. 
1904 Vgl. oben unter E. II. 2. e. bb. (1.). 
1905 Vgl. Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 195; Dörner, in: BK, Einl., Rn. 56. 
1906 Vgl. Deutsch, § 6, Rn. 66. 
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b. § 123 Abs. 1 BGB 

Voraussetzung für eine Anfechtung gemäß § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB ist, dass 

der Versicherer arglistig, also vorsätzlich1907 täuscht, mithin einen Irrtum er-

regt1908, und der Versicherungsnehmer hierdurch zur Abgabe einer Willenserklä-

rung bestimmt wird, also der durch die Täuschung verursachte Irrtum für die 

Abgabe der Willenserklärung kausal ist1909. Die Täuschungshandlung kann nicht 

nur in einem positiven Tun, sondern auch in einem pflichtwidrigen Unterlassen 

bestehen1910. Eine arglistige Täuschung kommt daher insbesondere in Betracht, 

wenn der Versicherungsvertreter, der im Lager des Versicherers steht und daher 

nicht Dritter im Sinne des § 123 Abs. 2 BGB ist1911, im Zuge der Vertragshand-

lungen einen Irrtum des Versicherungsnehmers erkennt und es entgegen § 7 

VVG unterlässt, die vorvertraglichen Informationen auszuhändigen, um so zu 

verhindern, dass der Kunde seinen Irrtum bei Durchsicht des Informationsmate-

rials erkennt. Gibt der Versicherungsnehmer infolge dieses Irrtums seine Wil-

lenserklärung ab, liegen die von ihm1912 nur schwer zu beweisenden Vorausset-

zungen für ein Anfechtungsrecht gemäß § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB vor. Folglich 

kann er gemäß § 124 Abs. 1 und 2 BGB innerhalb eines Jahres nach Entdeckung 

der Täuschung anfechten. 

 

c. Konkurrenzverhältnis zwischen Anfechtungsrechten und Widerrufsrecht 

Infolge einer Verletzung der Informationspflichten nach § 7 VVG können die 

Voraussetzungen für ein Anfechtungsrecht des Versicherungsnehmers erfüllt 

sein, so dass dieser sich im Wege der Anfechtung vom Versicherungsvertrag 

lösen kann. Demgegenüber ermöglicht auch das Widerrufsrecht des § 8 Abs. 1 

VVG eine Lösung vom Vertrag, wobei Verletzungen der Informationspflichten 

den Beginn der Widerrufsfrist hindern oder verzögern. Fraglich ist, in welchem 

Konkurrenzverhältnis Anfechtungsrechte des Versicherungsnehmers zu seinem 

Widerrufsrecht stehen. 

Damit der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht ausüben kann, müssen kei-

ne besonderen Voraussetzungen erfüllt sein. Selbst in den Fällen, in denen sich 

der Versicherungsnehmer frei von Willensmängeln für den Abschluss eines Ver-

sicherungsvertrages entschieden hat, kann er die vertragliche Bindung lösen. Im 

Unterschied zum Widerruf kommt eine Anfechtung nur in Frage, wenn der Wil-

lensbildungsprozess auf Seiten des Versicherungsnehmers gestört ist, also er 

entweder sich über den Inhalt seiner Erklärung oder eine verkehrswesentliche 

                                                 
1907 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 123, Rn. 11; Palm, in: Erman, § 123, Rn. 27. 
1908 Vgl. Palm, in: Erman, § 123, Rn. 25; Wendtland, in: Ba/Ro, § 123, Rn. 7. 
1909 Vgl. Palm, in: Erman, § 123, Rn. 26. 
1910 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 123, Rn. 3 und 5; Palm, in: Erman, § 123, Rn. 11. 
1911 Vgl. Beckmann, in: B/M, Einf. A., Rn. 154; Ellenberger, in: Palandt, § 123, Rn. 13; Palm, 
in: Erman, § 123, Rn. 34. 
1912 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 123, Rn. 30; Palm, in: Erman, § 123, Rn. 53. 
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Eigenschaft irrt oder er arglistig vom Versicherer getäuscht worden ist. Ein An-

fechtungsrecht steht dem Versicherungsnehmer somit nur unter engen Voraus-

setzungen zu. Bereits die unterschiedlichen Voraussetzungen dieser Lösungs-

rechte sprechen somit dafür, dass beide Rechtsbehelfe frei miteinander konkur-

rieren. 

Ferner unterscheiden sich die Rechtsfolgen. Während nach einem Widerruf ein 

Rückabwicklungsschuldverhältnis begründet wird, bei dem genau zu unterschei-

den ist, wann etwa der Versicherungsschutz begonnen und ob der Versiche-

rungsnehmer dem ausdrücklich zugestimmt hat, beseitigt die Anfechtung den 

Versicherungsvertrag rückwirkend, so dass die Rückabwicklung nach Bereiche-

rungsrecht zu erfolgen hat. Dies ist für den Versicherungsnehmer insbesondere 

dann vorteilhafter, wenn etwa im Falle eines Widerrufs § 9 S. 1 VVG zum Zuge 

käme und er nur anteilige Prämienerstattung verlangen könnte. Dennoch ist nicht 

davon auszugehen, dass das Widerrufsrecht etwaige Anfechtungsrechte des Ver-

sicherungsnehmers ausschließt, denn jenes soll in erster Linie die Rechtsstellung 

des Versicherungsnehmers verbessern, nicht aber zu seinem Nachteil ver-

schlechtern. Weiterhin spricht auch die aus dem Gebot des „effet utile“ bzw. aus 

Art. 11 Abs. 1 und 3 der RL 2002/65/EG folgende Pflicht, Verstöße gegen Ge-

meinschaftsrecht wirksam, verhältnismäßig und abschreckend auszugestal-

ten1913, dafür, dass Anfechtungsrechte neben dem Widerrufsrecht des Versiche-

rungsnehmers Anwendung finden und dieser somit die Wahl hat, auf welches 

Gestaltungsrecht er sich berufen möchte1914. In gleicher Weise wird im Übrigen 

auch das Konkurrenzverhältnis der Anfechtungsrechte nach §§ 119, 123 BGB 

zum allgemeinen Widerrufsrecht des § 355 BGB beurteilt 1915. 

 

4. Recht zur fristlosen Kündigung gemäß § 314 BGB 

a. Voraussetzungen des § 314 BGB 

Ebenso wie andere Schuldverhältnisse kann auch ein Versicherungsvertrag ge-

mäß § 314 Abs. 1 BGB aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden1916. 

Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Gemäß § 314 

Abs. 1 S. 2 BGB liegt ein wichtiger Grund vor, wenn dem kündigenden Teil 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrages bis zur vereinbarten Be-

                                                 
1913 Vgl. oben unter E. II. 
1914 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1713). Im Ergebnis auch: Ebers, in: PK-VVR, 
§ 7, Rn. 56. 
1915 Vgl. Kramer, in: MK, § 119, Rn. 41; Masuch, in: MK, § 355, Rn. 26; Palm, in: Erman, § 
119, Rn. 20 und  § 123, Rn. 5; Reiner, AcP 203, S. 1 (39); Saenger, in: Erman, § 355, Rn. 20. 
1916 Vgl. BGH, VersR 1991, 580 (581); OLG Hamm, NJW-RR 2006, 1035; OLG Saarbrücken, 
NJW-RR 2006, 465; Baumann, in: B/M, § 1, Rn. 202; Dörner, FS Lorenz 2004, S. 195 (201); 
Ebers, in: PK-VVR, § 11, Rn. 7; Grüneberg, in: Palandt, § 314, Rn. 5; K. Johannsen, in: VersR-
Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 69. 



 383 

endigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden 

kann. Da alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind, kann auch ein 

pflichtwidriges Verhalten vor Vertragsschluss einen wichtigen Grund darstellen, 

soweit es das Verhältnis zwischen den Parteien erheblich beeinträchtigt und dem 

Kündigenden nicht schon bei Vertragsschluss bekannt war1917. 

Verletzt ein Versicherer seine Pflichten nach § 7 VVG, kann nicht bereits jeder 

Verstoß unter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine fristlose Kündigung 

rechtfertigen1918, beispielsweise weil einzelne nicht vertragsbezogene Informati-

onen unvollständig oder unzutreffend sind. In erster Linie ist ein wichtiger 

Grund dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über-

haupt nicht informiert. In diesem Fall hat der Versicherer von Anfang an nicht 

mit offenen Karten gespielt, weswegen der Versicherungsnehmer an dessen 

Redlichkeit und Zuverlässigkeit zweifeln muss und daher nicht sicher sein kann, 

ob dieser sich künftig ordnungsgemäß verhalten wird1919. 

Liegt infolge dieser Pflichtverletzung ein wichtiger Grund vor, ist gemäß §§ 314 

Abs. 2 S. 2, 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB eine an sich erforderliche Fristsetzung bzw. 

Abmahnung entbehrlich. Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Ver-

trag trotz eines vor Vertragsschluss liegenden pflichtwidrigen Verhaltens abge-

schlossen worden ist und es daher es sinnlos wäre, den Versicherer aufzufordern, 

künftig vor Vertragsschluss ordnungsgemäß zu informieren1920. 

Gemäß § 314 Abs. 3 BGB ist die Kündigung binnen einer angemessenen Frist 

zu erklären. Aufgrund der Tatsache, dass der Gesetzgeber bewusst keine starre 

Frist für die Ausübung des Kündigungsrechts vorgegeben hat1921, verbietet es 

sich, unmittelbar die Widerrufsfrist des § 8 Abs. 1 VVG von zwei Wochen bzw. 

des § 152 Abs. 1 VVG von 30 Tagen zur Ausfüllung des gesetzlichen Wertungs-

spielraums heranzuziehen. Bei der Bestimmung der Fristlänge ist vielmehr dar-

auf abzustellen, wie lang der Versicherungsnehmer braucht, um sich die Folgen 

der Kündigung zu überlegen und gegebenenfalls alternative Versicherungsange-

bote am Markt zu prüfen1922. Eine fristlose Kündigung kann somit auch dann 

noch in Frage kommen, wenn infolge einer ordnungsgemäß nachgeholten In-

formation und Belehrung des Versicherungsnehmers die Widerrufsfrist zwi-

schenzeitlich abgelaufen ist und damit der Versicherungsvertrag nicht mehr wi-

derrufen werden kann. 

                                                 
1917 Vgl. BAG NJW 2002, 162 (163) zu § 626 BGB; Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (202); 
Grüneberg, in: Palandt, § 314, Rn. 7; Hohloch, in: Erman, § 314, Rn. 4; Unberath, in: Ba/Ro, § 
314, Rn. 9. 
1918 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (202); Ebers, in: PK-VVR, § 11, Rn. 9: Verletzung 
der Informationspflichten in schwerwiegender Weise. 
1919 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (202). 
1920 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (202f). 
1921 Vgl. BT-Drucks. 14/6040, S. 178 re. Sp. 
1922 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (203). 
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b. Rechtsfolgen der Kündigung 

Durch die außerordentliche Kündigung wird der Versicherungsvertrag vorzeitig 

beendet. Gemäß § 39 Abs. 1 VVG steht somit dem Versicherer nur der Teil der 

Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, für den Versicherungsschutz bestanden 

hat, so dass überzahlte Prämienanteile zu erstatten sind. In der Lebensversiche-

rung ist gemäß § 169 Abs. 1 VVG infolge der Kündigung zusätzlich der Rück-

kaufswert zu zahlen. 

 

c. Konkurrenzen 

aa. Konkurrenzverhältnis zwischen Kündigungsrecht und Widerrufsrecht 

Während das Recht zum Widerruf dem Versicherungsnehmer voraussetzungslos 

zusteht, besteht die Möglichkeit der fristlosen Kündigung allein unter den engen 

Voraussetzungen des § 314 Abs. 1 BGB, wonach ein Festhalten am Vertrag un-

zumutbar sein muss. Zwar ist es denkbar, dass im Falle einer nachgeholten ord-

nungsgemäßen Information und Belehrung die Widerrufsfrist bereits abgelaufen 

ist, während eine Kündigung unter Umständen noch in Betracht käme. Gerade 

wegen der verschiedenen Voraussetzungen beider Rechtsbehelfe steht jedoch 

nicht zu befürchten, dass über das Kündigungsrecht des § 314 BGB das Wider-

rufsrecht des § 8 Abs. 1 VVG unterlaufen wird. 

Bedenken gegen die Annahme eines freien Konkurrenzverhältnisses könnten 

daher allenfalls mit Blick auf die Rechtsfolgen der beiden Gestaltungsrechte 

bestehen. 

Erklärt der Versicherungsnehmer den Widerruf, hat der Versicherer gemäß § 9 

S. 1 VVG oder analog §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB, ebenso wie bei einer 

vorzeitigen Beendigung des Vertrages infolge einer fristlosen Kündigung gemäß 

§ 39 Abs. 1 VVG, die auf den Zeitpunkt nach Zugang der Widerrufserklärung 

entfallenden Prämienanteile zu erstatten bzw. in der Lebensversicherung, ebenso 

wie nach § 169 Abs. 1 VVG infolge einer Kündigung, gemäß § 152 Abs. 2 VVG 

zusätzlich den Rückkaufswert zu zahlen. Unterschiede ergeben sich in den 

Rechtsfolgen jedoch insoweit, als nach Eintritt eines Versicherungsfalles der 

Versicherungsnehmer, soweit er nicht ausdrücklich dem Beginn des Versiche-

rungsschutzes vor Ablauf der Widerrufsfrist zugestimmt hat, analog §§ 357 Abs. 

1, 346 Abs. 1 BGB eine erhaltene Versicherungsleistung zurückgewähren muss, 

was bei einer Kündigung nicht der Fall wäre. Soweit sich die Rechtsfolgen des 

Widerrufs analog §§ 357 Abs. 1, 346 Abs. 1 BGB bestimmen, hat der Versiche-

rer zudem nicht nur die auf den Zeitpunkt nach Zugang des Widerrufs entfallen-

den Prämien zu erstatten, sondern auch für die Zeit davor. 

Gleichwohl erscheint es mit Blick auf das Gebot, Verstöße gegen das Gemein-

schaftsrecht wirksam, verhältnismäßig und abschreckend zu sanktionieren1923, 
                                                 
1923 Vgl. oben unter E. II. 
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angebracht, die Folgen der Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten 

nicht allein über das Widerrufsrecht zu sanktionieren, sondern auch wegen der 

unter Umständen weitergehenden Rechtsfolgen der Kündigung ein freies Kon-

kurrenzverhältnis zwischen beiden Rechtsbehelfen anzunehmen. Dem ist auch 

nicht entgegenzuhalten, dass der Gesetzgeber entgegen der in Art. 11 Abs. 2 der 

RL 2002/65/EG vorgesehenen Möglichkeit davon Abstand genommen hat, ein 

jederzeitiges Kündigungsrecht zu normieren, da ein solches Recht neben dem 

Widerrufsrecht nicht erforderlich sei1924. Schließlich handelt es sich bei § 314 

BGB nicht um ein voraussetzungslos gewährtes Kündigungsrecht, so dass allein 

unter diesem Gesichtspunkt nicht davon auszugehen ist, dass der Gesetzgeber 

mit der Regelung des Widerrufsrechts die nach nationalem Recht bereits beste-

henden Kündigungsmöglichkeiten hat ausschließen wollen1925. 

Es ist daher als Ergebnis festzuhalten, dass der Versicherungsnehmer ein Wahl-

recht hat, ob er den Widerruf oder die fristlose Kündigung erklärt1926. 

 

bb. Konkurrenzverhältnis zwischen Kündigungsrecht und Anfechtungsrechten 

Während das Recht zur Anfechtung voraussetzt, dass die vom Versicherungs-

nehmer abgegebene Willenserklärung irrtumsbehaftet ist und durch die Anfech-

tung rückwirkend beseitigt werden kann, verlangt das Recht zur fristlosen Kün-

digung, dass dem Versicherungsnehmer das Fortsetzen des Vertrages unzumut-

bar ist und dieser daher mit Wirkung für die Zukunft beendet werden kann. An-

knüpfend an die unterschiedlichen Voraussetzungen weisen die Gestaltungsrech-

te einen verschiedenen Schutzzweck auf, denn die Anfechtung zielt darauf ab, 

dass der Erklärende sich von einem an sich nicht gewollten Rechtsgeschäft lösen 

kann, während es bei der Kündigung um die Lösung von einem nicht mehr ge-

wollten, da unzumutbaren Vertrag geht. Schließlich unterscheiden sich auch die 

Rechtsfolgen, weil bei der Anfechtung eine Rückabwicklung des Vertrages er-

folgt, während dieser bei der Kündigung allein mit Wirkung für die Zukunft be-

endet wird. Zwischen den Anfechtungsrechten und dem Recht zur fristlosen 

Kündigung besteht daher ebenfalls ein Wahlrecht1927. 

 

5. Schadensersatzanspruch gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB 

Eine ausdrückliche Bestimmung darüber, dass der Versicherer bei einer Verlet-

zung der vorvertraglichen Informationspflichten zum Schadensersatz verpflich-

tet ist, enthält das neue VVG nicht. Gleichwohl kann aus dem Fehlen einer dem 

§ 6 Abs. 5 VVG entsprechenden Regelung nicht der Schluss gezogen werden, 

                                                 
1924 Vgl. BT-Drucks. 15/2946, S. 31 li. Sp. zu § 48c VVG a.F. 
1925 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (208). 
1926 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (209); Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 
(1713). 
1927 Vgl. Hohloch, in: Erman, § 314, Rn. 18. 
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dass der Versicherungsnehmer keinen Schadensersatz beanspruchen kann1928. 

Eine derartige Auslegung liefe dem eindeutigen Regelungswillen des Gesetzge-

bers zuwider1929, denn in der Gesetzesbegründung zu § 7 VVG heißt es, dass 

dem Versicherungsnehmer nach allgemeinem Schuldrecht ein Schadensersatz-

anspruch wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht des Versicherers 

zustehen könne1930. Folglich ist davon auszugehen, dass die Pflichten des § 7 

VVG eine spezialgesetzliche Ausprägung des durch die Aufnahme von Ver-

tragsverhandlungen gemäß § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB begründeten Schuldverhält-

nisses darstellen, deren schuldhafte Verletzung zu einem Schadensersatzan-

spruch aus „culpa in contrahendo“ gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB 

führt1931. 

Welchen Schaden der Versicherer zu ersetzen hat, hängt auf Grund der zur 

Schadensermittlung aufzustellenden Differenzhypothese davon ab, unter wel-

chen Umständen der Versicherungsnehmer Schadensersatz verlangt. Unterschie-

den werden können insoweit im Wesentlichen zwei Konstellationen: Zum einen 

ist an den Fall zu denken, dass ein (vermeintlicher) Versicherungsfall eintritt, für 

den auf Grund des abgeschlossenen Versicherungsvertrages keine Deckung be-

steht und der Versicherungsnehmer nun geltend macht, dass er bei ordnungsge-

mäßer Information einen anderen Vertrag mit demselben oder einem anderen 

Versicherer abgeschlossen hätte, aus dem ihm nun ein Deckungsanspruch zu-

stünde. Zum anderen kommt der Fall in Betracht, dass noch kein Versicherungs-

fall eingetreten ist, jedoch der Versicherungsnehmer eine Lösung vom Vertrag 

anstrebt, weil er bei ordnungsgemäßer Information den Vertrag nicht abge-

schlossen hätte bzw. einen anderen Vertrag mit demselben oder einem anderen 

Versicherer. 

 

a. Ersatzpflicht nach Eintritt eines (vermeintlichen) Versicherungsfalles 

aa. Schuldhafte Pflichtverletzung und ersatzfähiger Schaden 

Verletzt der Versicherer schuldhaft1932 die Informationspflichten nach § 7 VVG, 

indem er es unterlässt, den Versicherungsnehmer ordnungsgemäß zu informieren 

oder, indem er ihn unvollständig, unzutreffend oder nicht rechtzeitig informiert, 

muss diese Pflichtverletzung zu einem ersatzfähigen Schaden führen. Trägt der 

Versicherungsnehmer nach Eintritt eines (vermeintlichen) Versicherungsfalles 

vor, er hätte bei einer ordnungsgemäßen Information einen anderen Versiche-

rungsvertrag bei dem gleichen oder einem anderen Versicherer abgeschlossen, 

aus dem er nun Leistungen beanspruchen könnte, ist der Schaden in dem Fehlen 

                                                 
1928 Kritisch A. Staudinger, S. 13. 
1929 Vgl. Leverenz, Rn. 3/89. 
1930 BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. 
1931 Vgl. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 129. 
1932 Ein Verschulden des Versicherungsvertreters wird ihm gemäß § 278 BGB zugerechnet. 
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eines den Versicherungsfall erfassenden Deckungsanspruchs zu sehen. Er kann 

daher gemäß § 249 Abs. 1 BGB Naturalrestitution verlangen und ist damit so zu 

stellen, wie er stünde, wenn er den anderen Vertrag abgeschlossen hätte. Folg-

lich kann er zu den Konditionen des anderen Vertrages Deckung beanspru-

chen1933 und erhielte somit eine „Quasi-Deckung“1934. 

Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer anteilige Rückzahlung seiner 

Prämien verlangen, sofern der andere Versicherungsvertrag preiswerter gewesen 

wäre. Wäre für den anderen Vertrag demgegenüber eine höhere Prämie fällig 

gewesen, muss er sich die Prämiendifferenz im Wege des Vorteilsausgleichs von 

seinem Schadensersatzanspruch abziehen lassen1935. 

Fraglich ist, wer die Beweislast für die Pflichtverletzung, das Vorliegen eines 

ersatzfähigen Schadens und das Verschulden trägt. Nach allgemeinen Regeln der 

Beweislast muss bei einem Schadensersatzanspruch gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 

Abs. 2 BGB der Anspruchssteller sowohl die Pflichtverletzung als auch den Ein-

tritt eines Schadens beweisen, während gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB das Ver-

schulden vermutet wird1936. Entsprechendes gilt daher auch für einen Schadens-

ersatzanspruch wegen der Verletzung der Informationspflichten des § 7 VVG. 

Insbesondere mit Blick auf die Entstehung eines ersatzfähigen Schadens muss 

somit der Versicherungsnehmer darlegen und beweisen, dass es ihm möglich 

gewesen wäre, mit dem gleichen oder einem anderen Versicherer einen Vertrag 

abzuschließen, aus dem er nun Deckung beanspruchen könnte. Kann er diesen 

Nachweis nicht führen, etwa weil ein entsprechender Versicherungsschutz am 

Markt nicht erhältlich ist, entfällt ein Anspruch auf Schadensersatz1937, schließ-

lich hätte er die Folgen der Unversicherbarkeit seines Risikos auch bei einer 

ordnungsgemäßen Information tragen müssen1938. 

 

bb. Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden 

(1.) Kausalitätsvermutung 

Der Versicherungsnehmer muss den Versicherungsvertrag infolge der Pflicht-

verletzung abgeschlossen und daher einen anderweitigen Vertragsschluss unter-

lassen haben. Nach allgemeinen Regeln der Beweislast müsste er als An-

spruchsteller diesen Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und 

                                                 
1933 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (57); ders., in: FS Lorenz 2004, S. 195 (197); Dör-
ner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (158); Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 57; Römer, S. 35. 
1934 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (57); ders., in: FS Lorenz 2004, S. 195 (197). 
1935 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (57); Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 57; Reiff, in: 
VersR Hdb, § 5, Rn. 103. 
1936 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 311, Rn. 59. 
1937 Vgl. OLG Düsseldorf, RuS 1998, 362; OLG Hamm, VersR 1995, 1345 (1346); OLG Köln, 
VersR 1990, 1381 (1382); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (58); Miettinen, S. 275f und 281f; 
Schirmer, RuS 1999, S. 177. 
1938 Vgl. Römer, S. 36. 
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Schadenseintritt beweisen1939. Fraglich ist jedoch, ob nicht der Zweck der In-

formationspflichten eine Umkehr der Beweislast zu Lasten des Versicherers 

rechtfertigt. 

In der Rechtsprechung des BGH ist eine Beweislastumkehr hinsichtlich des Ur-

sachenzusammenhangs bei der Verletzung von Aufklärungs- und Beratungs-

pflichten anerkannt1940. Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass die 

Pflichtverletzung für den eingetretenen Schaden ursächlich ist, also der Geschä-

digte sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung aufklärungsrichtig bzw. beratungs-

gerecht, mithin rational verhalten hätte1941. Es ist daher Sache des Aufklärungs-

pflichtigen, darzulegen und zu beweisen, dass der andere Teil sich über den Rat 

oder Hinweis hinweggesetzt hätte und somit auch bei einer ordnungsgemäßen 

Aufklärung der Schaden eingetreten wäre1942. Einschränkend hat diese Vermu-

tung jedoch zur Voraussetzung, dass infolge einer pflichtgemäßen Aufklärung 

oder Beratung vernünftigerweise nur eine den Schadenseintritt verhindernde 

Verhaltensweise in Betracht gekommen wäre1943 oder, dass von mehreren in 

Frage kommenden Reaktionsmöglichkeiten jede für sich geeignet gewesen wäre, 

den eingetretenen Schaden zu vermeiden1944. Hätte eine ordnungsgemäße Auf-

klärung demgegenüber einen Entscheidungskonflikt ausgelöst, da verschiedene 

Verhaltensweisen denkbar gewesen wären, bei der nicht jede für sich den Eintritt 

des Schadens verhindert hätte1945, ist für eine Vermutung der Kausalität kein 

Raum1946. 

 

(2.) Übertragbarkeit der Kausalitätsvermutung auf die Verletzung von Informa-

tionspflichten 

Die Kausalitätsvermutung ist in Rechtsprechung und Literatur auch auf versiche-

rungsrechtliche Aufklärungs- und Beratungspflichten übertragen worden1947. 

                                                 
1939 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 311, Rn. 59. 
1940 Vgl. BGHZ 61, 118 (120f); 64, 46 (51); 72, 92 (106); 94, 356 (363); 111, 75 (81f); 124, 151 
(159f); 151, 5 (12). Abweichend für Verträge mit rechtlichen Beratern BGHZ 123 311 (314f); 
BGHZ 126, 217 (223); BGH NJW 2002, 593 (594): Keine Umkehr der Beweislast, sondern nur 
eine tatsächliche Vermutung des Ursachenzusammenhangs.  
1941 Vgl. Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 269; Heinrichs, in: Palandt, § 280, Rn. 39; Römer, S. 36. 
1942 Vgl. BGHZ 94, 356 (363); Römer, S. 36. 
1943 Vgl. BGH WM 1994, 1466 (1467); 1997, 811 (813); NJW 2001, 2021 (2022); NJW 2004, 
2967 (2969); Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 269; Heinrichs, in: Palandt, § 280, Rn. 39; Römer, 
S. 37. 
1944 Vgl. BGHZ 151, 5 (12); BGH NJW 2005, 1113; Heinrichs, in: Palandt, § 280, Rn. 39. 
1945 Vgl. Vgl. BGHZ 124, 151 (159f); BGH NJW 2005, 1113; NJW 2004, 2967 (2969); NJW 
2001, 2021 (2022); Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 269. 
1946 Vgl. Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 269. 
1947 Vgl. BGH VersR 1989, 1093 (1094); OLG Düsseldorf, VersR 2001, 705 (706); RuS 2006, 
331 (332f); OLG Hamm, RuS 2001, 334 (336); OLG Köln, VersR 1994, 342 (343); VersR 1998, 
180 (181); OLG Oldenburg, VersR 1998, 220 (221f); OLG Stuttgart, VersR 2007, 1069 (1070); 
Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (57f); ders., in: FS Lorenz 2004, S. 195 (197); Ebers, in: 
PK-VVR, § 6, Rn. 47; Ihle, S. 217f; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 38; Reiff, in: VersR-Hdb, § 5, 
Rn. 118; Römer, S. 37. A.A. Langheid, in: R/L, § 43, Rn. 51. 
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Zweifelhaft ist indes, ob die Vermutung nur für individuelle Aufklärungs- und 

Beratungspflichten gilt oder ob diese auch auf die generellen Informationspflich-

ten des § 7 VVG angewendet werden kann. In diesem Fall hätte nicht der Versi-

cherungsnehmer zu beweisen, dass er bei ordnungsgemäßer Information von 

dem konkreten Vertrag Abstand genommen und einen anderen abgeschlossen 

hätte, sondern der Versicherer müsste Beweis dafür antreten, dass der gleiche 

Vertrag auch bei pflichtgemäßer Information zustande gekommen worden wäre. 

 

(a.) Meinungsstand in der Literatur 

Die hier aufgeworfene Frage stellt sich nicht nur im Versicherungsrecht, sondern 

auch im Verbraucherschutzrecht des BGB, etwa mit Blick auf die Informations-

pflichten im Fernabsatz: 

Teilweise wird dort davon ausgegangen, dass die in der Rechtsprechung aufge-

stellte Kausalitätsvermutung auch bei der Geltendmachung von Schadensersatz-

ansprüchen wegen der Verletzung jener Pflichten herangezogen werden kön-

ne1948. Die hiermit verbundene Beweislastumkehr sei mit Blick auf die einschlä-

gigen europarechtlichen Vorgaben zu rechtfertigen, da anderenfalls die Wirk-

samkeit der Sanktion durch Schadensersatzansprüche wegen der Beweisproble-

me beeinträchtigt würde1949. Überdies lasse sich die Vermutung schon deshalb 

auf die Fälle der speziellen Informationspflichten übertragen, weil es hier, eben-

so wie bei den anderen Aufklärungspflichten, um eine Haftung für Informati-

onsdefizite gehe1950. 

Demgegenüber wird auch die Ansicht vertreten, dass im Rahmen eines Scha-

densersatzanspruchs nicht ohne weiteres auf die Kausalitätsvermutung zurück-

gegriffen werden könne. Sie setze voraus, dass es für die aufklärungsberechtigte 

Partei nur eine Entscheidung gebe, nämlich das Abstandnehmen vom Vertrag 

und somit ein Entscheidungskonflikt ausscheide. Daran fehle es bei den Infor-

mationspflichten typischerweise, weil sie inhaltlich neutral seien und nichts an-

deres bezweckten, als dem Verbraucher eine vollständige Entscheidungsgrund-

lage zu geben1951. 

Ähnlich gespalten zeigt sich die Literatur zu den Informationspflichten im Ver-

sicherungsrecht: 

Bereits zu den Pflichten des § 10a Abs. 1 i.V.m. Anlage D VAG a.F. gingen 

Teile der Literatur davon aus, dass die Kausalität im Rahmen eines Anspruchs 

aus „culpa in contrahendo“ vermutet werden könne1952. Auch zu den Informati-

                                                 
1948 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, Einf. BGB-InfoV, Rn. 11; J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 
(838); Meller-Hannich, S. 216. 
1949 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (838). 
1950 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (838). 
1951 Vgl. Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 51. 
1952 Vgl. Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (159f); S. Hoffmann, S. 221f. 
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onspflichten des neuen VVG wird diese Auffassung vertreten1953, teils jedoch 

mit der Einschränkung, dass die betreffenden Informationen für den Versiche-

rungsnehmer entscheidungserheblich sein, also auf den vorvertraglichen Wil-

lensbildungsprozess einwirken müssen, wie etwa § 1 Abs. 1 Nr. 6b, Nr. 7 und 

Nr. 13-15 VVG-InfoV1954. 

Andere lehnen demgegenüber die Kausalitätsvermutung für die Fälle der Verlet-

zung des § 7 VVG ab, da es hier nicht um eine auf den konkreten Einzelfall be-

zogene Beratung gehe1955. 

 

(b.) Analyse der Rechtsprechung 

Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob die Kausalitätsvermutung auf 

die Verletzung von generellen Informationspflichten angewendet werden kann, 

sind zunächst die Gründe zu untersuchen, welche die Rechtsprechung dazu ver-

anlasst haben, eine Umkehr der Beweislast bei der Verletzung von Aufklärungs- 

und Beratungspflichten anzunehmen. 

Während in späteren Entscheidungen des BGH lediglich von einer ständigen 

Rechtsprechung die Rede ist1956, finden sich die wesentlichen Erwägungen für 

eine Annahme der Beweislastumkehr in seinen ersten einschlägigen Entschei-

dungen: 

Danach nimmt der BGH eine Beweislastumkehr bei der Verletzung von Aufklä-

rungspflichten an, die dazu bestimmt seien, den Vertragsgegner zu einer Ent-

schließung über Maßnahmen zu bewegen, durch die ihm möglicherweise ein 

Schaden droht1957. Der Zweck solcher Aufklärungs- und Beratungspflichten be-

stehe auch darin, Klarheit darüber zu schaffen, ob der Vertragsgegner, wenn ihm 

das jeweilige Risiko in seiner ganzen Tragweite bewusst gemacht wird, trotzdem 

an der ins Auge gefassten Maßnahme festhalten will1958. Es geht mithin um Auf-

klärungspflichten, die dem anderen Teil eine Entscheidung über das Für und 

Wider einer Maßnahme ermöglichen sollen, damit er in Kenntnis eventueller 

Risiken für sich eine bewusste Entscheidung treffen kann. Weiterhin geht der 

BGH davon aus, die Aufklärung solle gerade die in den Fällen dieser Art häufig 

auftretende Beweisnot lindern, die darin bestehe, dass sich nachträglich nur 

schwer mit der erforderlichen Zuverlässigkeit beurteilen lasse, wie der Betroffe-

ne bei rechtzeitiger Kenntnis von schadensdrohenden Umständen gehandelt hät-

te1959. Dem vorzubeugen, sei einer der Zwecke der Aufklärungspflichten, 

schließlich wäre ihm auch wenig damit gedient, wenn er seinen Vertragspartner 

                                                 
1953 Vgl. Leverenz, Rn. 3/90. 
1954 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 61. 
1955 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 36. 
1956 Vgl. BGHZ 94, 356 (363); 111, 75 (81f); 124, 151 (159); BGH WM 1997, 811 (813). 
1957 Vgl. BGHZ 61, 118 (121). 
1958 Vgl. BGHZ 61, 118 (121); 64, 46 (51). 
1959 Vgl. BGHZ 61, 118 (121f); 64, 46 (51f). 
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zwar an sich wegen einer schuldhaften Pflichtverletzung in Anspruch nehmen 

könnte, aber regelmäßig an der Beweisführung scheitern würde1960. Der BGH 

misst solchen Aufklärungspflichten somit auch den Schutzzweck zu, etwaigen 

Beweisschwierigkeiten des Aufklärungsberechtigten vorzubeugen, da anderen-

falls die in der Schadensersatzpflicht liegende Sanktion des Aufklärungspflichti-

gen praktisch leer liefe. 

 

(c.) Stellungnahme 

Der Zweck der Informationspflichten des § 7 VVG liegt darin, die zwischen den 

Parteien aufgrund einer informationellen Unterlegenheit des Versicherungsneh-

mers gestörte Vertragsparität wiederherzustellen, indem er durch die erteilten 

Informationen in die Lage versetzt wird, eine rationale Entscheidung über den 

Abschluss eines Versicherungsvertrages zu treffen1961. Dementsprechend sehen 

auch die Erwägungsgründe zu den hinter den Informationspflichten stehenden 

Richtlinienvorgaben vor, dass diese dazu dienen, dem Verbraucher eine infor-

mierte Entscheidung über den Vertragsschluss1962 bzw. dem Versicherungsneh-

mer die Auswahl eines seinen Bedürfnissen entsprechenden Vertrages zu ermög-

lichen1963. Die Informationspflichten des § 7 VVG erfüllen damit den gleichen 

Zweck wie die in der Rechtsprechung angesprochenen individuellen Aufklä-

rungspflichten, nämlich dem anderen Teil die Kenntnisse zu verschaffen, die er 

benötigt, um das Für und Wider einer Maßnahme abwägen zu können. An die-

sem Schutzzweck ändert auch der Umstand nichts, dass die Informationen allen 

Versicherungsnehmern gegenüber erteilt werden müssen und somit, anders als 

individuelle Aufklärungs- und Beratungspflichten, nicht mit Blick auf die Um-

stände des Einzelfalles, schließlich steht hinter ihnen die gesetzgeberische Wer-

tung, dass jeder Versicherungsnehmer informationsbedürftig ist. Aus diesem 

Grunde überzeugt auch der in der versicherungsrechtlichen Literatur erhobene 

Einwand nicht, dass die Informationen des § 7 VVG ohne Rücksicht auf die 

Umstände des Einzelfalles erteilt werden und daher die Kausalität zwischen 

Pflichtverletzung und Schaden nicht vermutet werden könne1964. 

Ebenfalls nicht überzeugen kann das zu den Informationspflichten des § 312c 

BGB vorgetragene Argument, diese seien inhaltlich neutral und bezweckten, 

dem Verbraucher eine vollständige Entscheidungsgrundlage zu geben, weswe-

gen regelmäßig nicht nur eine Entscheidung des Verbrauchers in Frage komme 

und daher auf Grund eines Entscheidungskonfliktes nicht auf die Kausalitäts-

                                                 
1960 Vgl. BGHZ 61, 118 (122). 
1961 Vgl. oben unter C. III. 1. b.-d. 
1962 Vgl. Erwägungsgrund 21 der RL 2002/65/EG. 
1963 Vgl. Erwägungsgrund 52 der RL 2002/83/EG. 
1964 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 36. 
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vermutung nicht zurückgegriffen werden könne1965. Zwar ist es richtig, dass im 

Falle eines Entscheidungskonfliktes die Kausalitätsvermutung nicht eingreift. 

Dennoch kann aus dem Zweck der Informationspflichten, dem Berechtigten eine 

Entscheidungsgrundlage zu geben, nicht geschlossen werden, dass bei einer ord-

nungsgemäßen Informationserteilung in jedem Fall ein die Kausalitätsvermutung 

ausschließender Entscheidungskonflikt eintritt. Auch wenn die Informationen 

unabhängig vom Einzelfall und damit inhaltlich neutral erteilt werden, können 

sie in der konkreten Situation für den Berechtigten so wirken wie eine individu-

elle Aufklärungspflicht, etwa weil gerade eine bestimmte Information für seine 

Entscheidung über den Vertragsschluss von entscheidender Bedeutung ist. 

Es ist somit festzustellen, dass der Schutzzweck der Informationspflichten des § 

7 VVG in die gleiche Richtung zielt wie der der Aufklärungspflichten, bei denen 

der BGH eine Beweislastumkehr annimmt. Unter diesem Gesichtspunkt ist da-

her eine Übertragung der Kausalitätsvermutung gerechtfertigt. 

Ebenso wie bei den Aufklärungspflichten trifft auch das in der Rechtsprechung 

für eine Beweislastumkehr vorgebrachte Argument der schwierigen Beweislage 

des Aufklärungsberechtigten sowie der unzureichenden Sanktion des Aufklä-

rungspflichtigen auf die Situation bei den Informationspflichten des § 7 VVG 

zu. In gleicher Weise steht hier der Informationsberechtigte vor der Situation, im 

Nachhinein darlegen und beweisen zu müssen, wie er auf eine bestimmte Infor-

mation reagiert hätte, wenn sie ihm ordnungsgemäß erteilt worden wäre. Dieser 

Darlegungs- und Beweislast wird ein Versicherungsnehmer kaum genügen kön-

nen. Auf der anderen Seite hätte der Versicherer im Hinblick auf die Sanktionie-

rung einer Informationspflichtverletzung, die ausweislich der Gesetzesbegrün-

dung gerade auch in einer Schadensersatzpflicht bestehen soll1966, kaum etwas 

zu befürchten. 

Da die vorvertraglichen Informationspflichten weitgehend auf europarechtlichen 

Vorgaben beruhen, gewinnt der Umstand einer unzureichenden Sanktion des 

Informationspflichtigen wegen der Pflicht, Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend zu sanktionieren1967, erheblich an 

Bedeutung. Überdies rechtfertigt auch der BGH die Beweislastumkehr mit dem 

Argument einer ungenügenden Sanktion des Aufklärungspflichtigen, weswegen 

dieser Aspekt in besonderer Weise dafür spricht, die Kausalität zwischen der 

Verletzung einer Informationspflicht und dem Eintritt eines Schadens zu vermu-

ten. Mit Blick auf das Versicherungsrecht ist daher den Vertretern der Ansicht, 

dass die Kausalität bei der Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten im 

Verbraucherschutzrecht des BGB wegen ihres europarechtlichen Hintergrundes 

                                                 
1965 Vgl. Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 51. 
1966 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp.  
1967 Vgl. oben unter E. II. 
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zu vermuten sei1968, beizupflichten. 

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass die in der Rechtsprechung zu der Ver-

letzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten entwickelte Kausalitätsvermu-

tung auch auf die Verletzung der generellen Informationspflichten des § 7 VVG 

übertragen werden kann. Fraglich ist allein, ob eine Beschränkung dieser Ver-

mutung auf sog. entscheidungserhebliche Informationen notwendig ist, wie dies 

in der Literatur teilweise vertreten wird1969. 

Gegen eine solche Einschränkung spricht zum einen, dass es abstrakt nur schwer 

feststellbar ist, welche Informationen für einen Versicherungsnehmer entschei-

dungserheblich sind, zumal hinter sämtlichen Informationspflichten die Erwä-

gung steht, dass sie ihm eine informierte Entscheidung ermöglichen sollen. Zu-

dem ist ein derartiges Vorgehen angesichts der Voraussetzungen der Kausali-

tätsvermutung unnötig, da diese im Falle eines Entscheidungskonfliktes nicht 

zum Zuge kommt. Da die Voraussetzungen einer Vermutung von demjenigen 

darzulegen und zu beweisen sind, der sich auf die Vermutungsfolge berufen 

möchte1970, ist es dementsprechend Sache des Versicherungsnehmers, vorzutra-

gen und Beweis dafür anzutreten, weswegen bei Erteilung einer bestimmten In-

formation vernünftigerweise nur eine, den Schadenseintritt vermeidende Reakti-

on in Frage gekommen wäre und somit ein Entscheidungskonflikt nicht bestan-

den hätte. 

 

(3.) Widerlegung der Kausalitätsvermutung 

(a.) Keine Kenntnisnahme der Informationen 

Den Ursachenzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und dem eingetre-

tenen Schaden kann der Versicherer in den Fällen widerlegen, in denen er zwar 

rechtzeitig informiert hat, aber die Informationen inhaltliche Mängel aufweisen, 

wenn er darlegen und beweisen kann, dass der Versicherungsnehmer von der 

ihm eingeräumten Möglichkeit der Kenntnisnahme keinen Gebrauch gemacht 

hat. Praktische Bedeutung hat diese Konstellation vor allem für die Anbahnung 

eines Versicherungsvertrages nach dem „Antragsmodell“, bei der der Versiche-

rungsnehmer sich nach Erhalt der Informationen unmittelbar zur Antragsstellung 

entschließt. In dieser Situation können die fehlerhaften Informationen sich nicht 

auf seine Auswahlentscheidung ausgewirkt haben. 

 

(b.) Nachträgliche Information des Versicherungsnehmers 

Fraglich ist, ob die Kausalitätsvermutung widerlegt ist, wenn der Versicherer 

zwar nicht rechtzeitig informiert, jedoch eine ordnungsgemäße Information 

                                                 
1968 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (838). 
1969 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 61. 
1970 Vgl. Huber, in: Musielak, § 292, Rn. 4; Reichold, in: T/P, § 292, Rn. 2. 
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nachgeholt hat und der Versicherungsnehmer trotz der ihm vorliegenden Infor-

mationen keinen Widerruf erklärt. Entsprechendes könnte gelten, wenn der Ver-

sicherungsnehmer den Vertrag nicht widerrufen aber auch nicht vom Versicherer 

eine Änderung des Vertrages verlangt hat, was insbesondere dann in Betracht 

kommt, wenn er den eventuell in Teilen bedarfsgerechten Versicherungsschutz 

nicht durch einen Widerruf verlieren will. 

Erhält der Versicherungsnehmer die Informationen erst nach Abgabe seiner Ver-

tragserklärung, hat er sich bereits für den Abschluss des Versicherungsvertrages 

entschieden. Der ursprüngliche Zweck der Informationspflichten, für eine in-

formierte Entscheidung des Versicherungsnehmers zu sorgen, kann daher nicht 

mehr erreicht werden. Gleichwohl bietet eine nachträgliche Information einen 

Anlass, sich mit dieser auseinanderzusetzen. Unterlässt dies der Versicherungs-

nehmer oder gelangt er bei Durchsicht der Informationen zu dem Ergebnis, dass 

der abgeschlossene Vertrag seinem Bedarf entspricht, wird er infolgedessen sich 

auch nicht an den Versicherer wenden, um den Vertrag zu widerrufen bzw. eine 

Änderung seines Versicherungsschutzes zu veranlassen. Das Ausbleiben einer 

solchen Reaktion ist somit ein starkes Indiz dafür, dass der Versicherungsneh-

mer die Informationen nicht zur Kenntnis genommen hat oder er trotz einer 

Kenntnisnahme den Versicherungsvertrag für bedarfsgerecht hält. Wenn nun 

nach Eintritt eines Versicherungsfalles geltend gemacht wird, dass bei einer 

rechtzeitigen Information dieser Vertrag nicht abgeschlossen worden wäre, 

spricht die Indizwirkung des vorangegangen Schweigens entscheidend gegen die 

Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für den Eintritt des geltend gemachten 

Schaden, weil davon auszugehen ist, dass die Informationen auch bei rechtzeiti-

ger Erteilung nicht zur Kenntnis genommen worden wären oder an der Entschei-

dung des Versicherungsnehmers nichts geändert hätten. 

Einschränkend ist jedoch zu berücksichtigen, dass er nach Erhalt der Informatio-

nen einen gewissen Zeitraum benötigt, um diese zur Kenntnis zu nehmen und zu 

entscheiden, inwieweit der abgeschlossene Vertrag nicht bedarfsgerecht und 

dieser daher zu widerrufen oder eine Änderung des Versicherungsschutzes zu 

veranlassen ist. Fraglich ist, wie lange dieser Zeitraum zu bemessen ist. 

Mit Blick auf die Ausübung des Widerrufsrechts ist diese Frage gesetzlich mit 

der Widerrufsfrist des § 8 Abs. 1 bzw. § 152 Abs. 1 VVG geklärt. Da der Versi-

cherungsnehmer vor der Ausübung des Widerrufsrechts überlegen sollte, ob der 

abgeschlossene Vertrag überhaupt bedarfsgerecht ist, spricht dieser Umstand 

dafür, die Dauer der Widerrufsfrist entsprechend zur Bestimmung des Zeitrau-

mes heranzuziehen, in dem mit einem Verlangen nach Änderung des Versiche-

rungsschutzes zu rechnen ist, etwa wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag 

nicht ingesamt widerrufen will, um den eventuell in Teilen bedarfsgerechten 

Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 
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Erklärt der Versicherungsnehmer keinen Widerruf oder wendet er sich nicht 

innerhalb von zwei Wochen bzw. 30 Tagen an den Versicherer, um eine Ände-

rung des Versicherungsschutzes zu verlangen, spricht dass hierin liegende Indiz 

entscheidend gegen die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für den eingetrete-

nen Schaden, weswegen dann die Kausalitätsvermutung widerlegt ist und damit 

ein Schadensersatzanspruch des Versicherungsnehmers ausscheidet1971. 

 

(c.) Informationen in den AVB 

Ob die Kausalitätsvermutung widerlegt ist, wenn der Versicherungsnehmer zwar 

nicht ordnungsgemäß informiert worden ist, ihm aber die AVB übergeben wor-

den sind und er diesen die einschlägigen Informationen hätte entnehmen können, 

erscheint zweifelhaft. 

Soweit die vorvertraglichen Informationen auch in den AVB übermittelt werden 

können, ist diese Konstellation der Informationspflichtverletzung von vornherein 

nicht denkbar. Anders verhält es sich bei den Informationen, die zwar den AVB 

entnommen werden können, aber dennoch in gesonderter Form übermittelt wer-

den müssen, wie etwa gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV Angaben über die 

wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung1972. Entsprechendes gilt, so-

weit in den AVB enthaltene Informationen auch dem nach § 4 VVG-InfoV zu 

überreichenden Produktinformationsblatt entnommen werden können und der 

Versicherungsnehmer dieses nicht erhält. 

Unter diesen Voraussetzungen könnte ein Versicherungsnehmer geltend ma-

chen, dass er bei ordnungsgemäßer Informationserteilung die notwendigen In-

formationen zur Kenntnis genommen und infolgedessen einen anderen Vertrag 

abgeschlossen hätte. Dennoch steht der Umstand, dass die nach § 1 Abs. 1 Nr. 

6b VVG-InfoV zu erteilenden Informationen den AVB entnommen werden kön-

nen oder das Produktinformationsblatt entsprechende Angaben enthält, dem Ur-

sachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden nicht zwingen-

den entgegen. Immerhin soll die von den AVB gelöste Form der Informationser-

teilung gerade einen Anreiz bieten, die vorvertraglichen Informationen tatsäch-

lich zur Kenntnis zu nehmen, wie sich insbesondere an den Erwägungen zeigt, 

die hinter der Einführung des Produktinformationsblattes stehen1973. 

Relevant wird dieser Aspekt jedoch auf der Ebene des Mitverschuldens nach § 

                                                 
1971 Im Ergebnis ähnlich: Dörner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (157f): Widersprüchliches Ver-
halten des Versicherungsnehmers, wenn er ungenutzt die Widerspruchsfrist des § 5a VVG a.F. 
verstreichen lässt, aber im Rahmen eines Anspruches auf Schadensersatz geltend macht, er hätte 
bei ordnungsgemäßer Information den Vertrag nicht geschlossen. Vgl. ebenfalls LG Köln, VersR 
1985, 381 (381f); Römer, S. 36 zu den Aufklärungspflichten des Versicherers: Erfährt der Versi-
cherungsnehmer von einer Aufklärungspflichtverletzung des Versicherers und unterlässt er es, 
sich anderweitig um Versicherungsschutz zu kümmern, kann er den Schaden mangels Kausalität 
bzw. wegen Unterbrechung des Zurechnungszusammenhangs nicht dem Versicherer aufbürden. 
1972 Vgl. oben unter C. III. 4. f. bb. 
1973 Vgl. oben unter C. III. 4. d. ff. (1.). 
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254 Abs. 1 BGB. 

 

cc. Mitverschulden 

Eine Kürzung des Schadensersatzanspruchs kommt in Betracht, wenn bei der 

Entstehung des Schadens gemäß § 254 Abs. 1 BGB ein Mitverschulden des Ver-

sicherungsnehmers mitgewirkt hat. 

Denkbar ist dies in der soeben angesprochenen Konstellation1974, dass der Versi-

cherungsnehmer zwar die AVB erhalten hat, ihm jedoch hiervon getrennt nicht 

die Informationen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6b VVG-InfoV übergeben worden sind 

oder er kein Produktinformationsblatt erhalten hat. Zwar kann der Versiche-

rungsnehmer vortragen, dass er bei einer ordnungsgemäßen Informationsertei-

lung die gesondert zu übermittelnden Informationen zur Kenntnis genommen 

und dann einen anderen Vertrag geschlossen hätte. Soweit er aber diese Informa-

tionen auch den AVB hätte entnehmen können, er diese aber nicht weiter durch-

gesehen und so die nach seinem Vortrag maßgeblichen Informationen nicht zur 

Kenntnis genommen hat, ist dieses Unterlassen als Mitverschulden des Versi-

cherungsnehmers zu werten. Anderenfalls liefe die in der Übergabe der AVB 

liegende Informationsfunktion in diesem Punkt leer. Fraglich ist, wie dieses 

Mitverschulden zu gewichten ist. 

Einerseits soll die von den AVB gelöste Form der Information dazu beitragen, 

dass diese tatsächlich zur Kenntnis genommen wird. Andererseits sind die AVB 

ihrerseits Teil der vorvertraglichen Informationen, weswegen grundsätzlich eine 

Kenntnisnahme erwartet werden kann. Um jedoch dem Gedanken einer wirksa-

men, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktion der Verletzung vorver-

traglicher Informationspflichten Rechnung zu tragen1975, wäre es verfehlt, von 

einem überwiegenden Verschulden des Versicherungsnehmers auszugehen. 

 

b. Ersatzpflicht vor Eintritt eines (vermeintlichen) Versicherungsfalles 

aa. Schuldhafte Pflichtverletzung und ersatzfähiger Schaden 

Ebenso wie bei der Pflicht zum Schadensersatz nach Eintritt eines (vermeintli-

chen) Versicherungsfalles muss eine schuldhafte Pflichtverletzung auch davor 

zu einem ersatzfähigen Schaden des Versicherungsnehmers führen. 

 

(1.) Vertragsschluss als Schaden 

Macht der Versicherungsnehmer geltend, er hätte bei einer ordnungsgemäßen 

Information den Vertrag nicht geschlossen oder einen anderen mit dem gleichen 

oder einem anderen Versicherer, führt die Aufstellung einer Differenzhypothese 

zu dem Ergebnis, dass zumindest der abgeschlossene Vertrag als Schaden des 

                                                 
1974 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (3.) (c.). 
1975 Vgl. oben unter E. II. 
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Versicherungsnehmers anzusehen ist. Fraglich ist jedoch, ob der Annahme eines 

Schadens nicht entgegensteht, dass der Versicherungsnehmer, soweit ihm gemäß 

§ 8 Abs. 1 VVG ein Widerrufsrecht zusteht und infolge der Verletzung der In-

formationenpflichten die Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt, seine Willenser-

klärung widerrufen und damit die vertragliche Bindung beseitigen kann. 

Mit Blick auf die verbraucherschützenden Widerrufsrechte im BGB wird die 

Ansicht vertreten, dass wegen des Widerrufsrechts der Vertragsschluss für den 

Informationsberechtigten keinen Schaden darstelle1976. Im Rahmen der Diffe-

renzhypothese ist zur Ermittlung des Schadens jedoch darauf abzustellen, wie 

sich die Situation beim Geschädigten zum gegenwärtigen Zeitpunkt darstellt. 

Solange das Widerrufsrecht nicht ausgeübt worden ist, besteht die vertragliche 

Bindung fort, weswegen die Widerrufsmöglichkeit nicht der Annahme eines 

Schadens entgegensteht. Die hier aufgeworfene Frage betrifft vielmehr Aspekte 

des Mitverschuldens bzw. des Konkurrenzverhältnisses zwischen dem Wider-

rufsrecht und dem Schadensersatzanspruch aus Verschulden bei Vertrags-

schluss1977 und ist daher nicht auf tatbestandlicher Ebene zu klären. 

Stellt somit der Vertragsschluss als solcher einen Schaden dar1978, könnte der 

Versicherungsnehmer im Wege des Schadensersatzes gemäß § 249 Abs. 1 BGB 

verlangen, dass der Versicherer mit ihm einen Aufhebungsvertrag schließt1979 

und er sich somit vom Vertrag lösen kann. Es ist jedoch umstritten, ob die Auf-

hebung eines Vertrages auf Grund eines Schadensersatzanspruchs wegen Ver-

schuldens bei Vertragsschluss nicht voraussetzt, dass ein Vermögensschaden 

eingetreten ist: 

In der neueren Literatur mehren sich die Stimmen, die eine Aufhebung des Ver-

trages unabhängig vom Eintritt eines Vermögensschadens zulassen wollen1980. 

Demgegenüber verlangen die Rechtsprechung und mit ihr Teile der Literatur, 

dass eine Vertragsaufhebung im Wege des Schadensersatzes nur in Frage kom-

me, wenn mit dem Vertragsschluss zugleich ein Vermögensschaden einhergeht, 

also der Vertrag wirtschaftlich nachteilig ist1981. Ob dies der Fall ist, bestimmt 

die Rechtsprechung anhand eines im Ansatz subjektbezogenen Schadensbegrif-

fes. Werde jemand durch ein haftungsbegründendes Verhalten zum Abschluss 

eines Vertrages gebracht, den er sonst nicht abgeschlossen hätte, könne er auch 

                                                 
1976 Vgl. Fuchs, ZIP 2000, S. 1273 (1280); Meller-Hannich, S. 217; Saenger, in: Erman, § 312d, 
Rn. 37; Thüsing, in: Staudinger, § 312d, Rn. 94; Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 133. 
1977 Vgl. unten unter E. II. 5. c. aa. 
1978 Vgl. S. Lorenz, S. 69; ders., ZIP 1998, S. 1053 (1053f). 
1979 Vgl. S. Lorenz, S. 68; ders., ZIP 1998, S. 1053 (1054). 
1980 Vgl. Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 120; Fleischer, AcP 200, S. 91 (118); Grüneberg, in: 
Palandt, § 311, Rn. 13; Kindl, in: Erman, § 311, Rn. 43; S. Lorenz, S. 73; ders., ZIP 1998, S. 
1053 (1057); Löwisch, in: Staudinger, § 311, Rn. 143; Meller-Hannich, S. 216. 
1981 Vgl. BGH NJW 1998, 302 (304); NJW 1998,  898; MDR 2007, 823; Krüger, in: FS Kollhos-
ser Bd. II, S. 329 (335); Stadler, in: Jauernig, § 311, Rn. 56; Schubert, AcP 168, S. 470 (507); 
zweifelnd: BGHZ 145, 121 (130f). 
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bei objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung dadurch einen 

Vermögensschaden erleiden, dass die Leistung für seine Zwecke nicht voll 

brauchbar ist. Die Bejahung eines Vermögensschadens unter diesem Aspekt 

setze allerdings voraus, dass die durch den unerwünschten Vertrag erlangte Leis-

tung nicht nur aus rein subjektiver, willkürlicher Sicht als Schaden angesehen 

wird, sondern dass auch die Verkehrsanschauung bei Berücksichtigung der ob-

waltenden Umstände den Vertragsschluss als unvernünftig, den konkreten Ver-

mögensinteressen nicht angemessen und damit als nachteilig ansieht1982. 

Da die Rechtsprechung den Begriff des Vermögensschadens sehr weit fasst, un-

terscheiden sich die genannten Auffassungen im Ergebnis kaum1983, schließlich 

wird ein Versicherungsnehmer vernünftigerweise die Lösung von dem abge-

schlossenen Vertrag nur dann erstreben, wenn dieser seinem Sicherungsbedürf-

nis nicht entspricht, so dass auch unter Berücksichtigung der Verkehrsauffas-

sung der erlangte Versicherungsschutz für seine Zwecke nicht voll brauchbar ist. 

Überdies stünde einem willkürlichen Verlangen nach Aufhebung des Vertrages 

auch ohne das Erfordernis eines Vermögensschadens der allgemeine Rechts-

missbrauchseinwand gemäß § 242 BGB entgegen1984. Im Einzelnen soll daher an 

dieser Stelle der aufgeworfenen Streitfrage nicht weiter nachgegangen werden, 

da hinter diesem Problem letztlich Fragen des Konkurrenzverhältnisses zum 

Anfechtungsrecht gemäß § 123 Abs. 1 BGB stehen1985. Vielmehr ist als Ergebnis 

festzuhalten, dass der infolge der Informationspflichtverletzung abgeschlossene 

Vertrag regelmäßig einen ersatzfähigen (Vermögens-)Schaden darstellt, weswe-

gen der Versicherungsnehmer auch unabhängig von dem aufgezeigten Streit-

stand im Wege der Naturalrestitution dessen Aufhebung beanspruchen kann. 

 

(2.) Prämienzahlungen als Schaden 

Neben dem abgeschlossenen Vertrag stellen die bereits erbrachten Prämienzah-

lungen eine weitere Schadensposition dar, deren Ersatz der Versicherungsneh-

mer verlangen kann1986. In diesem Zusammenhang jedoch genau darauf zu ach-

ten, welchen hypothetischen Kausalverlauf er zur Schadensbegründung geltend 

macht: 

Trägt der Versicherungsnehmer vor, er hätte einen anderen Vertrag bei dem 

gleichen Versicherer geschlossen, hätte er in diesem Fall ebenfalls Prämienzah-

lungen erbringen müssen, weswegen eine Erstattung seiner geleisteten Zahlun-

                                                 
1982 Vgl. BGH NJW 1998, 302 (304). 
1983 Vgl. Emmerich, in: MK, § 311, Rn. 120; Fleischer, AcP 200, S. 91 (111); Grigoleit, NJW 
1999, S. 900 (902); S. Lorenz, ZIP 1998, S. 1053 (1055). 
1984 Vgl. Grigoleit, NJW 1999, S. 900 (902). 
1985 Vgl. BGH NJW 1998, 302 (303f); NJW 1998, 898. Näher unten unter E. II. 5. c. bb. (2.). 
1986 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (57); ders., in: FS Lorenz 2004, S. 195 (197); Dör-
ner/Hoffmann, NJW 1996, S. 153 (158); Ebers, in: PK-VVR, § 7 Rn. 59 i.V.m. § 6, Rn. 46; 
Marlow/Spuhl, S. 21; Römer, S. 35; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (724). 
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gen ausscheidet, soweit die Prämienhöhe des anderen Vertrages die des abge-

schlossenen Vertrages übersteigt. Demgegenüber sind Prämienzahlungen nicht 

zu erstatten, wenn er behauptet, dass er keinen Vertrag geschlossen oder einen 

anderen bei einem anderen Versicherer abgeschlossen hätte, da die insoweit ge-

schuldeten Prämienzahlungen nicht an den ersatzpflichtigen Versicherer geflos-

sen wären. Fraglich ist jedoch, ob einem solchen Anspruch nicht entgegensteht, 

dass der Versicherungsnehmer durch den abgeschlossenen Versicherungsvertrag 

unter Zugrundelegung der bereits erwähnten „Gefahrtragungstheorie“1987 abs-

trakten Versicherungsschutz als Gegenleistung des Versicherers erhalten hat und 

somit dessen Wert im Wege des Vorteilsausgleichs auf den Schadensersatzan-

spruch anzurechnen ist. 

Voraussetzung eines schadensrechtlichen Vorteilsausgleiches ist, dass der er-

langte Vorteil adäquat kausal auf dem Schadensereignis beruht und dass seine 

Anrechnung nicht dem Zweck des Schadensersatzanspruchs zuwiderläuft1988. 

Letzteres ist jedoch in den Fällen anzunehmen, in denen auch der Abschluss 

eines Vertrages einen ersatzfähigen Schaden darstellt und dessen Aufhebung im 

Wege der Naturalrestitution verlangt werden kann, da anderenfalls der Geschä-

digte faktisch an dem Vertrag festgehalten würde. Es ist daher auch in der 

Rechtsprechung anerkannt, dass die Gegenleistung bei der Schadensberechnung 

außer Betracht zu bleiben hat, soweit diese zwar werthaltig, aber eine andere als 

die von dem Geschädigten gewollte ist1989. Entsprechend verhält es sich in den 

Fällen, in denen der Versicherungsnehmer einen Vertrag abschließt, der einen 

Versicherungsschutz bietet, den er bei pflichtgemäßer Information nicht oder 

nicht in dieser Form in Anspruch genommen hätte. 

 

bb. Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden 

Hinsichtlich der Kausalität gelten die Ausführungen zur Ersatzpflicht nach Ein-

tritt eines (vermeintlichen) Versicherungsfalles entsprechend1990. 

 

cc. Mitverschulden 

(1.) § 254 Abs. 1 BGB 

Ein Mitverschulden bei der Schadensentstehung gemäß § 254 Abs. 1 BGB 

kommt dann in Frage, wenn der Versicherungsnehmer die für ihn abschlussrele-

vanten Informationen den AVB hätte entnehmen können. Fraglich ist, wie sich 

das Mitverschulden auf den Anspruch auf Vertragsaufhebung auswirkt. 

Die Aufhebung des Vertrages als Folge der Naturalrestitution ist unteilbar, wes-

wegen eine Berücksichtigung des Mitverschuldens unmöglich zu sein scheint. 

                                                 
1987 Vgl. oben unter E. II. 2. e. bb. (1). 
1988 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, Vorb v § 249, Rn. 120. 
1989 Vgl. BGHZ 115, 213 (221f); OLG Nürnberg RuS 1994, 81 (82). 
1990 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. 
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Insoweit bliebe jedoch außer Betracht, dass mit der Naturalrestitution als solcher 

Kosten für den Schädiger verbunden sein können, an denen der Geschädigte 

beteiligt und somit dem Mitverschulden Rechnung getragen werden kann1991. 

Zudem kann dieses bei der Geltendmachung weiterer Schadenspositionen be-

rücksichtigt werden, etwa soweit es um die Erstattung bereits erbrachter Prämien 

geht. Dieser Erstattungsanspruch ist dann anteilig um den Grad des Mitverschul-

dens zu kürzen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch zutreffend, wenn in der 

Literatur darauf abgestellt wird, dass der Geschädigte anteilig den Gewinnausfall 

des Gegners tragen müsse1992, da dieser aus der vertraglichen Gegenleistung des 

Geschädigten gezogen wird. 

 

(2.) § 254 Abs. 2 BGB 

Ein Mitverschulden des Versicherungsnehmers könnte gemäß § 254 Abs. 2 BGB 

anzunehmen sein, wenn er es durch das Nichtausüben des Widerrufsrechts unter-

lassen hat, den eingetretenen Schaden zu mindern. Mit dem Widerruf seiner Ver-

tragserklärung hätte er die Bindung an den Versicherungsvertrag beseitigen kön-

nen, so dass im Wege des Schadensersatzanspruches nicht mehr der Abschluss 

eines Aufhebungsvertrages verlangt werden müsste. Fraglich ist jedoch, ob es 

als schuldhaftes Verhalten angesehen werden kann, wenn er sein Widerrufsrecht 

nicht ausgeübt. 

Gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 VVG beginnt die Widerrufsfrist zu laufen, wenn der Ver-

sicherungsnehmer die Informationen des § 7 VVG erhalten hat und über das 

Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt worden ist. Erst danach kann er gehalten 

sein, den Widerruf innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist auszuüben. Folg-

lich ist es vorher nicht als schuldhaftes Verhalten anzusehen, wenn er von dem 

Recht zum Widerruf keinen Gebrauch macht. 

Aber auch nach Erhalt dieser Informationen steht es ihm frei, die Widerrufsfrist 

auszuschöpfen, so dass während dieses Zeitraumes ebenfalls nicht von einem 

Verschulden des Versicherungsnehmers die Rede sein kann. 

Erst nach Ablauf der Widerrufsfrist könnte davon gesprochen werden, dass er es 

schuldhaft unterlassen hat, den eingetretenen Schaden durch die Ausübung des 

Widerrufsrechts zu mindern, wobei unter den genannten Voraussetzungen re-

gelmäßig bereits der Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und 

eingetretenem Schaden widerlegt sein wird1993. Im Übrigen ist zu berücksichti-

gen, dass in diesem Fall die Annahme eines Mitverschulden allein dazu führte, 

dass der Versicherungsnehmer an den Kosten der Naturalrestitution zu beteiligen 

                                                 
1991 Vgl. S. Lorenz, S. 443; Oetker, in: MK, § 254, Rn. 106. Ähnlich Grigoleit, NJW 1999, S. 900 
(904), wonach der Schädiger aufgrund eines Schadensersatzanspruchs wegen „culpa in contra-
hendo“ anteiligen Ersatz des „Abwicklungsschadens“ verlangen kann. 
1992 Vgl. S. Lorenz, S. 443. 
1993 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (3.) (a.). 
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wäre1994, also an den Kosten des Abschlusses eines Aufhebungsvertrages. Der 

Anspruch auf Aufhebung des Vertrages selbst wäre demgegenüber nicht ausge-

schlossen. Weiterhin ist zu bedenken, dass in den Fällen, in denen der Versiche-

rungsnehmer infolge des Widerrufs die Rückzahlung bereits erbrachter Prämien-

zahlungen hätte beanspruchen können, das Unterlassen des Widerrufs nicht auf 

eine Kürzung eines entsprechenden Schadensersatzanspruchs hinausliefe. Und 

schließlich könnte das Unterlassen des Widerrufs auch nicht der Geltendma-

chung derjenigen Schadenspositionen entgegengehalten werden, die auch durch 

einen Widerruf nicht beseitigt worden wären, etwa soweit der Versicherungs-

nehmer gemäß § 9 S. 1 VVG nicht anteilige Erstattung seiner Prämienzahlungen 

hätte beanspruchen können. Das Verhältnis von Schadensersatzanspruch aus 

Verschulden bei Vertragsschluss zum Widerrufsrecht ist daher in erster Linie auf 

Ebene der Konkurrenzen zu klären. 

 

c. Konkurrenzen 

aa. Konkurrenzverhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Widerrufsrecht 

Wie eingangs ausgeführt, entspricht es dem Regelungswillen des Gesetzgebers, 

dass die Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten zu einem Schadens-

ersatzanspruch aus Verschulden bei Vertragsschluss führen kann1995. Steht dem 

Versicherungsnehmer ein Widerrufsrecht zu und beginnt die Widerrufsfrist in-

folge des pflichtwidrigen Verhaltens des Versicherers nicht zu laufen, stellt dies 

folglich keine abschließende Sanktion der Verletzung der Informationspflichten 

dar. Dies entspricht nicht nur der überwiegend vertretenen Auffassung in der 

Literatur zu der parallelen Problematik bei den vorvertraglichen Informations-

pflichten des § 312c BGB im Fernabsatzrecht des BGB1996, sondern diese An-

sicht wird auch in der Literatur zum neuen VVG geteilt 1997. 

Mit Blick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen erscheint die Annahme 

eines freien Konkurrenzverhältnisses zwischen dem Widerrufsrecht nach § 8 

Abs. 1 VVG einerseits und dem Schadensersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1, 311 

Abs. 2 BGB andererseits auch gerechtfertigt, denn während das Widerrufsrecht 

voraussetzungslos gewährt wird und eine nicht ordnungsgemäßen Information 

sich allein den Lauf der Widerrufsfrist auswirkt, erfordert der Schadensersatzan-

                                                 
1994 Vgl. oben unter E. II. 5. b. cc. (1.). 
1995 Vgl. oben unter E. II. 5. 
1996 Vgl. Grigoleit, NJW 2002, S. 1151 (1155); Grüneberg, in: Palandt, § 312c, Rn. 12 und Einf. 
BGB-InfoV, Rn. 8; Grüneberg/Sutschet, in: Ba/Ro, § 311, Rn. 80; Medicus, in: P/W/W, § 312c, 
Rn. 11; Micklitz, in: HK-VertriebsR, § 312c, Rn. 120 und Rn. 131f; Saenger, in: Erman, § 312c, 
Rn. 37; Wendehorst, in: MK, § 312c, Rn. 139. Einschränkend Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 
312c, Rn. 51. 
1997 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1713); Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 57; Franz, 
VersR 2008, S. 298 (303); Funck, VersR 2008, S. 163 (164); Leverenz, Rn. 3/89; Marlow/Spuhl, 
S. 21; Schimikoswki, RuS 2007, S. 133 (137); Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 
132; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (723f). 
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spruch neben der objektiven Pflichtverletzung, welche ursächlich für den Eintritt 

eines Schadens sein muss, auch ein Verschulden des Versicherers1998. Wegen 

des Verschuldenserfordernisses könnte zwar eingewendet werden, dass sich die-

ses in der Praxis kaum auswirkt, da eine Informationspflichtverlezung ohne Ver-

schulden kaum denkbar ist1999. Entscheidend ist jedoch, dass die Pflichtverlet-

zung für den Eintritt eines Schadens ursächlich sein muss und in diesem Punkt 

auch die Kausalitätsvermutung nicht stets zu der Annahme eines Ursachenzu-

sammenhanges führt. 

Auch mit Blick auf die Rechtsfolgenseite erscheint es angebracht, von einem 

freien Konkurrenzverhältnis von Widerrufsrecht und Schadensersatzanspruch 

auszugehen, da der Widerruf allein zu einer Rückabwicklung des Vertrages 

führt, während im Wege des Schadensersatzes auch die Nachteile zu ersetzen 

sind, die dem Versicherungsnehmer durch den Abschluss eines nicht bedarfsge-

rechten Vertrages entstehen und nach Eintritt eines (vermeintlichen) Versiche-

rungsfalles zu einem Anspruch auf „Quasi-Deckung“ führen können2000. 

 

(1.) Problemfall: Aufhebung des Vertrages 

Soweit der Versicherungsnehmer jedoch im Wege des Schadensersatzes die 

Aufhebung des Vertrages und eventuell die Rückzahlung erbrachter Prämien 

verlangt, könnte es zu einem Wertungswiderspruch zwischen dem Widerrufs-

recht und seinen Folgen einerseits sowie dem Anspruch auf Schadensersatz an-

dererseits kommen, der einen Vorrang des Widerrufsrechts rechtfertigt. Die Fra-

ge, ob das Widerrufsrecht einem Schadensersatzanspruch, gerichtet auf die Auf-

hebung des Vertrages, entgegensteht, stellt sich nicht nur im Versicherungsrecht, 

sondern wird insbesondere auch mit Blick auf die vorvertraglichen Informati-

onspflichten im Fernabsatzrecht des BGB diskutiert. 

Teilweise wird dort die Ansicht vertreten, dass das Widerrufsrecht einen Scha-

densersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB nicht ausschließe und 

daher ein Verbraucher auch die Aufhebung des Vertrages verlangen könne2001. 

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang darauf, dass infolge des Widerrufs 

für den Verbraucher eine Pflicht zur anteiligen Zahlung bestehen könne, wo-

durch die Sanktionswirkung des Widerrufs erheblich eingeschränkt werde2002. 

Überwiegend wird jedoch davon ausgegangen, dass die Wertungen des Wider-

rufsrechts im Wege des Schadensersatzes nicht umgangen werden dürften und 

daher eine Rückabwicklung des Vertrages nur nach Maßgabe des Widerrufs-

                                                 
1998 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 60. 
1999 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (837); Medicus, in: P/W/W, § 312c, Rn. 16. 
2000 Vgl. oben unter E. II. 5. a. aa. 
2001 Vgl. Rott, BB 2005, S. 53 (59). 
2002 Vgl. Rott, BB 2005, S. 53 (59). 
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rechts zu erfolgen habe2003. 

Mit Blick auf die europarechtlichen Vorgaben der Informationspflichten stellt J. 

Hoffmann in diesem Zusammenhang darauf ab, dass der nationale Gesetzgeber 

die Sanktionen für Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht zwar wirksam, ver-

hältnismäßig und abschreckend ausgestalten müsse2004, jedoch müssten diese mit 

den sonstigen Vorschriften des Richtlinienrechts übereinstimmen und dürften 

die dort vorgenommenen Wertungen nicht aushebeln. So bringe das Gemein-

schaftsrecht mit seinen Regelungen über das Widerrufsrecht zum Ausdruck, zu 

welchen Bedingungen es ein Recht zur Lösung vom Vertrag gibt. Im Umkehr-

schluss bedeute dies, dass die Mitgliedsstaaten ein solches Recht sonst nicht 

gewähren müssen. Es bestehe somit ein gewisses Spannungsverhältnis, welches 

bei der Entwicklung von Sanktionen aus den allgemeinen Rechtsinstituten auf-

zulösen sei. Insoweit seien Wertungswidersprüchen zu den Vorschriften des 

Widerrufsrechts zu vermeiden. Ein solcher Wertungswiderspruch sei aber zu 

befürchten, wenn dasselbe Ergebnis auf anderer dogmatischer Grundlage er-

reicht werde, etwa im Wege eines auf Aufhebung des unerwünschten Vertrages 

gerichteten Schadensersatzanspruchs2005. 

Schließlich wird von den Vertretern dieser Ansicht darauf abgestellt, dass über 

einen Schadensersatzanspruch die Ausschlussfrist des Widerrufsrechts gemäß § 

355 Abs. 3 BGB ausgehebelt werden könnte2006. 

Auch in der Literatur zum neuen VVG wird die Frage, ob das Widerrufsrecht 

einem Schadensersatzanspruch aus Verschulden bei Vertragsschluss, gerichtet 

auf Vertragsaufhebung, entgegensteht, unterschiedlich beurteilt. 

In Anlehnung an die überwiegend zum Fernabsatzrecht vertretene Auffassung 

wird teilweise angenommen, dass ein Anspruch auf Vertragsaufhebung aus 

„culpa in contrahendo“ kraft speziellerer gesetzlicher Regelung ausgeschlossen 

sei2007. Nach dem Willen des Gesetzgebers wirke sich die Verletzung der Infor-

mationspflichten auf die Widerrufsfrist nach § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VVG aus mit 

den Folgen nach § 9 S. 1 VVG. Das Widerrufsrecht sei also, soweit es um die 

Vertragsaufhebung und die Vertragsabwicklung gehe, „lex specialis“2008. 

Demgegenüber finden sich auch Stimmen, die davon ausgehen, dass im Rahmen 

des Schadensersatzspruchs auch die Aufhebung des Vertrages und Rückzahlung 

der erbrachten Prämien verlangt werden könne2009. Begründet wird diese An-

                                                 
2003 Vgl. Grigoleit, NJW 2002, S. 1151 (1156); Grüneberg, in: Palandt, Einf. BGB-InfoV, Rn. 
12; J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (834 und 837); Micklitz, in: HK-VertriebsR, § 312c, Rn. 120 
und 131; Schmidt-Räntsch, in: Ba/Ro, § 312c, Rn. 51. 
2004 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (833). 
2005 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (834). 
2006 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (837); Micklitz, in: HK-VertriebsR, § 312c, Rn. 131. 
2007 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (164); wohl auch: Leverenz, Rn. 3/90. 
2008 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (164). 
2009 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1713); Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 60; 
Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 132f; Stockmeier, VersR 2008, S. 717 (724); 
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sicht mit den unterschiedlichen Schutzrichtungen der beiden Rechtsinstitute2010, 

denn während das Widerrufsrecht dem Versicherungsnehmer eine Bedenkzeit 

gewähren soll, basiere die „culpa in contrahendo“ auf der schuldhaften Verlet-

zung vorvertraglicher Pflichten. Zudem seien die Mitgliedsstaaten gemäß Art. 11 

Abs. 1 der RL 2002/65/EG verpflichtet, einen Verstoß gegen gemeinschafts-

rechtlich vorgegebene Informationspflichten wirksam, verhältnismäßig und ab-

schreckend zu sanktionieren. Die bloße Verlängerung der Widerrufsfrist trage 

diesem Gebot nicht ausreichend Rechnung, da diese Sanktion nicht bei Verträ-

gen greife, bei denen kein Widerrufsrecht bestehe und zudem führe der Widerruf 

unter den Voraussetzungen des § 9 S. 1 VVG nur zu einer Rückabwicklung „ex 

nunc“2011. 

 

(2.) Stellungnahme 

Bei der Diskussion um das Konkurrenzverhältnis von Widerrufsrecht und Scha-

densersatzanspruch aus Verschulden bei Vertragsschluss lassen sich zwei Berei-

che voneinander trennen, nämlich zum einen die Lösung vom Vertrag, beim 

Widerruf in der Form, dass der Vertrag in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis 

umgewandelt wird, und beim Schadensersatzanspruch in der Weise, dass dem 

Geschädigten ein Anspruch auf Abschluss eines Aufhebungsvertrages zusteht. 

Zum anderen geht es um die weiteren, mit der Lösung vom Vertrag verbundenen 

Folgen, nämlich beim Widerrufrecht um die Ansprüche, die infolge des Wider-

rufs dem Versicherungsnehmer aus dem Rückabwicklungsschuldverhältnis zu-

stehen und beim Schadensersatzanspruch um die Geltendmachung weiterer 

Schadensposten, die in den bereits gezahlten Prämienzahlungen bestehen. 

Fraglich ist daher zunächst, ob ein Wertungswiderspruch zwischen Widerrufs-

recht und Schadensersatzanspruch besteht, soweit es allein um die Lösung vom 

Vertrag geht. 

Soweit in der Literatur zum Fernabsatzrecht ein Wertungswiderspruch darin 

gesehen wird, dass die Richtlinienvorgaben festlegen, unter welchen Vorausset-

zungen eine Lösung vom Vertrag erfolgen kann und dieses Ergebnis nicht auf 

anderem dogmatischen Weg erreicht werden dürfe2012, überzeugt dieser Einwand 

nicht. Ein Wertungswiderspruch wäre allein dann anzunehmen, wenn über den 

Schadensersatzanspruch eine Lösung vom Vertrag einfacher zu erreichen wäre 

als durch die Ausübung des Widerrufsrechts. Dies ist angesichts der bereits dar-

gelegten unterschiedlichen Voraussetzungen von Widerrufsrecht und Schadens-

                                                                                                                                   
Differenzierend: Marlow/Spuhl, S. 21: Es kann Rückzahlung der Prämien verlangt werden, die 
nach § 9 S. 1 VVG nicht zu erstatten sind. 
2010 Vgl. Schwintowski, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18, Rn. 132. 
2011 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 7, Rn. 60. 
2012 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (834). 
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ersatzanspruch2013 nicht der Fall, denn insbesondere das Kausalitätserfordernis 

zwischen Pflichtverletzung und Schaden führt dazu, dass nicht jede Verletzung 

Informationspflichten eine Lösung vom Vertrag ermöglicht. 

Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass allein der Widerruf dazu 

dient, eine Lösung vom Vertrag zu erreichen. Zwar zielt die RL 2002/65/EG 

ausweislich ihres Erwägungsgrundes 13 auf eine Vollharmonisierung ab, jedoch 

verpflichtet Art. 11 Abs. 1 und 3 der RL 2002/65/EG bzw. nach der Rechtspre-

chung des EuGH das Gebot des „effet utile“ den nationalen Gesetzgeber dazu, 

Verstöße gegen gemeinschaftsrechtliche Vorgaben wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend zu sanktionieren. Das Gemeinschaftsrecht eröffnet somit die 

Möglichkeit, weitere Sanktionen auf nationaler Ebene zu schaffen. Diese dürfen 

zwar, wie erwähnt, nicht im Widerspruch zu den Richtlinienvorgaben stehen 

dürfen2014, allerdings ist dies wegen der engeren Voraussetzungen des Schadens-

ersatzanspruchs gerade nicht der Fall. 

Ein Wertungswiderspruch könnte nun darin gesehen werden, dass bei einer 

nachträglich durchgeführten Information und Belehrung des Versicherungsneh-

mers die Widerrufsfrist zu laufen beginnt und nach deren Ablauf eine Lösung 

vom Vertrag nicht mehr möglich ist. Auf ein ähnliches Problem wird schließlich 

auch in der Literatur zum Fernabsatzrecht abgestellt, wenn darauf verwiesen 

wird, dass die Ausschlussfrist des § 355 Abs. 3 BGB nicht über den Schadenser-

satzanspruch ausgehebelt werden dürfe2015. Liegen die Voraussetzungen für ein 

nachträgliches Ingangsetzen der Widerrufsfrist vor und wendet der Versiche-

rungsnehmer sich in dieser Zeit nicht an den Versicherer, führt aber die Indiz-

wirkung dieses Umstandes dazu, dass regelmäßig der Kausalzusammenhang 

zwischen Pflichtverletzung und Schaden widerlegt ist2016 und deswegen ein 

Schadensersatzanspruch ausscheidet. Ein Wertungswiderspruch könnte daher 

nur in den allenfalls theoretisch denkbaren Fällen drohen, in denen trotz des 

Verstreichenlassens der Widerrufsfrist der Kausalzusammenhang zwischen 

Pflichtverletzung und Schaden nachgewiesen wird und das Mitverschulden des 

Versicherungsnehmers allein zu einer Beteiligung an den Kosten des Aufhe-

bungsvertrages führt. Insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass die Widerrufs-

frist ein Korrektiv dafür bietet, dass dieses Lösungsrecht vom Vertrag vorausset-

zungslos gewährt wird, während dem Versicherungsnehmer ein Schadensersatz-

anspruch nur unter bedeutend engeren Voraussetzungen dem Versicherungs-

nehmer zusteht. Letztlich sind es dann aber wiederum die verschiedenen Vor-

aussetzungen von Widerrufsrecht und Schadensersatzanspruch, die der Annah-

me eines Wertungswiderspruchs entgegenstehen. 

                                                 
2013 Vgl. oben unter E. II. 5. c. aa. 
2014 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (834). 
2015 Vgl. J. Hoffmann, ZIP 2005, S. 829 (837); Micklitz, in: HK-VertriebsR, § 312c, Rn. 131. 
2016 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (3.). 
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Im Übrigen könnte aber die Frage gestellt werden, warum eine Lösung vom Ver-

trag sowohl über den Widerruf als auch im Wege des Schadensersatzes möglich 

sein soll, da letztlich eine Doppelung der Rechtsbehelfe die Folge wäre.Zu be-

rücksichtigen ist aber, dass die Annahme eines freien Konkurrenzverhältnisses 

zwischen Widerrufsrecht und Schadensersatzanspruch es dem Versicherungs-

nehmer erleichtert, ohne Rücksicht auf Konkurrenzen seine Interessen zu verfol-

gen, was letztlich zu einer wirksamen Sanktion von Informationspflichtverlet-

zungen führt. 

Entgegen der in der Literatur zum neuen VVG geäußerten Ansicht2017 ist auch 

nicht davon auszugehen, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die Regelun-

gen über den Widerruf gegenüber einem Schadensersatzanspruch „lex specialis“ 

sind. Angesichts der in der Rechtsprechung und von Teilen der Literatur aner-

kannten Möglichkeit, im Wege des Schadensersatzes die Aufhebung des Vertra-

ges zu verlangen, ist davon auszugehen, dass dieser Umstand auch dem Gesetz-

geber bewusst gewesen ist, als er als weitere Sanktionsfolge in der Gesetzesbe-

gründung auf einen Schadensersatzanspruch abgestellt hat. Mit Blick auf die 

Rechtsfolge der Lösung vom Vertrag ist daher davon auszugehen, dass der 

Schadensersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB neben dem Recht 

zum Widerruf steht. 

Fraglich bleibt daher nur, ob das Widerrufsrecht einem Schadensersatzanspruch 

entgegensteht, soweit dieser neben der Aufhebung des Vertrages auf die Erstat-

tung bereits erbrachter Leistungen gerichtet ist, die im Rahmen des durch den 

Widerruf begründeten Rückabwicklungsschuldverhältnisses nicht beansprucht 

werden können. Offensichtlich wird dieser Widerspruch unter den Vorausset-

zungen von § 9 S. 1 VVG bzw. § 9 S. 2 VVG, die unter Umständen eine voll-

ständige Erstattung bereits gezahlter Prämien aussschließen. 

Hinter der Regelung des § 9 S. 1 VVG steht die auf die Vorgaben des Art. 7 

Abs. 1 und 3 der RL 2002/65/EG zurückzuführende Wertentscheidung des Ge-

setzgebers, dass im Falle eines Widerrufs die anteilig auf die Zeit bis zum Wi-

derruf entfallenden Prämien nicht zu erstatten sein sollen. Insoweit scheint eine 

Auflösung des Vertrages und die Rückforderung der Prämien im Wege des 

Schadensersatzes den Wertungen der RL 2002/65/EG und damit auch denen des 

Gesetzgebers zuwider zu laufen. 

Demgegenüber ist aber Folgendes zu berücksichtigen: Das Gemeinschaftsrecht 

schließt eine vollständige Prämienerstattung nicht grundsätzlich aus, denn aus-

weislich des Art. 7 Abs. 2 der RL 2002/65/EG steht es dem nationalen Gesetz-

geber frei, eine Regelung zu treffen, wonach der Verbraucher bei einem Wider-

ruf dem Anbieter keinen Betrag schuldet. Zwar hat der deutsche Gesetzgeber 

Art. 7 Abs. 2 der RL 2002/65/EG nicht in deutsches Recht umsetzen wollen und 
                                                 
2017 Vgl. Funck, VersR 2008, S. 163 (164). 
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somit keine vollständige Prämienerstattung für den Fall eines Widerrufs unter 

den Voraussetzungen des § 9 S. 1 VVG angeordnet2018. Jedoch hat er ausweis-

lich der Gesetzesbegründung zu § 7 VVG auch einen Schadensersatzanspruch 

wegen der Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten in seinen Willen 

aufgenommen2019. Ebenso wie im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs aus 

Verschulden bei Vertragsschluss die Aufhebung des Vertrages eine in Recht-

sprechung und Teilen der Literatur anerkannte Rechtsfolge ist, gehört auch der 

Ersatz weiterer Schadensposten in Form der Erstattung bereits erbrachter Leis-

tungen zu den typischen Folgen dieses Ersatzanspruchs. Indem der Gesetzgeber 

sich somit  für einen solchen Schadensersatzanspruch entschieden hat, hat er 

sich zugleich für die mit diesem Anspruch typischerweise verbundenen Rechts-

folgen entschieden. 

Mit Blick auf die Rechtsfolgen eines Widerrufs unter den Voraussetzungen des § 

9 S. 2 VVG und der damit verbundenen begrenzten Erstattungspflicht des Versi-

cherers ist des Weiteren festzustellen, dass diese Regelung nach der hier vertre-

tenen Ansicht europarechtswidrig ist2020. Mit einem Schadensersatzanspruch aus 

Verschulden bei Vertragsschluss und der damit verbundenen Pflicht, gezahlte 

Prämien zu erstatten, können demgegenüber europarechtskonforme Ergebnisse 

erzielt werden2021. Neben den bereits im Zusammenhang mit § 9 S. 1 VVG ge-

nannten Argumenten spricht damit auch dieser Umstand dafür, dass dem Wider-

rufsrecht kein Vorrang vor einem Anspruch auf Schadensersatz zukommt. 

Es ist daher im Ergebnis festzuhalten, dass trotz des Widerrufsrechts des § 8 

Abs. 1 VVG der Versicherungsnehmer auch im Wege eines Schadensersatzan-

spruchs aus Verschulden bei Vertragsschluss sowohl die Aufhebung des Vertra-

ges als auch die Erstattung bereits erbrachter Prämienzahlungen verlangen kann. 

 

bb. Konkurrenzverhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Anfechtungs-

rechten 

(1.) § 119 Abs. 1 und 2 BGB 

Da die Anfechtungsrechte des § 119 Abs. 1 und 2 BGB einerseits ohne Rück-

sicht auf die näheren Umstände gewährt wird, die den Irrtum verursacht haben 

und andererseits ein Schadensersatzanspruch, gerichtet auf Aufhebung des Ver-

trages, ohne Rücksicht auf einen Inhaltsirrtum oder einen Irrtum über eine ver-

kehrswesentliche Eigenschaft entstehen kann, dafür aber von einem Verschulden 

abhängt, ist angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen davon auszuge-

hen, dass die Anfechtungsrechte und der Schadensersatzanspruch nebeneinander 

                                                 
2018 Vgl. oben unter E. II. 2. e. bb. (1.). 
2019 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 60 re. Sp. 
2020 Vgl. oben unter E. II. 2. e. bb. (1.). 
2021 Vgl. Knops, in: B/M, § 9, Rn. 21. 
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Anwendung finden2022. 

 

(2.) § 123 Abs. 1 BGB 

§ 123 Abs. 1 BGB stellt mit dem Vorsatzerfordernis im Hinblick auf den Grad 

des Verschuldens bedeutend strengere Anforderungen auf als ein Schadenser-

satzanspruch aus „culpa in contrahendo“. Eine Anfechtung kommt zudem nur 

innerhalb der Jahresfrist des § 124 Abs. 1 BGB in Frage, während der Schadens-

ersatzanspruch der Regelverjährung unterliegt. Aus diesen Gründen ist seit lan-

gem umstritten, ob das Anfechtungsrecht des § 123 Abs. 1 BGB als Spezialfall 

der „culpa in contrahendo“ einem Schadensersatzanspruch, gerichtet auf Aufhe-

bung des Vertrages, entgegensteht. Eine ausführliche Darstellung des Problems 

und der hierzu vertretenen Meinungen, insbesondere vor dem Hintergrund des in 

der Rechtsprechung zur Lösung dieses Konkurrenzproblems verlangten Erfor-

dernisses eines Vermögensschadens, findet sich bei Fleischer2023. In überzeu-

gender Weise gelangt er zu dem Ergebnis, dass der Schadensersatzanspruch un-

abhängig von einem Vermögensschaden neben dem Anfechtungsrecht anwend-

bar ist2024, jedoch die Ausschlussfrist des § 124 Abs. 1 BGB entgegen der Recht-

sprechung2025 auf den Anspruch gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB zu über-

tragen ist2026. 

 

cc. Konkurrenzverhältnis zwischen Schadensersatzanspruch und Kündigungs-

recht 

Gemäß § 314 Abs. 4 BGB schließt die Kündigung die Berechtigung, Schadens-

ersatz zu verlangen nicht, aus. Dies bedeutet jedoch nur, dass der Versiche-

rungsnehmer trotz seiner Kündigung wegen eines pflichtwidrigen Verhaltens des 

Versicherers Schadensersatz verlangen kann. Darüber, ob unter den Vorausset-

zungen des § 314 BGB eine Lösung vom Vertrag allein über die Kündigung zu 

erreichen ist, trifft § 314 Abs. 4 BGB keine Aussage. Gleichwohl ist davon aus-

zugehen, dass das Kündigungsrecht und der Schadensersatzanspruch auch inso-

weit nebeneinander anwendbar sind. Entscheidend ist, dass eine Kündigung nur 

in Frage kommt, wenn die Fortsetzung des Vertrages unzumutbar ist, während 

ein Schadensersatzanspruch eine schuldhafte Pflichtverletzung voraussetzt, die 

für den Abschluss eines Vertrages ursächlich geworden ist. Es steht daher nicht 

zu befürchten, dass mit dem Schadensersatzanspruch wegen seiner Anforderun-

gen an Kausalität und Verschulden das Kündigungsrecht in seinem Anwen-

                                                 
2022 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 311, Rn. 13; Ellenberger, in: Palandt, § 119, Rn. 2; Kindl, in: 
Erman, § 311, Rn. 44; Wendtland, in: Ba/Ro, § 119, Rn. 46. Ebenso unter der Voraussetzung des 
Eintritts eines Vermögensschadens BGH NJW 1998, 898 (898f). 
2023 Vgl. Fleischer, AcP 200, S. 91ff. 
2024 Vgl. Fleischer, AcP 200, S. 91 (99ff und 108ff). 
2025 Vgl. BGH NJW 1998, S. 302 (303). 
2026 Vgl. Fleischer, AcP 200, S. 91 (119). 
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dungsbereich leer läuft. Umgekehrt führt das Unzumutbarkeitskriterium des § 

314 Abs. 1 BGB dazu, dass die Anforderungen des Anspruchs aus §§ 280 Abs. 

1, 311 Abs. 2 BGB nicht auf einfachem Wege umgangen werden können. 

 

6. Zusammenfassung 

Ebenso wie die vorvertraglichen Informationspflichten auf ganz verschiedene 

Art und Weise verletzt werden können, unterscheiden sich die denkbaren 

Rechtsfolgen. 

Auswirkungen auf den Inhalt des abgeschlossenen Vertrages können Verletzun-

gen der Informationspflichten haben, wenn die erteilten Informationen, soweit 

sie die vertraglichen Leistungen und Rechte betreffen, über die Angaben in den 

AVB hinausgehen bzw. diesen widersprechen. Gemäß § 305c Abs. 2 BGB gilt 

in diesem Fall die für den Versicherungsnehmer günstigere Regelung. Eine in-

haltliche Umgestaltung des Vertrages auf der Grundlage der gewohnheitsrechtli-

chen Erfüllungshaftung kommt demgegenüber nicht in Betracht. 

Soweit dem Versicherungsnehmer ein Widerrufsrecht gemäß § 8 Abs. 1 VVG 

zusteht, führt jede Form der Verletzung der Informationspflichten dazu, dass die 

Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt. Soweit der Versicherer es nicht nachholt, 

den Versicherungsnehmer zu informieren und über sein Widerrufsrecht zu be-

lehren, hat die Pflichtverletzung ein „ewiges Widerrufsrecht“ zur Folge, welches 

jedoch nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verwirkt werden kann. 

Ferner können Informationspflichtverletzungen Anfechtungsrechte nach § 119 

Abs. 1 und 2 BGB sowie § 123 Abs. 1 BGB begründen. 

In erster Linie dann, wenn der Versicherer eine Informationserteilung vollstän-

dig unterlässt, kann dem Versicherungsnehmer gemäß § 314 Abs. 1 BGB ein 

Kündigungsrecht zustehen. 

Schließlich können Verletzungen der Informationspflichten Schadensersatzan-

sprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss begründen, dessen wesentliche 

Folgen entweder in einem Anspruch auf „Quasi-Deckung“ oder in einem An-

spruch auf Vertragsaufhebung zu sehen sind. 

Unter Konkurrenzgesichtspunkten ist hervorzuheben, dass den Gestaltungsrech-

ten des Widerrufs, der Anfechtung sowie der Kündigung kein Vorrangverhältnis 

untereinander zukommt und diese neben einem Schadensersatzanspruch aus 

Verschulden bei Vertragsschluss stehen. Die somit eröffnete Wahlmöglichkeit 

des Versicherungsnehmers zwischen verschiedenen Gestaltungsrechten und dem 

Anspruch auf Schadensersatz erleichtert es ihm, seine Interessen zu verfolgen 

und trägt somit im Hinblick auf die europarechtlichen Vorgaben der Informati-

onspflichten dem Gebot einer wirksamen, verhältnismäßigen und abschrecken-

den Sanktion des Versicherers Rechnung. 
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III. Verstoß gegen die Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation (§ 6 

VVG) 

Ebenso wie bei der Pflicht zur Information gemäß § 7 VVG ist mit Blick auf die 

Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation fraglich, welche Rechtsfolgen 

an die Verletzung dieser Pflichten anknüpfen können und wie diese miteinander 

konkurrieren. 

 

1. Pflicht zur Frage 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG ist der Versicherer verpflichtet, den Versicherungs-

nehmer anlassbezogen nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen. Die 

Fragepflicht dient dazu, eine Grundlage zu schaffen, auf der der Versicherer den 

Kunden über sein Angebot beraten kann. Auf den ersten Blick wäre es daher 

denkbar, der Verletzung der Fragepflicht keine eigenständige Bedeutung 

beizumessen, da negative Auswirkungen für den Versicherungsnehmer in erster 

Linie dann zu erwarten sind, wenn der Versicherer, ohne eine Beratungsgrund-

lage erstellt zu haben, ihn nicht ordnungsgemäß berät. Allein mit Blick auf die 

Folge der Verpflichtung zum Schadensersatz gemäß § 6 Abs. 5 VVG greift diese 

Sichtweise zu kurz, denn zum einen nimmt Abs. 5 sämtliche Pflichten nach Abs. 

1 und somit auch die Fragepflicht in Bezug und zum anderen ist die Beratungs-

pflicht ebenso wie die Fragepflicht von einem Anlass abhängig. Ein Anlass für 

eine Beratung kann sich unter Umständen erst ergeben, wenn der Versicherer im 

durch die Befragung von Umständen Kenntnis erlangt, die eine Beratung erfor-

derlich machen. Insbesondere für diese Fälle ist die Verletzung der Fragepflicht 

von Bedeutung. 

Diese ist vor allem in der Weise denkbar, dass der Versicherer es entweder voll-

ständig unterlässt, den Versicherungsnehmer zu befragen oder er seiner Pflicht 

nur unzureichend nachkommt, da er etwa einzelnen Anlässen für eine Frage 

nicht oder nicht in gebotenem Umfang nachgeht. Demgegenüber dürfte der Fall, 

dass der Versicherer in zeitlicher Hinsicht die Fragepflicht zu spät erfüllt, also 

etwa erst nach Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsnehmers, prak-

tisch ohne Bedeutung sein, da eine Befragung und daran anknüpfende Beratung 

über die Entscheidung für oder gegen ein Versicherungsprodukt zu diesem Zeit-

punkt sinnvollerweise nicht mehr stattfinden wird. Im Übrigen ist eine Frage-

pflichtverletzung ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer gemäß § 6 

Abs. 3 VVG auf eine Beratung verzichtet hat, da in diesen Fällen keine durch 

die Befragung vorzubereitende Beratung geschuldet ist. 

 

a. Zustandekommen und Inhalt des Versicherungsvertrages 

Verletzt der Versicherer seine Fragepflicht, kommt der Vertrag, auch wenn in-

folge dessen ein Anlass für eine Beratung verkannt wird, mit dem vereinbarten 



 411 

Inhalt wirksam zustande. 

 

b. Anfechtungsrechte des Versicherungsnehmers 

Die Verletzung der Fragepflicht kann dazu führen, dass der Versicherer keinen 

Anlass für eine Beratung des Versicherungsnehmers hat, so dass eine mit der 

Beratung verbundene Aufklärung unterbleibt und damit die Entstehung eines 

vom Versicherungsnehmer zu beweisenden2027 Inhaltsirrtums oder eines Irrtums 

über eine verkehrswesentliche Eigenschaft gemäß § 119 Abs. 1, 2 BGB begüns-

tigt wird. 

Handelt der Versicherer überdies vorsätzlich, ist es weiterhin denkbar, dass in-

folge der Fragepflichtverletzung auch eine Beratung unterbleibt und dadurch ein 

Irrtum auf Seiten des Versicherungsnehmers entsteht, der für die Abgabe seiner 

Willenserklärung ursächlich wird. Insoweit steht ihm wegen einer arglistigen 

Täuschung gemäß § 123 Abs. 1 BGB ein Recht zur Anfechtung zu. 

 

c. Recht zur fristlosen Kündigung gemäß § 314 BGB 

aa. Voraussetzungen des § 314 BGB 

Gemäß § 314 Abs. 1 BGB kann der Versicherungsnehmer ohne Einhaltung einer 

Frist den Vertrag kündigen, wenn ein wichtiger Grund besteht. Ein wichtiger 

Grund kann auch in der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht bestehen, so-

weit dadurch das Verhältnis zwischen den Parteien erheblich beeinträchtigt wird 

und dies dem Kündigenden nicht schon bei Vertragsschluss bekannt gewesen 

ist2028. 

Von einer derart erheblichen Beeinträchtigung des Verhältnisses zwischen Ver-

sicherer und Versicherungsnehmer ist freilich nicht bei jedem Verstoß gegen die 

Fragepflicht des § 6 Abs. 1 S. 1VVG auszugehen. Ein hinreichend gewichtiger 

Verstoß ist vielmehr dann anzunehmen, wenn der Versicherer es vollständig 

unterlässt, den Versicherungsnehmer nach seinen Wünschen und Bedürfnissen 

zu befragen, da somit der Zweck, eine Beratungsgrundlage zu schaffen, vereitelt 

wird und der Versicherer sich somit zumindest teilweise seiner Beratungsver-

antwortlichkeit entzieht. Ergänzend wird zusätzlich noch ein schuldhaftes Ver-

halten des Versicherers zu verlangen sein, um dem Pflichtenverstoß hinreichend 

zu qualifizieren, auch wenn ein Verschulden grundsätzlich keine notwendige 

Voraussetzung für die Annahme eines wichtigen Grundes ist2029. In erster Linie 

dürften in diesem Zusammenhang bewusste Pflichtwidrigkeiten und somit vor-

sätzlich schuldhafte Pflichtverletzungen ausreichendes Gewicht besitzen, um 

eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. 

                                                 
2027 Vgl. Palm, in: Erman, § 119, Rn. 56; Wendtland, in: Ba/Ro, § 119, Rn. 47. 
2028 Vgl. oben unter E. II. 4. a. 
2029 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, § 314, Rn. 7. 
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bb. Konkurrenzverhältnis zwischen Kündigungsrecht und Anfechtungsrechten 

Wegen des Konkurrenzverhältnisses zwischen dem Kündigungsrecht nach § 314 

BGB und den Anfechtungsrechten nach § 119 Abs. 1 und 2 sowie § 123 Abs. 1 

BGB gelten die Ausführungen zu den Folgen der Verletzung der vorvertragli-

chen Informationspflicht entsprechend2030. 

 

d. Schadensersatzanspruch gemäß § 6 Abs. 5 VVG 

Als ausdrückliche Verletzungsfolge benennt § 6 Abs. 5 VVG die Verpflichtung 

des Versicherers zum Schadensersatz, wobei es sich um eine spezialgesetzliche 

Regelung der Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsschluss gemäß §§ 280 

Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB handelt2031. 

 

aa. Schuldhafte Pflichtverletzung und ersatzfähiger Schaden 

Besteht ein erkennbarer Anlass zur Befragung2032 und unterlässt es der Versiche-

rer, Fragen zu stellen oder geht er einzelnen Anlässen zur Befragung nicht nach, 

verletzt er seine ihm gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG obliegende Fragepflicht. Han-

delt er schuldhaft, kann der Versicherungsnehmer geltend machen, dass dem 

Versicherer infolge dessen Wünsche und Bedürfnisse verborgen geblieben sind, 

die einen Anlass für eine Beratung geboten hätten. Weiterhin kann er vortragen, 

dass er bei einer ordnungsgemäßen Beratung den konkreten Vertrag nicht oder 

einen anderen Vertrag mit dem gleichen oder einem anderen Versicherer ge-

schlossen hätte. Der Schaden ist hier vor Eintritt eines Versicherungsfalles in 

dem Vertragsschluss als solchem und den erbrachten Prämienzahlungen zu se-

hen oder nach Eintritt eines vermeintlichen Versicherungsfalles, der von dem 

abgeschlossenen Vertrag nicht gedeckt wird, in dem Fehlen eines entsprechen-

den Deckungsanspruchs. Der Versicherungsnehmer kann daher im Wege der 

Naturalrestitution gemäß §§ 6 Abs. 5 S. 1 VVG, 249 Abs. 1 BGB entweder Auf-

hebung des Vertrages und Rückzahlung bereits erbrachter Prämienzahlungen 

verlangen oder einen Anspruch auf „Quasi-Deckung“ nach Maßgabe des ander-

weitig unterlassenen Vertragsschlusses unter Anrechnung ersparter Prämienzah-

lungen geltend machen2033. 

Während gemäß § 6 Abs. 5 S. 2 VVG das Verschulden des Versicherers vermu-

tet wird, muss der Versicherungsnehmer grundsätzlich nach allgemeinen Regeln 

der Beweislast das Bestehen der Fragepflicht, die Pflichtverletzung sowie seinen 

Schaden als ihm günstige Tatsachen darlegen und beweisen. 

Bezüglich des Bestehens einer Fragepflicht ist somit darzulegen und Beweis 

                                                 
2030 Vgl. oben unter E. II. 4. c. bb. 
2031 Vgl. Dörner/Staudinger, WM 2006, S. 1710 (1711); Wandt, Rn. 276. 
2032 Gemäß § 70 S. 1 VVG wird dem Versicherer das Wissen seines Versicherungsvertreters 
zugerechnet. 
2033 Vgl. auch oben unter E. II. 5. b. aa. und E. II. 5. a. aa. 
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dafür anzutreten, dass ein Anlass zur Befragung bestand2034, wobei die Umstän-

de hierfür, nach der hier vertretenen Ansicht für den Versicherer erkennbar sein 

müssen, was somit ebenfalls vom Versicherungsnehmer darzulegen und zu be-

weisen ist2035. In diesem Zusammenhang hilft die vom Versicherer zu erstellende 

Beratungsdokumentation nicht weiter, wenn dieser nicht ausnahmsweise von 

sich aus Anlässe für die Befragung des Versicherungsnehmers dokumentiert hat. 

Zwar soll die Dokumentation dem Versicherungsnehmer bei der Geltendma-

chung seiner Rechte behilflich sein2036, weswegen insbesondere auch die Fragen 

des Versicherers festzuhalten sind2037. Demgegenüber ist Gegenstand der Do-

kumentation nicht der Anlass für eine Befragung, so dass mit ihr nur Beweis 

darüber angetreten werden kann, wie der Versicherer eine etwaige Fragepflicht 

erfüllt hat, nicht aber, ob eine solche aufgrund eines Anlasses auch tatsächlich 

bestand. Fraglich ist jedoch, ob dem Versicherungsnehmer nicht auf andere 

Weise die Beweisführung hinsichtlich des Bestehens eines erkennbaren Anlasses 

erleichtert werden kann. 

In der Gesetzesbegründung zu der § 6 Abs. 5 VVG entsprechenden Regelung 

des § 42e VVG a.F.2038 über die Schadensersatzersatzpflicht des Versicherungs-

vermittlers, heißt es, die Beweislast sei  im Einklang mit § 280 Abs. 1 BGB ge-

regelt. Soweit es um den Beweis der Pflichtverletzung gehe, könnten die von der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Beweisverteilung nach Gefahren- 

und Verantwortungsbereichen herangezogen werden2039. Die Gesetzesbegrün-

dung nimmt an dieser Stelle Bezug auf die Rechtsprechung zur Verteilung der 

Darlegungs- und Beweislast bei der Geltendmachung von Schadensersatzan-

sprüchen wegen der Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten. Ins-

besondere bei Pflichtverletzungen von Banken, Steuerberatern und Rechtsanwäl-

ten geht der BGH davon aus, dass der Anspruchsteller zwar die Pflichtverlet-

zung als solche zu beweisen habe2040, jedoch Schwierigkeiten bei der Beweis-

führung in Anlehnung an die Grundsätze zum Beweis negativer Tatsachen da-

durch abzumildern seien, dass der Aufklärungs- oder Beratungspflichtige sich 

nicht darauf beschränken könne, den Tatsachenvortrag des Anspruchstellers in 

einfacher Weise zu bestreiten2041. Vielmehr müsse er den Gang der Beratung im 

Einzelnen schildern und konkrete Angaben darüber machen, welche Ratschläge 

                                                 
2034 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 43; Marlow/Spuhl, S. 30; Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 34; 
Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 47; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl. § 18a, Rn. 47. 
2035 Vgl. oben unter C. IV. 5. a. bb. (2.). 
2036 Vgl. BT-Drucks, 16/1935, S. 25 li. Sp. 
2037 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. aa. (2.). 
2038 Nun § 63 VVG. 
2039 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 re. Sp. und S. 26 li. Sp. 
2040 Vgl. BGH ZIP 2006, 504 (505); NJW 1999, 2437; NJW 1996, 2571; NJW 1995, 2842; NJW 
1993, 2571; NJW 1987, 1322 (1323). 
2041 Vgl. BGH ZIP 2006, 504 (505); NJW 1996, NJW 1995, 2842; NJW 1993, 2571; NJW 1987, 
1322 (1323); NJW 1986, 2570. 
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und Belehrungen er erteilt und wie der Anspruchsteller darauf reagiert habe, wie 

er also seinen Pflichten nachgekommen sei2042. Komme der Aufklärungs- und 

Beratungspflichtigen dieser sog. „sekundären Behauptungslast“2043 nach, sei es 

wiederum Sache des Anspruchsstellers, den Nachweis zu erbringen, dass diese 

Gegendarstellung nicht zutreffe2044. 

Diese in der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze zur Verteilung der Darle-

gungslast und der damit verbundenen Erleichterungen bei der Beweisführung, 

dürften auch herangezogen werden, soweit es um die Frage geht, ob der Versi-

cherer seine Fragepflicht gegenüber dem Versicherungsnehmer ordnungsgemäß 

erfüllt hat, schließlich steht diese in einem engen sachlichem Zusammenhang 

mit der Beratungspflicht. Da die Rechtsprechung allerdings an feststehende 

Pflichten anknüpft, dürften sich hieraus unmittelbar keine Schlussfolgerungen 

für die Darlegungslast im Hinblick auf das Vorliegen eines erkennbaren Anlas-

ses ergeben, der seinerseits erst Voraussetzung für die Entstehung einer Frage-

pflicht ist. 

Gleichwohl können sich in diesem Punkt Erleichterungen bei der Beweisführung 

auf andere Weise ergeben. Ein erkennbarer Anlass für eine Befragung wird re-

gelmäßig aus dem Gespräch mit dem Versicherungsvertreter aufgrund von Fra-

gen und Äußerungen des Versicherungsnehmers resultieren. Es ist daher dem 

Versicherungsnehmer zumutbar und möglich, in substantiierter Weise darzule-

gen, weswegen er mit dem Versicherungsvertreter einen Termin vereinbart hat 

und wie das Gespräch verlaufen ist, insbesondere, welche Erwartungen er geäu-

ßert und was für Fragen er gestellt hat. Je substantiierter seine Darstellung dar-

über ist, warum ein erkennbarer Anlass für eine weitergehende Befragung durch 

den Versicherer bestand, desto substantiierter muss dieser mit Blick auf seine 

Erklärungspflicht aus § 138 Abs. 2 ZPO den Tatsachenvortrag des Versiche-

rungsnehmers bestreiten2045. Er kann sich also nicht auf ein einfaches Bestreiten 

beschränken, da anderenfalls zugunsten des Versicherungsnehmers die Geständ-

nisfiktion des § 138 Abs. 3 ZPO greift2046. 

Mit Blick auf die Verletzung der Fragepflicht als solcher kommt dem Versiche-

rungsnehmer nach dem Vorstehenden zum einen eine „sekundäre Behauptungs-

last“ des Versicherers zugute und zum anderen kann er sich der Beratungsdoku-

mentation als Beweismittel bedienen2047. 

 

                                                 
2042 Vgl. BGH ZIP 2006, 504 (505); NJW 1993, 2571; NJW 1987, 1322 (1323); NJW 1986, 
2570. 
2043 Vgl. Reichold, in: T/P, Vorbem. § 284, Rn. 18. 
2044 Vgl. BGH ZIP 2006, 504 (505); NJW 1986, 2750. 
2045 Vgl. Greger, in: Zöller, § 138, Rn. 8a; Stadler, in: Musielak, § 138, Rn. 10. 
2046 Vgl. Greger, in: Zöller, § 138, Rn. 9f; Stadler, in: Musielak, § 138, Rn. 9. 
2047 Kritisch F. Baumann, in: MAH, § 4, Rn. 79 zu § 63 VVG, wonach neben der Dokumentation 
eine „sekundäre Behauptungslast“ nicht zu rechtfertigen sei. 
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bb. Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden 

Die Verletzung der Fragepflicht muss für den Eintritt eines Schadens ursächlich 

werden. Die Besonderheit hierbei besteht darin, dass die Fragepflicht der Vorbe-

reitung einer Beratung dient. Der Eintritt eines Schadens, der in dem Abschluss 

des Vertrages und etwaigen Prämienzahlungen oder in dem Unterlassen eines 

anderweitigen Vertragsschlusses zu sehen ist, wird daher dadurch bedingt sein, 

dass infolge der unterlassenen oder nicht ordnungsgemäßen Befragung auch eine 

Beratung des Versicherungsnehmers unterblieben ist, infolge derer er seine Ent-

scheidung über den Abschluss des konkreten Vertrages revidiert hätte. Es be-

steht also ein gestufter Kausalzusammenhang. Fraglich ist, wer insoweit die Dar-

legungs- und Beweislast trägt. 

Nach allgemeinen Regeln der Beweislast muss bei § 280 Abs. 1 BGB der An-

spruchsteller den Ursachenzusammenhang darlegen und beweisen2048. Entspre-

chendes ist daher für den Schadensersatzanspruch des Versicherungsnehmers 

gemäß § 6 Abs. 5 VVG anzunehmen. Bei der Verletzung von individuellen Be-

ratungspflichten hat die Rechtsprechung jedoch eine Vermutung für die Ursäch-

lichkeit einer Pflichtverletzung für den eingetretenen Schaden anerkannt, soweit 

nicht der Fall eines sog. Entscheidungskonfliktes besteht2049. Auch in der Geset-

zesbegründung zu § 42e VVG a.F. wird für den Fall der Verletzung einer Bera-

tungspflicht die Kausalitätsvermutung für anwendbar gehalten2050. Soweit der 

Versicherungsnehmer daher den Anlass für eine Beratung sowie die Verletzung 

der Beratungspflicht darlegt und beweist, müsste der Versicherer seinerseits den 

Beweis führen, dass der geltend gemachte Schaden auch bei ordnungsgemäßer 

Pflichterfüllung eingetreten wäre. Was den Schadensersatzanspruch wegen der 

Verletzung der Fragepflicht angeht, ist davon auszugehen, dass auch hier die 

Kausalitätsvermutung auf der zweiten Stufe des Ursachenzusammenhangs an-

wendbar ist, soweit der Versicherungsnehmer dem Versicherer auf eine Frage 

eine Antwort gegeben hätte, die Anlass für eine Beratung gewesen wäre. Prob-

lematisch ist jedoch, ob der Versicherungsnehmer die Darlegungs- und Beweis-

last für die Kausalität zwischen der Verletzung der Fragepflicht und der von ihm 

behaupteten Antwort trägt. 

Wäre dies der Fall, könnte der Versicherer sich stets durch ein einfaches Bestrei-

ten auf den Standpunkt stellen, dass der Versicherungsnehmer die behauptete 

Antwort nicht gegeben hätte. Den gegenteiligen Beweis wird dieser kaum führen 

können. Es besteht daher im Ansatz die gleiche Beweisnot, die aus der Sicht der 

Rechtsprechung die Vermutung der Kausalität bei der Verletzung individueller 

Aufklärungs- und Beratungspflichten rechtfertigt2051. Weiterhin ist zu berück-

                                                 
2048 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 280, Rn. 38; Unberath, in: Ba/Ro, § 280, Rn. 89. 
2049 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (1.). 
2050 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 26 li. Sp. 
2051 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (2.) (b.). 
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sichtigen, dass mit der Bezugnahme in § 6 Abs. 5 S. 1 VVG auch auf die Frage-

pflicht des § 6 Abs. 1 S. 1 VVG ein Schadensersatzanspruch für den Versiche-

rungsnehmer wegen der Verletzung dieser Pflicht eine praktische Bedeutung 

haben soll. Wäre dieser Anspruch allenfalls theoretisch denkbar und scheiterte 

seine praktische Durchsetzung regelmäßig an Beweisfragen, wäre für den Versi-

cherer kein Anreiz gegeben, sich um eine ordnungsgemäße Erfüllung seiner 

Pflichten zu bemühen. Auch dieser Gesichtspunkt wird von der Rechtsprechung 

zur Begründung der Kausalitätsvermutung bei der Verletzung von Aufklärungs- 

und Beratungspflichten herangezogen2052. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

mit Blick auf die Grundsätze von Treu und Glauben gerechtfertigt, den Ursa-

chenzusammenhang zwischen einer Fragepflichtverletzung und einer vom Ver-

sicherungsnehmer behaupteten Antwort in tatsächlicher Hinsicht zu vermuten, 

so dass der Versicherer darlegen und beweisen muss, dass diese nicht gegeben 

worden wäre. 

 

cc. Mitverschulden 

Ein Mitverschulden des Versicherungsnehmers gemäß § 254 Abs. 1 BGB kann 

nicht darin gesehen werden, dass dieser nicht von sich aus dem Versicherer um-

fassend seine Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt hat und infolgedessen eine 

den Schadenseintritt verhindernde Beratung unterblieben ist. Indem § 6 Abs. 1 

S. 1 VVG den Versicherer zur anlassbezogenen Befragung verpflichtet, wird 

ihm insoweit die Verantwortlichkeit für die Ermittlung der Wünsche und Be-

dürfnisse auferlegt. 

Da der Schadensersatzanspruch des Versicherungsnehmers von einem gestuften 

Kausalzusammenhang abhängt, könnte ihm allerdings ein Mitverschulden inso-

weit anzulasten sein, als dieses auch bei einem Schadensersatzanspruch wegen 

einer Beratungspflichtverletzung in Frage kommt2053. 

 

d. Konkurrenzen 

Wegen des Konkurrenzverhältnisses des Schadensersatzanspruchs zu den An-

fechtungsrechten und dem Recht zur fristlosen Kündigung gelten die Ausfüh-

rungen bei den Folgen der Verletzung der vorvertraglichen Informationspflich-

ten entsprechend2054. 

 

2. Pflichten zur Beratung und Begründung 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG muss der Versicherer den Versicherungsnehmer 

anlassbezogen beraten, wobei die Pflicht zur Beratung sich nicht allein in einer 

                                                 
2052 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (2.) (b.). 
2053 Vgl. unten unter E. III. 2. d. cc. 
2054 Vgl. oben unter E. II. 5. c. bb. und E. II. 5. c. cc. 
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Empfehlung erschöpft, sondern auch die Pflicht zu einer anlassbezogenen Auf-

klärung umfasst2055. Rechtlich gesehen ist die Beratungspflicht nach § 6 Abs. 1 

S. 1 VVG aufgrund ihrer anlassbezogenen Ausgestaltung zu trennen von der 

„allgemeinen Wahrheitspflicht“ einerseits sowie der Pflicht zur Beratung infolge 

einer tatsächlichen Übernahme andererseits, die ihrerseits den §§ 311 Abs. 2, 

241 Abs. 2 BGB zuzuordnen sind2056. In tatsächlicher Hinsicht überschneiden 

sich jedoch diese Pflichten, da während eines Beratungsgesprächs eine genaue 

Grenzziehung zwischen dem, was auf Grund eines erkennbaren Anlasses gemäß 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG geschuldet ist und dem, was darüber hinausgeht, für den 

Versicherungsvertreter und infolgedessen auch für den Versicherer nur schwer 

möglich ist. 

Ferner verpflichtet § 6 Abs. 1 S. 1 VVG den Versicherer jeden Rat und damit 

auch jeden Hinweis zu begründen, soweit letzterer nicht selbsterklärend ist2057. 

Diese Pflichten kann der Versicherer in unterschiedlicher Weise verletzen, etwa 

indem er eine Beratung nebst Begründung unterlässt, eine Empfehlung gibt, die 

nicht dem zuvor ermittelten Wünschen und Bedürfnissen entspricht, aufklärende 

Hinweise nur unzureichend oder unrichtig erteilt bzw. Ratschläge und Hinweise 

nur unvollständig oder unzutreffend begründet. Demgegenüber ist der theore-

tisch denkbare Fall, dass der Versicherer seine Pflichten in zeitlicher Hinsicht 

verletzt, also den Versicherungsnehmer erst nach Abgabe seiner Willenserklä-

rung über den abzuschließenden Vertrag berät und aufklärt bzw. diese Ratschlä-

ge und Hinweise begründet, praktisch zu vernachlässigen, da nach diesem Zeit-

punkt der für den Versicherer handelnde Versicherungsvertreter sein Ziel, den 

Kunden zum Vertragsschluss zu veranlassen, bereits erreicht hat. 

 

a. Zustandekommen und Inhalt des Vertrages 

Besteht eine Pflicht zur Beratung und ist in diesem Zusammenhang eine Aufklä-

rung über den Leistungsumfang des angebotenen Versicherungsschutzes gebo-

ten, kann es dazu kommen, dass der Versicherungsvertreter als Erfüllungsgehilfe 

des Versicherers2058 unzutreffende Auskünfte gibt oder entsprechende, erkenn-

bare Fehlvorstellungen des Versicherungsnehmers nicht korrigiert. Denkbar ist 

der Fall, dass ein Versicherungsnehmer bei der Anbahnung eines Versiche-

rungsvertrages über eine Allgemeine Wohngebäudeversicherung nach den VGB 

2008 (1914) sich danach erkundigt, ob auch ein noch im Rohbau befindlicher 

Anbau seines Hauses gegen Sturm- und Hagelschäden mitversichert ist und dies 

vom Versicherungsvertreter entgegen § 4 Nr. 4 b. aa. VGB 2008 (1914) bejaht 

wird oder ein Versicherungsnehmer eine entsprechende Erwartungshaltung äu-

                                                 
2055 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. bb. (1.) (c.). 
2056 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. aa. 
2057 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. bb. (2.). 
2058 Vgl. oben unter C. IV. 5. d. 
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ßert, jedoch der Versicherungsvertreter nicht auf den entsprechenden Risikoaus-

schluss hinweist. Aber auch ohne Rücksicht auf eine anlassbezogene Beratungs-

pflicht kann der Versicherungsvertreter bzw. der Versicherer von sich aus unzu-

treffende Angaben über die Reichweite des Versicherungsschutzes machen, etwa 

um die angebotene Versicherung dem Versicherungsnehmer anzupreisen, so 

dass hierin zwar kein Verstoß gegen § 6 Abs. 1 S. 1 VVG, sondern gegen die 

„allgemeine Wahrheitspflicht“ gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB liegt. 

Nach alter Rechtslage wäre in diesen Fällen ein Anspruch auf die Versiche-

rungsleistung bei Hagel- und Sturmschäden an den in Bau befindlichen Gebäu-

deteilen wegen der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungshaftung des Versicherers 

in Betracht zu ziehen gewesen, so dass dem Versicherungsnehmer infolge der 

inhaltlichen Umgestaltung des Vertrages nach Maßgabe der Falschauskunft des 

Vertreters bzw. seiner irrtümlichen Vorstellungen, vorbehaltlich eines erhebli-

chen Eigenverschuldens, ein vertraglicher Erfüllungsanspruch zugestanden hät-

te2059. Da nach bisherigem Recht dem Versicherungsnehmer die AVB nicht bei 

Vertragsschluss vorliegen mussten, sondern beim Vertragsschluss im „Policen-

modell“ zusammen mit der Police übersandt werden konnten, wäre ein den An-

spruch ausschließendes, erhebliches Eigenverschulden wegen der eindeutig ge-

genteiligen Fassung der VGB 2008 (1914) nach neuerer Rechtsprechung nicht in 

Frage gekommen, da diese bei Antragsstellung nicht vorlagen2060. Demgegen-

über stünde nach neuem Recht einem Anspruch aus gewohnheitsrechtlicher Er-

füllungshaftung im Anwendungsbereich des § 305 Abs. 2 BGB entgegen, dass 

die AVB vor Antragsstellung übergeben werden müssen und folglich ein erheb-

liches Eigenverschulden anzunehmen wäre. 

Unabhängig davon, dass für die gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung nach 

neuem Recht kein Raum mehr ist2061, stellt sich die Frage, ob falsche Auskünfte 

des Versicherungsvertreters bzw. das pflichtwidrige Unterlassen der Korrektur 

unzutreffender Vorstellungen den Erklärungsgehalt der auf den Vertragsschluss 

gerichteten Willenserklärungen beeinflussen und sich somit auf den Inhalt und 

das Zustandekommen des Versicherungsvertrages auswirken. Insbesondere in 

den letzten Jahren vor der VVG-Reform ist vor dem Hintergrund der „Auge und 

Ohr“ Rechtsprechung des BGH und der damit verbundenen Einschränkung des § 

44 VVG a.F.2062 vermehrt der Einwand erhoben worden, dass die gewohnheits-

rechtliche Erfüllungshaftung als eigenes Haftungsinstitut nicht notwendig sei, da 

ein entsprechender Erfüllungsanspruch auch rechtsgeschäftlich begründet wer-

                                                 
2059 Vgl. oben unter E. II. 1. b. bb. (2.) (b.) (bb.). 
2060 Vgl. OLG Nürnberg RuS 1999, 165 (166); OLG Köln VersR 1995, 157; Schirmer, RuS 
1999, S. 177 (179); a.A. BGHZ 40, 22 (25): Ausreichend sei es, dass der Versicherungsnehmer 
sich die AVB hätte besorgen können. 
2061 Vgl. unten unter E. III. 2. a. cc. 
2062 Vgl. BGHZ 102, 194 (195ff); 107, 322 (323). 
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den könne2063. 

 

aa. Antrag 

(1.) Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“ bei sofortiger Antragsstellung 

Die Vertreter rechtsgeschäftlicher Erklärungsansätze der gewohnheitsrechtlichen 

Erfüllungshaftung gehen im Grundsatz von folgender Vertragsschlusskonstella-

tion aus: Der Versicherungsnehmer führt mit dem Versicherungsvertreter ein 

Beratungsgespräch, in dem dieser unzutreffende Angaben über die Reichweite 

des Versicherungsschutzes macht bzw. entsprechende Fehlvorstellungen des 

Versicherungsnehmers nicht korrigiert. Daraufhin unterschreibt dieser das An-

tragsformular des Versicherers und überreicht es dem Versicherungsvertreter. 

Dieses Formular wird an den Versicherer weitergeleitet, der das Angebot, vertre-

ten durch einen zuständigen Angestellten des Innendienstes, mit der Übersen-

dung des Versicherungsscheins annimmt2064. Nach neuem Recht handelt es sich 

hierbei um einen Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“, bei dem der Ver-

sicherungsnehmer bereits am Ende eines ersten Gesprächstermins den Antrag 

auf Abschluss eines Versicherungsvertrages stellt. 

Der Antrag des Versicherungsnehmers stellt eine empfangsbedürftige Willens-

erklärung dar, deren Erklärungsgehalt im Wege der Auslegung gemäß §§ 133, 

157 BGB zu ermitteln ist2065. Es kommt daher darauf an, wie der Empfänger 

diese Erklärung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssit-

te verstehen durfte. Zu berücksichtigen sind hierbei insbesondere solche Um-

stände, die ihm bei Zugang der Erklärung bekannt oder zumindest erkennbar 

waren. Daher darf er der Erklärung nicht einfach dem ihm günstigsten Sinn bei-

legen, sondern er hat mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen, was der Erklärende 

tatsächlich gemeint hat (sog. Auslegung nach dem Empfängerhorizont)2066. 

Abgestellt auf die dem Versicherer bzw. seinem mit der Annahmeerklärung 

betrauten Angestellten tatsächlich bekannten Umstände und ohne Rücksicht auf 

eine etwaige Zurechnung des Wissens des Versicherungsvertreters, könnte bei 

der Auslegung allein der Inhalt des schriftlichen Antragsformular berücksichtigt 

werden, in dem auf die AVB Bezug genommen wird. Folglich wäre die Erklä-

rung des Versicherungsnehmers so zu verstehen, dass dieser einen Vertrag nach 

Maßgabe der AVB schließen will2067. Zu bedenken ist jedoch, dass die Antrags-

                                                 
2063 Vgl. OLG Hamm RuS 2001, 295; RuS 2001, 335; Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (977ff); 
Hilgenhövel. S. 79ff; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 35a; ders., RuS 2001, S. 89 (91ff); Schlossa-
reck, S. 211 und 213 ff; Wernink, S. 124 ff. Letzterer mit ausführlichen Nachweisen zu ableh-
nenden Stellungnahmen in der Literatur. Zuletzt ablehnend: E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 
(767ff). 
2064 Vgl. Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (977f); Hilgenhövel, S. 81 und 86f; Kollhosser, in: P/M, § 
43, Rn. 29; ders., RuS 2001, S. 89; Schlossareck, S. 208-213; Wernink, S. 127 und 153. 
2065 Vgl. oben unter C. I. 2. a. aa. 
2066 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 133, Rn. 9; Palm, in: Erman, § 133, Rn. 19. 
2067 Vgl. Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (977f); Hilgenhövel, S. 82; Schlossareck, S. 208. 
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erklärung gegenüber dem Versicherungsvertreter abgegeben wird, der gemäß § 

69 Abs. 1 Nr. 1 VVG grundsätzlich nur Empfangvertreter ist. Daher geht die 

Erklärung dem Versicherer gemäß § 164 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 S. 1 BGB in dem 

Zeitpunkt zu, in dem das unterschriebene Antragsformular dem Vertreter ausge-

händigt wird. Für die Frage der Auslegung kommt es daher gemäß § 166 Abs. 1 

BGB2068 auf den Empfängerhorizont des Versicherungsvertreters an, weswegen 

die ihm bekannten Umstände hierbei zu berücksichtigen sind2069. Da dieser 

weiß, welche Auskünfte er über den Versicherungsschutz gegeben hat bzw., weil 

er eine entsprechende irrtümliche Vorstellung erkannt, aber nicht korrigiert hat, 

sind diese Umstände bei der Auslegung der Antragserklärung zu berücksichti-

gen. Überwiegend wird hieraus der Schluss gezogen, dass die Erklärung des 

Versicherungsnehmers so zu verstehen sei, dass er einen Vertrag schließen 

möchte, der einen Versicherungsschutz nach Maßgabe der Erläuterungen des 

Versicherungsvertreters bzw. entsprechend seiner irrtümlichen Vorstellungen 

bietet2070. 

Gegen eine derartige Auslegung der Antragserklärung wendet sich E. Lorenz. Er 

stellt in Frage, ob der Versicherungsnehmer auf Grund der vorangegangenen 

Erläuterungen den Inhalt des Formularantrages, also des unterschriebenen An-

tragsformulars, wirklich abändern wolle, obwohl er nach den Erklärungen des 

Agenten davon überzeugt sei, dass der dem Formularantrag entsprechende Ver-

trag auch das Risiko decke, das er unter Versicherung bringen wolle2071. 

Überzeugend ist dieser Einwand indes nicht. E. Lorenz räumt selbst ein, dass der 

Versicherungsnehmer irrtümlich seinem Antrag einen von dem Formularantrag 

abweichenden Erklärungsgehalt beimisst. Ob er insoweit den Formularantrag 

abändern will, er also um den Widerspruch mit den im Antragsformular in Be-

zug genommenen AVB weiß, ist insoweit nicht entscheidend. Vielmehr kommt 

es darauf an, wie der Versicherungsvertreter die Antragserklärung verstehen 

darf. Da dieser auf Grund des vorangegangenen Beratungsgesprächs weiß oder 

zumindest in Anwendung der gebotenen Sorgfalt bei der Auslegung der Erklä-

rung erkennen kann, dass der Versicherungsnehmer sich über die Reichweite des 

Versicherungsschutzes irrt, wäre es mit einer Auslegung nach dem Empfänger-

                                                 
2068 § 70 VVG regelt die Wissenszurechnung nur für die nach dem VVG erhebliche Kenntnis. 
Daneben bleibt eine Wissenszurechnung über § 166 Abs. 1 BGB unberührt, vgl. Münkel, in: HK-
VVG, § 70, Rn. 7 und 12. 
2069 Vgl. Canaris, S. 343; Heinrichs, in: Palandt, § 166, Rn. 5; Hennrichs, JuS 2002, S. 975 
(978); Hilgenhövel, S. 81; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 35a; ders., RuS 2001, S. 89 (92); Palm, 
in: Erman, § 166, Rn. 2; Wernink, S. 130f. Ähnlich Schlossareck, S. 213: „Wissenszurechnende 
Auslegung“. 
2070 Vgl. Canaris, S. 343; Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (978); Hilgenhövel, S. 81; Kollhosser, in: 
P/M, § 43, Rn. 35a; ders., RuS 2001, S. 89 (92); Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 41; Unklar Schlos-
sareck, S. 213 und S. 216 der einerseits eine wissenszurechnende Auslegung annimmt, anderer-
seits aber dem Antrag des Versicherungsnehmers den Erklärungsgehalt beimisst, einen Versiche-
rungsvertrag nach Maßgabe der AVB abschließen zu wollen. 
2071 Vgl. E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 (770). 
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horizont nicht zu vereinbaren, der Erklärung nur die Bedeutung beizumessen, 

Versicherungsschutz nach Maßgabe der AVB erlangen zu wollen. 

Gleichwohl ist fraglich, wie die Antragserklärung des Versicherungsnehmers 

genau zu verstehen ist, denn immerhin wird in dem Antragsformular auf die 

AVB Bezug genommen und damit an sich der Wille zum Ausdruck gebracht, 

diese in den Vertrag einbeziehen zu wollen. Es stellt sich daher die Frage, wie 

der Widerspruch zwischen den in Bezug genommenen AVB einerseits und dem 

vom Versicherungsvertreter erkannten Willen des Versicherungsnehmers ande-

rerseits aufzulösen ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH und weit verbreiteter Ansicht in der 

Literatur sollen AGB abweichend von den §§ 133, 157 BGB objektiv-normativ 

auszulegen sein, also losgelöst vom konkreten Geschäft und den konkreten Ver-

tragsparteien und somit ohne Rücksicht auf die besonderen Umstände des Ein-

zelfalles. Maßgeblich sei das typische Verständnis redlicher Vertragspartner 

unter Abwägung der Interessen der an diesen Geschäften üblicherweise beteilig-

ten Kreise2072. Speziell mit Blick auf die Auslegung von AVB heißt es, dass es 

bei ihrer Auslegung auf das Verständnis eines durchschnittlichen Versiche-

rungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse ankomme. Ent-

scheidend sei, wie ein solcher Versicherungsnehmer die jeweilige Bestimmung 

bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung 

des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen muss2073. Begründet wird die 

objektive Auslegung von AGB mit dem Massencharakter der unter ihrer Ver-

wendung geschlossenen Verträge und der fehlenden Einflussnahme der Kunden 

auf ihren Inhalt. Überdies sei der mit dem Einsatz von AGB verfolgte Rationali-

sierungszweck nur erreichbar, wenn diese einheitlich ausgelegt würden2074. Vor-

rang vor einer objektiv-normativen Auslegung habe jedoch ein übereinstimmen-

der Wille der Parteien, wobei die überwiegende Rechtsprechung und einige Tei-

le der Literatur dies mit einer konkludent geschlossenen Individualvereinbarung 

gemäß § 305b BGB begründen2075, während andere Stimmen in Rechtsprechung 

und Literatur insoweit zumindest auf den Rechtsgedanken des § 305b BGB ab-

stellen2076. 

                                                 
2072 Vgl. BGHZ 22, 109 (113); 51, 55 (58); 60, 377 (380); 77, 116 (118); 96, 182 (191); 102, 384 
(389f); 129, 297 (300)BGH NJW 1999, 1105 (1106); 1999, 1711 (2005, 1183 (1184); Basedow, 
in: MK, § 305c, Rn. 22; Grüneberg, in: Palandt, § 305c, Rn. 15; Roloff, in: Erman, § 305c, Rn. 
20; Stoffels, Rn. 360 und 362;Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 73. 
2073 Vgl. BGH VersR 2007, 1690; VersR 2003, 454 (455); VersR 2002, 1089 (1090); VersR 
2001, 489 (490); VersR 1999, 745 (746); VersR 1996, 743 (744); Brömmelmeyer, in: HK-VVG, 
Einl., Rn. 55; Beckmann, in: B/M, Einf. C., Rn. 167; Präve, in: VersR-Hdb, § 10, Rn. 208; Rö-
mer, in: R/L, Vor § 1, Rn. 16; Wandt, Rn. 191. 
2074 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 5, Rn. 8; Roloff, in: Erman, § 305c, Rn. 20; Schlosser, in: Stau-
dinger, § 305c, Rn. 126; Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 75. 
2075 Vgl. BGHZ 113, 251 (259); BGH NJW 1995, 1494 (1496); NJW 1983, 2638; Basedow, in: 
MK, § 305c, Rn. 26; Stoffels, Rn. 361 und 381. 
2076 Vgl. BGH NJW 2002, 2102 (2103); Ulmer, in: U/B/H, § 305c, Rn. 84. 
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Folgt man diesen Auslegungsgrundsätzen, wäre der Antrag dahin auszulegen, 

dass der Versicherungsnehmer zwar die AVB mit ihrem objektiv-normativ zu 

bestimmenden Regelungsgehalt in den Vertrag einbeziehen will, er jedoch hier-

von abweichend dem Versicherer das Angebot auf Abschluss einer Individual-

vereinbarung gemäß § 305b BGB unterbreitet, wonach er Versicherungsschutz 

nach Maßgabe der Auskünfte des Versicherungsvertreters bzw. seiner irrtümli-

chen Vorstellungen erhalten will. 

Entgegen der ständigen Rechtsprechung des BGH und der von einigen Teilen 

der Literatur vertretenen objektiv-normativen Auslegung von AGB, befürworten 

andere Teile der Literatur eine Auslegung von AGB gemäß §§ 133, 157 BGB, 

weswegen auch die individuellen Umstände des Vertragsschlusses zu berück-

sichtigen seien2077. Zwar sei davon auszugehen, dass sich entsprechende indivi-

duelle Umstände nur selten feststellen ließen2078, dennoch könnten sie im Rah-

men der Auslegung nicht übergangen werden, da es sich bei AGB nicht um 

Rechtsnormen, sondern um Vertragsbedingungen handele und daher eine Ausle-

gung gemäß §§ 133, 157 BGB erfolge2079. Auch bedürfe es keiner besonderen 

Auslegungsregeln für AGB, da das Interesse des Verwenders an einer Standardi-

sierung seiner Geschäftsbedingungen im Rahmen der allgemeinen Auslegungs-

regeln berücksichtigt werden könne2080. Im Übrigen erfordere auch eine richtli-

nienkonforme Auslegung eine Berücksichtigung individueller Umstände. So 

bestimme § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB, der Art. 4 Abs. 1 der RL 93/13/EWG2081 

umsetzt, dass bei der Beurteilung einer unangemessenen Benachteiligung nach § 

307 Abs. 1 und 2 BGB auch die den Vertragsschluss begleitenden Umstände zu 

berücksichtigen seien. Zwar gelte § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB nur für die Inhalts-

kontrolle von AGB bei Verbraucherverträgen, jedoch sei unerfindlich, weswe-

gen die den Vertragsschluss begleitenden Umstände nicht auch sonst bei der 

Auslegung einer Klausel herangezogen werden dürfen2082. 

Ausgehend hiervon wären die individuellen Umstände des Einzelfalles bei der 

Auslegung von AVB zu berücksichtigen und daher auch der Inhalt des der An-

tragsstellung vorangegangenen Beratungsgesprächs. Allerdings kann selbst dann 

klar formulierten AVB entgegen ihres eindeutigen Wortlauts kein abweichender 

Sinngehalt beigemessen werden kann. Auch wenn ein Versicherungsvertreter 

etwa behaupten sollte, dass eine Gebäudeversicherung auf der Grundlage der 

VGB 2008 (1914) Schäden an im Bau befindlichen Gebäudeteilen abdecke, 

                                                 
2077 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, 67. Aufl., § 305c, Rn. 15; Lindacher, in: W/H/L, § 5, Rn. 5f; 
Schlosser, in: Staudinger, § 305c, Rn. 130. 
2078 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 5, Rn. 6; Schlosser, in. Staudinger, § 305c, Rn. 128. 
2079 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, 67. Aufl., § 305c, Rn. 15. 
2080 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 5, Rn. 6; Schlosser, in: Staudinger, § 305c, Rn. 130. 
2081 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen, ABl. EG L 95 vom 21.4.1993, S. 29. 
2082 Vgl. Schlosser, in: Staudinger, § 305c, Rn. 130. 
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kann § 4 Nr. 4 b. aa. VGB 2008 (1914) aufgrund seines eindeutig gegenteiligen 

Wortlauts unter keinen Umständen im Sinne der Auskunft des Versicherungs-

vertreters ausgelegt werden. Gleichwohl kommt es bei einer Auslegung gemäß 

§§ 133, 157 BGB nicht allein darauf an, ob und inwieweit der Wortlaut einer 

Erklärung auslegungsfähig ist. Zu den Auslegungsregeln der §§ 133, 157 BGB 

gehört ebenfalls der Grundsatz, dass ein übereinstimmender Wille der Parteien 

auch dann maßgeblich ist, wenn er im Inhalt der Erklärung keinen oder nur un-

zureichenden Ausdruck gefunden hat2083. Dabei darf die Formulierung, dass es 

auf einen übereinstimmenden Willen der Parteien ankommt, nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass bei der Auslegung selbst dann ein vom Erklärungsempfänger 

erkannter, tatsächlicher Wille des Erklärenden maßgeblich ist, wenn dieser zwar 

den wahren Willen erkannt, ihn sich aber nicht zu eigen gemacht hat2084. In der 

versicherungsrechtlichen Literatur wird der Ansatz einer Auslegung der AVB 

gemäß §§ 133, 157 BGB von Wernink geteilt. Er geht daher davon aus, dass 

trotz der Bezugnahme auf die AVB der erkannte Wille des Versicherungsneh-

mers maßgeblich für die Bestimmung des Inhalts der Antragserklärung sei2085. 

Folgt man dieser Ansicht, ist die Antragserklärung des Versicherungsnehmers 

trotz der Bezugnahme auf die AVB dahin auszulegen, dass er einen Versiche-

rungsvertrag nach Maßgabe der Erläuterungen des Versicherungsvertreters bzw. 

entsprechend seiner irrtümlicher Vorstellungen abschließen möchte, da insoweit 

der erkannte, tatsächliche Wille Vorrang vor den AVB hat. Darauf, dass der 

Versicherungsnehmer mit seiner Antragserklärung zugleich den Abschluss einer 

von den AVB abweichenden Individualvereinbarung im Sinne des § 305b BGB 

anträgt, käme es folglich nicht an. 

Um den genauen Inhalt der Antragserklärung zu bestimmen, ist somit zu ent-

scheiden, ob bei der Auslegung von AVB ein objektiv-normativer Auslegungs-

maßstab oder der Auslegungsmaßstab der §§ 133, 157 BGB anzulegen ist. 

Einerseits ist den Befürwortern einer Auslegung von AGB gemäß §§ 133, 157 

BGB zuzugeben, dass der Massencharakter der unter Verwendung von AGB 

geschlossenen Verträge und die mit ihrem Einsatz verfolgte Standardisierung 

von Vertragsbedingungen in einem gewissen Umfang auch bei einer Auslegung 

gemäß §§ 133, 157 BGB Rechnung getragen werden kann. Andererseits kann 

jedoch nicht der Argumentation gefolgt werden, dass aufgrund einer Pflicht zur 

richtlinienkonformen Auslegung mit Blick auf § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB AGB 

nicht objektiv-normativ ausgelegt werden können. Die Norm betrifft schließlich 

nur die Inhaltskontrolle von AGB bei Verbraucherverträgen und trifft daher spe-

ziell hierfür eine gesonderte Regelung darüber, welche Umstände bei der Ausle-

                                                 
2083 Vgl. BGHZ 71, 243 (247); Ellenberger, in: Palandt, § 133, Rn: 8. 
2084 Vgl. BGH NJW 1984, 721; Busche, in: MK, § 133, Rn. 14; Ellenberger, in: Palandt, § 133, 
Rn. 8. 
2085 Vgl. Wernink, S. 142-146. 
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gung zu berücksichtigen sind. Zwar ist einzuräumen, dass die Auslegung von 

AGB und deren Inhaltskontrolle miteinander einhergehen, gleichwohl folgt ge-

rade aus der Funktion des § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB als Spezialregelung, dass hier 

eine vom Grundsatz abweichende Regelung getroffen worden ist, die auf 

Verbraucherverträge und hier auf die Inhaltskontrolle beschränkt ist. Dass die 

Norm als Spezialregelung zu verstehen ist und auch der Gesetzgeber im Grund-

satz eine objektiv-normative Auslegung von AGB befürwortet, folgt auch aus 

der Gesetzesbegründung zu § 24 Nr. 3 AGBG, der Vorgängerregelung zu § 310 

Abs. 3 Nr. 3 BGB. Hier heißt es, da bei der Inhaltskontrolle ein generalisierender 

Prüfungsmaßstab und eine typisierende Betrachtungsweise zugrunde zu legen 

sei, komme den nach Art 4 Abs. 1 der RL 93/13/EWG ebenfalls zu berücksichti-

genden, den Vertragsschluss begleitenden Umständen gegenwärtig keine maß-

gebende Bedeutung zu. Entsprechend den Anforderungen in Art. 4 Abs. 1 der 

Richtlinie müssten im deutschen Recht Vertragsklauseln in Verbraucherverträ-

gen zukünftig nicht nur generalisierend hinsichtlich ihrer Angemessenheit ge-

prüft werden, sondern es sei zudem zu berücksichtigen, welche konkreten Um-

stände den Vertragsschluss begleiten2086. Im Ergebnis ist daher davon auszuge-

hen, dass AGB und somit auch AVB grundsätzlich objektiv-normativ auszule-

gen sind. 

Folglich ist der Antrag des Versicherungsnehmers zu verstehen, dass er den Ver-

sicherungsvertrag unter Einbeziehung der objektiv auszulegenden AVB ab-

schließen möchte und im Übrigen mit dem Versicherer gemäß § 305b BGB eine 

abweichende Individualvereinbarung treffen will. 

 

(2.) Vertragsschlusses nach dem „Antragsmodell“ in weiteren Varianten 

Das gefundene Auslegungsergebnis überzeugt in den Fällen der Vertragsanbah-

nung im „Antragsmodell“, wenn der Versicherungsnehmer im Anschluss an das 

Gespräch mit dem Versicherungsvertreter den Antrag stellt. 

Vom gleichen Ergebnis ist auch dann auszugehen, wenn der Versicherungsver-

trag im „Antragsmodell“ erstreckt über zwei Termine angebahnt wird, etwa weil 

in einem ersten Gesprächstermin nicht das Informationsmaterial übergeben wer-

den kann und es daher erst in einem zweiten Termin zur Antragsstellung kommt. 

Fraglich ist jedoch, ob die Antragserklärung nach einer unzutreffenden Auskunft 

bzw. bei einer unkorrigierten Fehlvorstellung in gleicher Weise ausgelegt wer-

den kann, wenn der Versicherungsnehmer sich beim Vertragsschluss nach dem 

„Antragsmodell“ nicht im Anschluss an das Beratungsgespräch den Antrag 

stellt, sondern nach Erhalt der vorvertraglichen Informationen erst in einem 

zweiten Termin den Antrag stellen möchte. Problematisch ist insoweit, dass der 

Versicherungsnehmer eventuell das Informationsmaterial in Ruhe durchgeht und 
                                                 
2086 Vgl. BT-Drucks. 13/2713, S. 8. 
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daher zutreffend über die tatsächliche Reichweite des Versicherungsschutzes 

informiert wird. 

Unterlag der Versicherungsnehmer im Beratungsgespräch einem Irrtum und 

sieht er in Ruhe das ausgehändigte Informationsmaterial durch, wird er seinen 

Irrtum erkennen, da er anhand des vom Versicherer stammenden Informations-

materials zutreffend über die Reichweite des angebotenen Versicherungsschut-

zes informiert wird. Stellt er nun dennoch den Antrag auf Abschluss des Versi-

cherungsvertrages, ist davon auszugehen, dass er trotz seines ursprünglichen 

Fehlvorstellungen dennoch den Versicherungsvertrag zu den tatsächlichen Kon-

ditionen des Versicherers abschließen möchte. Unterlässt er es hingegen, das 

Informationsmaterial näher zur Kenntnis zu nehmen, wird er seine Fehlvorstel-

lungen nicht korrigieren können, weswegen sein Antrag so zu verstehen ist, dass 

er Versicherungsschutz nach Maßgabe seiner irrtümlichen Vostellungen bean-

tragen möchte. Entscheidend ist also, ob und inwieweit die vorvertraglichen In-

formationen tatsächlich zur Kenntnis genommen werden. Problematisch ist, dass 

der Versicherungsvertreter in diesem Punkt sich nicht sicher sein kann, ob der 

Versicherungsnehmer die Informationen durchgegangen ist und daher seinen 

Irrtum aus dem ersten Gesprächstermin erkannt hat. Soweit der Versicherungs-

vertreter nicht vor der Antragsstellung fragt, ob die Informationen vollständig 

gelesen worden sind und der Versicherungsnehmer auch nicht von sich aus mit-

teilt, diese gelesen zu haben, muss der Versicherungsvertreter im Zweifel davon 

ausgehen, dass der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz nach Maßgabe 

seiner ursprünglichen Fehlvorstellungen beantragen will. In diesem Fall ist die 

Antragserklärung so auszulegen wie in den Fällen einer sofortigen Antragsstel-

lung im Anschluss an das Beratungsgespräch2087. 

Hat der Versicherungsvertreter in dem Beratungsgespräch unzutreffende Aus-

künfte über den Umfang des Versicherungsschutzes erteilt und liest der Versi-

cherungsnehmer die erteilten Informationen in Ruhe durch, wird er den Wider-

spruch zwischen den Auskünften des Vertreters und den Informationen entde-

cken. Da das Informationsmaterial vom Versicherer stammt und der Versiche-

rungsnehmer weiß, dass der Versicherungsvertreter nur ein Erfüllungsgehilfe des 

Versicherers ist, wird er die Auskünfte des Vertreters als Fehlinformation erken-

nen. Stellt er dennoch den Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages, ist 

davon auszugehen, dass er trotz der Auskünfte des Versicherungsvertreter den 

Vertrag zu den Bedingungen des Versicherers schließen möchte. Anderenfalls 

wäre nämlich zu erwarten, dass er sich an den Vertreter wendet und um Aufklä-

rung bittet, welchen Informationen denn nun Glauben zu schenken ist. Geht der 

Versicherungsnehmer demgegenüber die Informationen nicht durch, wird er 

nach wie vor den falschen Auskünften über dem Umfang des angebotenen Ver-
                                                 
2087  Vgl. oben unter E. III. 2. a. aa. (1.). 
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sicherungsschutzes vertrauen und damit einen entsprechenden Versicherungs-

vertrag abschließen wollen. Wiederum ist also entscheidend, ob der Versiche-

rungsnehmer die Informationen tatsächlich zur Kenntnis genommen hat. Da der 

Versicherungsvertreter dies jedoch nicht weiß, wird er im Zweifel davon ausge-

hen müssen, dass der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz nach Maßgabe 

der unzutreffenden Auskünfte beantragen möchte. Im Ergebnis ist dann der An-

trag des Versicherungsnehmers ebenso auszulegen wie in den Fällen einer sofor-

tigen Antragsstellung im Anschluss an das Beratungsgespräch2088. 

 

(3.) Vertragsschluss nach dem „Invitatiomodell“ 

Beim Vertragsschluss im „Invitatiomodell“ gibt der Versicherungsnehmer nach 

dem Beratungsgespräch lediglich eine „invitatio ad offerendum“ ab und der Ver-

sicherer übersendet ihm ein Angebot auf Abschluss des Versicherungsvertrages. 

Fraglich ist, wie dieses Angebot gemäß §§ 133, 157 BGB zu verstehen ist. 

Soweit der Versicherungsvertreter den Versicherungsnehmer unzutreffend über 

die Reichweite des Versicherungsschutzes informiert oder einen Irrtum nicht 

korrigiert hat, wird dieser davon ausgehen, dass das Angebot des Versicherers 

auf Abschluss eines entsprechenden Versicherungsvertrages gerichtet ist. Den-

noch kann der Versicherungsnehmer bei der Auslegung der Angebotserklärung 

sich nicht darauf beschränken, diese in einem ihm günstigen Sinne zu verstehen, 

sondern er muss sich unter Anwendung der gebotenen Sorgfalt bemühen, he-

rausfinden, was der Versicherer erklären wollte2089. Aus diesem Grunde ist zu 

verlangen, dass der Versicherungsnehmer die Angebotsunterlagen vollständig 

durchliest. Soweit hier auf die AVB Bezug genommen wird, ist daher zur Er-

mittlung des Erklärungsgehalts ebenfalls zu verlangen, dass auch diese zur 

Kenntnis genommen werden. Dies gilt umso mehr, als AVB objektiv-normativ 

auszulegen sind2090 und daher grundsätzlich mit diesem Sinngehalt einem Ver-

trag zugrunde zu legen sind, während abweichende Vereinbarungen allein Ge-

genstand einer Individualvereinbarung sein können. Darüber hinaus ist eine 

gründliche Durchsicht der Angebotsunterlagen auch deswegen geboten, weil der 

Versicherungsnehmer zunächst nur eine „invitatio ad offerendum“ abgegeben 

hat und er allein daher prüfen muss, was für Versicherungsleistungen das Ange-

bot genau umfasst. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu berücksichtigen, 

dass der Versicherungsvertreter zwar im Lager des Versicherers steht, er aber für 

diesen nicht die Angebotserklärung abgibt, sondern insoweit eine dritte Person 

ist. Weil dies dem Versicherungsnehmer bei einer transparenten Gestaltung des 

Vertragsschlusses nach dem „Invitatiomodell“ bekannt oder zumindest erkenn-

                                                 
2088 Vgl. oben unter E. III. 2. a. aa. (1.). 
2089 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 133, Rn. 9; Palm, in: Erman, § 133, Rn. 19. 
2090 Vgl. oben unter E. III. 2. a. aa. (1.). 



 427 

bar ist, da nach der hier vertretenen Ansicht bereits im Vorgespräch über das 

zum Vertragsschluss führende Verfahren gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 12 VVG-InfoV 

zu informieren ist2091, verpflichtet auch dieser Umstand zur Prüfung, welchen 

Inhalt das Angebot hat. 

Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt muss der Versicherungsnehmer also das 

Angebot des Versicherers so verstehen, dass dieser einen Vertrag nach Maßgabe 

seiner AVB abschließen will und diese somit den Leistungsumfang der Versi-

cherung bestimmen. 

 

bb. Annahme 

(1.) Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“ bei sofortiger Antragsstellung 

Die Annahme erfolgt beim Vertragsschluss im „Antragsmodell“ entweder durch 

die Übersendung einer gesonderten Annahmeerklärung oder, was praktisch den 

Regelfall bildet, durch die Übersendung des Versicherungsscheins. Diese Erklä-

rungen nehmen regelmäßig auf die AVB des Versicherers Bezug und ggf. liegen 

ihnen liegen diese noch einmal gesondert bei. Tatsächlich wird der Angestellte 

des Versicherers, der für diesen als Vertreter die Annahme erklärt und der den 

Verlauf des Beratungsgesprächs nicht kennt, nur erklären wollen, den Antrag auf 

der Grundlage der AVB annehmen zu wollen. Da aber die Annahme als emp-

fangsbedürftige Willenserklärung gemäß §§ 133, 157 BGB nach dem Empfän-

gerhorizont auszulegen ist, kommt es zur Bestimmung ihres Erklärungsgehalts 

darauf an, wie der Versicherungsnehmer sie verstehen durfte. 

 

(a.) Auslegung der Annahmeerklärung gemäß § 133, 157 BGB 

Ohne Schwierigkeiten wäre diese Frage zu beantworten, wenn die Annahmeer-

klärung sich auf ein einfaches „Einverstanden“ beschränken würde, da sie in 

diesem Falle den Inhalt des Antrages in sich aufnähme2092. Da eine gesonderte 

Annahmeerklärung oder der übersandte Versicherungsschein regelmäßig auf die 

AVB Bezug nehmen und ihnen diese ggf. noch einmal beiliegen, weist die hierin 

liegende Annahme einen eigenen Erklärungsgehalt auf. Wie diese vom Versi-

cherungsnehmer zu verstehen ist, wird unterschiedlich beurteilt: 

Auf der Grundlage einer individualvertragskonformen Auslegung von AVB 

stellt Wernink darauf ab, dass der Versicherer dem Versicherungsnehmer zu-

sammen mit dem Versicherungsschein nur diejenigen AVB zuschicke, die ver-

meintlich Teil des Antrages waren. Damit wiederhole er nur den Vertragstext, 

den schon der Versicherungsnehmer seinem Antrag zugrunde gelegt habe. Da 

dieser mit einem Bedeutungswandel der AVB nicht rechnen müsse, habe die 

                                                 
2091 Vgl. oben unter D. III. 1. 
2092 Vgl. Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (979); Flume, § 34, 3; Luckey, VersR 1994, S. 1261; Wer-
nink, S. 156. 
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Annahmeerklärung keinen anderen Inhalt und keine andere Bedeutung als der 

Antrag2093. Maßgeblich zu diesem Verständnis der Annahmeerklärung trägt der 

Umstand bei, dass der Versicherer nach Ansicht Werninks gehalten sei, eine Ab-

lehnung des Antrages hinreichend deutlich zu machen2094. 

Auch Kollhosser möchte der Annahme gemäß §§ 133, 157 BGB den Erklä-

rungsgehalt beimessen, dass dieser den Antrag so annehme, wie er gestellt wor-

den sei2095. Dies gelte zumindest dann, wenn der Versicherungsnehmer im Ver-

sicherungsschein keine Erklärung des Versicherers finde, wonach der Versiche-

rungsschutz nicht in vollem Umfang des Antrages angenommen werde2096. Auch 

brauche der Versicherungsnehmer zum Verständnis der Annahmeerklärung nicht 

die AVB einzusehen, die ihm schon bei Antragsstellung oder mit der Annah-

meerklärung übergeben werden2097. Vielmehr könne er auf die mündlichen Aus-

künfte über deren Inhalt vertrauen2098. Aufgrund zweier übereinstimmender Wil-

lenserklärungen komme der Vertrag im Sinne der Falschauskünfte bzw. der irr-

tümlichen Vorstellungen des Versicherungsnehmers zustande. Diese individuelle 

Vereinbarung gehe gemäß § 305b BGB den abweichenden AVB vor2099. 

Terbille geht davon aus, dass die Annahmeerklärung des Versicherers mit dem 

Inhalt der mündlichen Zusicherung des Versicherungsvertreters zugehe. Sie wei-

se deshalb keinerlei Abweichung vom Antrag im Sinne des § 5 VVG auf. Des-

halb könne der Versicherungsnehmer diese Erklärung nur mit dem Inhalt verste-

hen, wie ihn der Versicherungsvertreter bei Antragsstellung versprochen ha-

be2100. 

Canaris stellt darauf ab, dass die Annahmeerklärung aus der Sicht eines objekti-

ven Dritten im Sinne des Versicherers zu verstehen sei, insbesondere da diese 

nicht in einem schlichten „Ja“ bestehe, während aus der Sicht des Erklärungs-

empfängers die Annahmeerklärung im Sinne des Versicherungsnehmers zu in-

terpretieren sei. Insoweit geht Canaris jedoch davon aus, dass diese Bedeutung 

dem Erklärenden nicht zuzurechnen sei, so dass sich daher ein versteckter Dis-

sens ergebe2101. 

Abweichend von den vorgenannten Ansichten finden sich auch Stellungnahmen 

in der Literatur, die der Erklärung des Versicherers wegen der Bezugnahme auf 

die AVB bzw. ihrer gleichzeitigen Übersendung allein die Bedeutung beimes-

sen, einen Versicherungsvertrag auf der Grundlage seiner AVB abschließen zu 

                                                 
2093 Vgl. Wernink, S. 157. 
2094 Vgl. Wernink, S. 156 und 158. 
2095 Vgl. Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (92 und 96). 
2096 Vgl. Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (92); ders., in: P/M, § 43, Rn. 35a. 
2097 Vgl. Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (93); ders., in: P/M, § 43, Rn. 35a. 
2098 Vgl. Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (93). 
2099 Vgl. Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (92); ders., in: P/M, § 43, Rn. 35a. 
2100 Vgl. Terbille, in: MAH, § 2, Rn, 41. 
2101 Vgl. Canaris, S. 344. 
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wollen2102. 

Werden zum Zwecke der Annahme eine gesonderte Erklärung oder der Versi-

cherungsschein übersandt und wird in ihnen auf die AVB Bezug genommen und 

liegen ihnen diese ggf. noch einmal bei, kommt diesen Erklärungen bei objekti-

ver Betrachtung allein die Bedeutung zu, einen Versicherungsvertrag nach Maß-

gabe der AVB schließen zu wollen. Der Versicherer lehnt somit zugleich das in 

der Antragserklärung liegende Angebot des Versicherungsnehmers auf Ab-

schluss einer von den AVB abweichenden Individualvereinbarung ab. 

Soweit demgegenüber in der Literatur darauf abgestellt wird, dass der Versiche-

rungsnehmer die Übersendung des Versicherungsscheins als Annahme verstehen 

könne, läuft diese Ansicht im Ergebnis darauf hinaus, dass der Versicherungs-

nehmer den Versicherungsschein und die in Bezug genommenen bzw. beigefüg-

ten AVB allenfalls flüchtig durchlesen, nicht aber ihren wirklichen Sinn erfassen 

müsse, um den Erklärungsgehalt der Annahme zu ermitteln. Dementsprechend 

sehen es auch Wernink und Kollhosser als Sache des Versicherers an, deutlich 

auf Abweichungen vom Antrag hinzuweisen. Entsprechendes müsste ihrer An-

sicht nach auch in den Fällen gelten, in denen die Annahme gesondert erklärt 

wird. Es ist aber zweifelhaft, ob diese Auffassung mit den §§ 133, 157 BGB zu 

vereinbaren ist, schließlich muss der Erklärungsempfänger bei der Auslegung 

die gebotene Sorgfalt walten lassen. 

Einen Anhaltspunkt dafür, was vom Versicherungsnehmer an Sorgfalt verlangt 

werden kann, könnte die Rechtsprechung des BGH bieten. In einem Fall betref-

fend den Abschluss eines Versicherungsvertrages über eine vorläufige Deckung 

in der Kfz-Versicherung stellt der BGH darauf ab, dass der Empfänger eines 

Vertragsangebots, wenn er von dem Vertragswillen des Anbietenden abweichen 

wolle, dies in der Annahmeerklärung klar und deutlich zum Ausdruck bringen 

müsse. Das gelte vor allem für beigefügte Formulare. Erkläre er seinen abwei-

chenden Vertragswillen nicht hinreichend deutlich, komme der Vertrag zu den 

Bedingungen des Angebots zustande. In § 5 Abs. 2 und 3 VVG sei dieser Ge-

danke des Vertrauensschutzes in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht. Der 

BGH geht daher davon aus, dass ein vom Antrag abweichender Vermerk auf 

einer dem Versicherungsnehmer übersandten Doppelkarte einer uneingeschränk-

ten Annahmeerklärung nicht entgegenstehe2103. 

Ob ein abweichender Vertragswille klar und deutlich nur dann nach den allge-

meinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre zum Ausdruck gebracht wird, wenn der 

Versicherer ausdrücklich in der Annahmeerklärung darauf hinweist, vom Antrag 

des Versicherungsnehmers abzuweichen und dieser ansonsten von einer unver-

                                                 
2102 Vgl. Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (979); Messerschmidt, S. 314. Ähnlich Hilgenhövel, S. 
91ff, der aber zwischen klar verständlichen und nicht eindeutigen Bedingungen unterscheiden 
möchte. 
2103 Vgl. BGH NJW 1999, 3560 (3561) mit Verweis auf BGH WM 1983, 313 (314). 
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änderten Annahme seines Angebots ausgehen kann, erscheint zweifelhaft. Es 

stellt sich nämlich unweigerlich die Frage, welchen eigenständigen Regelungs-

bereich § 5 VVG mit Blick auf das Zustandekommen des Vertrages und somit 

als Sonderregelung zu § 150 Abs. 2 BGB hätte. Der besonderen Bedeutung des  

§ 5 VVG trägt der BGH dementsprechend in einer anderen Entscheidung Rech-

nung, in der es um die Annahme eines mündlich gestellten Versicherungsantra-

ges geht. Fertige der Versicherer einen Versicherungsschein aus, der inhaltlich 

nicht dem vom Agenten entgegen genommenen Versicherungsantrag entspreche, 

liege darin keine unveränderte Annahme dieses Antrages. Es fänden also die 

Vorschriften des § 5 VVG Anwendung2104. 

Es muss daher nach allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre ausreichen, 

dass der Versicherungsnehmer bei vollständiger Lektüre der Annahmeerklärung 

erkennen kann, dass von seinem Antrag abgewichen wird. Zwar ist zuzugeben, 

dass gerade mit der Bezugnahme auf die AVB bzw. ihrer gleichzeitigen Über-

sendung der Versicherungsnehmer eine Vielzahl von Informationen zur Kennt-

nis nehmen muss, dies folgt aber unweigerlich aus dem Umstand, dass sich die 

Annahme nicht auf ein bloßes „Einverstanden“ beschränkt. Dass dem Versiche-

rungsnehmer die vollständige Lektüre der Annahmeerklärung zuzumuten ist, ist 

ferner dem Umstand geschuldet, dass AVB objektiv-normativ auszulegen sind 

und sie daher grundsätzlich mit diesem Sinngehalt einem Vertrag zugrunde zu 

legen sind, soweit nicht eine abweichende Individualvereinbarung getroffen 

wird. Bei Vertragsschlüssen unter Verwendung von AGB bzw. AVB ist bereits 

aus diesem Grunde erforderlich, dass die Annahmeerklärung daraufhin unter-

sucht wird, ob allein die AVB gelten sollen oder ergänzend bzw. hiervon abwei-

chend eine Individualvereinbarung im Sinne des § 305b BGB. 

Der Übersendung einer gesonderten Annahmeerklärung oder eines Versiche-

rungsscheins, in denen auf die AVB Bezug genommen wird, bzw. denen diese 

beigefügt sind, kommt daher der Erklärungsgehalt zu, einen Versicherungsver-

trag allein nach Maßgabe der AVB schließen zu wollen. Es handelt sich somit 

bei der Annahmeerklärung des Versicherers im Grunde um eine abweichende 

Annahme im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB. 

 

(b.) Dissens 

Weicht die Annahmeerklärung vom Antrag ab, führt dies, vorbehaltlich einer 

Annahme des in der abweichenden Annahmeerklärung liegenden Angebots, ge-

mäß § 154 Abs. 1 BGB zu einem Dissens, so dass der Versicherungsvertrag im 

Zweifel nicht geschlossen ist. 

Zu Irritationen können jedoch Ausführungen in der Literatur zu § 305b BGB 

                                                 
2104 Vgl. BGH VersR 1987, 663 (664). 
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führen, die, unabhängig von der umstrittenen Dogmatik der Norm2105, darauf 

abstellen, dass im Falle der Unwirksamkeit einer Individualvereinbarung, etwa 

infolge eines Dissenses, subsidiär die verdrängten AGB zur Anwendung kom-

me2106 bzw., dass die durch die Unwirksamkeit der Individualvereinbarung ent-

standene Lücke im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen 

sei2107. 

Auf den ersten Blick könnte daher die Annahme nahe liegen, dass ohne wirksa-

me Individualvereinbarung der Vertrag zumindest auf der Grundlage der AVB 

bzw. im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung geschlossen wird. 

Demgegenüber stellt Basedow jedoch einschränkend klar, dass die etwa von ihm 

befürwortete subsidiäre Anwendung der AGB nur in Frage komme, soweit der 

Vertrag im Übrigen Bestand haben könne2108. 

Dieser Einschränkung ist zuzustimmen. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass das 

Angebot auf Abschluss einer Individualvereinbarung bereits Teil der Antragser-

klärung des Versicherungsnehmers ist. Er will also nur einen Vertrag schließen, 

der die AVB und hiervon abweichend eine Individualvereinbarung umfasst. 

Folglich kann dieser Antrag nur insgesamt angenommen werden. Sein rechtsge-

schäftlicher Wille würde ignoriert, wenn ihm ohne Rücksicht auf die gewollte 

Individualvereinbarung ein Vertrag auf der Grundlage der AVB aufgedrängt 

würde bzw. die durch deren Wegfall entstandene Lücke im Wege der ergänzen-

den Vertragsauslegung geschlossen würde, abgesehen davon, dass letztere ohne-

hin nur Platz greift, soweit ein Vertrag im Übrigen wirksam zustande gekommen 

ist2109. 

 

(c.) § 5 VVG 

Außer Betracht lassen die vorstehenden Ausführungen jedoch die Regelung des 

§ 5 VVG, die eine Spezialregelung zu § 150 Abs. 2 BGB trifft2110, wenn die An-

nahme mit der Übersendung des Versicherungsscheins erklärt wird. 

Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins vom Antrag ab und widerspricht 

ihm der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang, gilt 

dieser als genehmigt. Voraussetzung ist jedoch gemäß § 5 Abs. 2 VVG, dass der 

Versicherer auf die Rechtsfolge des Abs. 1 sowie auf jede Abweichung und die 

hiermit verbundene Rechtsfolge durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-

rungsschein hinweist, da anderenfalls gemäß § 5 Abs. 3 VVG der Vertrag mit 

dem Inhalt des Antrages als geschlossen gilt. Da der Versicherer bzw. sein mit 

                                                 
2105 Vgl. Roloff, in: Erman, § 305b, Rn. 1 m.w.N. 
2106 Vgl. Basedow, in: MK, § 305b, Rn. 5; Roloff, in: Erman, § 305b, Rn. 5; Ulmer, in: U/B/H, § 
305b, Rn. 11a. 
2107 Vgl. Lindacher, in: W/H/L, § 4, Rn. 31. 
2108 Vgl. Basedow, in: MK, § 305b, Rn. 5. 
2109 Vgl. Armbrüster, in: Erman, § 157, Rn. 15; Busche, in: MK, § 157, Rn. 26. 
2110 Vgl. oben unter C. I. 2. b. bb. 
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der Abgabe der Annahmeerklärung betrauter Angestellter tatsächlich aber keine 

Kenntnis vom Inhalt des Beratungsgesprächs hat und er daher nicht den tatsäch-

lichen Erklärungsgehalt des Antrages kennt, kann er regelmäßig nicht der Hin-

weispflicht des § 5 Abs. 2 VVG nachkommen2111. Bei wortlautgetreuer Anwen-

dung des § 5 VVG, kommt somit gemäß Abs. 3 ein Vertrag mit dem Inhalt des 

Antrages zustande. Von den Befürwortern rechtsgeschäftlicher Erklärungsansät-

ze wird daher, teilweise nur ergänzend, auch auf die Regelung des § 5 VVG ab-

gestellt, um einen vertraglichen Erfüllungsanspruch nach Maßgabe der Falsch-

auskünfte des Versicherungsvertreters bzw. der irrtümlichen Vorstellungen des 

Versicherungsnehmers zu begründen2112. 

Ein Vertragsschluss auf der Grundlage des § 5 Abs. 3 VVG wäre jedoch dann 

ausgeschlossen, wenn mit dem Begriff des Antrages in Abs. 1 und 3 VVG nur 

das schriftliche Antragsformular gemeint wäre. Demgegenüber ist nach fast ein-

helliger Ansicht in Rechtsprechung und Literatur mit diesem Begriff der Antrag 

im rechtsgeschäftlichen Sinne gemeint2113, weswegen es im Hinblick auf die 

Abweichungen hiervon darauf ankommt, wie die Erklärung des Versicherungs-

nehmers auszulegen ist. Begründen lässt sich diese Auffassung zum einen mit 

dem Wortlaut von § 5 Abs. 1 und 3 VVG, da mit dem Begriff des „Antrages“ an 

die allgemeine zivilrechtliche Terminologie der §§ 145 ff BGB angeknüpft 

wird2114. Zum anderen spricht die Gegenüberstellung von „Antrag“ und „getrof-

fenen Vereinbarungen“ dafür, dass der Antrag im rechtsgeschäftlichen Sinne 

gemeint ist2115. 

Ein fingierter Vertragsschluss gemäß § 5 Abs. 3 VVG schiede jedoch dann aus, 

wenn die Anwendung von Abs. 3 VVG davon abhinge, dass der Versicherer die 

Abweichungen des Versicherungsscheines kennt und er daher einen Hinweis 

nach Abs. 2 schuldhaft unterlassen müsste. Käme es somit auf die Kenntnis des 

Versicherers bzw. seines Angestellten an, der die Annahmeerklärung abgibt, 

wäre die Frage zu klären, ob das Wissen des Versicherungsvertreters gemäß § 

166 Abs.1 BGB dem Versicherer und somit auch seinem gemäß § 166 Abs. 2 

BGB auf Weisung handelnden Angestellten nicht nur punktuell im Hinblick auf 

die Auslegung der Antragserklärung zuzurechnen ist, sondern darüber hinaus 

                                                 
2111 Vgl. Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (979); Hilgenhövel, S. 114; Kollhosser, RuS S. 89 (93); 
Messerschmidt, S. 312; Prölss, in: FS 50 Jahre BGH, S. 551 (578). 
2112 Vgl. Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (979); Hilgenhövel, S. 114-118; Kollhosser, RuS 2001, S. 
89 (93); ders., in: P/M, § 43, Rn. 35a; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 41; Wernink, S. 166-174. 
2113 Vgl. BGH VersR 2001, 1498 (1499); VersR 1987, 663 (664); OLG Düsseldorf NVersZ 
1999, 339;OLG Hamm RuS 2001, 295; OLG Nürnberg, VVGE § 5 Nr. 2; Brömmelmeyer, in: 
HK-VVG, § 5, Rn. 3 und 17; Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (979); Hilgenhövel, S. 81; K. Johann-
sen, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 8, Rn. 27; Knops, in: B/M, § 5, Rn. 7; Kollhosser, RuS 2001, S. 
89 (93); Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 3 und 15; ders., in: FS 50 Jahre BGH, S. 551 (578); Römer, in: 
R/L, § 5, Rn. 4, 8 und 16; Schreiber, VersR 1994, S. 760 (766); Schwintowski, in: BK, § 5, Rn. 
26; Wernink, S. 167. 
2114 Vgl. Hilgenhövel, S. 88. 
2115 Vgl. Hilgenhövel, S. 88f; Wernink, S. 167. 
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auch in Bezug auf die Abgabe der Annahmeerklärung2116. 

Aus dem Wortlaut ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherer 

Kenntnis von der Abweichung haben muss, insbesondere kommt es somit nicht 

darauf an, ob er insoweit schuldhaft einen Hinweis unterlässt2117. Zudem spricht 

der Regelungszweck des § 5 Abs. 3 VVG dagegen, auf eine Kenntnis des Versi-

cherers abzustellen. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 5 Abs. 3 VVG 

a.F., der durch die Verordnung zur Vereinheitlichung des Rechts der Vertrags-

versicherung vom 19.12.19392118 in das alte VVG eingefügt wurde, soll § 5 Abs. 

3 VVG den Eintritt eines vertragslosen Zustandes vermeiden, wenn der Versi-

cherer seine Hinweispflichten nicht erfüllt und daher das Schweigen des Versi-

cherungsnehmers nicht gemäß § 5 Abs. 1 VVG als Genehmigung der Abwei-

chungen gilt. Zugunsten des Versicherungsnehmers sei daher bestimmt, dass der 

Inhalt des Antrages als vereinbart gilt2119. Die Norm stellt somit einseitig auf den 

Schutz des Versicherungsnehmers ab, der daher ohne einen Hinweis davon aus-

gehen darf, dass sein Antrag vom Versicherer angenommen worden ist. Es ent-

spricht daher dem Schutzgedanken des § 5 Abs. 3 VVG die Norm auch anzu-

wenden, wenn der Versicherer keine Kenntnis von den Abweichungen hatte und 

daher der gebotene Hinweis unterblieben ist2120. Auf eine Kenntnis von den Ab-

weichungen und somit auf ein schuldhaftes Unterlassen eines Hinweises gemäß 

§ 5 Abs. 2 VVG kommt es daher nach weit überwiegender Ansicht in Recht-

sprechung und Literatur nicht an2121. 

Fraglich ist jedoch, ob der Versicherer seiner Hinweispflicht nach § 5 Abs. 2 

VVG nicht dadurch entsprechen kann, dass er den Versicherungsnehmer darauf 

hinweist, den Versicherungsschein allein auf der Grundlage des schriftlichen 

Antrages erstellt zu haben, wie dies von Teilen der Literatur in Bezug auf münd-

lich ergänzte Formularanträge vorschlägt2122. Es sei zu berücksichtigen, dass der 

Versicherungsnehmer die mündlichen Abweichungen vom Antragsformular 

kenne und er bei einem solchen Hinweis ausreichend über die Abweichungen 

Bescheid wisse2123. Überzeugen kann dieser Vorschlag indes nicht, da er darauf 

hinausläuft, den Anwendungsbereich der Bestimmung allein auf das schriftliche 

                                                 
2116 Vgl. Hilgenhövel, S. 114f; Wernink, S. 170f. 
2117 Vgl. Wernink, S. 169. 
2118 RGBl. I, S. 2443. 
2119 Vgl. Amtliche Sonderveröffentlichen der Deutschen Justiz Nr. 20, Amtliche Begründung zur 
Verordnung zur Vereinheitlichung des Rechts der Vertragsversicherung vom 19.12.1939, S. 4. 
2120 Vgl. Hilgenhövel, S. 116; Römer, in: R/L, § 5, Rn. 18; Wernink, S. 169. 
2121 Vgl. BGH VersR 2001, 1498 (1499); VersR 1987, 663 (664); Brömelmeyer, in: HK-VVG, § 
5, Rn. 37; Hennrichs, JuS 2002, S. 975 (979); Hilgenhövel, S. 117; Knops, in: B/M, § 5, Rn. 14; 
Kollhosser, RuS 2001, S. 89 (93); Prölss, in: P/M, § 5, Rn. 15; ders., in: FS 50 Jahre BGH, S. 
551 (578); Römer, in: R/L, § 5, Rn. 18; Schreiber, VersR 1994, S. 760 (766 und 768); Schwin-
towski, in: BK, § 5, Rn. 26; Wernink, S. 169f. 
2122 Vgl. Prölss, in: FS 50 Jahre BGH, S. 551 (578); ders., in: P/M, § 5, Rn. 15; Schreiber, VersR 
1994, S. 760 (768). 
2123 Vgl. Prölss, in: FS 50 Jahre BGH, S. 551 (578f); Schreiber, VersR 1994, 760 (768). 
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Antragsformular zu beschränken, jedoch der Begriff des Antrages im Sinne des 

§ 5 VVG im rechtsgeschäftlichen Sinne zu verstehen ist. 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass in den Fällen, in denen die Annahme 

durch Übersendung des Versicherungsscheines erklärt wird, über § 5 Abs. 3 

VVG entgegen den Grundsätzen der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre ein Ver-

tragsschluss fingiert wird, soweit der Versicherer entgegen § 5 Abs. 2 VVG 

nicht auf jede Abweichung vom Versicherungsantrag hinweist. Dies hat zur Fol-

ge, dass dem Versicherungsnehmer ein vertraglicher Anspruch auf Versiche-

rungsschutz nach Maßgabe der unzutreffenden Erläuterungen bzw. seiner irr-

tümlichen Vorstellungen zusteht. 

 

(d.) Teleologische Reduktion von § 5 VVG 

Fraglich ist, ob ein solcher vertraglicher Erfüllungsanspruch, der allein unter 

Hinzuziehung der Sonderregelungen des § 5 Abs. 2 und 3 VVG zu begründen 

ist, sich in das übrige Regelungssystem des neuen VVG einfügt. 

Als Rechtsfolge der Verletzung von Pflichten nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG hat der 

Gesetzgeber in Abs. 5 VVG einen Schadensersatzanspruch geregelt. Steht dem 

Versicherungsnehmer jedoch infolge des pflichtwidrigen Verhaltens des Versi-

cherers ein Erfüllungsanspruch zu, scheitert ein Schadensersatzanspruch regel-

mäßig an einem ersatzfähigen Schaden. Zwar bedeutet dies nicht, dass § 6 Abs. 

5 VVG im Hinblick auf die Beratungspflichten des Versicherers keinen Anwen-

dungsbereich mehr hätte, da der Eintritt eines Schadens auch durch eine unzu-

reichende Empfehlung und somit nicht allein durch unzutreffende aufklärende 

Hinweise verursacht werden kann. Im Übrigen kommt ein Erfüllungsanspruch 

nur in Frage, wenn falsche Auskünfte sich auf das vertragliche Leistungspro-

gramm beziehen, nicht aber, falls diese Punkte betreffen, die außerhalb der ei-

gentlichen Versicherungsleistung liegen, wie etwa steuerliche Aspekte eines 

Vertragsschlusses. Jedoch betreffen unzutreffende Mitteilungen über die Reich-

weite des Versicherungsschutzes bzw. der unterlassenen Richtigstellung erkann-

ter Irrtümer eine typische Konstellation der Verletzung von Beratungspflichten 

des Versicherers, soweit eine Aufklärung geschuldet ist. Diese wären somit von 

vornherein von der Sanktionsfolge des Schadensersatzes ausgenommen wären. 

Mit Blick auf den anspruchsverpflichteten Versicherer wäre diese Folge für sich 

gesehen noch zu akzeptieren. Sie führt aber zu Verwerfungen mit den Regelun-

gen über die Beratungspflichten des Versicherungsvertreters. Gibt ein selbstän-

diger2124 Versicherungsvertreter unzutreffende Auskünfte über die Reichweite 

des angebotenen Versicherungsschutzes oder unterlässt er es, Fehlvorstellungen 

des Versicherungsnehmers zu korrigieren, verletzt er unter Umständen nicht nur 

                                                 
2124 Auf Angestellte des Werbeaußendienstes findet § 63 VVG keine Anwendung, vgl. oben 
unter C. I. 1. 
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als Erfüllungsgehilfe des Versicherers dessen Pflichten nach § 6 Abs. 1 S. 1 

VVG, sondern zugleich seine eigenen Pflichten nach § 61 Abs. 1 VVG. Als 

Rechtsfolge sieht § 63 VVG einen Anspruch auf Schadensersatz vor, der aber 

regelmäßig entfallen würde, da dem Versicherungsnehmer ein vertraglicher Er-

füllungsanspruch zustünde. Demgegenüber geht die Gesetzesbegründung zu      

§ 42e VVG a.F.2125 wie selbstverständlich davon aus, dass der Versicherungsver-

treter auf Schadensersatz haftet2126. Im Hinblick auf die Sanktionsfolgen der 

Verletzung der Beratungspflichten von Versicherer und selbständigem Versiche-

rungsvertreter bildet ein vertraglicher Erfüllungsanspruch somit einen Fremd-

körper im neuen VVG. 

Fraglich ist daher, ob § 5 Abs. 2 VVG in der Weise teleologisch reduziert wer-

den kann, dass auf Abweichungen vom Antrag des Versicherungsnehmers, die 

darauf zurückzuführen sind, dass der Erklärungsgehalt seines Antrages infolge 

unzutreffender Auskünfte über den Umfang des Versicherungsschutzes bzw. 

infolge einer unterlassenen Aufklärung vom Formularantrag abweicht, nicht 

hinzuweisen ist. Insoweit fände auch Abs. 3 VVG keine Anwendung. Vielmehr 

würden die Abweichungen im Versicherungsschein gemäß § 5 Abs. 1 VVG als 

genehmigt gelten, soweit im Übrigen die Voraussetzungen des Abs. 2 beachtet 

werden und es käme daher ein Vertrag auf der Grundlage der AVB des Versi-

cherers zustande. 

Voraussetzung für eine teleologische Reduktion ist eine Regelungslücke im Ge-

setz, also eine planwidrige Unvollständigkeit2127, die im Fehlen einer gebotenen 

Ausnahmeregelung zu sehen ist (sog. „verdeckte Lücke“)2128. Inwieweit diese 

Lücke planwidrig ist, muss anhand des dem Gesetz zugrunde liegenden Rege-

lungsplanes bestimmt werden, der im Wege historischer und teleologischer Aus-

legung zu ermitteln ist2129. 

Gegen die Annahme einer planwidrigen Regelungslücke könnte der Zweck von 

§ 5 Abs. 3 VVG sprechen, wonach zugunsten des Versicherungsnehmers ein 

Dissens vermieden werden soll und daher ein Vertrag nach dem Inhalt des An-

trages zustande kommen soll2130. Dem widerspricht es, wenn § 5 Abs. 2 VVG 

eingeschränkt wird und damit im Übrigen § 5 Abs.1 VVG anzuwenden ist, mit 

der Folge eines Vertragsschlusses auf der Grundlage des Versicherungsscheins. 

Es ist aber zu bedenken, dass dieser Regelungszweck, der aus der Begründung 

zu § 5 Abs. 3 VVG a.F. abgeleitet wird und damit weder die Neuregelung der 

Beratungspflichten des selbständigen Versicherungsvertreters in § 61 Abs. 1 

                                                 
2125 Entspricht § 63 VVG. 
2126 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 re. Sp. 
2127 Vgl. Larenz/Canaris, S. 194. 
2128 Vgl. Larenz/Canaris, S. 198 und 210. 
2129 Vgl. Larenz/Canaris, S. 194. 
2130 Vgl. oben unter E. III. 2. a. bb. (1.) (c.). 
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VVG noch die hiermit einhergehende persönliche Haftung nach § 63 VVG be-

rücksichtigt. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Verwerfungen, die bei einer 

uneingeschränkten Anwendung des § 5 Abs. 2 und 3 VVG hinsichtlich der 

Sanktionsfolgen bei der Verletzung der Beratungspflichten von Versicherer und 

Versicherungsvertreters drohen, ist eine verdeckte Regelungslücke im Gesetz 

gegeben und daher § 5 Abs. 2 VVG teleologisch zu reduzieren. 

Abschließend bleibt zu klären, ob eine teleologische Reduktion des § 5 Abs. 2 

VVG nur in Frage kommt, wenn es um die Verletzungen von Beratungspflichten 

nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG geht oder ob diese auch für die Fälle zu befürworten 

ist, in denen der Versicherungsvertreter ohne einen Beratungsanlass und damit 

nicht im Rahmen einer geschuldeten Aufklärung, sondern allein entgegen der 

„allgemeinen Wahrheitspflicht“ unzutreffende Tatsachenmitteilungen macht. 

Zwar unterfällt die „allgemeine Wahrheitspflicht“ nicht § 6 Abs. 1 S. 1 VVG2131 

und somit auch nicht § 61 Abs. 1 VVG, jedoch trifft sie nach der hier vertreten 

Auffassung auch den selbstständigen Versicherungsvertreter2132 und kann daher 

eine persönliche Haftung desselben begründen. Da insoweit die gleichen Un-

stimmigkeiten in den Haftungsfolgen wie bei der Verletzung von Pflichten nach 

§ 6 Abs. 1 S. 1 bzw. 61 Abs. 1 VVG drohen und ohnehin Überschneidungen 

dieser Pflicht mit den anlassbezogenen Beratungspflichten von Versicherer und 

selbstständigem Versicherungsvertreter bestehen, ist auch für diese Fälle eine 

teleologische Reduktion des § 5 Abs. 2 VVG zu befürworten. 

 

(2.) Vertragsschluss nach dem „Antragsmodell“ in weiteren Varianten 

Soweit beim Vertragsschluss im „Antragsmodell“ die Antragsstellung in einem 

zweiten Termin erfolgt, da vorher die vorvertraglichen Informationen nicht ü-

bergeben werden konnten, und daher der Antrag ebenso wie bei einer sofortigen 

Antragsstellung im ersten Termin auszulegen ist, gelten die vorstehenden Aus-

führungen zur Annahmeerklärung entsprechend. 

Das gleiche gilt, soweit auch bei einer Antragsstellung in einem zweiten Termin 

der Antrag im Sinne der unzutreffenden Auskünfte des Versicherungsvertreters 

bzw. der irrtümlichen Vorstellungen des Versicherungsnehmers auszulegen ist. 

Sollte dies demgegenüber nicht der Fall sein, wird das Angebot durch Übersen-

dung des Versicherungsscheins wie gewöhnlich angenommen. 

 

(3.) Vertragsschluss nach dem „Invitatiomodell“ 

Beim Vertragsschluss im „Invitatiomodell“ geht die Annahmeerklärung vom 

Versicherungsnehmer aus, die entweder an den Versicherungsvertreter oder di-

rekt an den Versicherer übersendet wird. 

                                                 
2131 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. aa. 
2132 Vgl. oben unter C. IV. 6. b. 
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Wird die Annahmeerklärung an den Versicherungsvertreter verschickt, stellt sich 

das Problem, dass dieser mit der Möglichkeit rechnen muss, dass der Versiche-

rungsnehmer die vorvertraglichen Informationen in Ruhe durchgesehen hat. Es 

ergeben sich daher bei der Auslegung der Annahmeerklärung grundsätzlich die 

gleichen Probleme wie bei der Antragserklärung im Zuge der Anbahnung des 

Versicherungsvertrages im „Antragsmodell“, wenn der Versicherungsnehmer 

erst in einem zweiten Gesprächstermin den Antrag stellt2133. Da es jedoch beim 

„Invitatiomodell“ zu keinem zweiten Gesprächstermin mit dem Versicherungs-

nehmer kommt, in der Vertreter in Erfahrung bringen könnte, ob der Versiche-

rungsnehmer das mit den Angebotsunterlagen übersandte Informationsmaterial 

vollständig zur Kenntnis genommen hat, ist die Annahmeerklärung nach dem 

Empfängerhorizont im Zweifel im Sinne der unzutreffenden Auskünfte des Ver-

sicherungsvertreters zu verstehen. 

Die Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers stellt somit eine abweichende 

Annahme gemäß § 150 Abs. 2 BGB dar. Das hierin liegende Angebot wird auch 

nicht nachfolgend vom Versicherer durch die Übersendung des Versicherungs-

scheins angenommen, der nach der hier vertretenen Ansicht nicht zusammen mit 

den Angebotsunterlagen verschickt werden darf2134, schließlich deckt sich des-

sen Erklärungsgehalt gemäß §§ 133, 157 BGB mit dem der Angebotsunterlagen. 

Es handelt sich somit ebenfalls um eine abweichende Annahmeerklärung im 

Sinne des § 150 Abs. 2 BGB. Dieses erneute Angebot kann, weil § 5 VVG man-

gels Antragsstellung des Versicherungsnehmers nicht anzuwenden ist, von die-

sem allenfalls konkludent angenommen werden. Ebenso wie aber bereits seine 

ursprüngliche Annahmeerklärung im Lichte der unzutreffenden Erläuterungen 

des Versicherungsvertreters bzw. der irrtümlichen Vorstellungen des Versiche-

rungsnehmers auszulegen gewesen ist, dürfte allein die Übersendung des Versi-

cherungsscheins nichts daran ändern, dass eine in der Überweisung der Versi-

cherungsprämie bzw. in einem widerspruchslosen Dulden einer Lastschrift lie-

gende Annahmeerklärung in gleicher Weise auszulegen ist. Gemäß § 154 Abs. 1 

BGB wird daher wegen eines Dissenses im Zweifel kein Vertrags geschlossen. 

Fraglich ist, ob die Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers anders auszu-

legen ist, wenn diese nicht an den Versicherungsvertreter, sondern direkt an den 

Versicherer übersendet wird. Es könnte daher darauf abzustellen sein, dass der 

Zugang nicht beim Versicherungsvertreter erfolgt und daher diese Erklärung 

nicht nach dessen Empfängerhorizont auszulegen ist2135. Es ist aber zu beden-

ken, dass der Versicherungsvertreter nicht nur Empfangvertreter, sondern auch 

                                                 
2133 Vgl. oben unter E. II. 2. a. aa. (2.). 
2134 Vgl. oben unter D. III. 2. 
2135 Vgl. Hilgenhövel, S. 86 für den Fall der Abgabe der Antragserklärung gegenüber dem Versi-
cherer. 
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analog § 166 Abs. 1 BGB Wissensvertreter des Versicherers ist2136, so dass die-

sem das Wissen des Versicherungsvertreters über den Inhalt des Beratungsge-

sprächs zuzurechnen ist und daher bei der Auslegung der Annahmeerklärung zu 

berücksichtigen ist. Es ergeben sich daher im Ergebnis keine Abweichungen 

gegenüber den Fällen, in denen die Annahmeerklärung gegenüber dem Versi-

cherungsvertreter abgegeben wird, weswegen ebenfalls im Zweifel von einem 

Dissens auszugehen ist. 

 

cc. Gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass nicht sämtliche Fälle, 

die nach früherem Recht in den Anwendungsbereich der gewohnheitsrechtlichen 

Erfüllungshaftung fielen, über rechtsgeschäftliche Erklärungsansätze zu einem 

vertraglichen Erfüllungsanspruch entsprechend der unzutreffenden Auskünfte 

des Versicherungsvertreters bzw. der irrtümlichen Vorstellungen des Versiche-

rungsnehmer führen, bzw. mit Rücksicht auf eine teleologische Reduktion des § 

5 Abs. 2 und 3 VVG führen können. Es ist daher die Frage zu beantworten, ob 

unter der Geltung des neuen VVG noch Platz für eine gewohnheitsrechtliche 

Erfüllungshaftung ist. 

Teilweise finden sich in der Literatur zum neuen VVG Stellungnahmen dahin, 

dass die Verletzung der Beratungspflichten nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG trotz der 

Regelung des § 6 Abs. 5 VVG zu einem Erfüllungsanspruch gemäß den 

Grundsätzen der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungshaftung führen könne2137. 

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang unter anderem auf das Konkurrenz-

verhältnis zwischen gewohnheitsrechtlicher Erfüllungshaftung und Schadenser-

satzansprüchen aus „culpa in contrahendo“ gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 

BGB nach altem Recht2138. Nach Ansicht des BGH sollte dem Versicherungs-

nehmer ein Wahlrecht zustehen, ob er den Erfüllungsanspruch oder einen An-

spruch aus Verschulden bei Vertragsschluss geltend mache2139. Abgesehen da-

von, dass nach altem Recht der Anspruch aus gewohnheitsrechtlicher Erfül-

lungshaftung Vorrang vor einem Schadensersatzanspruch aus „culpa in contra-

hendo“ hätte haben müssen, da es bei einem Erfüllungsanspruch an einem Scha-

den des Versicherungsnehmers fehlt2140, bestehen erhebliche Bedenken gegen 

einen Fortbestand dieses Haftungsinstituts. 

Gewohnheitsrecht entsteht auf der Grundlage einer längeren und gleichmäßigen 

Übung sowie der Überzeugung der Beteiligten, dass diese Übung rechtlich ver-

                                                 
2136 Vgl. Heinrichs, in: Palandt, § 166, Rn. 6a; Münkel, in: HK-VVG, § 70, Rn. 4; Reiff, in: 
VersR-Hdb, 2. Aufl., § 5, Rn. 113; Wandt, Rn. 403. 
2137 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 56; Michaelis, in: PK-VVR, § 69, Rn. 12; Schwintowski, 
in: B/M, § 6, Rn. 5 und 43; Terbille, in: MAH, § 2, Rn. 36. 
2138 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 56. 
2139 Vgl. BGHZ 40, 22 (26); 108, 200 (206f). 
2140 Vgl. Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (59); Schirmer, RuS 1999, S. 177. 
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bindlich geboten ist2141. Es kann auf allen Stufen der Normenhierarchie entste-

hen2142 und steht dann gleichberechtigt neben dem Gesetzesrecht2143. Aus die-

sem Grunde tritt Gewohnheitsrecht erst bei einem Eingreifen des Gesetzgebers 

durch Erlass eines neues Gesetz („lex posterior derogat legi priori“) oder bei der 

Bildung entgegenstehenden Gewohnheitsrechts außer Kraft2144. Für die Frage 

des Fortbestehens der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungshaftung kommt also 

darauf an, inwieweit der Gesetzgeber die bislang von diesem Haftungsinstitut 

erfassten Fälle durch das neue VVG abweichend geregelt hat und somit dem 

gewohnheitsrechtlichen Erfüllungsanspruch seine Rechtsgrundlage entzogen hat. 

Mit dem Erlass des neuen VVG hat der Gesetzgeber das Versicherungsvertrags-

recht mit den rechtspolitischen und rechtstatsächlichen Entwicklungen der letz-

ten Jahrzehnte wieder in Einklang bringen wollen2145. Er hat sich daher nicht auf 

punktuelle Änderungen oder Ergänzungen des alten VVG beschränkt, sondern 

das VVG vollständig neu gefasst2146 und somit eine Neukodifikation vorge-

nommen2147. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche in der Rechtsprechung 

entwickelte Grundsätze im neuen VVG kodifiziert worden, nicht aber die ge-

wohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung2148. Vielmehr hat der Gesetzgeber für die 

Verletzung von Beratungspflichten gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 VVG bzw. § 61 Abs. 

1 VVG in § 6 Abs. 5 VVG bzw. § 63 VVG Ansprüche des Versicherungsneh-

mers auf Schadensersatz geregelt und sich somit gegen einen Erfüllungsan-

spruch des Versicherungsnehmers ausgesprochen, welcher sich nach altem 

Recht allein gegen den Versicherer richtete2149. Die Ansprüche auf Schadenser-

satz können zudem bei einem Mitverschulden des Versicherungsnehmers entste-

hen und unterliegen dann einer anteiligen Kürzung gemäß § 254 Abs. 1 BGB. 

Demgegenüber entfiel der Anspruch aus der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungs-

haftung bei einem erheblichen Eigenverschulden des Versicherungsnehmers und 

führte somit zu einem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“2150 und damit zu einer Wer-

tung, welche der Gesetzgeber mit der Neuregelung des VVG, etwa im Zusam-

menhang mit Obliegenheitsverletzungen2151, hat aufgeben wollen2152. 

                                                 
2141 Vgl. BVerfGE 28, 21 (28); Köhler, § 1, Rn. 7; Larenz/Wolf, § 3, Rn. 31. 
2142 Vgl. Larenz/Wolf, § 3, Rn. 52. 
2143 Vgl. BGHZ 37, 219 (224); Köhler, § 1, Rn. 9. 
2144 Vgl. BGHZ 37, 219 (224); Köhler, § 1, Rn. 10. 
2145 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 47 li. Sp. 
2146 Vgl. BT-Drucks. 16/3845, S. 47 li. Sp. 
2147 Vgl. E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 (772). Einschränkend Reiff, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 
5, Rn. 150: Der Weg der Novellierung des alten VVG sei nur aus Praktikabilitätsgründen ge-
wählt worden. 
2148 Vgl. E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 (773); Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 43. 
2149 Vgl. E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 (775); Reiff, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 5, Rn. 151f; 
Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl. § 18a, Rn. 52; Wandt, in: Hdb FA VersR, 1. Kap., Rn. 410; 
ders., Rn. 410. 
2150 Vgl. oben unter E. II. 1. b. bb. (2.) (bb.). 
2151 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 49 li. Sp. 
2152 Vgl. E. Lorenz, in: FS Canaris, S. 757 (778). 
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Gegen eine vollständige Verdrängung der gewohnheitsrechtlichen Erfüllungs-

haftung durch das neue VVG könnte jedoch sprechen, dass Fälle einer gewohn-

heitsrechtlichen Erfüllungshaftung, nicht nur bei der Verletzung der anlassbezo-

genen Beratungspflicht des Versicherers bzw. des selbständigen Versicherungs-

vertreters denkbar sind, sondern insbesondere auch in den Fällen, in denen un-

abhängig von einem Beratungsanlass mit unzutreffenden Behauptungen über die 

Reichweite des Versicherungsschutzes die „allgemeine Wahrheitspflicht“ ver-

letzt wird. Diese Pflicht trifft nicht nur den Versicherer gemäß §§ 311 Abs. 2, 

241 Abs. 2 BGB, sondern nach der hier vertretenen Ansicht auch den selbstän-

digen Versicherungsvertreter gemäß §§ 311 Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB2153. Da 

aber kein sachlicher Grund dafür ersichtlich ist, diese Fälle der Verletzung der 

„allgemeinen Wahrheitspflicht“ auf der Grundlage der §§ 280 Abs. 1, 311 Abs.2 

bzw. Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB anders zu behandeln, als diejenigen der Verlet-

zung der Beratungspflichten gemäß §§ 6 Abs. 1 und 61 Abs. 1 VVG, spricht die 

in diesem Zusammenhang vorgenommene Wertung des Gesetzgebers dafür, dass 

für die gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung seit dem Erlass des neuen VVG 

gemäß der „lex posterior“-Regel insgesamt nicht mehr gilt. 

 

b. Anfechtungsrechte des Versicherungsnehmers 

Verletzt der Versicherer seine Pflicht zur Beratung nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG, 

indem der Versicherungsvertreter als sein Erfüllungsgehilfe unzutreffende An-

gaben über die Reichweite des Versicherungsschutzes macht oder es unterlässt, 

einen erkannten Irrtum des Versicherungsnehmers richtig zu stellen und wirkt 

sich dieses pflichtwidrige Verhalten nicht auf den Inhalt der Willenserklärung 

des Versicherungsnehmers aus2154, kann dieser einem zur Anfechtung berechti-

gendem Inhaltsirrtum gemäß § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB bzw. einem Irrtums über 

eine verkehrwesentliche Eigenschaft des Versicherungsvertrages gemäß § 119 

Abs. 2 BGB unterliegen. 

Demgegenüber ist ein Anfechtungsrecht auf Grund eines Inhaltsirrtums nach § 

119 Abs. 1 1. Alt. BGB nicht denkbar, wenn der Versicherer eine gebotene 

Empfehlung unterlässt oder eine unzutreffende Empfehlung ausspricht, denn die 

mit der Erteilung eines Rates einhergehende wertende Stellungnahme wirkt in 

erster Linie auf die Motivation des Versicherungsnehmers ein, einen Vertrag 

abzuschließen und führt damit zu einem für die Anfechtung grundsätzlich unbe-

achtlichen Motivirrtum2155, lässt aber das Bewusstsein über den Inhalt der Erklä-

rung unberührt. 

In Frage kommt jedoch ein Recht zur Anfechtung auf Grund eines Irrtums ge-

                                                 
2153 Vgl. oben unter C. IV. 6. b. 
2154 Vgl. oben unter E. III. 2. a. aa. (2.). 
2155 Vgl. Ellenberger, in: Palandt, § 119, Rn. 29. 
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mäß § 119 Abs. 2 BGB, wenn der Versicherer eine Empfehlung ausspricht, die 

nicht den Wünschen und Bedürfnisses des Versicherungsnehmers gerecht wird, 

dieser aber aus der Empfehlung des Schluss zieht, dass die Versicherung be-

stimmte verkehrswesentliche Eigenschaften aufweist, die den Vertrag für ihn 

bedarfsgerecht erscheinen lassen. 

In gleicher Weise kann auch die Verletzung der Pflicht zur Begründung eines 

Rates die Entstehung eines Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft 

begünstigen, etwa weil der Versicherungsnehmer ohne ordnungsgemäße Be-

gründung eines Rates eine Empfehlung irrtümlich auf eine von ihm angenom-

mene Eigenschaft der angebotenen Versicherung zurückführt. 

Im Falle einer vorsätzlichen Verletzung der Pflichten zur Beratung und Begrün-

dung eines erteilten Rates kommt schließlich ein Recht zur Anfechtung auf 

Grund einer arglistigen Täuschung des Versicherers gemäß § 123 Abs. 1 BGB in 

Frage, wenn der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum für die Abgabe der 

Willenserklärung ursächlich geworden ist2156. 

 

c. Recht zur fristlosen Kündigung gemä § 314 BGB 

aa. Voraussetzungen des § 314 BGB 

Ebenso wie die Verletzung der Informationspflichten nach § 7 VVG kann auch 

ein schwerwiegender Verstoß gegen die Pflichten zur Beratung und Begründung 

einen wichtigen Grund gemäß § 314 Abs. 1 BGB bilden, der eine Kündigung 

des Versicherungsvertrages rechtfertigt2157. In erster Linie ist in diesem Zusam-

menhang an Fälle zu denken, in denen eine Beratung und eine Begründung eines 

erteilten Rates vollständig unterbleiben oder Empfehlungen abgegeben werden, 

die sich nicht an den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers 

orientieren, sondern allein dem Ziel der Gewinnung von Neukunden geschuldet 

sind. Setzt der Versicherer sich in der beschriebenen Weise über diese im Inte-

resse und zum Schutze des Versicherungsnehmers bestehenden Pflichten hin-

weg, kann dieser berechtigter Weise nicht mehr davon ausgehen, dass seine Inte-

ressen bei der künftigen Vertragsabwicklung im gebotener Weise berücksichtigt 

werden. 

Eine nach § 314 Abs. 2 BGB grundsätzlich vorgeschriebene Fristsetzung zur 

Abhilfe ist entsprechend §§ 314 Abs. 2 S. 2, 323 Nr. 3 BGB entbehrlich, da nach 

Vertragsschluss die Einhaltung vorvertraglicher Pflichten sinnlos ist2158. 

 

bb. Konkurrenzverhältnis zwischen Kündigungsrecht und Anfechtungsrechten 

Wegen des Konkurrenzverhältnisses zu den Anfechtungsrechten des Versiche-

                                                 
2156 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 59. 
2157 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (202); Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 59. 
2158 Vgl. Dörner, in: FS Lorenz 2004, S. 195 (202f). 
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rungsnehmers kann auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Verlet-

zung der Informationspflichten nach § 7 VVG verwiesen werden2159. 

 

d. Schadensersatzanspruch gemäß § 6 Abs. 5 VVG 

Werden die Pflichten zur Beratung bzw. Aufklärung eines Versicherungsneh-

mers sowie zur Begründung eines erteilten Rates bzw. Hinweises verletzt, kann 

dem Versicherungsnehmer gemäß § 6 Abs. 5 VVG ein Anspruch auf Schadens-

ersatz zustehen. 

 

aa. Schuldhafte Pflichtverletzung und ersatzfähiger Schaden 

Schuldhafte Pflichtverletzungen des Versicherers bzw. seines Versicherungsver-

treters sind praktisch in der Weise denkbar, dass er eine Beratung und eine Be-

gründung eines erteilten Rates vollständig unterlässt, er seine Empfehlungen 

nicht an den Wünschen und Bedürfnissen des Versicherungsnehmers orientiert, 

bzw. im Zuge einer gebotenen Aufklärung unzutreffende Tatsachenbehauptun-

gen aufstellt oder seine Begründungen für einen Rat unvollständig oder unzu-

treffend sind. 

Demgegenüber dürfte der Fall, dass eine Beratung und eine Begründung eines 

erteilten Rates in zeitlicher Hinsicht zu spät erfolgen, praktisch auszuschließen 

sein, da nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers der Ver-

sicherer bzw. der für ihn auftretende Versicherungsvertreter sein Ziel erreicht 

und daher keine Veranlassung mehr hat, diesen Pflichten noch nachzukommen. 

Worin der durch die Pflichtverletzung verursachte Schaden zu sehen ist, hängt 

von den Umständen ab, unter denen der Ersatzanspruch geltend gemacht wird. 

Ist kein Versicherungsfall eingetreten und ein Versicherungsvertrag aufgrund 

eines Dissenses wegen des pflichtwidrigen Verhaltens nicht zustande gekom-

men2160, ist der Schaden des Versicherungsnehmers in den entrichteten Prämien-

zahlungen zu sehen, so dass diese gemäß § 249 Abs. 1 BGB zu erstatten sind. 

Wenn trotz des pflichtwidrigen Verhaltens ein Versicherungsvertrag wirksam 

abgeschlossen worden ist2161, aber der Versicherungsnehmer diesen Vertrag bei 

einer ordnungsgemäßen Beratung oder Begründung eines Rates nicht oder einen 

anderen Vertrag mit demselben oder einem anderen Versicherer geschlossen 

hätte, bildet auch der Vertragsschluss als solcher einen ersatzfähigen Scha-

den2162, dessen Aufhebung im Wege der Naturalrestitution gemäß § 249 Abs. 1 

BGB neben der Erstattung der bereits erbrachten Prämienzahlungen verlangt 

                                                 
2159 Vgl. oben unter E. II. 4. c. bb. 
2160 Vgl. oben unter E. III. 2. a. bb. (3.). 
2161 Vgl. oben unter E. III. 2. a. bb. (1.) (d.) und E. III. 2. a. bb. (2.). 
2162 Vgl. oben unter E. II. 5. b. aa. (1.). 
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werden kann2163. Dem steht auch ein eventuelles Anfechtungsrecht des Versi-

cherungsnehmers nicht entgegen, denn solange die Anfechtung nicht erklärt 

worden ist, besteht der geschlossene Vertrag als Schadensposition fort. Vielmehr 

betrifft dieses Problem das Konkurrenzverhältnis zwischen Anfechtungsrechten 

und dem Schadensersatzanspruch aus § 6 Abs. 5 VVG. 

Ist demgegenüber ein Versicherungsfall eingetreten und steht dem Versiche-

rungsnehmer auf Grund eines Dissenses kein Anspruch auf die Versicherungs-

leistung zu, hätte er den Vertrag aber auch bei einem pflichtgemäßen Verhalten 

abgeschlossen oder einen anderen Vertrag mit demselben oder einem anderen 

Versicherer, aus dem er nun Deckung beanspruchen könnte, ist sein Schaden in 

dem fehlenden Deckungsanspruch zu sehen. Im Wege der Naturalrestitution 

kann der Versicherungsnehmer dann „Quasi-Deckung“ beanspruchen. Darüber 

hinaus kann der Versicherungsnehmer anteilige Prämienerstattung verlangen, 

soweit ein anderweitiger Versicherungsvertrag preiswerter gewesen wäre, bzw. 

er muss sich eine eventuelle Prämiendifferenz im Wege des Vorteilsausgleichs 

anrechnen lassen, soweit ein anderweitiger Versicherungsschutz nur zu einer 

höheren Prämie zu erlangen gewesen wäre2164. Entsprechendes gilt, soweit der 

Versicherungsvertrag trotz des pflichtwidrigen Verhaltens des Versicherers 

wirksam zustande gekommen ist, aber der Versicherungsnehmer nicht diesen, 

sondern einen anderen, bedarfsgerechten Vertrag abgeschlossen hätte, aus dem 

ihm nun ein Deckungsanspruch zustünde2165. 

Während das Verschulden des Versicherer gemäß § 6 Abs. 5 S. 2 VVG vermutet 

wird, gilt hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast im Übrigen, dass grund-

sätzlich der Versicherungsnehmer als anspruchsbegründende Tatsachen das Be-

stehen einer Pflicht zur Beratung und Begründung, deren Verletzung2166 sowie 

den Eintritt eines ersatzfähigen Schadens darlegen und beweisen muss2167. 

Mit Blick auf das Bestehen der Pflichten zur Beratung und Begründung eines 

erteilten Rates muss also dargelegt und bewiesen werden, dass für den Versiche-

rer insoweit ein erkennbarer, Pflichten begründender Anlass bestand. Im Zu-

sammenhang mit der Fragepflicht des Versicherers ist ausgeführt worden, dass 

die Beratungsdokumentation für den Versicherungsnehmer in erster Linie eine 

Hilfe dafür bietet, darzulegen und zu beweisen, wie die Pflicht zur Befragung 

                                                 
2163 Vgl. OLG Oldenburg und LG Osnabrück VersR 1998, 220 (221und 222); Dörner, in: E. 
Lorenz (Hrsg.), S. 39 (56f); ders., in: FS Lorenz 2004, S. 195 (197); Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 
46; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 46. 
2164 Vgl. oben unter E. II. 5. a. aa. 
2165 Vgl. BGHZ 40, 22 (28); 108, 200 (208); OLG Hamm VersR 1999, 708 (709); OLG Karlsru-
he VersR 1990, 889 (891); OLG Nürnberg RuS 1994, S. 81 (82); OLG Saarbrücken RuS 1998, 
384 (385); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (57); ders., in: FS Lorenz 2004, S. 195 (197); 
Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 46; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 46. 
2166 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 43; Marlow/Spuhl, S. 30; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 
47; Neuhaus/Kloth, S. 41; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl. § 18a, Rn. 47. 
2167 Vgl. Neuhaus/Kloth, S. 41; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl. § 18a, Rn. 48. 
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erfüllt worden ist, nicht aber, ob ein erkennbarer Anlass hierzu bestand. Das 

gleiche Problem stellt sich mit Blick auf die Pflichten zur Beratung und Begrün-

dung. In Bezug auf mögliche Beweiserleichterungen in diesem Punkt kann daher 

auf die Ausführungen zu der Fragepflicht zu verwiesen werden2168. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Verletzung der Fragepflicht ist ausgeführt 

worden, dass die Rechtsprechung bei der Verletzung vertraglicher Aufklärungs- 

und Beratungspflichten eine „sekundäre Behauptungslast“ des Aufklärungs- 

oder Beratungspflichtigen annimmt2169. Da die Gesetzesbegründung zu § 42e 

VVG a.F.2170, der die Schadensersatzpflicht des Versicherungsvermittlers wegen 

der Verletzung von Beratungspflichten betrifft, an die in der Rechtsprechung 

gewährten Erleichterungen bei der Beweisführung anknüpft2171, ist davon auszu-

gehen, dass auch im Hinblick auf die Verletzung der Pflicht zur Beratung und 

Begründung den Versicherer eine „sekundäre Behauptungslast“ trifft2172. Im 

Übrigen kann der Versicherungsnehmer Pflichtverletzungen mit der Beratungs-

dokumentation beweisen2173. 

Hinsichtlich des ersatzfähigen Schadens muss der Versicherungsnehmer je nach 

den Umständen des Einzelfalles darlegen und beweisen, dass er zurück zu for-

dernde Prämienzahlungen bereits erbracht hat bzw. dass er die Möglichkeit ge-

habt hätte, mit demselben oder einem anderen Versicherer einen bedarfsgerech-

ten Vertrag abzuschließen2174. 

 

bb. Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden 

(1.) Kausalitätsvermutung 

Nach allgemeinen Regeln der Beweislast muss der Versicherungsnehmer die 

Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Eintritt des ersatzfähigen Schadens 

als anspruchsbegründende Tatsache beweisen. Entgegen vereinzelter Stellung-

nahmen in der Literatur2175 ist entsprechend den in der Rechtsprechung zu der 

Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten entwickelten Grundsät-

zen2176 sowie in Übereinstimmung mit der Gesetzesbegründung zu § 42e VVG 

a.F.2177, welche sich auf die parallele Problematik bei den Beratungspflichten des 

Versicherungsvermittlers bezieht, davon auszugehen, dass für den Ursachenzu-

sammenhang zwischen der Verletzung der Beratungspflicht des § 6 Abs. 1 S. 1 

                                                 
2168 Vgl. oben unter E. III. 1. d. aa. 
2169 Vgl. oben unter E. III. 1. d. aa. 
2170 Nun § 63 VVG. 
2171 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 re. Sp. und S. 26 li. Sp. 
2172 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 43; Münkel, in:, § 6, Rn. 47; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. 
Aufl. § 18a, Rn. 47. 
2173 Vgl. Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl. § 18a, Rn. 47. 
2174 Vgl. oben unter E. II. 5. a. aa. 
2175 Vgl. Franz, VersR 2008, S. 298 (300). 
2176 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (1.). 
2177 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 26 li. Sp. 
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VVG und dem Eintritt des ersatzfähigen Schadens die Vermutung beratungsge-

rechten Verhaltens streitet2178. Ausgehend von den in der Rechtsprechung ange-

stellten Erwägungen, um die Kausalitätsvermutung zu begründen2179, ist dies 

auch für die Verletzung der Pflicht zur Begründung eines erteilten Rates anzu-

nehmen, da sie Teil der Beratung des Versicherungsnehmers ist und sie es ihm 

ermöglichen soll, eine erfolgte Beratung nachzuvollziehen und somit eine Hilfe 

bei der Entscheidung über den Abschluss eines Versicherungsvertrages zu bie-

ten2180. 

 

(2.) Widerlegung der Kausalitätsvermutung 

Fraglich ist, ob eine ordnungsgemäße Informationserteilung gemäß § 7 VVG zu 

einer Widerlegung der Kausalitätsvermutung führen kann. 

Lassen Angaben in den Informationen und hier insbesondere in den AVB den 

Schluss darauf zu, dass eine Empfehlung sich nicht an den Wünschen und Be-

dürfnissen des Versicherungsnehmers orientiert bzw. dass im Rahmen einer ge-

schuldeten Aufklärung tatsächliche Angaben nicht der Wahrheit entsprechen, ist 

der Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schadenseintritt 

widerlegt, wenn der Versicherer darlegen und beweisen kann, dass der Versiche-

rungsnehmer diese Angaben gelesen und infolge dessen das pflichtwidrige Ver-

halten des Versicherers erkannt hat. 

Demgegenüber führt die Tatsache der Informationserteilung als solche noch 

nicht zu einer Widerlegung der Kausalitätsvermutung, da die AVB sowie die 

übrigen vorvertraglichen Informationen vom Versicherungsnehmer nicht gelesen 

werden müssen, sondern ihm allein die Möglichkeit der Kenntnisnahme ver-

schafft werden muss2181. 

 

cc. Mitverschulden 

Ein anspruchskürzendes Mitverschulden des Versicherungsnehmers gemäß        

§ 254 Abs. 1 BGB ist in der Rechtsprechung und von Teilen der Literatur zum 

alten Recht bei der Verletzung von Aufklärungspflichten des Versicherers ange-

nommen worden, wenn der Versicherungsnehmer auf Grund der klaren und ein-

deutig gefassten AVB, den Antragsunterlagen oder anderen ihm überlassenen 

Informationen hätte erkennen können, dass Angaben des Versicherungsvertre-

ters über die Reichweite des Versicherungsschutzes nicht zutreffen bzw. wenn er 

seine irrtümlichen Vorstellungen über die angebotene Versicherung hätte erken-

                                                 
2178 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 47; Marlow/Spuhl S. 31; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 
47; Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl. § 18a, Rn. 48. 
2179 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (2.) (b.). 
2180 Vgl. oben unter C. IV. 5. b. bb. (2.). 
2181 Vgl. oben unter C. II. 3. a. cc. und C. III. 4. e. hh. 



 446 

nen können2182. Dies sollte nach der älteren Rechtsprechung auch dann anzu-

nehmen sein, wenn dem Versicherungsnehmer die AVB zwar nicht vorlagen er 

sich diese aber hätte besorgen können2183. 

Die Annahme eines Mitverschuldens hat in Anlehnung an die Rechtsprechung 

zum allgemeinen Zivilrecht, wonach ein Mitverschulden grundsätzlich nicht 

gegeben sein soll, wenn der Geschädigte einer Auskunft des Schädigers Glauben 

geschenkt habe2184, auch Kritik erfahren, da dem Versicherungsnehmer nicht 

vorgeworfen werden könne, wenn er einer falschen Auskunft vertraut bzw. trotz 

des Vorliegens der Voraussetzungen einer Aufklärungspflicht sich nicht selbst 

informiert habe2185. Auch in der Literatur zum allgemeinen Zivilrecht über die 

Haftungsfolgen der Verletzung von Aufklärungspflichten wird davon ausgegan-

gen, dass Fälle eines Mitverschuldens kaum vorstellbar seien, da bereits der Tat-

bestand einer Aufklärungspflicht „ignorance légitime“ seitens des Aufzuklären-

den voraussetze2186. 

Fraglich ist vor diesem Hintergrund, ob nach neuer Rechtslage ein Mitverschul-

den des Versicherungsnehmers angenommen werden kann, wenn er anhand der 

gemäß § 7 VVG erteilten Informationen und der AVB hätte erkennen können, 

dass eine Empfehlung des Versicherers nicht seinen Wünschen und Bedürfnis-

sen entspricht bzw. eine erteilte Auskunft nicht die tatsächlichen Gegebenheiten 

widerspiegelt oder wenn er irrtümliche Vorstellungen, die der Versicherer 

pflichtwidrig nicht richtig gestellt hat, anhand der Informationen als solche hätte 

erkennen können. Entsprechendes gilt mit Blick auf die Verletzung der Pflicht 

zur Begründung eines erteilten Rates. 

Ebenso wie zum alten Recht wird auch zu den Pflichten des Versicherers gemäß 

§ 6 Abs. 1 S. 1 VVG die Ansicht vertreten, dass der Versicherungsnehmers sich 

auf pflichtwidrig erteilte Auskünfte verlassen dürfe, bzw. dass bei Bestehen ei-

ner Pflicht zur Beratung und Begründung eines erteilten Rates keine Obliegen-

heit zur Selbstinformation bestehen könne2187. 

Es bestehen aber Bedenken, ob dieser Ansicht zu folgen ist. Von einem Mitver-

schulden im Sinne des § 254 Abs. 1 BGB ist im Grundsatz dann auszugehen, 

wenn der Geschädigte diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, die nach der Lage der 

Sache erforderlich erscheint, um sich selbst vor Schaden zu bewahren2188. Zwar 

ist im Grundsatz den Kritikern der Annahme eines Mitverschuldens darin bei-

                                                 
2182 Vgl. BGHZ 40, 22 (28); OLG Köln RuS 1986, 195 (196); VersR 1998, 180 (181); OLG 
Oldenburg und LG Osnabrück VersR 1998, 220 (221 und 222); Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 
39 (58); Gruber, in: BK, § 43, Rn. 37; Kollhosser, in: P/M, § 43, Rn. 39; Langheid, in: R/L, § 43, 
Rn. 52; Reiff, in: VersR Hdb, § 5, Rn. 102; Römer, S. 39. 
2183 Vgl. BGHZ 40, 22 (28); OLG Köln RuS 1986, 195 (196). 
2184 Vgl. BGH NJW-RR, 16; NJW-RR 1988, 855 (856). 
2185 Vgl. Prölss, in: P/M, Vorbem. II, Rn. 15. 
2186 Vgl. S. Lorenz, S. 442. 
2187 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 48; Terbille, in: MAH, § 2, Rn.47.  
2188 Vgl. BGH NJW 1997, 2234; NJW-RR 1988, 855 (856); Heinrichs, in: Palandt, § 254, Rn. 1. 
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zupflichten, dass bei der Verletzung einer Aufklärungspflicht deren Pflichten 

begründende Umstände dafür sprechen, dass der Geschädigte sich nicht selbst 

informieren oder die erteilten Informationen überprüfen muss. Überzeugend ist 

dies insbesondere dann, soweit diesem keine eigenen Informationen zugänglich 

sind oder diese erst durch Recherchen beschafft werden müssen. In der Recht-

sprechung ist jedoch anerkannt, dass ein Mitverschulden des Geschädigten in 

Betracht kommt, soweit dieser selbst über eine eigene Sachkunde verfügt bzw. 

ihm zusätzliche Informationen von dritter Seite zur Verfügung stehen2189. 

Übertragen auf die Situation bei der Anbahnung eines Versicherungsvertrages ist 

daher zu berücksichtigen, dass der Versicherungsnehmer nicht ausschließlich 

durch den Versicherungsvertreter über das in Frage kommende Versicherungs-

produkt informiert wird, sondern ihm zusätzlich die Informationen nach § 7 

VVG sowie die AVB zu Informationszwecken zur Verfügung stehen. Diese 

stammen zwar nicht von dritter Seite und es besteht auch keine Rechtspflicht 

diese zur Kenntnis zu nehmen2190. Zudem dienen die individuellen Beratungs-

pflichten des § 6 Abs. 1 S. 1 VVG der Ergänzung dieser generellen Informati-

onspflichten und sollen dazu beitragen, bestimmte Schwächen der vorvertragli-

chen Informationserteilung zu kompensieren2191, gleichwohl genießt die Bera-

tung nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG keinen logischen Vorrang. Vielmehr sind die §§ 

6 und 7 VVG in ihrer Gesamtheit zu würdigen, da anderenfalls die Informati-

onserteilung gemäß § 7 VVG hinfällig wäre. Neben der Beratung durch den 

Versicherer steht dem Versicherungsnehmer somit noch eine weitere Informati-

onsquelle zur Verfügung, die auch aus seiner Sicht einen eigenständigen Zweck 

erfüllen muss. Folglich ist es sorgfaltswidrig im Sinne des § 254 Abs. 1 BGB, 

wenn von dieser kein Gebrauch gemacht wird2192. 

Als Folge des Mitverschuldens ist eine anteilige Kürzung des Schadensersatzan-

spruchs vorzunehmen. Soweit der Versicherungsnehmer im Wege des Scha-

densersatzes als Naturalrestitution die Aufhebung des abgeschlossenen Vertra-

ges verlangt und damit eine an sich unteilbare Leistung, ist der Versicherungs-

nehmer anteilig an den Kosten der Vertragsaufhebung zu beteiligen. Im Übrigen 

ist das Mitverschulden bei der Geltendmachung der übrigen Schadenspositionen 

wie der Rückforderung erbrachter Prämienzahlungen zu berücksichtigen2193. 

 

dd. Konkurrenzen 

Da es sich bei dem Anspruch aus § 6 Abs. 5 VVG um eine spezialgesetzliche 

Ausprägung des Schadensersatzanspruchs aus Verschulden bei Vertragsschluss 

                                                 
2189 Vgl. BGH NJW-RR 1988, 855 (856). 
2190 Vgl. oben unter C. II. 3. a. cc. und C. III. 4. e. hh. 
2191 Vgl. oben unter C. IV. 2. 
2192 Vgl. im Ergebnis Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 31. 
2193 Vgl. oben unter E. II. 5. b. cc. (1.). 
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gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB handelt, kann wegen des Konkurrenz-

verhältnisses zu den Anfechtungsrechten und dem Recht zur fristlosen Kündi-

gung im Ergebnis auf die Ausführungen zum Schadensersatzanspruch wegen der 

Verletzung der Informationspflichten nach § 7 VVG verwiesen werden2194. 

 

e. „Sich-nicht-berufen-Dürfen“ des Versicherers 

Nicht nur in den Fällen, in denen der Versicherungsnehmer infolge einer 

pflichtwidrig unterlassenen oder mangelhaften Aufklärung Obliegenheiten ver-

letzte und dies an sich zu einer Leistungsfreiheit des Versicherers führte2195, 

sondern auch dann, wenn infolge der Verletzung von Aufklärungspflichten eine 

Unterversicherung eintrat, finden sich in der Rechtsprechung zum alten Recht 

Ausführungen, wonach der Versicherer sich nicht auf den Unterversicherungs-

einwand berufen dürfe2196. 

Ob hierin für die Fälle der Unterversicherung eine eigenständige Rechtsfolge im 

Sinne eines Rechtsmissbrauchseinwands zu sehen war2197, muss indes bezweifelt 

werden, denn in den Entscheidungen betonen die Gerichte stets die Verpflich-

tung des Versicherers zum Schadensersatz und berücksichtigten den Einwand 

des Mitverschuldens gemäß § 254 BGB ebenso anspruchskürzend wie sie im 

Wege des Vorteilsausgleichs ersparte Prämienaufwendungen anrechneten2198. Es 

ist daher davon auszugehen, dass die Ausführungen zu einem „Sich-nicht-

berufen-Dürfen“ des Versicherers nur der Umschreibung der Konsequenzen 

eines Schadensersatzanspruches dienen, in dessen Folge der Versicherungsneh-

mer im Wege der Naturalrestitution so zu stellen war, als sei eine Unterversiche-

rung beseitigt worden. Dementsprechend wird in der Gesetzesbegründung zum 

neuen VVG speziell im Zusammenhang mit dem Unterversicherungseinwand 

des § 75 VVG ausgeführt, dass diesem Einwand im Einzelfall ein Schadenser-

satzanspruch gemäß § 6 Abs. 5 VVG entgegenstehen könne, wenn der Versiche-

rer die ihm in diesem Punkt obliegende Beratungspflicht verletzte2199. 

Im Ergebnis ist daher ein „Sich-nicht-berufen-Dürfen“ als eigenständige Rechts-

folge neben einem Schadensersatzanspruch aus § 6 Abs. 5 VVG nicht anzuer-

kennen2200. 

 

 

                                                 
2194 Vgl. oben unter E. II. 5. c. bb. und E. II. 5. c. cc. 
2195 Vgl. Römer, S. 40. 
2196 Vgl. BGH VersR 1989, 472 (473); OLG Celle VersR 1995, 333; OLG Hamm RuS 1995, 389 
(390); OLG Koblenz VersR 1997, 1226 (1227); OLG Köln VersR 1994, 342; OLG Saarbrücken 
RuS 1998, 384 (385). 
2197 In diese Richtung, aber zweifelnd Dörner, in: E. Lorenz (Hrsg.), S. 39 (60f). 
2198 Vgl. OLG Koblenz VersR 1997, 1226 (1227); OLG Saarbrücken RuS 1998, 384 (385). 
2199 Vgl. BT-Drucks. 16/3945, S. 78 re. Sp. 
2200 A.A.: Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 49. 
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3. Pflicht zur Dokumentation 

Auf Grund der Dokumentationspflicht nach § 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG 

muss der Versicherer die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers, 

die Fragen nach diesen, den Rat und die Gründe für einen erteilten Rat doku-

mentieren2201 und diese in Textform erstellte Dokumentation dem Versiche-

rungsnehmer grundsätzlich vor der Abgabe seiner Vertragserklärung übermit-

teln2202. Verletzungen dieser Pflicht sind in der Weise denkbar, dass der Versi-

cherer keine Dokumentation erstellt, sie unvollständig oder entgegen § 6 Abs. 2 

S. 1 VVG nicht klar und verständlich ist, die Dokumentation nicht rechtzeitig 

zur Verfügung gestellt wird oder diese Angaben enthält, welche die erfolgte Be-

ratung nicht wahrheitsgemäß wiedergeben. Fraglich ist, welche Folgen an die 

Verletzungen der Dokumentationspflicht anknüpfen. 

 

a. Zustandekommen und Inhalt des Versicherungsvertrages 

Verletzt wird die Dokumentationspflicht, wenn abweichend vom tatsächlichen 

Verlauf des Beratungsgesprächs unzutreffende Angaben über die Reichweite des 

Versicherungsschutzes gemacht werden, etwa soweit es um die Dokumentation 

eines aufklärenden Hinweises geht. Zu denken ist an den Fall, dass ein Versiche-

rungsnehmer eine Gebäudeversicherung nach Maßgabe der VGB 2008 (1914) 

abschließen möchte und dieser vom Versicherungsvertreter darauf hingewiesen 

wird, dass entgegen seiner irrtümlichen Vorstellungen nicht bezugsfertige Ge-

bäudeteile gemäß § 4 Nr. 4 b aa VGB 2008 (1914) nicht gegen Sturm- und Ha-

gelschäden versichert sind. In die Beratungsdokumentation wird das Wort 

„nicht“ indes nicht aufgenommen. Fraglich ist, ob aufgrund dieses Fehlers die 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers gemäß §§ 133, 157 BGB so zu 

verstehen ist, dass er Versicherungsschutz nach Maßgabe der fehlerhaften Do-

kumentation beantragen möchte und sich somit die Pflichtverletzung des Versi-

cherers auf das Zustandekommen und den Inhalt des Versicherungsvertrages 

auswirkt. 

Voraussetzung hierfür wäre zunächst, dass der Versicherungsnehmer seine Wil-

lenserklärung nicht sofort nach dem Beratungsgespräch abgibt und daher der 

Versicherungsvertreter damit rechnen muss, dass dieser den Inhalt der Bera-

tungsdokumentation tatsächlich zur Kenntnis nimmt. 

Ferner müsste der Vertreter positive Kenntnis davon haben, dass er eine falsche 

Information dokumentiert hat, denn nur dessen tatsächliche Kenntnis kann bei 

der Auslegung nach dem Empfängerhorizont gemäß §§ 133, 157 BGB berück-

sichtigt werden. Dass der Versicherungsvertreter vorsätzlich eine unzutreffende 

Auskunft dokumentiert ohne auch im Gespräch mit dem Versicherungsnehmer 

                                                 
2201 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. aa. (1.)-(3.). 
2202 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. bb. (2.). 



 450 

gegen seine Beratungspflicht nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG bzw. gegen die „allge-

meine Wahrheitspflicht“ gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB verstoßen zu 

haben, wird jedoch praktisch auszuschließen sein. 

Schließlich dürfte der Versicherungsnehmer sich auch nicht mehr an den Inhalt 

des Beratungsgesprächs erinnern können und seine Vorstellung über den Um-

fang des Versicherungsschutzes allein anhand der Beratungsdokumentation bil-

den. Dieser Umstand müsste für den Versicherungsvertreter ebenfalls erkennbar 

sein, um bei der Auslegung berücksichtigt zu werden. Da der Versicherungsver-

treter jedoch keine nähere Kenntnis darüber haben wird, wie es konkret um das 

Erinnerungsvermögen des Versicherungsnehmers gestellt ist und ob dieser allein 

die Beratungsdokumentation zur Kenntnis genommen hat, ist dessen Willenser-

klärung gemäß §§ 133, 157 BGB entsprechend dem Erklärungsgehalt des unter-

schriebenen Antrags- bzw. Annahmeformulars so zu verstehen, dass er den Ver-

trag nach Maßgabe der AVB schließen möchte. 

Eine unzutreffende Angabe in der Beratungsdokumentation kann auch nicht über 

die Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB zu einer Änderung des Vertrags-

inhalts führen, denn anders als in den Fällen von Verletzungen der Informati-

onspflicht nach § 7 VVG, die in Bezug auf vertragliche Leistungen und Rechte 

zu einem Widerspruch mit den AVB führen2203, ist zu berücksichtigen, dass die 

Angaben in der Dokumentation nur im Hinblick auf die Anbahnung des konkre-

ten Vertrages gemacht werden und daher als einzelfallbezogene Informationen 

bereits keine AGB bzw. AVB gemäß § 305 Abs. 1 BGB sind. 

Verletzungen der Dokumentationspflicht haben somit praktisch keine Auswir-

kungen auf das Zustandekommen und den Inhalt des Vertrages. 

 

b. Anfechtungsrechte des Versicherungsnehmers 

Neben ihrer Beweisfunktion soll die Dokumentation es dem Versicherungsneh-

mer ermöglichen, eine Beratung nachvollziehen zu können2204. Wenn der Versi-

cherungsnehmer sich nicht mehr genau an den Inhalt des Beratungsgesprächs 

erinnert, können somit Verletzungen der Dokumentationspflicht dazu führen, 

dass dieser ohne bzw. mit einer unvollständigen, nicht klaren und verständlichen 

oder nicht rechtzeitig übermittelten Dokumentation unzutreffende Vorstellungen 

über die Reichweite des angebotenen Versicherungsschutzes entwickelt. Bei 

Abgabe seiner Willenserklärung kann er somit einem Inhaltsirrtum gemäß § 119 

Abs. 1 1. Alt. BGB bzw. einem Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigen-

schaft gemäß § 119 Abs. 2 BGB unterliegen. Dass er beim Vertreter hätte nach-

fragen können oder anhand der vorvertraglichen Informationen ggf. seine irr-

tümlichen Vorstellungen hätte korrigieren können, steht der gemäß für die Ab-

                                                 
2203 Vgl. oben unter E. II. 1. b. bb. (2.) (b.) (aa.). 
2204 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. aa. (2.). 
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gabe der Willenserklärung gemäß § 119 Abs. 1 BGB erforderlichen Kausalität 

nicht entgegen, denn entscheidend ist allein, ob er seine irrtümlichen Vorstellun-

gen erkannt hat und somit, ob er tatsächlich Nachfragen gestellt bzw. die vorver-

traglichen Informationen gelesen hat. 

Bei einer vorsätzlichen Verletzung der Dokumentationspflicht ist überdies ein 

Recht zur Anfechtung nach § 123 Abs. 1 BGB denkbar. 

 

c. Recht zur fristlosen Kündigung gemäß § 314 BGB 

Schwerwiegende Verletzungen der Dokumentationspflicht können ebenso wie 

Verletzungen der Informationspflichten nach § 7 VVG bzw. der Pflichten zur 

Frage, Beratung und Begründung eines erteilten Rates2205 das Vertrauen in eine 

ordnungsgemäße Vertragsabwicklung erschüttern und damit einen wichtigen 

Grund im Sinne des § 314 Abs. 1 BGB bilden, der ein Recht zur Kündigung 

gewährt. 

 

d. Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 6 Abs. 5 VVG 

§ 6 Abs. 5 VVG nimmt auf die Pflichten des Versicherers nach § 6 Abs. 1 und 2 

VVG Bezug und sieht somit eine Schadensersatzverpflichtung auch für den Fall 

der Verletzung der Dokumentationspflicht vor2206. 

 

aa. Schuldhafte Pflichtverletzung und ersatzfähiger Schaden 

Verletzt der Versicherer schuldhaft seine Dokumentationspflicht, indem er kei-

ne, nur eine unvollständige, nicht klar verständliche oder inhaltlich unzutreffen-

de Dokumentation zur Verfügung stellt bzw. diese dem Versicherungsnehmer 

erst nach Abgabe seiner Willenserklärung übermittelt, kann dieser geltend ma-

chen, er habe ohne Dokumentation den Inhalt des Beratungsgesprächs nicht zu-

treffend rekapitulieren können2207. So kann der Versicherungsnehmer vortragen, 

einen aufklärenden Hinweis vergessen bzw. unzutreffend in Erinnerung behalten 

oder, bei einer inhaltlich unzutreffenden Dokumentation, falsche Vorstellungen 

über den Inhalt und die Folgen eines Vertragsschlusses entwickelt zu haben. 

Hätte der Versicherungsnehmer bei einem pflichtgemäßen Verhalten den Ver-

trag nicht geschlossen oder einen anderen Vertrag mit dem gleichen oder einem 

anderen Versicherer, ist der ersatzfähige Schaden entweder in dem Vertrags-

schluss und eventuell erbrachten Prämienzahlungen oder bei Eintritt eines unge-

deckten, aber bei Abschluss eines anderen Vertrages gedeckten, Versicherungs-

falles in dem Fehlen eines Deckungsanspruchs zu sehen. Der Versicherungs-

nehmer kann daher im Wege der Naturalrestitution gemäß § 249 Abs. 1 BGB 

                                                 
2205 Vgl. oben unter E. II. 4. und E. III. 1. c. sowie E. III. 2. c. 
2206 Vgl. Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 44. 
2207 Vgl. Marlow/Spuhl, S. 29f. 
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entweder die Aufhebung des Vertrages und Rückzahlung der Prämien verlangen 

oder „Quasi-Deckung“ nach Maßgabe eines anderweitigen abgeschlossenen 

Versicherungsvertrages unter Anrechnung eventuell ersparter Prämienzahlun-

gen. 

Während das Verschulden des Versicherers gemäß § 6 Abs. 5 S. 2 VVG vermu-

tet wird, gilt hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast im Übrigen, dass der 

Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung und den Eintritt eines ersatzfähigen 

Schadens beweisen muss. Da die Dokumentationspflicht jedoch in einem engen 

sachlichen Zusammenhang mit den Pflichten zur Befragung, Beratung und Be-

gründung eines erteilten Rates steht, ist davon auszugehen, dass den Versicherer 

im Hinblick auf die Erfüllung der Dokumentationspflicht, ebenso wie bei den 

anderen Pflichten nach § 6 Abs. 1 S. 1 VVG auch2208, eine „sekundäre Behaup-

tungslast“ trifft. 

 

bb. Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden 

(1.) Kausalitätsvermutung 

Zu den anspruchsbegründenden Tatsachen gehört auch der Ursachenzusammen-

hang zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Fraglich ist, ob auch bei der Ver-

letzung der Dokumentationspflicht zugunsten des Versicherungsnehmers die in 

der Rechsprechung zu der Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten 

entwickelte Kausalitätsvermutung2209 eingreift. 

Die Kausalitätsvermutung hat die Rechtsprechung maßgeblich mit dem Zweck 

der verletzten Pflichten, nämlich das Für und Wider einer Maßnahme abwägen 

zu können und mit der anderenfalls bestehenden Beweisnot, begründet, da sich 

im Nachhinein nur schwer mit der erforderlichen Zuverlässigkeit beurteilen las-

se, wie der andere Teil bei pflichtgemäßem Verhalten gehandelt hätte2210. Da die 

Dokumentation einerseits ermöglichen soll, eine Beratung nachzuvollziehen und 

andererseits der Versicherungsnehmer kaum beweisen kann, wie er sich bei ei-

ner ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Pflicht verhalten hätte, ist daher die Kau-

salitätsvermutung auch auf die Verletzung der Dokumentationspflicht nach § 6 

Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 VVG zu übertragen. 

 

(2.) Widerlegung der Kausalitätsvermutung 

(a.) Keine Kenntnisnahme der Beratungsdokumentation 

Den Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden kann der 

Versicherer, ebenso wie bei der Verletzung der Informationspflichten nach § 7 

VVG2211, insbesondere bei einer Anbahnung des Vertrages im „Antragsmodell“ 

                                                 
2208 Vgl. oben unter E. III. 1. d. aa. und E. III. 2. d. aa. 
2209 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (1.). 
2210 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (2.) (b.). 
2211 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (3.) (a.). 
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widerlegen. Hierzu muss er darlegen und beweisen, dass der Versicherungsneh-

mer nach Erhalt der Dokumentation trotz der bestehenden Möglichkeit zur 

Kenntnisnahme hiervon keinen Gebrauch gemacht und somit unmittelbar im 

Anschluss an das Beratungsgespräch seinen Antrag gestellt hat. In diesem Fall 

können sich inhaltliche Unzulänglichkeiten der Dokumentation nicht auf die 

Entscheidung über den Abschluss des Vertrages ausgewirkt haben. 

 

(b.) Nachreichen der Beratungsdokumentation 

Übermittelt der Versicherer eine ordnungsgemäße Dokumentation nicht vor der 

Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, sondern erst zu einem 

späteren Zeitpunkt, kann ihr Zweck, eine Rekapitulation der Beratung vor der 

Entscheidung über den Abschluss eines Versicherungsvertrages zu ermöglichen, 

nicht mehr erreicht werden. Gleichwohl bietet die Übermittlung einer verspäte-

ten Dokumentation einen Anlass dafür, sich mit ihrem Inhalt zu beschäftigen. 

Erhebt der Versicherungsnehmer keine Einwendungen gegen den Vertrags-

schluss nach Erhalt der Dokumentation, deutet dies darauf hin, dass er entweder 

diese nicht zur Kenntnis genommen hat oder diese keine Punkte beinhaltet, die 

ihn seine Entscheidung über den Vertragsschluss überdenken lassen. Dies deutet 

darauf hin, dass auch bei einer rechtzeitigen Übermittlung der Dokumentation 

diese nicht näher zur Kenntnis genommen worden wäre bzw. sich aus ihr sich 

keine Bedenken gegen den Vertragsschluss ergeben hätten. Entsprechend den 

Ausführungen zur Widerlegung der Kausalitätsvermutung bei einem Nachrei-

chen der Informationen nach § 7 VVG2212 ist daher ein gewichtiges Indiz gegen 

die Ursächlichkeit der verspäteten Übermittlung für den Eintritt eines Schadens 

zu sehen, wenn der Versicherungsnehmer nach Erhalt der Dokumentation sich 

nicht beim Versicherer wegen des abgeschlossenen Vertrages meldet. 

 

cc. Mitverschulden 

Fraglich ist, unter welchen Voraussetzungen ein anspruchsminderndes Mitver-

schulden des Versicherungsnehmers gemäß § 254 Abs. 1 BGB in Frage kommt. 

Soweit der Versicherungsnehmer aus den AVB und den übrigen vorvertragli-

chen Informationen etwaige durch die Verletzung der Dokumentationspflicht 

hervorgerufene Fehlvorstellungen über den angebotenen Versicherungsschutz 

hätte erkennen können, ist entsprechend den Ausführungen zum Mitverschulden 

bei der Verletzung der Pflichten zur Beratung und Begründung eines erteilten 

Rates2213 von einem obliegenheitswidrigen Verhalten seinerseits auszugehen, 

wenn er die AVB und die übrigen Informationen nicht zur Kenntnis genommen 

hat. 

                                                 
2212 Vgl. oben unter E. II. 5. a. bb. (3.) (b.). 
2213 Vgl. oben unter E. III. 2. d. cc. 
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Darüber hinaus ist von einem Mitverschulden auszugehen, wenn der Versiche-

rungsnehmer einräumt, sich des Umstandes bewusst gewesen zu sein, bestimm-

te, aus seiner Sicht relevante Punkte aus dem Beratungsgespräch vergessen, aber 

dennoch nicht beim Versicherungsvertreter nachgefragt zu haben. Schließlich ist 

er insoweit bewusst das Risiko eingegangen, dass der abgeschlossene Vertrag 

nicht seinen Wünschen und Bedürfnissen gerecht wird. 

 

e. Konkurrenzen 

Wegen des Konkurrenzverhältnisses zwischen den Anfechtungsrechten, dem 

Recht zur fristlosen Kündigung und dem Anspruch auf Schadensersatz gemäß   

§ 6 Abs. 5 VVG kann entsprechend auf die Ausführungen im Zusammenhang 

mit der Verletzung der Pflichten zur Beratung und Begründung eines erteilten 

Rates verwiesen werden2214. 

 

f. Zivilprozessuale Folgen der Verletzung der Dokumentationspflicht 

aa. Bedeutung der Dokumentation als Beweismittel 

Die Dokumentation soll dem Versicherungsnehmer auch bei der Geltendma-

chung seiner Rechte behilflich sein2215 und ihm somit als Beweismittel zum Be-

leg der Verletzung der Pflichten zur Frage, Beratung und Begründung eines er-

teilten Rates dienen. In formaler Hinsicht könnte als gespeicherte Datei auf ei-

nem USB-Stick oder einer CD-ROM übergeben werden, da das Gesetz gemäß   

§ 6 Abs. 2 S. 1 VVG nur die Textform vorschreibt. Insoweit wäre die Dokumen-

tation als Augenscheinsobjekt gemäß § 371 Abs. 1 ZPO zu klassifizieren. Eine 

Übergabe in gespeicherter Form scheidet jedoch aus, soweit im „Antragsmodell“ 

der Antrag im Anschluss an das Beratungsgespräch gestellt werden soll oder 

soweit der Versicherungsnehmer mit einer Erteilung in gespeicherter Form nicht 

einverstanden ist. In diesen Fällen muss die Dokumentation daher geschrieben 

oder gedruckt auf Papier übergeben werden2216. Eine Unterschrift des Versiche-

rers bzw. des Versicherungsvertreters unter der Dokumentation sieht das Gesetz 

nicht vor. Da diese aber die menschliche Gedankenerklärung des Versiche-

rungsvertreters über den Inhalt des Beratungsgesprächs wiedergibt, erfüllt sie die 

begrifflichen Anforderungen an eine Urkunde2217 und ist daher als Privaturkunde 

zu klassifizieren, allerdings ohne die Beweiswirkung des § 416 ZPO2218, weswe-

gen sie der freien Beweiswürdigung gemäß § 286 ZPO unterliegt2219. 

Die praktische Bedeutung der Dokumentation als Beweismittel ist nicht zu un-

                                                 
2214 Vgl. oben unter E. III. 2. c. bb. und E. III. 2. d. dd. 
2215 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. aa. (2.). 
2216 Vgl. oben unter C. IV. 5. c. bb. (1.). 
2217 Vgl. Geimer, in: Zöller, Vor § 415, Rn. 2; Huber, in: Musielak, § 415, Rn. 4. 
2218 Vgl. Huber, in: Musielak, § 416, Rn. 1. 
2219 Vgl. Geimer, in: Zöller, § 416, Rn. 13; Huber, in: Musielak, § 416, Rn. 1. 
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terschätzen, denn häufig wird der Versicherungsnehmer das Beratungsgespräch 

mit dem Versicherungsvertreter alleine führen und kann daher nur ihn als Zeu-

gen für seine Behauptungen benennen. Da dieser aber selbst gemäß § 63 VVG 

für Pflichtverletzungen in Anspruch genommen werden kann, ist die Glaubhaf-

tigkeit seiner Angaben wegen eines erkennbaren Eigeninteresse am negativen 

Ausgang eines Verfahrens gegen den Versicherer kritisch zu hinterfragen. Dar-

über hinaus scheidet der Versicherungsvertreter als Zeuge aus, wenn dieser ne-

ben dem Versicherer als Gesamtschuldner verklagt wird. In Frage kommt diese 

Konstellation insbesondere dann, wenn der Versicherungsnehmer im Wege des 

Schadensersatzes nicht allein die Aufhebung des abgeschlossenen Vertrages 

begehrt. Häufig bleibt dem Versicherungsnehmer dann nur die Möglichkeit, sei-

ne Ansprüche an einen Dritten abzutreten, um selbst als Zeuge im Prozess auf-

treten zu können, wobei freilich im Rahmen der Beweiswürdigung sein Eigenin-

teresse am Prozessausgang zu berücksichtigen sein wird. 

Abgesehen von der Beweissituation des Versicherungsnehmers hat auch der 

Versicherer ein erhebliches Interesse an einer ordnungsgemäßen Dokumentati-

on, da ihn bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen der Verletzung sei-

ner Pflichten zur Frage, Beratung und Begründung eines erteilten Rates eine 

sekundäre Darlegungslast trifft2220 und er daher die Dokumentation benötigt, um 

sein Vorgehen bei der Beratung substantiiert darlegen zu können2221. 

 

bb. Beweismöglichkeiten 

Es ist bereits ausgeführt worden, dass die Dokumentation als Beweismittel für 

das Bestehen einer Pflicht zur Frage bzw. Beratung und Begründung eines erteil-

ten Rates versagt, soweit es um deren Entstehung auf Grund eines für den Versi-

cherer erkennbaren Anlasses geht, da dieser nicht Gegenstand der Dokumentati-

onspflicht ist2222. Fraglich ist daher, welche Möglichkeiten der Beweisführung 

die Beratungsdokumentation eröffnet. 

Macht der Versicherungsnehmer als Pflichtverletzung ein Unterlassen geltend, 

also dass bestimmte Fragen nicht gestellt, bzw. bestimmte Empfehlungen und 

aufklärende Hinweise nebst Begründung nicht oder nicht vollständig erteilt wor-

den sind, ist davon auszugehen, soweit Angaben hierzu nicht in der Beratungs-

dokumentation zu finden sind, dass diese dokumentationspflichtigen Ereignisse 

auch nicht stattgefunden haben. In Anlehnung an die Rechtsprechung zu den 

Dokumentationspflichten im Arzthaftungsrecht2223 ist von einer widerleglichen 

Vermutung zugunsten des Versicherungsnehmers auszugehen, so dass der Ver-

                                                 
2220 Vgl. oben unter E. III. 1. d. aa. und E. III. 2. d. aa. 
2221 Vgl. Ebers, in: PK-VVR, § 6, Rn. 43. 
2222 Vgl. oben unter E. III. 1. d. aa. und E. III. 2. d. aa. 
2223 Vgl. BGH VersR 1999, 190 (191);VersR 1997, 362 (364); VersR 1995, 706 (707); VersR 
1983, 983. 
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sicherer insoweit das Gegenteil zu beweisen hat2224. 

Behauptet der Versicherungsnehmer eine Pflichtverletzung, da der Versicherer 

ihm eine Empfehlung gegeben hat, die sich nicht an seinen Wünschen oder Be-

dürfnissen orientiert, oder behauptet er inhaltlich unzutreffende Begründungen 

eines Rates bzw. falsche tatsächliche Angaben im Zusammenhang mit der Ertei-

lung eines aufklärenden Hinweises, kann er mit einer ordnungsgemäßen Doku-

mentation den Inhalt eines Rates, einer Begründung oder eines Hinweises an-

hand belegen. 

 

cc. Beweiserleichterungen 

Probleme ergeben im Hinblick auf die Beweisführung, wenn der Versicherer 

keine Dokumentation erstellt, sie dem Versicherungsnehmer nicht zur Verfü-

gung stellt oder, was diesem Fall gleichzusetzen ist, wenn sie entgegen § 6 Abs. 

2 S. 1 VVG insgesamt nicht klar und verständlich ist. Ebenso bestehen Schwie-

rigkeiten bei der Beweisführung, soweit der Inhalt eines Ratschlages, einer Be-

gründung oder eines aufklärenden Hinweises belegt werden soll, die Dokumen-

tation aber in den entscheidenden Punkten unvollständig ist, da diese dann im 

Hinblick auf das Beweisthema unergiebig ist. In den genannten Fällen führt das 

regelmäßig schuldhaft pflichtwidrige Verhalten des Versicherers dazu, dass dem 

Versicherungsnehmer angesichts seiner eingeschränkten Beweismöglichkeiten 

die Beweisführung unmöglich gemacht bzw. zumindest erheblich erschwert wird 

und somit ein Fall der Beweisvereitelung gegeben ist2225. Entsprechendes gilt, 

soweit die Dokumentation wahrheitswidrige Angaben über den Verlauf des Be-

ratungsgesprächs enthält. 

Eine allgemeine Regelung über die Voraussetzungen und Folgen der Beweisver-

eitelung sieht die ZPO nicht vor, jedoch lassen sich einzelnen Bestimmungen 

wie den §§ 371 Abs. 3, 427, 441 Abs. 3, 444 ZPO allgemeine Wertungen ent-

nehmen2226. Voraussetzung für die Annahme einer Beweisvereitelung ist dem-

nach, dass eine Partei vor oder im Prozess schuldhaft der Gegenseite die Beweis-

führung unmöglich macht oder erschwert, wobei sich das Verschulden sowohl 

auf die Handlung beziehen muss, die zur Beweisvereitelung führt, als auch dar-

auf, die Beweislage des Gegners in einem gegenwärtigem oder künftigen Pro-

zess nachteilig zu beeinflussen2227. Dieses doppelte Verschuldenserfordernis ist 

bei einer schuldhaften Verletzung der Dokumentationspflicht regelmäßig gege-

ben, da der Versicherer um die Bedeutung der Dokumentation für die Beweis-

                                                 
2224 Vgl. Meixner/Steinbeck, § 1, Rn. 34; Marlow/Spuhl, S. 30; Münkel, in: HK-VVG, § 6, Rn. 27 
und 47.  
2225 Vgl. BGH NJW 2006, 434 (436); NJW 2004, 222; NJW 1998, 79 (81); Foerste, in: Musie-
lak, § 286, Rn. 62; Greger, in: Zöller, § 286, Rn. 14a. 
2226 Vgl. BGH NJW 2006, 434 (436); Foerste, in: Musielak, § 286, Rn. 62; Greger, in: Zöller, § 
286, Rn. 14a. 
2227 Vgl. BGH NJW 2006, 434 (436); NJW 2004, 222; Foerste, in: Musielak, § 286, Rn. 65. 
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führungsmöglichkeiten des Versicherungsnehmers weiß. 

Als Folge der Beweisvereitelung gewährt der BGH der beweisbelasteten Partei 

Beweiserleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr2228. Insbesondere im Hin-

blick auf die Verletzung von Dokumentationspflichten heißt es in der Rechtspre-

chung des BGH, dass Beweiserleichterungen bis zu einer Umkehr der Beweis-

last gehen können, wenn dem Geschädigten nach tatrichterlichem Ermessen die 

auch nur teilweise Beweisführungslast für ein pflichtwidriges Verhalten ange-

sichts eines von diesem verschuldeten Aufklärungshindernisses billigerweise 

nicht mehr zugemutet werden könne2229. 

Soweit die Möglichkeiten der Beweisführung mit der Dokumentation reichen2230 

ist daher im Anschluss an die Rechtsprechung ist bei einer vorsätzlichen Be-

weisvereitelung von einer vollständigen Beweislastumkehr in Bezug auf eine 

behauptete Pflichtverletzung auszugehen. Angesichts des arglistigen Verhaltens 

des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer jede Belastung mit der Beweis-

führung nicht mehr zuzumuten. Gleichwohl wird es für den Versicherungsneh-

mer schwierig sein, im Einzelfall ein arglistiges Vorgehen des Versicherers 

nachzuweisen, um in den Genuss der Beweislastumkehr zu kommen. 

Praktisch bedeutsamer sind daher die Folgen einer fahrlässigen Beweisvereite-

lung. Hier gewinnen allerdings die in der Rechtsprechung aufgestellten Zumut-

barkeitskriterien an Bedeutung. Es ist somit zu berücksichtigen, dass den Versi-

cherer ein „sekundäre Behauptungslast“ im Hinblick auf die Erfüllung seiner 

Pflichten zur Befragung und Beratung des Versicherungsnehmers trifft2231. Die-

ser Darlegungslast wird der Versicherer ohne oder mit einer nicht klar und ver-

ständlich abgefassten Dokumentation kaum nachkommen können, so dass der 

Vortrag des Versicherungsnehmers in diesem Fällen gemäß § 138 Abs. 3 ZPO 

als zugestanden gilt. Auch wenn in der Gesetzesbegründung zu § 42e VVG a.F., 

der die Schadensersatzpflicht des Versicherungsvermittlers regelt, darauf abge-

stellt wird, dass die Verletzung der Dokumentationspflicht zu Beweiserleichte-

rungen führen könne2232, bedarf es einer gesonderten Beweiserleichterung neben 

der „sekundären Behauptungslast“ des Versicherers in den vorgenannten Fällen 

nicht2233. 

Problematisch könnte in diesem Zusammenhang indes der Fall sein, dass der 

Versicherer zwar eine Dokumentation erstellt, diese dem Versicherungsnehmer 

                                                 
2228 Vgl. BGH NJW 2006, 434 (436); NJW 2004, 222; NJW 1998, 79 (81); NJW 1986, 59 (61); 
NJW 1983, 332; NJW 1978, 2337 (2339); Foerste, in: Musielak, § 286, Rn. 63. 
2229 Vgl. BGH NJW 1986, 59 (61). 
2230 Vgl. oben unter E. III. 3. f. bb. 
2231 Vgl. oben unter E. III. 1. d. aa. und E. III. 2. d. aa. 
2232 Vgl. BT-Drucks. 19, S. 26 li. Sp. 
2233 Anders Rixecker, in: VersR-Hdb, 2. Aufl., § 18a, Rn. 47: Ohne Beratungsdokumentation und 
Nachweis ihres Zugangs sei in der Regel vom Beweis einer Beratungspflichtverletzung auszuge-
hen. 
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aber nicht zur Verfügung stellt. Verwendet der Versicherer diese Dokumentation 

zur Substantiierung seines Vortrages, kann sie, soweit sie das Beratungsgespräch 

inhaltlich zutreffend wiedergibt und der Versicherungsnehmer wahrheitsgemäß 

vorgetragen hat, jedoch nur dessen Tatsachenschilderung bestätigen. Handelt es 

sich demgegenüber um eine Dokumentation mit wahrheitswidrigen Angaben, 

könnte der Versicherer mit ihr den Vortrag des Versicherungsnehmers substanti-

iert bestreiten und damit seiner „sekundären Behauptungslast“ entsprechen. Um 

dem vorzubeugen, ist davon auszugehen, dass der Versicherer eine nicht über-

gebene Dokumentation unter dem Gesichtspunkt der Beweisvereitelung nicht 

zur Substantiierung seines Vortrages heranziehen darf. 

Insoweit bleibt allerdings das Problem bestehen, dass der Versicherungsnehmer 

darlegen und beweisen muss, die Beratungsdokumentation nicht erhalten zu ha-

ben. Hier hilft ihm aber die „sekundäre Behauptungslast“ des Versicherers im 

Hinblick auf die Erfüllung seiner Dokumentationspflicht2234 weiter, der dieser 

regelmäßig nur genügen kann, soweit er sich vom Versicherungsnehmer den 

Empfang der Dokumentation schriftlich bestätigen lässt. Zumindest geht der 

Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung zu § 42d VVG a.F.2235 im Hinblick auf 

die Dokumentationspflicht des Versicherungsvermittlers davon aus, dass dieser 

sich dem Empfang der Dokumentation durch eine Unterschrift des Kunden bes-

tätigen lassen wird2236. 

Darüber hinaus bleiben die Fälle problematisch, in denen die Dokumentation 

unvollständig ist, da einzelne Ratschläge und Hinweise nicht aufgenommen 

worden sind. Entsprechendes gilt, soweit der Versicherer wahrheitswidrige An-

gaben gemacht hat. Will der Versicherungsnehmer in diesen Fällen positiv eine 

bestimmte Empfehlung oder einen bestimmten Hinweis beweisen, die nicht oder 

nicht richtig dokumentiert worden sind, kann der Versicherer mithilfe der Do-

kumentation den Vortrag des Versicherungsnehmers qualifiziert bestreiten, so 

dass ihm die „sekundäre Behauptungslast“ des Versicherers nicht weiter hilft. 

Selbst wenn daher in diesen Fällen eine weitergehende Beweiserleichterung in 

Form einer Beweislastumkehr zu Lasten des Versicherers zu befürworten ist, 

bleibt ebenso wie in den Fällen einer vorsätzlichen Beweisvereitelung das 

grundlegende Problem bestehen, dass der Versicherungsnehmer die Dokumenta-

tionspflichtverletzung nachweisen muss, um in den Genuss der Beweislastum-

kehr zu kommen. Dieser Problematik kann er daher nur begegnen, wenn er un-

mittelbar nach Erhalt der Dokumentation diese auf ihre Vollständigkeit und 

Richtigkeit überprüft und daher etwaige Mängel rügt. 

 

                                                 
2234 Vgl. oben unter E. III. 3. d. aa. 
2235 Nun § 62 VVG. 
2236 Vgl. BT-Drucks. 16/1935, S. 25 li. Sp. 
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4. Zusammenfassung 

Die Folgen, die an die Verletzung der Pflichten zur Frage, Beratung und Be-

gründung eines erteilten Rates sowie zur Dokumentation anknüpfen sind ebenso 

wie bei der Verletzung der Pflicht zur Information des Versicherungsnehmers 

nach § 7 VVG vielfältig: 

Auswirkungen auf das Zustandekommen des Versicherungsvertrages können 

unzutreffende Tatsachenbehauptungen über die Reichweite des Versicherungs-

schutzes haben. Insbesondere bei einer Anbahnung des Versicherungsvertrages 

im „Invitatiomodell“ kann gemäß § 154 Abs. 1 BGB ein Dissens zwischen den 

Parteien vorliegen, soweit die Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers 

dahin auszulegen ist, dass dieser nicht das Angebot des Versicherers annehmen 

möchte. Bei einer Anbahnung des Versicherungsvertrages im „Antragsmodell“ 

kommt der Versicherungsvertrag demgegenüber grundsätzlich nach Maßgabe 

der AVB zustande, auch wenn die Antragserklärung des Versicherungsnehmers 

dahin auszulegen sein sollte, dass dieser Versicherungsschutz nach Maßgabe der 

unzutreffenden Auskünfte des Versicherungsvertreters bzw. entsprechend seiner 

irrtümlichen Vorstellungen beantragen möchte, da insoweit § 5 Abs. 1 VVG 

einen Dissens verhindert. Der Annahme eines entsprechenden vertraglichen Er-

füllungsanspruchs steht entgegen, dass § 5 Abs. 2 VVG mit Rücksicht auf die 

Neuregelung der Schadensersatzverpflichtung des Versichungsvertreters teleo-

logisch zu reduzieren ist. Für eine gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung ist 

in diesen Fällen unter der Geltung des neuen VVG demgegenüber kein Raum 

mehr. 

Nicht unmittelbare Folge, aber begünstigt durch die Verletzung der Pflichten des 

Versicherers können dem Versicherungsnehmer gemäß §§ 119 Abs. 1 und 2 

sowie 123 Abs. 1 BGB Anfechtungsrechte zustehen, mit denen er sich wieder 

von einem geschlossenen Vertrag lösen kann. 

Darüber hinaus können schwerwiegende Verletzungen ein Recht zur fristlosen 

Kündigung nach § 314 Abs. 1 BGB begründen. 

Im Mittelpunkt der Rechtsfolgen der Verletzung der vorvertraglichen Pflichten 

des Versicherers gemäß § 6 Abs. 1 und Abs. 2 BGB steht die Verpflichtung zum 

Schadensersatz gemäß § 6 Abs. 5 VVG. Die Geltendmachung eines solchen 

Schadensersatzanspruches wird dadurch erleichtert, dass der Versicherer einem 

substantiierten Vortrag des Versicherungsnehmers über das Vorliegen eines 

Pflichten begründenden Anlasses nur mit einem qualifizierten Bestreiten begeg-

nen kann. Entsprechendes gilt im Hinblick auf Verletzung der Pflichten zur Fra-

ge, Beratung und Begründung eines erteilten Rates sowie zur Dokumentation, da 

hier den Versicherer eine „sekundäre Behauptungslast“ im Hinblick auf die Er-

füllung seiner Pflichten trifft. 

Mit Blick auf das Konkurrenzverhältnis der einzelnen Rechtsbehelfe und An-
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sprüche untereinander ist davon auszugehen, dass diese im Ergebnis nebenein-

ander Anwendung finden. 

Neben materiellrechtlichen Folgen führt die Verletzung der Dokumentations-

pflicht zu zivilprozessualen Besonderheiten. Soweit die Beweisführungsmög-

lichkeiten mit einer ordnungsgemäßen Dokumentation reichen, führt die in ei-

nem vorsätzlichen Verstoß gegen die gegen die Dokumentationspflicht liegende 

vorsätzliche Beweisvereitelung zur einer Beweislastumkehr hinsichtlich des vom 

Versicherungsnehmer behaupteten Pflichtverstoßes. Demgegenüber ist in den 

Fällen einer fahrlässigen Beweisvereitelung mit Rücksicht auf die „sekundäre 

Behauptungslast“ des Versicherers eine differenzierte Betrachtungsweise gebo-

ten, die im Ergebnis bis zu einer Beweislastumkehr führen kann. Problematisch 

ist indes, ob und wie der Versicherungsnehmer eine schuldhafte Verletzung der 

Dokumentationspflicht als Voraussetzung der Beweisvereitelung darlegen und 

beweisen kann um in den Genuss der Beweiserleichterungen zu kommen. 
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F. Gesamtergebnis 

Ziel der Arbeit ist es gewesen, die Voraussetzungen für den Abschluss eines 

Versicherungsvertrages und die Einbeziehung von AVB zu untersuchen sowie 

die Anforderungen an die Erfüllung der aus § 6 Abs. 1 und 2 sowie § 7 VVG 

i.V.m. der VVG-InfoV folgenden Pflichten zu analysieren, um diese in denkbare 

Vertragsschlussmodelle zu überführen. Schließlich sollten die Konsequenzen 

von Verstößen gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen von AVB und die Fol-

gen der Verletzung vorvertraglicher Pflichten sowie deren Konkurrenzverhältnis 

zueinander näher untersucht werden. Die gefundenen Ergebnisse lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

 

I. Voraussetzungen für den Abschluss eines Versicherungsvertrages 

Das Zustandekommen des Versicherungsvertrages richtet sich nach den §§ 145ff 

BGB, so dass Versicherungsnehmer und Versicherer sich über die „essentialia 

negotii“ einigen müssen. Weder bestehen für den Abschluss des Versicherungs-

vertrages Formvorschriften noch sieht das neue VVG eine zwingende Rollenver-

teilung zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer als Antragendem und 

Annehmendem vor. 

 

II. Voraussetzungen für die Einbeziehung von AVB 

Anders als das alte Recht mit § 5a VVG a.F. sieht das neue VVG keine generelle 

Sonderregelung zur Einbeziehung von AVB vor. Diese richtet sich allein nach 

den allgemeinen Vorschriften der §§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB. 

Zur Vereinfachung der Einbeziehung von AVB kommt trotz ihrer häufig konsti-

tutiven Bedeutung für einen Versicherungsvertrag weder eine teleologische Re-

duktion der allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen in Frage noch ist ein 

Analogieschluss zu § 49 Abs. 2 VVG möglich. 

Soweit die §§ 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. 1 Abs. 1 Nr. 6a VVG-InfoV eine Ü-

bergabe der AVB an den Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe seiner 

Willenserklärung vorsehen, liegt hierin keine besondere Einbeziehungsvoraus-

setzung für AVB. 

Schließlich normiert auch § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG keinen besonderen Einbe-

ziehungstatbestand, sondern ermöglicht allein, auf die Möglichkeit zur Kennt-

nisnahme gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB zu verzichten. 

 

III. Anforderungen an die Erfüllung von § 7 VVG i.V.m. der VVG-InfoV 

Die Pflicht zur Erteilung vorvertraglicher Informationen findet ihre Rechtferti-

gung in der zwischen den Parteien gestörten Vertragsparität. Um diese aus-

zugleichen folgt das VVG dem Schutzkonzept des sog. „Informationsmodells“, 

welches weitgehend durch die Vorgaben der Richtlinien 92/49/EWG, 
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2002/83/EG und 2002/65/EG vorgegeben ist. 

Das bei der Umsetzung der Richtlinienvorgaben vom Gesetzgeber verfolgte 

Konzept einer überschießenden Umsetzung, um ein einheitliches Pflichtenpro-

gramm für den Versicherer zu normieren, ist mit den europarechtlichen Vorga-

ben zu vereinbaren. Lediglich einzelne Vorgaben der VVG-InfoV in § 1 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 7 VVG-InfoV genügen zurzeit den Anforderungen der Richtlinien 

nicht und bedürfen daher einer Korrektur durch den Verordnungsgeber. Bis zu 

dieser Änderung können die Vorschriften jedoch richtlinienkonform bzw. „qua-

sirichtlinienkonform“ ausgelegt werden. 

Soweit der Gesetzgeber über die Richtlinienvorgaben hinaus weitere Informati-

onspflichten in § 7 Abs. 1 und 2 VVG i.V.m. VVG-InfoV geregelt hat, sind die-

se richtlinienkonform ausgestaltet worden. 

Im Hinblick auf den Kostenausweis in der Lebensversicherung sind verfassungs-

rechtliche Bedenken wegen eines Verstoßes der Verordnungsermächtigung ge-

gen Art. 80 Abs. 1 GG bzw. wegen einer Verletzung von Art. 12 Abs. 1 und Art. 

3 Abs. 1 GG unbegründet. Anders verhält es sich demgegenüber mit den Infor-

mationspflichten des § 2 Abs. 4 S. 1 VVG-InfoV für Berufsunfähigkeitsversi-

cherungen ohne Beitragsrückgewähr, denen es an einer wirksamen Verord-

nungsermächtigung gemäß Art. 80 Abs. 1 GG fehlt, weswegen § 2 Abs. 4 S. 1 

VVG-InfoV insoweit verfassungswidrig und somit nichtig ist. 

Die Pflicht, dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertrags-

erklärung die vorvertraglichen Informationen zur Verfügung zu stellen, bedeutet, 

dass ihm die Informationen so zu übergeben sind, dass ihr Zweck erläutert wird 

und er frei von äußerem Druck entscheiden kann, ob und inwieweit er diese zur 

Kenntnis nehmen möchte. 

Soweit § 7 Abs. 1 VVG die Möglichkeit eröffnet, die vorvertraglichen Informa-

tionen in Textform zu übermitteln, entbindet dies nicht davon, zumindest auch 

gedrucktes Informationsmaterial vorzuhalten. 

Für die Informationserteilung selbst bedarf es nicht zwingend einer eigenständi-

gen Informationsbroschüre, in die sämtliche Informationen aufzunehmen sind, 

da die AVB weitgehend als Informationsträger fungieren können. Notwendig ist 

es jedoch, das Produktinformationsblatt als eigenes Druckstück aufzulegen und 

zumindest die Informationen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6b und Nr. 13 VVG-InfoV 

getrennt von den AVB zu übergeben. 

Der in § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG vorgesehene Verzicht auf Vorabinformation 

kann auch mittels vorformulierter Verzichtserklärungen erklärt werden. Da diese 

Regelung jedoch richtlinienwidrig ist, muss § 7 Abs. 1 S. 3 HS 2 VVG vom Ge-

setzgeber geändert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Verzichtsregelung 

in der Praxis jedoch weiter angewendet werden. 
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IV. Anforderungen an die Erfüllung von § 6 Abs. 1 und 2 VVG 

Die Pflichten nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 VVG ergänzen das Schutzkonzept 

durch vorvertragliche Informationen nach § 7 VVG. Trotz ihrer anlassbezogenen 

Ausgestaltung führen diese Pflichten im Ergebnis zu einer erheblichen Erweite-

rung der Beratungsverantwortlichkeit des Versicherers gegenüber dem Versiche-

rungsnehmer im Vergleich mit der bisherigen Rechtslage. 

Speziell von der Pflicht des Versicherers zur Beratung gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 

VVG zu unterscheiden sind die sog. „allgemeine Wahrheitspflicht“ sowie die 

Pflicht zur Beratung infolge tatsächlicher Übernahme. Diese Pflichten sind nicht 

anlassabhängig und folgen somit aus §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB. Sie wer-

den daher auch weder durch einen Verzicht nach § 6 Abs. 3 VVG noch durch § 

6 Abs. 6 VVG ausgeschlossen. 

In zeitlicher Hinsicht sind die aus § 6 Abs. 1 und 2 S. 1 VVG folgenden Pflich-

ten im Grundsatz vor der Abgabe der Willenserklärung des Versicherungsneh-

mers zu erfüllen, soweit nicht ausnahmsweise gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 und 3 VVG 

eine Übermittlung der Dokumentation nach Vertragsschluss möglich ist oder 

eine Pflicht zur Beratung und Dokumentation infolge eines Verzichts gemäß § 6 

Abs. 3 VVG ausgeschlossen ist. 

Eine Pflicht zur Befragung und Beratung des Versicherungsnehmers sieht die 

RL 2002/92/EG nicht vor, sondern, mit Ausnahme des von Art. 12 Abs. 2 gere-

gelten Sonderfalls, nur eine Pflicht, die Wünsche und Bedürfnisse des Versiche-

rungsnehmers sowie die Gründe für einen erteilten Rat zu dokumentieren. Im 

Übrigen setzt sie Pflichten nach nationalem Recht voraus, ohne diese aber ver-

bindlich vorzuschreiben. Unabhängig hiervon ist jedoch das Vorhaben des Ge-

setzgebers, die Pflichten des Versicherers an denen der RL 2002/92/EG zu ori-

entieren, bis auf drei Ausnahmen gelungen: 

§ 62 Abs. 2 S. 2 HS 2 VVG entspricht hinsichtlich der Ausnahmeregelung für 

Verträge über eine vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen nicht der RL 

2002/92/EG, weswegen auch bei der Parallelregelung des § 6 Abs. 2 S. 3 HS 2 

VVG eine Anpassung an die Richtlinienvorgaben zu erwarten ist. 

Ferner ist § 6 Abs. 1 S. 2 VVG „quasirichtlinienkonform“ dahin auszulegen, 

dass auch die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu doku-

mentieren sind. 

Schließlich verstößt § 61 Abs. 2 VVG in den Fällen der tatsächlichen Übernah-

me einer Beratung gegen die RL 2002/92/EG, soweit die Norm einen Verzicht 

auf die Dokumentation einer erfolgten Beratung ermöglicht. Dementsprechend 

ist nicht nur mit einer Änderung von § 61 Abs. 2 VVG durch den Gesetzgeber 

zu rechnen, sondern auch mit einer einer „quasirichtlinienkonformen“ Ausges-

taltung des § 6 Abs. 3 VVG. 
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V. Vertragsschlussmodelle 

Als Vertragsschlussmodell bietet sich für den Versicherer ein Vorgehen nach 

dem „Antragsmodell“ an, bei dem der Antrag auf Abschluss des Versicherungs-

vertrages vom Versicherungsnehmer ausgeht. Gleichwohl darf die Bezeichnung 

als „Antragsmodell“ nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Vertragsschluss 

nach diesem Modell nicht gibt, denn je nach Vertriebssituation kann den vorver-

traglichen Pflichten des Versicherers nur auf unterschiedliche Weise Rechnung 

getragen werden kann. Während bei einer Vertragsanbahnung in der Agentur des 

Versicherungsvertreters das „Antragsmodell“ die Möglichkeit eröffnet, inner-

halb eines Termins die vorvertraglichen Pflichten des Versicherers zu erfüllen, 

so dass der Versicherungsnehmer den Antrag auf Abschluss des Versicherungs-

vertrages stellen kann, ist bei Besuchen des Versicherungsvertreters beim Kun-

den zu differenzieren: Entweder muss der Vertrag wegen der technischen 

Schwierigkeiten die Informationspflichten nach § 7 VVG zu erfüllen über zwei 

Termine erstreckt angebahnt werden oder die Antragsstellung ist nach einem 

einzigen Termin auf den Postweg zu verlagern. 

Nur als Unterfall des „Antragsmodells“ ist das in der Literatur erörterte „Vor-

schlagsmodell“ zu verstehen. 

Als weiteres Vertragsschlussverfahren neben dem „Antragsmodell“ kommt das 

„Invitatiomodell“ in Frage, bei dem der Versicherungsnehmer zunächst nur eine 

„invitatio ad offerendum“ erklärt und der Antrag auf Abschluss des Versiche-

rungsvertrages vom Versicherers ausgeht, welcher dann gesondert angenommen 

werden muss.Allerdings können sich Schwierigkeiten ergeben, wenn der Versi-

cherer es bis zum Vertragsschluss in den Händen halten möchte, auf die Ände-

rung von angezeigten Risikoumständen zu reagieren, ohne das Risiko eines ver-

tragslosen Zustandes einzugehen. Es wird daher nur bei solchen Versicherungen 

in Frage kommen, bei denen die vorvertragliche Anzeigepflicht des Versiche-

rungsnehmers nach § 19 VVG keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Ein Vertragsschluss nach dem früher vorherrschenden, aber europarechtswidri-

gen „Policenmodell“ kommt nach der VVG-Reform nicht mehr in Frage. 

Ebenso scheidet ein Vertragsschluss nach dem „Modell der bedingten Antrags-

erklärung“ aus, da es gegen § 7 Abs. 1 VVG verstößt. 

 

VI. Verstoß gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen für AVB 

Praktisch bedeutsam ist als Verstoß gegen die Einbeziehungsvoraussetzungen 

von AVB allein eine Verletzung der Vorgaben von § 305 Abs. 2 BGB. In die-

sem Fall findet § 306 Abs. 1 BGB nur Anwendung, wenn die Parteien auch ohne 

Rücksicht auf die AVB eine Einigung über die „essentialia negotii“ des Versi-

cherungsvertrages erzielen. Ist dies nicht der Fall, scheidet ein wirksamer Ver-

tragsschluss aus, und der Versicherer haftet dem Versicherungsnehmer gemäß 
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§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB auf Schadensersatz. 

Einigen sich die Parteien über die vertragswesentlichen Punkte, bleibt der Ver-

trag gemäß § 306 Abs. 1 BGB im Übrigen wirksam. Die durch die Nichteinbe-

ziehung der AVB entstandenen Lücken sind durch die Anwendung dispositiven 

Gesetzesrechts sowie im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen. 

Regelmäßig kann in diesen Fällen jedoch der Versicherungsnehmer einwenden, 

dass ein Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte im Sinne des § 306 Abs. 

3 BGB darstellt. Ist der Vertrag infolgedessen unwirksam, haftet der Versicherer 

wieder unter dem Gesichtspunkt der „culpa in contrahendo“ auf Schadensersatz. 

Werden die AVB in den Versicherungsvertrag nicht einbezogen, können die 

Parteien entweder erneut einen Versicherungsvertrag oder einen Änderungsver-

trag abschließen, um nachträglich zu einer Geltung der AVB zu gelangen. 

Zu empfehlen ist einem Versicherer, dass er zusammen mit dem Versicherungs-

schein die AVB übersendet und in einem Begleitschreiben ausdrücklich darauf 

hinweist, dass der Vertrag auf der Grundlage seiner AVB geschlossen werden 

soll, bzw. dass er davon ausgeht, dass dem Vertrag seine AVB zugrunde liegen, 

um so die Voraussetzungen eine nachträgliche Einbeziehung der AVB zu schaf-

fen. 

 

VII. Verstoß gegen die Pflicht zur Information (§ 7 VVG) 

An die Verletzung der vorvertraglichen Informationspflichten können sich un-

terschiedlichste Rechtsfolgen anschließen: 

Auswirkungen auf den Inhalt des abgeschlossenen Vertrages haben können Ver-

letzungen der Informationspflichten haben, wenn die erteilten Informationen, 

soweit sie die vertraglichen Leistungen und Rechte betreffen, über die Angaben 

in den AVB hinausgehen bzw. diesen widersprechen. Gemäß § 305c Abs. 2 

BGB gilt in diesem Fall die für den Versicherungsnehmer günstigere Regelung. 

Eine inhaltliche Umgestaltung des Vertrages auf der Grundlage der gewohn-

heitsrechtlichen Erfüllungshaftung kommt demgegenüber nicht in Betracht. 

Soweit dem Versicherungsnehmer ein Widerrufsrecht gemäß § 8 Abs. 1 VVG 

zusteht, führt jede Form der Verletzung der Informationspflichten dazu, dass die 

Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt. Soweit der Versicherer es nicht nachholt, 

den Versicherungsnehmer zu informieren und über sein Widerrufsrecht zu be-

lehren, hat die Pflichtverletzung ein „ewiges Widerrufsrecht“ zur Folge, welches 

jedoch nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verwirkt werden kann. 

Ferner können Informationspflichtverletzungen Anfechtungsrechte nach § 119 

Abs. 1 und 2 BGB sowie § 123 Abs. 1 BGB begründen. 

 In erster Linie dann, wenn der Versicherer eine Informationserteilung vollstän-

dig unterlässt, kommt ein Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers nach § 

314 Abs. 1 BGB in Betracht. 
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Schließlich können Verletzungen der Informationspflichten Schadensersatzan-

sprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss begründen, dessen wesentliche 

Folgen entweder in einem Anspruch auf „Quasi-Deckung“ oder in einem An-

spruch auf Vertragsaufhebung zu sehen sind. 

Unter Konkurrenzgesichtspunkten ist hervorzuheben, dass den Gestaltungsrech-

ten des Widerrufs, der Anfechtung sowie der Kündigung kein Vorrangverhältnis 

untereinander zukommt und diese neben einem Schadensersatzanspruch aus 

Verschulden bei Vertragsschluss stehen. Dem Versicherungsnehmer steht somit 

ein weitgehendes Wahlrecht zu. 

 

VIII. Verstoß gegen die Pflichten zur Frage, Beratung und Dokumentation (§ 6 

VVG) 

Die Folgen, die an die Verletzung der Pflichten zur Frage, Beratung und Be-

gründung eines erteilten Rates sowie zur Dokumentation anknüpfen sind eben-

falls vielfältig: 

Auswirkungen auf das Zustandekommen des Versicherungsvertrages können 

unzutreffende Tatsachenbehauptungen über die Reichweite des Versicherungs-

schutzes haben. Insbesondere bei einer Anbahnung des Versicherungsvertrages 

im „Invitatiomodell“ kann es zu einem Dissens zwischen den Parteien kommen. 

Bei einer Anbahnung des Versicherungsvertrages im „Antragsmodell“ kommt 

der Versicherungsvertrag demgegenüber grundsätzlich nach Maßgabe der AVB 

zustande, auch wenn die Antragserklärung dahin auszulegen sein sollte, dass 

dieser Versicherungsschutz nach Maßgabe der unzutreffenden Auskünfte des 

Versicherungsvertreters bzw. entsprechend seiner irrtümlichen Vorstellungen 

beantragen möchte, da insoweit § 5 Abs. 1 VVG einen Dissens verhindert. Der 

Annahme eines entsprechenden vertraglichen Erfüllungsanspruchs ist mit einer 

teleologischen Reduktion des § 5 Abs. 2 VVG zu begegnen. 

Für eine gewohnheitsrechtliche Erfüllungshaftung ist demgegenüber unter der 

Geltung des neuen VVG kein Raum mehr. 

Verletzt der Versicherer seine Pflichten nach § 6 Abs. 1 und 2 VVG kann dies 

die Entstehung von Anfechtungsrechten gemäß §§ 119 Abs. 1 und 2 sowie 123 

Abs. 1 BGB begünstigen. 

Darüber hinaus können schwerwiegende Pflichtverletzungen ein Kündigungs-

recht gemäß § 314 Abs. 1 BGB begründen. 

Schließlich kann dem Versicherungsnehmer gemäß § 6 Abs. 5 VVG ein An-

spruch auf Schadensersatz zustehen, in dessen Folge der Versicherer entweder 

die Aufhebung eines abgeschlossenen Vertrages und Rückzahlung erbrachter 

Prämien verlangen kann oder „Quasideckung“ nach Maßgabe eines anderweitig 

unterlassenen Vertragsschlusses verlangen kann. 

Mit Blick auf das Konkurrenzverhältnis der einzelnen Rechtsbehelfe und An-
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sprüche untereinander ist davon auszugehen, dass diese im Ergebnis nebenein-

ander Anwendung finden. 

Schließlich kann die Verletzung der Dokumentationspflicht neben materiell-

rechtlichen Rechtsfolen in prozessualer Hinsicht zu Beweiserleichterungen füh-

ren. 


